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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0318 
Gleichstellung von Feldbesichtigungen***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. September 2018 zu 
dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Entscheidung 2003/17/EG des Rates hinsichtlich der Gleichstellung von 
Feldbesichtigungen von Futterpflanzen- und Getreidesaatgutvermehrungsbeständen in 
Brasilien und der Gleichstellung von in Brasilien erzeugtem Futterpflanzen- und 
Getreidesaatgut sowie hinsichtlich der Gleichstellung von Feldbesichtigungen von 
Getreide-, Gemüse-, Öl- und Faserpflanzensaatgutvermehrungsbeständen in der 
Republik Moldau und von in der Republik Moldau erzeugtem Getreide-, Gemüse-, 
Ölpflanzen- und Faserpflanzensaatgut (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 
2017/0297(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0643), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, auf dessen Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C8-0400/2017), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf die Artikel 294 Absatz 3 und 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Februar 20181, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (A8-0253/2018), 

                                                 
1  ABl. C 227 vom 28.6.2018, S. 76. 
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0297 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 11. September 
2018 im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses (EU) 2018/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Entscheidung 2003/17/EG des Rates 
hinsichtlich der Gleichstellung von Feldbesichtigungen von Futterpflanzen- und 
Getreidesaatgutvermehrungsbeständen in der Föderativen Republik Brasilien und der 
Gleichstellung von in der Föderativen Republik Brasilien erzeugtem Futterpflanzen- und 
Getreidesaatgut sowie hinsichtlich der Gleichstellung von Feldbesichtigungen von 
Getreide-, Gemüse-, Ölpflanzen- und Faserpflanzensaatgutvermehrungsbeständen in 
der Republik Moldau und von in der Republik Moldau erzeugtem Getreide-, Gemüse-, 
Ölpflanzen- und Faserpflanzensaatgut 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 43 Absatz 2, 

▌auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

▌gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3,

                                                 
2  ABl. C 227 vom 28.6.2018, S. 76. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. September 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Entscheidung 2003/17/EG des Rates4 können Feldbesichtigungen 

bestimmter Saatgutvermehrungsbestände, die in den aufgelisteten Drittländern 

durchgeführt werden, unter bestimmten Voraussetzungen den gemäß dem 

Unionsrecht durchgeführten Feldbesichtigungen gleichgestellt werden, und das 

Saatgut bestimmter Arten von Futterpflanzen, Getreide, Rüben, Ölpflanzen und 

Faserpflanzen, das in diesen Ländern erzeugt wird, kann unter bestimmten 

Voraussetzungen dem gemäß dem Unionsrecht erzeugten Saatgut gleichgestellt 

werden. 

(2) Die Föderative Republik Brasilien (im Folgenden "Brasilien") hat bei der 

Kommission einen Antrag auf Gleichstellung seines Feldbesichtigungssystems für 

Futterpflanzen- und Getreidesaatgutvermehrungsbestände sowie des in Brasilien 

erzeugten und zertifizierten Futterpflanzen- und Getreidesaatgutes gestellt. 

(3) Die Kommission hat die einschlägigen Rechtsvorschriften Brasiliens geprüft und 

auf der Grundlage eines 2016 durchgeführten Audits des Systems der amtlichen 

Kontrollen und der Zertifizierung von Futterpflanzen- und Getreidesaatgut in 

Brasilien sowie seiner Gleichwertigkeit mit den Unionsvorschriften ihre Ergebnisse 

in einem Bericht mit folgendem Titel veröffentlicht: "Abschlussbericht eines 

Audits, das vom 11. bis zum 19. April 2016 in Brasilien zur Bewertung des 

Systems der amtlichen Kontrollen und der Zertifizierung von Saatgut sowie deren 

Gleichwertigkeit mit den Vorschriften der Europäischen Union durchgeführt 

wurde". 

                                                 
4  Entscheidung 2003/17/EG des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gleichstellung 

von Feldbesichtigungen von Saatgutvermehrungsbeständen in Drittländern und über die 
Gleichstellung von in Drittländern erzeugtem Saatgut (ABl. L 8 vom 14.1.2003, S. 10). 
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(4) Infolge des Audits wurde festgestellt, dass die Feldbesichtigungen von 

Saatgutvermehrungsbeständen, die Probenahmen, die Prüfungen und die amtlichen 

Nachkontrollen von Futterpflanzen- und Getreidesaatgut angemessen durchgeführt 

werden und den Anforderungen des Anhangs II der Entscheidung 2003/17/EG sowie 

den entsprechenden Vorschriften der Richtlinien 66/401/EWG5 und 66/402/EWG6 

des Rates gerecht werden. Ferner wurde festgestellt, dass die für die Zertifizierung 

von Saatgut in Brasilien zuständigen nationalen Behörden kompetent sind und 

ordnungsgemäß arbeiten. 

(5) Die Republik Moldau hat bei der Kommission einen Antrag auf Gleichstellung ihres 

Feldbesichtigungssystems für Getreide-, Gemüse-, Ölpflanzen- und 

Faserpflanzensaatgutvermehrungsbestände sowie des in der Republik Moldau 

erzeugten und zertifizierten Getreide-, Gemüse-, Ölpflanzen- und 

Faserpflanzensaatgutes gestellt. 

(6) Die Kommission hat die einschlägigen Rechtsvorschriften der Republik Moldau 

geprüft und auf der Grundlage eines 2016 durchgeführten Audits des Systems der 

amtlichen Kontrollen und der Zertifizierung von Getreide-, Gemüse-, Ölpflanzen- 

und Faserpflanzensaatgut in der Republik Moldau sowie seiner Gleichwertigkeit mit 

den Unionsvorschriften ihre Ergebnisse in einem Bericht mit folgendem Titel 

veröffentlicht: "Abschlussbericht eines Audits, das vom 14. bis zum 21. Juni 2016 

in der Republik Moldau zur Bewertung des Systems der amtlichen Kontrollen und 

der Zertifizierung von Saatgut sowie deren Gleichwertigkeit mit den Vorschriften 

der Europäischen Union durchgeführt wurde". 

                                                 
5  Richtlinie 66/401/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit 

Futterpflanzensaatgut (ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2298). 
6  Richtlinie 66/402/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit 

Getreidesaatgut (ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2309). 
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(7) Infolge des Audits wurde festgestellt, dass die Feldbesichtigungen von 

Saatgutvermehrungsbeständen, die Probenahmen, die Prüfungen und die amtlichen 

Nachkontrollen von Getreide-, Gemüse-, Ölpflanzen- und Faserpflanzensaatgut 

angemessen durchgeführt werden und den Anforderungen des Anhangs II der 

Entscheidung 2003/17/EG sowie den entsprechenden Vorschriften der Richtlinien 

66/402/EWG, 2002/55/EG7 und 2002/57/EWG8 des Rates gerecht werden. Ferner 

wurde festgestellt, dass die für die Zertifizierung von Saatgut in der Republik 

Moldau zuständigen nationalen Behörden kompetent sind und ordnungsgemäß 

arbeiten. 

(8) Deshalb ist es angemessen, Feldbesichtigungen für Futterpflanzen- und 

Getreidesaatgutvermehrungsbestände, die in Brasilien durchgeführt werden, sowie 

Futterpflanzen- und Getreidesaatgut, das in Brasilien erzeugt und von den 

brasilianischen Behörden amtlich zertifiziert wurde, als gleichwertig anzuerkennen. 

(9) Es ist außerdem angemessen, Feldbesichtigungen für Getreide-, Gemüse-, 

Ölpflanzen- und Faserpflanzensaatgutvermehrungsbestände, die in der Republik 

Moldau durchgeführt werden, sowie Getreide-, Gemüse-, Ölpflanzen- und 

Faserpflanzensaatgut, das in der Republik Moldau erzeugt und von deren Behörden 

amtlich zertifiziert wurde, als gleichwertig anzuerkennen. 

                                                 
7  Richtlinie 2002/55/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit 

Gemüsesaatgut (ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33). 
8  Richtlinie 2002/57/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Saatgut 

von Öl- und Faserpflanzen (ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 74). 
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(10) In der Union gibt es eine Nachfrage nach Gemüsesaatgut, das aus Drittländern, 

einschließlich der Republik Moldau, eingeführt wird. Deshalb sollte die 

▌Entscheidung 2003/17/EG auch amtlich zertifiziertes Gemüsesaatgut im Sinne der 

Richtlinie 2002/55/EG erfassen, um der Nachfrage nach solchem Saatgut mit 

Ursprung in der Republik Moldau und in Zukunft auch in anderen Drittländern 

gerecht zu werden. 

(11) Unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen der Internationalen 

Vereinigung für Saatgutprüfung (ISTA) ▌ sollte das betreffende Drittland eine 

amtliche Erklärung dahingehend abgeben, dass die Probenahme und Prüfung des 

Saatgutes entsprechend den Bestimmungen der internationalen ISTA-Vorschriften 

für die Analyse von Saatgut (im Folgenden "ISTA-Regeln") hinsichtlich der 

internationalen Saatgutpartien-Zertifikate "Orange" erfolgt sind, und der 

Saatgutpartie sollte ein solches Zertifikat beiliegen. 

(12) In Anbetracht der Tatsache, dass der "Abweichversuch betreffend die 

Probenahme und Prüfung von Saatgut" (Derogatory experiment on seed 

sampling and seed analysis) gemäß Anhang V Teil A des Beschlusses des Rates 

der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

vom 28. September 2000 über die OECD-Regelungen für die Sortenanerkennung 

von für den internationalen Handel bestimmtem Saatgut ausläuft, sollte jede 

Bezugnahme auf diesen Versuch gestrichen werden. 

(13) Sämtliche Bezugnahmen auf Kroatien als Drittland sind in Anbetracht seines 

Beitritts zur Union im Jahr 2013 zu streichen. 

(14) Die Entscheidung 2003/17/EG sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Entscheidung 2003/17/EG 

Die Entscheidung 2003/17/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

"Die Feldbesichtigungen, die bei Saatgutvermehrungsbeständen der in Anhang I 

dieser Entscheidung angegebenen Arten in den im selben Anhang aufgeführten 

Drittländern durchgeführt werden, sind den Feldbesichtigungen gleichgestellt, die 

gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG und 

2002/57/EG durchgeführt werden, vorausgesetzt sie". 

2. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 2 

Saatgut der in Anhang I dieser Entscheidung angegebenen Arten, das in den dort 

aufgeführten Drittländern geerntet und von den dort genannten Behörden amtlich 

kontrolliert worden ist, ist dem Saatgut gleichgestellt, das den Richtlinien 

66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG und 2002/57/EG entspricht, 

sofern die besonderen Anforderungen des Anhangs II Buchstabe B dieser 

Entscheidung erfüllt sind." 
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3. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Wird gleichgestelltes Saatgut innerhalb der Gemeinschaft gemäß den 

OECD-Regelungen für die Sortenanerkennung von für den 

internationalen Handel bestimmtem Saatgut "neu etikettiert und 

wiederverschlossen", so gelten die Bestimmungen der Richtlinien 

66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG und 2002/57/EG 

für das Wiederverschließen von in der Gemeinschaft erzeugtem Saatgut 

entsprechend. 

Unterabsatz 1 gilt unbeschadet der für diese Vorgänge geltenden OECD-

Regeln." 

b) In Absatz 2 erhält Buchstabe b folgende Fassung: 

"b) wenn es sich um EG-Kleinpackungen im Sinne der Richtlinien 

66/401/EWG, 2002/54/EG oder 2002/55/EG handelt."; 

4. Die Anhänge der Entscheidung 2003/17/EG werden gemäß dem Anhang des 

vorliegenden Beschlusses geändert. 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 3 

Adressaten 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

www.parlament.gv.at
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ANHANG 

Die Anhänge I und II der Entscheidung 2003/17/EG werden wie folgt geändert: 

1. Anhang I wird wie folgt geändert: 

a) In der Tabelle werden in alphabetischer Reihenfolge folgende Einträge 

eingefügt: 

"BR Ministry of Agriculture, 
Livestock and Food 
Supply 
Esplanada dos 
Ministérios, bloco D 
70.043-900 Brasilia-DF 

66/401/EWG 
66/402/EWG" 

 

"MD National Agency for 
Food Safety (ANSA) 
str. Mihail 
Kogălniceanu 63, 
MD-2009, Chisinau 

66/402/EWG 
2002/55/EG 
2002/57/EG" 

 

b) In der Fußnote zu der Tabelle, auf die unter Buchstabe a Bezug genommen 

wird, werden in alphabetischer Reihenfolge folgende Einträge eingefügt: 

"BR – Brasilien", "MD – Republik Moldau". 

c) In der Fußnote zu jener Tabelle wird der Wortlaut "HR – Kroatien" 

gestrichen. 
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2. Anhang II wird wie folgt geändert: 

a) In Abschnitt A Nummer 1 wird folgender Gedankenstrich angefügt: 

"▌– Saatgut von Gemüse bei den in der Richtlinie 2002/55/EG aufgeführten 

Arten." 
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b) Abschnitt B wird wie folgt geändert: 

i) Unter Nummer 1 Unterabsatz 1 wird folgender Gedankenstrich 

angefügt: 

"▌– Saatgut von Gemüse bei den in der Richtlinie 2002/55/EG 

aufgeführten Arten." 

ii) Unter Nummer 2.1 wird nach dem dritten Gedankenstrich der folgende 

Gedankenstrich eingefügt: 

▌"– Richtlinie 2002/55/EG, Anhang II,". 

▌
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iii) ▌Nummer 2.2 erhält folgende Fassung: 

"2.2. Für die Prüfung der Einhaltung der unter Nummer 2.1 

aufgeführten Anforderungen sind amtliche oder unter amtlicher 

Aufsicht durchgeführte Proben gemäß den ISTA-Regeln zu 

entnehmen; ihr Gewicht hat dem nach diesen Methoden 

vorgeschriebenen Gewicht unter Berücksichtigung des Gewichts 

zu entsprechen, das in folgenden Richtlinien genannt ist: 

– Richtlinie 66/401/EWG, Anhang III Spalten 3 und 4, 

– Richtlinie 66/402/EWG, Anhang III Spalten 3 und 4, 

– Richtlinie 2002/54/EG, Anhang II zweite Zeile, 

– Richtlinie 2002/55/EG, Anhang III, 

– Richtlinie 2002/57/EG, Anhang III Spalten 3 und 4." 

iv) Nummer 2.3 erhält folgende Fassung: 

"2.3. Die Prüfung wird amtlich oder unter amtlicher Aufsicht gemäß 

den ISTA-Regeln durchgeführt." 
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v) Nummer 2.4 wird gestrichen. 

vi) Unter Nummer 3.1 erhält der zweite Gedankenstrich folgende Fassung: 

"− die Erklärung, dass das Saatgut gemäß den derzeitigen 

internationalen Methoden einer Stichprobe unterzogen und geprüft 

worden ist: 'Gemäß den Bestimmungen der internationalen 

Regeln für die Prüfung von Saatgut der ISTA hinsichtlich der 

internationalen orangefarbenen Berichte über eine Saatgutpartie 

von ... (Name oder Mitgliedscode der ISTA-Saatgutprüfstation) 

einer Stichprobe unterzogen und untersucht',". 

vii) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

"4. Die Saatgutpartien werden von einem internationalen 

orangefarbenen Bericht über eine Saatgutpartie der ISTA begleitet, 

aus dem die Angaben hinsichtlich der Einhaltung der Bedingungen 

gemäß Nummer 2 hervorgehen." 

www.parlament.gv.at
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0319 
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem in Bezug auf die Sonderregelung für 
Kleinunternehmen * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. September 2018 zu 
dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG 
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug auf die Sonderregelung für 
Kleinunternehmen (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)) 
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2018)0021), 

– gestützt auf Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C8-0022/2018), 

– gestützt auf Artikel 78c seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-
0260/2018), 

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung; 

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend zu ändern; 

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen; 

4. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates21 erlaubt den Mitgliedstaaten, ihre 
Sonderregelungen für Kleinunternehmen 
gemäß gemeinsamen Bestimmungen und 
im Hinblick auf eine weiter gehende 
Harmonisierung beizubehalten. Diese 
Bestimmungen sind jedoch veraltet und 
verringern den Befolgungsaufwand für 
Kleinunternehmen nicht, da sie für ein 
gemeinsames Mehrwertsteuersystem 
konzipiert waren, das auf der Besteuerung 
im Ursprungsmitgliedstaat beruhte. 

(1) Die Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates21 erlaubt den Mitgliedstaaten, ihre 
Sonderregelungen für Kleinunternehmen 
gemäß gemeinsamen Bestimmungen und 
im Hinblick auf eine weiter gehende 
Harmonisierung beizubehalten. Diese 
Bestimmungen sind jedoch veraltet und 
erfüllen nicht das angestrebte Ziel, den 
Befolgungsaufwand für Kleinunternehmen 
zu verringern, da sie für ein gemeinsames 
Mehrwertsteuersystem konzipiert waren, 
das auf der Besteuerung im 
Ursprungsmitgliedstaat beruhte. 

_________________ _________________ 
21 ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1. 21 ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) In ihrem Mehrwertsteuer-
Aktionsplan22 kündigte die Kommission 
ein umfassendes Paket von 
Vereinfachungen für Kleinunternehmen an, 
um deren Verwaltungsaufwand zu 
verringern und zur Schaffung eines 
steuerlichen Umfelds beizutragen, das ihr 
Wachstum und die Entwicklung des 
grenzüberschreitenden Handels begünstigt. 
Gemäß der Mitteilung über das Follow-up 
zum Aktionsplan im Bereich der 
Mehrwertsteuer23 sollte insbesondere die 
Sonderregelung für Kleinunternehmen 
überprüft werden. Die Überprüfung der 
Sonderregelung für Kleinunternehmen 
stellt daher ein wichtiges Element des im 
Mehrwertsteuer-Aktionsplan dargelegten 

(2) In ihrem Mehrwertsteuer-
Aktionsplan22 kündigte die Kommission 
ein umfassendes Paket von 
Vereinfachungen für Kleinunternehmen an, 
um deren Verwaltungsaufwand zu 
verringern und zur Schaffung eines 
steuerlichen Umfelds beizutragen, das ihr 
Wachstum und die Entwicklung des 
grenzüberschreitenden Handels begünstigt 
und zu einer verbesserten Einhaltung der 
Mehrwertsteuervorschriften führt. 
Kleinunternehmen in der Union sind in 
bestimmten Branchen, die 
grenzüberschreitend tätig sind, wie 
Baugewerbe, Kommunikation, 
Lebensmittel-Service und Einzelhandel, 
besonders aktiv und können eine wichtige 
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Reformpakets dar. Möglichkeit der Arbeitsplatzbeschaffung 
darstellen. Um die Ziele des 
Mehrwertsteuer-Aktionsplans zu 
erreichen, ist eine Überprüfung der 
Sonderregelung für Kleinunternehmen 
gemäß der Mitteilung über das Follow-up 
zum Mehrwertsteuer 
Aktionsplan23notwendig. Die Überprüfung 
der Sonderregelung für Kleinunternehmen 
stellt daher ein wichtiges Element des im 
Mehrwertsteuer-Aktionsplan dargelegten 
Reformpakets dar. 

_________________ _________________ 
22 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss über einen Aktionsplan im 
Bereich der Mehrwertsteuer – Auf dem 
Weg zu einem einheitlichen europäischen 
Mehrwertsteuerraum: Zeit für Reformen 
(COM(2016) 148 final vom 7.4.2016). 

22 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss über einen Aktionsplan im 
Bereich der Mehrwertsteuer – Auf dem 
Weg zu einem einheitlichen europäischen 
Mehrwertsteuerraum: Zeit für Reformen 
(COM(2016) 148 final vom 7.4.2016). 

23 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss über das Follow-up zum 
Aktionsplan im Bereich der 
Mehrwertsteuer – Auf dem Weg zu einem 
einheitlichen europäischen 
Mehrwertsteuerraum: Zeit zu handeln 
(COM(2017) 566 final vom 4.10.2017). 

23 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss über das Follow-up zum 
Aktionsplan im Bereich der 
Mehrwertsteuer – Auf dem Weg zu einem 
einheitlichen europäischen 
Mehrwertsteuerraum: Zeit zu handeln 
(COM(2017) 566 final vom 4.10.2017). 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Überprüfung dieser 
Sonderregelung ist eng mit dem Vorschlag 
der Kommission zur Festlegung der 
Grundsätze eines endgültigen 
Mehrwertsteuersystems für den 
grenzüberschreitenden Handel zwischen 
Unternehmen der Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage der Besteuerung 
grenzüberschreitender Lieferungen von 
Gegenständen im 

(3) Die Überprüfung dieser 
Sonderregelung ist eng mit dem Vorschlag 
der Kommission zur Festlegung der 
Grundsätze eines endgültigen 
Mehrwertsteuersystems für den 
grenzüberschreitenden Handel zwischen 
Unternehmen der Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage der Besteuerung 
grenzüberschreitender Lieferungen von 
Gegenständen im 
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Bestimmungsmitgliedstaat verbunden24. 
Bei der Umstellung des 
Mehrwertsteuersystems auf die 
Besteuerung gemäß dem 
Bestimmungslandprinzip hat sich 
herausgestellt, dass einige derzeitige 
Regelungen für ein solches System nicht 
geeignet sind. 

Bestimmungsmitgliedstaat verbunden24. 
Bei der Umstellung des 
Mehrwertsteuersystems auf die 
Besteuerung gemäß dem 
Bestimmungslandprinzip hat sich 
herausgestellt, dass einige derzeitige 
Regelungen für ein solches System nicht 
geeignet sind. Die Hauptschwierigkeiten 
des verstärkten grenzüberschreitenden 
Handels, die sich für Kleinunternehmen 
ergeben, bestehen darin, dass die 
Vorschriften über die Mehrwertsteuer 
komplex und innerhalb der Union 
unterschiedlich sind, sowie aus der 
Tatsache, dass die nationale 
Steuerbefreiung für KMU nur 
Kleinunternehmen in dem Mitgliedstaat 
zugute kommt, in dem sie ansässig sind. 

_________________ _________________ 
24 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 
zu Änderung der Richtlinie 2006/112/EG 
über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem in Bezug auf 
bestimmte Harmonisierungs- und 
Vereinfachungsregeln im Rahmen des 
derzeitigen Mehrwertsteuersystems und zur 
Einführung eines endgültigen Systems der 
Besteuerung des Handels zwischen 
Mitgliedstaaten (COM(2017) 569 final 
vom 4.10.2017). 

24 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 
zu Änderung der Richtlinie 2006/112/EG 
über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem in Bezug auf 
bestimmte Harmonisierungs- und 
Vereinfachungsregeln im Rahmen des 
derzeitigen Mehrwertsteuersystems und zur 
Einführung eines endgültigen Systems der 
Besteuerung des Handels zwischen 
Mitgliedstaaten (COM(2017) 569 final 
vom 4.10.2017). 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Um das Problem des 
unverhältnismäßigen Befolgungsaufwands 
für Kleinunternehmen zu lösen, sollten 
Vereinfachungsmaßnahmen vorhanden 
sein, die nicht nur für Unternehmen, die im 
Rahmen der derzeitigen Regelung von der 
Steuer befreit sind, sondern auch für 
Unternehmen gelten, die in wirtschaftlicher 
Hinsicht als klein gelten. Zum Zweck der 
Vereinfachung der 

(4) Um das Problem des 
unverhältnismäßigen Befolgungsaufwands 
für Kleinunternehmen zu lösen, sollten 
Vereinfachungsmaßnahmen vorhanden 
sein, die nicht nur für Unternehmen, die im 
Rahmen der derzeitigen Regelung von der 
Steuer befreit sind, sondern auch für 
Unternehmen gelten, die in wirtschaftlicher 
Hinsicht als klein gelten. Die 
Verfügbarkeit solcher Maßnahmen ist 
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Mehrwertsteuervorschriften würden 
Unternehmen als „klein“ angesehen, wenn 
sie aufgrund ihrer Umsätze als 
Kleinstunternehmen gemäß der 
allgemeinen Definition in der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission25 gelten. 

besonders wichtig, da die Mehrheit der 
Kleinunternehmen, – unabhängig davon, 
ob sie von der Steuer befreit sind oder 
nicht – praktisch verpflichtet ist, die 
Dienste von Inhouse Consultants oder 
externen Beratern in Anspruch zu 
nehmen, um sie bei der Erfüllung ihrer 
Mehrwertsteuerverpflichtungen zu 
unterstützen, was eine finanzielle 
Belastung für diese Unternehmen 
bedeutet. Zum Zweck der Vereinfachung 
der Mehrwertsteuervorschriften würden 
Unternehmen als „klein“ angesehen, wenn 
sie aufgrund ihrer Umsätze als 
Kleinstunternehmen gemäß der 
allgemeinen Definition in der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission25 gelten. 

_________________ _________________ 
25 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen 
(ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 

25 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen 
(ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Kleinunternehmen können die 
Steuerbefreiung nur dann in Anspruch 
nehmen, wenn ihr Jahresumsatz den 
Schwellenwert nicht übersteigt, der im 
Mitgliedstaat, in dem die Mehrwertsteuer 
geschuldet wird, angewandt wird. Bei der 
Festlegung der Schwellenwerte müssen 
sich die Mitgliedstaaten an die in der 
Richtlinie 2006/112/EG festgelegten 
Bestimmungen über Schwellenwerte 
halten. Diese Bestimmungen, die zumeist 
im Jahr 1977 festgelegt wurden, sind nicht 
mehr geeignet. 

(6) Kleinunternehmen können die 
Steuerbefreiung nur dann in Anspruch 
nehmen, wenn ihr Jahresumsatz den 
Schwellenwert nicht übersteigt, der im 
Mitgliedstaat, in dem die Mehrwertsteuer 
geschuldet wird, angewandt wird. Bei der 
Festlegung der Schwellenwerte müssen 
sich die Mitgliedstaaten an die in der 
Richtlinie 2006/112/EG festgelegten 
Bestimmungen über Schwellenwerte 
halten. Diese Bestimmungen, die zumeist 
im Jahr 1977 festgelegt wurden, sind nicht 
mehr geeignet. Aus Gründen der 
Flexibilität und um sicherzustellen, dass 
die Mitgliedstaaten angemessene 
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niedrigere Schwellenwerte festlegen 
können, die der Größe und dem Bedarf 
ihrer Wirtschaft entsprechen, sollten auf 
Unionsebene nur Höchstwerte festgelegt 
werden. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Die Mitgliedstaaten sollten ihren 
nationalen Schwellenwert für die 
Steuerbefreiung, unter Einhaltung des in 
der vorliegenden Richtlinie festgelegten 
oberen Schwellenwerts, so festlegen 
können, wie es ihren wirtschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen am besten 
entspricht. In diesem Zusammenhang sollte 
klargestellt werden, dass die Anwendung 
unterschiedlicher Schwellenwerte durch 
die Mitgliedstaaten auf objektiven 
Kriterien basieren muss. 

(8) Die Mitgliedstaaten sollten ihren 
nationalen Schwellenwert für die 
Steuerbefreiung, unter Einhaltung des in 
der vorliegenden Richtlinie festgelegten 
oberen Schwellenwerts, so festlegen 
können, wie es ihren wirtschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen am besten 
entspricht. In diesem Zusammenhang sollte 
klargestellt werden, dass die Anwendung 
unterschiedlicher Schwellenwerte durch 
die Mitgliedstaaten auf objektiven 
Kriterien basieren muss. Um 
grenzüberschreitende Geschäfte zu 
erleichtern, sollte die Liste der nationalen 
Schwellenwerte für die Steuerbefreiung 
für alle Kleinunternehmen, die in 
mehreren Mitgliedstaaten tätig sein 
wollen, leicht zugänglich sein. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Wenn eine Steuerbefreiung 
angewandt wird, sollten für 
Kleinunternehmen, die die Steuerbefreiung 
in Anspruch nehmen, zumindest 
vereinfachte Pflichten in Bezug auf die 
Mehrwertsteuerregistrierung, 
Rechnungsstellung, Aufzeichnung und 
Mitteilung gelten. 

(12) Wenn eine Steuerbefreiung 
angewandt wird, sollten für 
Kleinunternehmen, die die Steuerbefreiung 
in Anspruch nehmen, zumindest 
vereinfachte Pflichten in Bezug auf die 
Mehrwertsteuerregistrierung, 
Rechnungsstellung, Aufzeichnung und 
Mitteilung gelten. Um Verwirrung und 
Rechtsunsicherheit in den Mitgliedstaaten 
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zu vermeiden, sollte die Kommission 
Leitlinien für eine vereinfachte 
Registrierung und Buchführung erstellen, 
in denen die Verfahren, die zu 
vereinfachen sind und in welchem 
Umfang, genauer erläutert werden. Bis 
zum ... [drei Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie] sollte 
diese Vereinfachung von der Kommission 
und den Mitgliedstaaten bewertet werden, 
um festzustellen, ob sie einen Mehrwert 
für Unternehmen und Verbraucher bringt 
und sich wirklich positiv auswirkt. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Um sicherzustellen, dass die 
Bedingungen für die Gewährung einer 
Steuerbefreiung durch einen Mitgliedstaat 
an nicht ansässige Unternehmen 
eingehalten werden, müssen diese 
Unternehmen ihre Absicht, die 
Steuerbefreiung in Anspruch zu nehmen, 
zuvor anmelden. Diese Meldung sollte 
durch das Kleinunternehmen bei dem 
Mitgliedstaat erfolgen, in dem es ansässig 
ist. Der betreffende Mitgliedstaat sollte 
anschließend die von diesem Unternehmen 
gemachten Angaben zum Umsatz an die 
anderen betroffenen Mitgliedstaaten 
weiterleiten. 

(13) Um sicherzustellen, dass die 
Bedingungen für die Gewährung einer 
Steuerbefreiung durch einen Mitgliedstaat 
an nicht ansässige Unternehmen 
eingehalten werden, müssen diese 
Unternehmen ihre Absicht, die 
Steuerbefreiung in Anspruch zu nehmen, 
zuvor anmelden. Diese Meldung sollte 
über ein Internetportal erfolgen, das die 
Kommission einrichten sollte. Der 
Niederlassungsmitgliedstaat sollte 
anschließend die von diesem Unternehmen 
gemachten Angaben zum Umsatz an die 
anderen betroffenen Mitgliedstaaten 
weiterleiten. Kleinunternehmen können 
dem Mitgliedstaat, in dem sie registriert 
sind, jederzeit mitteilen, dass sie 
wünschen, zum allgemeinen 
Mehrwertsteuersystem zurückzukehren. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 15 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Um den Befolgungsaufwand für 
nicht von der Steuer befreite 
Kleinunternehmen zu verringern, sollten 
die Mitgliedstaaten die 
Mehrwertsteuerregistrierung und die 
Aufzeichnungsanforderungen vereinfachen 
sowie die Steuerzeiträume verlängern, 
damit weniger häufig 
Mehrwertsteuererklärungen abgegeben 
werden müssen. 

(15) Um den Befolgungsaufwand für 
nicht von der Steuer befreite 
Kleinunternehmen zu verringern, sollten 
die Mitgliedstaaten die 
Mehrwertsteuerregistrierung und die 
Aufzeichnungsanforderungen 
vereinfachen. Außerdem sollte die 
Kommission eine zentrale Anlaufstelle für 
die Abgabe von 
Mehrwertsteuererklärungen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten einrichten. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Die vorliegende Richtlinie zielt 
darauf ab, den Befolgungsaufwand für 
Kleinunternehmen zu verringern; dies kann 
nicht allein von den Mitgliedstaaten 
erreicht werden und wird daher besser auf 
Unionsebene angegangen. Die Union kann 
im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in Artikel 5 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das für die Erreichung dieser 
Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(17) Die vorliegende Richtlinie zielt 
darauf ab, den Befolgungsaufwand für 
Kleinunternehmen zu verringern; dies kann 
nicht allein von den Mitgliedstaaten 
erreicht werden und wird daher besser auf 
Unionsebene angegangen. Die Union kann 
im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in Artikel 5 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das für die Erreichung dieser 
Ziele erforderliche Maß hinaus. Dennoch 
sind die Mehrwertsteuerkontrollen, die im 
Rahmen von Verfahren zur Überprüfung 
der Einhaltung der 
Mehrwertsteuervorschiften durchgeführt 
werden, ein  wertvolles Instrument zur 
Bekämpfung von Steuerbetrug und die 
Erleichterungen der Einhaltung der 
Vorschriften für Kleinunternehmen 
dürfen nicht auf Kosten der Bekämpfung 
des Mehrwertsteuerbetrugsgehen. 
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Abänderung  11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Richtlinie 2006/112/EG 
Artikel 284 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vor Inanspruchnahme der 
Steuerbefreiung in anderen 
Mitgliedstaaten unterrichtet das 
Kleinunternehmen den Mitgliedstaat, in 
dem es ansässig ist. 

Die Kommission richtet ein Internetportal 
ein, über das sich Kleinunternehmen, die 
die Steuerbefreiung in einem anderen 
Mitgliedstaat wünschen, registrieren 
lassen. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Richtlinie 2006/112/EG 
Artikel 284 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Nimmt ein Kleinunternehmen die 
Steuerbefreiung in anderen Mitgliedstaaten 
als dem Mitgliedstaat, in dem es ansässig 
ist, in Anspruch, so trifft der Mitgliedstaat 
der Niederlassung alle notwendigen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Jahresumsätze des Kleinunternehmens in 
der Union und im Mitgliedstaat genau 
gemeldet werden , und informiert die 
Steuerbehörden der anderen betroffenen 
Mitgliedstaaten, in denen das 
Kleinunternehmen Lieferungen bewirkt 
bzw. Dienstleistungen erbringt. 

Nimmt ein Kleinunternehmen die 
Steuerbefreiung in anderen Mitgliedstaaten 
als dem Mitgliedstaat, in dem es ansässig 
ist, in Anspruch, so trifft der Mitgliedstaat 
der Niederlassung alle notwendigen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Jahresumsätze des Kleinunternehmens in 
der Union und im Mitgliedstaat genau 
gemeldet werden, und informiert die 
Steuerbehörden der anderen betroffenen 
Mitgliedstaaten, in denen das 
Kleinunternehmen Lieferungen bewirkt 
bzw. Dienstleistungen erbringt. Außerdem 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sie 
über ausreichende Kenntnisse des Status 
von Kleinunternehmen und ihrer 
Beteiligungs- oder Eigentumsverhältnisse 
verfügen, damit sie den Status als 
Kleinunternehmen bestätigen  können.. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 15 
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Richtlinie 2006/112/EG 
Artikel 288a – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wenn während eines folgenden 
Kalenderjahrs der Jahresumsatz eines 
Kleinunternehmens im Mitgliedstaat den 
Schwellenwert für die Steuerbefreiung 
nach Artikel 284 Absatz 1 übersteigt, kann 
das Kleinunternehmen weiterhin die 
Steuerbefreiung für dieses Jahr in 
Anspruch nehmen, sofern sein Umsatz im 
Mitgliedstaat während dieses Jahres den 
Schwellenwert gemäß Artikel 284 Absatz 1 
nicht um mehr als 50 % übersteigt. 

Wenn während eines folgenden 
Kalenderjahrs der Jahresumsatz eines 
Kleinunternehmens im Mitgliedstaat den 
Schwellenwert für die Steuerbefreiung 
nach Artikel 284 Absatz 1 übersteigt, kann 
das Kleinunternehmen weiterhin die 
Steuerbefreiung für zwei weitere „Jahre in 
Anspruch nehmen, sofern sein Umsatz im 
Mitgliedstaat während dieser zwei Jahre 
den Schwellenwert gemäß Artikel 284 
Absatz 1 nicht um mehr als 33% 
übersteigt. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

17. Die Artikel 291 bis 294 werden 
gestrichen; 

17. Die Artikel 291 und 292 werden 
gestrichen; 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 17 a (neu) 
Richtlinie 2006/112/EG 
Artikel 293 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 17a. Artikel 293 Absatz 1 erhält 
folgende Fassung: 

Die Kommission legt dem Rat auf der 
Grundlage der von den Mitgliedstaaten 
erlangten Informationen alle vier Jahre 
nach der Annahme dieser Richtlinie einen 
Bericht über die Anwendung der 
Bestimmungen dieses Kapitels vor. Falls 
erforderlich fügt sie diesem Bericht unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit einer 
allmählichen Konvergenz der nationalen 

„Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat auf der Grundlage 
der von den Mitgliedstaaten erlangten 
Informationen alle vier Jahre nach der 
Annahme dieser Richtlinie einen Bericht 
über die Anwendung der Bestimmungen 
dieses Kapitels vor. Falls erforderlich fügt 
sie diesem Bericht unter Berücksichtigung 
der Notwendigkeit einer allmählichen 
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Regelungen Vorschläge bei, die Folgendes 
zum Gegenstand haben:1. die 
Verbesserung der Sonderregelung für 
Kleinunternehmen;2. die Angleichung der 
nationalen Regelungen über die 
Steuerbefreiungen und degressiven 
Steuerermäßigungen;3. die Anpassung der 
in Abschnitt 2 genannten Schwellenwerte. 

Konvergenz der nationalen Regelungen 
Vorschläge bei, die Folgendes zum 
Gegenstand haben: 

 i) die Verbesserung der 
Sonderregelung für Kleinunternehmen; 

 ii) die Angleichung der nationalen 
Regelungen über die Steuerbefreiungen 
und die Möglichkeit, die Schwellenwerte 
für die Steuerbefreiung unionsweit zu 
harmonisieren; 

 iii) die Anpassung der in Abschnitt 2 
genannten Schwellenwerte.“ 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 17 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 17b. Artikel 294 entfällt; 
 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 18 
Richtlinie 2006/112/EG 
Artikel 294 e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 294e Artikel 294e 

Die Mitgliedstaaten können von der Steuer 
befreite Kleinunternehmen von der Pflicht 
nach Artikel 250 befreien, eine 
Mehrwertsteuererklärung abzugeben. 

Die Mitgliedstaaten befreien entweder von 
der Steuer befreite Kleinunternehmen von 
der Pflicht nach Artikel 250 eine 
Mehrwertsteuererklärung abzugeben, 
oder sie erlauben diesen von der Steuer 
befreiten Kleinunternehmen, eine 
vereinfachte Mehrwertsteuererklärung für 
ein Kalenderjahr abzugeben, die 
mindestens folgende Informationen 
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enthält: anrechenbare Mehrwertsteuer, 
abzugsfähige Mehrwertsteuer, 
Nettobetrag der Mehrwertsteuer (zahlbar 
oder forderbar), Gesamtwert der 
Eingangsumsätze und Gesamtwert der 
Ausgangsumsätze. Kleinunternehmen 
können sich jedoch auch für die 
Anwendung des gemäß Artikel 252 
festgelegten Steuerzeitraums entscheiden. 

Wenn diese Möglichkeit nicht 
wahrgenommen wird, erlauben die 
Mitgliedstaaten diesen von der Steuer 
befreiten Kleinunternehmen, eine 
vereinfachte Mehrwertsteuererklärung für 
ein Kalenderjahr abzugeben. 
Kleinunternehmen können sich jedoch 
auch für die Anwendung des gemäß 
Artikel 252 festgelegten Steuerzeitraums 
entscheiden. 

 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 18 
Richtlinie 2006/112/EG 
Artikel 294i – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für Kleinunternehmen beträgt der 
Steuerzeitraum, der in einer 
Mehrwertsteuererklärung abzudecken ist, 
ein Kalenderjahr. Kleinunternehmen 
können sich jedoch auch für die 
Anwendung des gemäß Artikel 252 
festgelegten Steuerzeitraums entscheiden. 

entfällt 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 18 
Richtlinie 2006/112/EG 
Artikel 294 i a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 294 i a 
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 Die Kommission richtet eine zentrale 
Anlaufstelle ein, über die 
Kleinunternehmen 
Mehrwertsteuererklärungen der 
verschiedenen Mitgliedstaaten, in denen 
sie tätig sind, abgeben können. Der 
Niederlassungsmitgliedstaat ist für die 
Erhebung der Mehrwertsteuer zuständig. 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 18 
Richtlinie 2006/112/EG 
Artikel 294 j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 294 j entfällt 

Unbeschadet des Artikels 206 verlangen 
die Mitgliedstaaten von 
Kleinunternehmen keine 
Vorauszahlungen.“; 

 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1a (neu) 
Verordnung (EU) Nr. 904/2010 
Artikel 31 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 Artikel 1a 
 Die Verordnung (EU) Nr. 904/2010 wird 

wie folgt geändert: 
 Artikel 31 Absatz 1 erhält folgende 

Fassung: 
(1) Die zuständigen Behörden jedes 
Mitgliedstaats gewährleisten, dass 
Personen, die an innergemeinschaftlichen 
Lieferungen von Gegenständen oder 
innergemeinschaftlichen Dienstleistungen 
beteiligt sind, und nichtansässige 
steuerpflichtige Personen, die 
Telekommunikationsdienstleistungen, 

„(1) Die zuständigen Behörden jedes 
Mitgliedstaats gewährleisten, dass 
Personen, die an innergemeinschaftlichen 
Lieferungen von Gegenständen oder 
innergemeinschaftlichen Dienstleistungen 
beteiligt sind, und nichtansässige 
steuerpflichtige Personen, die 
Telekommunikationsdienstleistungen, 
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Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen 
und elektronische Dienstleistungen, 
insbesondere die in Anhang II der 
Richtlinie 2006/112/EG genannten, 
erbringen, für die Zwecke solcher Umsätze 
auf elektronischem Weg eine Bestätigung 
der Gültigkeit der Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer einer bestimmten 
Person sowie des damit verbundenen 
Namens und der damit verbundenen 
Anschrift erhalten können. Diese 
Informationen müssen den Angaben gemäß 
Artikel 17 entsprechen. 

Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen 
und elektronische Dienstleistungen, 
insbesondere die in Anhang II der 
Richtlinie 2006/112/EG genannten, 
erbringen, für die Zwecke solcher Umsätze 
auf elektronischem Weg eine Bestätigung 
der Gültigkeit der Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer einer bestimmten 
Person sowie des damit verbundenen 
Namens und der damit verbundenen 
Anschrift erhalten können. Diese 
Informationen müssen den Angaben gemäß 
Artikel 17 entsprechen. Das 
Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystem (MIAS) 
legt fest, ob in Frage kommende 
Kleinunternehmen die 
Mehrwertsteuerbefreiung in Anspruch 
nehmen oder nicht.“ 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten erlassen und 
veröffentlichen spätestens am 
30. Juni 2022 die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, die erforderlich 
sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 
Sie teilen der Kommission unverzüglich 
den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Die Mitgliedstaaten erlassen und 
veröffentlichen spätestens am 
31. Dezember 2019 die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, die erforderlich 
sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 
Sie teilen der Kommission unverzüglich 
den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab 
dem 1. Juli 2022 an. 

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab 
dem 1. Januar 2020 an. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0328 
Europäisches Solidaritätskorps***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. September 2018 zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung des rechtlichen Rahmens des Europäischen Solidaritätskorps sowie zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1288/2013, (EU) Nr. 1293/2013, (EU) 
Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und des Beschlusses 
Nr. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0262), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 165 Absatz 4 und 166 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0162/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2017 zum Europäischen 
Solidaritätskorps, Nr. 2017/2629(RSP)9, 

– unter Hinweis auf die vom tschechischen Senat, vom spanischen Parlament und vom 
portugiesischen Parlament im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten 
Stellungnahmen, in denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. Oktober 201710,  

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

                                                 
9  ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 68. 
10  ABl. C 81 vom 2.3.2018, S. 160. 
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– unter Hinweis auf das Dokument zum Maßnahmenprogramm für die 
Freiwilligentätigkeit in Europa (PAVE) im Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 
2011 und die dazugehörige Fünfjahresüberprüfung des Europäischen Jahres der 
Freiwilligentätigkeit 2011 mit dem Titel „Helping Hands“ von 2015; 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 27. Juni 2018 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des 
Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des 
Haushaltsausschusses, des Ausschusses für regionale Entwicklung und des Ausschusses 
für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A8-0060/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Parlaments, des 
Rates und der Kommission;  

3. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

4. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0102 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 11. September 
2018 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung des rechtlichen Rahmens des Europäischen 
Solidaritätskorps sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 und der 
Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 ▌sowie des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 165 Absatz 4 und Artikel 166 Absatz 4, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses11, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren12, 

                                                 
11 ABl. C 81 vom 2.3.2018, S. 160. 
12 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. September 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) ▌Solidarität sowohl zwischen den Bürgern der Union als auch zwischen den 

Mitgliedstaaten ist einer der universellen Werte, die das Fundament der Union 

bilden. An diesem gemeinschaftlichen Wert orientiert sich das Handeln der Union, 

er sorgt für die notwendige Einigkeit, damit gegenwärtige und künftige 

gesellschaftliche Herausforderungen bewältigt werden können, wozu junge 

Europäerinnen und Europäer ihren Beitrag zu leisten bereit sind, indem sie ihre 

Solidarität in der Praxis unter Beweis stellen. Solidarität steigert zudem das 

Interesse der Jugend am gemeinsamen europäischen Projekt. Der Grundsatz der 

Solidarität ist in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und in 

der Präambel der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert. 

(2) In der Rede zur Lage der Union vom 14. September 2016 wurde die Notwendigkeit 

von Investitionen in junge Menschen betont und die Einrichtung eines Europäischen 

Solidaritätskorps angekündigt, mit dem jungen Menschen in der Union die 

Gelegenheit eröffnet werden soll, einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu 

leisten, Solidarität zu beweisen und neue Kompetenzen, Fertigkeiten und Wissen zu 

erwerben, wodurch sie ▌wertvolle Lebenserfahrung sammeln, was auch für die 

Heranbildung eines aktiven bürgerlichen Engagements in der Union von 

wesentlicher Bedeutung ist. 
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(3) In ihrer Mitteilung „Ein Europäisches Solidaritätskorps“ betonte die Kommission, 

dass die Grundfesten der Solidaritätsarbeit in ganz Europa gestärkt werden müssen, 

junge Menschen mehr und bessere Gelegenheiten für hochwertige solidarische 

Aktivitäten in einer großen Palette an Bereichen erhalten müssen, und dass 

nationale, regionale und lokale Akteure bei ihren Anstrengungen zur Bewältigung 

verschiedener Herausforderungen und Krisen unterstützt werden müssen. Mit dieser 

Mitteilung wurde die erste Phase des Europäischen Solidaritätskorps eingeleitet, in 

der verschiedene Unionsprogramme mobilisiert wurden, um Freiwilligenaktivitäten, 

Praktika oder Arbeitsstellen für junge Menschen in der gesamten Union anzubieten. 

Unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung 

durchgeführt wurden oder werden, sollten für diese Aktivitäten weiterhin die in den 

entsprechenden Programmen der Union festgelegten Regeln und Bedingungen 

gelten, in deren Rahmen sie in der ersten Phase des Europäischen Solidaritätskorps 

finanziert wurden oder werden. 

(4) Im Rahmen dieser Verordnung sollte Solidarität als Verantwortungsgefühl von 

allen für alle im Sinne einer Verpflichtung auf das Gemeinwohl verstanden 

werden, was durch konkrete Aktionen zum Ausdruck gebracht wird, ohne dass 

dafür eine Gegenleistung erwartet wird. 
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(5) Jungen Menschen sollten leicht zugängliche Möglichkeiten für die Beteiligung an 

hochwertigen solidarischen Aktivitäten mit ausgeprägter europäischer Dimension 

eröffnet werden, sodass sie einen Beitrag zur Stärkung von Kohäsion, Solidarität, 

sozialer Inklusion und Demokratie in den teilnehmenden Ländern leisten können, 

was sich positiv auf lokale Gemeinschaften auswirken würde und zudem ihren 

Kompetenzen für ihre persönliche Entwicklung förderlich wäre, indem ihr 

Selbstwertgefühl, ihre Selbstbestimmtheit und ihre Lernbereitschaft gestärkt, ihre 

bildungsbezogene, soziale, künstlerische, sprachliche, kulturelle, staatsbürgerliche 

und berufliche Entwicklung gefördert und ihre aktive Bürgerschaft, ihre 

Beschäftigungsfähigkeit und ihr Eintritt in den Arbeitsmarkt gestärkt bzw. 

erleichtert würden. Außerdem würde durch diese solidarischen Aktivitäten die 

Mobilität der Teilnehmer gefördert. 

(6) Mit dieser Verordnung wird ein Programm für Maßnahmen der Union mit dem 

Namen „Europäisches Solidaritätskorps“ aufgelegt, das positive gesellschaftliche 

Veränderungen bewirkt, indem Gemeinschaften von Einzelpersonen und 

Einrichtungen unterstützt werden, die sich für mehr Solidarität in Europa 

engagieren. Daher wird ein Finanzierungsinstrument für Maßnahmen der Union 

geschaffen, das ab dem … [Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung] auf 

unbestimmte Zeit gilt und darüber hinaus die Grundlage für ein Europäisches 

Solidaritätskorps schafft, das als Gemeinschaft und als eine Quelle der Inspiration 

für ein stärkeres Solidaritätsgefühl in Europa wirkt, da die im Rahmen des 

Europäischen Solidaritätskorps durchgeführten Aktivitäten weiterreichende 

Auswirkungen zeitigen. 
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(7) Die solidarischen Aktivitäten, die jungen Menschen angeboten werden, sollten in 

dem Sinne hochwertig sein, dass sie zur Verwirklichung der Ziele des 

Europäischen Solidaritätskorps, zur Bewältigung gesellschaftlicher 

Herausforderungen und gleichzeitig zur Deckung der Bedürfnisse lokaler 

Gemeinschaften beitragen. Die solidarischen Aktivitäten sollten jungen Menschen 

die Möglichkeit zum Erwerb wertvoller ▌Kompetenzen für ihre persönliche, 

soziale, staatsbürgerliche und berufliche Entwicklung eröffnen, eine ausgeprägte 

Lern- und Weiterbildungsdimension umfassen, allen jungen Menschen zugänglich 

sein, unter sicheren und gesunden Bedingungen erfolgen und angemessen bestätigt 

werden. Die solidarischen Aktivitäten sollten sich nicht abträglich auf bestehende 

Arbeitsverhältnisse oder Praktika auswirken, und sollten dazu beitragen, die 

Verpflichtungen der Unternehmen im Bereich der sozialen Verantwortung zu 

stärken, jedoch nicht zu ersetzen. 

www.parlament.gv.at



 

 42 

 

(8) Jede Einrichtung, die am Europäischen Solidaritätskorps teilnehmen möchte, 

sollte unabhängig davon, ob die Teilnahme aus dem Haushalt des Europäischen 

Solidaritätskorps, eines anderen Programms der Union oder aus einer anderen 

Quelle finanziert wird, ein Qualitätssiegel erhalten, sofern die konkreten 

Anforderungen erfüllt sind. Diese Bedingung, ein Qualitätssiegel zu haben, sollte 

nicht für natürliche Personen gelten, die im Namen einer informellen Gruppe von 

Teilnehmern um finanzielle Unterstützung für ihre Solidaritätsprojekte ersuchen. 

Mit dem Qualitätssiegel für teilnehmende Einrichtungen sollte bescheinigt 

werden, dass diese Einrichtungen in der Lage sind, die Qualität der von ihnen 

angebotenen solidarischen Aktivitäten zu gewährleisten. Das Verfahren für die 

Zuerkennung eines Qualitätssiegels sollte von den für die Durchführung des 

Europäischen Solidaritätskorps zuständigen Stellen auf offene und transparente 

Weise abgewickelt werden. Das erteilte Qualitätssiegel sollte regelmäßig neu 

bewertet werden und sollte aberkannt werden können, wenn die erneute 

Überprüfung ergibt, dass die Bedingungen, die zur Zuerkennung des Siegels 

führten, nicht mehr erfüllt sind. ▌ 

(9) Das Europäische Solidaritätskorps würde einen zentralen Zugang für solidarische 

Aktivitäten in der gesamten Union bieten. Die Kohärenz und Komplementarität des 

Europäischen Solidaritätskorps mit anderen einschlägigen Politikbereichen und 

Maßnahmen der Union sollte sichergestellt werden. Das Europäische 

Solidaritätskorps sollte auf den Stärken und Synergien bestehender und früherer 

Programme, insbesondere der Programme Erasmus+ und „Jugend in Aktion“, 

aufbauen. Außerdem sollte es die Anstrengungen der Mitgliedstaaten ergänzen, mit 

denen diese junge Menschen im Rahmen von Programmen wie der entsprechend 

der Empfehlung des Rates vom 22. April 201313 eingeführten Jugendgarantie 

fördern und ihnen den Übergang von der Schule ins Berufsleben erleichtern, indem 

den jungen Menschen durch Praktika oder Arbeitsstellen ▌ in den jeweiligen 

Mitgliedstaaten oder grenzübergreifend zusätzliche Möglichkeiten für die 

Beteiligung an solidarischen Aktivitäten geboten werden. Auch sollte die 

Komplementarität zu bestehenden Netzen auf Unionsebene, die für einschlägige 

                                                 
13 Empfehlung des Rates vom 22. April 2013 zur Einführung einer Jugendgarantie (ABl. 

C 120 vom 26.4.2013, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:120;Day:26;Month:4;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:120;Day:26;Month:4;Year:2013;Page:1&comp=


 

 43 

Tätigkeiten im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps von Bedeutung sind, 

beispielsweise das Europäische Netzwerk der öffentlichen Arbeitsverwaltungen, das 

Europäische Portal zur beruflichen Mobilität (EURES) und das Eurodesk-Netz, 

sollte gewährleistet werden. Ferner sollten eine ergänzende Wechselwirkung und 

die loyale Zusammenarbeit zwischen den bestehenden einschlägigen Programmen – 

insbesondere national, regional oder lokal verbreiteten Solidaritäts- und 

Freiwilligen-, Gemeinschafts-  und Mobilitätsprogrammen für junge Menschen – 

und dem Europäischen Solidaritätskorps sowie gegebenenfalls mit den Prioritäten 

gefördert werden, die in den teilnehmenden Ländern mit Blick auf Solidarität und 

Jugend gelten, damit die Auswirkungen und die positiven Merkmale dieser 

Programme gegenseitig gestärkt und bereichert werden und an bewährte 

Verfahren angeknüpft wird. Das Europäische Solidaritätskorps sollte ähnliche 

nationale Solidaritäts-, Freiwilligen-, Gemeinschafts- und Mobilitätsprogramme 

nicht ersetzen. Der gleichberechtigte Zugang aller jungen Menschen zu den 

solidarischen Aktivitäten auf nationaler Ebene sollte gewährleistet sein. Es sollten 

Partnerschaften mit europäischen Netzen angeregt werden, die sich auf bestimmte 

dringliche soziale Probleme konzentrieren. 
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(10) Um die Wirkung des Europäischen Solidaritätskorps auf ein Höchstmaß zu steigern, 

sollten ▌andere Programme der Union ▌durch die Förderung von Aktivitäten im 

Bereich des Europäischen Solidaritätskorps zu dessen Zielen beitragen können. 

Dieser Beitrag sollte gemäß den jeweiligen Rechtsakten für die betreffenden 

Programme finanziert werden, wobei das Ziel darin besteht, junge Menschen, die 

Zivilgesellschaft und die in den Mitgliedstaaten bereits bestehenden Regelungen 

für Freiwilligendienste stärker einzubinden. Sobald die teilnehmenden 

Einrichtungen ein gültiges Qualitätssiegel erhalten haben, sollten sie Zugang zum 

Portal des Europäischen Solidaritätskorps erhalten und in den Genuss der für die 

angebotene Art der solidarischen Aktivität verfügbaren Qualitäts- und 

Unterstützungsmaßnahmen kommen. 

(11) Das Europäische Solidaritätskorps sollte jungen Menschen neue Möglichkeiten 

eröffnen, damit sie Freiwilligenaktivitäten, Praktika oder Arbeitsstellen 

▌übernehmen und aus eigener Initiative Solidaritätsprojekte ausarbeiten und 

entwickeln können, die eindeutig einen europäischen Wert aufweisen. Diese 

Chancen sollten zur Erfüllung bisher nicht abgedeckter unbefriedigter 

gesellschaftliche Bedürfnisse und zur Konsolidierung von Gemeinschaften sowie 

zur Stärkung der persönlichen, bildungsbezogenen, sozialen, staatsbürgerlichen und 

beruflichen Entwicklung junger Menschen beitragen. Das Europäische 

Solidaritätskorps sollte ferner ▌Vernetzungsaktivitäten für Teilnehmer und 

teilnehmende Einrichtungen fördern sowie Maßnahmen zur Sicherstellung der 

Qualität der unterstützten Aktivitäten treffen und die Bestätigung der Lernergebnisse 

verbessern. Es sollte zudem zur Unterstützung und Stärkung bestehender 

Einrichtungen beitragen, die Solidaritätsmaßnahmen durchführen. 
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(12) Freiwilligenaktivitäten bieten wertvolle Erfahrungen in einem formalen und 

nichtformalen ▌Lernumfeld, welche die persönliche, soziale und berufliche 

Entwicklung junger Menschen sowie ihr bürgerschaftliches Engagement und ihre 

Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt fördern. Freiwilligenaktivitäten sollten nicht 

an die Stelle von Praktika und/oder Arbeitsstellen treten und sollten auf einer 

schriftlichen Vereinbarung über die Freiwilligenaktivität beruhen. Die 

Kommission und die Mitgliedstaaten werden bei den Methoden rund um 

Freiwilligenaktivitäten im Jugendbereich mithilfe der offenen Methode der 

Koordinierung zusammenarbeiten. 
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(13) Praktika und Arbeitsstellen sollten sowohl aus finanzieller als auch aus 

organisatorischer Sicht klar von Freiwilligenaktivitäten abgegrenzt sein. Praktika 

sollten keinesfalls Arbeitsstellen ersetzen. Bezahlte Praktika und Arbeitsstellen 

können für benachteiligte junge Menschen und für junge Menschen mit 

geringeren Chancen allerdings einen Anreiz darstellen, sich an Aktivitäten mit 

Solidaritätsbezug zu beteiligen, die ihnen andernfalls womöglich nicht zugänglich 

wären. Praktika können den Übergang junger Menschen von der Bildungs- in die 

Arbeitswelt erleichtern und einen Beitrag zu ihrer Vermittelbarkeit auf dem 

Arbeitsmarkt leisten, was entscheidend für ihre nachhaltige Integration in den 

Arbeitsmarkt ist. Die im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps angebotenen 

Praktika und Arbeitsstellen sollten stets von der teilnehmenden Einrichtung 

vergütet werden, die den Teilnehmer betreut oder beschäftigt. Praktika sollten auf 

einer schriftlichen Praktikumsvereinbarung beruhen, die den rechtlichen 

Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes, in dem das Praktikum stattfindet, 

entspricht, und sich an den in der Empfehlung des Rates vom 10. März 2014 ▌zu 

einem Qualitätsrahmen für Praktika dargelegten Grundsätzen 14orientieren.  

Arbeitsstellen sollten auf einem Arbeitsvertrag gemäß den rechtlichen 

Rahmenbedingungen oder/und den geltenden Tarifverträgen des teilnehmenden 

Landes, in dem die Beschäftigung stattfindet, beruhen. Praktika sollten zeitlich 

befristet sein und innerhalb derselben teilnehmenden Einrichtung höchstens 

einen Zeitraum von sechs Monaten umfassen, der einmalig auf höchstens 

12 Monate verlängert werden kann, umfassen. Die finanzielle Unterstützung für 

teilnehmende Einrichtungen, die Arbeitsstellen anbieten, sollte zwölf Monate 

nicht überschreiten. Praktika und Arbeitsstellen sollten mit einer auf die 

Teilnahme des Teilnehmers am Europäischen Solidaritätskorps abgestimmten 

angemessenen Vorbereitung, Ausbildung am Arbeitsplatz und Unterstützung nach 

dem Einsatz einhergehen. Die Praktika und die Arbeitsstellen könnten über die 

einschlägigen Akteure des Arbeitsmarkts abgewickelt werden, insbesondere durch 

öffentliche und private Arbeitsverwaltungen, Sozialpartner und Handelskammern, 

sowie – bei grenzüberschreitenden Aktivitäten – über die Mitgliederorganisationen 

                                                 
14  ABl. C 88 vom 27.3.2014, S. 1. 
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des EURES-Netzes gemäß der Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen 

Parlaments und des Rates15. 

                                                 
15  Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. April 2016 über ein Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), den 
Zugang von Arbeitnehmern zu mobilitätsfördernden Diensten und die weitere 
Integration der Arbeitsmärkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 492/2011 und (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 107 vom 22.4.2016, S. 1). 
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(14) Der Initiativgeist junger Menschen und das gesellschaftliche Engagement junger 

Menschen sind kostbare Güter für die Gesellschaft ▌. Das Europäische 

Solidaritätskorps sollte zur Nutzung dieser Ressourcen beitragen, indem es jungen 

Menschen die Möglichkeit eröffnet, eigene Projekte mit eindeutigem Mehrwert 

auszuarbeiten und umzusetzen, die auf die Bewältigung großer Herausforderungen 

zum Nutzen lokaler Gemeinschaften – insbesondere von Gemeinschaften, die sich 

im ländlichen Raum, in abgeschiedenen Regionen oder in Gebieten in äußerster 

Randlage befinden – ausgerichtet sind. Diese Projekte sollten jungen Menschen die 

Gelegenheit bieten, in nachhaltiger Weise innovative Lösungen zu erarbeiten und 

Ideen auszuprobieren sowie zu erfahren, wie es ist, wenn man selbst solidarische 

Aktionen durchführt. Außerdem könnten sie als Ausgangspunkt für die weitere 

Teilnahme an solidarischen Aktivitäten dienen und einen ersten Schritt zur 

Ermutigung von Teilnehmern darstellen, sich als Sozialunternehmer aktiv in 

gemeinnützigen Organisationen, in Verbänden, nichtstaatlichen Organisationen, 

Jugendorganisationen oder anderen Einrichtungen zu betätigen, die sich in den 

Bereichen Solidarität, Gemeinnützigkeit und Jugend engagieren, oder eigene 

Vereine zu gründen. Die Unterstützung nach dem Einsatz zielt darauf ab, junge 

Menschen bei ihrem weiteren Engagement und weiteren Aktivitäten im 

Solidaritätssektor zu unterstützen, indem sie auch in Vereinen, Verbänden, 

Genossenschaften, Sozialunternehmen, Jugendorganisationen und 

Gemeindezentren mitarbeiten. 
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(15) Freiwilligenaktivitäten und Solidaritätsprojekte sollten die Ausgaben der 

Teilnehmer im Zusammenhang mit der Beteiligung an diesen solidarischen 

Aktivitäten decken, den Teilnehmern aber kein Entgelt und keinen finanziellen 

Vorteil verschaffen. 

(16) Teilnehmer und teilnehmende Einrichtungen sollten das Gefühl bekommen, Teil 

einer Gemeinschaft von Personen und Einrichtungen zu sein, die sich für mehr 

Solidarität in ganz Europa und darüber hinaus einsetzen. Gleichzeit benötigen 

teilnehmende Einrichtungen Unterstützung, damit ihre Angebotsmöglichkeiten für 

hochwertige solidarische Aktivitäten für immer mehr Teilnehmer ausgebaut und 

neue Interessierte angezogen werden können. Das Europäische Solidaritätskorps 

sollte Vernetzungsaktivitäten fördern, die auf eine Stärkung der Möglichkeiten 

junger Menschen und teilnehmender Einrichtungen, sich in dieser Gemeinschaft zu 

engagieren, auf eine stärkere Identifikation mit dem Europäischen Solidaritätskorps 

sowie auf die Förderung des Austauschs nützlicher Verfahren und Erfahrungen im 

Bereich Solidarität ausgerichtet sind, wobei gegebenenfalls auch auf die 

Erfahrungen des Katastrophenschutz-Sektors zurückgegriffen werden kann. 

Vernetzungsaktivitäten sollten ferner zur Bekanntheit des Europäischen 

Solidaritätskorps bei öffentlichen und privaten Einrichtungen beitragen und der 

Sammlung von Rückmeldungen von Teilnehmern sowie teilnehmenden 

Einrichtungen über die Umsetzung des Europäischen Solidaritätskorps dienen. 
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(17) Der Gewährleistung der Qualität der solidarischen Aktivitäten und anderer im 

Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps gebotener Möglichkeiten sollte 

besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, insbesondere durch das Angebot von 

Online- und Offline-Fortbildungen und Sprachunterstützung für die Teilnehmer 

(unter Wahrung des Grundsatzes der Mehrsprachigkeit), Versicherungen, 

administrative Unterstützung der Teilnehmer ▌und Unterstützung vor und/oder 

nach der solidarischen Aktivität sowie durch eine Bestätigung der während der 

Erfahrung im Europäischen Solidaritätskorps erworbenen ▌Kompetenzen. Diese 

Unterstützungsmaßnahmen sollten in Zusammenarbeit mit Jugendorganisationen 

und anderen gemeinnützigen und zivilgesellschaftlichen Organisationen 

konzipiert und geleistet werden, um deren Fachwissen auf dem Gebiet zu nutzen. 

Bei diesen Unterstützungsmaßnahmen sollte dem Umfeld und der Art der von den 

Teilnehmern durchgeführten Aktivitäten und insbesondere etwaigen Risiken 

Rechnung getragen werden. 

(18) Zur Sicherung der Wirksamkeit der Aktivitäten des Europäischen Solidaritätskorps 

für die persönliche, bildungsbezogene, künstlerische, soziale, staatsbürgerliche und 

berufliche Entwicklung der Teilnehmer sollten die ▌Kompetenzen, welche die 

Lernergebnisse der solidarischen Aktivitäten bilden, sorgfältig erfasst und 

dokumentiert werden; das sollte im Einklang mit nationalen Gegebenheiten und 

Eigenheiten erfolgen, wie in der Empfehlung des Rates vom 20. Dezember 2012 

über die Validierung nichtformalen und informellen Lernens16 ▌dargelegt. Zu diesem 

Zweck sollte gegebenenfalls der Rückgriff – auf Unions- und auf nationaler 

Ebene – auf wirksame Instrumente für die Anerkennung von nicht formal und 

informell erworbenen Kompetenzen wie etwa Youthpass und Europass angeregt 

werden. 

                                                 
16  ABl. C 398 vom 22.12.2012, S. 1.  
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(19) Sämtliche öffentlichen oder privaten Einrichtungen, einschließlich 

internationaler Organisationen, Organisationen der Zivilgesellschaft, 

Jugendorganisationen und Sozialunternehmen sollten ein Qualitätssiegel 

beantragen können. Es sollten unterschiedliche Qualitätssiegel für 

Freiwilligenaktivitäten sowie für Praktika und Arbeitsstellen eingeführt werden, 

um sicherzustellen, dass die teilnehmenden Einrichtungen den Grundsätzen und 

Anforderungen ▌des Europäischen Solidaritätskorps in Bezug auf ihre Rechte und 

Pflichten in allen Phasen der Solidaritätserfahrung wirksam und dauerhaft 

entsprechen. Die Zuerkennung eines Qualitätssiegels sollte eine Voraussetzung für 

die Teilnahme sein, jedoch nicht automatisch zu einer Bereitstellung von 

Geldmitteln im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps führen. 

(20) Die teilnehmenden Einrichtungen können mehrere Funktionen im Europäischen 

Solidaritätskorps wahrnehmen. als Aufnahmeenirichtung nehmen sie Aufgaben 

im Zusammenhang mit der Aufnahme der Teilnehmer einschließlich der 

Organisation der Aktivitäten wahr, leiten die Teilnehmer an und unterstützen sie 

gegebenenfalls bei der solidarischen Aktivität. Als betreuende Einrichtungen 

nehmen sie Aufgaben im Zusammenhang mit der Entsendung und der 

Vorbereitung der Teilnehmer vor der Abreise und während und nach der 

solidarischen Aktivität wahr, wozu auch gehört, dass sie die Teilnehmer ausbilden 

und nach Beendigung ihrer solidarischen Aktivität mit Einrichtungen vor Ort in 

Kontakt bringen. 
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(21) Ressourcenzentren des Europäischen Solidaritätskorps sollten die für die 

Durchführung zuständigen Stellen, die teilnehmenden Organisationen und die 

Teilnehmer unterstützen, um die Qualität der solidarischen Aktivitäten sowie die 

Identifizierung und Bestätigung von bei diesen Aktivitäten erworbenen 

Kompetenzen unter anderem durch die Ausstellung von Youthpass-Zertifikaten zu 

verbessern. 

(22) Das Portal des Europäischen Solidaritätskorps sollte ständig weiterentwickelt 

werden, um einen einfachen Zugang zum Europäischen Solidaritätskorps zu 

gewährleisten und die zentrale Anlaufstelle sowohl für interessierte Personen als 

auch Organisationen zu bieten, unter anderem für die Anmeldung, Identifizierung 

und den Abgleich von Profilen und Angeboten, die Vernetzung und den virtuellen 

Austausch, Online-Schulungen, Sprachunterstützung und jegliche weitere 

Unterstützung vor und/oder nach der solidarischen Aktivität sowie weitere 

nützliche Funktionen, die sich in der Zukunft ergeben können. 
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(23) Die für die Durchführung zuständigen Stellen ergreifen die erforderlichen 

Maßnahmen, damit sichergestellt ist, dass den registrierten Bewerbern innerhalb 

eines angemessenen und relativ vorhersehbaren Zeitraums 

Freiwilligenaktivitäten, Praktika und Arbeitsstellen angeboten werden. Außerdem 

werden regelmäßig Aktivitäten in den Bereichen Information und Kommunikation 

und Vernetzung durchgeführt, um das Engagement der registrierten Bewerber zu 

fördern. 

(24) Mit dieser Verordnung wird für den Zeitraum 2018 bis 2020 eine Finanzausstattung 

festgesetzt, die für das Europäische Parlament und den Rat im Rahmen des 

jährlichen Haushaltsverfahrens die Mittelausstattung im Sinne der Nummer 17 der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, 

die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung17 bildet.  

                                                 
17 ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 
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(25) Zur Gewährleistung der Kontinuität der Aktivitäten, die durch die Programme 

unterstützt werden, die zum Europäischen Solidaritätskorps beitragen, soll die 

finanzielle Unterstützung der solidarischen Aktivitäten zu 90 % 

Freiwilligenaktivitäten und Solidaritätsprojekte einerseits und andererseits zu 10 %-

Praktika oder Arbeitsstellen oder beidem betreffen, wobei bei Aktivitäten im 

Inland eine Obergrenze in Höhe von 20 % gelten soll. 

(26) Es sollen Vorkehrungen getroffen werden, damit die teilnehmenden Länder gemäß 

den Regeln des Europäischen Solidaritätskorps zusätzliche nationale, regionale oder 

lokale Mittel zur Verfügung stellen können, um die Wirkung des Europäischen 

Solidaritätskorps auf ein Höchstmaß zu steigern. 

(27) Zur Vereinfachung der Anforderungen für die Begünstigten soll die Finanzierung in 

größtmöglichem Maße in Pauschalbeträgen, als Kosten je Einheit oder über 

Pauschalfinanzierung erfolgen. 

www.parlament.gv.at



 

 55 

 

(28) Die Mitgliedstaaten sollen sich an den Freiwilligentätigkeiten, Praktika, 

Arbeitsstellen, Solidaritätsprojekten und Vernetzungsaktivitäten beteiligen 

können. Außerdem sollen die Freiwilligentätigkeiten, Solidaritätsprojekte und 

Vernetzungsaktivitäten wie beim Europäischen Freiwilligendienst auch anderen 

Ländern ▌zur Teilnahme offenstehen, wobei besonderes Augenmerk auf die 

Nachbarländer der Union zu richten ist. Für diese Beteiligung sollten 

gegebenenfalls gemäß den mit den Partnerländern des Programms zu 

vereinbarenden Verfahren zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. 

(29) Die Beteiligung am Europäischen Solidaritätskorps sollte jungen Menschen im 

Alter von 18 bis 30 Jahren offenstehen. Voraussetzung für die Teilnahme an 

solidarischen Aktivitäten sollte eine vorherige Anmeldung auf dem Portal des 

Europäischen Solidaritätskorps sein, das Personen im Alter von 17 bis 30 Jahren 

zur Verfügung steht.  
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(30) Besondere Aufmerksamkeit sollte darauf verwandt werden, sicherzustellen, dass die 

vom Europäischen Solidaritätskorps unterstützten Aktivitäten für alle jungen 

Menschen zugänglich sind, insbesondere für junge Menschen mit geringeren 

Chancen gemäß der Beschreibung in der Strategie für Inklusion und Vielfalt, die 

im Rahmen des Programms Erasmus+ für Jugendliche konzipiert wurde und 

angewandt wird. Daher sollten besondere Maßnahmen wie etwa geeignete Formate 

für solidarische Aktivitäten und individuelle Betreuung ergriffen werden, mit 

denen die soziale Inklusion sowie die Teilnahme benachteiligter junger Menschen 

gefördert und die Probleme berücksichtigt werden, die sich aus der Randlage der 

abgelegensten Gebiete der Union sowie der überseeischen Länder und Gebiete 

gemäß dem Beschluss 2013/755/EU   des Rates18 ergeben. Gleichermaßen sollten 

sich die teilnehmenden Länder bemühen, alle geeigneten Maßnahmen anzunehmen, 

um rechtliche und administrative Hindernisse für ein ordnungsgemäßes 

Funktionieren des Europäischen Solidaritätskorps zu beseitigen. Im Rahmen des 

Möglichen und unbeschadet des Schengen-Besitzstands und des Unionsrechts über 

die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen umfasst das die Lösung 

aller administrativer Fragen, aus denen sich Schwierigkeiten für den Erhalt von Visa 

und Aufenthaltserlaubnissen ergeben.  

▌ 

                                                 
18 Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 über die Assoziierung der 

überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union („Übersee-
Assoziationsbeschluss“) (ABl. L 344 vom 19.12.2013, S. 1). 
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(31) Eine Einrichtung, die Mittel für das Angebot von solidarischen Aktivitäten im 

Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps beantragen will, sollte als 

Voraussetzung zunächst auf offene und transparente Weise ein Qualitätssiegel 

erhalten haben. Diese Anforderung sollte nicht für natürliche Personen gelten, die im 

Namen einer informellen Gruppe von Teilnehmern um finanzielle Unterstützung für 

ihre Solidaritätsprojekte ersuchen. Die jeweils für die Durchführung zuständigen 

Stellen sollten Qualitätskontrollen durchführen und sich vergewissern, dass diese 

natürlichen Personen die Anforderungen des Europäischen Solidaritätskorps 

erfüllen. 

(32) Die Bedürfnisse und Erwartungen lokaler Gemeinschaften sollten ein wichtiges 

Kriterium für die Bewertung der Qualität von Projekten sein. Dementsprechend 

sollten geeignete Indikatoren geschaffen werden. 

(33) Ein wirksames Leistungsmanagement, das auch das Monitoring und die Bewertung 

einschließt, erfordert die Entwicklung einer Reihe spezifischer, im Zeitverlauf 

messbarer und realistischer qualitativer und quantitativer Indikatoren, die der 

Interventionslogik entsprechen. 
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(34) Eine angemessene Verbreitung, Bewerbung und Bekanntmachung der 

Möglichkeiten und Ergebnisse der Aktivitäten, die durch das Europäische 

Solidaritätskorps unterstützt werden, sollte auf europäischer, nationaler, regionaler 

und lokaler Ebene gewährleistet werden. Besonderes Augenmerk sollte auf 

gemeinnützige Einrichtungen gerichtet werden, die darin bestärkt werden sollten, 

die Aktivitäten des Europäischen Solidaritätskorps zu unterstützen. Die 

Verbreitungs-, Werbe- und Bekanntmachungstätigkeiten sollten von allen für die 

Durchführung des Europäischen Solidaritätskorps zuständigen Stellen, 

gegebenenfalls mit Unterstützung anderer zentraler Interessenträger, durchgeführt 

werden, ohne dadurch den Verwaltungsaufwand zu erhöhen. 

(35) Damit die Ziele des Europäischen Solidaritätskorps besser verwirklicht werden 

können, sollten die Kommission, die Mitgliedstaaten und die nationalen 

Agenturen in erster Linie eng und partnerschaftlich mit nichtstaatlichen 

Organisationen, Jugendorganisationen und lokalen Interessensvertretungen 

zusammenarbeiten, die über Expertise bei solidarischen Aktivitäten verfügen, 

zusammenarbeiten. 

▌ 
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(36) Im Interesse der effizienten und wirksamen Umsetzung dieser Verordnung sollte das 

Europäische Solidaritätskorps weitestgehend auf bestehende Verwaltungsstrukturen 

des Programms Erasmus+ zurückgreifen. Die Umsetzung des Europäischen 

Solidaritätskorps sollte daher bestehenden Strukturen anvertraut werden, wie der 

Kommission, der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur und den 

nationalen Agenturen, die mit der Durchführung der in Kapitel III der Verordnung 

(EU) Nr. 1288/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates19 genannten 

Maßnahmen betraut wurden. In den entsprechenden Programmunterlagen wie 

etwa dem Jahresarbeitsprogramm und dem Programmleitfaden werden für alle 

Phasen der solidarischen Aktivität eindeutige und detaillierte Verfahren für 

Teilnehmer und teilnehmende Organisationen festgelegt. Die Kommission sollte 

die wichtigsten Interessengruppen einschließlich der teilnehmenden 

Organisationen regelmäßig zur Umsetzung des Europäischen Solidaritätskorps 

konsultieren. 

(37) Zur Gewährleistung einer Durchführung gemäß den Grundsätzen der 

wirtschaftlichen Haushaltsführung und eines gründlichen Monitorings des 

Europäischen Solidaritätskorps auf nationaler Ebene ist es wichtig, auf die 

bestehenden nationalen Behörden, die mit der Durchführung der in Kapitel III der 

Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 genannten Maßnahmen betraut wurden, 

zurückzugreifen. 

                                                 
19 Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 zur Einrichtung von „Erasmus+“, dem Programm der Union für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur Aufhebung der 
Beschlüsse Nr. 1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 50). 
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(38) Die nationalen Behörden, die für die Durchführung der in Kapitel III der 

Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 genannten Maßnahmen benannt wurden, sollten 

auch als nationale Behörden für die Zwecke dieser Verordnung handeln. 

Hierdurch sollte jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass auf der Grundlage von 

Artikel 27 Absatz 1 der genannten Verordnung und nach Maßgabe der nationalen 

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten mehr als eine nationale Behörde benannt 

wird. Wenn das teilnehmende Land während der Laufzeit des Europäischen 

Solidaritätskorps eine andere nationale Behörde benennen möchte, sollten das 

Verfahren des Artikels 27 Absatz 2 der genannten Verordnung Anwendung 

finden. 

(39) Zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Haushaltsführung und der Rechtssicherheit 

in allen teilnehmenden Ländern sollte jede nationale Behörde eine unabhängige 

Prüfstelle benennen. Im Sinne einer größtmöglichen Wirksamkeit sollte diese 

unabhängige Prüfstelle nach Möglichkeit dieselbe sein, die auch für die in 

Kapitel III der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 genannten Maßnahmen benannt 

wurde. 

(40) Die finanziellen Interessen der Union sollten während des ganzen Ausgabenzyklus 

durch verhältnismäßige Maßnahmen geschützt werden, darunter Prävention, 

Aufdeckung und Untersuchung von Unregelmäßigkeiten, Rückforderung 

entgangener, zu Unrecht gezahlter oder nicht widmungsgemäß verwendeter Mittel 

und gegebenenfalls Sanktionen. 
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(41) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt20 werden. 

(42) Die Kommission sollte Arbeitsprogramme gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 

2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates21 annehmen und das 

Europäische Parlament und den Rat davon unterrichten. In den Arbeitsprogrammen 

sollten die für eine Umsetzung gemäß den allgemeinen und besonderen Zielen des 

Europäischen Solidaritätskorps erforderlichen Maßnahmen, die Auswahl- und 

Erteilungskriterien für Zuschüsse sowie alle anderen erforderlichen Elemente 

festgelegt werden. Die Arbeitsprogramme und jegliche Änderungen derselben 

sollten gemäß dem Prüfverfahren durch Durchführungsrechtsakte angenommen 

werden. 

                                                 
20 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

21 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, 
zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 
1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 
223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, 
S. 1). 
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(43) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Einrichtung eines Europäischen 

Solidaritätskorps, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und seiner Wirkungen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des EUV niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 

dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Erreichung dieses Zieles erforderliche Maß 

hinaus. 

(44) Aus Gründen der Effizienz und der Wirksamkeit sollte der mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1288/2013 eingesetzte Ausschuss die Kommission ebenfalls bei der Umsetzung 

dieser Verordnung unterstützen. Für das Europäische Solidaritätskorps sollte dieser 

Ausschuss in einer besonderen Zusammensetzung einberufen werden und sein 

Auftrag sollte mit Blick auf die Wahrnehmung dieser neuen Rolle angepasst werden. 

Die teilnehmenden Ländersollten die jeweiligen Vertreter für diese Sitzungen 

benennen, wobei sie den Gegenstand, den Auftrag, die Ziele und die Maßnahmen 

des Europäischen Solidaritätskorps ▌berücksichtigen. 
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(45) Die Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 sollte geändert werden, um den Änderungen 

am Europäischen Freiwilligendienst Rechnung zu tragen, die sich aus den 

Freiwilligenaktivitäten gemäß der vorliegenden Verordnung ergeben.  

(46) Die Finanzausstattung des Europäischen Solidaritätskorps in der Rubrik 1a des 

mehrjährigen Finanzrahmens stützt sich auch auf Mittel, die aus dem Programm 

Erasmus+ übertragen wurden. Diese Finanzierung sollte ausschließlich aus Mitteln 

erfolgen, die für die Finanzierung von Aktivitäten des Europäischen 

Freiwilligendienstes bestimmt sind, die in den Geltungsbereich der 

Freiwilligenaktivitäten gemäß dieser Verordnung fallen würden. ▌ 

(47) Die Finanzausstattung des Europäischen Solidaritätskorps in der Rubrik 1a des 

mehrjährigen Finanzrahmens sollte zusätzlich durch Finanzbeiträge aus anderen 

Programmen und Rubriken ergänzt werden, die eine Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 1293/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates22 ▌sowie des 

Beschlusses Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates23 

erfordern. 

(48) Diese Verordnung sollte ab dem Datum ihres Inkrafttretens gelten. Damit die in 

dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zügig angewandt werden können, 

sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft treten –– 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

1. Diese Verordnung legt den Rechtsrahmen für das Europäische Solidaritätskorps fest, 

das das Engagement von jungen Menschen und Organisationen in zugänglichen 
                                                 
22 Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 zur Aufstellung des Programms für die Umwelt und Klimapolitik 
(LIFE) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 614/2007) (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 185). 

23 Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über ein Katastrophenschutzverfahren der Union (ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 924). 
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solidarischen Aktivitäten von hoher Qualität fördert, damit – mit besonderem 

Schwerpunkt auf der Förderung der sozialen Inklusion – ein Beitrag zur 

Stärkung des Zusammenhalts, der Solidarität und der Demokratie in Europa 

geleistet wird. 
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2. Das Europäische Solidaritätskorps verfolgt seine Ziele im Wege von solidarischen 

Aktivitäten und durch Qualitäts- und Unterstützungsmaßnahmen. Solidarische 

Aktivitäten werden im Einklang mit den besonderen, für jede Art von solidarischer 

Aktivität im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps festgelegten 

Anforderungen sowie mit den in den Teilnahmeländern geltenden rechtlichen 

Rahmenbedingungen umgesetzt. 

3. Das Europäische Solidaritätskorps unterstützt solidarische Aktivitäten, die einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert aufweisen, beispielsweise aufgrund: 

a) ihres länderübergreifenden Charakters, insbesondere bei Lernmobilität und 

Zusammenarbeit; 

b) ihrer Fähigkeit, andere Programme und Maßnahmen auf lokaler, 

regionaler, nationaler, EU-weiter und internationaler Ebene zu ergänzen; 

c) der europäischen Dimension der Themen, Ziele, Ansätze, erwarteten 

Ergebnisse und anderer Aspekte dieser solidarischen Aktivitäten; 

d) des Ansatzes, junge Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund 

einzubeziehen; 

e) ihres Beitrags zum wirksamen Einsatz der Transparenz- und 

Anerkennungsinstrumente der Union. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(1) „solidarische Aktivität“ eine hochwertige befristete Aktivität, die das 

Funktionieren des Arbeitsmarktes nicht beeinträchtigt, zum Nutzen einer 

Gemeinschaft oder der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit große gesellschaftliche 

Herausforderungen annimmt und auf diese Weise dazu beiträgt, dass die Ziele des 

Europäischen Solidaritätskorps verwirklicht werden; diese Aktivität erfolgt in 

Form einer Freiwilligenaktivität, eines Praktikums, einer Arbeitsstelle, eines 

Solidaritätsprojekts oder einer Vernetzungsaktivität in verschiedenen Bereichen, 

weist einen europäischen Mehrwert auf und findet unter Einhaltung der 

geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften statt; sie umfasst eine 

ausgeprägte Lern- und Ausbildungsdimension mit einschlägigen Aktivitäten, die 

den Teilnehmern vor, während und nach der solidarischen Aktivität angeboten 

werden können; sie kann in zahlreichen Bereichen wie etwa Umweltschutz, 

Eindämmung des Klimawandels und verbesserte soziale Inklusion stattfinden; als 

solidarische Aktivitäten gelten nicht: Aktivitäten im Rahmen von Lehrplänen in 

der formalen und der beruflichen Bildung sowie von Ausbildungssystemen sowie 

Aktivitäten im Zusammenhang mit Notfallmaßnahmen; 
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(2) „registrierter Bewerber“ eine Person im Alter von 17 bis 30 Jahren, die sich 

rechtmäßig in einem Teilnahmeland aufhält und auf dem Portal des 

Europäischen Solidaritätskorps ihr Interesse an einer solidarischen Aktivität 

angemeldet hat, aber noch nicht an einer solidarischen Aktivität teilnimmt; 

(3) „Teilnehmer“ eine Person im Alter von 18 bis 30 Jahren, die sich rechtmäßig in 

einem Teilnahmeland aufhält, sich auf dem Portal des Europäischen 

Solidaritätskorps angemeldet hat und an einer solidarischen Aktivität teilnimmt ▌; 

(4) „▌junge Menschen mit geringeren Chancen“ Personen im Alter von 18 bis 30 

Jahren, die aufgrund einer Benachteiligung gegenüber ihren Altersgenossen, die 

auf mehrere Faktoren wie etwa eine Behinderung, gesundheitliche Probleme, 

Lernschwierigkeiten, kulturelle Unterschiede oder wirtschaftliche, soziale oder 

geografische Hindernisse zurückzuführen sein kann, zusätzliche Unterstützung 

benötigen, einschließlich junger Menschen, die einer marginalisierten 

Gemeinschaft angehören oder aufgrund eines der in Artikel 21 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union verankerten Gründe von Diskriminierung 

bedroht sind; 
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(5) „teilnehmende Einrichtung“ eine lokal, regional, national oder international tätige 

gemeinnützige oder gewinnorientierte öffentliche oder private Einrichtung, der das 

Qualitätssiegel zuerkannt wurde, entweder in einer aufnehmenden oder in einer 

unterstützenden oder entsendenden Funktion oder beidem, wobei gewährleistet ist, 

dass diese Einrichtung in der Lage ist, die solidarischen Aktivitäten im Einklang 

mit den Zielen des Europäischen Solidaritätskorps umzusetzen und die einem 

Mitglied eine Freiwilligenaktivität, ein Praktikum oder eine Arbeitsstelle anbietet 

oder im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps andere Aktivitäten ausführt 

und unterstützt; 

▌ 
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(6) „Freiwilligenaktivität“ eine solidarische Aktivität, die in Form einer unbezahlten 

ehrenamtlichen Aktivität während eines Zeitraums von höchstens zwölf Monaten 

ausgeübt wird, die jungen Menschen die Möglichkeit gibt, einen Beitrag zur 

täglichen Arbeit von Einrichtungen an deren solidarischen Aktivitäten zu leisten, 

die letztlich den Gemeinschaften zugutekommen, in denen die Aktivitäten 

ausgeführt werden, die entweder in einem anderen Land als dem Wohnsitzland des 

Mitglieds (grenzüberschreitend) oder in dem Wohnsitzland des Mitglieds 

(inländisch) erfolgt, die Freiwilligenaktivität nicht an die Stelle von Praktika oder 

Arbeitsstellen tritt,  folglich keinesfalls mit einer Beschäftigung gleichgesetzt wird 

und die auf einer schriftlichen Vereinbarung über die Freiwilligenaktivität 

beruht; 

(7) „Aktivitäten von Freiwilligenteams“ solidarische Freiwilligenaktivitäten, bei 

denen Teams mit Teilnehmern aus unterschiedlichen Teilnahmeländern 

Teilnehmer▌ während eines zwei Wochen bis zwei Monate dauernden Zeitraums 

gemeinsam freiwillig tätig sind und die insbesondere dazu beitragen, dass junge 

Menschen mit geringeren Chancen in das Europäische Solidaritätskorps 

einbezogen werden oder aufgrund ihrer besonderen Ziele gerechtfertigt sind;  
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(8) „Praktikum“ eine solidarische Aktivität in Form einer berufspraktischen Aktivität 

während eines einmalig auf höchstens 12 Monate verlängerbaren Zeitraums von 

zwei bis sechs Monaten innerhalb derselben teilnehmenden Einrichtung, die von 

der teilnehmenden Einrichtung, die den Teilnehmer aufnimmt, angeboten und 

vergütet wird und die entweder in einem anderen Land als dem Wohnsitzland des 

Teilnehmers (grenzüberschreitend) oder in dem Wohnsitzland des Teilnehmers 

(inländisch) stattfindet, die eine Lern- und Ausbildungskomponente umfasst, 

damit der Teilnehmer einschlägige Erfahrung sammeln und Fertigkeiten 

heranbilden kann, die für seine persönliche, bildungsbezogene, soziale, 

staatsbürgerliche und berufliche Entwicklung nützlich sind, die Gegenstand einer 

zu Beginn des Praktikums gemäß den rechtlichen Rahmenbedingungen des 

jeweiligen Landes, in dem das Praktikum stattfindet, geschlossenen schriftlichen 

Praktikumsvereinbarung sind, in der die Bildungsziele, die Arbeitsbedingungen, die 

Dauer des Praktikums, die Bezahlung des Teilnehmers sowie die Rechte und 

Pflichten der Parteien angegeben sind, die den Grundsätzen des Qualitätsrahmens 

für Praktika Rechnung tragen und die nicht an die Stelle einer Arbeitsstelle 

treten; 
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(9) „Arbeitsstelle“ eine solidarische Aktivität, die während eines Zeitraums von drei 

bis zwölf Monaten entweder in einem anderen Land als dem Wohnsitzland des 

Teilnehmers (grenzüberschreitend) oder in dem Wohnsitzland des Teilnehmers 

(inländisch) ausgeübt wird und von der teilnehmenden Einrichtung, die den 

Teilnehmer beschäftigt, vergütet wird. Die finanzielle Unterstützung für 

teilnehmende Einrichtungen, die Arbeitsstellen anbieten, wird in den Fällen, in 

denen das vertragliche Beschäftigungsverhältnis länger als 12 Monate dauert, 

höchstens 12 Monate lang geleistet. Diese Arbeitsstellen umfassen eine Lern- und 

Ausbildungskomponente und beruhen auf einem schriftlichen 

Beschäftigungsvertrag, der sämtlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 

gemäß den nationalen Rechtsvorschriften oder den geltenden Tarifverträgen des 

Landes, in dem die Arbeit ausgeführt wird, Rechnung trägt; 
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(10) „Solidaritätsprojekt“ eine auf zwei bis zwölf Monate befristete nicht vergütete 

inländische solidarische Aktivität, die von einer aus mindestens fünf Teilnehmern 

bestehenden Gruppe geplant und durchgeführt wird ▌, um bedeutende 

Herausforderungen in ihrer Gemeinschaft zu bewältigen, zugleich einen 

eindeutigen europäischen Mehrwert aufweist und nicht an die Stelle von Praktika 

oder Arbeitsstellen tritt; 

(11) „Vernetzungsaktivitäten“ eine inländische oder grenzüberschreitende Aktivität, 

die darauf abzielt, die Kapazität einer teilnehmenden Einrichtung, einer 

steigenden Zahl von Teilnehmern hochwertige Projekte anzubieten, zu stärken, 

neue Interessenten – sowohl junge Menschen als auch Einrichtungen – 

anzuwerben und Gelegenheiten für Rückmeldungen zu solidarischen Aktivitäten 

zu bieten, die zudem zum Erfahrungsaustausch und zur Stärkung des Gefühls der 

Zugehörigkeit bei den Teilnehmern und teilnehmenden Einrichtungen beitragen 

und damit weiter reichende positive Auswirkungen des Europäischen 

Solidaritätskorps begünstigen; 
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(12) „Qualitätssiegel“ bezeichnet die Zertifizierung, die eine Einrichtung erhält, die 

bereit ist, entweder in betreuender oder in unterstützender Funktion, einschließlich 

entsendender, Funktion oder beidem solidarische Aktivitäten anzubieten, die 

bescheinigt, dass die Einrichtung die Qualität der solidarischen Aktivitäten im 

Einklang mit den Grundsätzen und Zielen des Europäischen Solidaritätskorps 

gewährleisten kann, und die nach unterschiedlichen besonderen Anforderungen 

je nach Art der solidarischen Aktivität und der Funktion der Einrichtung 

verliehen wird; 

▌ 

(13) „Ressourcenzentren des Europäischen Solidaritätskorps“ die von ▌dazu benannten 

nationalen Agenturen ausgeführten zusätzlichen Funktionen, um die Entwicklung, 

Umsetzung und Qualität der Maßnahmen im Rahmen des Europäischen 

Solidaritätskorps zu unterstützen und zu bestimmen, welche Kompetenzen die 

Teilnehmer während der solidarischen Aktivitäten und der damit verbundenen 

Ausbildungskomponente erworben haben; 
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(14) „Portal des Europäischen Solidaritätskorps“ ein interaktives,  Internet-gestütztes, in 

allen Amtssprachen der Union zur Verfügung gestelltes und unter Verantwortung 

der Kommission geführtes Instrument zur Bereitstellung von Online-Diensten, die 

der qualitativen Umsetzung des Europäischen Solidaritätskorps dienen und die 

Aktivitäten der teilnehmenden Einrichtungen ergänzen; diese Dienste umfassen die 

Bereitstellung von Informationen über das Europäische Solidaritätskorps, die 

Anmeldung von Teilnehmern, die Suche nach Teilnehmern ▌, die Bekanntmachung 

und Auffindung von solidarischen Aktivitäten, die Suche nach potenziellen 

Projektpartnern, die Unterstützung bei Kontaktaufnahme und Angeboten für 

solidarische Aktivitäten, Schulungs-, Kommunikations- und Vernetzungsaktivitäten, 

Information und Benachrichtigung über Möglichkeiten, die Bereitstellung eines 

Mechanismus für Rückmeldungen zur Qualität der solidarischen Aktivitäten 

sowie andere relevante Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Europäischen 

Solidaritätskorps;  

(15) „Transparenz- und Anerkennungsinstrumente der Union“ Instrumente, die es den 

Beteiligten unionsweit erleichtern, die Ergebnisse nichtformalen und informellen 

Lernens zu verstehen, einzuschätzen und gegebenenfalls anzuerkennen. 
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Artikel 3 

Allgemeines Ziel 

Das allgemeine Ziel des Europäischen Solidaritätskorps besteht darin, Solidarität als Wert 

hauptsächlich durch Freiwilligenaktivität zu fördern, die Einbeziehung von jungen 

Menschen und Einrichtungen in leicht zugängliche solidarische Aktivitäten von hoher 

Qualität zu fördern, um zur Stärkung des Zusammenhalts, der Solidarität, der Demokratie 

und des Bürgersinns in Europa beizutragen und gleichzeitig auf gesellschaftliche 

Herausforderungen zu reagieren und Gemeinschaften mit einem besonderem Schwerpunkt 

auf der Förderung der sozialen Inklusion zu stärken. Ebenso leistet es einen Beitrag zu der 

europäischen Zusammenarbeit, die für junge Menschen von Bedeutung ist. 

Artikel 4 

Besondere Ziele 

Mit dem Europäischen Solidaritätskorps werden die folgenden besonderen Ziele verfolgt: 

a) Mit Unterstützung der teilnehmenden Einrichtungen sollen jungen Menschen leicht 

zugängliche Möglichkeiten geboten werden, sich in solidarische Aktivitäten 

einzubringen, die positive gesellschaftliche Veränderungen bewirken, und zugleich 

ihre Kompetenzen und Fertigkeiten für die persönliche, bildungsbezogene, soziale, 

zivile und berufliche Entwicklung sowie ▌ihr bürgerschaftliches Engagement, ihre 

Beschäftigungsfähigkeit zu steigern und den Übergang in den Arbeitsmarkt zu 

verbessern; dazu gehört auch die Förderung der Mobilität junger Freiwilliger, 

Praktikanten und Arbeitnehmer; 
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b) es soll sichergestellt werden, dass die den Teilnehmern angebotenen solidarischen 

Aktivitäten ▌von hoher Qualität sind, ordnungsgemäß bestätigt wurden und die in 

Artikel 13 Absatz 2 genannten Grundsätze des Europäischen Solidaritätskorps 

wahren; 

c) mit einer Reihe von Sondermaßnahmen wie etwa geeigneten Formaten für 

solidarische Aktivitäten und individuelle Betreuung soll sichergestellt werden, 

dass zur Förderung der sozialen Inklusion und Chancengleichheit, insbesondere 

für die Beteiligung junger Menschen mit geringeren Chancen, besondere 

Anstrengungen unternommen werden; 

d) es soll zu einer europäischen Zusammenarbeit beitragen, die für junge Menschen 

von Bedeutung ist, und für die positiven Auswirkungen dieser Zusammenarbeit 

sensibilisieren. 

Artikel 5 

Kohärenz und Komplementarität der Unionsmaßnahmen 

1. Die Maßnahmen des Europäischen Solidaritätskorps stehen mit den einschlägigen 

Strategien und Programmen und Instrumenten auf EU-Ebene sowie mit 

bestehenden, für die Aktivitäten des Europäischen Solidaritätskorps relevanten 

Netzen auf Unionsebene in Einklang und ergänzen sie.  
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2. Die Maßnahmen des Europäischen Solidaritätskorps stehen mit den einschlägigen 

nationalen Strategien, Programmen und Instrumenten in den Teilnahmeländern 

in Einklang und ergänzen diese. Zu diesem Zweck erfolgt zwischen der 

Kommission, den nationalen Behörden und den nationalen Agenturen ein 

Informationsaustausch über bestehende nationale Regelungen und Prioritäten im 

Zusammenhang mit Solidarität und Jugend einerseits und den Maßnahmen im 

Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps andererseits, um auf bewährte relevante 

Verfahren aufzubauen und Effizienz und Wirksamkeit zu erreichen. 

3. Andere Programme der Union können ebenfalls zur Erreichung der Ziele des 

Europäischen Solidaritätskorps beitragen, indem sie Aktivitäten in dessen 

Geltungsbereich unterstützen. Für die Finanzierung dieser Beiträge gelten die 

jeweiligen Basisrechtsakte jener Programme. 

www.parlament.gv.at



 

 78 

 

KAPITEL II 

AKTIONEN DES EUROPÄISCHEN SOLIDARITÄTSKORPS 

Artikel 6 

Aktionen des Europäischen Solidaritätskorps 

Das Europäische Solidaritätskorps verfolgt seine Ziele durch folgende Aktionen: 

a) Freiwilligenaktivität; 

b) Praktika und Arbeitsstellen; 

c) solidarische Projekte und Vernetzungsaktivitäten und 

d) Qualitäts- und Unterstützungsmaßnahmen. 

Artikel 7 

Solidarische Aktivitäten 

1. Die in Artikel 6 Buchstaben a, b und c genannten Maßnahmen unterstützen 

solidarische Aktivitäten in folgender Form: 

a) Freiwilligenaktivitäten, Praktika und Arbeitsstellen, einschließlich 

grenzüberschreitender wie inländischer Aktivitäten von Einzelpersonen. Bei 

der ehrenamtlichen Aktivität werden auch Aktivitäten unterstützt, an denen 

Teams mit Teilnehmern aus verschiedenen Teilnahmeländern mitwirken; 

b) Solidaritätsprojekte auf Initiative von Teilnehmern; 

c) Vernetzungsaktivitäten für Teilnehmer und teilnehmende Einrichtungen. 
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2. Freiwilligenaktivitäten im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes werden 

weiterhin gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013und der vorliegenden 

Verordnung ausgeführt. Bezugnahmen auf den Europäischen Freiwilligendienst 

in Rechtsakten der Union, insbesondere in der Richtlinie (EU) 2016/801 des 

Europäischen Parlaments und des Rates24, sind so zu verstehen, dass 

Freiwilligenaktivitäten sowohl gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 als 

auch der vorliegenden Verordnung eingeschlossen sind. 

Artikel 8 

Qualitäts- und Unterstützungsmaßnahmen 

Die in Artikel 6 Buchstabe d genannten Aktionen unterstützen Folgendes: 

a) Maßnahmen zur Sicherung der Qualität und Zugänglichkeit von 

Freiwilligenaktivitäten, Praktika, Arbeitsstellen oder Solidaritätsprojekten und 

Chancengleichheit für alle junge Menschen in sämtlichen Teilnahmeländern, 

einschließlich offline- und online-Schulungen, sprachlicher Unterstützung, 

administrativer Unterstützung für Teilnehmer und teilnehmende Einrichtungen, 

Zusatzversicherungen, Unterstützung vor und, falls erforderlich, nach der 

solidarischen Aktivität, sowie die zusätzliche Verwendung des Jugendpasses zur 

Feststellung und Dokumentation der Kompetenzen, die während der solidarischen 

Aktivitäten erworben wurden; 

                                                 
24  Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 

2016 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines 
Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustausch- oder 
Bildungsprogramm und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit (ABl. L 132 vom 
21.5.2016, S. 21). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/80;Nr:2016;Year:80&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/80;Nr:2016;Year:80&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:132;Day:21;Month:5;Year:2016;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:132;Day:21;Month:5;Year:2016;Page:21&comp=


 

 80 

 

b) die Entwicklung und Pflege von unterschiedlichen Qualitätssiegeln für 

Einrichtungen, die bereit sind, Freiwilligenaktivitäten bzw. Praktika und 

Arbeitsstellen für das Europäische Solidaritätskorps anzubieten, mit dem Ziel ▌, die 

Einhaltung der Grundsätze und Anforderungen des Europäischen Solidaritätskorps 

▌zu gewährleisten; 

c) die Tätigkeiten der Ressourcenzentren des Europäischen Solidaritätskorps, um die 

Durchführung der Aktionen des Europäischen Solidaritätskorps zu unterstützen, 

deren Qualität zu steigern und die Bestätigung der Ergebnisse dieser Aktionen zu 

verbessern; 

d) die Einrichtung, Pflege und Aktualisierung des Portals des Europäischen 

Solidaritätskorps und anderer relevanter Online-Dienste sowie die benötigten IT-

Unterstützungssysteme und Internet-gestützten Instrumente, wobei dem Erfordernis 

Rechnung getragen wird, die digitale Kluft zu überwinden. 
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KAPITEL III 

FINANZBESTIMMUNGEN 

Artikel 9 

Haushaltsplan 

1. Für die Durchführung des Europäischen Solidaritätskorps im Zeitraum vom 

1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2020 stehen insgesamt 375 600 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen zur Verfügung. 

 ▌ 
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2. Die finanzielle Unterstützung von solidarischen Aktivitäten gemäß Artikel 7 

Absatz 1 Buchstaben a und b ist 90 % (Richtwert) für ▌Freiwilligenaktivitäten und 

Solidaritätsprojekte; und zu 10 % entweder für Praktika oder Arbeitsstellen oder 

beides bestimmt, wobei für inländische Aktivitäten ein Höchstsatz von 20 % gilt. 

3. Die Mittelausstattung kann auch Ausgaben im Zusammenhang mit Vorbereitungs-, 

Monitoring- Kontroll-, Prüf- und Bewertungstätigkeiten decken, die für die 

Verwaltung des Europäischen Solidaritätskorps und die Erreichung seiner Ziele 

notwendig sind, insbesondere Ausgaben für Studien, Expertensitzungen und 

Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, sowie Ausgaben im 

Zusammenhang mit der Einrichtung, Pflege und Aktualisierung des Portals des 

Europäischen Solidaritätskorps und den benötigten IT-Unterstützungssystemen und 

alle sonstigen Ausgaben für technische und administrative Unterstützung, die der 

Kommission bei der Verwaltung des Europäischen Solidaritätskorps entstehen. 

4. Gegebenenfalls können nach 2020 Mittel zur Deckung ähnlicher Ausgaben in den 

Haushalt eingestellt werden, um die Verwaltung der bis zum 31. Dezember 2020 

noch nicht abgeschlossenen Aktionen zu ermöglichen. 
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5. Die Teilnahmeländer können für die Begünstigten nationale Mittel bereitstellen, die 

gemäß den für das Europäische Solidaritätskorps geltenden Bestimmungen verwaltet 

werden, und dafür die dezentralen Strukturen des Europäischen Solidaritätskorps in 

Anspruch nehmen, sofern die Länder sich anteilsmäßig an der Finanzierung dieser 

Strukturen beteiligen. 

Artikel 10 

Formen der Finanzierung durch die Union 

1. Finanzierungen im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps können in einer oder 

mehreren der in der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 genannten Formen 

erfolgen, insbesondere in Form von Finanzhilfen, öffentlichen Aufträgen und 

Preisgeldern. 

2. Zur Vereinfachung der Anforderungen für die Begünstigten erfolgt die 

Finanzierung in größtmöglichem Maße in der Form von Pauschalbeträgen, als 

Kosten je Einheit und über Pauschalfinanzierung. 

3. Die Kommission kann die Mittel für das Europäische Solidaritätskorps indirekt 

gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 

verwalten. 
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KAPITEL IV 
TEILNAHME AM EUROPÄISCHEN SOLIDARITÄTSKORPS 

Artikel 11 

Teilnahmeländer 

1.Die folgenden Länder („Teilnahmeländer“) können am Europäischen Solidaritätskorps 

teilnehmen: 

a) Die Mitgliedstaaten können an Freiwilligenaktivitäten, Praktika, Arbeitsstellen, 

Solidaritätsprojekten und Vernetzungsaktivitäten teilnehmen; 

b) An Freiwilligenaktivitäten, Solidaritätsprojekten und Vernetzungsaktivitäten 

können ebenfalls teilnehmen: 

i) die Beitrittsländer, Bewerberländer und potenziellen Bewerberländer, die im 

Rahmen einer Heranführungsstrategie unterstützt werden, gemäß den 

allgemeinen Grundsätzen und den allgemeinen Bedingungen und 

Bestimmungen, die in den jeweiligen Rahmenabkommen, 

Assoziationsratsbeschlüssen oder ähnlichen Übereinkünften über ihre 

Teilnahme an Programmen der Union festgelegt sind; 

ii) die EFTA-Länder, die Mitglieder des EWR-Abkommens sind, gemäß den 

Bestimmungen des EWR-Abkommens; 
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iii) die Schweizerische Eidgenossenschaft auf der Grundlage eines mit diesem 

Land zu schließenden bilateralen Übereinkommens; 

iv) die Länder, die in die Europäische Nachbarschaftspolitik einbezogen sind 

und Abkommen mit der Union geschlossen haben, wonach sie an 

Programmen der Union teilnehmen können, sofern sie ein bilaterales 

Abkommen mit der Union über die Bedingungen für ihre Teilnahme an am 

Europäischen Solidaritätskorps abschließen. 

2. Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Länder erfüllen alle Verpflichtungen und 

Aufgaben, die diese Verordnung für die Mitgliedstaaten vorsieht. 

3. Das Europäische Solidaritätskorps unterstützt die Zusammenarbeit mit 

Partnerländern, insbesondere Länder der Europäischen Nachbarschaftspolitik, im 

Rahmen der in Artikel 2 Nummern 6 und 12 genannten Aktivitäten. 

▌ 
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Artikel 12 

Teilnahme von Einzelpersonen 

1. Junge Menschen im Alter von 17 bis 30 Jahren, die bereit sind, sich am 

Europäischen Solidaritätskorps zu beteiligen, melden sich auf dem Portal des 

Europäischen Solidaritätskorps an oder werden dabei unterstützt. Zum Zeitpunkt 

des Beginns einer Freiwilligenaktivität, eines Praktikums, eines 

Arbeitsverhältnisses oder eines Solidaritätsprojekts dürfen die ▌ jungen Menschen 

jedoch nicht jünger als 18 Jahre und nicht älter als 30 Jahre sein. 

2. Bei der Durchführung dieser Verordnung sorgen die Kommission, die 

Mitgliedstaaten und andere Teilnahmeländer dafür, dass eigens wirksame 

Maßnahmen zur Förderung ▌ der sozialen Inklusion und der Gleichberechtigung 

beim Zugang getroffen werden, insbesondere für die Teilnahme ▌ junger Menschen 

mit geringeren Chancen. 

Artikel 13 

Teilnehmende Einrichtungen 

1. Das Europäische Solidaritätskorps steht öffentlichen oder privaten gemeinnützigen 

oder gewinnorientierten Einrichtungen zur Teilnahme offen, sofern die von ihnen 

angebotenen Aktivitäten der Definition von Solidarität gemäß dieser Verordnung 

entsprechen und sie das Qualitätssiegel erhalten haben. In Übereinstimmung mit 

der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046) darf mit den Zuschüssen kein Gewinn 

angestrebt oder erzielt werden.  
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2. Stellt eine ▌ Einrichtung einen Antrag auf Aufnahme als teilnehmende Einrichtung, 

so wird dieser Antrag von der für die Durchführung zuständigen Stelle des 

Europäischen Solidaritätskorps anhand der folgenden Grundsätze geprüft: 

Gleichbehandlung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, Verhinderung 

der Ersetzung von Arbeitsplätzen, Bereitstellung von hochwertigen Aktivitäten mit 

einer Lerndimension und dem Schwerpunkt auf der persönlichen, sozialen und 

beruflichen Entwicklung, angemessene Bedingungen des Praktikums, der 

Arbeitsstelle und der ehrenamtlichen Aktivität, sichere und menschenwürdige 

Umgebung und Bedingungen und der Grundsatz des Gewinnverbots gemäß der 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046. Durch Einhaltung dieser Grundsätze wird 

sichergestellt, dass die Aktivitäten der teilnehmenden Einrichtungen den in der 

Charta des Europäischen Solidaritätskorps verankerten Anforderungen entsprechen. 

Das Qualitätssiegel wird nur an Einrichtungen vergeben, die sich zur Einhaltung 

dieser Grundsätze verpflichten. Die tatsächliche Einhaltung wird gemäß den 

Artikeln 22 und 23 der vorliegenden Verordnung kontrolliert. Jede Einrichtung, 

die ihre Aktivitäten entscheidend ändert, informiert die für die Durchführung 

zuständige Stelle zwecks erneuter Überprüfung. Das Verfahren zur Vergabe des 

Qualitätssiegels für Freiwilligenaktivität ist von dem Verfahren zur Vergabe des 

Qualitätssiegels für Arbeitsstellen und Praktika zu trennen.  
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3. Als Ergebnis der Bewertung kann der Einrichtung das Qualitätssiegel zuerkannt 

werden. Die Zuerkennung des Siegels wird regelmäßig überprüft und kann 

widerrufen werden. Wenn das Siegel widerrufen wird, kann es nach einem 

erneuten Antrag und einer anschließenden Überprüfung wieder zuerkannt 

werden.  

4. Einrichtungen, denen das Qualitätssiegel zuerkannt wurde, erhalten als Anbieter 

oder in einer unterstützenden Funktion oder beidem Zugang zum Portal des 

Europäischen Solidaritätskorps und können angemeldeten Bewerbern Angebote für 

solidarische Aktivitäten unterbreiten. 

5. Die Zuerkennung des Qualitätssiegels führt nicht automatisch zum Erhalt von 

Finanzmitteln einer Finanzierung im Rahmen der Europäischen Solidaritätskorps. 

6. Für die solidarischen Aktivitäten und damit verbundenen Qualitäts- und 

Unterstützungsmaßnahmen einer teilnehmenden Einrichtung kann eine Finanzierung 

gewährt werden, und zwar im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps, im 

Rahmen eines anderen Programms der Union, das eigenständig zur Erreichung der 

Ziele des Europäischen Solidaritätskorps beiträgt und dessen Anforderungen 

entspricht, oder aus anderen Finanzierungsquellen, die nicht vom Haushalt der 

Union abhängen. 
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Artikel 14 

Zugang zur Finanzierung im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps 

Alle öffentlichen oder privaten Einrichtungen mit Sitz in einem Teilnahmeland ▌, die 

solidarische Aktivitäten in den Teilnahmeländern ausführen, können eine Finanzierung im 

Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps beantragen. Für die in Artikel 7 Absatz 1 

Buchstabe a genannten Aktivitäten gilt, dass teilnehmende Einrichtungen nur dann eine 

Finanzierung im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps erhalten können, wenn ihnen 

zuvor das Qualitätssiegel zuerkannt wurde. Für die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b 

genannten Solidaritätsprojekte gilt, dass auch natürliche Personen im Namen informeller 

Gruppen von Teilnehmern eine Finanzierung beantragen können. 

KAPITEL V 

LEISTUNG, ERGEBNISSE UND VERBREITUNG 

Artikel 15 

Überwachung und Bewertung von Leistung und Ergebnissen 

1. Die Kommission führt in Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden und den 

nationalen Agenturen in den Teilnahmeländern und unter Beteiligung der 

teilnehmenden Einrichtungen sowie europäischen und nationalen 

Interessenträgern, beispielsweise Jugendorganisationen, regelmäßig eine 

wirksame Überwachung der Leistung des Europäischen Solidaritätskorps bei dem 

Erreichen seiner Ziele durch. Die Kommission konsultiert zur Umsetzung des 

Europäischen Solidaritätskorps regelmäßig die wichtigsten Interessengruppen 

einschließlich der teilnehmenden Einrichtungen. 
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2. Auf der Grundlage des im Anhang festgelegten Mindestrahmens von Indikatoren 

legt die Kommission bis spätestens [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] gemeinsam mit den Mitgliedstaaten mittels Durchführungsrechtsakten 

ein ausführliches Programm zur Überwachung der Leistungen, Ergebnisse und 

Auswirkungen des Europäischen Solidaritätskorps fest. Das ausführliche 

Programm umfasst ein umfassendes Bündel von relevanten qualitativen und 

quantitativen Indikatoren sowie einen Zeitplan und die Methodik für diese 

Überwachung. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.  

3. Im Jahr 2020 veröffentlicht die Kommission einen Bericht über die Fortschritte bei 

der Erreichung der Ziele des Europäischen Solidaritätskorps▌. 
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4. Die Kommission führt bis zum …[vier Jahre nach Geltungsbeginn dieser 

Verordnung] eine unabhängige Bewertung dieser Verordnung durch, um die 

Effizienz, die Wirksamkeit und die Auswirkungen des Programms bei den 

Programmzielen zu bewerten, und legt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Ausschuss der Regionen und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 

einen Bericht über die wichtigsten Ergebnisse zusammen mit Empfehlungen für die 

Zukunft des Programms vor. Im Rahmen dieser Bewertung stellt die Kommission 

die regelmäßige Konsultation aller relevanten Akteure sicher, gegebenenfalls 

einschließlich der Teilnehmer, der teilnehmenden Einrichtungen und der 

betroffenen örtlichen Bevölkerung. Die Ergebnisse der Bewertung fließen in die 

künftige Programmgestaltung ein und sind bei Vorschlägen für die 

Mittelzuweisung zu berücksichtigen. 

Artikel 16 

Kommunikation und Verbreitung 

1. Die Kommission sorgt in Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden und den 

nationalen Agenturen in den Teilnahmeländern und mit einschlägigen relevanten 

Netzen auf Unionsebene für die Informationsverbreitung, Bekanntmachung und 

Begleitung für sämtliche im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps unterstützte 

Aktionen. 
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2. Die in Artikel 20 genannten nationalen Agenturen entwickeln Strategien für eine 

wirksame Öffentlichkeitsarbeit. Diese Strategien sind unter anderem auf junge 

Menschen mit geringeren Chancen auch in abgelegenen Gebieten sowie auf die 

Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse der Aktivitäten ausgerichtet, die im 

Rahmen der von ihnen verwalteten Aktionen gefördert werden, wobei 

gegebenenfalls auch Jugendorganisationen und spezialisierte 

Jugendinformationsdienste einbezogen werden. 

3. Die Kommunikationsaktivitäten tragen auch zur institutionellen Kommunikation 

über die politischen Prioritäten der Union bei, sofern sie mit dem allgemeinen Ziel 

dieser Verordnung zusammenhängen und einen Mehrwert für die Europäische 

Union und ihre Sichtbarkeit darstellen.  

4. Die teilnehmenden Einrichtungen verwenden die Markenbezeichnung 

„Europäisches Solidaritätskorps“ zum Zwecke der Kommunikation und der 

Verbreitung von Informationen im Zusammenhang mit dem Europäischen 

Solidaritätskorps. 
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KAPITEL VI 

VERWALTUNGS- UND PRÜFSYSTEM 

Artikel 17 

Durchführende Stellen 

Diese Verordnung wird in einheitlicher Weise von folgenden Stellen durchgeführt: 

a) von der Kommission auf Unionsebene; 

b) von den nationalen Agenturen auf nationaler Ebene in den Teilnahmeländern. 

Artikel 18 

Nationale Behörde 

In allen Teilnahmeländern des Europäischen Solidaritätskorps agieren die für die Verwaltung 

von Maßnahmen gemäß Kapitel III der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 benannten 

nationalen Behörden auch als nationale Behörden für das Europäische Solidaritätskorps. 

Artikel 27 Absätze 1, 3, ▌8, 9 und 11bis 16 jener Verordnung gelten entsprechend für das 

Europäische Solidaritätskorps. ▌  
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Artikel 19 

Unabhängige Prüfstelle 

1. Die nationale Behörde benennt eine unabhängige Prüfstelle. Die unabhängige 

Prüfstelle stellt einen Bestätigungsvermerk über die jährliche Verwaltungserklärung 

gemäß Artikel 155 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 

aus. 

2. Die unabhängige Prüfstelle 

a) verfügt über die erforderliche fachliche Kompetenz, um Prüfungen im 

öffentlichen Sektor durchzuführen; 

b) gewährleistet, dass bei der Prüftätigkeit international anerkannte Prüfstandards 

berücksichtigt werden; 

c) steht in keinem Interessenkonflikt mit der juristischen Person, der die in 

Artikel 20 genannte nationale Agentur angehört, und ist von der juristischen 

Person, der die nationale Agentur angehört, funktional unabhängig. 

3. Die unabhängige Prüfstelle gewährt der Kommission und ihren Vertretern sowie 

dem Rechnungshof uneingeschränkten Zugang zu sämtlichen Dokumenten und 

Berichten, auf die sich der Bestätigungsvermerk stützt, den sie zu der jährlichen 

Verwaltungserklärung der nationalen Agentur abgibt. 
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Artikel 20 

Nationale Agentur 

1. In allen Teilnahmeländern des Europäischen Solidaritätskorps agieren die für die 

Verwaltung der Maßnahmen gemäß Kapitel III der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 

in ihren jeweiligen Ländern benannten nationalen Agenturen auch als nationale 

Agenturen im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps.  

Artikel 28 Absätze 1, 2, 5 bis 8 der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 gelten 

entsprechend für das Europäische Solidaritätskorps. 

2. Unbeschadet des Artikels 28 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 und 

gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern v und vi der Verordnung (EU, 

Euratom) 2018/1046 ist die nationale Agentur ferner für die Verwaltung aller Phasen 

des Projektzyklus derjenigen Aktionen des Europäischen Solidaritätskorps 

zuständig, die in den Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 24 der vorliegenden 

Verordnung aufgeführt sind.  

▌ 
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Artikel 21 

Europäische Kommission 

1. Das Verhältnis zwischen der Kommission und der nationalen Agentur wird gemäß 

den Vorschriften des Artikels 28 der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 in einem 

schriftlichen Dokument geregelt. Das Dokument 

a) legt die internen Kontrollnormen für nationale Agenturen sowie die 

Bestimmungen für die Verwaltung von Unionsmitteln zur Gewährung von 

Finanzhilfen durch nationale Agenturen fest; 

b) enthält das Arbeitsprogramm der nationalen Agentur, in dem die 

Verwaltungsaufgaben der nationalen Agentur aufgeführt sind, für die eine 

Unterstützung der Union bereitgestellt wird; 

c) beschreibt die von der nationalen Agentur zu erfüllenden 

Berichterstattungsauflagen. 

2. Die Kommission stellt der nationalen Agentur jährlich die folgenden Mittel zur 

Verfügung: 

a) Mittel zur Gewährung von Finanzhilfen im betreffenden Teilnahmeland im 

Rahmen der Aktionen des Europäischen Solidaritätskorps, mit deren 

Verwaltung die nationale Agentur beauftragt wurde; 

b) einen gemäß Artikel 29 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 

Nr. 1288/2013 festgelegten finanziellen Beitrag, um die nationale Agentur bei 

der Bewältigung ihrer Verwaltungsaufgaben zu unterstützen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=


 

 97 

 

3. Die Kommission legt die Vorgaben für das Arbeitsprogramm der nationalen Agentur 

fest. Die Kommission stellt der nationalen Agentur die Mittel des Europäischen 

Solidaritätskorps unter Beachtung der in Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 24 

verankerten Grundsätze erst zur Verfügung, nachdem sie das Arbeitsprogramm der 

nationalen Agentur offiziell gebilligt hat. 

4. Anhand der in Artikel 27 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 festgelegten 

von den nationalen Agenturen zu erfüllenden Anforderungen überprüft die 

Kommission die nationalen Verwaltungs- und Kontrollsysteme, die 

Verwaltungserklärung der nationalen Agentur und den zugehörigen 

Bestätigungsvermerk der unabhängigen Prüfstelle unter Berücksichtigung der 

jährlich von der nationalen Behörde vorgelegten Informationen über ihre 

Überwachungs- und Aufsichtstätigkeiten über das Europäische Solidaritätskorps. 

5. Nach Bewertung der jährlichen Verwaltungserklärung und des zugehörigen 

Bestätigungsvermerks der unabhängigen Prüfstelle übermittelt die Kommission der 

nationalen Agentur und der nationalen Behörde ihre Stellungnahme und ihre 

Anmerkungen. 
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6. Falls die Kommission die jährliche Verwaltungserklärung oder den zugehörigen 

Bestätigungsvermerk der unabhängigen Prüfstelle nicht akzeptieren kann oder falls 

die nationale Agentur die Anmerkungen der Kommission unzureichend umsetzt, 

kann die Kommission gemäß Artikel 131 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung 

(EU, Euratom) 2018/1046 alle zur Wahrung der finanziellen Interessen der Union 

erforderlichen Vorsichts- und Korrekturmaßnahmen ergreifen. 

7. Die Kommission organisiert regelmäßig Sitzungen mit den Mitarbeitern des Netzes 

der nationalen Agenturen sowie Schulungen mit und für diese Mitarbeiter, um für 

eine kohärente Durchführung des Europäischen Solidaritätskorps in allen 

Teilnahmeländern zu sorgen. Die Kommission konsultiert regelmäßig die 

wichtigsten Interessengruppen einschließlich der teilnehmenden Einrichtungen, 

zur Umsetzung des Europäischen Solidaritätskorps. 
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KAPITEL VII 

KONTROLLSYSTEM 

Artikel 22 

Grundsätze des Kontrollsystems 

1. Die Kommission gewährleistet bei der Durchführung der nach dieser Verordnung 

finanzierten Maßnahmen den Schutz der finanziellen Interessen der Union durch 

geeignete Präventivmaßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige 

rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und – bei Feststellung von 

Unregelmäßigkeiten – durch Rückforderung zu Unrecht gezahlter Beträge sowie 

gegebenenfalls durch wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen. 

2. Für die Aufsichtskontrollen der von den nationalen Agenturen verwalteten Aktionen 

des Europäischen Solidaritätskorps ist die Kommission zuständig. Sie legt die 

Mindestanforderungen für die von den nationalen Agenturen und der unabhängigen 

Prüfstelle durchzuführenden Kontrollen fest. 
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3. Die nationalen Agenturen sind für die Primärkontrollen von Empfängern zuständig, 

die Finanzhilfen im Rahmen der Aktionen des Europäischen Solidaritätskorps 

erhalten, für die die Agenturen zuständig sind. Diese Kontrollen sind 

verhältnismäßig und angemessen und bieten ausreichende Gewähr dafür, dass die 

gewährten Finanzhilfen bestimmungsgemäß und unter Einhaltung der anwendbaren 

Unionsvorschriften verwendet werden. 

4. Bei den Mitteln, die an die nationalen Agenturen überwiesen werden, stellt die 

Kommission die Koordinierung ihrer Kontrollen mit den nationalen Behörden und 

den nationalen Agenturen, entsprechend dem Grundsatz der einzigen Prüfung und 

auf Grundlage einer risikobasierten Analyse sicher. Dieser Absatz gilt nicht für 

Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF). 

Artikel 23 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

1. Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungshof sind befugt, bei allen 

Empfängern, Auftragnehmern und Unterauftragnehmern sowie sonstigen Dritten, 

die im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps Unionsmittel erhalten haben, 

Rechnungsprüfungen anhand von Unterlagen und vor Ort durchzuführen. Sie 

können auch Rechnungsprüfungen und Kontrollen bei den nationalen Agenturen 

durchführen. 
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2. Das OLAF kann gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates25 und der 

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates26 bei allen direkt oder indirekt 

durch Finanzierungen aus Unionsmitteln betroffenen Wirtschaftsteilnehmern 

Untersuchungen, einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort, 

durchführen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit einer 

Finanzhilfevereinbarung, einem Finanzhilfebeschluss oder einem 

Finanzierungsvertrag, die oder der aus den Mitteln des Europäischen 

Solidaritätskorps finanziert wurde, ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine 

sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 

vorliegt. 

3. Unbeschadet der Absätze 1 und 2 ist der Kommission, dem Rechnungshof und dem 

OLAF in Kooperationsabkommen mit Drittstaaten und internationalen 

Organisationen, in Verträgen, Finanzhilfevereinbarungen und 

Finanzhilfebeschlüssen, die sich aus der Umsetzung dieser Verordnung ergeben, 

ausdrücklich die Befugnis zu erteilen, derartige Rechnungsprüfungen und 

Untersuchungen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten durchzuführen. 

                                                 
25   Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 
1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

26 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 
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KAPITEL VIII 

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

Artikel 24 

Durchführung des Europäischen Solidaritätskorps 

1. Zur Durchführung dieser Verordnung nimmt die Kommission Arbeitsprogramme 

mittels Durchführungsrechtsakten an und berücksichtigt dabei die Prioritäten im 

Rahmen der nationalen Solidaritätsstrategien, sofern ihr solche Informationen 

übermittelt wurden. Jedes Arbeitsprogramm stellt sicher, dass das allgemeine Ziel 

und die besonderen Ziele gemäß den Artikeln 3 und 4 in einheitlicher Weise 

umgesetzt werden, und legt die erwarteten Ergebnisse, die 

Durchführungsmodalitäten sowie den Gesamtbetrag fest. Die Arbeitsprogramme 

enthalten außerdem eine Beschreibung der zu finanzierenden Aktionen, Angaben zur 

Höhe der für jede Aktion vorgesehenen Mittel und – für die von den nationalen 

Agenturen verwalteten Aktionen – Angaben zur Aufteilung der Mittel auf die 

Teilnahmeländer sowie einen vorläufigen Durchführungszeitplan. 

(2) Für die von den nationalen Agenturen verwalteten Haushaltsmittel erlaubt der 

Durchführungsrechtsakt den nationalen Agenturen, gemäß Artikel 9 Absatz 2 und 

innerhalb der durch die Arbeitsprogramme gesetzten Grenzen Mittel für die 

wichtigsten inländischen und grenzüberschreitenden Aktionen nach den 

Prioritäten der nationalen Solidaritätsstrategien zuzuteilen. 
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3. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 25 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von dem durch Artikel 36 der Verordnung (EU) 

Nr. 1288/2013 eingesetzten Ausschuss unterstützt. Der Ausschuss ist ein Ausschuss 

im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

KAPITEL IX 

ÄNDERUNGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 26 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Lernmobilität von Einzelpersonen 

1. Mit der Lernmobilität von Einzelpersonen wird Folgendes unterstützt: 

a) Mobilität von jungen Menschen zwischen den Programmländern im 

Bereich des nicht formalen und informellen Lernens; bei dieser Mobilität 

kann es sich um den Jugendaustausch ▌sowie um innovative 

Maßnahmen handeln, in deren Rahmen die bisherigen 

Mobilitätsmaßnahmen nutzbar gemacht werden; 

b) Mobilität von in der Jugendarbeit oder in Jugendorganisationen tätigen 

Personen und von Jugendleitern; bei einer solchen Mobilität kann es sich 

um Schulungsmaßnahmen und um Kontakt- und Beziehungspflege 

handeln. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=


 

 104 

 

2. Mit dieser Maßnahme wird ferner die in Partnerländer, insbesondere 

Nachbarschaftsländer, gerichtete und von Partnerländern, insbesondere 

Nachbarschaftsländern, ausgehende Mobilität von jungen Menschen, ▌von in 

der Jugendarbeit oder in Jugendorganisationen tätigen Personen und von 

Jugendleitern unterstützt.“ 

▌ 

2. Artikel 18 Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„1. Die Finanzausstattung für die Durchführung des Programms ab dem 1. Januar 

2014 wird auf 14 542 724 000 EUR zu jeweiligen Preisen festgesetzt. 

2. Der Betrag gemäß Absatz 1 wird in folgender Weise für die einzelnen 

Maßnahmen des Programms vorgesehen, wobei die Flexibilität für jeden der 

vorgesehenen Beträge 5 % jeweils nicht übersteigt: 

a)  mindestens 80,8 % für allgemeine und berufliche Bildung, von denen 

folgende Mindestbeträge zugewiesen sind: 

i) 44,3 % für Hochschulbildung, was 35,7 % aller Mittel entspricht; 

ii) 21,4 % für berufliche Bildung, was 17,3 % aller Mittel entspricht; 

iii) 14,6 % für Schulbildung, was 11,8 % aller Mittel entspricht; 

iv) 4,9 % für Erwachsenenbildung, was 3,9 % aller Mittel entspricht;  

www.parlament.gv.at



 

 105 

 

b) 8,6 % für die Jugend; 

c) höchstens 1,5 % für die Bürgschaftsfazilität für Studiendarlehen; 

d) 1,9 % für die Jean-Monnet-Aktivitäten; 

e) 1,8 % für Sport, von denen höchstens 10 % für die Aktivität gemäß 

Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehen sind; 

f) 3,4 % als Betriebskostenzuschüsse für nationale Agenturen; 

g) 1,8 % für Verwaltungsausgaben. 

3. Von den Mittelzuweisungen gemäß Absatz 2 Buchstaben a und b sind 

mindestens 63 % für Lernmobilität von Einzelpersonen, mindestens 27 % für 

Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und den Austausch von 

bewährten Verfahren und 4,2 % zur Förderung politischer Reformen 

vorgesehen.“ 
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Artikel 27 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 

In Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 wird folgender Absatz angefügt: 

3.  Mit dem Teilprogramm „Umwelt“, Schwerpunktbereich „Verwaltungspraxis und 

Information im Umweltbereich“ und dem Teilprogramm „Klimapolitik“, 

Schwerpunktbereich „Verwaltungspraxis und Information im Klimabereich“, 

können Projekte im Sinne des Artikels 17 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung 

finanziert werden, die gemäß der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen 

Parlaments und des Rates*+  vom Europäischen Solidaritätskorps durchgeführt 

werden und die zu einem oder mehreren der Schwerpunktbereiche gemäß Artikel 9 

und Artikel 13 der vorliegenden Verordnung beitragen. Diese Projekte werden 

ausschließlich gemäß der Verordnung (EU) .2018../... umgesetzt, ungeachtet der 

besonderen Anforderungen der vorliegenden Verordnung . 

_____________________ 

*Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Festlegung des rechtlichen Rahmens des Europäischen Solidaritätskorps sowie zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 und der Verordnung (EU) 

Nr. 1293/2013, sowie des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU (ABl. ... vom ..., S.)." 

                                                 

 + ABl.: Bitte die Nummer der im vorliegenden Dokument PE-CONS 47/18 = 
(2017/0102(COD)) enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, 
Titel und Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

  ABl. bitte die Nummer der im vorliegenden Dokument PE-CONS 47/18 = 
(2017/0102(COD)) enthaltenen Verordnung in den Text einfügen. 
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Artikel 28 

Änderung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU 

In Artikel 19 Absatz 1 des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU wird nach Unterabsatz 2 folgender 

Unterabsatz angefügt: 

"Aus der Rubrik 3 „Sicherheit und Unionsbürgerschaft“ können Mittel bereitgestellt werden, 

um von dem Europäischen Solidaritätskorps gemäß der Verordnung (EU) 2018.../... des 

Europäischen Parlaments und des Rates*+  durchgeführte Aktionen zu finanzieren, die zu 

einer oder mehreren der Prioritäten der Union im Bereich des Katastrophenschutzes 

beitragen. Diese Aktionen werden ausschließlich gemäß der Verordnung (EU) .2018../...  

des Europäischen Parlaments und des Rates*+ umgesetzt, ungeachtet der besonderen 

Anforderungen des vorliegenden Beschlusses. 

_____________________ 

* Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung 

des rechtlichen Rahmens des Europäischen Solidaritätskorps sowie zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 1293/2013sowie des 

Beschlusses Nr. 1313/2013/EU (ABl. ... vom ..., S.)." 

                                                 
  ABl.: Bitte die Nummer der im vorliegenden Dokument PE-CONS47 

(2017/0102(COD)) enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel 
und Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

  ABl.: Bitte die Nummer der im vorliegenden Dokument PE-CONS47 
(2017/0102(COD)) enthaltenen Verordnung in den Text einfügen. 
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Artikel 29 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANLAGE 

Das Europäische Solidaritätskorps wird genau überwacht, um festzustellen, inwieweit das 

allgemeine Ziel und die besonderen Ziele erreicht wurden, und um dessen Leistungen, 

Ergebnisse und Auswirkungen zu prüfen. Zu diesem Zweck wird ein Mindestrahmen von 

Indikatoren festgelegt, der als Grundlage für ein künftiges ausführliches Programm 

dienen soll, mit dem die Leistungen, Ergebnisse und Auswirkungen des Europäischen 

Solidaritätskorps überwacht werden und zu dem ein umfassendes Bündel von qualitativen 

und quantitativen Indikatoren nach Artikel 15 Absatz 2 gehören wird: 

Leistungsindikatoren 

a) Anzahl der Teilnehmer an einer (inländischen und grenzüberschreitenden) 

ehrenamtlichen Aktivität, aufgeschlüsselt nach Land, Alter, Geschlecht, 

Berufserfahrung und Bildungsabschluss, 

b) Anzahl der Teilnehmer an einem (inländischen und grenzüberschreitenden) 

Praktikum, aufgeschlüsselt nach Land, Alter, Geschlecht, Berufserfahrung und 

Bildungsabschluss, 

c) Anzahl der Teilnehmer die eine (inländische und grenzüberschreitende) 

Arbeitsstelle antreten, aufgeschlüsselt nach Land, Alter, Geschlecht, 

Berufserfahrung und Bildungsabschluss, 
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d) Anzahl der Teilnehmer an einem (inländischen und grenzüberschreitenden) 

Solidaritätsprojekt, aufgeschlüsselt nach Land, Alter, Geschlecht, 

Berufserfahrung und Bildungsabschluss, 

e) Anzahl der Einrichtungen, denen das Qualitätssiegel zuerkannt wurde, 

aufgeschlüsselt nach Land und erhaltenen Mitteln, 

f) Anzahl der teilnehmenden jungen Menschen mit schlechteren Ausgangschancen. 

Ergebnisindikatoren (zusammengesetzte Indikatoren) 

g) Anzahl der Teilnehmer mit positiven Lernergebnissen, 

h) Anzahl der Teilnehmer, die eine Bescheinigung über ihre Lernergebnisse zum 

Beispiel durch einen Jugendpass oder eine andere formale Bestätigung ihrer 

Teilnahme am Europäischen Solidaritätskorps erhalten haben, 

i) Gesamtzufriedenheit der Teilnehmer mit der Qualität der Aktivitäten,  

j) Anzahl der unmittelbar oder mittelbar durch solidarische Aktivitäten unterstützten 

Personen. 

Außerdem ist gegebenenfalls für Kohärenz mit den in Anhang I der Verordnung (EU) 

Nr. 288/2013 genannten wichtigsten Indikatoren für das Programm „Jugend“ zu sorgen. 
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ANLAGE ZU DER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES 

UND DER KOMMISSION 

Unbeschadet der Befugnisse der Haushaltsbehörde sollten 80 % der Gesamtmittel für die 

Durchführung des Programms in den Jahren 2019 und 2020 durch spezifische 

Umschichtungen in der Teilrubrik 1a (Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und 

Beschäftigung) des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2014-2020 und Umschichtungen aus 

dem Katastrophenschutzverfahren der Union und dem LIFE-Programm bereitgestellt werden. 

Über die in dieser Verordnung genannten Beträge hinaus werden jedoch zusätzlich zu dem 

Betrag von 231 800 000 EUR gemäß dem Vorschlag der Kommission (COM (2017)0262) 

keine weiteren Umschichtungen aus dem Programm Erasmus+ vorgenommen. 

Die restlichen 20 % der Gesamtmittel für die Durchführung des Programms in den Jahren 

2019 und 2020 sollten aus den im Rahmen der Teilrubrik 1a verfügbaren Margen des MFR 

2014-2020 entnommen werden. 

Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Kommission dafür sorgen wird, dass die 

erforderlichen Mittel im Rahmen des normalen jährlichen Haushaltsverfahrens in 

ausgewogener und umsichtiger Weise bereitgestellt werden.  
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION 

Die Kommission bestätigt, dass die Verwendung von Mitteln für technische Hilfe auf 

Initiative der Kommission gemäß der Dachverordnung (insbesondere Umschichtungen aus 

dem Europäischen Sozialfonds und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums) für die Finanzierung des Europäischen Solidaritätskorps 

im Jahr 2018 von der Kommission nicht als Präzedenzfall für den Vorschlag für eine 

Verordnung über das Europäische Solidaritätskorps nach 2020 (COM(2018)0440)) betrachtet 

wird.  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0329 
Programm zur Unterstützung von Strukturreformen: Finanzausstattung 
und übergeordnetes Ziel***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. September 2018 zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/825 zur Erhöhung der Finanzausstattung des 
Programms zur Unterstützung von Strukturreformen und zur Anpassung seines 
übergeordneten Ziels (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0825), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 175 und 197 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C8-0433/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. März 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 3. April 
20182, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 18. Juli 2018 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

                                                 
1  ABl. C 237 vom 6.7.2018, S. 53. 
2  ABl. C 247 vom 13.7.2018, S. 54 
. 
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie die 
Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung und des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A7-
0227/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission; 

3. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

4. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0334 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 11. September 
2018 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/825 zur Erhöhung 
der Finanzausstattung des Programms zur Unterstützung von Strukturreformen und 
zur Anpassung seines übergeordneten Ziels 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 175 Absatz 3 und Artikel 197 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen4,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
3 ABl. C 237 vom 6.7.2018, S. 53. 
4 ABl. C 247 vom 13.7.2018, S. 54. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. September 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Union kann die Bemühungen von Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen bei der 

Verbesserung ihrer administrativen Kapazitäten, die für die Umsetzung des 

Unionsrechts erforderlich sind, unterstützen. 

(2) Das Programm zur Unterstützung von Strukturreformen (im Folgenden 

„Programm“) wurde aufgelegt, um die Fähigkeit der Mitgliedstaaten zur 

Ausarbeitung und Durchführung administrativer und wachstumsfördernder 

Strukturreformen von Interesse für die Union zu verbessern, indem unter anderem 

eine effiziente und wirksame Verwendung der Unionsfonds gefördert wird. Die 

Unterstützung im Rahmen des Programms stellt die Kommission auf Antrag der 

jeweiligen Mitgliedstaaten in zahlreichen Politikbereichen bereit. Die Schaffung 

widerstandsfähiger Volkswirtschaften und einer krisenfesten Gesellschaft auf der 

Grundlage robuster wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Strukturen, die es den 

Mitgliedstaaten erlauben, Schocks effizient aufzufangen und rasch zu überwinden, 

trägt zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt bei und erschließt 

Wachstumspotential. Die Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit ihrem 

Rechtsrahmen geeignete Beiträge und eine sachgerechte Einbeziehung von 

nationalen und regionalen öffentlichen Verwaltungen und Interessenträgern 

fördern. Die Umsetzung institutioneller, administrativer und wachstumsfördernder 

Strukturreformen, die für die Mitgliedstaaten wichtig sind, sowie die Übernahme 

von Verantwortung vor Ort für Strukturreformen von Interesse für die Union sind 

wichtige Mittel, um solche Entwicklungen zu erreichen. 
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(3) Eine wirksame Bekanntmachung der Maßnahmen und Tätigkeiten des 

Programms und ihrer Ergebnisse auf Unionsebene sowie gegebenenfalls auf 

nationaler und regionaler Ebene sind wesentlich, um ein Bewusstsein für die 

Leistungen des Programms zu schaffen, um Sichtbarkeit zu gewährleisten und um 

Informationen über seine Wirkungen vor Ort zu vermitteln. 

(4) Da die Nachfrage nach Unterstützung die Finanzmittel des Programms 

übersteigen könnte, sollte der betreffende Mitgliedstaat im Verfahren für die 

Bearbeitung von Unterstützungsanträgen gegebenenfalls Prioritäten setzen. In 

diesem Zusammenhang sollte besondere Aufmerksamkeit Unterstützungsanträgen 

gewidmet werden, die einen Bezug zum Europäischen Semester und zu 

Politikbereichen aufweisen, die im Zusammenhang mit Kohäsion, Innovation, 

Beschäftigung sowie intelligentem und nachhaltigem Wachstum stehen. Das 

Programm sollte andere Instrumente ergänzen, um Überschneidungen zu 

vermeiden. 

(5) Da das Programm den Mitgliedstaaten keine Finanzmittel sondern nur technische 

Hilfe bietet, ist es nicht darauf ausgerichtet, Finanzmittel aus nationalen Budgets 

zu ersetzen oder an ihre Stelle zu treten. 

(6) Die Mitgliedstaaten haben die Unterstützung im Rahmen des Programms stärker in 

Anspruch genommen, als ursprünglich erwartet. Der geschätzte Gesamtumfang der 

bei der Kommission für den Zeitraum 2017 eingegangenen Anträge überstieg die für 

dieses Jahr verfügbare Mittelausstattung deutlich. Im Zeitraum 2018 war der 

geschätzte finanzielle Umfang der eingegangenen Anträge fünfmal so hoch wie die 

für dieses Jahr verfügbaren Mittel. Beinahe alle Mitgliedstaaten haben Unterstützung 

im Rahmen des Programms angefordert, und die Anträge betrafen alle durch das 

Programm abgedeckten Politikbereiche. 
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(7) Als Grundlage für wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit sowie für die erfolgreiche 

Teilnahme an und eine verstärkte reale Konvergenz in der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist es entscheidend, dass die wirtschaftliche und soziale Kohäsion 

durch tiefer greifende Strukturreformen gestärkt wird, die der Union nutzen und mit 

den Grundsätzen und Werten der Union im Einklang stehen, wodurch die 

Stabilität und der Wohlstand der Union langfristig gewährleistet werden. Dies gilt 

sowohl für die Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, im Hinblick auf 

die Vorbereitung des Beitritts zum Euro-Währungsgebiet als auch für die 

Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets. 

(8) Daher ist es angemessen, im Hinblick auf das übergeordnete Ziel des Programms – 

im Rahmen des Beitrags zur Reaktion auf wirtschaftliche und soziale 

Herausforderungen – festzuhalten, dass Verbesserungen in den Bereichen 

wirtschaftliche und soziale Kohäsion, Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität, 

nachhaltiges Wachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen, Investitionen und soziale 

Eingliederung zu den Vorbereitungen auf eine künftige Teilnahme am Euro-

Währungsgebiet jener Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, beitragen 

könnten. 
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(9) Um die allgemeinen Ziele und die Einzelziele zu erreichen, und innerhalb der 

Maßnahmen, die für eine Finanzierung aus dem Programm infrage kommen, 

sollte darauf hingewiesen werden, dass Maßnahmen und Tätigkeiten im Rahmen des 

Programms auch zur Unterstützung von Reformen dienen können sollten, die 

Mitgliedstaaten bei ihrer Vorbereitung des Beitritts zum Euro-Währungsgebiet 

unterstützen können. Dabei ist der Grundsatz der Gleichbehandlung aller 

Mitgliedstaaten zu achten. 

(10) Um die wachsende Nachfrage der Mitgliedstaaten nach Unterstützung zu 

decken und angesichts der Notwendigkeit, die Umsetzung von 

Strukturreformen von Interesse für die Union, einschließlich in 

Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, im Hinblick auf die 

Vorbereitung des Beitritts zum Euro-Währungsgebiet zu unterstützen, sollte 

die Mittelausstattung des Programms auf ein ausreichendes Niveau 

angehoben werden, das es der Union ermöglicht, den antragstellenden 

Mitgliedstaaten bedarfsgerechte Unterstützung zu bieten. Bei der 

Verwendung der Mittel ist die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 

sicherzustellen. Diese Anhebung sollte sich nicht negativ auf die anderen 

Prioritäten der Kohäsionspolitik auswirken. Darüber hinaus sollten die 

Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sein, ihre nationalen und regionalen 

Mittel aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds zu 

übertragen. 
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(11) Damit eine hochwertige Unterstützung möglichst rasch erfolgen kann, sollte die 

Kommission einen Teil der Mittel auch zur Deckung der Kosten für das Programm 

unterstützende Maßnahmen verwenden dürfen, etwa für Ausgaben in Verbindung 

mit Qualitätskontrolle, Überwachung und Bewertung von Projekten vor Ort. Diese 

Tätigkeiten sind wichtig, um die Wirtschaftlichkeit der Projektdurchführung zu 

gewährleisten. 

(12) Die Verordnung (EU) 2017/825 des Europäischen Parlaments und des Rates6 sollte 

daher entsprechend geändert werden. 

(13) Damit die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen rasch angewandt werden 

können, sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union in Kraft treten – 

                                                 
6 Verordnung (EU) 2017/825 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 

2017 über die Auflegung eines Programms zur Unterstützung von Strukturreformen für 
den Zeitraum 2017-2020 und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013 und 
(EU) Nr. 1305/2013 (ABl. L 129 vom 19.5.2017, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/82;Nr:2017;Year:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/82;Nr:2017;Year:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1305/2013;Nr:1305;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:129;Day:19;Month:5;Year:2017;Page:1&comp=


 

 13 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) 2017/825 wird wie folgt geändert:  

(1) Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4 

Übergeordnetes Ziel 

Übergeordnetes Ziel des Programms ist es, die institutionellen, administrativen und 

wachstumsfördernden strukturellen Reformen in den Mitgliedstaaten zu fördern, 

indem die nationalen Behörden bei Maßnahmen zur Reform und Stärkung der 

Institutionen, der politischen Steuerung, der öffentlichen Verwaltung sowie der 

Bereiche Wirtschaft und Soziales als Reaktion auf wirtschaftliche und soziale 

Herausforderungen unterstützt werden, um Zusammenhalt, Wettbewerbsfähigkeit 

und Produktivität zu verbessern und ein nachhaltiges Wachstum, die Schaffung von 

Arbeitsplätzen, Investitionen und soziale Eingliederung zu unterstützen und einen 

Beitrag zu wirklicher Konvergenz in der Union zu leisten, was auch als 

Vorbereitung auf eine Teilnahme am Euro-Währungsgebiet dienen kann, 

insbesondere im Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung, unter anderem 

durch einen effizienten, wirksamen und transparenten Einsatz der Unionsfonds“; 
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(2) Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 5a 

Unterstützung der Vorbereitung auf die Mitgliedschaft im Euro-Währungsgebiet 

Um die in den Artikeln 4 und 5 genannten Ziele zu erreichen, und innerhalb der 

förderfähigen Maßnahmen nach Artikel 6, können im Rahmen des Programms 

Maßnahmen und Tätigkeiten auch zur Unterstützung von Reformen finanziert 

werden, die Mitgliedstaaten bei der Vorbereitung des Beitritts zum Euro-

Währungsgebiet unterstützen können.“; 

(3) Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Finanzausstattung für die Durchführung des Programms beträgt 

222 800 000 EUR zu jeweiligen Preisen.“; 

b) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Ausgaben können auch die Kosten für andere unterstützende Tätigkeiten 

wie Qualitätskontrolle und Überwachung von Unterstützungsprojekten vor Ort 

decken.“; 

(4) In Artikel 16 Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„f) Umsetzung von Unterstützungsmaßnahmen.“ 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES 
UND DER KOMMISSION 

Hinsichtlich der Finanzierung der Erhöhung der Finanzausstattung des Programms zur 

Unterstützung von Strukturreformen haben das Europäische Parlament, der Rat und die 

Kommission unbeschadet der Befugnisse der Haushaltsbehörde Folgendes vereinbart: 

1. 40 Millionen EUR werden über die Haushaltslinie des SRSP in Rubrik 1b (13.08.01) 

des MFR (Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt) durch 

Inanspruchnahme des Gesamtspielraums für Mittel für Verpflichtungen gemäß 

Artikel 14 der MFR-Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 im Rahmen des 

Haushaltsverfahrens nach Artikel 314 AEUV finanziert. 

2. 40 Millionen EUR werden über die Haushaltslinie des SRSP in Rubrik 2 (13.08.02) 

des MFR (Nachhaltiges Wachstum: Natürliche Ressourcen) durch Umschichtungen, 

die nicht technische Hilfe oder Entwicklung des ländlichen Raums betreffen, 

innerhalb der Rubrik und ohne Inanspruchnahme von Spielräumen finanziert. Die 

genauen Quellen solcher Umschichtungen werden zu gegebener Zeit im Hinblick auf 

die Verhandlungen des Haushaltsverfahrens für den Haushaltsplan 2019 genauer 

präzisiert. 
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION 

(zur Veröffentlichung im Amtsblatt Reihe C) 

Die Kommission wird ermitteln, welche Umschichtungen in Höhe von 40 Mio. EUR in 

der Rubrik 2 des MFR (Nachhaltiges Wachstum: natürliche Ressourcen) vorgenommen 

werden sollten, und diese im Berichtigungsschreiben zum Entwurf des 

Gesamthaushaltsplans 2019 vorschlagen. 

Im Rahmen des Haushaltsverfahrens für 2020 gemäß Artikel 314 AEUV beabsichtigt 

die Kommission, im Einklang mit Artikel 14 der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 1311/2013 (MFR-Verordnung) die Inanspruchnahme des Gesamtspielraums für 

Mittel für Verpflichtungen vorzuschlagen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1311/2013;Nr:1311;Year:2013&comp=


www.parlament.gv.at



 

 19 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0334 
Nennfüllmengen für das Inverkehrbringen von einmal destilliertem Shochu 
in der Union***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. September 2018 zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 hinsichtlich der Nennfüllmengen für das 
Inverkehrbringen von in einer Destillationsblase hergestelltem und in Japan 
abgefülltem einmal destilliertem Shochu in der Union (COM(2018)0199 – C8-0156/2018 
– 2018/0097(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0199), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8‑0156/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Juli 20187, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 10. Juli 2018 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8‑0255/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

                                                 
7  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0097 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 12. September 
2018 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 
hinsichtlich der Nennfüllmengen für das Inverkehrbringen von in einer 
Destillationsblase hergestelltem und in Japan abgefülltem einfach destilliertem Shochu 
auf dem Unionsmarkt 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 114 Absatz 1,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses8,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren9, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                 
8 ABl. C … . 
9  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. September 2018. 
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(1) Am 29. November 2012 hat der Rat einen Beschluss angenommen, der die 

Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit 

Japan ermächtigt.  

(2) Die Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und Japan 

über eine Wirtschaftspartnerschaft (im Folgenden „Abkommen“) wurden erfolgreich 

abgeschlossen und das Abkommen wurde am 17. Juli 2018 unterzeichnet.  

(3) Gemäß Anhang 2-D des Abkommens muss einfach destillierter Shochu gemäß der 

Definition in Artikel 3 Absatz 10 des japanischen Gesetzes über die Steuer auf 

alkoholische Getränke (Gesetz Nr. 6 von 1953), der in einer Destillationsblase 

hergestellt und in Japan abgefüllt wird, auf dem Unionsmarkt in traditionellen 

vier Go und ein Sho ( entsprechend einer Nennfüllmenge von 720 ml bzw. 

1800 ml, fassenden Flaschen in Verkehr gebracht werden dürfen, sofern die sonstigen 

einschlägigen Rechtsvorschriften der Union erfüllt sind. 

(4) Gemäß der Richtlinie 2007/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates10 

dürfen  Fertigpackungen nur dann auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht werden, 

wenn die Nennfüllmenge der fertig verpackten Erzeugnisse einem der im Anhang der 

Richtlinie in Abschnitt 1 aufgeführten Werte entspricht. Für Spirituosen sind im 

Anhang der Richtlinie 2007/45/EG in Abschnitt 1 im Füllmengenbereich zwischen 

100 ml und 2000 ml neun Nennfüllmengen aufgeführt. Zu diesen Nennfüllmengen 

zählen nicht die Füllmengen von 720 ml und 1800 ml, die Nennfüllmengen, in denen 

in einer Destillationsblase hergestellter einfach destillierter Shochu in Japan abgefüllt 

und in Verkehr gebracht wird.  

                                                 
10 Richtlinie 2007/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 

2007 zur Festlegung von Nennfüllmengen für Erzeugnisse in Fertigpackungen, zur 
Aufhebung der Richtlinien 75/106/EWG und 80/232/EWG des Rates und zur Änderung 
der Richtlinie 76/211/EWG des Rates (ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 17). 
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(5) Daher ist eine Ausnahme von den im Anhang der Richtlinie 2007/45/EG für 

Spirituosen festgelegten Nennfüllmengen erforderlich, um zu gewährleisten, dass 

einfach destillierter Shochu, der in einer Destillationsblase hergestellt und in Japan 

abgefüllt worden ist, wie im Anhang 2-D des Abkommens festgelegt in den 

Flaschengrößen von 720 ml bzw. 1800 ml, die den traditionellen japanischen 

Flaschengrößen von vier Go  bzw. ein Sho  entsprechen, auf dem 

Unionsmarkt in Verkehr gebracht werden kann.  

(6) Die Ausnahmeregelung der Richtlinie 2007/45/EG muss durch eine Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates11 

eingeführt werden, um zu gewährleisten, dass einfach destillierter Shochu, der in einer 

Destillationsblase hergestellt und in Japan abgefüllt worden ist, bei Inkrafttreten des 

Abkommens in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig in Verkehr gebracht werden kann.  

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 110/2008 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(8) Um die Durchführung des Abkommens im Hinblick auf das Inverkehrbringen auf 

dem Unionsmarkt von einfach destilliertem Shochu, der in einer Destillationsblase 

hergestellt und in Japan abgefüllt worden ist, zu gewährleisten, sollte diese 

Verordnung ab dem Datum des Inkrafttretens des Abkommens gelten — 

                                                 
11 Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung 
von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer Angaben für Spirituosen und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates (ABl. L 39 vom 13.2.2008, 
S. 16). 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Folgender Artikel wird in Kapitel IV der Verordnung (EG) Nr. 110/2008eingefügt:  

„Artikel 24a 

Ausnahme von den Vorschriften für Nennfüllmengen in der Richtlinie 

2007/45/EG  

Abweichend von Artikel 3 der Richtlinie 2007/45/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates*, und von Abschnitt 1 Zeile 6 des Anhangs dieser Richtlinie darf einfach destillierter 

Shochu**, der in einer Destillationsblase hergestellt und in Japan abgefüllt worden ist, in 

Nennfüllmengen von 720 ml und 1800 ml auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht werden. 

---------------------------- 
* Richtlinie 2007/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 

2007 zur Festlegung von Nennfüllmengen für Erzeugnisse in Fertigpackungen, zur 

Aufhebung der Richtlinien 75/106/EWG und 80/232/EWG des Rates und zur Änderung 

der Richtlinie 76/211/EWG des Rates (ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 17). 

** Gemäß Anhang 2-D des Abkommens zwischen der Europäischen Union und Japan 

über eine Wirtschaftspartnerschaft.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:110/2008;Nr:110;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/45/EG;Year:2007;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/45/EG;Year:2007;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/45/EG;Year:2007;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/106/EWG;Year:75;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/232/EWG;Year:80;Nr:232&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/211/EWG;Year:76;Nr:211&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:247;Day:21;Month:9;Year:2007;Page:17&comp=


 

 25 

 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem Datum des Inkrafttretens des Abkommens . 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0338 
Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder aus der Union 
verbracht werden***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. September 2018 zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder aus der Union verbracht 
werden, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 (COM(2016)0825 – 
C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0825), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 33 und Artikel 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0001/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Beiträge des tschechischen Abgeordnetenhauses und des 
spanischen Parlaments in Bezug auf den Entwurf des Gesetzgebungsaktes, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 201712, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 27. Juni 2018 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

                                                 
12  ABl. C 246 vom 28.7.2017, S. 22. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1889/2005;Nr:1889;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0825&comp=0825%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0413;Code:COD&comp=0413%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0825&comp=0825%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:246;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:22&comp=


 

 28 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß 
Artikel 55 der Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A8-0394/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0413 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 12. September 
2018 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder 
aus der Union verbracht werden, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1889/2005 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 33 und 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses13 ▌,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen ▌,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren14, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                 
13  ABl. C 246 vom 28.7.2017, S. 22. 
14 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. September 2018. 
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(1) Eine der Prioritäten der Union ist die Förderung der harmonischen, nachhaltigen und 

integrativen Entwicklung des Binnenmarkts als Raum, in dem der freie und sichere 

Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist. 

(2) Die Wiedereinleitung von rechtswidrig erzielten Erlösen in die Wirtschaft und die 

Umleitung von Geldern zur Finanzierung illegaler Aktivitäten führen zu 

Verzerrungen und zu Wettbewerbsnachteilen für gesetzestreue Bürger und 

Unternehmen und stellen daher eine Bedrohung für das Funktionieren des 

Binnenmarkts dar. Überdies unterstützen diese Praktiken kriminelle und 

terroristische Tätigkeiten, die die Sicherheit der Bürger der Union gefährden. 

Entsprechend hat die Union Maßnahmen getroffen, um sich selbst zu schützen. 
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(3) Einer der Hauptpfeiler der von der Union getroffenen Maßnahmen war die 

Richtlinie 91/308/EWG15 des Rates, in der eine Reihe von Maßnahmen und 

Verpflichtungen für Finanzinstitute, Rechtspersonen und bestimmte Berufe 

bezüglich u. a. Transparenz und das Führen von Aufzeichnungen sowie „Kenne 

deinen Kunden“-Vorschriften und die Verpflichtung, verdächtige Transaktionen 

nationalen zentralen Meldestellen zu melden, festgelegt wurden. Die zentralen 

Meldestellen wurden als Knotenpunkte eingerichtet, um solche Transaktionen zu 

bewerten, mit ihren Pendants in anderen Ländern zusammenzuwirken und soweit 

erforderlich Kontakt zu den Justizbehörden aufzunehmen. Die Richtlinie 

91/308/EWG wurde seitdem geändert und durch aufeinanderfolgende Maßnahmen 

ersetzt. Derzeit finden sich die Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche in 

der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates16.  

                                                 
15 Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung 

des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche (ABl. L 166 vom 28.6.1991, S. 77). 
16 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 
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(4) Angesichts der Gefahr, dass die Anwendung der Richtlinie 91/308/EWG zu einem 

Anstieg der Barmittelbewegungen zu illegalen Zwecken führt, was das 

Finanzsystem und den Binnenmarkt bedrohen könnte, wurde diese Richtlinie durch 

die Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates17 

ergänzt. Mit der genannten Verordnung sollen Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung mit einem System von Kontrollen verhindert und 

aufgedeckt werden, das bei natürlichen Personen, die in die Union einreisen oder sie 

verlassen und Barmittelbeträge oder übertragbare Inhaberpapiere im Wert von 

10 000 EUR oder mehr oder deren Gegenwert in einer anderen Währung mit sich 

führen, anzuwenden ist. Der Ausdruck „in die Union oder aus der Union verbracht 

werden“ bzw. „in die Union einreisen oder aus der Union ausreisen“ sollte mit 

einem Verweis auf das Gebiet der Union im Sinne von Artikel 355 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) definiert werden, um 

sicherzustellen, dass die vorliegende Verordnung den größtmöglichen 

Geltungsbereich aufweist und dass keine Gebiete davon ausgenommen sind und 

Möglichkeiten zur Umgehung der durchzuführenden Kontrollen bieten. 

(5) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 wurden in der Gemeinschaft die von der 

Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ (Financial Action 

Task Force — FATF) ausgearbeiteten internationalen Standards zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umgesetzt. 

                                                 
17 Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft 
oder aus der Gemeinschaft verbracht werden (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 9). 
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(6) Die FATF, die 1989 auf dem G7-Gipfel in Paris eingesetzt wurde, ist ein 

zwischenstaatliches Gremium, das Standards festlegt und eine wirksame 

Durchführung rechtlicher, regulatorischer und operativer Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen damit 

zusammenhängenden Bedrohungen der Integrität des internationalen Finanzsystems 

fördert. Mehrere Mitgliedstaaten sind Mitglieder der FATF oder in der FATF durch 

regionale Gremien vertreten. Die Union ist in der FATF durch die Kommission 

vertreten und hat sich verpflichtet, die Empfehlungen der FATF wirksam 

umzusetzen. Die Empfehlung 32 der FATF zum Thema Bargeldkuriere sieht vor, 

dass Maßnahmen für angemessene Kontrollen grenzüberschreitender Bewegungen 

von Barmitteln vorhanden sein sollten. 

(7) In der Richtlinie (EU) 2015/849 wird eine Reihe krimineller Tätigkeiten 

beschrieben, deren Erträge Gegenstand von Geldwäsche sein oder der 

Terrorismusfinanzierung dienen könnten. Häufig werden die Erträge aus kriminellen 

Tätigkeiten für die Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung über 

die Außengrenzen der Union verbracht. In dieser Verordnung sollte dieser Tatsache 

Rechnung getragen und ein Regelsystem festgelegt werden, das nicht nur zur 

Verhinderung von Geldwäsche – insbesondere von Vortaten wie Steuerstraftaten 

entsprechend der Definition in nationalem Recht – und Terrorismusfinanzierung 

beiträgt, sondern auch die Prävention, Aufdeckung und Untersuchung krimineller 

Tätigkeiten gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 erleichtert. 
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(8) Es wurden Fortschritte in Bezug auf Einblicke in die Mechanismen, die für die 

grenzüberschreitende Verbringung illegal erworbener Werte genutzt werden, erzielt. 

Infolgedessen wurden die FATF-Empfehlungen aktualisiert, die Richtlinie (EU) 

2015/849 hat Änderungen des Rechtsrahmens der Union eingeführt und es wurden 

neue bewährte Verfahren entwickelt. Angesichts dieser Entwicklungen sowie der 

Ergebnisse der Bewertung bestehender Rechtsvorschriften der Union ist es 

notwendig, die Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 zu ändern. Angesichts der 

umfangreichen Änderungen, die notwendig wären, sollte jedoch Verordnung (EG) 

Nr. 1889/2005 aufgehoben und durch eine neue Verordnung ersetzt werden. 

(9) Diese Verordnung berührt nicht die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, im Rahmen 

ihres nationalen Rechts zusätzliche nationale Kontrollen von Barmittelbewegungen 

innerhalb der Union vorzusehen, vorausgesetzt, diese Kontrollen stehen im Einklang 

mit den Grundfreiheiten der Union, insbesondere mit den Artikeln 63 und 65 des 

AEUV. 
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(10) Gäbe es auf Unionsebene Vorschriften, mit denen vergleichbare Kontrollen von 

Barmitteln innerhalb der Union erzielt werden können, so würde dies die 

Anstrengungen enorm erleichtern, die zur Verhinderung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung unternommen werden. 

(11) Diese Verordnung betrifft weder die Maßnahmen der Union oder der 

Mitgliedstaaten gemäß Artikel 66 AEUV, die Kapitalbewegungen, die das 

Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion schwerwiegend stören oder zu 

stören drohen, zu beschränken, noch diejenigen gemäß den Artikeln 143 und 144 des 

AEUV im Falle einer plötzlichen Zahlungsbilanzkrise. 

(12) Die Zollbehörden sollten aufgrund ihrer Präsenz an den Außengrenzen der Union, 

aufgrund ihrer Fachkompetenz bei der Durchführung von Kontrollen von 

Passagieren und Gütern, die die Außengrenzen überschreiten, sowie ihrer 

Erfahrungen mit der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 auch für die 

Zwecke dieser Verordnung als die zuständigen Behörden fungieren. Zugleich sollten 

die Mitgliedstaaten nach wie vor andere nationale Behörden mit Präsenz an den 

Außengrenzen als zuständige Behörden benennen können. Die Mitgliedstaaten 

sollten weiterhin für eine angemessene Schulung der Mitarbeiter der 

Zollbehörden und anderer nationaler Behörden, die diese Kontrollen 

durchführen, sorgen, unter anderem in Bezug auf unter Verwendung von 

Barmitteln durchgeführte Geldwäsche. 
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(13) Einer der wichtigsten Ansätze in dieser Verordnung ist die Definition des Begriffs 

„Barmittel“, die in vier Kategorien unterteilt werden: Bargeld, übertragbare 

Inhaberpapiere, Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel und bestimmte 

Arten von Guthabenkarten. Angesichts ihrer Merkmale könnten bestimmte 

übertragbare Inhaberpapiere, Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel 

sowie Guthabenkarten, die nicht mit einem Bankkonto verbunden sind und einem 

schwierig zu ermittelnden Geldbetrag entsprechen können, anstelle von Bargeld 

als anonyme Mittel zum Werttransfer über die Außengrenzen verwendet werden, die 

mit dem herkömmlichen Überwachungssystem der staatlichen Behörden nicht 

verfolgbar sind. Diese Verordnung sollte daher die wesentlichen Elemente des 

Begriffs „Barmittel“ festlegen und es der Kommission gleichzeitig ermöglichen, die 

nicht wesentlichen Elemente dieser Verordnung zu ändern, um darauf reagieren zu 

können, wenn Straftäter und ihre Mittelsmänner eine Maßnahme zu umgehen 

versuchen, mit der nur eine Art von hochliquiden Wertaufbewahrungsmitteln 

kontrolliert wird, indem sie eine andere Art über die Außengrenzen verbringen. 

Sollte ein solches Verhalten in erheblichem Ausmaß festgestellt werden, so ist es 

von größter Bedeutung, rasch Abhilfemaßnahmen zu treffen. Obgleich virtuelle 

Währungen mit einem hohen Risiko verbunden sind, wie aus dem Bericht der 

Kommission vom 26. Juni 2017 über die Bewertung der mit 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den Binnenmarkt hervorgeht, 

verfügen die Zollbehörden nicht über die entsprechende Zuständigkeit für ihre 

Überwachung. 
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(14) Übertragbare Inhaberpapiere ermöglichen es dem physischen Inhaber, die Zahlung 

eines Geldbetrags ohne Registrierung oder Namensnennung zu fordern. Sie können 

leicht verwendet werden, um erhebliche Wertbeträge zu übertragen, und weisen in 

Bezug auf Liquidität, Anonymität und Missbrauchsrisiko ausgeprägte Ähnlichkeiten 

mit Bargeld auf. 

(15) Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel weisen einen hohen Wert im 

Verhältnis zu ihrem Volumen auf, es gibt für sie einen leicht zugänglichen 

internationalen Markt, auf dem sie mit nur geringen Transaktionskosten in Bargeld 

umgewandelt werden können. Solche Rohstoffe sind größtenteils einheitlich 

aufgemacht, was eine rasche Überprüfung ihres Wertes ermöglicht.  
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(16) Guthabenkarten sind nicht namensgebundene Karten mit einem Geldwert oder 

Geldbetrag bzw. mit einem Zugang dazu, die für Zahlungsvorgänge, den Erwerb 

von Waren oder Dienstleistungen oder für die Auszahlung von Bargeld verwendet 

werden können. Sie sind nicht mit einem Bankkonto verbunden. Guthabenkarten 

umfassen anonyme Guthabenkarten im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/849. Sie 

sind weit verbreitet und werden zu vielfältigen Zwecken verwendet, von denen 

einige einem eindeutigen sozialen Interesse dienen. Solche Guthabenkarten sind 

leicht zu übertragen und können zum Transfer beträchtlicher Werte über die 

Außengrenzen verwendet werden. Deshalb ist es notwendig, Guthabenkarten in die 

Definition des Begriffs „Barmittel“ einzubeziehen, wobei dies insbesondere für 

Guthabenkarten gilt, die ohne Erfüllung kundenbezogener Sorgfaltspflichten 

erworben werden können. Dadurch wird es möglich sein, die Kontrollen in 

begründeten Fällen und unter Berücksichtigung von Verhältnismäßigkeit und 

praktischer Durchsetzbarkeit sowie unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Technologie auf bestimmte Arten von Guthabenkarten auszudehnen. 
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(17) Zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollte eine 

Anmeldepflicht für Barmittel auferlegt werden, die für natürliche Personen, die in 

die Union einreisen oder diese verlassen, gilt. Um den freien Verkehr nicht unnötig 

einzuschränken oder Bürger und Behörden nicht mit Verwaltungsformalitäten zu 

überlasten, sollte die Verpflichtung an einen Schwellenwert von 10 000 EUR 

gekoppelt werden. Sie sollte für Mitführende gelten, die diese Beträge am Körper, in 

ihrem Gepäck oder in dem Beförderungsmittel, in dem sie die Außengrenzen 

überschreiten, mit sich führen. Sie sollten verpflichtet werden, den zuständigen 

Behörden die Barmittel zur Kontrolle bereitzustellen und die Barmittel diesen 

Behörden bei Bedarf vorzulegen. Der Begriff „Mitführender“ sollte dahingehend 

verstanden werden, dass Mitführende, die Waren oder Personen gewerblich 

befördern, nicht darunterfallen. 
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(18) In Bezug auf Bewegungen von unbegleiteten Barmitteln, wie im Fall von 

Barmitteln, die in Postpaketen, in Sendungen mit Kurierdiensten, in unbegleitetem 

Reisegepäck oder als Containerfracht in die Union oder aus der Union verbracht 

werden, sollten die zuständigen Behörden ▌befugt sein, im Einklang mit den 

nationalen Verfahren entweder systematisch oder fallweise vom Absender oder 

vom Empfänger oder von einem Vertreter dieser Person eine Offenlegungserklärung 

zu verlangen. Eine solche Offenlegung sollte eine Reihe von Elementen umfassen, 

die in den dem Zoll üblicherweise vorgelegten Unterlagen wie Frachtpapieren und 

Zollanmeldungen nicht aufgeführt sind. Solche Elemente sind Ursprung, 

Bestimmung, wirtschaftliche Herkunft und beabsichtigte Verwendung der Barmittel. 

▌Für die Offenlegungspflicht für unbegleitete Barmittel sollte ein Schwellenwert 

gelten, der dem Schwellenwert für von Mitführenden mitgeführte Barmittel 

entspricht. 
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(19) Eine Reihe standardisierter Datenelemente im Zusammenhang mit 

Barmittelbewegungen, wie die personenbezogenen Daten des Erklärenden, des 

Eigentümers oder des Empfängers, Angaben zur wirtschaftlichen Herkunft und 

Angaben zur beabsichtigten Verwendung der Barmittel, sollten erfasst werden, um 

die Ziele dieser Verordnung zu erreichen. Es ist erforderlich, dass der Erklärende, 

Eigentümer oder Empfänger die in ihren Ausweisdokumenten enthaltenen 

personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, um das Risiko von Fehlern 

bezüglich ihrer Identitäten und Verzögerungen aufgrund einer etwaigen sich 

später als notwendig erweisenden Überprüfung auf ein Mindestmaß zu 

reduzieren. 

(20) Was die Anmeldepflicht für begleitete Barmittel und die Offenlegungspflicht für 

unbegleitete Barmittel angeht, sollten die zuständigen Behörden die Befugnis 

erhalten, alle erforderlichen Kontrollen von Personen, ihres Gepäcks, des bei 

Überschreiten der Außengrenzen genutzten Beförderungsmittels sowie aller 

unbegleiteten Sendungen oder Behältnisse, die diese Grenzen überschreiten und 

Barmittel enthalten könnten, oder eines Beförderungsmittels, das Barmittel 

befördert, durchzuführen. Wird den Verpflichtungen nicht nachgekommen, sollten 

die zuständigen Behörden von Amts wegen eine Erklärung für die anschließende 

Übermittlung der einschlägigen Informationen an andere Behörden erstellen.  

(21)  Um für die einheitliche Anwendung der Kontrollen durch die zuständigen 

Behörden zu sorgen, sollten diese Kontrollen in erster Linie auf einer 

Risikoanalyse beruhen, damit die Risiken ermittelt und bewertet sowie die 

erforderlichen Gegenmaßnahmen ausgearbeitet werden können. 

(22) Die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für das Risikomanagement sollte die 

zuständigen Behörden nicht daran hindern, stichprobenartige Überprüfungen 

oder spontane Kontrollen durchzuführen, wann immer sie dies für erforderlich 

halten.  
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(23) Wenn Barmittelbeträge unterhalb des Schwellenwerts festgestellt werden, jedoch 

Hinweise darauf vorliegen, dass die Barmittel mit kriminellen Tätigkeiten gemäß 

dieser Verordnung in Zusammenhang stehen könnten, sollten die zuständigen 

Behörden in der Lage sein, im Fall von begleiteten Barmitteln Informationen über 

den Mitführenden, den Eigentümer und gegebenenfalls den vorgesehenen 

Empfänger aufzuzeichnen, darunter den vollständigen Namen, Kontaktdaten, 

Einzelheiten zu Art und Betrag oder Wert der Barmittel und zu ihrer 

wirtschaftlichen Herkunft und beabsichtigten Verwendung.  

(24) Im Falle von unbegleiteten Barmitteln sollten die zuständigen Behörden befugt 

sein, Informationen über den Erklärenden, den Eigentümer, den Absender und 

den Empfänger bzw. den vorgesehenen Empfänger der Barmittel aufzuzeichnen, 

darunter den vollständigen Namen, Kontaktdaten, Einzelheiten zu Art und Betrag 

oder Wert der Barmittel und zu ihrer wirtschaftlichen Herkunft und 

beabsichtigten Verwendung.  
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(25) Diese Informationen sollten an die nationale zentrale Meldestelle des betreffenden 

Mitgliedstaats weitergeleitet werden, der dafür sorgen sollte, dass die zentrale 

Meldestelle alle relevanten Informationen auf eigene Initiative oder auf Ersuchen 

an die zentralen Meldestellen der anderen Mitgliedstaaten übermittelt. Diese 

Stellen fungieren als Knotenpunkte bei der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung und erhalten und verarbeiten Informationen aus 

verschiedenen Quellen, beispielsweise von Finanzinstituten und sie stellen mittels 

Analyse dieser Informationen fest, ob es Gründe für eine weitere Untersuchung gibt, 

die für die zuständigen Behörden, die die Erklärungen sammeln und Kontrollen 

gemäß dieser Verordnung vornehmen, nicht ersichtlich sind. Um einen wirksamen 

Informationsfluss sicherzustellen, sollten alle zentralen Meldestellen mit dem  

durch die Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates18 geschaffenen 

Zollinformationssystem (ZIS) verbunden sein; und die von den zuständigen 

Behörden und zentralen Meldestellen erstellten oder ausgetauschten Daten sollten 

kompatibel und vergleichbar sein. 

                                                 
18  Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997 über die gegenseitige 

Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die 
Zusammenarbeit dieser Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die 
ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung (ABl. L 82 vom 
22.3.1997, S. 1). 
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(26) Damit die Folgemaßnahmen zu dieser Verordnung erfolgreich sind, sind ein 

wirksamer Informationsaustausch zwischen den einschlägigen Behörden sowie 

zwischen den zentralen Meldestellen im Rahmen der für diese Stellen geltenden 

Rechtsvorschriften und die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den 

zentralen Meldestellen in der Union von großer Bedeutung; daher sollte die 

Kommission bis zum 1. Juni 2019 prüfen, ob ein gemeinsames Verfahren zur 

Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung eingerichtet 

werden kann. 

(27) In diesem Zusammenhang ist die Ermittlung von Barmittelbeträgen unter dem 

Schwellenwert in Situationen, in denen es Hinweise auf eine kriminelle Tätigkeit 

gibt, von großer Bedeutung. Folglich sollte auch bei unter dem Schwellenwert 

liegenden Beträgen ein Informationsaustausch mit den zuständigen Behörden in 

anderen Mitgliedstaaten möglich sein, wenn Hinweise auf eine kriminelle Tätigkeit 

vorliegen. 
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(28) Angesichts der Tatsache, dass die Barmittelbewegungen, die im Rahmen dieser 

Verordnung Gegenstand von Kontrollen sind, über die Außengrenzen erfolgen und 

ein Tätigwerden schwierig ist, sobald die Barmittel die Eingangs- oder 

Ausgangszollstelle verlassen haben, sowie angesichts des damit einhergehenden 

Risikos der unrechtmäßigen Verwendung von selbst geringen Beträgen sollten die 

zuständigen Behörden vorbehaltlich eines Systems von Kontrollen und 

Gegenkontrollen in der Lage sein, Barmittel unter bestimmten Umständen 

vorübergehend ▌einzubehalten: erstens, wenn der Anmeldepflicht oder der 

Offenlegungspflicht von Barmitteln nicht nachgekommen wurde, und zweitens, 

wenn es Hinweise auf eine kriminelle Tätigkeit gibt, unabhängig vom Wert der 

Barmittel und davon, ob sie begleitet oder unbegleitet sind ▌. Angesichts der Art 

einer solchen vorübergehenden ▌Einbehaltung sowie der möglichen Auswirkungen 

auf die Freizügigkeit und das Recht auf Eigentum sollte der Einbehaltungszeitraum 

auf die absolute Mindestzeit begrenzt werden, die andere zuständige Behörden für 

die Feststellung benötigen, ob es Gründe für weitere Maßnahmen, wie 

Untersuchungen oder Beschlagnahme der Barmittel, auf der Grundlage anderer 

Rechtsinstrumente gibt.  
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Eine Entscheidung über die vorübergehende Einbehaltung von Barmitteln im 

Rahmen dieser Verordnung sollte mit einer Begründung versehen sein und die 

spezifischen Faktoren, die zu dieser Maßnahme geführt haben, angemessen 

beschreiben. Es sollte möglich sein, die Dauer der vorübergehenden Einbehaltung 

der Barmittel in bestimmten und ordnungsgemäß beurteilten Fällen zu 

verlängern, wenn etwa die zuständigen Behörden Schwierigkeiten haben, 

Informationen zu einer möglichen kriminellen Tätigkeit einzuholen, u. a. wenn 

ein Austausch mit einem Drittstaat erforderlich ist, wenn Dokumente übersetzt 

werden müssen oder wenn es sich im Falle unbegleiteter Barmittel als schwierig 

erweist, den Absender oder den Empfänger zu ermitteln und zu kontaktieren. 

Wurde bis zum Ende des Einbehaltungszeitraums keine Entscheidung über das 

weitere Vorgehen getroffen oder entscheidet die zuständige Behörde, dass es keinen 

Grund für eine weitere Einbehaltung der Barmittel gibt, sollten sie je nach den 

Umständen der Person, von der Barmittel vorübergehend einbehalten wurden, 

d. h. dem Mitführenden oder dem Eigentümer, unverzüglich zurückgegeben 

werden. 

(29) Um diese Verordnung bekannt zu machen, sollten die Mitgliedstaaten in 

Zusammenarbeit mit der Kommission geeignete Materialien mit Blick auf die 

Pflicht zur Anmeldung oder Offenlegung von Barmitteln ausarbeiten. 

(30) Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die zuständigen Behörden, die gemäß dieser 

Verordnung Informationen zusammentragen, diese der nationalen zentralen 

Meldestelle rechtzeitig übermitteln, damit sie die Informationen entsprechend der 

Richtlinie (EU) 2015/849 analysieren und mit anderen Daten vergleichen können. 
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(31) Stellen die zuständigen Behörden eine Nichtanmeldung oder Nichtoffenlegung von 

Barmitteln fest oder liegen Hinweise auf eine kriminelle Tätigkeit vor, sollten sie 

▌diese Informationen über geeignete Kanäle umgehend für die Zwecke dieser 

Verordnung mit den ▌zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten austauschen. 

Ein solcher Datenaustausch wäre verhältnismäßig, da Personen, die die 

Anmeldepflicht und Offenlegungspflicht von Barmitteln verletzen und in einem 

Mitgliedstaat aufgegriffen werden, wahrscheinlich einen anderen Eingangs- oder 

Ausgangsmitgliedstaat wählen werden, in dem die zuständigen Behörden keine 

Kenntnis von ihren früheren Zuwiderhandlungen haben. Ein solcher 

Informationsaustausch sollte zwingend vorgeschrieben werden, um eine 

konsequente Anwendung dieser Verordnung in allen Mitgliedstaaten zu 

gewährleisten. Gibt es Hinweise darauf, dass die Barmittel im Zusammenhang mit 

einer kriminellen Tätigkeit stehen, die den finanziellen Interessen der Union schaden 

könnte, sollten diese Informationen auch der Kommission, der Europäischen 

Staatsanwaltschaft, die durch die Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates19 

eingerichtet wurde - durch Mitgliedstaaten die an der Verstärkten 

Zusammenarbeit gemäß jener Verordnung teilnehmen - , und Europol gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates20 zur 

Verfügung gestellt werden. Damit die Präventiv- und Abschreckungsziele dieser 

Verordnung in Bezug auf die Umgehung der Anmeldepflicht oder 

Offenlegungspflicht von Barmitteln erreicht werden können, sollten die 

Mitgliedstaaten und die Kommission gehalten sein, auch anonymisierte 

risikobezogene Informationen und Ergebnisse der Risikoanalysen im Einklang mit 

den Standards der Durchführungsrechtsakte auszutauschen, die gemäß dieser 

Verordnung zu erlassen sind. 

                                                 
19  Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 

einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

20  Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des 
Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53). 
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(32) Ein Informationsaustausch zwischen einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats 

oder der Kommission und den Behörden eines Drittstaats sollte unter angemessenen 

Garantien ermöglicht werden. Ein solcher Austausch sollte nur zulässig sein, wenn 

die einschlägigen nationalen Bestimmungen und die Unionsbestimmungen in Bezug 

auf die Grundrechte eingehalten werden und nachdem er von den Behörden, die die 

Informationen ursprünglich erhalten haben, genehmigt wurde. Die Kommission 

sollte über jeden Informationsaustausch mit Drittstaaten gemäß dieser Verordnung 

unterrichtet werden und dem Europäischen Parlament und dem Rat darüber 

Bericht erstatten. 
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(33) Angesichts der Art der zusammengetragenen Informationen und der legitimen 

Erwartungen der Mitführenden und Erklärenden, dass ihre personenbezogenen 

Daten und Informationen über den Wert der Barmittel, die sie in die Union oder aus 

der Union verbracht haben, vertraulich behandelt werden, sollten die zuständigen 

Behörden für ausreichende Garantien in Bezug auf die Wahrung des 

Berufsgeheimnisses durch Personen, die Zugang zu den Informationen verlangen, 

Sorge tragen und die Informationen angemessen gegen unbefugten Zugriff und 

unbefugte Nutzung oder Weitergabe schützen. Sofern in dieser Verordnung oder 

nach nationalem Recht, insbesondere im Rahmen von Gerichtsverfahren, nichts 

anderes bestimmt ist, sollten solche Informationen nicht ohne Zustimmung der 

Behörde, die sie erhalten hat, weitergegeben werden. Die Datenverarbeitung gemäß 

dieser Verordnung kann auch die Verarbeitung personenbezogener Daten umfassen 

und sollte im Einklang mit dem Unionsrecht erfolgen. Die Mitgliedstaaten und die 

Kommission sollten personenbezogene Daten nur im Einklang mit den Zielen der 

Verordnung verarbeiten. Für jede Sammlung, Weitergabe, Übertragung, 

Kommunikation und sonstige Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb des 

Geltungsbereichs dieser Verordnung sollten die Anforderungen der Verordnung 

(EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates21 und der 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates22 gelten. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung sollte 

auch im Einklang mit den Grundrechten auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens gemäß Artikel 8 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten des Europarats und dem Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens und dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten gemäß 

Artikel 7 bzw. 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im 

Folgenden „Charta“) erfolgen.  

                                                 
21  Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 

Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

22  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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(34) Für die Zwecke der von den zentralen Meldestellen vorgenommenen Analyse und 

um es Behörden anderer Mitgliedstaaten zu ermöglichen, die Anmeldepflicht von 

Barmitteln zu kontrollieren und durchzusetzen, insbesondere in Bezug auf die 

Personen, die bereits zuvor gegen diese Verpflichtung verstoßen haben, ist es 

erforderlich, die in Erklärungen gemäß dieser Verordnung enthaltenen Daten über 

einen ausreichend langen Zeitraum zu speichern ▌. Damit die zentralen 

Meldestellen ihre Analysen wirksam durchführen können und die zuständigen 

Behörden die Anmeldepflicht oder Offenlegungspflicht von Barmitteln wirksam 

kontrollieren und durchsetzen ▌können, sollte die Frist für die Aufbewahrung von in 

Erklärungen gemäß dieser Verordnung enthaltenen Daten fünf Jahre nicht 

überschreiten, wobei nach eingehender Bewertung der Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit einer solchen fortgesetzten Aufbewahrung eine weitere 

Verlängerung um höchstens drei Jahre möglich sein sollte. 
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(35) Um die Einhaltung der Vorschriften zu fördern und von deren Umgehung 

abzuschrecken, sollten die Mitgliedstaaten Sanktionen für den Fall einführen, dass 

der Anmeldepflicht oder der Offenlegungspflicht von Barmitteln nicht 

nachgekommen wird. Diese Sanktionen sollten allein deshalb Anwendung finden, 

weil eine Anmeldung oder eine Offenlegung von Barmitteln im Rahmen dieser 

Verordnung nicht erfolgt ist, und die mögliche mit den Barmitteln verbundene 

kriminelle Tätigkeit, die Gegenstand weiterer Untersuchungen und Maßnahmen 

außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung sein kann, nicht berücksichtigen. 

Diese Sanktionen sollten wirksam, angemessen und abschreckend sein und nicht 

über das für die Einhaltung der Vorschriften notwendige Maß hinausgehen. Die von 

den Mitgliedstaaten eingeführten Sanktionen sollten in der gesamten Union eine 

vergleichbare abschreckende Wirkung in Bezug auf Verstöße gegen diese 

Verordnung entfalten. 

(36) Auch wenn die meisten Mitgliedstaaten bereits auf freiwilliger Basis ein 

einheitliches Meldeformular, den EU-Vordruck zur Anmeldung von Barmitteln, 

verwenden, sollten – um die einheitliche Anwendung von Kontrollen und die 

effiziente Bearbeitung, Übermittlung und Analyse der Erklärungen durch die 

zuständigen Behörden sicherzustellen – der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden, die Muster für das Anmelde- bzw. Offenlegungsformular 

anzunehmen, die Kriterien für einen gemeinsamen Rahmen für das 

Risikomanagement zu bestimmen, die technischen Regeln für den 

Informationsaustausch sowie das zu verwendende Muster des Formulars für die 

Übermittlung von Informationen, und Regeln und das Format für die Übermittlung 

statistischer Informationen an die Kommission festzulegen. ▌Diese Befugnisse 

sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates23 ausgeübt werden. 

(37) Um die gegenwärtige Situation zu verbessern, in der der Zugang zu statistischen 

Daten eingeschränkt ist und nur wenige Hinweise dazu vorliegen, in welchem 

Ausmaß Straftäter Barmittel über die Außengrenzen der Union schmuggeln, sollte 

                                                 
23 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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eine wirksamere, auf dem Austausch von Informationen beruhende 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und mit der Kommission 

begründet werden. Damit dieser Informationsaustausch wirksam und effizient 

vonstattengeht, sollte die Kommission prüfen, ob das geschaffene System 

zweckmäßig ist oder ob Hindernisse für einen zeitnahen direkten Austausch von 

Informationen bestehen. Die Kommission sollte fernerhin statistische Daten auf 

ihrer Website veröffentlichen. 
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(38) Um künftigen Änderungen internationaler Standards, wie die von der FATF 

aufgestellten Standards, rasch Rechnung tragen und einer Umgehung dieser 

Verordnung durch Rückgriff auf Rohstoffe als hochliquide 

Wertaufbewahrungsmittel oder auf Guthabenkarten begegnen zu können, sollte der 

Kommission in Bezug auf Änderungen des Anhangs I dieser Verordnung die 

Befugnis übertragen werden, Rechtsakte gemäß Artikel 290 des AEUV zu erlassen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung24 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte zu 

gewährleisten, sollten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten erhalten, und ihre 

Sachverständigen sollten systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission haben, die mit der Ausarbeitung der 

delegierten Rechtsakte befasst sind.  

                                                 
24 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(39) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern wegen der staatenübergreifenden Dimension 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Besonderheiten des 

Binnenmarktes und seiner Grundfreiheiten, die nur dann umfassend umgesetzt 

werden können, wenn sichergestellt wird, dass es keine übermäßige 

Ungleichbehandlung aufgrund nationaler Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit 

die Außengrenzen der Union überschreitenden Barmitteln gibt, auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
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(40) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die in 

Artikel 6 EUV anerkannt und in die Charta, insbesondere in Titel II, aufgenommen 

wurden. 

(41) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 angehört ▌— 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung sieht ein Kontrollsystem für Barmittel vor, die in die Union oder aus der 

Union verbracht werden, und ergänzt den in der Richtlinie (EU) 2015/849 

festgeschriebenen Rechtsrahmen für die Verhinderung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

a)  „Barmittel“: 

i) Bargeld; 

ii) übertragbare Inhaberpapiere ▌; 

iii) Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel ▌; 

iv) Guthabenkarten ▌; 
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b)  „in die Union oder aus der Union verbracht werden“ oder „in die Union 

einreisen oder aus der Union ausreisen“ aus einem Hoheitsgebiet, das nicht 

unter Artikel 355 AEUV fällt, in das Hoheitsgebiet, das unter den genannten 

Artikelfällt, verbracht werden oder einreisen, oder aus dem von dem 

genannten Artikel erfassten Hoheitsgebiet ▌verbracht werden oder ausreisen; 

c) „Bargeld“ Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im Umlauf sind 

oder als Zahlungsmittel im Umlauf waren und über Finanzinstitute oder 

Zentralbanken gegen Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im 

Umlauf sind, eingetauscht werden können; 

d) „übertragbare Inhaberpapiere“ andere Instrumente als Bargeld, die deren 

Inhaber ▌berechtigen, einen Geldbetrag gegen Vorlage der Instrumente zu 

verlangen, ohne einen Nachweis ihrer ▌Identität oder ihres ▌Anspruchs auf 

diesen Betrag erbringen zu müssen. Dabei handelt es sich um: 

i) Reiseschecks; und 
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ii) Schecks, Solawechsel und Zahlungsanweisungen, entweder mit 

Inhaberklausel, unterzeichnet ohne Angabe des 

Zahlungsempfängers, ohne Einschränkung indossiert, auf einen 

fiktiven Zahlungsempfänger ausgestellt oder in einer anderen 

Form, die den Übergang des Rechtsanspruchs bei Übergabe 

bewirkt; 

e) „Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel“ Waren gemäß Anhang I 

Nummer 1, die einen hohen Wert im Verhältnis zu ihrem Volumen aufweisen 

und auf zugänglichen Handelsmärkten einfach in Bargeld umgewandelt 

werden können, wobei nur geringe Transaktionskosten anfallen; 

f) „Guthabenkarte“ eine nicht namensgebundene Karte gemäß Anhang I 

Nummer 2 mit einem Geldwert oder Geldbetrag bzw. mit einem Zugang dazu, 

die für Zahlungsvorgänge, den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen oder 

für die Auszahlung von Bargeld verwendet werden kann, wenn die Karte nicht 

mit einem Bankkonto verbunden ist; 

g) „zuständige Behörden“ die Zollbehörden der Mitgliedstaaten und alle übrigen 

Behörden, die von den Mitgliedstaaten zur Anwendung dieser Verordnung 

ermächtigt werden; 
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h) „Mitführender“ jede natürliche Person, die in die Union einreist oder aus 

der Union ausreist und Barmittel am Körper, in ihrem Gepäck oder ihrem 

Beförderungsmittel mit sich führt; 

i) „unbegleitete Barmittel“ Barmittel, die Teil einer Sendung sind, an der kein 

Mitführender beteiligt ist; 

j) „kriminelle Tätigkeit“ die Tätigkeiten gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 

(EU) 2015/849; 

k) „zentrale Meldestelle“ die Stelle, die der Mitgliedstaat für die Zwecke der 

Umsetzung des Artikels 32 der Richtlinie (EU) 2015/849 eingerichtet hat. 

2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Änderung des Anhangs I dieser 

Verordnung delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 15 dieser Verordnung zu erlassen, 

um neuen Tendenzen bei Geldwäsche im Sinne des Artikels 1 Absätze 3 und 4der 

Richtlinie (EU) 2015/849 oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 

Absatz 5 jener Richtlinie oder bewährten Verfahren für die Verhinderung von 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Rechnung zu tragen oder Straftäter daran 

zu hindern, ▌Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel und 

Guthabenkarten zur Umgehung der Verpflichtungen gemäß den Artikeln 3 und 4 

dieser Verordnung zu verwenden. 
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Artikel 3 

Anmeldepflicht für begleitete Barmittel 

1. Mitführende, die in die Union einreisen oder aus der Union ausreisen und Barmittel 

im Wert von 10 000 EUR oder mehr ▌mit sich führen, müssen diesen 

Barmittelbetrag bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, über den sie in die 

Union einreisen oder aus der die Union ausreisen, anmelden und ihnen die Barmittel 

für eine Kontrolle zur Verfügung stellen. Die Anmeldepflicht für Barmittel gilt als 

nicht erfüllt, wenn die übermittelten Informationen unrichtig oder unvollständig sind 

oder die Barmittel nicht für eine Kontrolle zur Verfügung gestellt werden. 

2. Die Anmeldeerklärung im Sinne des Absatzes 1 enthält Angaben über Folgendes 

a) den Mitführenden, einschließlich vollständiger Name, Kontaktdaten 

(einschließlich der Anschrift), Geburtsdatum und Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit und Nummer des Ausweisdokuments; 
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b) den Eigentümer der Barmittel, einschließlich der vollständige Name, 

Kontaktdaten (einschließlich der Anschrift), Geburtsdatum und Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit und Nummer des Ausweisdokuments, wenn der 

Eigentümer eine natürliche Person ist, und der vollständige Name, 

Kontaktdaten (einschließlich der Anschrift), Identifikationsnummer und, 

sofern vorhanden, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, wenn der 

Eigentümer eine juristische Person ist; 

c) sofern vorhanden den vorgesehenen Empfänger der Barmittel, einschließlich 

der vollständige Name, Kontaktdaten (einschließlich der Anschrift), 

Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Nummer des 

Ausweisdokuments, wenn der vorgesehene Empfänger eine natürliche 

Person ist, und der vollständige Name, Kontaktdaten (einschließlich der 

Anschrift), Identifikationsnummer und, sofern vorhanden, Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer, wenn der vorgesehene Empfänger eine juristische 

Person ist; 

www.parlament.gv.at



 

 62 

 

d) zu ▌Art und Betrag oder Wert der Barmittel; 

e) zur wirtschaftlichen Herkunft ▌der Barmittel; 

f) zur vorgesehenen Verwendung der Barmittel; 

g) zum Reiseweg; und 

h) zum Beförderungsmittel. 

3. Die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Angaben werden schriftlich oder 

elektronisch unter Verwendung des Anmeldeformulars gemäß Artikel 16 Absatz 1 

Buchstabe a vorgelegt. Dem Erklärenden wird auf Antrag eine beglaubigte Kopie 

der Anmeldeerklärung ausgehändigt. 
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Artikel 4 

Offenlegungspflicht für unbegleitete Barmittel 

1. Werden unbegleitete Barmittel im Wert von 10 000 EUR oder mehr in die Union 

oder aus der Union verbracht, können die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, 

über den die Barmittel in die Union oder aus der Union verbracht werden, je nach 

Fall den Absender oder den Empfänger der Barmittel oder einen Vertreter dieser 

Person ▌auffordern, binnen einer Frist von 30 Tagen eine Offenlegungserklärung 

abzugeben. Die zuständigen Behörden können die Barmittel so lange einbehalten, 

bis der Absender oder der Empfänger oder ein Vertreter dieser Person die 

Offenlegungserklärung abgibt. Die Offenlegungspflicht für unbegleitete Barmittel 

gilt als nicht erfüllt, wenn die Offenlegung nicht vor Ablauf der Frist erfolgt, die 

übermittelten Informationen unrichtig oder unvollständig sind oder die Barmittel 

nicht für eine Kontrolle bereitgestellt werden. 

2. Die Offenlegungserklärung enthält Angaben über Folgendes 

a)  den Erklärenden, einschließlich vollständiger Name, Kontaktdaten 

(einschließlich der Anschrift), Geburtsdatum und Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit und Nummer des Ausweisdokuments; 
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b) den Eigentümer der Barmittel, einschließlich der vollständige Name, 

Kontaktdaten (einschließlich der Anschrift), Geburtsdatum und Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit und Nummer des Ausweisdokuments, wenn der 

Eigentümer eine natürliche Person ist, und der vollständige Name, 

Kontaktdaten (einschließlich der Anschrift), Identifikationsnummer und, 

sofern vorhanden, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, wenn der 

Eigentümer eine juristische Person ist; 

c) den Absender der Barmittel, einschließlich der vollständige Name, 

Kontaktdaten (einschließlich der Anschrift), Geburtsdatum und Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit und Nummer des Ausweisdokuments, wenn der 

Absender eine natürliche Person ist, und der vollständige Name, 

Kontaktdaten (einschließlich der Anschrift), Identifikationsnummer und, 

sofern vorhanden, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, wenn der Absender 

eine juristische Person ist; 

d) den Empfänger oder den vorgesehenen Empfänger der Barmittel, 

einschließlich der vollständige Name, Kontaktdaten (einschließlich der 

Anschrift), Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Nummer 

des Ausweisdokuments, wenn der Empfänger oder vorgesehene Empfänger 

eine natürliche Person ist,  und der vollständige Name, Kontaktdaten 

(einschließlich der Anschrift), Identifikationsnummer und, sofern 

vorhanden, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, wenn der Empfänger oder 

vorgesehene Empfänger eine juristische Person ist; 
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e) zu ▌Art und Betrag oder Wert der Barmittel; 

f) zur wirtschaftlichen Herkunft ▌der Barmittel; und 

g) zur vorgesehenen Verwendung der Barmittel. 

3. Die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Angaben werden schriftlich oder 

elektronisch unter Verwendung des Offenlegungsformulars gemäß Artikel 16 Absatz 

1 Buchstabe a vorgelegt. Dem Erklärenden wird auf Antrag eine beglaubigte Kopie 

der Offenlegungserklärung ausgehändigt. 
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Artikel 5 

Befugnisse der zuständigen Behörden 

1. Zur Überwachung der Einhaltung der Anmeldepflicht für begleitete Barmittel nach 

Artikel 3 sind die zuständigen Behörden im Einklang mit den nach nationalem Recht 

festgelegten Bedingungen befugt, natürliche Personen, ihr Gepäck und ihre▌ 

Beförderungsmittel zu kontrollieren. 

2. Für die Zwecke der Durchsetzung der Offenlegungspflicht für unbegleitete Barmittel 

nach Artikel 4 sind die zuständigen Behörden im Einklang mit den nach nationalem 

Recht festgelegten Bedingungen befugt, alle Sendungen, Behältnisse oder 

Beförderungsmittel, die unbegleitete Barmittel enthalten können, zu kontrollieren. 
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3. Wird der Anmeldepflicht für begleitete Barmittel nach Artikel 3 oder der 

Offenlegungspflicht für unbegleitete Barmittel nach Artikel 4 nicht nachgekommen, 

erstellen die zuständigen Behörden schriftlich oder in elektronischer Form von Amts 

wegen eine Erklärung, die so weit wie möglich die Angaben gemäß Artikel 3 

Absatz 2 oder Artikel 4 Absatz 2 enthält. 

4. Die Kontrollen basieren in erster Linie auf einer Risikoanalyse, die der Ermittlung 

und der Bewertung der Risiken und der Ausarbeitung der erforderlichen 

Gegenmaßnahmen dient, und werden aufgrund eines gemeinsamen Rahmens für das 

Risikomanagement entsprechend den in Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b 

festgelegten Kriterien durchgeführt, wobei auch die von der Kommission und den 

zentralen Meldestellen im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/849 erstellten 

Risikobewertungen berücksichtigt werden. 

5. Für die Zwecke des Artikels 6 üben die zuständigen Behörden auch die ihnen 

gemäß diesem Artikel übertragenen Befugnisse aus. 
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Artikel 6 

Beträge unter dem Schwellenwert, bei denen der Verdacht auf einen Zusammenhang mit 

einer kriminellen Tätigkeit besteht 

1. Wenn die zuständigen Behörden einen Mitführenden mit einem Barmittelbetrag 

unterhalb des Schwellenwerts nach Artikel 3 feststellen und es ▌Hinweise darauf 

gibt, dass die Barmittel mit einer kriminellen Tätigkeit in Zusammenhang stehen, 

erfassen sie diese Informationen und die Angaben nach Artikel 3 Absatz 2. 

2. Wenn die zuständigen Behörden feststellen, dass unbegleitete Barmittel unterhalb 

des Schwellenwerts nach Artikel 4 in die Union oder aus der Union verbracht 

werden und es ▌Hinweise darauf gibt, dass die Barmittel mit einer kriminellen 

Tätigkeit in Zusammenhang stehen, erfassen sie diese Informationen und die 

Angaben nach Artikel 4 Absatz 2. 
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Artikel 7 

Vorübergehende Einbehaltung von Barmitteln durch die zuständigen Behörden 

1. Die zuständigen Behörden können Barmittel im Einklang mit den nach nationalem 

Recht festgelegten Bedingungen im Zuge einer Verwaltungsentscheidung 

▌vorübergehend einbehalten, wenn 

a) die Anmeldepflicht für begleitete Barmittel nach Artikel 3 oder 

Offenlegungspflicht für unbegleitete Barmittel nach Artikel 4, nicht 

eingehalten wird oder 

b) es Hinweise darauf gibt, dass die Barmittel – unabhängig vom Betrag – in 

Zusammenhang mit einer kriminellen Tätigkeit stehen ▌. 

2. Die Verwaltungsentscheidung nach Absatz 1 unterliegt einem wirksamen 

Rechtbehelf im Einklang mit den im nationalen Recht vorgesehenen Verfahren. Die 

zuständigen Behörden übermitteln eine Begründung für die 

Verwaltungsentscheidung an folgende Personen: 

a) der Person, die verpflichtet ist, die Anmeldung gemäß Artikel 3 oder die 

Offenlegung gemäß Artikel 4 vorzunehmen, oder 

b) der Person, die verpflichtet ist, die Informationen gemäß Artikel 6 Absatz 1 

oder Absatz 2 bereitzustellen. 
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3. Der Zeitraum der vorübergehenden Einbehaltung wird im nationalen Recht auf die 

unbedingt erforderliche Zeit beschränkt, die die zuständigen Behörden für die 

Feststellung benötigen, ob die jeweiligen Umstände eine weitere Einbehaltung 

rechtfertigen. Die Dauer der vorübergehenden Einbehaltung ▌darf 30 Tage nicht 

überschreiten. Nachdem die zuständigen Behörden die Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit einer weiteren vorübergehenden Einbehaltung eingehend 

beurteilt haben, können sie beschließen, den Zeitraum der vorübergehenden 

Einbehaltung auf höchstens 90 Tage zu verlängern.  

Wird innerhalb dieser Frist keine Entscheidung über die weitere Einbehaltung der 

Barmittel getroffen oder wird entschieden, dass die jeweiligen Umstände eine 

weitere Einbehaltung nicht rechtfertigen, so werden die Barmittel folgenden 

Personen unverzüglich zurückgegeben: 

a) der Person, von der Barmittel unter den in Artikel 3 oder 4 genannten 

Umständen vorübergehend einbehalten wurden, oder 

b) der Person, von der Barmittel unter den in Artikel 6 Absatz 1 oder 2 

genannten Umständen vorübergehend einbehalten wurden. 
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Artikel 8 

Informationskampagnen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Personen, die in die Union einreisen oder aus der 

Union ausreisen oder Personen, die unbegleitete Barmittel aus der Union senden oder 

unbegleitete Barmittel in der Union erhalten, über ihre Rechte und Pflichten gemäß dieser 

Verordnung unterrichtet werden, und erstellen in Zusammenarbeit mit der Kommission 

geeignete Materialien für diese Personen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

hinreichende Finanzmittel für diese Informationskampagnen zur Verfügung stehen. 

Artikel 9 

Übermittlung von Informationen an die zentrale Meldestelle 

1. Die zuständigen Behörden erfassen die Informationen, die sie gemäß Artikel 3 oder 

4, Artikel 5 Absatz 3 oder Artikel 6 erhalten, und übermitteln sie im Einklang mit 

den technischen Vorschriften gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe c der zentralen 

Meldestelle des Mitgliedstaats, in dem sie erhalten wurden. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentrale Meldestelle des jeweiligen 

Mitgliedstaats diese Informationen mit den entsprechenden zentralen Meldestellen 

der anderen Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 53 Absatz 1 der Richtlinie 

(EU) 2015/849 austauscht. 

3. Die zuständigen Behörden übermitteln die in Absatz 1 genannten Informationen so 

rasch wie möglich und in jedem Fall spätestens 15 Arbeitstage nach dem Zeitpunkt 

des Erhalts der Informationen. 
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Artikel 10 

Austausch von Informationen zwischen den zuständigen Behörden und mit der Kommission 

1. Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats übermittelt auf elektronischem Wege 

die folgenden Informationen an die zuständigen Behörden aller übrigen 

Mitgliedstaaten: 

a) von Amts wegen erstellte Erklärungen nach Artikel 5 Absatz 3; 

b) erhaltene Informationen nach Artikel 6; 

c) Erklärungen nach Artikel 3 oder 4, wenn es Hinweise darauf gibt, dass die 

Barmittel in Zusammenhang mit einer kriminellen Tätigkeit stehen; 

d) anonymisierte risikobezogene Informationen und Ergebnisse einer 

Risikoanalyse. 

2. Gibt es Hinweise darauf, dass die Barmittel im Zusammenhang mit einer kriminellen 

Tätigkeit stehen, die den finanziellen Interessen der Union schaden könnte, werden 

die in Absatz 1 genannten Informationen auch der Kommission, der Europäischen 

Staatsanwaltschaft - durch Mitgliedstaaten die an der Verstärkten 

Zusammenarbeit gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 teilnehmen und im 

Rahmen ihrer Befugnis gemäß Artikel 22 jener Verordnung und Europol im 

Rahmen seiner Befugnis gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2016/794 

übermittelt. 
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3. Die zuständige Behörde übermittelt die in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Informationen im Einklang mit den technischen Vorschriften gemäß Artikel 16 

Absatz 1 Buchstabe c und unter Verwendung des Formulars gemäß Artikel 16 

Absatz 1 Buchstabe d. 

4. Die in Absatz 1 Buchstaben a, b und c sowie Absatz 2 genannten Informationen 

werden so rasch wie möglich und in jedem Fall spätestens 15 Arbeitstage nach dem 

Zeitpunkt des Erhalts der Informationen übermittelt. 

5. Die in den Absatz 1 Buchstabe d genannten Informationen und Ergebnisse werden 

halbjährlich mitgeteilt. 
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Artikel 11 

Informationsaustausch mit Drittstaaten 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung können die Mitgliedstaaten oder die 

Kommission ▌im Rahmen der gegenseitigen Amtshilfe einem Drittstaat die 

folgenden Informationen übermitteln; diese Übermittlung erfolgt mit schriftlicher 

Genehmigung der zuständigen Behörde, die diese Informationen ursprünglich 

erhalten hat, und unter Einhaltung der einschlägigen nationalen und 

unionsrechtlichen Vorschriften über die Übermittlung personenbezogener Daten an 

Drittstaaten: 

a) von Amts wegen erstellte Erklärungen nach Artikel 5 Absatz 3; 

b) erhaltene Informationen nach Artikel 6; 

c) Erklärungen nach Artikel 3 oder 4, wenn es Hinweise darauf gibt, dass die 

Barmittel im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

stehen. 

2. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über jede Übermittlung von 

Informationen gemäß Absatz 1. 
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Artikel 12 

Geheimhaltung und Vertraulichkeit und Datensicherheit 

1. Die zuständigen Behörden gewährleisten die Sicherheit der gemäß den Artikeln 3 

und 4, Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 6 erhaltenen Daten.  

2. Alle von den zuständigen Behörden erhaltenen Informationen unterliegen der 

Geheimhaltungspflicht. 
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Artikel 13 

Schutz personenbezogener Daten und Aufbewahrungsfristen 

1. Die zuständigen Behörden kontrollieren als Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten, die sie gemäß den Artikeln 3 und 4, Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 6 erhalten 

haben. 

2. Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage dieser Verordnung 

darf nur für die Zwecke der Verhinderung und Bekämpfung krimineller Tätigkeiten 

erfolgen. 

3. Die gemäß den Artikeln 3 und 4, Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 6 erhaltenen 

personenbezogenen Daten dürfen nur von ordnungsgemäß bevollmächtigten 

Mitarbeitern der zuständigen Behörden abgerufen werden und müssen angemessen 

gegen unbefugten Zugriff und unbefugte Weitergabe geschützt werden. Sofern in 

den Artikeln 9, 10 und 11 nichts anderes bestimmt ist, dürfen die Daten nicht ohne 

ausdrückliche Genehmigung der zuständigen Behörde, die sie ursprünglich erhalten 

hat, offengelegt oder weitergegeben werden. Diese Genehmigung ist jedoch nicht 

erforderlich, wenn die zuständigen Behörden gehalten sind, diese Daten nach 

Maßgabe des nationalen Rechts des betreffenden Mitgliedstaats, insbesondere im 

Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, offenzulegen oder weiterzugeben. 
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4.  Die zuständigen Behörden und die zentrale Meldestelle speichern 

personenbezogene Daten, die gemäß Artikel 3, Artikel 4, Artikel 5 Absatz 3 und 

Artikel 6 erhalten wurden, für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt des 

Erhalts der Daten ▌. Am Ende dieses Zeitraums werden die personenbezogenen 

Daten gelöscht ▌. 

5. Die Aufbewahrungsfrist kann einmalig um einen Zeitraum von höchstens drei 

Jahren verlängert werden, sofern 

a) die zentrale Meldestelle zu dem Schluss kommt, dass eine weitere 

Aufbewahrung erforderlich ist, nachdem sie die Notwendigkeit und die 

Verhältnismäßigkeit einer solchen weiteren Aufbewahrung eingehend bewertet 

und mit Blick auf die Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung als berechtigt 

erachtet hat, oder 

b) die zuständigen Behörden zu dem Schluss gekommen sind, dass eine weitere 

Aufbewahrung erforderlich ist, nachdem sie die Notwendigkeit und die 

Verhältnismäßigkeit einer solchen weiteren Aufbewahrung eingehend bewertet 

und mit Blick auf die Erfüllung ihrer Aufgabe hinsichtlich wirksamer 

Kontrollen der Anmeldepflicht für begleitete Barmittel oder der 

Offenlegungspflicht für unbegleitete Barmittel als berechtigt erachtet haben. 
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Artikel 14 

Sanktionen 

Jeder Mitgliedstaat legt Sanktionen fest, die bei Nichterfüllung der Anmeldepflicht für 

begleitete Barmittel nach Artikel 3 oder der Offenlegungspflicht für unbegleitete 

Barmittel nach Artikel 4 verhängt werden. Diese Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Artikel 15 

Ausübung übertragener Befugnisse 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absatz 2 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem …[Datum des Inkrafttretens des 

Basisrechtsakts] übertragen. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absatz 2 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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4. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission in Einklang 

mit den Grundsätzen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden, die von den einzelnen 

Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen. 

5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 

des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 16 

Durchführungsrechtsakte 

1.  Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten folgende 

Maßnahmen zur Gewährleistung der einheitlichen Durchführung von Kontrollen 

durch die zuständigen Behörden ▌: 

a) die Muster des Anmeldeformulars gemäß Artikel 3 Absatz 3 und des 

Offenlegungsformulars gemäß Artikel 4 Absatz 3; 

b) die Kriterien des gemeinsamen Rahmens für das Risikomanagement gemäß 

Artikel 5 Absatz 4, wozu insbesondere die Risikokriterien, Standards und 

vorrangigen Kontrollbereiche auf der Grundlage der gemäß Artikel 10 

Absatz 1 Buchstabe d ausgetauschten Informationen und von Strategien 

und bewährten Verfahren auf Unionsebene und internationaler Ebene 

gehören;  

c) die technischen Vorschriften für den wirksamen Informationsaustausch 

gemäß Artikel 9 Absätze 1 und 3 und Artikel 10 dieser Verordnung, der über 

das in Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 515/97 vorgesehene ZIS erfolgt;  
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d) das Muster des Formulars für die Übermittlung von Informationen gemäß 

Artikel 10 Absatz 3 und 

e) die Regeln und das von den Mitgliedstaaten zu verwendende Format für die 

Übermittlung anonymer statistischer Informationen über Erklärungen und 

Verstöße gemäß Artikel 18. 

2.  Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 17 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 17 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird durch einen Barmittelkontrollausschuss unterstützt. Dieser 

Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 
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Artikel 18 

Übermittlung von Informationen im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Verordnung 

1. Bis zum ... [sechs Monate nach dem Beginn der Anwendung dieser Verordnung] 

übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission 

a) das Verzeichnis der zuständigen Behörden; 

b) die Einzelheiten der gemäß Artikel 14 eingeführten Sanktionen; 

c) anonymisierte statistische Informationen zu Erklärungen, Kontrollen und 

Verstößen unter Verwendung des Formats gemäß Artikel 16 Absatz 1 

Buchstabe e. 

2. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über alle nachfolgenden 

Änderungen der Informationen gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b spätestens einen 

Monat nach ihrem Wirksamwerden. 

Die Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe c werden der Kommission mindestens 

alle sechs Monate vorgelegt. 

▌ 
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3. Die Kommission macht die Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe a und alle 

nachfolgenden Änderungen dieser Informationen gemäß Absatz 2 allen übrigen 

Mitgliedstaaten zugänglich. 

4. Die Kommission veröffentlicht jährlich die Informationen nach Absatz 1 

Buchstaben a und c und alle nachfolgenden Änderungen dieser Informationen 

gemäß Absatz 2 auf ihrer Website und informiert die Nutzer in verständlicher Weise 

über die Kontrollen, die für Barmittel, die in die Union oder aus der Union 

verbracht werden, durchgeführt werden. 
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Artikel 19 

Bewertung 

1.  Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat auf der Grundlage 

der von den Mitgliedstaaten regelmäßig erhaltenen Informationen bis... [drei Jahre 

nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung] und anschließend alle fünf Jahre einen 

Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor.  

In dem in Unterabsatz 1 genannten Bericht wird insbesondere bewertet, ob 

a) weitere Vermögensgegenstände in den Anwendungsbereich dieser 

Verordnung aufgenommen werden sollten, 

b) das Offenlegungsverfahren für unbegleitete Barmittel wirkungsvoll ist, 
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c) der Schwellenwert für unbegleitete Barmittel geprüft werden sollte, 

d) die Informationsströme gemäß Artikeln 9 und 10 und insbesondere die 

Verwendung des ZIS wirksam sind oder ob es Hindernisse für den 

zeitnahen und direkten Austausch kompatibler und vergleichbarer 

Informationen zwischen den zuständigen Behörden und mit den zentralen 

Meldestellen gibt, und 

e) die von den Mitgliedstaaten verhängten Sanktionen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sind und im Einklang mit der 

ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

stehen und ob sie in der gesamten Union eine vergleichbare abschreckende 

Wirkung in Bezug auf den Verstoß gegen diese Verordnung entfalten. 

2. Sofern verfügbar enthält der in Absatz 1 genannte Bericht Folgendes: 

a) eine Zusammenstellung der von den Mitgliedstaaten erhaltenen 

Informationen in Bezug auf Barmittel im Zusammenhang mit kriminellen 

Tätigkeiten, die den finanziellen Interessen der Union schaden könnten; 

und 

b) Informationen über den Informationsaustausch mit Drittstaaten. 
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Artikel 20 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 

Die Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 

Artikel 21 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem ... [30 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung]. Artikel 16 gilt 

jedoch ab dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

 

Geschehen zu, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident  
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ANHANG I 

Als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel verwendete Rohstoffe und Guthabenkarten, die 

nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffern iii und iv als Barmittel gelten 

1. Als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel verwendete Rohstoffe: 

a) Münzen mit einem Goldgehalt von mindestens 90 % und 

b) ungemünztes Gold in Form von Barren, Nuggets oder Klumpen mit einem 

Goldgehalt von mindestens 99,5 %. 

2. Guthabenkarten: pro memoria 
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ANHANG II 

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Artikel 3 

– Artikel 4 

Artikel 4 Absatz 1 Artikel 5 

Artikel 5 Absatz 2 Artikel 6 

Artikel 4 Absatz 2 Artikel 7 

- Artikel 8 

Artikel 5 Absatz 1 Artikel 9 

Artikel 6 Artikel 10 

Artikel 7 Artikel 11 

Artikel 8 Artikel 12 
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– Artikel 13 

Artikel 12 Artikel 14 

– Artikel 15 

– Artikel 16 

– Artikel 17 

– Artikel 18 

Artikel 10  Artikel 19 

– Artikel 20 

Artikel 11 Artikel 21 

– Anhang I 

– Anhang II 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0339 
Strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. September 2018 zu 
dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 
2016/0414(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0826), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 83 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0534/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Beiträge des tschechischen Abgeordnetenhauses, des 
tschechischen Senats und des spanischen Parlaments in Bezug auf den Entwurf des 
Gesetzgebungsaktes, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 7. Juni 2018 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,  

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung und des Rechtsausschusses (A8-0405/2017),  

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
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entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0414 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 12. September 
2018 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2018/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 83 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren25, 

 

                                                 
25  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. September 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Geldwäsche und die damit verbundene Terrorismusfinanzierung und organisierte 

Kriminalität sind nach wie vor bedeutende Probleme auf Ebene der Union, die der 

Integrität, der Stabilität und dem Ansehen des Finanzsektors schaden und den 

Binnenmarkt und die innere Sicherheit der Union gefährden. Um diese Probleme zu 

bewältigen und die Anwendung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen 

Parlaments und des Rates26 zu ergänzen und zu stärken, zielt die vorliegende 

Richtlinie auf die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche ab und ermöglicht 

eine effizientere und zügigere grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den 

zuständigen Behörden. 

                                                 
26 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 
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(2) Würden Maßnahmen nur auf nationaler oder gar auf Unionsebene erlassen, ohne 

dass dabei die grenzübergreifende Koordinierung und Zusammenarbeit einbezogen 

würde, hätte dies nur sehr begrenzte Wirkung. Aus diesem Grund sollten die von der 

Union zur Bekämpfung der Geldwäsche erlassenen Maßnahmen mit den im Rahmen 

der internationalen Gremien ergriffenen Maßnahmen vereinbar und mindestens 

genauso streng sein. 

(3) Insbesondere sollten die Maßnahmen der Union auch weiterhin den Empfehlungen 

der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ 

(FATF) und den Instrumenten anderer internationaler Organisationen und Gremien, 

die im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktiv sind, Rechnung 

tragen. Die einschlägigen Rechtsakte der Union sollten gegebenenfalls weiter an die 

internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und 

Proliferationsfinanzierung der FATF vom Februar 2012 (im Folgenden 

„überarbeitete FATF-Empfehlungen“) angeglichen werden. Als Unterzeichnerin des 

Übereinkommens des Europarats über Geldwäsche sowie Ermittlung, 

Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und über die 

Finanzierung des Terrorismus sollte die Union die Anforderungen dieses 

Übereinkommens in ihre Rechtsordnung umsetzen. 
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(4) Der Rahmenbeschluss 2001/500/JI des Rates27 enthält Bestimmungen über die 

Einstufung der Geldwäsche als Straftatbestand. Dieser Rahmenbeschluss ist jedoch 

nicht umfassend genug, und die derzeitige strafrechtliche Ahndung der Geldwäsche 

ist nicht ausreichend stimmig, um die Geldwäsche in der gesamten Union wirksam 

zu bekämpfen und führt zu Durchsetzungslücken und Hindernisse bei der 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden in den verschiedenen 

Mitgliedstaaten. 

                                                 
27 Rahmenbeschluss 2001/500/JI des Rates vom 26. Juni 2001 über Geldwäsche sowie 

Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tatwerkzeugen und 
Erträgen aus Straftaten (ABl. L 182 vom 5.7.2001, S. 1). 
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(5) Die Definition der kriminellen Tätigkeiten, die Vortaten zur Geldwäsche darstellen, 

sollte in allen Mitgliedstaaten hinreichend einheitlich sein. Die Mitgliedstaaten 

sollten dafür sorgen, dass alle Straftaten, die mit Freiheitsstrafe in einer in dieser 

Richtlinie festgelegten Höhe geahndet werden, als Vortaten zur Geldwäsche 

eingestuft werden. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten innerhalb jeder in 

dieser Richtlinie festgelegten Kategorie von Straftaten eine Reihe von Straftaten 

erfassen, soweit das nicht bereits durch die Anwendung der Mindeststrafmaße 

erfolgt. Dabei   sollten die Mitgliedstaaten in der Lage sein zu entscheiden, wie sie 

das Spektrum von Straftaten in der jeweiligen Kategorie abgrenzen. Wenn eine 

Kategorie von Straftaten wie Terrorismus oder Umweltstraftaten Straftaten umfasst, 

die in Rechtsakten der Union aufgeführt sind, sollte in dieser Richtlinie auf diese 

Rechtsakte verwiesen werden. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch die in diesen 

Rechtsakten genannten Straftaten als Vortat zur Geldwäsche einstufen. Jede 

strafbare Beteiligung an der Begehung einer Vortat, die nach nationalem Recht 

unter Strafe gestellt ist, sollte für die Zwecke dieser Richtlinie ebenfalls als 

kriminelle Tätigkeit gelten. Können die Mitgliedstaaten nach dem Unionsrecht 

andere Sanktionen als strafrechtliche Sanktionen vorsehen, sollte diese Richtlinie die 

Mitgliedstaaten nicht dazu verpflichten, die Straftaten in diesen Fällen als Vortaten 

für die Zwecke dieser Richtlinie zu bestimmen. 
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(6) Aus der Sicht der Geldwäschebekämpfung birgt die Verwendung virtueller 

Währungen neue Gefahren und Probleme. Die Mitgliedstaaten sollten dafür 

sorgen, dass angemessen gegen diese Gefahren vorgegangen wird. 

(7) Da sich von Inhabern öffentlicher Ämter begangene Geldwäschestraftaten 

nachteilig auf das öffentliche Leben und die Integrität öffentlicher Einrichtungen 

auswirken, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, strengere Strafen 

für Inhaber öffentlicher Ämter in ihren jeweiligen einzelstaatlichen Rahmen und 

im Einklang mit ihren rechtlichen Traditionen zu erwägen. 

(8) Steuerstraftaten im Zusammenhang mit direkten und indirekten Steuern sollten 

entsprechend den überarbeiteten FATF-Empfehlungen von der Definition des 

Begriffs „kriminelle Tätigkeit“ erfasst werden. Da in jedem Mitgliedstaat 

unterschiedliche Steuerstraftaten als kriminelle Tätigkeit gelten können, die mit den 

in dieser Richtlinie genannten Sanktionen geahndet wird, können je nach nationalem 

Recht Steuerstraftaten unterschiedlich definiert werden. Durch diese Richtlinie wird 

jedoch keine Harmonisierung der Definitionen von Steuerstraftaten im nationalen 

Recht angestrebt. 
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(9) In Strafverfahren wegen Geldwäsche sollten die Mitgliedstaaten einander 

möglichst weitgehend unterstützen und dafür sorgen, dass die Informationen 

wirksam und rechtzeitig gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und dem 

geltenden Rechtsrahmen der Union ausgetauscht werden. Unterschiedliche 

Definitionen des Begriffs „Vortat“ in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

sollten die internationale Zusammenarbeit in Strafverfahren wegen Geldwäsche 

nicht behindern. Es sollte mehr mit Drittstaaten zusammengearbeitet werden, 

indem insbesondere die Einleitung wirksamer Maßnahmen und die Einrichtung 

wirksamer Verfahren zur Geldwäschebekämpfung gefördert und unterstützt und 

für eine bessere internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich gesorgt wird. 

(10) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf Geldwäsche im Zusammenhang mit 

Erträgen aus Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union, da eine 

solche Handlung unter besondere Vorschriften der Richtlinie (EU) 2017/1371 des 

Europäischen Parlaments und des Rates28 fällt. Davon unberührt bliebt die 

Möglichkeit der Mitgliedstaaten, die vorliegende Richtlinie und die Richtlinie 

(EU) 2017/1371 auf nationaler Ebene in einem einzigen umfassenden Rahmen 

umzusetzen. Gemäß Artikel 325 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) müssen die Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von 

Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der Union richten, die 

gleichen Maßnahmen ergreifen, die sie auch zur Bekämpfung von Betrügereien 

ergreifen, die sich gegen ihre eigenen finanziellen Interessen richten. 

                                                 
28 Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 

2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichteten Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 
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(11) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass bestimmte Arten von Geldwäsche 

auch dann strafbar sind, wenn sie vom Urheber der kriminellen Tätigkeit, aus 

denen die Vermögensgegenstände stammen, begangen wurde (Selbstgeldwäsche). 

Betrifft die Geldwäsche in derlei Fällen nicht nur den bloßen Besitz oder die 

Verwendung von n, sondern auch den Transfer, den Umtausch, die Verheimlichung 

oder die Verschleierung von Vermögensgegenständen ▌und hat sie weitere Schäden 

als die durch die kriminelle Tätigkeit bereits verursachten Schäden zur Folge, indem 

▌beispielsweise die aus einer kriminellen Tätigkeit stammenden 

Vermögensgegenstände in den Verkehr gebracht werden und dabei  ihr illegaler 

Ursprung verschleiert wird, sollte diese Geldwäsche-Tätigkeit strafbar sein. 
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(12) Damit strafrechtliche Maßnahmen gegen Geldwäsche wirksam sind, sollte eine 

Verurteilung möglich sein, ohne dass genau bestimmt werden muss, aus welcher 

kriminellen Tätigkeit die Vermögenswerte stammen, und es sollte keine frühere 

oder gleichzeitige Verurteilung wegen dieser kriminellen Tätigkeit erforderlich sein, 

wohingegen alle bedeutsamen Umstände und Beweise berücksichtigt werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten dies gemäß ihrer nationalen Rechtsordnung durch andere 

Mittel als durch Rechtsvorschriften sicherstellen können. Die Strafverfolgung von 

Geldwäsche sollte vorbehaltlich der in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen 

auch nicht durch den Umstand beeinträchtigt werden, dass die kriminelle Tätigkeit 

in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat begangen wurde ▌. 
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(13) Ziel dieser Richtlinie ist, ▌Geldwäsche unter Strafe zu stellen, wenn sie vorsätzlich 

und mit dem Wissen begangen wird, dass die Vermögensgegenstände aus einer 

kriminellen Tätigkeit stammen. In diesem Zusammenhang sollte die vorliegende 

Richtlinie nach der weit gefassten Definition des Begriffs „Ertrag“ in der 

Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates29 nicht 

zwischen Situationen unterscheiden, in denen die Vermögensgegenstände direkt 

oder indirekt aus einer kriminellen Tätigkeit stammen. In jedem Fall sollten bei 

der Prüfung der Frage, ob die Vermögensgegenstände aus einer kriminellen 

Tätigkeit stammen und ob die Person das wusste, die besonderen Umstände des 

Falls berücksichtigt werden, wie etwa der Umstand, dass der Wert der 

Vermögensgegenstände nicht im Verhältnis zum rechtmäßigen Einkommen der 

beschuldigten Person steht und dass die kriminelle Tätigkeit und der Erwerb von 

Vermögensgegenständen im selben Zeitrahmen stattgefunden haben. Vorsatz und 

Wissen können aus den objektiven Tatumständen geschlossen werden. Da diese 

Richtlinie Mindestvorschriften für die Definition von Straftaten und Sanktionen im 

Bereich der Geldwäsche enthält, steht es den Mitgliedstaaten frei, strengere 

strafrechtliche Bestimmungen in diesem Bereich zu erlassen oder beizubehalten. Die 

Mitgliedstaaten sollten zum Beispiel vorsehen können, dass rücksichtslos oder 

leichtfertig begangene Geldwäsche einen Straftatbestand darstellt. Bezugnahmen in 

dieser Richtlinie auf fahrlässig begangene Geldwäsche sollten für die 

Mitgliedstaaten, in denen diese Handlungen strafbar sind, als solche verstanden 

werden. 

                                                 
29  Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

3. April 2014 über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und 
Erträgen aus Straftaten in der Europäischen Union (ABl. L 127 vom 29.4.2014, 
S. 39). 
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(14) Zur Entfaltung einer abschreckenden Wirkung bei Geldwäsche in der gesamten 

Union sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass eine solche Handlung mit 

einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens vier Jahren geahndet wird. 

Diese Verpflichtung lässt die individuelle Sanktionsfestsetzung, die Verhängung 

und die Vollstreckung von Strafen nach Maßgabe der im konkreten Einzelfall 

vorliegenden Umstände unberührt. Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 

zusätzliche Sanktionen oder Maßnahmen vorsehen, beispielsweise Geldstrafen, 

den zeitweiligen oder dauerhaften Ausschluss vom Zugang zu öffentlicher 

Finanzierung, darunter Ausschreibungsverfahren, Beihilfen und 

Genehmigungen, das vorübergehende Verbot der Ausübung einer gewerblichen 

Tätigkeit oder das vorübergehende Verbot einer Kandidatur für gewählte oder 

öffentliche Ämter. Diese Verpflichtung gilt unbeschadet des Ermessens des 

Richters oder des Gerichts, darüber zu entscheiden, ob unter Berücksichtigung 

aller Umstände des jeweiligen Falls zusätzliche Sanktionen oder Maßnahmen zu 

verhängen sind. 
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(15) Auch wenn keine Verpflichtung besteht, das Strafmaß zu verschärfen, sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass der Richter oder das Gericht bei der 

Verurteilung von Tätern erschwerenden Umständen im Sinne dieser Richtlinie 

Rechnung tragen können. Es liegt im Ermessen des Richters oder des Gerichts, 

darüber zu entscheiden, ob unter Berücksichtigung aller Fakten des jeweiligen 

Falls aufgrund von speziellen erschwerenden Umstände das Strafmaß zu 

verschärfen ist. Die Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet werden, 

erschwerende Umstände vorzusehen, wenn das nationale Recht vorsieht, dass 

Straftaten im Sinne des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI30 oder Straftaten, die von 

natürlichen Personen begangen werden, die in der Ausübung ihrer beruflichen 

Tätigkeit als Verpflichtete handeln, als eigenständige Straftat strafbar sind und 

daher strenger bestraft werden können. 

                                                 
30  Rahmenbeschluss 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität (ABl. L 300 vom 11.11.2008, S. 42). 
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(16) Mit der Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus 

Straftaten wird den finanziellen Anreizen für das Begehen von Straftaten 

entgegengewirkt. In der Richtlinie 2014/42/EU sind Mindestanforderungen an die 

Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten 

in Strafsachen vorgesehen. Gemäß dieser Richtlinie ist die Kommission außerdem 

verpflichtet, dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht über ihre 

Umsetzung zu erstatten und bei Bedarf angemessene Vorschläge vorzulegen. Die 

Mitgliedstaaten sollten mindestens dafür sorgen, dass die Tatwerkzeuge und 

Erträge aus Straftaten in allen in der Richtlinie 2014/42/EU genannten Fällen 

sichergestellt und eingezogen werden. Ferner sollten die Mitgliedstaaten ernsthaft 

in Erwägung ziehen, die Einziehung in allen Fällen zu ermöglichen, in denen 

Strafverfahren nicht eingeleitet oder abgeschlossen werden können, etwa auch 

dann, wenn der Täter verstorben ist. Wie in der Richtlinie 2014/42/EU beigefügten 

Erklärung vom Europäischen Parlament und dem Rat gefordert, legt die 

Kommission einen Bericht vor, in dem die Durchführbarkeit und mögliche 

Vorteile der Einführung weiterer gemeinsamer Bestimmungen zur Einziehung 

von Vermögensgegenständen, die aus kriminellen Handlungen stammen, 

untersucht werden, auch wenn keine konkrete Person oder konkreten Personen 

dafür verurteilt wurde bzw. wurden. Bei dieser Untersuchung werden die 

Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten 

berücksichtigt. 
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(17) In Anbetracht der Mobilität der Täter und der Erträge aus kriminellen Tätigkeiten 

sowie der komplexen grenzüberschreitenden Ermittlungen, die zur Bekämpfung der 

Geldwäsche erforderlich sind, sollten alle Mitgliedstaaten ihre gerichtliche 

Zuständigkeit begründen, um den zuständigen Behörden zu ermöglichen, diese 

Tätigkeiten zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen. Die Mitgliedstaaten 

sollten dabei sicherstellen, dass sich ihre gerichtliche Zuständigkeit auch auf die 

Fälle erstreckt, in denen eine Straftat mittels einer Informations- und 

Kommunikationstechnologie von ihrem Hoheitsgebiet aus begangen wird, 

unabhängig davon, ob sich die Technologie in ihrem Hoheitsgebiet befindet. 

(18a) Gemäß dem Rahmenbeschluss 2009/948/JI des Rates31 und dem 

Beschluss 2002/187/JI32 des Rates haben sich die zuständigen Behörden zweier 

oder mehrerer Mitgliedstaaten, die parallele Strafverfahren wegen derselben Tat 

mit derselben Person führen, mit Unterstützung von Eurojust direkt miteinander 

abzustimmen, damit insbesondere alle von dieser Richtlinie erfassten Straftaten 

strafrechtlich verfolgt werden. 

                                                 
31  Rahmenbeschluss 2009/948/JI des Rates vom 30. November 2009 zur Vermeidung 

und Beilegung von Kompetenzkonflikten in Strafverfahren (ABl. L 328 vom 
15.12.2009, S. 42). 

32  Beschluss 2002/187/JI des Rates vom 28. Februar 2002 über die Errichtung von 
Eurojust zur Verstärkung der Bekämpfung der schweren Kriminalität (ABl. L 63 
vom 6.3.2002, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/948;Year3:2009;Nr3:948&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/187;Year3:2002;Nr3:187&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/948;Year3:2009;Nr3:948&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:15;Month:12;Year:2009;Page:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:15;Month:12;Year:2009;Page:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/187;Year3:2002;Nr3:187&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:63;Day:6;Month:3;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:63;Day:6;Month:3;Year:2002;Page:1&comp=


 

 107 

(19) Um Ermittlungen bei Geldwäschedelikten und deren Verfolgung zu erleichtern, 

sollten die für die Ermittlung oder Verfolgung verantwortlichen Personen die 

Möglichkeit haben, wirksame Ermittlungsinstrumente einzusetzen, wie sie zur 

Bekämpfung des organisierten Verbrechens oder sonstiger schwerer Straftaten 

verwendet werden. Dabei sollte sichergestellt werden, dass ausreichend Personal 

und gezielte Schulungsmaßnahmen, Ressourcen und technologische Kapazitäten 

auf dem neuesten Stand zur Verfügung stehen. Der Einsatz dieser Instrumente 

gemäß dem nationalen Recht sollte gezielt erfolgen, dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit sowie der Art und Schwere der untersuchten Straftaten 

Rechnung tragen und unter Einhaltung des Rechts auf den Schutz 

personenbezogener Daten erfolgen.  

(20) Für die durch die vorliegende Richtlinie gebundenen Mitgliedstaaten ersetzt diese 

bestimmte Bestimmungen des Rahmenbeschlusses 2001/500/JI. 
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(21) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundsätzen nach Artikel 2 des 

Vertrags über die Europäische Union (EUV), den Grundrechten und -freiheiten 

und den Grundsätzen insbesondere gemäß der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union, auch denen in Titel II, III, V und VI, die unter anderem das 

Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und das Recht auf den Schutz 

personenbezogener Daten, die Grundsätze der Rechtmäßigkeit und der 

Verhältnismäßigkeit von Straftaten zu Strafen, zu denen auch die Forderung nach 

Genauigkeit, Klarheit und Vorhersehbarkeit im Strafrecht, die 

Unschuldsvermutung sowie die Rechte verdächtiger und beschuldigter Personen 

auf Rechtsbeistand, das Recht, sich nicht selbst zu belasten, und das Recht auf ein 

freies Verfahren gehören. Die vorliegende Richtlinie ist im Einklang mit diesen 

Rechten und Grundsätzen umzusetzen, wobei auch die Europäische Konvention 

zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Internationale Pakt 

über bürgerliche und politische Rechte und andere völkerrechtliche 

Menschenrechtsverpflichtungen zu berücksichtigen sind. 
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(22) Da das Ziel dieser Richtlinie, die Geldwäsche in allen Mitgliedstaaten mit 

wirksamen, angemessenen und abschreckenden strafrechtlichen Sanktionen zu 

ahnden, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, 

sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen dieser Richtlinie auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 EUV niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem 

in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 

▌ 

(23) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des 

Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 

dieses Protokolls beteiligen sich das Vereinigte Königreich und Irland nicht an der 

Annahme und Anwendung dieser Richtlinie, die daher für sie weder bindend noch 

ihnen gegenüber anwendbar ist. 
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(24) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Richtlinie, die damit für diesen Staat weder bindend noch ihm gegenüber 

anwendbar ist. Der Rahmenbeschluss 2001/500/JI ist für Dänemark weiterhin 

bindend und Dänemark gegenüber anwendbar — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

1. Diese Richtlinie enthält Mindestvorschriften für die Definition von Straftatbeständen 

und Sanktionen im Bereich der Geldwäsche. 

2. Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf Geldwäsche im Zusammenhang mit 

Erträgen aus Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union, die unter 

spezielle Vorschriften der Richtlinie (EU) 2017/1371 fällt. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „kriminelle Tätigkeit“ jede Form der kriminellen Beteiligung an ▌Straftaten, die 

gemäß dem nationalen Recht mit einer Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsentzug im 

Höchstmaß von mehr als einem Jahr oder – in Mitgliedstaaten, deren 

Rechtssystem ein Mindeststrafmaß für Straftaten vorsieht – mit einer 

Freiheitsstrafe oder einer die Freiheit beschränkenden Maßnahme im 

Mindestmaß von mehr als sechs Monaten geahndet werden können. In jedem Fall 

gelten Straftaten der nachfolgend genannten Kategorien als kriminelle Tätigkeit: 

a) Beteiligung an einer organisierten kriminellen Vereinigung und Erpressung, 

einschließlich der im Rahmenbeschluss 2008/841/JI des Rates genannten 

Straftaten;  

b) Terrorismus, einschließlich der in der Richtlinie (EU) 2017/541 des 

Europäischen Parlaments und des Rates33 genannten Straftaten; 

                                                 
33 Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 

2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6). 
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c) Menschenhandel und Schleusung von Migranten, einschließlich der in der 

Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates34 und im 

Rahmenbeschluss 2002/946/JI des Rates35 genannten Straftaten; 

d) sexuelle Ausbeutung, einschließlich der in der Richtlinie 2011/93/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates36 genannten Straftaten; 

e) illegaler Handel mit Drogen und psychotropen Stoffen, einschließlich der im 

Rahmenbeschluss 2004/757/JI des Rates37 genannten Straftaten;  

f) illegaler Waffenhandel; 

                                                 
34 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 

2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates 
(ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1). 

35 Rahmenbeschluss 2002/946/JI des Rates vom 28. November 2002 betreffend die 
Verstärkung des strafrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung der Beihilfe zur 
unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt (ABl. L 328 vom 
5.12.2002, S. 1). 

36 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates (ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1). 

37 Rahmenbeschluss 2004/757/JI des Rates vom 25. Oktober 2004 zur Festlegung von 
Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die 
Strafen im Bereich des illegalen Drogenhandels (ABl. L 335 vom 11.11.2004, S. 8). 
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g) illegaler Handel mit gestohlenen und sonstigen Waren;  

h) Korruption, einschließlich der im Übereinkommen über die Bekämpfung der 

Bestechung, an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind38, und im 

Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates39 genannten Straftaten;  

i) Betrug, einschließlich der im Rahmenbeschluss 2001/413/JI des Rates40 

genannten Straftaten; 

j) Geldfälschung, einschließlich der in der Richtlinie 2014/62/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates41 genannten Straftaten; 

k) Produktfälschung und Produktpiraterie; 

                                                 
38 Rechtsakt des Rates vom 26. Mai 1997 über die Ausarbeitung des Übereinkommens 

aufgrund von Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Europäische 
Union über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäischen 
Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind 
(ABl. C 195 vom 25.6.1997, S. 1). 

39 Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der 
Bestechung im privaten Sektor (ABl. L 192 vom 31.7.2003, S. 54). 

40 Rahmenbeschluss 2001/413/JI des Rates vom 28. Mai 2001 zur Bekämpfung von 
Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln (ABl. L 149 
vom 2.6.2001, S. 1). 

41 Richtlinie 2014/62/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zum strafrechtlichen Schutz des Euro und anderer Währungen gegen 
Geldfälschung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2000/383/JI des Rates 
(ABl. L 151 vom 21.5.2014, S. 1). 
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l) Umweltkriminalität, einschließlich der in der Richtlinie 2008/99/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates42 oder in der Richtlinie 2009/123/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates43 genannten Straftaten;  

m) vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung; 

n) Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme; 

o) Raub oder Diebstahl; 

p) Schmuggel ▌;  

                                                 
42 Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (ABl. L 328 vom 
6.12.2008, S. 28). 

43 Richtlinie 2009/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 zur Änderung der Richtlinie 2005/35/EG über die 
Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von Sanktionen für 
Verstöße (ABl. L 280 vom 27.10.2009, S. 52). 
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q) Steuerstraftaten im Zusammenhang mit direkten und indirekten Steuern 

gemäß dem nationalen Recht;  

r) Erpressung; 

s) Fälschung; 

t) Piraterie;  

u) Insider-Geschäfte und Marktmanipulation, einschließlich der in der 

Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlaments und des Rates44 

genannten Straftaten;  

v) Cyberkriminalität, einschließlich der in der Richtlinie 2013/40/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates45 genannten Straftaten; 

▌ 

                                                 
44 Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 

2014 über strafrechtliche Sanktionen bei Marktmanipulation 
(Marktmissbrauchsrichtlinie) (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 179). 

45 Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 
2013 über Angriffe auf Informationssysteme und zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2005/222/JI des Rates (ABl. L 218 vom 14.8.2013, S. 8). 
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2. „Vermögensgegenstand“ Vermögenswerte aller Art, ob körperlich oder 

nichtkörperlich, beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, und 

Rechtstitel oder Urkunden in jeder – einschließlich elektronischer oder digitaler – 

Form, die das Eigentumsrecht oder Rechte an solchen Vermögenswerten belegen; 

3. „juristische Person“ jedes Rechtssubjekt, das nach dem jeweils geltenden Recht 

Rechtspersönlichkeit besitzt, mit Ausnahme von Staaten oder öffentlich-rechtlichen 

Körperschaften in der Ausübung staatlicher Hoheitsrechte oder solcher von 

öffentlich-rechtlichen internationalen Organisationen.  
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Artikel 3 

Straftatbestände der Geldwäsche 

1. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass die vorsätzliche Begehungsweise folgender Handlungen unter Strafe gestellt ist:  

a) der Umtausch oder Transfer von Vermögensgegenständen in Kenntnis der 

Tatsache, dass diese Gegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit ▌stammen, 

zum Zwecke der Verheimlichung oder Verschleierung des illegalen Ursprungs 

der Vermögensgegenstände oder der Unterstützung einer Person, die an einer 

solchen Tätigkeit beteiligt ist, damit diese den Rechtsfolgen ihrer Tat 

entgehen;  

b) die Verheimlichung oder Verschleierung der wahren Natur, Herkunft, Lage, 

Verfügung oder Bewegung von Vermögensgegenständen oder von Rechten 

oder Eigentum an Vermögensgegenständen in Kenntnis der Tatsache, dass 

diese Gegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit ▌stammen;  

c) der Erwerb, der Besitz oder die Verwendung von Vermögensgegenständen, in 

Kenntnis - bei der Übernahme dieser Vermögensgegenstände - der Tatsache, 

dass sie aus einer kriminellen Tätigkeit ▌stammen. 
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2. Die Mitgliedstaaten können die erforderlichen Maßnahmen treffen, um 

sicherzustellen, dass eine Handlung nach Absatz 1 strafbar ist, wenn der Täter 

den Verdacht hatte oder ihm bekannt hätte sein müssen, dass die 

Vermögensgegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit stammen. 

3. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass 

a) eine frühere oder gleichzeitige Verurteilung wegen der kriminellen Tätigkeit, 

aus der die Vermögensgegenstände stammen, keine Voraussetzung für eine 

Verurteilung wegen der Straftaten nach den Absätzen 1 und 2 ist;  

b) eine Verurteilung wegen der Straftaten nach den Absätzen 1 und 2 möglich 

ist, wenn festgestellt wird, dass die Vermögensgegenstände aus einer 

kriminellen Tätigkeit stammen, ohne dass es erforderlich wäre, alle 

Sachverhaltselemente bzw. alle Umstände im Zusammenhang mit dieser 

▌Tätigkeit festzustellen, darunter auch die Identität des Täters; 
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c) die Straftaten nach den Absätzen 1 und 2 auch Vermögensgegenstände 

erfassen, die aus einer Handlung im Hoheitsgebiet eines anderen 

Mitgliedstaats oder eines Drittstaates stammen, wenn die Handlung ▌eine 

kriminelle Tätigkeit darstellen würde, wäre sie im Inland begangen worden. 

4. Im Falle von Absatz 3 Buchstabe c des vorliegenden Artikels können die 

Mitgliedstaaten ferner verlangen, dass die betreffende Handlung nach dem 

nationalen Recht des anderen Mitgliedstaats oder des Drittstaates, in dem diese 

Handlung begangen wurde, eine Straftat darstellt, es sei denn, diese Handlung stellt 

eine der Straftaten aus Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis e und h und gemäß 

geltendem Unionsrecht dar.  

5. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass eine Handlung nach Absatz 1 Buchstaben a und b unter Strafe gestellt wird, 

wenn sie von Personen verübt wird, die an der kriminellen Tätigkeit, aus der die 

Vermögensgegenstände stammen, ▌als Täter oder in anderer Weise beteiligt waren. 
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Artikel 4 

Beihilfe, Anstiftung und Versuch 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Beihilfe und die Anstiftung zu einer Straftat nach Artikel 3 Absätze 1 und 5 sowie der 

Versuch der Begehung einer solchen Straftat unter Strafe gestellt werden.  

Artikel 5 

Strafen für natürliche Personen 

1. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass die in den Artikeln 3 und 4 genannten Straftaten mit wirksamen, angemessenen 

und abschreckenden strafrechtlichen Sanktionen geahndet werden. 

2. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass die in Artikel 3 Absätze 1 und 5 genannten Straftaten mit einer Freiheitsstrafe 

im Höchstmaß von mindestens vier Jahren geahndet werden. 

3. Ferner treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass gegen natürliche Personen, die die in den Artikeln 3 oder 4 

genannten Straftaten begangen haben, gegebenenfalls zusätzliche Sanktionen 

oder Maßnahmen verhängt werden. 
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Artikel 6 

Erschwerende Umstände 

1. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass die folgenden Umstände bei Straftaten nach Artikel 3 Absätze 1 und 5 und 

Artikel 4 als erschwerende Umstände gelten: 

a) die Straftat wurde im Rahmen einer kriminellen Vereinigung im Sinne des 

Rahmenbeschlusses 2008/841/JI begangen oder 

b) der Täter ▌ ist ein Verpflichteter im Sinne des Artikels 2 der 

Richtlinie (EU) 2015/849 und hat die Straftat in Ausübung seiner beruflichen 

Tätigkeit begangen.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/841;Year3:2008;Nr3:841&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=


 

 123 

2. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die folgenden Umstände bei Straftaten 

nach Artikel 3 Absätze 1 und 5 und Artikel 4 als erschwerende Umstände gelten: 

a) Die gewaschenen Vermögensgegenstände haben einen beträchtlichen Wert. 

b) Die gewaschenen Vermögensgegenstände stammen aus einer der in 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis e und h genannten Straftaten. 
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Artikel 7 

Verantwortlichkeit juristischer Personen  

1. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass eine juristische Person für jede Straftat nach Artikel 3 Absätze 1 und 5 und 

Artikel 4 verantwortlich gemacht werden kann, die zu ihren Gunsten von einer 

Person begangen wurde, die entweder allein oder als Teil eines Organs der 

juristischen Person gehandelt hat und die eine Führungsposition innerhalb der 

juristischen Person innehat, der Folgendes zugrunde liegt: 

a) eine Befugnis zur Vertretung der juristischen Person, 

b) eine Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen, 

oder  

c) eine Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person. 

2. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass juristische Personen verantwortlich gemacht werden können, wenn mangelnde 

Überwachung oder Kontrolle durch eine in Absatz 1 dieses Artikels genannte Person 

die Straftatennach Artikel 3 Absätze 1 und 5 und Artikel 4 zugunsten der 

juristischen Person durch eine ihr unterstellte Person ermöglicht hat. 

3. Die Verantwortlichkeit der juristischen Personen nach den Absätzen 1 und 2 dieses 

Artikels schließt die strafrechtliche Verfolgung natürlicher Personen als Täter, 

Anstifter oder Gehilfen einer Straftat im Sinne von Artikel 3 Absätze 1 und 5 und 

Artikel 4 nicht aus. 

www.parlament.gv.at



 

 125 

Artikel 8 

Sanktionen gegen juristische Personen 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass gegen 

eine juristische Person, die ▌nach Artikel 7 verantwortlich gemacht wird, wirksame, 

angemessene und abschreckende Sanktionen verhängt werden ▌, zu denen Geldstrafen oder 

Geldbußen gehören und die andere Sanktionen einschließen können, beispielsweise: 

1. Ausschluss ▌ von öffentlichen Zuwendungen oder Hilfen, 

2. zeitweiliger oder dauerhafter Ausschluss vom Zugang zu öffentlicher 

Finanzierung, darunter auch Ausschreibungsverfahren, Beihilfen und 

Genehmigungen, 

3. vorübergehendes oder dauerhaftes Verbot der Ausübung einer gewerblichen 

Tätigkeit, 

4. Unterstellung unter gerichtliche Aufsicht, 

5. richterlich angeordnete Auflösung, 

6. vorübergehende oder endgültige Schließung von Einrichtungen, die zur Begehung 

der Straftat genutzt wurden. 
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Artikel 9 

Einziehung 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um gegebenenfalls 

sicherzustellen, dass ihre zuständigen Behörden die Erträge aus in der vorliegenden 

Richtlinie genannten Straftaten und die Tatwerkzeuge, die bei der Begehung dieser 

Straftaten oder bei einer Beihilfe zu deren Begehung verwendet wurden oder verwendet 

werden sollten, gemäß der Richtlinie 2014/42/EU sicherstellen oder einziehen. 

Artikel 10 

Gerichtliche Zuständigkeit 

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um seine gerichtliche 

Zuständigkeit für die in den Artikeln 3 und 4 genannten Straftaten zu begründen, 

wenn 

a) die Straftat ganz oder teilweise in seinem Hoheitsgebiet begangen wurde; 

b) es sich bei dem Täter um einen seiner Staatsangehörigen handelt. 
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2. Ein Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über seine Entscheidung, seine 

gerichtliche Zuständigkeit für die in den Artikeln 3 und 4 genannten Straftaten, die 

außerhalb seines Hoheitsgebiets begangen wurden, zu begründen, wenn 

a) der gewöhnliche Aufenthalt des Täters in seinem Hoheitsgebiet liegt; 

b) die Straftat zugunsten einer in seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen 

juristischen Person begangen wird. 

3. Fällt eine Straftat nach den Artikeln 3 und 4 in die gerichtliche Zuständigkeit von 

mehreren Mitgliedstaaten und kann jeder dieser Mitgliedstaaten auf der 

Grundlage desselben Sachverhalts die Strafverfolgung übernehmen, so 

entscheiden diese Mitgliedstaaten gemeinsam, welcher von ihnen den Täter 

strafrechtlich verfolgt, mit dem Ziel, die Strafverfolgung in einem einzigen 

Mitgliedstaat zu konzentrieren.  

Dabei werden die nachstehenden Faktoren berücksichtigt: 

a) das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, in dem die Straftat begangen wurde; 
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b) die Staatsangehörigkeit oder der Wohnsitz des Täters;  

c) das Herkunftsland des Opfers oder der Opfer; und 

d) das Hoheitsgebiet, in dem der Täter aufgegriffen wurde. 

Gegebenenfalls wird die Angelegenheit gemäß Artikel 12 des 

Rahmenbeschlusses 2009/948/JI an Eurojust verwiesen. 

Artikel 11 

Ermittlungsinstrumente 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass den für 

die Ermittlung oder strafrechtliche Verfolgung der Straftaten nach Artikel 3 Absätze 1 und 5 

und Artikel 4 zuständigen Personen, Stellen oder Diensten wirksame Ermittlungsinstrumente 

zur Verfügung stehen, wie sie zur Bekämpfung organisierter Kriminalität oder anderer 

schwerer Straftaten verwendet werden. 
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Artikel 12 

Ersetzung bestimmter Bestimmungen des Rahmenbeschlusses 2001/500/JI 

Artikel 1 Buchstabe b und Artikel 2 des Rahmenbeschlusses 2001/500/JI werden für die 

Mitgliedstaaten ersetzt, die durch die vorliegende Richtlinie gebunden sind, unbeschadet der 

Verpflichtungen dieser Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Frist für die Umsetzung 

des Rahmenbeschlusses in nationales Recht. 

Für die Mitgliedstaaten, die durch die vorliegende Richtlinie gebunden sind, gelten 

Bezugnahmen auf den in Absatz 1 genannten Rahmenbeschluss 2001/500/JI als 

Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie. 
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Artikel 13 

Umsetzung 

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum ... ▌[24 Monate nach  Inkrafttreten 

dieser Richtlinie] ▌ nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den 

Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 14 

Berichterstattung  

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... 

[48 Monate nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie] einen Bericht, in dem sie 

bewertet, inwieweit die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen getroffen haben, um 

dieser Richtlinie nachzukommen. 

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... 

[60 Monate nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie] einen Bericht, in dem 

sie den Mehrwert dieser Richtlinie für die Bekämpfung der Geldwäsche und ihre 

Auswirkungen auf die Grundrechte und -freiheiten bewertet. Auf der Grundlage dieses 

Berichts legt die Kommission erforderlichenfalls einen Legislativvorschlag zur Änderung 

dieser Richtlinie vor. Die Kommission berücksichtigt die von den Mitgliedstaaten 

bereitgestellten Informationen. 
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Artikel 15 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 16 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0347 
Kooperationsabkommen zwischen Eurojust und Albanien * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. September 2018 zu 
dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses des Rates über die Zustimmung zum 
Abschluss eines Kooperationsabkommens zwischen Eurojust und Albanien durch 
Eurojust (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)) 
 
(Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Rates (08688/2018), 

– gestützt auf Artikel 39 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union in der durch 
den Vertrag von Amsterdam geänderten Fassung und Artikel 9 des Protokolls Nr. 36 
über die Übergangsbestimmungen, gemäß denen es vom Rat angehört wurde 
(C8‑0251/2018), 

– gestützt auf Artikel 78c seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A8-0275/2018), 

1. billigt den Entwurf des Rates; 

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen; 

3. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den vom Parlament 
gebilligten Text entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0348 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
und freier Datenverkehr - ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. September 2018 zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 
1247/2002/EG (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0008), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0008/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des tschechischen Abgeordnetenhauses, des 
spanischen Parlaments und des portugiesischen Parlaments in Bezug auf den Entwurf 
des Gesetzgebungsaktes, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 7. Juni 2018 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres und die Stellungnahme des Rechtsausschusses (A8-0313/2017), 
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen der Kommission zur 
Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend verändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu verändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0002 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. September 
2018 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 16 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 107. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. September 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist 

ein Grundrecht. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) sowie Artikel 16 Absatz 1 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat jede Person das 

Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Dieses Recht ist 

zudem in Artikel 8 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten vorgesehen.  

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates3 

sind auf dem Rechtsweg durchsetzbare Rechte für natürliche Personen vorgesehen, 

es werden die Verpflichtungen der in den Organen und Einrichtungen der 

Gemeinschaft für die Datenverarbeitung Verantwortlichen festgelegt und es wird der 

Europäische Datenschutzbeauftragte als unabhängige Aufsichtsbehörde eingerichtet, 

die für die Überwachung der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

Organe und Einrichtungen der Union zuständig ist. Die Verordnung gilt jedoch nicht 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Tätigkeiten der 

Organe und Einrichtungen der Union, die nicht in den Anwendungsbereich des 

Unionsrechts fallen. 

                                                 
3 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 

Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 
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(3) Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates4 und 

die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates5 wurden 

am 27. April 2016 angenommen. Während die Verordnung allgemeine 

Bestimmungen zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zur Sicherstellung des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten innerhalb der Union enthält, sind in der Richtlinie 

besondere Bestimmungen zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zur Sicherstellung des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten innerhalb der Union im Bereich der justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit geregelt. 

(4) Die Verordnung (EU) 2016/679 sieht die Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 

45/2001 vor, um einen soliden und kohärenten Rechtsrahmen im Bereich des 

Datenschutzes in der Union zu gewährleisten und zu ermöglichen, dass sie parallel 

mit der Verordnung (EU) 2016/679 angewandt werden kann.  

                                                 
4 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

5 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 
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(5) Im Interesse einer einheitlichen Herangehensweise hinsichtlich des Schutzes 

personenbezogener Daten in der gesamten Union und des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten innerhalb der Union sollten die Datenschutzbestimmungen 

für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union so weit wie möglich 

an die in den Mitgliedstaaten für den öffentlichen Dienst erlassenen 

Datenschutzbestimmungen angeglichen werden. Soweit die Bestimmungen der 

vorliegenden Verordnung auf denselben Grundsätzen beruhen wie die der 

Verordnung (EU) 2016/679, sollten diese Bestimmungen der beiden Verordnungen 

unter Beachtung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

(im Folgenden „Gerichtshof“) einheitlich ausgelegt werden, insbesondere da der 

Rahmen der vorliegenden Verordnung als dem Rahmen der Verordnung (EU) 

2016/679 gleichwertig verstanden werden sollte.  

(6) Personen, deren personenbezogene Daten in irgendeinem Kontext von den Organen 

oder Einrichtungen der Union verarbeitet werden, z. B. weil sie bei diesen Organen 

oder Einrichtungen beschäftigt sind, sollten geschützt werden. Die vorliegende 

Verordnung sollte nicht für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

Verstorbener gelten. Die vorliegende Verordnung gilt nicht für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten juristischer Personen und insbesondere als juristische 

Person gegründeter Unternehmen, einschließlich Name, Rechtsform oder 

Kontaktdaten der juristischen Person▌. 

(7) Um ein ernsthaftes Risiko einer Umgehung der Vorschriften zu vermeiden, sollte der 

Schutz natürlicher Personen technologieneutral sein und nicht von den verwendeten 

Techniken abhängen. 
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(8) Die vorliegende Verordnung sollte für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch alle Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union gelten. Sie 

sollte für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener 

Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen, gelten. 

Akten oder Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die nicht nach bestimmten 

Kriterien geordnet sind, sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung 

fallen. 

(9) In der Erklärung Nr. 21 zum Schutz personenbezogener Daten im Bereich der 

justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit im 

Anhang zur Schlussakte der Regierungskonferenz, auf der der Vertrag von Lissabon 

angenommen wurde, erkannte die Regierungskonferenz an, dass es sich aufgrund der 

Besonderheiten dieser Bereiche als erforderlich erweisen könnte, auf Artikel 16 

AEUV gestützte Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten und den 

freien Verkehr personenbezogener Daten im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit 

in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit zu erlassen. Ein gesondertes 

Kapitel der vorliegenden Verordnung mit allgemeinen Bestimmungen sollte daher 

für die Verarbeitung von operativen personenbezogenen Daten gelten, etwa für 

personenbezogene Daten, die zum Zweck strafrechtlicher Ermittlungen von 

Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, die Tätigkeiten im Bereich der 

justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit 

ausführen, verarbeitet werden.  
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(10) Die Richtlinie (EU) 2016/680 enthält harmonisierte Vorschriften zum Schutz und 

zum freien Verkehr personenbezogener Daten, die zum Zwecke der Verhütung, 

Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 

Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit, verarbeitet werden. Um sicherzustellen, dass 

natürliche Personen auf der Grundlage von auf dem Rechtsweg durchsetzbaren 

Rechten in der gesamten Union das gleiche Maß an Schutz genießen, und um zu 

verhindern, dass der Austausch personenbezogener Daten zwischen 

Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union bei der Ausübung von 

Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 oder 

5 AEUV fallen, und den zuständigen Behörden durch Unterschiede behindert 

wird, sollten die Vorschriften für den Schutz und den freien Verkehr operativer 

personenbezogener Daten, die von diesen Einrichtungen oder sonstigen Stellen 

der Union verarbeitet werden, im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2016/680 

stehen.  

(11) Die allgemeinen Vorschriften des Kapitels der vorliegenden Verordnung über die 

Verarbeitung operativer personenbezogener Daten sollten unbeschadet der 

besonderen Vorschriften über die Verarbeitung operativer personenbezogener 

Daten durch Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union, deren Tätigkeit durch 

den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 oder 5 AEUV geregelt 

ist, gelten. Derartige besondere Vorschriften sollten als lex specialis in Bezug auf 

die Vorschriften des Kapitels der vorliegenden Verordnung über die Verarbeitung 

operativer personenbezogener Daten betrachtet werden (lex specialis derogat legi 

generali). Um die Zersplitterung des Rechtsrahmens zu verringern, sollten die 

besonderen Datenschutzvorschriften über die Verarbeitung operativer 

personenbezogener Daten durch Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union 

bei der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Dritten 

Teils Titel V Kapitel 4 oder 5 AEUV fallen, mit den Grundsätzen, die dem Kapitel 

der vorliegenden Verordnung über die Verarbeitung operativer personenbezogener 

Daten zugrunde liegen, sowie mit den Vorschriften der vorliegenden Verordnung 

über unabhängige Aufsicht, Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen im Einklang 

stehen. 
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(12) Das Kapitel der vorliegenden Verordnung über die Verarbeitung operativer 

personenbezogener Daten sollte für Einrichtungen und sonstige Stellen der Union 

bei der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Dritten 

Teils Titel V Kapitel 4 oder 5 AEUV fallen, gelten, und zwar unabhängig davon, ob 

Datenverarbeitung zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 

Verfolgung von Straftaten ihre Haupt- oder ihre Nebenaufgabe ist. Es sollte 

jedoch nicht für Europol und die Europäische Staatsanwaltschaft gelten, bevor die 

Rechtsakte zur Gründung von Europol und der Europäischen Staatsanwaltschaft 

dahingehend geändert werden, dass das Kapitel der vorliegenden Verordnung über 

die Verarbeitung operativer personenbezogener Daten in seiner angepassten 

Fassung auch für sie gilt. 

(13) Die Kommission sollte die vorliegende Verordnung und insbesondere ihr Kapitel 

über die Verarbeitung operativer personenbezogener Daten überprüfen. Die 

Kommission sollte zudem die anderen auf der Grundlage der Verträge erlassenen 

Rechtsakte überprüfen, die für die Verarbeitung operativer personenbezogener 

Daten durch Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union bei der Ausübung von 

Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 oder 

5 AEUV fallen, gelten. Nach dieser Überprüfung sollte die Kommission 

sachdienliche Gesetzgebungsvorschläge, gegebenenfalls auch zu notwendigen 

Anpassungen des Kapitels der vorliegenden Verordnung über die Verarbeitung 

operativer personenbezogener Daten, im Hinblick auf dessen Anwendung auf 

Europol und die Europäische Staatsanwaltschaft machen können,  damit ein 

einheitlicher und kohärenter Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten sichergestellt wird. Diese Änderungen sollten 

Vorschriften über unabhängige Aufsicht, Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen 

berücksichtigen. 
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(14) Die vorliegende Verordnung sollte auch für die Verarbeitung von 

verwaltungstechnischen personenbezogenen Daten, wie etwa Personaldaten, durch 

Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union bei der Ausübung von Tätigkeiten, 

die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 oder 5 AEUV 

fallen, gelten. 

▌ 

▌ 

(15) Die vorliegende Verordnung sollte für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union bei der Ausübung 

von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich von Titel V Kapitel 2 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) fallen, gelten. Die vorliegende Verordnung 

sollte nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Missionen 

gemäß Artikel 42 Absatz 1 sowie Artikel 43 und 44 EUV zur Umsetzung der 

gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gelten. Gegebenenfalls sollten 

entsprechende Vorschläge zur weiteren Regulierung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Bereich der gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik vorgelegt werden. 

(16) Die Grundsätze des Datenschutzes sollten für alle Informationen gelten, die sich auf 

eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Einer 

Pseudonymisierung unterzogene personenbezogene Daten, die durch Heranziehung 

zusätzlicher Informationen einer natürlichen Person zugeordnet werden könnten, 

sollten als Informationen über eine identifizierbare natürliche Person betrachtet 

werden. Um festzustellen, ob eine natürliche Person identifizierbar ist, sollten alle 

Mittel berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen oder einer anderen 

Person nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die 

natürliche Person direkt oder indirekt zu identifizieren, wie beispielsweise das 

Aussondern. Bei der Feststellung, ob Mittel nach allgemeinem Ermessen 

wahrscheinlich zur Identifizierung der natürlichen Person genutzt werden, sollten alle 

objektiven Faktoren, wie die Kosten der Identifizierung und der dafür erforderliche 

Zeitaufwand, herangezogen werden, wobei die zum Zeitpunkt der Verarbeitung 

verfügbare Technologie und technologische Entwicklungen zu berücksichtigen sind. 
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Die Grundsätze des Datenschutzes sollten daher nicht für anonyme Informationen 

gelten, d. h. für Informationen, die sich nicht auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person beziehen, oder personenbezogene Daten, die in 

einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht oder nicht 

mehr identifiziert werden kann. Diese Verordnung betrifft somit nicht die 

Verarbeitung derartiger anonymer Daten, auch für statistische oder für 

Forschungszwecke. 

(17) Die Anwendung der Pseudonymisierung auf personenbezogene Daten kann die 

Risiken für die betroffenen Personen senken und die Verantwortlichen und die 

Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung ihrer Datenschutzpflichten unterstützen. 

Durch die ausdrückliche Einführung der „Pseudonymisierung“ in dieser Verordnung 

ist nicht beabsichtigt, andere Datenschutzmaßnahmen auszuschließen. 

(18) Natürlichen Personen werden unter Umständen Online-Kennungen wie IP-Adressen, 

Cookie-Kennungen oder sonstige Kennungen wie Funkfrequenzkennzeichnungen 

zugeordnet, die von ihren Geräten, Software-Anwendungen und -Tools oder 

Protokollen geliefert werden. Dies kann Spuren hinterlassen, die insbesondere in 

Kombination mit eindeutigen Kennungen und anderen beim Server eingehenden 

Informationen dazu benutzt werden können, um Profile der natürlichen Personen zu 

erstellen und sie zu identifizieren. 
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(19) Die Einwilligung sollte durch eine eindeutige bestätigende Handlung erfolgen, mit 

der freiwillig, für den konkreten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich 

bekundet wird, dass die betroffene Person mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist, etwa in Form einer schriftlichen 

Erklärung, die auch elektronisch erfolgen kann, oder einer mündlichen Erklärung. 

Dies könnte etwa durch Anklicken eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite, 

durch die Auswahl technischer Einstellungen für Dienste der 

Informationsgesellschaft oder durch eine andere Erklärung oder Verhaltensweise 

geschehen, mit der die betroffene Person in dem jeweiligen Kontext eindeutig ihr 

Einverständnis mit der beabsichtigten Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

signalisiert. Stillschweigen, bereits angekreuzte Kästchen oder Untätigkeit der 

betroffenen Person sollten daher keine Einwilligung darstellen. Die Einwilligung 

sollte sich auf alle zu demselben Zweck oder denselben Zwecken vorgenommenen 

Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wenn die Verarbeitung mehreren Zwecken dient, 

sollte für alle diese Verarbeitungszwecke eine Einwilligung gegeben werden. Wird 

die betroffene Person auf elektronischem Weg zur Einwilligung aufgefordert, so 

muss die Aufforderung in klarer und knapper Form und ohne unnötige 

Unterbrechung des Dienstes, für den die Einwilligung gegeben werden soll, erfolgen. 

Darüber hinaus sollte die betroffene Person das Recht haben, ihre Einwilligung 

jederzeit zu widerrufen, wobei die Verarbeitungsvorgänge, die aufgrund der 

Einwilligung vor dem Widerruf erfolgt sind, weiterhin als rechtmäßig gelten 

sollen. Um sicherzustellen, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt, sollte in 

besonderen Fällen, wenn zwischen der betroffenen Person und dem 

Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht und es deshalb in Anbetracht 

aller Umstände in dem speziellen Fall unwahrscheinlich ist, dass die Einwilligung 

freiwillig gegeben wurde, diese keine gültige Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen. Oftmals kann der Zweck der 

Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten nicht 

vollständig angegeben werden. Daher sollte es betroffenen Personen erlaubt sein, 

ihre Einwilligung für bestimmte Bereiche wissenschaftlicher Forschung zu geben, 

wenn dies unter Einhaltung der anerkannten ethischen Standards der 

wissenschaftlichen Forschung geschieht. Die betroffenen Personen sollten die 
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Gelegenheit erhalten, ihre Einwilligung nur für bestimmte Forschungsbereiche 

oder Teile von Forschungsprojekten in dem vom verfolgten Zweck zugelassenen 

Maße zu erteilen. 

(20) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte rechtmäßige und nach Treu und 

Glauben erfolgen. Für natürliche Personen sollte Transparenz dahingehend bestehen, 

dass sie betreffende personenbezogene Daten erhoben, verwendet, eingesehen oder 

anderweitig verarbeitet werden und in welchem Umfang die personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden und künftig noch verarbeitet werden. Der Grundsatz der 

Transparenz setzt voraus, dass alle Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung 

dieser personenbezogenen Daten leicht zugänglich und verständlich sowie in klarer 

und einfacher Sprache abgefasst sind. Dieser Grundsatz betrifft insbesondere die 

Informationen über die Identität des Verantwortlichen und die Zwecke der 

Verarbeitung und sonstige Informationen, die eine faire und transparente 

Verarbeitung im Hinblick auf die betroffenen natürlichen Personen gewährleisten, 

sowie deren Recht, eine Bestätigung und Auskunft darüber zu erhalten, welche sie 

betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Natürliche Personen 

sollten über die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit 

der Verarbeitung personenbezogener Daten informiert und darüber aufgeklärt 

werden, wie sie ihre diesbezüglichen Rechte geltend machen können. Insbesondere 

sollten die bestimmten Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden, eindeutig und rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt der Erhebung der 

personenbezogenen Daten feststehen. Die personenbezogenen Daten sollten für die 

Zwecke, zu denen sie verarbeitet werden, angemessen und erheblich sowie auf das 

für die Zwecke ihrer Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Dies erfordert 

insbesondere, dass die Speicherfrist für personenbezogene Daten auf das unbedingt 

erforderliche Mindestmaß beschränkt bleibt. Personenbezogene Daten sollten nur 

verarbeitet werden dürfen, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer 

Weise durch andere Mittel erreicht werden kann. Um sicherzustellen, dass die 

personenbezogenen Daten nicht länger als nötig gespeichert werden, sollte der 

Verantwortliche Fristen für ihre Löschung oder regelmäßige Überprüfung vorsehen. 

Es sollten alle vertretbaren Schritte unternommen werden, damit unrichtige 

personenbezogene Daten gelöscht oder berichtigt werden. Personenbezogene Daten 

sollten so verarbeitet werden, dass ihre Sicherheit und Vertraulichkeit hinreichend 
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gewährleistet ist, wozu auch gehört, dass Unbefugte keinen Zugang zu den Daten 

haben und weder die Daten noch die Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, 

benutzen können, und dass die Daten während der Übermittlung nicht unbefugt 

offengelegt werden. 

(21) Im Einklang mit dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht sollten die Organe und 

Einrichtungen der Union bei der Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb 

desselben Organs oder derselben Einrichtung der Union, wenn der Empfänger nicht 

zum Verantwortlichen gehört, bzw. bei der Übermittlung an andere Organe und 

Einrichtungen der Union prüfen, ob diese personenbezogenen Daten für die 

rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des Empfängers 

erforderlich sind. Insbesondere sollte der Verantwortliche im Falle eines Antrags des 

Empfängers auf Übermittlung personenbezogener Daten das Vorliegen einschlägiger 

Gründe für die rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die 

Zuständigkeit des Empfängers überprüfen. Der Verantwortliche sollte auch die 

Notwendigkeit der Übermittlung dieser Daten vorläufig bewerten. Bestehen Zweifel 

an der Notwendigkeit, sollte der Verantwortliche weitere Auskünfte vom Empfänger 

einholen. Der Empfänger sollte sicherstellen, dass die Notwendigkeit der 

Übermittlung der Daten im Nachhinein überprüft werden kann. 
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(22) Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte nur dann rechtmäßig sein, wenn 

die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder 

in Ausübung ihrer öffentlichen Gewalt durch die Organe und Einrichtungen der 

Union oder für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der 

Verantwortliche unterliegt, erforderlich ist, oder wenn eine andere zulässige 

Rechtsgrundlage gemäß der vorliegenden Verordnung besteht, wie etwa die 

Einwilligung der betroffenen Person, die Tatsache, dass die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten für die Umsetzung eines Vertrags, dessen Vertragspartei 

die betroffene Person ist, oder auf Antrag der betroffenen Person für Maßnahmen vor 

Abschluss eines Vertrags erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch die Organe und Einrichtungen der Union zur Wahrnehmung einer 

Aufgabe im öffentlichen Interesse schließt die Verarbeitung personenbezogener 

Daten ein, die für die Verwaltung und die Arbeitsweise dieser Organe und 

Einrichtungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte 

ebenfalls als rechtmäßig angesehen werden, wenn sie erforderlich ist, um ein 

lebenswichtiges Interesse der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 

Person zu schützen. Personenbezogene Daten sollten grundsätzlich nur dann 

aufgrund eines lebenswichtigen Interesses einer anderen natürlichen Person 

verarbeitet werden, wenn die Verarbeitung offensichtlich nicht auf eine andere 

Rechtsgrundlage gestützt werden kann. Einige Arten der Verarbeitung können 

sowohl wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses als auch lebenswichtigen 

Interessen der betroffenen Person dienen; so kann beispielsweise die Verarbeitung 

für humanitäre Zwecke einschließlich der Überwachung von Epidemien und deren 

Ausbreitung oder in humanitären Notfällen insbesondere bei Naturkatastrophen oder 

vom Menschen verursachten Katastrophen erforderlich sein. 
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(23) Das Unionsrecht ▌, auf das in dieser Verordnung Bezug genommen wird, sollte klar 

und präzise sein und seine Anwendung sollte für diejenigen, die ihm unterliegen, im 

Einklang mit den Anforderungen der Charta und der Europäischen Konvention 

zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vorhersehbar sein. 

(24) Die internen Vorschriften, auf die in dieser Verordnung Bezug genommen wird, 

sollten klar und präzise formulierte Rechtsakte mit allgemeiner Geltung und mit 

Rechtswirkung gegenüber den betroffenen Personen sein. Sie sollten auf der 

höchsten Verwaltungsebene der Organe und Einrichtungen der Union im Rahmen 

ihrer Zuständigkeiten und in Bezug auf Angelegenheiten, die ihre Tätigkeit 

betreffen, erlassen werden. Sie sollten im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht werden. Die Anwendung dieser Vorschriften sollte für die ihnen 

unterliegenden Personen vorhersehbar sein und mit der Charta und mit der 

Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

im Einklang stehen. Interne Vorschriften können auch in Form von Beschlüssen 

erlassen werden, insbesondere wenn dies durch Organe der Union geschieht. 
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(25) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für andere Zwecke als die, für die die 

personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, sollte nur zulässig sein, 

wenn die Verarbeitung mit den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten 

ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist. In diesem Fall ist keine andere 

gesonderte Rechtsgrundlage erforderlich als diejenige für die Erhebung der 

personenbezogenen Daten. Ist die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe 

erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 

erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, so können im Unionsrecht die 

Aufgaben und Zwecke bestimmt und konkretisiert werden, für die eine weitere 

Verarbeitung als vereinbar und rechtmäßig erachtet wird. Die weitere Verarbeitung 

für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder 

historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke sollten als vereinbare und 

rechtmäßige Verarbeitungsvorgänge gelten. Die im Unionsrecht vorgesehene 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten kann auch als 

Rechtsgrundlage für eine weitere Verarbeitung dienen. Um festzustellen, ob ein 

Zweck der weiteren Verarbeitung mit dem Zweck, für den die personenbezogenen 

Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist, sollte der Verantwortliche nach 

Einhaltung aller Anforderungen für die Rechtmäßigkeit der ursprünglichen 

Verarbeitung unter anderem prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den Zwecken, 

für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken der 

beabsichtigten weiteren Verarbeitung besteht, in welchem Kontext die Daten erhoben 

wurden, insbesondere die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die auf 

ihrer Beziehung zu dem Verantwortlichen beruhen, in Bezug auf die weitere 

Verwendung dieser Daten, um welche Art von personenbezogenen Daten es sich 

handelt, welche Folgen die beabsichtigte weitere Verarbeitung für die betroffenen 

Personen hat und ob sowohl beim ursprünglichen als auch beim beabsichtigten 

weiteren Verarbeitungsvorgang geeignete Schutzmaßnahmen angewendet werden. 
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(26) Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung der betroffenen Person, sollte der 

Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene Person ihre Einwilligung zu 

dem Verarbeitungsvorgang gegeben hat. Insbesondere bei Abgabe einer schriftlichen 

Erklärung in anderer Sache sollte mit Hilfe von Schutzmaßnahmen sichergestellt 

werden, dass die betroffene Person weiß, dass und in welchem Umfang sie ihre 

Einwilligung erteilt. Nach der Richtlinie 93/13/EWG des Rates6 sollte eine vom 

Verantwortlichen vorformulierte Einwilligungserklärung in verständlicher und leicht 

zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zur Verfügung gestellt 

werden, und sie sollte keine missbräuchlichen Klauseln beinhalten. Damit sie in 

Kenntnis der Sachlage ihre Einwilligung geben kann, sollte die betroffene Person 

zumindest wissen, wer der Verantwortliche ist und für welche Zwecke ihre 

personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen. Es sollte nur dann davon 

ausgegangen werden, dass sie ihre Einwilligung freiwillig gegeben hat, wenn sie eine 

echte und freie Wahl hat und somit in der Lage ist, die Einwilligung zu verweigern 

oder zurückzuziehen, ohne Nachteile zu erleiden. 

(27) Kinder verdienen bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz, da Kinder 

sich der betreffenden Risiken, Folgen und Garantien und ihrer Rechte bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten möglicherweise weniger bewusst sind. Ein 

derartiger besonderer Schutz sollte insbesondere die Erstellung von 

Persönlichkeitsprofilen und die Erhebung von personenbezogenen Daten von 

Kindern bei Diensten, die Kindern auf Websites der Organe und Einrichtungen der 

Union direkt angeboten werden, betreffen, wie beispielsweise interpersonelle 

Kommunikationsdienste oder Online-Ticketverkauf, sofern die Verarbeitung 

personenbezogener Daten mit Einwilligung erfolgt.  

                                                 
6 Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln 

in Verbraucherverträgen (ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29). 
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(28) Wünschen in der Union niedergelassene Empfänger, die nicht Organe oder 

Einrichtungen der Union sind, die Übermittlung personenbezogener Daten von 

Organen und Einrichtungen der Union, sollten sie nachweisen, dass die 

Übermittlung der Daten an diese Empfänger für die Wahrnehmung ihrer Aufgabe 

erforderlich sind, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 

Gewalt erfolgt, die ihnen übertragen wurde. Andernfalls sollten diese Empfänger 

nachweisen, dass die Übermittlung für einen bestimmten, im öffentlichen Interesse 

liegenden Zweck erforderlich ist, und der Verantwortliche sollte prüfen, ob die 

begründete Annahme besteht, dass die berechtigten Interessen der betroffenen 

Person beeinträchtigt werden könnten. In diesen Fällen sollte der Verantwortliche 

die unterschiedlichen Interessen gegeneinander abwägen, um einzuschätzen, ob 

die gewünschte Übermittlung von Daten verhältnismäßig ist. Dieser im 

öffentlichen Interesse liegende bestimmte Zweck kann etwa in Bezug zur 

Transparenz der Organe und Einrichtungen der Union stehen. Erfolgt die 

Übermittlung auf eigene Veranlassung der Organe und Einrichtungen der Union, so 

sollten diese unter Beachtung des Grundsatzes der Transparenz und der Grundsätze 

guter Verwaltungspraxis nachweisen, dass die Übermittlung erforderlich ist. Die in 

der vorliegenden Verordnung festgelegten Anforderungen für die Übermittlung 

von Daten an in der Union niedergelassene Empfänger, die nicht Organe oder 

Einrichtungen der Union sind, sollten als Ergänzung zu den Voraussetzungen für 

die rechtmäßige Verarbeitung verstanden werden. 
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(29) Personenbezogene Daten, die ihrem Wesen nach hinsichtlich der Grundrechte und 

Grundfreiheiten besonders sensibel sind, verdienen einen besonderen Schutz, da im 

Zusammenhang mit ihrer Verarbeitung erhebliche Risiken für die Grundrechte und 

Grundfreiheiten auftreten können. Diese personenbezogenen Daten sollten nur 

verarbeitet werden, wenn die in der vorliegenden Verordnung festgelegten 

Bedingungen erfüllt sind. Diese personenbezogenen Daten sollten 

personenbezogene Daten umfassen, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft 

hervorgeht, wobei die Verwendung des Begriffs „rassische Herkunft“ in dieser 

Verordnung nicht bedeutet, dass die Union Theorien, mit denen versucht wird, die 

Existenz verschiedener menschlicher Rassen zu belegen, gutheißt. Die Verarbeitung 

von Lichtbildern sollte nicht grundsätzlich als Verarbeitung besonderer Kategorien 

von personenbezogenen Daten angesehen werden, da Lichtbilder nur dann von der 

Definition des Begriffs „biometrische Daten“ erfasst werden, wenn sie mit speziellen 

technischen Mitteln verarbeitet werden, die die eindeutige Identifizierung oder 

Authentifizierung einer natürlichen Person ermöglichen. Zusätzlich zu den speziellen 

Anforderungen an die Verarbeitung sensibler Daten sollten die allgemeinen 

Grundsätze und anderen Bestimmungen der vorliegenden Verordnung, insbesondere 

hinsichtlich der Bedingungen für eine rechtmäßige Verarbeitung, gelten. Ausnahmen 

von dem allgemeinen Verbot der Verarbeitung dieser besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten sollten ausdrücklich vorgesehen werden, unter anderem 

bei ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person oder bei bestimmten 

Notwendigkeiten, insbesondere wenn die Verarbeitung im Rahmen rechtmäßiger 

Tätigkeiten bestimmter Vereinigungen oder Stiftungen vorgenommen wird, die sich 

für die Ausübung von Grundfreiheiten einsetzen. 

(30) Besondere Kategorien personenbezogener Daten, die einen verbesserten Schutz 

benötigen, sollten nur dann für gesundheitsbezogene Zwecke verarbeitet werden, 

wenn dies insbesondere im Zusammenhang mit der Verwaltung der Dienste und 

Systeme des Gesundheits- oder Sozialbereichs für das Erreichen dieser Zwecke im 

Interesse einzelner natürlicher Personen und der Gesellschaft insgesamt 

erforderlich ist. Die vorliegende Verordnung sollte daher die Bedingungen für die 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Gesundheitsdaten im 

Hinblick auf bestimmte Erfordernisse harmonisieren, insbesondere in Fällen, in 

denen die Verarbeitung dieser Daten für gesundheitsbezogene Zwecke von 
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Personen durchgeführt wird, die gemäß einer rechtlichen Verpflichtung dem 

Berufsgeheimnis unterliegen. Im Unionsrecht sollten angemessene und spezifische 

Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte und der personenbezogenen Daten 

natürlicher Personen vorgesehen werden. 

(31) Aus Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen der öffentlichen Gesundheit 

kann es notwendig sein, besondere Kategorien personenbezogener Daten auch ohne 

Einwilligung der betroffenen Person zu verarbeiten. Diese Verarbeitung sollte 

angemessenen und gesonderten Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen unterliegen. In diesem Zusammenhang sollte der Begriff 

„öffentliche Gesundheit“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates7 ausgelegt werden und alle Elemente im 

Zusammenhang mit Gesundheit wie den Gesundheitszustand einschließlich 

Morbidität und Behinderung, sich auf diesen Gesundheitszustand auswirkende 

Faktoren, den Bedarf an Gesundheitsversorgung, die der Gesundheitsversorgung 

zugewiesenen Mittel, die Bereitstellung von Gesundheitsversorgungsleistungen und 

den allgemeinen Zugang zu diesen Leistungen sowie die Ausgaben für die 

Gesundheitsversorgung und ihre Finanzierung und schließlich die Ursachen der 

Mortalität umfassen. Eine solche Verarbeitung von Gesundheitsdaten aus Gründen 

des öffentlichen Interesses darf nicht dazu führen, dass ▌derartige personenbezogene 

Daten zu anderen Zwecken verarbeitet werden. 

(32) Kann der Verantwortliche anhand der von ihm verarbeiteten personenbezogenen 

Daten eine natürliche Person nicht identifizieren, so sollte er nicht verpflichtet sein, 

zur bloßen Einhaltung einer Vorschrift dieser Verordnung zusätzliche Daten 

einzuholen, um die betroffene Person zu identifizieren. Allerdings sollte er sich nicht 

weigern, zusätzliche Informationen entgegenzunehmen, die von der betroffenen 

Person beigebracht werden, um ihre Rechte geltend zu machen. Die Identifizierung 

sollte die digitale Identifizierung einer betroffenen Person – beispielsweise durch ein 

Authentifizierungsverfahren etwa mit denselben Berechtigungsnachweisen, wie sie 

die betroffene Person verwendet, um sich bei dem von dem Verantwortlichen 

bereitgestellten Online-Dienst anzumelden – einschließen. 

                                                 
7 Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Dezember 2008 zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz (ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 70). 
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(33) Bei der Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu 

wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 

Zwecken sollten geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Person gemäß der vorliegenden Verordnung vorgesehen sein. Mit diesen Garantien 

sollte sichergestellt werden, dass technische und organisatorische Maßnahmen 

bestehen, mit denen insbesondere der Grundsatz der Datenminimierung gewährleistet 

wird. Die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu im öffentlichen Interesse 

liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt erst dann, wenn der 

Verantwortliche geprüft hat, ob es möglich ist, diese Zwecke durch die Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten, bei der die Identifizierung von betroffenen Personen 

nicht oder nicht mehr möglich ist, zu erfüllen, sofern geeignete Schutzmaßnahmen 

bestehen (wie z. B. die Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten). Die 

Organe und Einrichtungen der Union sollten im Unionsrecht, gegebenenfalls auch in 

internen Vorschriften, die von Organen und Einrichtungen der Union in Fragen, 

die ihre Tätigkeit betreffen, erlassen wurden, geeignete Garantien in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten für im öffentlichen Interesse liegende 

Archivzwecke, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 

statistischen Zwecken vorsehen. 

(34) Es sollten Modalitäten festgelegt werden, die einer betroffenen Person die Ausübung 

der Rechte, die ihr nach dieser Verordnung zustehen, erleichtern, darunter auch 

Verfahren, die dafür sorgen, dass sie unentgeltlich insbesondere Zugang zu 

personenbezogenen Daten und deren Berichtigung oder Löschung beantragen und 

gegebenenfalls erhalten oder von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann. 

So sollte der Verantwortliche auch dafür sorgen, dass Anträge elektronisch gestellt 

werden können, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten elektronisch 

verarbeitet werden. Der Verantwortliche sollte verpflichtet werden, den Antrag der 

betroffenen Person unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats, zu 

beantworten und gegebenenfalls zu begründen, warum er den Antrag ablehnt. 
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(35) Die Grundsätze einer fairen und transparenten Verarbeitung machen es erforderlich, 

dass die betroffene Person über die Existenz des Verarbeitungsvorgangs und seine 

Zwecke unterrichtet wird. Der Verantwortliche sollte der betroffenen Person alle 

weiteren Informationen zur Verfügung stellen, die unter Berücksichtigung der 

besonderen Umstände und Rahmenbedingungen, unter denen die personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden, notwendig sind, um eine Verarbeitung in fairer und 

transparenter Weise zu gewährleisten. Darüber hinaus sollte er die betroffene Person 

darauf hinweisen, dass Profiling stattfindet und welche Folgen dies hat. Werden die 

personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person erhoben, so sollte dieser 

darüber hinaus mitgeteilt werden, ob sie verpflichtet ist, die personenbezogenen 

Daten bereitzustellen, und welche Folgen eine Zurückhaltung der Daten nach sich 

ziehen würde. Die betreffenden Informationen können in Kombination mit 

standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehmbarer, 

verständlicher und klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick 

über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln. Werden die Bildsymbole in 

elektronischer Form dargestellt, so sollten sie maschinenlesbar sein. 

(36) Dass sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden, sollte der 

betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung mitgeteilt werden oder, falls die 

Daten nicht von ihr, sondern aus einer anderen Quelle erlangt werden, innerhalb 

einer angemessenen Frist, die sich nach dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die 

personenbezogenen Daten rechtmäßig gegenüber einem anderen Empfänger 

offengelegt werden dürfen, sollte die betroffene Person bei der erstmaligen 

Offenlegung der personenbezogenen Daten gegenüber diesem Empfänger darüber 

aufgeklärt werden. Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten 

für einen anderen Zweck zu verarbeiten als den, für den die Daten erhoben wurden, 

so sollte er der betroffenen Person vor dieser weiteren Verarbeitung Informationen 

über diesen anderen Zweck und andere erforderliche Informationen zur Verfügung 

stellen. Konnte der betroffenen Person nicht mitgeteilt werden, woher die 

personenbezogenen Daten stammen, weil verschiedene Quellen benutzt wurden, so 

sollte die Unterrichtung allgemein gehalten werden. 
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(37) Eine betroffene Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, die erhoben worden sind, besitzen und dieses Recht 

problemlos und in angemessenen Abständen wahrnehmen können, damit sie über die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung informiert ist und diese überprüfen kann. Dies 

schließt das Recht betroffener Personen auf Auskunft über ihre eigenen 

gesundheitsbezogenen Daten ein, etwa Daten in ihren Patientenakten, die 

Informationen wie beispielsweise Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde der 

behandelnden Ärzte und Angaben zu Behandlungen oder Eingriffen enthalten. Jede 

betroffene Person sollte daher ein Anrecht darauf haben zu wissen und zu erfahren, 

insbesondere zu welchen Zwecken die personenbezogenen Daten verarbeitet werden 

und, wenn möglich, wie lange sie gespeichert werden, wer die Empfänger der 

personenbezogenen Daten sind, nach welchen Grundsätzen die automatische 

Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt und welche Folgen eine solche 

Verarbeitung haben kann, zumindest in Fällen, in denen die Verarbeitung auf 

Profiling beruht. Dieses Recht sollte die Rechte und Freiheiten anderer Personen, 

etwa Geschäftsgeheimnisse oder Rechte des geistigen Eigentums und insbesondere 

das Urheberrecht an Software, nicht beeinträchtigen. Dies darf jedoch nicht dazu 

führen, dass der betroffenen Person jegliche Auskunft verweigert wird. Verarbeitet 

der Verantwortliche eine große Menge von Informationen über die betroffene 

Person, so sollte er verlangen können, dass die betroffene Person präzisiert, auf 

welche Information oder welche Verarbeitungsvorgänge sich ihr Auskunftsersuchen 

bezieht, bevor er ihr Auskunft erteilt. 
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(38) Eine betroffene Person sollte ein Recht auf Berichtigung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten besitzen sowie ein „Recht auf Vergessenwerden“, wenn 

die Speicherung ihrer Daten gegen die vorliegende Verordnung oder gegen das 

Unionsrecht, das für den Verantwortlichen gilt, verstößt. Eine betroffene Person 

sollte Anspruch darauf haben, dass ihre personenbezogenen Daten gelöscht und nicht 

mehr verarbeitet werden, wenn die personenbezogenen Daten hinsichtlich der 

Zwecke, für die sie erhoben bzw. in anderer Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 

benötigt werden, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung in die Verarbeitung 

widerrufen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten eingelegt hat oder wenn die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten aus anderen Gründen gegen die vorliegende Verordnung 

verstößt. Dieses Recht ist insbesondere wichtig in Fällen, in denen die betroffene 

Person ihre Einwilligung noch im Kindesalter gegeben hat und insofern die mit der 

Verarbeitung verbundenen Risiken nicht in vollem Umfang absehen konnte und die 

personenbezogenen Daten – insbesondere die im Internet gespeicherten – später 

löschen möchte. Die betroffene Person sollte dieses Recht auch dann ausüben 

können, wenn sie kein Kind mehr ist. Die weitere Speicherung der 

personenbezogenen Daten sollte jedoch rechtmäßig sein, wenn dies für die Ausübung 

des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung, für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 

Verantwortlichen übertragen wurde, aus Gründen des öffentlichen Interesses im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit, für im öffentlichen Interesse liegende 

Archivzwecke, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 

statistischen Zwecken oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist. 
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(39) Um dem „Recht auf Vergessenwerden“ im Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte 

das Recht auf Löschung ausgeweitet werden, indem ein Verantwortlicher, der 

personenbezogene Daten öffentlich gemacht hat, verpflichtet wird, den 

Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten verarbeiten, mitzuteilen, alle 

Links zu diesen personenbezogenen Daten oder Kopien oder Replikationen der 

personenbezogenen Daten zu löschen. Dabei sollte der Verantwortliche, unter 

Berücksichtigung der verfügbaren Technologien und der ihm zur Verfügung 

stehenden Mittel, angemessene Maßnahmen – auch technischer Art – treffen, um die 

Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten verarbeiten, über den Antrag 

der betroffenen Person zu informieren. 

(40) Verfahren zur Beschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten könnten 

unter anderem darin bestehen, dass ausgewählte personenbezogene Daten 

vorübergehend auf ein anderes Verarbeitungssystem übertragen werden, dass sie für 

Nutzer gesperrt werden oder dass veröffentliche Daten vorübergehend von einer 

Website entfernt werden. In automatisierten Dateisystemen sollte die Einschränkung 

der Verarbeitung grundsätzlich durch technische Mittel so erfolgen, dass die 

personenbezogenen Daten in keiner Weise weiter verarbeitet werden und nicht 

verändert werden können. Auf die Tatsache, dass die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten beschränkt wurde, sollte in dem System 

unmissverständlich hingewiesen werden. 
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(41) Um im Fall der Verarbeitung personenbezogener Daten mit automatischen Mitteln 

eine bessere Kontrolle über die eigenen Daten zu haben, sollte die betroffene Person 

außerdem berechtigt sein, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie 

einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen, 

maschinenlesbaren und interoperablen Format zu erhalten und sie einem anderen 

Verantwortlichen zu übermitteln. Die Verantwortlichen sollten dazu aufgefordert 

werden, interoperable Formate zu entwickeln, die die Datenübertragbarkeit 

ermöglichen. Dieses Recht sollte dann gelten, wenn die betroffene Person die 

personenbezogenen Daten mit ihrer Einwilligung zur Verfügung gestellt hat oder die 

Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist. Es sollte daher nicht 

gelten, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt, oder für die 

Wahrnehmung einer ihm übertragenen Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt 

oder in Ausübung ihm übertragener öffentlicher Gewalt erfolgt, erforderlich ist. Das 

Recht der betroffenen Person, sie betreffende personenbezogene Daten zu 

übermitteln oder zu empfangen, sollte für den Verantwortlichen nicht die Pflicht 

begründen, technisch kompatible Datenverarbeitungssysteme zu übernehmen oder 

beizubehalten. Bezieht sich ein bestimmter Satz personenbezogener Daten auf mehr 

als eine betroffene Person, so sollte das Recht auf Erhalt der Daten die Grundrechte 

und Grundfreiheiten anderer betroffener Personen nach dieser Verordnung unberührt 

lassen. Dieses Recht sollte zudem das Recht der betroffenen Person auf Löschung 

ihrer personenbezogenen Daten und die Beschränkungen dieses Rechts nach der 

vorliegenden Verordnung nicht berühren und insbesondere nicht bedeuten, dass die 

Daten, die sich auf die betroffene Person beziehen und von ihr zur Erfüllung eines 

Vertrags zur Verfügung gestellt worden sind, gelöscht werden, soweit und solange 

diese personenbezogenen Daten für die Erfüllung des Vertrags notwendig sind. 

Soweit technisch machbar, sollte die betroffene Person das Recht haben, zu erwirken, 

dass die personenbezogenen Daten von einem Verantwortlichen direkt an einen 

anderen Verantwortlichen übermittelt werden. 
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(42) Dürfen die personenbezogenen Daten möglicherweise rechtmäßig verarbeitet 

werden, weil die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 

Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist, sollte jede betroffene Person 

trotzdem das Recht haben, Widerspruch gegen die Verarbeitung der sich aus ihrer 

besonderen Situation ergebenden personenbezogenen Daten einzulegen. Der 

Verantwortliche sollte darlegen müssen, dass seine zwingenden berechtigten 

Interessen Vorrang vor den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person haben. 
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(43) Die betroffene Person sollte das Recht haben, keiner Entscheidung oder Maßnahme 

zur Bewertung von sie betreffenden personenbezogenen Aspekten unterworfen zu 

werden, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruht und die 

rechtliche Wirkung für die betroffene Person entfaltet oder in ähnlicher Weise 

erhebliche Auswirkungen auf sie hat, wie etwa Online-Einstellungsverfahren ohne 

jegliches menschliche Eingreifen. Zu einer derartigen Verarbeitung zählt auch das 

Profiling, das in jeglicher Form automatisierter Verarbeitung personenbezogener 

Daten unter Bewertung der personenbezogenen Aspekte in Bezug auf eine natürliche 

Person besteht, insbesondere zur Analyse oder Prognose von Aspekten in Bezug auf 

Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben oder 

Interessen, Zuverlässigkeit oder Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel der 

betroffenen Person, soweit dies eine rechtliche Wirkung für die betroffene Person 

entfaltet oder in ähnlicher Weise erhebliche Auswirkungen auf sie hat. Eine auf einer 

derartigen Verarbeitung, einschließlich des Profilings, beruhende 

Entscheidungsfindung sollte allerdings erlaubt sein, wenn dies nach dem Unionsrecht 

ausdrücklich zulässig ist. In jedem Fall sollte eine solche Verarbeitung mit 

angemessenen Schutzmaßnahmen verbunden sein, einschließlich der spezifischen 

Unterrichtung der betroffenen Person und des Anspruchs auf direktes Eingreifen 

einer Person, auf Darlegung des eigenen Standpunkts, auf Erläuterung der nach einer 

entsprechenden Bewertung getroffenen Entscheidung sowie des Rechts auf 

Anfechtung der Entscheidung. Diese Maßnahme sollte kein Kind betreffen. Um unter 

Berücksichtigung der besonderen Umstände und Rahmenbedingungen, unter denen 

die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, der betroffenen Person gegenüber 

eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten, sollte der Verantwortliche 

geeignete mathematische oder statistische Verfahren für das Profiling verwenden, 

technische und organisatorische Maßnahmen treffen, mit denen in geeigneter Weise 

insbesondere sichergestellt wird, dass Faktoren, die zu unrichtigen 

personenbezogenen Daten führen, korrigiert werden und das Risiko von Fehlern 

minimiert wird, und personenbezogene Daten in einer Weise sichern, dass den 

potenziellen Bedrohungen für die Interessen und Rechte der betroffenen Person 

Rechnung getragen wird und unter anderem verhindern, dass es gegenüber 

natürlichen Personen aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, politischer Meinung, 

Religion oder Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetischer Anlagen 
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oder Gesundheitszustand sowie sexueller Orientierung zu diskriminierenden 

Wirkungen oder einer Verarbeitung kommt, die eine solche Wirkung hat. 

Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling auf der Grundlage besonderer 

Kategorien von personenbezogenen Daten sollten nur unter bestimmten Bedingungen 

erlaubt sein. 

(44) In auf der Grundlage der Verträge ▌erlassenen Rechtsakten oder in von Organen 

und Einrichtungen der Union in Fragen, die ihre Tätigkeit betreffen, erlassenen 

internen Vorschriften können Beschränkungen hinsichtlich bestimmter Grundsätze 

und des Rechts auf Unterrichtung, Zugang zu und Berichtigung oder Löschung von 

personenbezogenen Daten, des Rechts auf Datenübertragbarkeit, Vertraulichkeit 

elektronischer Kommunikationsdaten sowie gegebenenfalls Mitteilung über eine 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten an eine betroffene Person und 

bestimmten damit zusammenhängenden Pflichten der Verantwortlichen vorgesehen 

sein, soweit dies in einer demokratischen Gesellschaft zur Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und zur Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung von 

Straftaten oder zur Strafvollstreckung notwendig und verhältnismäßig ist. Dies 

umfasst den Schutz vor und die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, 

den Schutz von Menschenleben insbesondere bei Naturkatastrophen oder vom 

Menschen verursachten Katastrophen, den Schutz der inneren Sicherheit der Organe 

und Einrichtungen der Union und sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen 

öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, vor allem die Ziele der 

gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union oder wichtige 

wirtschaftliche oder finanzielle Interessen der Union oder eines Mitgliedstaats und 

das Führen öffentlicher Register aus Gründen des allgemeinen öffentlichen Interesses 

oder der Schutz der betroffenen Person und der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen, einschließlich in den Bereichen soziale Sicherung, öffentliche Gesundheit 

und humanitäre Hilfe. 

▌ 
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(45) Die Verantwortung und Haftung des Verantwortlichen für jedwede Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die durch ihn oder in seinem Namen erfolgt, sollte 

geregelt werden. Insbesondere sollte der Verantwortliche geeignete und wirksame 

Maßnahmen treffen müssen und nachweisen können, dass die 

Verarbeitungstätigkeiten im Einklang mit der vorliegenden Verordnung stehen und 

die Maßnahmen auch wirksam sind. Dabei sollte er die Art, den Umfang, die 

Umstände und die Zwecke der Verarbeitung und das Risiko für die Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen berücksichtigen.  

(46) Die Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen – mit 

unterschiedlicher Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere – können aus einer 

Verarbeitung personenbezogener Daten hervorgehen, die zu einem physischen, 

materiellen oder immateriellen Schaden führen könnte, insbesondere wenn die 

Verarbeitung zu einer Diskriminierung, einem Identitätsdiebstahl oder ‑betrug, einem 

finanziellen Verlust, einer Rufschädigung, einem Verlust der Vertraulichkeit von 

dem Berufsgeheimnis unterliegenden personenbezogenen Daten, der unbefugten 

Aufhebung der Pseudonymisierung oder anderen erheblichen wirtschaftlichen oder 

gesellschaftlichen Beeinträchtigungen führen kann, wenn die betroffenen Personen 

um ihre Rechte und Freiheiten gebracht oder daran gehindert werden, die sie 

betreffenden personenbezogenen Daten zu kontrollieren, wenn personenbezogene 

Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Auffassungen, 

religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Zugehörigkeit zu einer 

Gewerkschaft hervorgehen, und genetische Daten, Gesundheitsdaten oder das 

Sexualleben oder strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit 

zusammenhängende Sicherungsmaßregeln betreffende Daten verarbeitet werden, 

wenn persönliche Aspekte bewertet werden, insbesondere wenn Aspekte, die die 

Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben oder 

Interessen, die Zuverlässigkeit oder das Verhalten, den Aufenthaltsort oder 

Ortswechsel betreffen, analysiert oder prognostiziert werden, um persönliche Profile 

zu erstellen oder zu nutzen, wenn personenbezogene Daten schutzbedürftiger 

natürlicher Personen, insbesondere Daten von Kindern, verarbeitet werden oder 

wenn die Verarbeitung eine große Menge personenbezogener Daten und eine große 

Anzahl von betroffenen Personen betrifft.  
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(47) Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten 

der betroffenen Person sollten in Bezug auf die Art, den Umfang, die Umstände und 

die Zwecke der Verarbeitung bestimmt werden. Das Risiko sollte anhand einer 

objektiven Bewertung beurteilt werden, bei der festgestellt wird, ob die 

Datenverarbeitung ein Risiko oder ein hohes Risiko birgt. 

(48) Zum Schutz der in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

bestehenden Rechte und Freiheiten natürlicher Personen ist es erforderlich, dass 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, damit die 

Anforderungen der vorliegenden Verordnung erfüllt werden. Um die Einhaltung der 

Vorschriften der vorliegenden Verordnung nachweisen zu können, sollte der 

Verantwortliche interne Strategien festlegen und Maßnahmen ergreifen, die 

insbesondere den Grundsätzen des Datenschutzes durch Technikgestaltung (data 

protection by design) und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (data 

protection by default) Genüge tun. Solche Maßnahmen könnten unter anderem darin 

bestehen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten minimiert wird, 

personenbezogene Daten so schnell wie möglich pseudonymisiert werden, 

Transparenz in Bezug auf die Funktionen und die Verarbeitung personenbezogener 

Daten hergestellt wird, der betroffenen Person ermöglicht wird, die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu überwachen, und der Verantwortliche in die Lage 

versetzt wird, Sicherheitsfunktionen zu schaffen und zu verbessern. Den Grundsätzen 

des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen sollte auch bei öffentlichen Ausschreibungen Rechnung getragen 

werden. 

(49) Die Verordnung (EU) 2016/679 sieht vor, dass die Verantwortlichen die Erfüllung 

der Anforderungen durch die Einhaltung genehmigter Zertifizierungsverfahren 

nachweisen können. In gleicher Weise sollten auch die Organe und Einrichtungen 

der Union die Einhaltung der Vorschriften der vorliegenden Verordnung dadurch 

nachweisen können, dass sie eine Zertifizierung gemäß Artikel 42 der Verordnung 

(EU) 2016/679 erlangen. 
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(50) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen sowie bezüglich der 

Verantwortung und der Haftung der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter 

bedarf es einer klaren Zuweisung der Verantwortlichkeiten durch die vorliegende 

Verordnung, einschließlich der Fälle, in denen ein Verantwortlicher die 

Verarbeitungszwecke und -mittel gemeinsam mit anderen Verantwortlichen festlegt 

oder ein Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführt 

wird. 

(51) Damit die Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf die vom 

Auftragsverarbeiter im Namen des Verantwortlichen vorzunehmende Verarbeitung 

eingehalten werden, sollte ein Verantwortlicher, der einen Auftragsverarbeiter mit 

Verarbeitungstätigkeiten betrauen will, nur Auftragsverarbeiter heranziehen, die –

 insbesondere im Hinblick auf Fachwissen, Zuverlässigkeit und Ressourcen – 

hinreichende Garantien dafür bieten, dass technische und organisatorische 

Maßnahmen – auch für die Sicherheit der Verarbeitung – getroffen werden, die den 

Anforderungen dieser Verordnung genügen. Die Einhaltung genehmigter 

Verhaltensregeln oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens durch 

Auftragsverarbeiter, die nicht Organe und Einrichtungen der Union sind, kann als 

Faktor herangezogen werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen 

nachzuweisen. Die Durchführung einer Verarbeitung durch einen 

Auftragsverarbeiter, der weder ein Organ noch eine Einrichtung der Union ist, 

sollte auf Grundlage eines Vertrags oder – im Fall von Organen und Einrichtungen 

der Union, die als Auftragsverarbeiter handeln – aufgrund eines Vertrags oder 

eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht▌erfolgen, der bzw. das den 

Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und 

Dauer der Verarbeitung, Art und Zwecke der Verarbeitung, die Art der 

personenbezogenen Daten und die Kategorien von betroffenen Personen festgelegt 

sind, wobei die besonderen Aufgaben und Pflichten des Auftragsverarbeiters bei der 

geplanten Verarbeitung und das Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Person zu berücksichtigen sind. Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

sollten entscheiden können, ob sie einen individuellen Vertrag oder 

Standardvertragsklauseln verwenden, die entweder unmittelbar von der Kommission 

erlassen oder aber vom Datenschutzbeauftragten angenommen und dann von der 

Kommission erlassen wurden. Nach Beendigung der Verarbeitung im Namen des 
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Verantwortlichen sollte der Auftragsverarbeiter die personenbezogenen Daten nach 

Wahl des Verantwortlichen entweder zurückgeben oder löschen, sofern nicht nach 

dem Recht der Union oder eines Mitgliedstaats, dem der Auftragsverarbeiter 

unterliegt, eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht. 

(52) Zum Nachweis der Einhaltung der vorliegenden Verordnung sollten die 

Verantwortlichen ein Verzeichnis der in ihrer Zuständigkeit liegenden 

Verarbeitungstätigkeiten und Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis der Kategorien der 

in ihrer Zuständigkeit liegenden Verarbeitungstätigkeiten führen. Die Organe und 

Einrichtungen der Union sollten verpflichtet sein, mit dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten zusammenzuarbeiten und diesem auf Anfrage das 

entsprechende Verzeichnis vorzulegen, damit die betreffenden 

Verarbeitungsvorgänge anhand dieser Verzeichnisse kontrolliert werden können. 

Den Organen und Einrichtungen der Union sollte es möglich sein, ein zentrales 

Register einzurichten, in dem sie ihre Verarbeitungstätigkeiten verzeichnen, es sei 

denn, dies ist unter Berücksichtigung der Größe des Organs oder der Einrichtung 

der Union nicht sachgerecht. Aus Gründen der Transparenz sollte es ihnen zudem 

möglich sei, dieses Register öffentlich zugänglich zu machen. 

(53) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung gegen eine gegen die 

vorliegende Verordnung verstoßende Verarbeitung sollte der Verantwortliche oder 

der Auftragsverarbeiter die mit der Verarbeitung verbundenen Risiken ermitteln und 

Maßnahmen zu ihrer Eindämmung, wie etwa eine Verschlüsselung, treffen. Diese 

Maßnahmen sollten unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der 

Implementierungskosten ein Schutzniveau – auch hinsichtlich der Vertraulichkeit – 

gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu 

schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist. Bei der Bewertung der 

Datensicherheitsrisiken sollten die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

verbundenen Risiken berücksichtigt werden, wie etwa - ob unbeabsichtigt oder 

unrechtmäßig - Vernichtung, Verlust, Veränderung oder unbefugte Offenlegung von 

oder unbefugter Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, insbesondere wenn dies zu einem 

physischen, materiellen oder immateriellen Schaden führen könnte. 
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(54) Die Organe und Einrichtungen der Union sollten die Vertraulichkeit der 

elektronischen Kommunikation nach Artikel 7 der Charta sicherstellen. Insbesondere 

sollten die Organe und Einrichtungen der Union die Sicherheit ihrer elektronischen 

Kommunikationsnetze sicherstellen. Sie sollten die sich auf die Endeinrichtungen der 

Nutzer beziehenden Informationen bei deren Zugriff auf ihre öffentlich zugänglichen 

Websites und mobilen Anwendungen nach der Richtlinie 2002/58/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates8 schützen. Sie sollten auch die in den 

Nutzerverzeichnissen gespeicherten personenbezogenen Daten schützen. 

(55) Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann – wenn nicht 

rechtzeitig und angemessen reagiert wird – einen physischen, materiellen oder 

immateriellen Schaden für natürliche Personen nach sich ziehen. Deshalb sollte der 

Verantwortliche, sobald ihm eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

bekannt wird, den Europäischen Datenschutzbeauftragten von der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich und, falls möglich, binnen 

höchstens 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, unterrichten, es 

sei denn, der Verantwortliche kann im Einklang mit dem Grundsatz der 

Rechenschaftspflicht nachweisen, dass die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönlichen 

Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Falls diese Benachrichtigung nicht 

binnen 72 Stunden erfolgen kann, sollten in ihr die Gründe für die Verzögerung 

angegeben werden müssen, und die Informationen ohne unangemessene weitere 

Verzögerung bereitgestellt werden. Ist eine derartige Verzögerung gerechtfertigt, 

sollten weniger sensible oder weniger konkrete Informationen über die Verletzung so 

schnell wie möglich offengelegt werden, anstatt mit der Benachrichtigung zu warten, 

bis die Ursache behoben wurde. 

                                                 
8  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 

über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 
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(56) Der Verantwortliche sollte die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigen, wenn diese Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich zu einem hohen Risiko für die 

persönlichen Rechte und Freiheiten der natürlichen Person führt, damit diese die 

erforderlichen Vorkehrungen treffen kann. Die Benachrichtigung sollte eine 

Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie 

an die betroffene natürliche Person gerichtete Empfehlungen zur Minderung etwaiger 

nachteiliger Auswirkungen dieser Verletzung enthalten. Solche Benachrichtigungen 

der betroffenen Person sollten stets so rasch wie nach allgemeinem Ermessen 

möglich, in enger Absprache mit dem Europäischen Datenschutzbeauftragen und 

nach Maßgabe der von ihm oder von anderen zuständigen Behörden wie 

beispielsweise Strafverfolgungsbehörden erteilten Weisungen erfolgen.  

(57) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 ist der Verantwortliche generell 

verpflichtet, dem Datenschutzbeauftragten die Verarbeitung personenbezogener 

Daten zu melden. Der Datenschutzbeauftragte hat ein Register über die gemeldeten 

Verarbeitungsvorgänge zu führen, es sei denn, dies ist unter Berücksichtigung der 

Größe des Organs oder der Einrichtung der Union nicht sachgerecht. Zusätzlich zu 

dieser allgemeinen Pflicht sollten wirksame Verfahren und Mechanismen 

eingerichtet werden, um Verarbeitungsvorgänge zu überwachen, die aufgrund ihrer 

Art, ihres Umfangs, ihrer Umstände und ihrer Zwecke wahrscheinlich ein hohes 

Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen. Derartige 

Verfahren sollten insbesondere auch dann eingerichtet werden, wenn Arten von 

Verarbeitungsvorgängen zur Anwendung kommen, bei denen neue Technologien 

eingesetzt werden oder die neuartig sind und bei denen der Verantwortliche noch 

keine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt hat bzw. bei denen aufgrund der 

seit der ursprünglichen Verarbeitung vergangenen Zeit eine Datenschutz-

Folgenabschätzung notwendig geworden ist. In derartigen Fällen sollte der 

Verantwortliche vor der Verarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung 

durchführen, mit der die spezifische Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere 

dieses hohen Risikos unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände 

und der Zwecke der Verarbeitung und der Ursachen des Risikos bewertet werden. 

Diese Folgenabschätzung sollte sich insbesondere mit den Maßnahmen, 

Schutzmaßnahmen und Verfahren befassen, durch die dieses Risiko eingedämmt, der 
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Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und die Einhaltung der 

Bestimmungen dieser Verordnung nachgewiesen werden sollen. 

(58) Geht aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervor, dass die Verarbeitung bei 

Fehlen von Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren zur Minderung des 

Risikos ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich 

bringen würde, und ist der Verantwortliche der Auffassung, dass das Risiko nicht 

durch in Bezug auf verfügbare Technologien und Implementierungskosten 

vertretbare Mittel eingedämmt werden kann, so sollte der Europäische 

Datenschutzbeauftragte vor Beginn der Verarbeitung konsultiert werden. Ein solches 

hohes Risiko ist wahrscheinlich mit bestimmten Arten der Verarbeitung und dem 

Umfang und der Häufigkeit der Verarbeitung verbunden, die für natürliche Personen 

auch eine Schädigung oder eine Beeinträchtigung der persönlichen Rechte und 

Freiheiten mit sich bringen können. Der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte 

das Ersuchen um Konsultation innerhalb einer bestimmten Frist beantworten. 

Allerdings kann der Europäische Datenschutzbeauftragte, auch wenn er nicht 

innerhalb dieser Frist reagiert hat, entsprechend seinen in dieser Verordnung 

festgelegten Aufgaben und Befugnissen eingreifen, was die Befugnis einschließt, 

Verarbeitungsvorgänge zu untersagen. Im Rahmen dieses Konsultationsprozesses 

sollte es möglich sein, dem Europäischen Datenschutzbeauftragten das Ergebnis 

einer im Hinblick auf die betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten 

durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung zu unterbreiten; dies gilt 

insbesondere für die zur Eindämmung des Risikos für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen geplanten Maßnahmen.  
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(59) Der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte über administrative Maßnahmen 

▌unterrichtet und zu von den Organen und Einrichtungen der Union in Fragen, 

die ihre Tätigkeit betreffen, erlassenen internen Vorschriften konsultiert werden, 

wenn sie die Verarbeitung personenbezogener Daten vorsehen, Bedingungen für 

Beschränkungen der Rechte betroffener Personen festlegen oder angemessene 

Schutzmaßnahmen für die Rechte betroffener Personen bieten, um sicherzustellen, 

dass die geplante Verarbeitung in Übereinstimmung mit dieser Verordnung erfolgt, 

insbesondere im Hinblick auf die Eindämmung der Risiken für die betroffene Person. 

(60) Mit der Verordnung (EU) 2016/679 wurde der Europäische Datenschutzausschuss 

als unabhängige Einrichtung der Union mit eigener Rechtspersönlichkeit eingesetzt. 

Der Ausschuss soll zu einer einheitlichen Anwendung der Verordnung 

(EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 in der gesamten Union beitragen, 

unter anderem indem er die Kommission berät. Gleichzeitig sollte der Europäische 

Datenschutzbeauftragte seine Aufsichts- und Beratungsaufgaben gegenüber allen 

Organen und Einrichtungen der Union weiterhin wahrnehmen – sowohl von sich aus 

als auch auf Antrag. Bei der Ausarbeitung von Vorschlägen oder Empfehlungen 

sollte sich die Kommission darum bemühen, den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten anzuhören, damit in der gesamten Union einheitliche 

Datenschutzvorschriften gewährleistet sind. ▌Eine Konsultation durch die 

Kommission nach Annahme eines Rechtsakts oder bei der Ausarbeitung delegierter 

Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte im Sinne der Artikel 289, 290 und 

291 AEUV und nach der Annahme von Empfehlungen und Vorschlägen für 

Übereinkünfte mit Drittländern und internationalen Organisationen nach Artikel 218 

AEUV sollte verbindlich vorgeschrieben werden, wenn sich diese auf das Recht auf 

Schutz personenbezogener Daten auswirken. In diesen Fällen sollte die Kommission 

verpflichtet sein, den Europäischen Datenschutzbeauftragten zu konsultieren, es sei 

denn, die Verordnung (EU) 2016/679 sieht eine obligatorische Konsultation des 

Europäischen Datenschutzausschusses vor – beispielsweise zu 

Angemessenheitsbeschlüssen oder delegierten Rechtsakten in Bezug auf 

standardisierte Bildsymbole und die Anforderungen für Zertifizierungsverfahren. Ist 

der betreffende Rechtsakt für den Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten von besonderer Bedeutung, 

so sollte es der Kommission zudem möglich sein, den Europäischen 
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Datenschutzausschuss zu konsultieren. In diesen Fällen sollte der Europäische 

Datenschutzbeauftragte als Mitglied des Europäischen Datenschutzausschusses seine 

Arbeit mit Letztgenanntem im Hinblick auf eine gemeinsame Stellungnahme 

koordinieren. Der Europäische Datenschutzbeauftragte und gegebenenfalls der 

Europäische Datenschutzausschuss sollten ihre schriftliche Empfehlung binnen acht 

Wochen vorlegen. Diese Frist sollte in dringenden Fällen oder soweit anderweitig 

angemessen, zum Beispiel, wenn die Kommission delegierte Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte ausarbeitet, kürzer sein. 
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(61) Gemäß Artikel 75 der Verordnung (EU) 2016/679 sollte das Sekretariat des 

Europäischen Datenschutzausschusses vom Europäischen 

Datenschutzbeauftragten gestellt werden. 

(62) In allen Organen und Einrichtungen der Union sollte ein Datenschutzbeauftragter für 

die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung Sorge tragen und die 

Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter bei der Erfüllung ihrer Pflichten beraten. 

Dieser Beauftragte sollte über das erforderliche Fachwissen auf dem Gebiet des 

Datenschutzrechts und der Datenschutzverfahren verfügen, das sich insbesondere 

nach den vom Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter durchgeführten 

Datenverarbeitungsvorgängen und dem erforderlichen Schutz für die betroffenen 

personenbezogenen Daten richten sollte. Diese Datenschutzbeauftragten sollten ihren 

Auftrag und ihre Aufgaben auf unabhängige Weise wahrnehmen können. 

(63) Das durch diese Verordnung unionsweit gewährleistete Schutzniveau für natürliche 

Personen sollte bei der Übermittlung personenbezogener Daten von Organen und 

Einrichtungen der Union an Verantwortliche, Auftragsverarbeiter oder andere 

Empfänger in Drittländern oder an internationale Organisationen gewährleistet 

werden. Dieselben Garantien sollten auch dann gelten, wenn aus einem Drittland 

oder von einer internationalen Organisation personenbezogene Daten an 

Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter in demselben oder einem anderen Drittland 

oder an dieselbe oder eine andere internationale Organisation weiterübermittelt 

werden. In jedem Fall sind derartige Datenübermittlungen an Drittländer und 

internationale Organisationen nur unter strikter Einhaltung der vorliegenden 

Verordnung und unter Achtung der in der Charta verankerten Grundrechte und 

Grundfreiheiten zulässig. Eine Datenübermittlung könnte nur stattfinden, wenn die 

in der vorliegenden Verordnung festgelegten Bedingungen für die Übermittlung 

personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen 

vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen dieser Verordnung von dem 

Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter erfüllt werden. 
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(64) Die Kommission kann nach Artikel 45 der Verordnung (EU) 2016/679 oder 

Artikel 36 der Richtlinie (EU) 2016/680 feststellen, dass ein Drittland, ein Gebiet 

oder ein bestimmter Sektor eines Drittlands oder eine internationale Organisation ein 

angemessenes Datenschutzniveau bietet. In derartigen Fällen dürfen 

personenbezogene Daten durch ein Organ oder eine Einrichtung der Union ohne 

weitere Genehmigung an dieses Drittland oder diese internationale Organisation 

übermittelt werden. 

(65) Bei Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses sollte der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter als Ausgleich für den in einem Drittland bestehenden Mangel an 

Datenschutz geeignete Maßnahmen für den Schutz der betroffenen Person vorsehen. 

Diese geeigneten Schutzmaßnahmen können darin bestehen, dass auf von der 

Kommission oder von dem Europäischen Datenschutzbeauftragten festgelegte 

Standarddatenschutzklauseln oder vom Europäischen Datenschutzbeauftragten 

genehmigte Vertragsklauseln zurückgegriffen wird. Ist der Auftragsverarbeiter kein 

Organ und keine Einrichtung der Union, so können auch die für internationale 

Datenübermittlungen nach der Verordnung (EU) 2016/679 geltenden verbindlichen 

internen Datenschutzvorschriften, Verhaltensregeln und Zertifizierungsverfahren 

geeignete Schutzmaßnahmen darstellen. Diese Schutzmaßnahmen sollten 

sicherstellen, dass die Datenschutzvorschriften und die Rechte der betroffenen 

Personen auf eine der Verarbeitung innerhalb der Union angemessene Art und Weise 

beachtet werden; dies gilt auch hinsichtlich der Verfügbarkeit von durchsetzbaren 

Rechten der betroffenen Person und von wirksamen Rechtsbehelfen, einschließlich 

des Rechts auf wirksame verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe 

sowie des Rechts auf Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen in der Union 

oder in einem Drittland. Sie sollten sich insbesondere auf die Einhaltung der 

allgemeinen Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

Grundsätze des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen beziehen. Datenübermittlungen dürfen auch 

von Organen und Einrichtungen der Union an Behörden oder öffentliche Stellen in 

Drittländern oder an internationale Organisationen mit entsprechenden Pflichten oder 

Aufgaben vorgenommen werden, auch auf der Grundlage von Bestimmungen, die in 

Verwaltungsvereinbarungen – wie beispielsweise einer gemeinsamen 

Absichtserklärung –, mit denen den betroffenen Personen durchsetzbare und 
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wirksame Rechte eingeräumt werden, aufzunehmen sind. Die Genehmigung des 

Europäischen Datenschutzbeauftragten sollte erlangt werden, wenn die 

Schutzmaßnahmen in nicht rechtsverbindlichen Verwaltungsvereinbarungen 

vorgesehen sind. 

(66) Die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter offenstehende Möglichkeit, 

auf die von der Kommission oder dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 

festgelegten Standard-Datenschutzklauseln zurückzugreifen, sollte den 

Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter weder daran hindern, die Standard-

Datenschutzklauseln auch in umfangreicheren Verträgen, wie zum Beispiel 

Verträgen zwischen dem Auftragsverarbeiter und einem anderen Auftragsverarbeiter, 

zu verwenden, noch sie daran hindern, ihnen weitere Klauseln oder zusätzliche 

Schutzmaßnahmen hinzuzufügen, solange diese weder mittelbar noch unmittelbar im 

Widerspruch zu den von der Kommission oder dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten erlassenen Standard-Datenschutzklauseln stehen oder die 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen beschneiden. Die 

Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter sollten ermutigt werden, mit 

vertraglichen Verpflichtungen, die die Standard-Datenschutzklauseln ergänzen, 

zusätzliche Schutzmaßnahmen zu bieten. 
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(67) Manche Drittländer erlassen Gesetze, Vorschriften und sonstige Rechtsakte, die 

vorgeben, die Verarbeitungstätigkeiten durch die Organe und Einrichtungen der 

Union unmittelbar zu regeln. Dies kann Urteile von Gerichten und Entscheidungen 

von Verwaltungsbehörden in Drittländern umfassen, mit denen von einem 

Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter die Übermittlung oder Offenlegung 

personenbezogener Daten verlangt wird und die nicht auf eine in Kraft befindliche 

internationale Übereinkunft zwischen dem ersuchenden Drittland und der Union 

gestützt sind. Die Anwendung dieser Gesetze, Vorschriften und sonstigen Rechtsakte 

außerhalb des Hoheitsgebiets der betreffenden Drittländer kann gegen internationales 

Recht verstoßen und dem durch die vorliegende Verordnung in der Union 

gewährleisteten Schutz natürlicher Personen zuwiderlaufen. Datenübermittlungen 

sollten daher nur zulässig sein, wenn die Bedingungen dieser Verordnung für 

Datenübermittlungen an Drittländer eingehalten werden. Dies kann unter anderem 

der Fall sein, wenn die Offenlegung aus einem wichtigen öffentlichen Interesse 

erforderlich ist, das im Unionsrecht anerkannt ist. 
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(68) Datenübermittlungen sollten in bestimmten Situationen unter bestimmten 

Voraussetzungen zulässig sein, nämlich wenn die betroffene Person ihre 

ausdrückliche Einwilligung erteilt hat, wenn die Übermittlung gelegentlich erfolgt 

und im Rahmen eines Vertrags oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen, sei 

es vor Gericht oder auf dem Verwaltungswege oder in außergerichtlichen Verfahren, 

wozu auch Verfahren vor Regulierungsbehörden zählen, erforderlich ist. Die 

Übermittlung sollte zudem möglich sein, wenn sie zur Wahrung eines im 

Unionsrecht festgelegten wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich ist oder wenn 

sie aus einem durch Rechtsvorschriften vorgesehenen Register erfolgt, das von der 

Öffentlichkeit oder Personen mit berechtigtem Interesse eingesehen werden kann. In 

letzterem Fall sollte sich eine solche Übermittlung nicht auf die Gesamtheit oder 

ganze Kategorien der im Register enthaltenen personenbezogenen Daten erstrecken 

dürfen, es sei denn, sie ist nach dem Unionsrecht zulässig; ist das betreffende 

Register zur Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse bestimmt, 

sollte die Übermittlung nur auf Anfrage dieser Personen oder nur dann erfolgen, 

wenn diese Personen die Adressaten der Übermittlung sind, wobei den Interessen 

und Grundrechten der betroffenen Person in vollem Umfang Rechnung zu tragen ist.  
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(69) Diese Ausnahmen sollten insbesondere für Datenübermittlungen gelten, die aus 

wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses erforderlich sind, beispielsweise für 

den internationalen Datenaustausch zwischen Organen und Einrichtungen der Union 

und Wettbewerbs-, Steuer- oder Zollbehörden, Finanzaufsichtsbehörden und 

Diensten, die für Angelegenheiten der sozialen Sicherheit oder für die öffentliche 

Gesundheit zuständig sind, beispielsweise im Falle der Umgebungsuntersuchung bei 

ansteckenden Krankheiten oder zur Verringerung bzw. Beseitigung des Dopings im 

Sport. Die Übermittlung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig 

angesehen werden, wenn sie erforderlich ist, um ein Interesse, das für die 

lebenswichtigen Interessen – einschließlich der körperlichen Unversehrtheit oder des 

Lebens – der betroffenen Person oder einer anderen Person wesentlich ist, zu 

schützen und die betroffene Person außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben. Liegt 

kein Angemessenheitsbeschluss vor, so können im Unionsrecht aus wichtigen 

Gründen des öffentlichen Interesses ausdrücklich Beschränkungen der Übermittlung 

bestimmter Kategorien von Daten an Drittländer oder internationale Organisationen 

vorgesehen werden. Jede Übermittlung personenbezogener Daten einer betroffenen 

Person, die aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre 

Einwilligung zu erteilen, an eine internationale humanitäre Organisation, die erfolgt, 

um eine nach den Genfer Konventionen obliegende Aufgabe auszuführen oder um 

dem in bewaffneten Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrecht 

nachzukommen, könnte als aus einem wichtigen Grund im öffentlichen Interesse 

notwendig oder als im lebenswichtigen Interesse der betroffenen Person liegend 

erachtet werden.  

(70) In allen Fällen, in denen kein Kommissionsbeschluss zur Angemessenheit des in 

einem Drittland bestehenden Datenschutzniveaus vorliegt, sollte der Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter auf Lösungen zurückgreifen, mit denen den betroffenen 

Personen durchsetzbare und wirksame Rechte in Bezug auf die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten in der Union nach der Übermittlung dieser Daten 

eingeräumt werden, damit sie weiterhin in den Genuss ihrer Grundrechte kommen 

und die Schutzmaßnahmen für sie gelten. 
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(71) Wenn personenbezogene Daten in ein anderes Land außerhalb der Union übermittelt 

werden, besteht eine erhöhte Gefahr, dass natürliche Personen ihre 

Datenschutzrechte nicht wahrnehmen können und sich insbesondere nicht gegen die 

unrechtmäßige Nutzung oder Offenlegung dieser Informationen schützen können. 

Ebenso kann es vorkommen, dass nationale Aufsichtsbehörden und der Europäische 

Datenschutzbeauftragte Beschwerden nicht nachgehen oder Untersuchungen nicht 

durchführen können, die einen Bezug zu Tätigkeiten außerhalb ihres 

Zuständigkeitsbereichs haben. Ihre Bemühungen um grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit können auch durch unzureichende Präventiv- und 

Abhilfebefugnisse, widersprüchliche Rechtsordnungen und praktische Hindernisse 

wie Ressourcenknappheit behindert werden. Daher sollte eine engere 

Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Datenschutzbeauftragten und den 

nationalen Aufsichtsbehörden gefördert werden, damit sie Informationen mit den 

entsprechenden Stellen in anderen Ländern austauschen können.  

(72) Die mit der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 erfolgte Einrichtung des Amtes des 

Europäischen Datenschutzbeauftragten, der befugt ist, seine Aufgaben und 

Befugnisse völlig unabhängig wahrzunehmen, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. 

Mit der vorliegenden Verordnung sollte seine Rolle und Unabhängigkeit weiter 

gestärkt und präzisiert werden. Der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte eine 

Person sein, an deren Unabhängigkeit kein Zweifel besteht und die 

anerkanntermaßen über die für die Wahrnehmung der Aufgaben des 

Europäischen Datenschutzbeauftragten erforderliche Erfahrung und Sachkunde 

verfügt, zum Beispiel, weil sie einer der nach Artikel 51 der Verordnung 

(EU) 2016/679 errichteten Aufsichtsbehörden angehört hat. 
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(73) Damit in der gesamten Union eine einheitliche Überwachung und Durchsetzung der 

Datenschutzvorschriften gewährleistet ist, sollte der Europäische 

Datenschutzbeauftragte dieselben Aufgaben und wirksamen Befugnisse wie die 

nationalen Aufsichtsbehörden haben, darunter – insbesondere im Fall von 

Beschwerden natürlicher Personen – Untersuchungsbefugnisse, Abhilfebefugnisse 

und Sanktionsbefugnisse sowie Genehmigungs- und Beratungsbefugnisse, die 

Befugnis, Verstöße gegen diese Verordnung dem Gerichtshof  zur Kenntnis zu 

bringen, und die Befugnis, Gerichtsverfahren im Einklang mit dem Primärrecht 

anzustrengen. Dazu sollte auch die Befugnis zählen, eine vorübergehende oder 

endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines Verbots, zu 

verhängen. Um überflüssige Kosten und übermäßige Unannehmlichkeiten mit 

gegebenenfalls nachteiligen Auswirkungen für die betroffenen Personen zu 

vermeiden, sollte jede Maßnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten im 

Hinblick auf die Einhaltung dieser Verordnung geeignet, erforderlich und 

angemessen sein, wobei die Umstände des jeweiligen Einzelfalls und das Recht jeder 

Person, gehört zu werden, bevor die betreffende individuelle Maßnahme getroffen 

wird, zu berücksichtigen sind. Jede rechtsverbindliche Maßnahme des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten sollte schriftlich erlassen werden, und sie sollte klar und 

eindeutig sein; das Datum, an dem die Maßnahme erlassen wurde, sollte angegeben 

werden und die Maßnahme sollte vom Europäischen Datenschutzbeauftragten 

unterzeichnet sein und eine Begründung für die Maßnahme sowie einen Hinweis auf 

das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf enthalten. 

(74) Damit die Unabhängigkeit des Gerichtshofs bei der Ausübung seiner gerichtlichen 

Aufgaben einschließlich seiner Beschlussfassung unangetastet bleibt, sollte die 

Aufsichtskompetenz des Europäischen Datenschutzbeauftragten nicht die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Gerichtshof im Rahmen seiner 

justiziellen Tätigkeit erfassen. Für diese Verarbeitungsvorgänge sollte der 

Gerichtshof gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Charta eine unabhängige Aufsicht 

einrichten, beispielsweise durch ein internes Verfahren. 
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(75) Die Entscheidungen des Europäischen Datenschutzbeauftragten über die in dieser 

Verordnung festgelegten Ausnahmen, Garantien, Genehmigungen und 

Voraussetzungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten sollten im 

Tätigkeitsbericht veröffentlicht werden. Unabhängig von der jährlichen 

Veröffentlichung des Tätigkeitsberichts kann der Europäische 

Datenschutzbeauftragte Berichte über besondere Themen veröffentlichen. 

(76) Der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte die Bestimmungen der 

Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates9 

einhalten. 

(77) Die nationalen Aufsichtsbehörden überwachen die Anwendung der Verordnung 

(EU) 2016/679 und tragen zu ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union 

bei, um natürliche Personen im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer Daten zu 

schützen und den freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt zu 

erleichtern. Um die einheitliche Anwendung der in den Mitgliedstaaten anwendbaren 

Datenschutzvorschriften und der für die Organe und Einrichtungen der Union 

anwendbaren Datenschutzvorschriften zu verbessern, sollte der Europäische 

Datenschutzbeauftragte mit den nationalen Aufsichtsbehörden wirksam 

zusammenarbeiten. 

                                                 
9  Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43). 
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(78) In bestimmten Fällen ist im Unionsrecht ein Modell für eine koordinierte Aufsicht 

vorgesehen, bei dem die Aufsicht auf den Europäischen Datenschutzbeauftragten und 

die nationalen Aufsichtsbehörden aufgeteilt ist. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte fungiert auch als Aufsichtsbehörde von Europol und für 

diese Zwecke wurde ein spezielles Modell für die Zusammenarbeit mit den 

nationalen Aufsichtsbehörden im Wege eines Beirats für die Zusammenarbeit, dem 

auch eine Beratungsfunktion zukommt, geschaffen. Zur besseren wirksamen 

Aufsicht und Durchsetzung des materiellen Datenschutzrechts sollte in der Union ein 

einheitliches, kohärentes Modell für eine koordinierte Aufsicht eingeführt werden. 

Die Kommission sollte daher erforderlichenfalls Gesetzgebungsvorschläge im 

Hinblick auf die Änderung von Unionsrechtsakten, die ein Modell für eine 

koordinierte Aufsicht vorsehen, unterbreiten, um diese an das in dieser Verordnung 

festgelegte Modell für eine koordinierte Aufsicht anzupassen. Der Europäische 

Datenschutzausschuss sollte als zentrales Forum agieren, um die wirksame 

koordinierte Aufsicht in allen Bereichen zu gewährleisten. 

(79) Jede betroffene Person sollte das Recht haben, bei dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten eine Beschwerde einzureichen und im Einklang mit den 

Verträgen einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf vor dem Gerichtshof 

einzulegen, wenn sich die betroffene Person in ihren Rechten nach dieser 

Verordnung verletzt sieht oder wenn der Europäische Datenschutzbeauftragte auf 

eine Beschwerde hin nicht tätig wird, eine Beschwerde teilweise oder ganz abweist 

oder ablehnt oder nicht tätig wird, obwohl dies zum Schutz der Rechte der 

betroffenen Person notwendig ist. Die auf eine Beschwerde folgende Untersuchung 

sollte vorbehaltlich gerichtlicher Überprüfung so weit gehen, wie dies im Einzelfall 

angemessen ist. Der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte die betroffene Person 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums über den Fortgang und die Ergebnisse der 

Beschwerde unterrichten. Sollte eine weitere Abstimmung mit einer nationalen 

Aufsichtsbehörde erforderlich sein, sollte die betroffene Person über den 

Zwischenstand informiert werden. Der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte 

Maßnahmen zur Erleichterung der Einreichung von Beschwerden treffen, wie etwa 

die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch elektronisch ausgefüllt 

werden kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 
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(80) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder 

immaterieller Schaden entstanden ist, sollte – vorbehaltlich der in den Verträgen 

vorgesehenen Voraussetzungen – Anspruch auf Schadenersatz gegen den 

Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter haben. 

(81) Um die Aufsichtsfunktion des Europäischen Datenschutzbeauftragten und die 

wirksame Durchsetzung der vorliegenden Verordnung zu erleichtern, sollte der 

Europäische Datenschutzbeauftragte als letztes Mittel die Befugnis haben, 

Geldbußen zu verhängen. Mit diesen Geldbußen sollten keine Einzelpersonen, 

sondern vielmehr die Organe oder Einrichtungen der Union für Verstöße gegen diese 

Verordnung sanktioniert werden, um künftigen Verstößen gegen die vorliegende 

Verordnung vorzubeugen und eine Kultur des Schutzes personenbezogener Daten 

innerhalb der Organe und Einrichtungen der Union zu fördern. In der vorliegenden 

Verordnung sollten die mit Geldbußen zu ahndenden Verstöße sowie die 

Obergrenzen der entsprechenden Geldbußen und die Kriterien für ihre Festsetzung 

genannt werden. Der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte die Höhe der 

Geldbuße in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller besonderen Umstände und 

der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, seiner Folgen sowie der Maßnahmen, die 

ergriffen worden sind, um die Einhaltung der aus dieser Verordnung erwachsenden 

Verpflichtungen zu gewährleisten und die Folgen des Verstoßes abzuwenden oder 

abzumildern, festsetzen. Wenn er eine Geldbuße gegen ein Organ oder eine 

Einrichtung der Union verhängt, sollte der Europäische Datenschutzbeauftragte die 

Verhältnismäßigkeit der Höhe der Geldbuße prüfen. Das Verwaltungsverfahren für 

das Verhängen von Geldbußen gegen die Organe und Einrichtungen der Union sollte 

im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts in der Auslegung 

des Gerichtshofs erfolgen. 
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(82) Betroffene Personen, die sich in ihren Rechten nach dieser Verordnung verletzt 

sehen, sollten das Recht haben, nach Unionsrecht oder nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründete Einrichtungen, Organisationen oder Vereinigungen ohne 

Gewinnerzielungsabsicht, deren satzungsmäßige Ziele im öffentlichem Interesse 

liegen und die im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten tätig sind, zu 

beauftragen, in ihrem Namen Beschwerde beim Europäischen 

Datenschutzbeauftragten einzulegen. Diese Einrichtungen, Organisationen oder 

Vereinigungen sollten ferner das Recht haben, einen gerichtlichen Rechtsbehelf im 

Namen der betroffenen Person einzulegen oder das Recht auf Schadenersatz im 

Namen der betroffenen Person in Anspruch zu nehmen.  

(83) Verstoßen Beamte oder sonstige Bedienstete der Union gegen die Verpflichtungen 

gemäß der vorliegenden Verordnung, so sollte dies für sie disziplinarische oder 

anderweitige Maßnahmen nach sich ziehen, die im Statut der Beamten der 

Europäischen Union und den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

Bediensteten der Union gemäß der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 

des Rates10 (im Folgenden "Statut") festgelegt sind.  

                                                 
10 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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(84) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

vorliegenden Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden. Diese Befugnisse sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates11 ausgeübt werden. Das 

Prüfverfahren sollte für die Festlegung von Standardvertragsklauseln zwischen 

Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern sowie zwischen Auftragsverarbeitern, für 

die Annahme einer Liste der Verarbeitungsvorgänge, die eine vorherige Konsultation 

des Europäischen Datenschutzbeauftragten durch den Verantwortlichen für eine 

Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrnehmung einer im öffentlichen 

Interesse liegenden Aufgabe erfordert, und für die Festlegung von 

Standardvertragsklauseln, die geeignete Schutzmaßnahmen für internationale 

Datenübermittlungen vorsehen, angewendet werden. 

(85) Die vertraulichen Informationen, die die statistischen Behörden der Union und der 

Mitgliedstaaten zur Erstellung der amtlichen europäischen und der amtlichen 

nationalen Statistiken erheben, sollten geschützt werden. Die europäischen 

Statistiken sollten im Einklang mit den in Artikel 338 Absatz 2 AEUV dargelegten 

statistischen Grundsätzen entwickelt, erstellt und verbreitet werden. Die Verordnung 

(EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates12 enthält genauere 

Bestimmungen zur Vertraulichkeit europäischer Statistiken. 

                                                 
11 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

12 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das 
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der Verordnung (EG) 
Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 
89/382/EWG, Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das 
Statistische Programm der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 
31.3.2009, S. 164). 
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(86) Die Verordnung Nr. 45/2001/EG und der Beschluss 1247/2002/EG des Europäischen 

Parlaments, des Rats und der Kommission13 sollten aufgehoben werden. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung und den aufgehobenen Beschluss 

sollten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung gelten. 

(87) Um die uneingeschränkte Unabhängigkeit der Mitglieder der unabhängigen 

Aufsichtsbehörde zu gewährleisten, sollte die Amtszeit des derzeitigen Europäischen 

Datenschutzbeauftragten und des derzeitigen stellvertretenden 

Datenschutzbeauftragten von der vorliegenden Verordnung unberührt bleiben. Der 

derzeitige stellvertretende Datenschutzbeauftragte sollte sein Amt bis zum Ende 

seiner Amtszeit ausüben, es sei denn, eine der in der vorliegenden Verordnung 

vorgesehenen Bedingungen für ein vorzeitiges Ende der Amtszeit des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten tritt ein. Die entsprechenden Bestimmungen der 

vorliegenden Verordnung sollten für den stellvertretenden Datenschutzbeauftragten 

bis zum Ende seiner Amtszeit gelten. 

(88) Damit die grundlegenden Ziele, ein gleichwertiges Schutzniveau für natürliche 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und den freien Verkehr 

personenbezogener Daten in der gesamten Union zu gewährleisten, entsprechend 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verwirklicht werden können, ist es 

erforderlich und angemessen, Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch die Organe und Einrichtungen der Union festzulegen. Die vorliegende 

Verordnung geht entsprechend Artikel 5 Absatz 4 EUV nicht über das zur 

Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(89) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde nach Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 konsultiert und hat seine Stellungnahme am 15. März 

201714 abgegeben — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
13  Beschluss Nr. 1247/2002/EG vom 1. Juli 2002 des Europäischen Parlaments, des Rates 

und der Kommission über die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die 
Ausübung der Aufgaben des Europäischen Datenschutzbeauftragten (ABl. L 183 vom 
12.7.2002, S. 1). 

14  ABl. C 164 vom 24.5.2017, S. 2. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:183;Day:12;Month:7;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:183;Day:12;Month:7;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:164;Day:24;Month:5;Year:2017;Page:2&comp=


 

 56 

 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Ziele 

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen ▌der 

Union sowie Vorschriften zum freien Verkehr personenbezogener Daten 

untereinander oder mit sonstigen Empfängern, die in der Union niedergelassen sind 

▌. 

(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 

und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. 

(3) Der Europäische Datenschutzbeauftragte überwacht die Anwendung der 

Bestimmungen dieser Verordnung auf alle Verarbeitungen durch Organe und 

Einrichtungen der Union. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch alle 

Organe und Einrichtungen der Union ▌. 
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(2) Nur Artikel 3 und Kapitel IX dieser Verordnung gelten für die 

Verarbeitung operativer personenbezogener Daten durch Einrichtungen 

und sonstige Stellen der Union bei der Ausübung von Tätigkeiten, die in 

den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 oder 5 AEUV 

fallen.  

(3) Diese Verordnung gilt solange nicht für die Verarbeitung operativer 

personenbezogener Daten durch Europol und die Europäische 

Staatsanwaltschaft, bis die Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen 

Parlaments und des Rates15 und die Verordnung (EU) 2017/193916 des 

Rates im Einklang mit Artikel 98 der vorliegenden Verordnung angepasst 

sind. 

(4) Diese Verordnung gilt nicht für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch Missionen gemäß Artikel 42 Absatz 1 sowie Artikel 43 und 44 

EUV. 

(5) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder 

gespeichert werden sollen. 

                                                 
15 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 

2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 
2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates (ABl. L 
135 vom 24.5.2016, S. 53). 

16  Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer 
Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft 
(EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

▌ 

(1) „personenbezogene Daten“ alle Informationen die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden 

„betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche 

Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 

Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, 

zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 

besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann; 
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(2) „operative personenbezogene Daten“ alle personenbezogene Daten, die von 

Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union bei der Ausübung von 

Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V 

Kapitel 4 oder 5 AEUV fallen, verarbeitet werden, um die in den 

Rechtsakten zur Gründung dieser Einrichtungen oder sonstigen Stellen 

festgelegten Ziele und Aufgaben zu erfüllen; 

(3) „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 

ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang 

mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 

Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 

Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, 

das Löschen oder die Vernichtung; 

(4) „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter 

personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung 

einzuschränken; 

(5) „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 

Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet 

werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche 

Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich 

Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, 

Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel 

dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen; 
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(6) „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 

Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher 

Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person 

zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen 

gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 

Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen 

Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person 

zugewiesen werden; 

(7) „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die 

nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese 

Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen 

Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

(8) „Verantwortlicher“ das Organ oder die Einrichtung der Union oder die 

Generaldirektion oder sonstige Organisationseinheit, das beziehungsweise 

die allein oder gemeinsam mit anderen  über die Zwecke und Mittel der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten bestimmt; sind die Zwecke 

und Mittel dieser Verarbeitung durch einen besonderen Rechtsakt der 

Union bestimmt, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die 

bestimmten Kriterien für seine Benennung nach dem Unionsrecht 

vorgesehen werden; 

(9) „Verantwortliche, die nicht Organe oder Einrichtungen der Union sind“ 

Verantwortliche im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 

2016/679 sowie Verantwortliche im Sinne des Artikels 3 Nummer 8 der 

Richtlinie (EU) 2016/680; 

(10) „Organe und Einrichtungen der Union“ die Organe, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union, die durch den EUV, den AEUV oder den 

Euratom-Vertrag oder auf deren Grundlage geschaffen wurden, 
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(11) „zuständige Behörde“ eine staatliche Stelle in einem Mitgliedstaat, die für 

die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten 

oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der 

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zuständig ist; 

(12) „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag 

des Verantwortlichen verarbeitet; 

(13) „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt 

werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt 

oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 

Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten 

jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die 

genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden 

Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung; 

(14) „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, 

dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren 

Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt 

sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten; 

(15) „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten 

Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene 

Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu 

verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist; 
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(16) „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der 

Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, 

zum Verlust, zur Veränderung, oder zur unbefugten Offenlegung von 

beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten 

führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden; 

(17) „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder 

erworbenen genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person, die 

eindeutige Informationen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser 

natürlichen Person liefern und insbesondere aus der Analyse einer 

biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person gewonnen 

wurden; 

(18) „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene 

personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder 

verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, die die 

eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen oder 

bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

(19) „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche 

oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der 

Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen 

Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen; 

(20)  „Dienst der Informationsgesellschaft“ eine Dienstleistung im Sinne des 

Artikels 1 Nummer 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2015/1535 des 

Europäischen Parlaments und des Rates17; 

(21) „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre 

nachgeordneten Stellen oder jede sonstige Einrichtung, die durch eine 

zwischen zwei oder mehr Ländern geschlossene Übereinkunft oder auf der 

Grundlage einer solchen Übereinkunft geschaffen wurde; 

                                                 
17  Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 

September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen 
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. 
L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 
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(22) „nationale Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat gemäß 

Artikel 51 der Verordnung (EU) 2016/679 oder gemäß Artikel 41 der 

Richtlinie (EU) 2016/680 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle; 

(23) „Nutzer“ jede natürliche Person, die ein Netz oder eine Endeinrichtung 

nutzt, das beziehungsweise die unter der Kontrolle eines Organs oder einer 

Einrichtung der Union betrieben wird; 

(24) „Verzeichnis“ ein öffentlich zugängliches Nutzerverzeichnis oder ein 

internes Nutzerverzeichnis in gedruckter oder elektronischer Form, das 

innerhalb eines Organs oder einer Einrichtung der Union zugänglich ist 

oder das von Organen und Einrichtungen der Union gemeinsam genutzt 

wird; 

(25) „elektronisches Kommunikationsnetz“ ein Übertragungssystem, das auf 

einer permanenten Infrastruktur oder einer zentralen 

Verwaltungskapazität beruhen kann, sowie gegebenenfalls Vermittlungs- 

und Leitwegeinrichtungen sowie anderweitige Ressourcen – einschließlich 

der nicht aktiven Netzbestandteile –, die die Übertragung von Signalen 

über Kabel, Funk, optische oder andere elektromagnetische Einrichtungen 

ermöglichen, einschließlich Satellitennetze, feste (leitungs- und 

paketvermittelte, einschließlich des Internets) und mobile terrestrische 

Netze, Stromleitungssysteme, soweit sie zur Signalübertragung genutzt 

werden, Netze für Hör- und Fernsehfunk sowie Kabelfernsehnetze, 

unabhängig von der Art der übertragenen Informationen; 
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(26)   „Endeinrichtung“ eine Endeinrichtung im Sinne des Artikels 1 Nummer 1 

der Richtlinie 2008/63/EG18 der Kommission. 

▌ 

                                                 
18  Richtlinie 2008/63/EG der Kommission vom 20. Juni 2008 über den Wettbewerb auf 

dem Markt für Telekommunikationsendeinrichtungen (ABl. L 162 vom 21.6.2008, S. 
20). 
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KAPITEL II  

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

Artikel 4 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene 

Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, 

Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“), 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen 

nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen 

Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 13 nicht als 

unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“), 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der 

Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“), 

d) sachlich richtig sein und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es 

sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene 

Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig ▌sind, 

unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“), 
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e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen 

Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die die 

personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erforderlich ist; 

personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter 

technischer und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung 

zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefordert 

werden, ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke 

oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für 

statistische Zwecke gemäß Artikel 13 verarbeitet werden 

(„Speicherbegrenzung“), 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 

personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter 

oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, 

unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und 

Vertraulichkeit“). 

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss 

dessen Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

Artikel 5 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn und soweit mindestens eine der 

nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im 

öffentlichen Interesse liegt▌oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 

dem Organ oder der Einrichtung der Union übertragen wurde,  

b) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, 

der der Verantwortliche unterliegt, 
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c) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen, 

d) die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte 

Zwecke gegeben, 

e) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 

(2) Die Rechtsgrundlage für eine Verarbeitung gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b 

wird im Unionsrecht festgelegt. 

Artikel 6 

Verarbeitung zu einem anderen kompatiblen Zweck 

Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die 

personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen 

Person oder auf Unionsrecht, die in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und 

verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 25 Absatz 1 genannten Ziele 

darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche — um festzustellen, ob die Verarbeitung zu 

einem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich 

erhoben wurden, kompatibel ist, unter anderem  

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten 

erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung, 

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 

insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und 

dem Verantwortlichen, 
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c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien 

personenbezogener Daten gemäß Artikel 10 verarbeitet werden oder ob 

personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten nach 

Artikel 11 verarbeitet werden, 

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen 

Personen, 

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder 

Pseudonymisierung gehören kann. 

Artikel 7 

Bedingungen für die Einwilligung 

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche 

nachweisen können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten eingewilligt hat. 

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, 

die noch andere Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in 

verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache 

so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. Teile 

der Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen diese 

Verordnung darstellen. 

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene 

Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf 

der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 
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(4) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand 

in größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die 

Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der 

Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die 

für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind. 

Artikel 8 

Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der 

Informationsgesellschaft 

(1) Gilt Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d bei einem Angebot von Diensten der 

Informationsgesellschaft, das einem Kind direkt gemacht wird, so ist die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kindes rechtmäßig, wenn das Kind 

das 13. Lebensjahr vollendet hat. Hat das Kind noch nicht das 13. Lebensjahr 

vollendet, so ist diese Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese 

Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit 

dessen Zustimmung erteilt wird. 

(2) Der Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik 

angemessene Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die 

Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit 

dessen Zustimmung erteilt wurde. 

(3) Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, wie etwa die 

Vorschriften zur Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines 

Vertrags in Bezug auf ein Kind, unberührt. 
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Artikel 9 

Übermittlungen personenbezogener Daten an in der Union niedergelassene ▌Empfänger, die 

nicht Organe oder Einrichtungen der Union sind  

(1) Unbeschadet der Artikel 4 bis 6 und 10 werden personenbezogene Daten an in der 

Union niedergelassene Empfänger, die nicht Organe oder Einrichtungen der Union 

sind, nur übermittelt, wenn  

a) der Empfänger nachweist, dass die Daten für die Wahrnehmung einer Aufgabe 

erforderlich sind, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Empfänger übertragen wurde, oder 

b) wenn der Empfänger nachweist, dass die Übermittlung der Daten für einen 

bestimmten, im öffentlichen Interesse liegenden Zweck erforderlich ist, und 

der Verantwortliche in Fällen, in denen Gründe für die Annahme vorliegen, 

dass die berechtigten Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt werden 

könnten, nachweist, dass die Übermittlung der personenbezogenen Daten für 

diesen Zweck verhältnismäßig ist, nachdem er die unterschiedlichen 

widerstreitenden Interessen nachweislich gegeneinander abgewogen hat. 

(2) Veranlasst der Verantwortliche die Übermittlung nach diesem Artikel, so weist er 

anhand der Kriterien nach Absatz 1 Buchstabe a oder b nach, dass die Übermittlung 

personenbezogener Daten erforderlich und angemessen in Bezug auf den 

Übermittlungszweck ist. 

(3) Die Organe und Einrichtungen der Union müssen das Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten mit dem Recht auf Zugang zu Dokumenten nach dem 

Unionsrecht in Einklang bringen. 
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Artikel 10 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische 

Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen 

oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von 

genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer 

natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder zur 

sexuellen Orientierung einer natürlichen Person sind untersagt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 

a) die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke 

ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht kann das Verbot nach 

Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben 

werden, 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die 

betroffene Person die ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der 

sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und 

seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies 

nach Unionsrecht, das geeignete Garantien für die Grundrechte und die 

Interessen der betroffenen Person vorsieht, zulässig ist,  

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 

körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu 

geben,  
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d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine 

politisch, weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete 

Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht, die in ein Organ oder eine 

Einrichtung der Union integriert ist, im Rahmen ihrer rechtmäßigen 

Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung 

ausschließlich auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder dieser 

Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren 

Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die 

Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen 

offengelegt werden, 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene 

Person offensichtlich öffentlich gemacht hat,  

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen oder bei Handlungen des Gerichtshofs im Rahmen seiner 

justiziellen Tätigkeit erforderlich, 

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts, das in 

angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des 

Rechts auf Datenschutz achtet und angemessene und spezifische Maßnahmen 

zum Schutz der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, 

aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich, 
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h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der 

Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für 

die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im 

Gesundheits- oder Sozialbereich oder die Verwaltung von Systemen und 

Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der Grundlage des 

Unionsrechts oder aufgrund eines Vertrags mit einem Angehörigen eines 

Gesundheitsberufs und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingungen 

und Garantien erforderlich, 

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit, wie dem Schutz vor schwerwiegenden 

grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei 

Arzneimitteln und Medizinprodukten, auf der Grundlage des Unionsrechts, das 

angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses, 

vorsieht, erforderlich, oder 

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts, das in 

angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des 

Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen 

zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, 

für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche 

oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke erforderlich.  
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(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen zu den in Absatz 2 

Buchstabe h genannten Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Daten von 

Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung verarbeitet werden und dieses 

Fachpersonal nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den 

Vorschriften nationaler zuständiger Stellen dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder 

von einer anderen Person, die ebenfalls nach dem Unionsrecht oder dem Recht 

eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen einer 

Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

Artikel 11 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln aufgrund von Artikel 5 

Absatz 1 darf nur unter behördlicher Aufsicht vorgenommen werden oder wenn dies nach 

dem Unionsrecht, das geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Personen vorsieht, zulässig ist. 

Artikel 12 

Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen Person nicht erforderlich ist 

(1) Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeitet, 

die Identifizierung der betroffenen Person durch den Verantwortlichen nicht oder 

nicht mehr erforderlich, so ist dieser nicht verpflichtet, ausschließlich zum Zweck 

der Einhaltung dieser Verordnung zusätzliche Informationen aufzubewahren, 

einzuholen oder zu verarbeiten, um die betroffene Person zu identifizieren. 

(2) Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

nachweisen, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren, so 

unterrichtet er die betroffene Person hierüber, sofern möglich. In diesen Fällen 

finden die Artikel 17 bis 22 keine Anwendung, es sei denn, die betroffene Person 

stellt zur Ausübung ihrer in diesen Artikeln niedergelegten Rechte zusätzliche 

Informationen bereit, die ihre Identifizierung ermöglichen. 
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Artikel 13 

Garantien in Bezug auf die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden 

Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken und zu 

statistischen Zwecken 

Die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu 

wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 

unterliegt geeigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gemäß 

dieser Verordnung. Mit diesen Garantien wird sichergestellt, dass technische und 

organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung des Grundsatzes 

der Datenminimierung gewährleistet wird. Zu diesen Maßnahmen kann die 

Pseudonymisierung gehören, sofern es möglich ist, diese Zwecke auf diese Weise zu erfüllen. 

In allen Fällen, in denen diese Zwecke durch die Weiterverarbeitung, bei der die 

Identifizierung von betroffenen Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, erfüllt werden 

können, werden diese Zwecke auf diese Weise erfüllt. 

www.parlament.gv.at



 

 76 

 
KAPITEL III 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 

ABSCHNITT 1 

TRANSPARENZ UND MODALITÄTEN 

Artikel 14 

Transparente Informationen, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte 

der betroffenen Person 

(1) Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person alle 

Informationen gemäß den Artikeln 15 und 16 und alle Mitteilungen gemäß den 

Artikeln 17 bis 24 und Artikel 35, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in 

präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren 

und einfachen Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die 

sich speziell an ein Kind richten. Die Übermittlung der Informationen erfolgt 

schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der 

betroffenen Person verlangt, kann die Information mündlich erteilt werden, sofern 

die Identität der betroffenen Person in anderer Form nachgewiesen wurde. 

(2) Der Verantwortliche ermöglicht der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte 

gemäß den Artikeln 17 bis 24. In den in Artikel 12 Absatz 2 genannten Fällen darf 

sich der Verantwortliche nur dann weigern, aufgrund des Antrags der betroffenen 

Person auf Wahrnehmung ihrer Rechte nach den Artikeln 17 bis 24 tätig zu werden, 

wenn er nachweist, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu 

identifizieren. 
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(3) Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informationen über die auf Antrag 

gemäß den Artikeln 17 bis 24 getroffenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall 

aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur Verfügung. Diese Frist 

kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung 

der Komplexität und der Zahl der Anträge erforderlich ist. Der Verantwortliche 

unterrichtet die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags 

über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. Stellt 

die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen nach 

Möglichkeit in elektronischer Form zu übermitteln, sofern die betroffene Person 

nichts anderes angibt. 

(4) Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so 

unterrichtet er die betroffene Person ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb 

eines Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und über die 

Möglichkeit, Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten und einen 

gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen. 

(5) Informationen gemäß den Artikeln 15 und 16 sowie alle Mitteilungen und 

Maßnahmen gemäß den Artikeln 17 bis 24 und Artikel 35 werden unentgeltlich zur 

Verfügung gestellt. Bei offensichtlich unbegründeten oder – insbesondere im Fall 

von häufiger Wiederholung –exzessiven Anträgen einer betroffenen Person kann 

sich der Verantwortliche weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. Der 

Verantwortliche hat den Nachweis für den offensichtlich unbegründeten oder 

exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen. 

(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, 

die den Antrag gemäß den Artikeln 17 bis 23 stellt, so kann er unbeschadet des 

Artikels 12 zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität 

der betroffenen Person erforderlich sind. 
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(7) Die Informationen, die den betroffenen Personen gemäß den Artikeln 15 und 16 

bereitzustellen sind, können in Kombination mit standardisierten Bildsymbolen 

bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehmbarer, verständlicher und klar 

nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick über die beabsichtigte 

Verarbeitung zu vermitteln. Werden die Bildsymbole in elektronischer Form 

dargestellt, so müssen sie maschinenlesbar sein. 

(8) Erlässt die Kommission nach Artikel 12 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2016/679 

delegierte Rechtsakte, in denen sie die durch Bildsymbole darzustellenden 

Informationen und die Verfahren für die Bereitstellung standardisierter Bildsymbole 

festlegt, so stellen die Organe und Einrichtungen der Union gegebenenfalls die 

Informationen gemäß den Artikeln 15 und 16 der vorliegenden Verordnung in 

Kombination mit diesen standardisierten Bildsymbolen bereit. 

ABSCHNITT 2 

INFORMATIONSPFLICHT UND RECHT AUF AUSKUNFT ÜBER 

PERSONENBEZOGENE DATEN 

Artikel 15 

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der 

Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten 

sämtliche folgenden Informationen mit: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen, 

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, 
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c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, 

sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 

d) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 

personenbezogenen Daten, 

e) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, personenbezogene Daten an 

ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das 

Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der 

Kommission oder – im Falle von Übermittlungen nach Artikel 48 – einen 

Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die 

Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist oder wo sie verfügbar 

sind. 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der 

betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten die folgenden weiteren 

Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente 

Verarbeitung zu gewährleisten: 

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 

falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, 

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die 

betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung 

oder auf Einschränkung der Verarbeitung in Bezug auf die betroffene Person, 

oder gegebenenfalls eines Widerspruchrechts gegen die Verarbeitung sowie 

des Rechts auf Datenübertragbarkeit, 

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d oder Artikel 10 

Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung 

jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird, 

d) das Bestehen eines Beschwerderechts beim Europäischen 

Datenschutzbeauftragten, 

e) ob die Bereitstellung personenbezogener Daten gesetzlich oder vertraglich 

vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die 
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betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten 

bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte, 

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling nach Artikel 24 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – 

aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 

und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 

betroffene Person. 

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen 

Zweck weiter zu verarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben 

wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser weiteren Verarbeitung 

Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen 

Informationen nach Absatz 2 zur Verfügung. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene 

Person bereits über die Informationen verfügt. 

Artikel 16 

Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person 

erhoben wurden 

(1) Wurden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt 

der Verantwortliche der betroffenen Person folgende Informationen mit: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen, 

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, 

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, 

sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 
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d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 

personenbezogenen Daten, 

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogene Daten 

an einen Empfänger in einem Drittland oder einer internationalen Organisation 

zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines 

Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von 

Übermittlungen gemäß Artikel 48 einen Verweis auf die geeigneten oder 

angemessenen Garantien und die Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu 

erhalten, oder wo sie verfügbar sind. 

(2) Zusätzlich zu den Informationen nach Absatz 1 stellt der Verantwortliche der 

betroffenen Person die folgenden weiteren Informationen zur Verfügung, die 

erforderlich sind, um der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente 

Verarbeitung zu gewährleisten:  

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 

falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, 

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die 

betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung 

oder auf Einschränkung der Verarbeitung in Bezug auf die betroffene Person, 

oder gegebenenfalls eines Widerspruchrechts gegen die sowie des Rechts auf 

Datenübertragbarkeit, 

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d oder Artikel 10 

Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung 

jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird, 
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d) das Bestehen eines Beschwerderechts beim Europäischen 

Datenschutzbeauftragten, 

e) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und 

gegebenenfalls, ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen, 

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling nach Artikel 24 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – 

aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 

und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 

betroffene Person.  

(3) Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2: 

a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung 

der personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats, 

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen 

Person verwendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten 

Mitteilung an sie oder 

c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens 

zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung der personenbezogenen Daten. 

(4) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen 

Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt 

wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 

Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen 

Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung. 
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(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit 

a) die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt, 

b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen 

unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere für die 

Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 

wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische 

Zwecke oder soweit die Verpflichtung gemäß Absatz 1 voraussichtlich die 

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 

beeinträchtigt, 

c) die Erlangung oder Offenlegung durch Unionsrecht, die geeignete 

Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person 

vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder 

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht dem Berufsgeheimnis, 

einschließlich einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht, unterliegen und 

daher vertraulich behandelt werden müssen. 

(6) In den in Absatz 5 Buchstabe b genannten Fällen ergreift der Verantwortliche 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte, Freiheiten und berechtigten 

Interessen der betroffenen Person, etwa indem der die Informationen öffentlich 

zugänglich macht. 

Artikel 17 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, vom Verantwortlichen eine Bestätigung 

darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 

werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über die 

personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 
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a) die Verarbeitungszwecke, 

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden, 

insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 

Organisationen, 

d) falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten 

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 

Festlegung dieser Dauer, 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der 

Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts 

gegen diese Verarbeitung; n, 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts beim Europäischen 

Datenschutzbeauftragten 

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling gemäß Artikel 24 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen 

– aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die 

Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung 

für die betroffene Person. 
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(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten 

Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 48 im Zusammenhang mit der Übermittlung 

unterrichtet zu werden. 

(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand 

der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Stellt die betroffene Person den Antrag 

elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur 

Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt. 

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten 

anderer nicht beeinträchtigen. 

ABSCHNITT 3 

BERICHTIGUNG UND LÖSCHUNG 

Artikel 18 

Recht auf Berichtigung  

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 

Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter 

Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer 

ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

Artikel 19 

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass 

sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der 

Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 

sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
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a) die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder 

auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig, 

b) die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 

Verarbeitung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d oder Artikel 10 Absatz 2 

Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung, 

c) die betroffene Person legt gemäß Artikel 23 Absatz 1 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 

Verarbeitung vor, 

d) die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet, 

e) die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt, 

f) die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben. 

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er 

gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung 

der verfügbaren Technik und der Implementierungskosten angemessene 

Maßnahmen, auch technischer Art,  um die Verantwortlichen oder die 

Verantwortlichen, die nicht Organe und Einrichtungen der Union sind, die diese 

personenbezogenen Daten verarbeiten,  darüber zu informieren, dass eine betroffene 

Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder 

von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, 

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche 

unterliegt, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse 

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 

übertragen wurde, 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Absatz 3, 

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 

historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke, soweit das in 

Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 

Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Artikel 20  

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, bei dem Verantwortlichen eine Einschränkung 

der Verarbeitung zu erwirken, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben 

ist: 

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person 

bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, 

die Richtigkeit einschließlich der Vollständigkeit der personenbezogenen 

Daten zu überprüfen,  

b) die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene Person lehnt die 

Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die 

Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten, 
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c) der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten nicht länger für die 

Zwecke der Verarbeitung, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, 

d) die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Artikel 23 

Absatz 1 eingelegt und es ist noch nicht geklärt, ob die berechtigten Gründe 

des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese 

personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit 

Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen 

natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen 

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 

erwirkt hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung 

aufgehoben wird. 

(4) In automatisierten Dateisystemen erfolgt die Einschränkung der Verarbeitung 

grundsätzlich durch technische Mittel. Die Tatsache, dass personenbezogene Daten 

eingeschränkt sind, wird in dem System auf eine Weise angegeben, die deutlich 

macht, dass die personenbezogenen Daten nicht genutzt werden dürfen. 
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Artikel 21 

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung 

personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogene Daten offengelegt 

wurden, eine Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine 

Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18, Artikel 19 Absatz 1 und Artikel 20 mit, es 

sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 

verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, 

wenn die betroffene Person dies verlangt.  

Artikel 22 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, 

die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem 

anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d 

oder Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 5 

Absatz 1 Buchstabe c beruht und 

b) die Verarbeitung mittels automatisierter Verfahren erfolgt. 

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit nach Absatz 1 hat die 

betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt 

von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen, oder 

Verantwortlichen, die nicht Organe oder Einrichtungen der Union sind, 

übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

www.parlament.gv.at



 

 90 

 

(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt Artikel 19 

unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung 

einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

(4) Das Recht gemäß Absatz 1 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 

beeinträchtigen. 

www.parlament.gv.at



 

 91 

 
ABSCHNITT 4 

WIDERSPRUCHSRECHT UND AUTOMATISIERTE 

ENTSCHEIDUNGSFINDUNG IM EINZELFALL 

Artikel 23 

Widerspruchsrecht 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a erfolgt, 

Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes 

Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, 

es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person 

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

(2) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit 

ihr ausdrücklich auf das Recht nach Absatz 1 hingewiesen werden; dieser Hinweis 

hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu 

erfolgen. 

(3) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann 

die betroffene Person unbeschadet der Artikel 36 und 37 ihr Widerspruchsrecht 

mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen 

verwendet werden. 

www.parlament.gv.at



 

 92 

 

(4) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt, Widerspruch einzulegen, 

es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 

liegenden Aufgabe erforderlich. 

Artikel 24 

Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall einschließlich Profiling 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer 

automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung 

unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie in 

ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, 

b) aufgrund von Unionsrecht zulässig ist, das auch angemessene Maßnahmen zur 

Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der 

betroffenen Person enthält, oder  

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft der Verantwortliche 

angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten 

Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf 

Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung 

des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

(4) Entscheidungen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels dürfen nicht auf 

besonderen Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 10 Absatz 1 

beruhen, sofern nicht Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und angemessene 

Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 

Interessen der betroffenen Person getroffen wurden. 
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ABSCHNITT 5 

BESCHRÄNKUNGEN 

Artikel 25 

Beschränkungen 

(1) Die Anwendung der Artikel 14 bis 22, 35 und 36 sowie des Artikels 4, insofern 

dessen Bestimmungen den in den Artikeln 14 bis 22 vorgesehenen Rechten und 

Pflichten entsprechen, kann durch auf der Grundlage der Verträge erlassene 

Rechtsakte beziehungsweise in Angelegenheiten, die die Tätigkeit der Organe und 

Einrichtungen der Union betreffen, durch von diesen festgelegte interne Vorschriften 

beschränkt werden, sofern eine solche Beschränkung den Wesensgehalt der 

Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen Gesellschaft 

eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellt, die Folgendes 

sicherstellt: 

a) die nationale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit oder die 

Landesverteidigung der Mitgliedstaaten, 

b) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten oder 

die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit, 

c) sonstige wichtige Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder 

eines Mitgliedstaats, insbesondere die Ziele der gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik der Union oder ein wichtiges wirtschaftliches oder 

finanzielles Interesse der Union oder eines Mitgliedstaats, etwa im Währungs-

, Haushalts- und Steuerbereich sowie im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

und der sozialen Sicherheit, 

d) die innere Sicherheit der Organe und Einrichtungen der Union einschließlich 

ihrer elektronischen Kommunikationsnetze, 

e) der Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und der Schutz von 

Gerichtsverfahren, 

f) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Verstößen gegen 

die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe, 
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g) Kontroll-, Überwachungs-, und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder 

zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt in den unter den Buchstaben a 

bis c genannten Fällen verbunden sind, 

h) der Schutz der betroffenen Person oder der Rechte und Freiheiten anderer 

Personen, 

i) die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche. 

▌ 

(2) Jeder Rechtsakt bzw. jede interne Vorschrift gemäß Absatz 1 muss insbesondere 

gegebenenfalls spezifische Vorschriften enthalten in Bezug auf: 

a) die Zwecke der Verarbeitung oder die Verarbeitungskategorien; 

b) die Kategorien personenbezogener Daten; 

c) den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen; 

d) die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmäßigen Zugang oder 

unrechtmäßige Übermittlung; 

e) die Angaben zu dem Verantwortlichen oder den Kategorien von 

Verantwortlichen; 

f) die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Garantien unter 

Berücksichtigung von Art, Umfang und Zwecken der Verarbeitung oder 

der Verarbeitungskategorien und 

g) die Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. 
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(3) In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen 

oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken kann 

Unionsrecht, einschließlich interner Vorschriften, die von Organen und 

Einrichtungen der Union in Fragen, die ihre Tätigkeit betreffen, erlassen wurden, 

vorbehaltlich der in Artikel 13 genannten Bedingungen und Garantien insoweit 

Ausnahmeregelungen von den in den Artikeln 17, 18, 20 und 23 genannten 

Rechten vorsehen, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der 

spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und solche 

Ausnahmeregelungen für die Erfüllung dieser Zwecke notwendig sind. 

(4) In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten für im öffentlichen 

Interesse liegende Archivierungszwecke kann Unionsrecht, einschließlich interner 

Vorschriften, die von Organen und Einrichtungen der Union in Fragen, die ihre 

Tätigkeit betreffen, erlassen wurden, vorbehaltlich der in Artikel 13 genannten 

Bedingungen und Garantien insoweit Ausnahmeregelungen von den in den 

Artikeln 17, 18, 20, 21, 22 und 23 genannten Rechten vorsehen, als diese Rechte 

voraussichtlich die Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen 

oder ernsthaft beeinträchtigen und solche Ausnahmeregelungen für die Erfüllung 

dieser Zwecke notwendig sind. 

(5) Die in den Absätzen 1, 3 und 4 genannten internen Vorschriften müssen klar und 

präzise formulierte Rechtsakte mit allgemeiner Geltung und mit Rechtswirkung 

gegenüber den betroffenen Personen sein, auf der höchsten Verwaltungsebene der 

Organe und Einrichtungen der Union erlassen und im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht werden. 

(6) Findet eine Beschränkung gemäß Absatz 1 Anwendung, ist die betroffene Person 

gemäß dem Unionsrecht über die wesentlichen Gründe für diese Beschränkung 

und über ihr Beschwerderecht beim Europäischen Datenschutzbeauftragten zu 

unterrichten. 

(7) Wird eine Beschränkung gemäß Absatz 1 angewandt, um der betroffenen Person 

die Auskunft zu verweigern, so teilt der Europäische Datenschutzbeauftragte bei 

der Prüfung der Beschwerde der betroffenen Person nur mit, ob die Daten 
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ordnungsgemäß verarbeitet wurden und, falls dies nicht der Fall ist, ob 

notwendige Korrekturen vorgenommen wurden. 

(8) Die Unterrichtung nach den Absätzen 6 und 7 des vorliegenden Artikels sowie in 

Artikel 45 Absatz 2 kann zurückgestellt, unterlassen oder abgelehnt werden, wenn 

sie die Wirkung der gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels angewendeten 

Beschränkung zunichtemachen würde.  

KAPITEL IV 

VERANTWORTLICHER UND AUFTRAGSVERARBEITER 

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE PFLICHTEN 

Artikel 26 

Verantwortung des Verantwortlichen 

(1) Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der 

Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um 

sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung 

gemäß dieser Verordnung erfolgt. Diese Maßnahmen werden erforderlichenfalls 

überprüft und aktualisiert. 
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(2) Sofern dies in einem angemessenen Verhältnis zu den Verarbeitungstätigkeiten 

steht, müssen die Maßnahmen gemäß Absatz 1 die Anwendung geeigneter 

Datenschutzvorkehrungen durch den Verantwortlichen umfassen. 

(3) Die Einhaltung genehmigter Zertifizierungsverfahren gemäß Artikel 42 der 

Verordnung (EU) 2016/679 kann als Gesichtspunkt herangezogen werden, um die 

Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen nachzuweisen. 

Artikel 27 

Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten sowie 

der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 

unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung 

verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen trifft der 

Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die 

Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen, zum Beispiel Pseudonymisierung, die 

dafür ausgelegt sind, die Datenschutzgrundsätze, wie etwa Datenminimierung, 

wirksam umzusetzen und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung 

aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Verordnung zu genügen und die Rechte 

der betroffenen Personen zu schützen. 

(2) Der Verantwortliche trifft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, 

die sicherstellen, dass durch Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene 

Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck 

erforderlich ist, verarbeitet werden. Diese Verpflichtung gilt für die Menge der 

erhobenen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre 

Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Solche Maßnahmen müssen insbesondere 

sicherstellen, dass personenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht ohne 

Eingreifen der Person einer unbestimmten Zahl natürlicher Personen zugänglich 

gemacht werden. 
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(3) Ein genehmigtes Zertifizierungsverfahren gemäß Artikel 42 der Verordnung 

(EU) 2016/679 kann als Gesichtspunkt herangezogen werden, um die Erfüllung 

der in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen nachzuweisen. 

Artikel 28 

Gemeinsam Verantwortliche 

(1) Legen zwei oder mehr Verantwortliche oder ein oder mehrere Verantwortliche 

zusammen mit einem oder mehreren Verantwortlichen, die nicht Organe oder 

Einrichtungen der Union sind, gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur 

Verarbeitung fest, so sind sie gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in einer 

Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Verpflichtung für 

die Einhaltung ihrer Datenschutzpflichten hat, insbesondere was die Wahrnehmung 

der Rechte der betroffenen Person und ihre jeweiligen Informationspflichten nach 

den Artikeln 15 und 16 angeht, sofern und soweit die jeweiligen Zuständigkeiten der 

gemeinsam Verantwortlichen nicht durch Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten, denen die gemeinsam Verantwortlichen unterliegen, festgelegt sind. 

In der Vereinbarung kann eine Anlaufstelle für betroffene Personen angegeben 

werden. 

(2) Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 muss die jeweiligen tatsächlichen Funktionen 

und Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber den betroffenen 

Personen gebührend widerspiegeln. Das wesentliche der Vereinbarung wird der 

betroffenen Person zur Verfügung gestellt. 

(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann die 

betroffene Person ihre Rechte im Rahmen dieser Verordnung bei und gegenüber 

jedem einzelnen der Verantwortlichen geltend machen. 
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Artikel 29 

Auftragsverarbeiter 

(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur 

mit Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die 

Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und 

den Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet. 

(2) Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige 

gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in 

Anspruch. Im Falle einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert der 

Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen über jede beabsichtigte Änderung in 

Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, 

wodurch der Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen 

Einspruch zu erheben. 

(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines 

Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Recht der Union oder dem 

Recht der Mitgliedstaaten, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf den 

Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art 

und Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien 

betroffener Personen und die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen festgelegt 

sind. Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, 

dass der Auftragsverarbeiter 

a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung des 

Verantwortlichen – auch in Bezug auf Übermittlungen personenbezogener 

Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation – sofern er nicht 

nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der 

Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in einem solchen Fall 

teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen 

Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine 

solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses 

verbietet, 
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b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer 

angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, 

c) alle gemäß Artikel 33 erforderlichen Maßnahmen ergreift, 

d) die in den Absätzen 2 und 4 genannten Bedingungen für die Inanspruchnahme 

der Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält, 

e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortlichen nach Möglichkeit 

mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei 

unterstützt, seiner Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung 

der in Kapitel III genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen, 

f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung 

stehenden Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den 

Artikeln 33 bis 41 genannten Pflichten unterstützt, 

g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle 

personenbezogenen Daten nach Wahl des Verantwortlichen entweder löscht 

oder zurückgibt und die vorhandenen Kopien löscht, sofern nicht nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur 

Speicherung der personenbezogenen Daten besteht, 

h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der 

Einhaltung der in diesem Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt 

und Überprüfungen — einschließlich Inspektionen –, die vom 

Verantwortlichen oder einem anderen von diesem beauftragten Prüfer 

durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt. 

Mit Blick auf Unterabsatz 1 Buchstabe h informiert der Auftragsverarbeiter den 

Verantwortlichen unverzüglich, falls er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen 

diese Verordnung oder gegen andere Datenschutzbestimmungen der Union oder der 

Mitgliedstaaten verstößt. 

(4) Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters in 

Anspruch, um bestimmte Verarbeitungstätigkeiten im Namen des Verantwortlichen 

auszuführen, so werden diesem weiteren Auftragsverarbeiter im Wege eines 

Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem 
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Recht des betreffenden Mitgliedstaats dieselben Datenschutzpflichten auferlegt, die 

in dem Vertrag oder anderen Rechtsinstrument zwischen dem Verantwortlichen und 

dem Auftragsverarbeiter nach Absatz 3 festgelegt sind, wobei insbesondere 

hinreichende Garantien dafür geboten werden müssen, dass die geeigneten 

technischen und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die 

Verarbeitung entsprechend den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt. Kommt 

der weitere Auftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet der 

erste Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen weiterhin in vollem 

Umfang für die Einhaltung der Pflichten jenes anderen Auftragsverarbeiters. 

(5) Wenn es sich bei einem Auftragsverarbeiter nicht um ein Organ oder eine 

Einrichtung der Union handelt, kann die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 40 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eines genehmigten 

Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) 2016/679 

herangezogen werden, um hinreichende Garantien im Sinne der Absätze 1 und 4 des 

vorliegenden Artikels nachzuweisen. 

(6) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem Verantwortlichen und dem 

Auftragsverarbeiter kann der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der 

Absätze 3 und 4 des vorliegenden Artikels ganz oder teilweise auf den in den 

Absätzen 7 und 8 des vorliegenden Artikels genannten Standardvertragsklauseln 

beruhen, auch wenn diese Bestandteil einer Zertifizierung sind, die einem 

Auftragsverarbeiter, der weder ein Organ noch eine Einrichtung der Union ist, 

gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) 2016/679 erteilt wurde. 

(7) Die Kommission kann im Einklang mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 96 

Absatz 2 Standardvertragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des 

vorliegenden Artikels genannten Fragen festlegen. 

 

(8) Der Europäische Datenschutzbeauftragte kann Standardvertragsklauseln zur 

Regelung der in den Absätzen 3 und 4 genannten Angelegenheiten festlegen. 

(9) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 und 4 ist 

schriftlich abzufassen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann. 
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(10) Unbeschadet der Artikel 65 und 66 gilt ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß 

gegen diese Verordnung die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, in 

Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher. 

Artikel 30 

Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten 

ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind. 

Artikel 31 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

(1) Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die 

seiner Zuständigkeit unterliegen. Dieses Verzeichnis enthält sämtliche folgenden 

Angaben: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen, des 

Datenschutzbeauftragten und gegebenenfalls des Auftragsverarbeiters und des 

gemeinsam mit ihm Verantwortlichen, 
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b) die Zwecke der Verarbeitung, 

c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 

personenbezogener Daten, 

d) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich 

Empfängern in Mitgliedstaaten, Drittländern oder internationalen 

Organisationen, 

e) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

oder an eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des 

betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation 

sowie die Dokumentierung geeigneter Garantien, 

f) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien, 

g) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und 

organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen nach Artikel 33. 

(2) Jeder Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag 

eines Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, die Folgendes 

enthält: 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der 

Auftragsverarbeiter und jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der 

Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie des Datenschutzbeauftragten, 

b) die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen 

durchgeführt werden, 

c) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogener Daten an ein Drittland 

oder an eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des 

betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation 

sowie die Dokumentierung geeigneter Garantien, 

d) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und 

organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen nach Artikel 33. 
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(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was 

auch in einem elektronischen Format erfolgen kann. 

(4) Die Organe und Einrichtungen der Union stellen das Verzeichnis auf Anfrage dem 

Europäischen Datenschutzbeauftragten zur Verfügung.  

(5) Die Organe und Einrichtungen der Union führen ihre Verzeichnisse der 

Verarbeitungen in einem zentralen Register, es sei denn, dies ist unter 

Berücksichtigung der Größe des Organs oder der Einrichtung der Union nicht 

sachgerecht. Sie machen das Register öffentlich zugänglich. 

Artikel 32 

Zusammenarbeit mit dem Europäischen Datenschutzbeauftragten  

Die Organe und Einrichtungen der Union arbeiten auf Anfrage mit dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben zusammen. 
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ABSCHNITT 2 

SICHERHEIT PERSONENBEZOGENER DATEN ▌ 

Artikel 33 

Sicherheit der Verarbeitung 

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und 

der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 

unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die 

Rechte und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein 

dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; diese Maßnahmen 

schließen gegebenenfalls unter anderem Folgendes ein:  

a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten, 

b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit 

der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer 

sicherzustellen, 

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den 

Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch 

wiederherzustellen, 

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 

Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung. 
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(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken 

zu berücksichtigen, die mit der Verarbeitung verbunden sind, insbesondere durch  ̶  

ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig   ̶  Vernichtung, Verlust, Veränderung oder 

unbefugte Offenlegung von beziehungsweise unbefugten Zugang zu 

personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise 

verarbeitet wurden. 

(3) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, um 

sicherzustellen, dass ihnen unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu 

personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen 

verarbeiten, es sei denn, sie sind nach Unionsrecht zur Verarbeitung verpflichtet. 

(4) Die Einhaltung eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 der 

Verordnung (EU) 2016/679 kann als Gesichtspunkt herangezogen werden, um die 

Erfüllung der in Absatz 1 genannten Anforderungen nachzuweisen. 

▌ 
Artikel 34 

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten 

(1) Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der 

Verantwortliche unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die 

Verletzung bekannt wurde, diese dem Europäischen Datenschutzbeauftragten, es sei 

denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich 

nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. 

Erfolgt die Meldung beim Europäischen Datenschutzbeauftragten nicht innerhalb 

von 72 Stunden, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 
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(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten bekannt wird, meldet er diese dem Verantwortlichen unverzüglich. 

(3) Die Meldung nach Absatz 1 enthält zumindest folgende Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten, soweit möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl 

der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl 

der betroffenen personenbezogenen Datensätze, 

b) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, 

c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten, 

d) eine Beschreibung der vom Verantwortlichen ergriffenen oder 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung 

ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen. 

(4) Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden 

können, kann der Verantwortliche diese Informationen ohne unangemessene weitere 

Verzögerung schrittweise zur Verfügung stellen. 

(5) Der Verantwortliche unterrichtet den Datenschutzbeauftragten über die Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten. 

(6) Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener 

Daten einschließlich aller im Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten stehenden Fakten, deren Auswirkungen und der 

ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Diese Dokumentation muss dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses 

Artikels ermöglichen. 
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Artikel 35 

Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

betroffenen Person 

(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes 

Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so 

benachrichtigt der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der 

Verletzung. 

(2) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Benachrichtigung der 

betroffenen Person beschreibt in klarer und einfacher Sprache die Art der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten und enthält zumindest die in Artikel 34 

Absatz 3 Buchstaben b, c und d genannten Informationen und Maßnahmen. 

(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die von 

der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden, 

insbesondere solche, durch die die personenbezogenen Daten für alle 

Personen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen Daten befugt sind, 

unzugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung, 

b) der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt hat, dass 

das hohe Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß 

Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht, 

c) dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall 

hat stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche 

Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar 

wirksam informiert werden. 

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person nicht bereits über die Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt hat, kann der Europäische 

Datenschutzbeauftragte unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit der die 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu einem hohen Risiko führt, 

von dem Verantwortlichen verlangen, dies nachzuholen, oder er kann mit einem 
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Beschluss feststellen, dass bestimmte der in Absatz 3 genannten Voraussetzungen 

erfüllt sind. 

 

 

ABSCHNITT 3 

VERTRAULICHKEIT DER ELEKTRONISCHEN KOMMUNIKATION 

Artikel 36 

Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation 

Die Organe und Einrichtungen der Union gewährleisten die Vertraulichkeit der 

elektronischen Kommunikation, insbesondere durch Sicherung ihrer elektronischen 

Kommunikationsnetze. 

Artikel 37 

Schutz von Informationen, die an Endeinrichtungen der Nutzer übertragen werden, dort 

gespeichert werden, sich darauf beziehen, dort verarbeitet werden oder daraus erhoben 

werden 

Die Organe und Einrichtungen der Union schützen die Informationen, die an 

Endeinrichtungen der Nutzer übertragen werden, dort gespeichert werden, sich darauf 

beziehen, dort verarbeitet werden oder daraus erhoben werden, beim Zugriff auf ihre 

öffentlich zugänglichen Websites und mobilen Anwendungen im Einklang mit Artikel 5 

Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG. 
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Artikel 38 

Nutzerverzeichnisse 

(1) Personenbezogene Daten in Nutzerverzeichnissen und der Zugang zu solchen 

Verzeichnissen sind auf das für die besonderen Zwecke des Nutzerverzeichnisses 

unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. 

(2) Die Organe und Einrichtungen der Union treffen die erforderlichen Maßnahmen, 

um zu verhindern, dass die in diesen Verzeichnissen enthaltenen 

personenbezogenen Daten, unabhängig davon, ob sie der Öffentlichkeit zugänglich 

sind, für Zwecke des Direktmarketings verwendet werden. 

ABSCHNITT 4 

DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG UND VORHERIGE 

KONSULTATION  

Artikel 39 

Datenschutz-Folgenabschätzung 

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, 

aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 

voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 

zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der 

vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten 

durch. Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich 

hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden. 

(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Datenschutz-

Folgenabschätzung den Rat des Datenschutzbeauftragten ein. 
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(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Absatz 1 ist insbesondere in folgenden 

Fällen erforderlich: 

a) systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher 

Personen, die sich auf eine automatisierte Verarbeitung einschließlich 

Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, 

die Rechtswirkungen gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in 

ähnlicher erheblicher Weise beeinträchtigen, 

b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen 

Daten gemäß Artikel 10 oder von personenbezogenen Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 11 oder 

c) systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche. 

(4) Der Europäische Datenschutzbeauftragte erstellt eine Liste der 

Verarbeitungsvorgänge, für die gemäß Absatz 1 eine Datenschutz-

Folgenabschätzung durchzuführen ist, und veröffentlicht diese.  

(5) Der Europäische Datenschutzbeauftragte kann des Weiteren eine Liste der Arten von 

Verarbeitungsvorgängen erstellen und veröffentlichen, für die keine Datenschutz-

Folgenabschätzung erforderlich ist.  

(6) Vor Festlegung der in den Absätzen 4 und 5 des vorliegenden Artikels genannten 

Listen fordert der Europäische Datenschutzbeauftragte den durch Artikel 68 der 

Verordnung (EU) 2016/679 eingerichteten Europäischen Datenschutzausschuss 

auf, diese Listen gemäß Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe e der genannten 

Verordnung zu prüfen, wenn sie sich auf Verarbeitungsvorgänge eines 

Verantwortlichen beziehen, der gemeinsam mit einem oder mehreren 

Verantwortlichen, die nicht Organe oder Einrichtungen der Union sind, tätig ist. 
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(7) Die Folgenabschätzung enthält zumindest Folgendes: 

a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und 

der Zwecke der Verarbeitung,  

b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der 

Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf die Zwecke, 

c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Personen gemäß Absatz 1 und 

d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich 

Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der Schutz 

personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, 

dass diese Verordnung eingehalten wird, wobei den Rechten und berechtigten 

Interessen der betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung 

getragen wird. 

(8) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 der Verordnung 

(EU) 2016/679 durch die zuständigen Auftragsverarbeiter, die nicht Organe und 

Einrichtungen der Union sind, ist bei der Beurteilung der Auswirkungen der von 

diesen durchgeführten Verarbeitungsvorgänge, insbesondere für die Zwecke einer 

Datenschutz-Folgenabschätzung, gebührend zu berücksichtigen.  

(9) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls den Standpunkt der betroffenen Personen 

oder ihrer Vertreter zu der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes 

öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge ein. 
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(10) Falls die Verarbeitung gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a oder b auf einem auf 

der Grundlage der Verträge erlassenen Rechtsakt beruht, in dem der konkrete 

Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge geregelt sind, und 

bereits im Rahmen der allgemeinen Folgenabschätzung vor Erlass dieses Rechtsakts 

eine Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgte, gelten die Absätze 1 bis 6 des 

vorliegenden Artikels nicht, sofern in dem genannten Rechtsakt nichts anderes 

bestimmt ist. 

(11) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine Überprüfung durch, um zu 

bewerten, ob die Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung 

durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn hinsichtlich des mit den 

Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risikos Änderungen eingetreten sind. 

Artikel 40 

Vorherige Konsultation 

(1) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten, wenn aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß 

Artikel 39 hervorgeht, dass die Verarbeitung ohne Garantien, 

Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren zur Risikominderung ein hohes Risiko für 

die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hätte, und das Risiko nach 

Auffassung des Verantwortlichen nicht durch in Bezug auf verfügbare Technologien 

und Implementierungskosten vertretbare Mittel gemindert werden kann. Der 

Verantwortliche holt den Rat des Datenschutzbeauftragten zur Notwendigkeit einer 

vorherigen Konsultation ein.  
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(2) Falls der Europäische Datenschutzbeauftragte der Auffassung ist, dass die geplante 

Verarbeitung gemäß Absatz 1 nicht im Einklang mit dieser Verordnung stünde, 

insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder 

nicht ausreichend eingedämmt hat, unterbreitet der Europäische 

Datenschutzbeauftragte dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem 

Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeitraums von bis zu acht Wochen nach Eingang 

des Ersuchens um Konsultation entsprechende schriftliche Empfehlungen und kann 

seine in Artikel 58 genannten Befugnisse ausüben. Diese Frist kann unter 

Berücksichtigung der Komplexität der beabsichtigten Verarbeitung um sechs 

Wochen verlängert werden. Der Europäische Datenschutzbeauftragte unterrichtet 

den Verantwortlichen oder gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über eine solche 

Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersuchens um 

Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. Diese Fristen 

können ausgesetzt werden, bis der Europäische Datenschutzbeauftragte die für die 

Zwecke der Konsultation angeforderten Informationen erhalten hat. 

(3) Der Verantwortliche stellt dem Europäischen Datenschutzbeauftragten bei einer 

Konsultation gemäß Absatz 1 folgende Informationen zur Verfügung: 

a) gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des 

Verantwortlichen, der gemeinsam Verantwortlichen und der an der 

Verarbeitung beteiligten Auftragsverarbeiter, 

b) die Zwecke und die Mittel der beabsichtigten Verarbeitung, 

c) die zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß 

dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen und Garantien, 

d) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, 

e) die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 39 und 

f) alle sonstigen vom Europäischen Datenschutzbeauftragten angeforderten 

Informationen.  
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(4) Die Kommission kann im Wege eines Durchführungsrechtsakts eine Liste der Fälle 

festlegen, in denen die Verantwortlichen den Europäischen Datenschutzbeauftragten 

zu einer Verarbeitung zur Erfüllung einer vom Verantwortlichen im öffentlichen 

Interesse wahrgenommenen Aufgabe, unter anderem zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu Zwecken des Sozialschutzes und der öffentlichen 

Gesundheit, konsultieren und seine vorherige Genehmigung einholen müssen. 

ABSCHNITT 5 

UNTERRICHTUNG UND LEGISLATIVE KONSULTATION  

Artikel 41 

Unterrichtung und Konsultation 

(1) Die Organe und Einrichtungen der Union unterrichten den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten über die Ausarbeitung von Verwaltungsmaßnahmen und 

internen Vorschriften in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, an 

denen ein Organ oder eine Einrichtung der Union allein oder gemeinsam mit 

anderen beteiligt ist. 

(2) Die Organe und Einrichtungen der Union konsultieren den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten bei der Ausarbeitung der internen Vorschriften gemäß 

Artikel 25. 

Artikel 42 

Legislative Konsultation 

(1) Nach der Annahme von Vorschlägen für einen Gesetzgebungsakt, für Empfehlungen 

oder Vorschläge an den Rat nach Artikel 218 AEUV sowie bei der Ausarbeitung 

von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten, die Auswirkungen auf 

den Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten haben, konsultiert die Kommission den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten. 
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(2) Ist ein Rechtsakt gemäß Absatz 1 für den Schutz der Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten von besonderer 

Bedeutung, kann die Kommission auch den Europäischen Datenschutzausschuss 

konsultieren. In diesen Fällen koordinieren der Europäische Datenschutzbeauftragte 

und der Europäische Datenschutzausschuss ihre Arbeit im Hinblick auf eine 

gemeinsame Stellungnahme.  

(3) Der nach den Absätzen 1 und 2 eingeholte Rat wird innerhalb eines Zeitraums von 

bis zu acht Wochen nach Eingang des Ersuchens um Konsultation nach den 

Absätzen 1 und 2 schriftlich erteilt. In dringenden Fällen oder wenn dies sonst 

geboten ist, kann die Kommission die Frist verkürzen. 

(4) Dieser Artikel gilt nicht, wenn die Kommission nach der Verordnung (EU) 2016/679 

verpflichtet ist, den Europäischen Datenschutzausschuss zu konsultieren. 
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ABSCHNITT 6 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

Artikel 43 

Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

(1) Jedes Organ und jede Einrichtung der Union benennt einen 

Datenschutzbeauftragten.  

(2) Die Organe und Einrichtungen der Union können für mehrere Organe oder 

Einrichtungen unter Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur und ihrer Größe 

einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten benennen. 

(3) Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation 

und insbesondere des Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des 

Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage 

seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 45 genannten Aufgaben. 

(4) Der Datenschutzbeauftragte muss Bediensteter des Organs oder der Einrichtung der 

Union sein. Die Organe und Einrichtungen der Union können, wenn von der 

Möglichkeit nach Absatz 2 nicht Gebrauch gemacht wird, unter Berücksichtigung 

ihrer Größe einen Datenschutzbeauftragten benennen, der seine Aufgaben auf der 

Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllt. 

(5) Die Organe und Einrichtungen der Union veröffentlichen die Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten und teilen sie dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 

mit. 
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Artikel 44 

Stellung des Datenschutzbeauftragten 

(1) Die Organe und Einrichtungen der Union stellen sicher, dass der 

Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz 

personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.  

(2) Die Organe und Einrichtungen der Union unterstützen den Datenschutzbeauftragten 

bei der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 45, indem sie die für die Erfüllung 

seiner Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen 

Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung seines Fachwissens 

erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellen. 

(3) Die Organe und Einrichtungen der Union stellen sicher, dass der 

Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung dieser Aufgaben keine Anweisungen 

bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben erhält. Der Datenschutzbeauftragte darf 

von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter wegen der Erfüllung seiner 

Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden. Der Datenschutzbeauftragte 

berichtet unmittelbar der höchsten Managementebene des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters. 

(4) Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer 

Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate 

ziehen. 

(5) Der Datenschutzbeauftragte und sein Personal sind nach Unionsrecht bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben an die Wahrung der Geheimhaltung oder der 

Vertraulichkeit gebunden. 

(6) Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Der 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige Aufgaben 

und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen. 
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(7) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter, der betreffende Personalausschuss 

sowie jede natürliche Person können den Datenschutzbeauftragten zu jeder Frage im 

Zusammenhang mit der Auslegung oder Anwendung dieser Verordnung zu Rate 

ziehen, ohne den Dienstweg einzuhalten. Niemand darf benachteiligt werden, weil er 

dem zuständigen Datenschutzbeauftragten eine Angelegenheit zur Kenntnis gebracht 

und einen mutmaßlichen Verstoß gegen diese Verordnung dargelegt hat. 

(8) Der Datenschutzbeauftragte wird für eine Amtszeit von drei bis fünf Jahren benannt 

und kann wiederernannt werden. Der Datenschutzbeauftragte kann von dem Organ 

oder der Einrichtung der Union, das beziehungsweise die ihn benannt hat, wenn er 

die Voraussetzungen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt und 

nur mit Zustimmung des Europäischen Datenschutzbeauftragten seines Amtes 

enthoben werden. 

(9) Nach seiner Benennung wird der Datenschutzbeauftragte durch das Organ oder die 

Einrichtung der Union, das beziehungsweise die ihn benannt hat, beim Europäischen 

Datenschutzbeauftragten eingetragen. 

Artikel 45 

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

(1) Dem Datenschutzbeauftragten obliegen folgende Aufgaben: 

a) Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, 

hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verordnung sowie nach sonstigen 

Datenschutzbestimmungen der Union, 
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b) Gewährleistung der internen Anwendung dieser Verordnung auf unabhängige 

Weise; Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer geltender 

Vorschriften des Unionsrechts, die Datenschutzbestimmungen enthalten, 

sowie von Strategien des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für 

den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von 

Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und der Schulung der an den 

Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen 

Überprüfungen, 

c) Sicherstellung der Unterrichtung betroffener Personen über ihre Rechte und 

Pflichten nach dieser Verordnung, 

d) Beratung — auf Anfrage — im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer 

Meldung oder Benachrichtigung nach den Artikeln 34 und 35 im Falle einer 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, 

e) Beratung — auf Anfrage — im Zusammenhang mit der Datenschutz-

Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Artikel 39 

und Konsultation des Europäischen Datenschutzbeauftragten, wenn Zweifel an 

der Notwendigkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung bestehen, 

f) Beratung — auf Anfrage — im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer 

vorherigen Konsultation des Europäischen Datenschutzbeauftragten nach 

Artikel 40; Konsultation des Europäischen Datenschutzbeauftragten, wenn 

Zweifel an der Notwendigkeit einer vorherigen Konsultation bestehen, 
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g) Beantwortung von Anfragen des Europäischen Datenschutzbeauftragten; 

Zusammenarbeit und Abstimmung im Rahmen seiner Zuständigkeiten mit 

dem Europäischen Datenschutzbeauftragten auf dessen Ersuchen oder von sich 

aus; 

h) Sicherstellung, dass die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen durch 

die Verarbeitungen nicht beeinträchtigt werden. 

(2) Der Datenschutzbeauftragte kann an den Verantwortlichen und an den 

Auftragsverarbeiter Empfehlungen für die praktische Verbesserung des 

Datenschutzes richten und diese in Fragen der Anwendung der 

Datenschutzbestimmungen beraten. Darüber hinaus kann er von sich aus oder auf 

Ersuchen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters, des zuständigen 

Personalausschusses oder jeder natürlichen Person Fragen und Vorkommnisse, die 

mit seinen Aufgaben in direktem Zusammenhang stehen und ihm zur Kenntnis 

gelangen, prüfen und der Person, die ihn mit der Prüfung beauftragte, oder dem 

Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter Bericht erstatten. 

(3) Jedes Organ und die Einrichtung der Union erlässt weitere den 

Datenschutzbeauftragten betreffende Durchführungsvorschriften. Diese 

Durchführungsvorschriften betreffen insbesondere die Aufgaben, Pflichten und 

Befugnisse des Datenschutzbeauftragten. 
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KAPITEL V 

Übermittlungen personenbezogener Daten an Drittländer oder 

internationale Organisationen 

Artikel 46 

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung 

Jedwede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach 

ihrer Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation verarbeitet werden 

sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die in diesem 

Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die sonstigen Bestimmungen dieser 

Verordnung eingehalten werden; dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlungen 

personenbezogener Daten aus dem betreffenden Drittland oder der betreffenden 

internationalen Organisation an ein anderes Drittland oder eine andere internationale 

Organisation. Alle Bestimmungen dieses Kapitels sind anzuwenden, um sicherzustellen, dass 

das durch diese Verordnung gewährleistete Schutzniveau für natürliche Personen nicht 

untergraben wird. 

Artikel 47 

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine 

internationale Organisation darf vorgenommen werden, wenn die Kommission 

gemäß Artikel 45 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 oder gemäß Artikel 36 

Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 beschlossen hat,  dass das betreffende 

Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in diesem Drittland 

oder die betreffende internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau 

bietet, und wenn die personenbezogenen Daten ausschließlich übermittelt werden, 

um die Erfüllung von Aufgaben zu ermöglichen, die in die Zuständigkeit des 

Verantwortlichen fallen. 
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(2) Die Organe und Einrichtungen der Union unterrichten die Kommission und den 

Europäischen Datenschutzbeauftragten über die Fälle, in denen ein Drittland, ein 

Gebiet oder ein oder mehrere Sektoren in einem Drittland oder eine betreffende 

internationale Organisation ihres Erachtens kein angemessenes Schutzniveau im 

Sinne des Absatzes 1 gewährleistet. 

(3) Die Kommission stellt gemäß Artikel 45 Absätze 3 oder 5 der Verordnung 

(EU) 2016/679 oder gemäß Artikel 36 Absatz 3 oder Absatz 5 der Richtlinie (EU) 

2016/680 fest, ob ein Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere Sektoren in einem 

Drittland oder eine internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau 

gewährleistet oder nicht, und die Organe und Einrichtungen der Union treffen die 

erforderlichen Maßnahmen, um den Beschlüssen der Kommission nachzukommen. 

Artikel 48 

Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien 

(1) Falls kein Beschluss nach Artikel 45 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 oder 

nach Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 vorliegt, darf ein 

Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten an ein 

Drittland oder eine internationale Organisation nur übermitteln, sofern der 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat 

und sofern den betroffenen Personen durchsetzbare Rechte und wirksame 

Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können, ohne dass hierzu eine 

besondere Genehmigung des Europäischen Datenschutzbeauftragten erforderlich 

wäre, bestehen in: 

a) einem rechtlich bindenden und durchsetzbaren Dokument zwischen den 

Behörden oder öffentlichen Stellen, 

b) Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem 

Prüfverfahren nach Artikel 96 Absatz 2 erlassen werden, 
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c) vom Europäischen Datenschutzbeauftragten angenommenen 

Standardschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem Prüfverfahren 

nach Artikel 96 Absatz 2 genehmigt wurden, 

d) wenn es sich bei dem Auftragsverarbeiter nicht um ein Organ oder eine 

Einrichtung der Union handelt, verbindliche interne Datenschutzvorschriften, 

Verhaltensregeln oder Zertifizierungsmechanismen gemäß Artikel 46 Absatz 2 

Buchstaben b, e und f der Verordnung (EU) 2016/679. 

(3) Vorbehaltlich der Genehmigung durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten 

können die geeigneten Garantien gemäß Absatz 1 auch insbesondere bestehen in: 

a) Vertragsklauseln, die zwischen dem Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter und dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter oder 

dem Empfänger der personenbezogenen Daten im Drittland oder der 

internationalen Organisation vereinbart wurden, oder 

b) Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen zwischen Behörden oder 

öffentlichen Stellen aufzunehmen sind und durchsetzbare und wirksame 

Rechte für die betroffenen Personen einschließen. 

(4) Vom Europäischen Datenschutzbeauftragten auf der Grundlage von Artikels 9 

Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 erteilte Genehmigungen bleiben so 

lange gültig, bis sie erforderlichenfalls vom Europäischen Datenschutzbeauftragten 

geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

(5) Die Organe und Einrichtungen der Union unterrichten den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten über Kategorien von Fällen, in denen dieser Artikel 

angewandt wurde. 
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Artikel 49 

Nach dem Unionsrecht nicht zulässige Übermittlung oder Offenlegung 

Jegliches Urteil eines Gerichts eines Drittlands und jegliche Entscheidung einer 

Verwaltungsbehörde eines Drittlands, mit denen von einem Verantwortlichen oder einem 

Auftragsverarbeiter die Übermittlung oder Offenlegung personenbezogener Daten verlangt 

wird, dürfen unbeschadet anderer Gründe für die Übermittlung gemäß Kapitel jedenfalls nur 

dann anerkannt oder vollstreckbar werden, wenn sie auf eine in Kraft befindliche 

internationale Übereinkunft wie etwa ein Rechtshilfeabkommen zwischen dem ersuchenden 

Drittland und der Union gestützt sind. 

Artikel 50 

Ausnahmen für bestimmte Fälle 

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2016/679 oder nach Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 vorliegt 

noch geeignete Garantien nach Artikel 48 der vorliegenden Verordnung bestehen, ist 

eine Übermittlung oder eine Reihe von Übermittlungen personenbezogener Daten an 

ein Drittland oder an eine internationale Organisation nur unter einer der folgenden 

Bedingungen zulässig: 

a) die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Datenübermittlung 

ausdrücklich eingewilligt, nachdem sie über die für sie bestehenden möglichen 

Risiken derartiger Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines 

Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien unterrichtet 

wurde, 

b) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem Verantwortlichen oder für die Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich, 

c) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der 

betroffenen Person von dem Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen 

oder juristischen Person geschlossenen Vertrags erforderlich, 

d) die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses 

erforderlich, 
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e) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich, 

f) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

Person oder anderer Personen erforderlich, sofern die betroffene Person aus 

physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu 

geben, oder 

g) die Übermittlung erfolgt aus einem Register, das gemäß Unionsrecht zur 

Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten 

Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen 

können, zur Einsichtnahme offensteht, aber nur soweit die im Unionsrecht 

festgelegten Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben 

sind. 

(2) Absatz 1 Buchstaben a, b und c gilt nicht für Tätigkeiten, die Organe und 

Einrichtungen der Union in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse 

durchführen. 

(3) Das öffentliche Interesse im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe d muss im 

Unionsrecht anerkannt sein. 

(4) Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe g dürfen nicht die Gesamtheit oder 

ganze Kategorien der im Register enthaltenen personenbezogenen Daten umfassen, 

es sei denn, dies ist nach Unionsrecht zulässig. Wenn das Register der 

Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die 

Übermittlung nur auf Anfrage dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese 

Personen die Adressaten der Übermittlung sind. 

(5) Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, so können im Unionsrecht aus wichtigen 

Gründen des öffentlichen Interesses ausdrücklich Beschränkungen der Übermittlung 

bestimmter Kategorien von personenbezogen Daten an Drittländer oder 

internationale Organisationen vorgesehen werden. 

(6) Die Organe und Einrichtungen der Union unterrichten den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten über Kategorien von Fällen, in denen dieser Artikel 

angewandt wurde. 
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Artikel 51 

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbezogener Daten 

In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen trifft der Europäische 

Datenschutzbeauftragte in Zusammenarbeit mit der Kommission und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss geeignete Maßnahmen zur 

a) Entwicklung von Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, durch die die 

wirksame Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener 

Daten erleichtert wird, 

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, unter anderem durch 

Meldungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersuchungen und 

Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für den Schutz 

personenbezogener Daten und anderer Grundrechte und Grundfreiheiten bestehen, 

c) Einbindung maßgeblicher Interessenträger in Diskussionen und Tätigkeiten, die zum 

Ausbau der internationalen Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten dienen, 

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation von Rechtsvorschriften und 

Praktiken zum Schutz personenbezogener Daten einschließlich 

Zuständigkeitskonflikten mit Drittländern. 
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KAPITEL VI 

EUROPÄISCHER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

Artikel 52 

Europäischer Datenschutzbeauftragter 

(1) Es wird das Amt des Europäischen Datenschutzbeauftragten geschaffen. 

(2) Im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten hat der Europäische 

Datenschutzbeauftragte sicherzustellen, dass die Grundrechte und Grundfreiheiten 

natürlicher Personen, insbesondere ihr Recht auf Datenschutz, von den Organen und 

Einrichtungen der Union geachtet werden. 

(3) Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist zuständig für die Überwachung und 

Durchsetzung der Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung und aller 

anderen Rechtsakte der Union zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch ein 

Organ oder eine Einrichtung der Union sowie für die Beratung der Organe und 

Einrichtungen der Union und der betroffenen Personen in allen Fragen der 

Verarbeitung personenbezogener Daten. Zu diesem Zweck erfüllt der Europäische 

Datenschutzbeauftragte die Aufgaben nach Artikel 57 und übt die Befugnisse nach 

Artikel 58 aus. 

(4) Für Dokumente, die sich im Besitz des Europäischen Datenschutzbeauftragten 

befinden, gilt die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte erlässt detaillierte Vorschriften für die Anwendung der 

Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 in Bezug auf diese Dokumente. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=


 

 129

 

Artikel 53 

Ernennung des Europäischen Datenschutzbeauftragten 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat ernennen den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten im gegenseitigen Einvernehmen für eine Amtszeit von fünf 

Jahren, auf der Grundlage einer von der Kommission im Anschluss an eine 

öffentliche Aufforderung zur Bewerbung aufgestellten Liste. Aufgrund dieser 

Aufforderung zur Bewerbung können alle Interessenten in der gesamten Union ihre 

Bewerbung einreichen. Die von der Kommission aufgestellte Liste der Bewerber ist 

öffentlich und umfasst mindestens drei Bewerber. Der zuständige Ausschuss des 

Europäischen Parlaments kann auf der Grundlage der von der Kommission 

aufgestellten Liste beschließen, eine Anhörung abzuhalten, um eine Präferenz 

kundtun zu können. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Liste der Bewerber muss sich aus Personen 

zusammensetzen, an deren Unabhängigkeit kein Zweifel besteht und die 

anerkanntermaßen über das für die Wahrnehmung der Aufgaben des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten erforderliche Fachwissen auf dem Gebiet des 

Datenschutzes und die diesbezügliche Erfahrung und Sachkunde verfügen. 

(3) Die Amtszeit des Europäischen Datenschutzbeauftragten kann einmal verlängert 

werden. 

(4) Die Aufgaben des Europäischen Datenschutzbeauftragten enden, 

a) wenn das Amt des Europäischen Datenschutzbeauftragten neu besetzt wird, 

b) wenn der Europäische Datenschutzbeauftragte sein Amt niederlegt, 

c) wenn der Europäische Datenschutzbeauftragte seines Amtes enthoben oder 

verpflichtend in den Ruhestand versetzt wird. 
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(5) Der Europäischen Datenschutzbeauftragten kann auf Antrag des Europäischen 

Parlaments, des Rates oder der Kommission vom Gerichtshof seines Amtes 

enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprüche oder an ihrer Stelle gewährten 

Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, wenn er die Voraussetzungen für die 

Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung 

begangen hat. 

(6) Im Falle einer regulären Neubestellung oder eines freiwilligen Rücktritts bleibt der 

Europäische Datenschutzbeauftragte dennoch bis zur Neubesetzung im Amt. 

(7) Die Artikel 11 bis 14 sowie Artikel 17 des Protokolls über die Vorrechte und 

Befreiungen der Europäischen Union finden auch auf den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten Anwendung. 

Artikel 54 

Regelungen und allgemeine Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten, Personal und finanzielle Mittel  

(1) Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist hinsichtlich seiner Dienstbezüge, seiner 

Zulagen, seines Ruhegehalts und sonstiger anstelle von Dienstbezügen gewährten 

Vergütungen einem Richter am Gerichtshof gleichgestellt. 

(2) Die Haushaltsbehörde gewährleistet, dass der Europäische Datenschutzbeauftragte 

mit dem für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Personal und den 

erforderlichen finanziellen Mitteln ausgestattet wird. 

(3) Der Haushalt des Europäischen Datenschutzbeauftragten wird in einer eigenen 

Haushaltslinie im Abschnitt zu den Verwaltungsausgaben des Gesamthaushaltplans 

der Union ausgewiesen. 
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(4) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wird von einer Geschäftsstelle unterstützt. 

Die Beamten und sonstigen Bediensteten dieser Geschäftsstelle werden vom 

Europäischen Datenschutzbeauftragten eingestellt und ihr Vorgesetzter ist der 

Europäische Datenschutzbeauftragte. Sie unterstehen ausschließlich seiner Leitung. 

Ihre Zahl wird jährlich im Rahmen des Haushaltsverfahrens festgelegt. Auf 

Mitarbeiter des Europäischen Datenschutzbeauftragten, die an der Ausführung 

von Aufgaben beteiligt sind, die gemäß dem Unionsrecht dem 

Datenschutzausschuss übertragen wurden, findet Artikel 75 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2016/679 Anwendung. 

(5) Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Geschäftsstelle des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten unterliegen den Vorschriften und Regelungen für die 

Beamten und sonstigen Bediensteten der Union. 

(6) Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat seinen Sitz in Brüssel. 

Artikel 55 

Unabhängigkeit 

(1) Der Europäische Datenschutzbeauftragte handelt bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

und bei der Ausübung seiner Befugnisse gemäß dieser Verordnung völlig 

unabhängig. 

(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte unterliegt bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben und der Ausübung seiner Befugnisse gemäß dieser Verordnung weder 

direkter noch indirekter Beeinflussung von außen und ersucht weder um Weisungen 

noch nimmt er Weisungen entgegen. 
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(3) Der Europäische Datenschutzbeauftragte sieht von allen mit den Aufgaben seines 

Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und übt während seiner Amtszeit 

keine andere mit seinem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 

Tätigkeit aus. 

(4) Nach Ablauf seiner Amtszeit ist der Europäische Datenschutzbeauftragte 

verpflichtet, im Hinblick auf die Annahme von Tätigkeiten und Vorteilen ehrenhaft 

und zurückhaltend zu handeln. 

Artikel 56 

Verschwiegenheitspflicht 

Der Europäische Datenschutzbeauftragte und sein Personal sind während ihrer Amtszeit und 

auch nach deren Beendigung verpflichtet, über alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei 

der Wahrnehmung ihrer dienstlichen Aufgaben bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu 

bewahren. 

Artikel 57 

Aufgaben 

(1) Unbeschadet anderer in dieser Verordnung dargelegter Aufgaben muss der 

Europäische Datenschutzbeauftragte 

a) die Anwendung dieser Verordnung durch die Organe und Einrichtungen der 

Union überwachen und durchsetzen, ▌mit Ausnahme der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch den Gerichtshof im Rahmen seiner 

justiziellen Tätigkeit, 

b) die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklären. 

Besondere Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für Kinder, 

c) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus dieser 

Verordnung entstehenden Pflichten sensibilisieren, 
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d) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer 

Rechte nach dieser Verordnung zur Verfügung stellen und gegebenenfalls zu 

diesem Zweck mit den nationalen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, 

e) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden einer Stelle, 

einer Organisation oder eines Verbandes gemäß Artikel 67 befassen, den 

Gegenstand der Beschwerde in angemessenem Umfang untersuchen und den 

Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang und 

das Ergebnis der Untersuchung unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere 

Untersuchung oder eine Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde 

notwendig ist, 

f) Untersuchungen über die Anwendung dieser Verordnung durchführen, auch 

auf der Grundlage von Informationen einer anderen Aufsichtsbehörde oder 

einer anderen Behörde, 

g) von sich aus oder auf Anfrage alle Organe und Einrichtungen der Union bei 

legislativen und administrativen Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

beraten, 

h) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz 

personenbezogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie, 

i) Standardvertragsklauseln im Sinne des Artikels 29 Absatz 8 und Artikel 48 

Absatz 2 Buchstabe c festlegen, 

j) eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die gemäß 

Artikel 39 Absatz 4 eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist, 

k) an den Tätigkeiten des Europäischen Datenschutzausschusses teilnehmen, 

l) nach Artikel 75 der Verordnung (EU) 2016/679 die Geschäftsstelle für den 

Europäischen Datenschutzausschuss bereitstellen, 

m) Beratung in Bezug auf die in Artikel 40 Absatz 2 genannten 

Verarbeitungsvorgänge leisten, 
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n) Vertragsklauseln und Bestimmungen im Sinne des Artikels 48 Absatz 3 

genehmigen, 

o) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen diese Verordnung und gemäß 

Artikel 58 Absatz 2 ergriffene Maßnahmen führen, 

p) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener 

Daten erfüllen; und 

q) sich eine Geschäftsordnung geben. 

(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte erleichtert das Einreichen von in Absatz 1 

Buchstabe e genannten Beschwerden mittels eines Beschwerdeformulars, das auch 

elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel 

ausgeschlossen werden. 

(3) Die Erfüllung der Aufgaben des Europäischen Datenschutzbeauftragten ist für die 

betroffene Person unentgeltlich. 

(4) Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger 

Wiederholung – exzessiven Anfragen kann sich der Europäische 

Datenschutzbeauftragte weigern, aufgrund der Anfrage tätig zu werden. In diesem 

Fall trägt der Europäische Datenschutzbeauftragte die Beweislast für den 

offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter der Anfrage. 
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Artikel 58 

Befugnisse 

(1) Der Europäische Datenschutzbeauftragte verfügt über folgende 

Untersuchungsbefugnisse  

a) den Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter anzuweisen, alle 

Informationen bereitzustellen, die für die Erfüllung seiner Aufgaben 

erforderlich sind, 

b) Untersuchungen in Form von Datenschutzprüfungen durchzuführen, 

c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen 

Verstoß gegen diese Verordnung hinzuweisen, 

d) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen 

personenbezogenen Daten und Informationen, die zur Erfüllung seiner 

Aufgaben notwendig sind, zu erhalten, 

e) gemäß dem Unionsrecht Zugang zu den Räumlichkeiten, einschließlich aller 

Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters zu erhalten. 

(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte verfügt über folgende Abhilfebefugnisse 

a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass die 

beabsichtigten Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen diese 

Verordnung verstoßen, 

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er 

mit Verarbeitungsvorgängen gegen diese Verordnung verstoßen hat, 

c) den betroffenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter und 

erforderlichenfalls das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission 

mit der Angelegenheit zu befassen,  

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen 

der betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach dieser Verordnung 

zustehenden Rechte zu entsprechen, 
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e) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, 

Verarbeitungsvorgänge gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb 

eines bestimmten Zeitraums in Einklang mit dieser Verordnung zu bringen, 

f) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten betroffene Person entsprechend zu benachrichtigen, 

g) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, 

einschließlich eines Verbots, zu verhängen, 

h) die Berichtigung oder Löschung von personenbezogener Daten oder die 

Einschränkung der Verarbeitung gemäß den Artikeln 18, 19 und 20 und die 

Unterrichtung der Empfänger, an die diese personenbezogenen Daten gemäß 

Artikel 19 Absatz 2 und Artikel 21 offengelegt wurden, über solche 

Maßnahmen anzuordnen, 

i) bei Nichtbefolgung einer der unter den Buchstaben d bis h und j dieses 

Absatzes genannten Maßnahmen durch ein Organ oder eine Einrichtung der 

Union je nach den Umständen des Einzelfalls eine Geldbuße gemäß Artikel 66 

zu verhängen, 

j) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem 

Mitgliedstaat, einem Drittland oder an eine internationale Organisation 

anzuordnen. 

(3) Der Europäische Datenschutzbeauftragte verfügt über folgende 

Genehmigungsbefugnisse und beratenden Befugnisse 

a) betroffene Personen bei der Ausübung ihrer Rechte zu beraten, 

b) gemäß dem Verfahren der vorherigen Konsultation nach Artikel 40 und gemäß 

Artikel 41 Absatz 2 den Verantwortlichen zu beraten, 

c) zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener 

Daten stehen, von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an die Organe 

und Einrichtungen der Union sowie an die Öffentlichkeit zu richten, 
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d) Standarddatenschutzklauseln nach Artikel 29 Absatz 8 und Artikel 48 

Absatz 2 Buchstabe c festzulegen, 

e) Vertragsklauseln gemäß Artikel 48 Absatz 3 Buchstabe a zu genehmigen, 

f) Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 48 Absatz 3 Buchstabe b zu 

genehmigen, 

g) Verarbeitungsvorgänge auf der Grundlage von gemäß Artikel 40 Absatz 4 

erlassenen Durchführungsrechtsakten zu genehmigen. 

(4) Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist befugt, unter den in den Verträgen 

vorgesehenen Voraussetzungen den Gerichtshof anzurufen und beim Gerichtshof 

anhängigen Verfahren beizutreten. 

(5) Die Ausübung der dem Europäischen Datenschutzbeauftragten mit diesem Artikel 

übertragenen Befugnisse erfolgt vorbehaltlich geeigneter Garantien nach 

Unionsrecht, einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe und 

ordnungsgemäßer Verfahren. 

Artikel 59 

Pflicht der Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter zur Stellungnahme zu mutmaßlichen 

Verstößen 

Wenn der Europäische Datenschutzbeauftragte seine Befugnisse nach Artikel 58 Absatz 2 

Buchstaben a, b und c ausübt, teilt der betroffene Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

dem Europäischen Datenschutzbeauftragten innerhalb einer angemessenen Frist, die vom 

Europäischen Datenschutzbeauftragten unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls 

festzulegen ist, seinen Standpunkt mit. Diese Stellungnahme umfasst auch eine Beschreibung 

der gegebenenfalls im Anschluss an die Bemerkungen des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten getroffenen Maßnahmen. 

Artikel 60 

Tätigkeitsbericht 

(1) Der Europäische Datenschutzbeauftragte legt dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und der Kommission einen Jahresbericht über seine Tätigkeit vor, den er gleichzeitig 

veröffentlicht. 
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(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte übermittelt den in Absatz 1 genannten 

Bericht den übrigen Organen und Einrichtungen der Union, die im Hinblick auf eine 

etwaige Prüfung des Berichts durch das Europäische Parlament Stellungnahmen 

abgeben können. 
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KAPITEL VII 

ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ 

Artikel 61 

Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Datenschutzbeauftragten und den nationalen 

Aufsichtsbehörden 

Der Europäische Datenschutzbeauftragte arbeitet mit den nationalen Aufsichtsbehörden und 

mit der gemäß Artikel 25 des Beschlusses 2009/917/JI des Rates19 eingesetzten gemeinsamen 

Aufsichtsbehörde zusammen, soweit dies für die Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben 

erforderlich ist,  insbesondere indem sie einander sachdienliche Informationen bereitstellen, 

einander ersuchen, ihre Befugnisse auszuüben, und ihre jeweiligen Ersuchen beantworten. 

 

Artikel 62 

Koordinierte Aufsicht durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten  

und die nationalen Aufsichtsbehörden 

(1) Wenn in einem Rechtsakt der Union auf diesen Artikel verwiesen wird, arbeiten der 

Europäische Datenschutzbeauftragte und die nationalen Aufsichtsbehörden im 

Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen und ihrer Zuständigkeiten aktiv 

zusammen, um eine wirksame Aufsicht über IT-Großsysteme und über Organe, 

Einrichtungen und sonstige Stellen der Union zu gewährleisten. 

                                                 
19  Beschluss 2009/917/JI des Rates vom 30. November 2009 über den Einsatz der 

Informationstechnologie im Zollbereich (ABl. L 323 vom 10.12.2009, S. 20).  
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(2) Im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen und ihrer Zuständigkeiten tauschen sie 

erforderlichenfalls sachdienliche Informationen aus, helfen sich erforderlichenfalls 

gegenseitig bei Prüfungen und Kontrollen, prüfen erforderlichenfalls Schwierigkeiten 

bei der Auslegung oder Anwendung dieser Verordnung und anderer anwendbarer 

Rechtsakte der Union, befassen sich erforderlichenfalls mit Problemen mit der 

unabhängigen Aufsicht oder der Ausübung der Rechte betroffener Personen, entwerfen 

erforderlichenfalls harmonisierte Vorschläge für die Lösung von Problemen und fördern 

erforderlichenfalls die Sensibilisierung für die Datenschutzrechte. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 kommen der Europäische Datenschutzbeauftragte 

und die nationalen Aufsichtsbehörden mindestens zweimal jährlich im Rahmen des 

Europäischen Datenschutzausschusses zusammen. ▌Der Europäische 

Datenschutzausschuss kann für diese Zwecke erforderlichenfalls weitere 

Arbeitsmethoden entwickeln. 

(4) Der Europäische Datenschutzausschuss unterbreitet dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und der Kommission alle zwei Jahre einen gemeinsamen Tätigkeitsbericht 

über die koordinierte Aufsicht. 
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KAPITEL VIII 

RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTIONEN 

Artikel 63 

Recht auf Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten 

(1) Unbeschadet gerichtlicher, verwaltungsrechtlicher oder außergerichtlicher 

Rechtsbehelfe hat jede betroffene Person das Recht auf Beschwerde beim 

Europäischen Datenschutzbeauftragten, wenn sie der Ansicht ist, dass die 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese 

Verordnung verstößt. 

(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte unterrichtet den Beschwerdeführer über 

den Stand und die Ergebnisse der Prüfung der Beschwerde, einschließlich der 

Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 64. 

(3) Befasst sich der Europäische Datenschutzbeauftragte nicht mit der Beschwerde oder 

unterrichtet er die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten über den 

Fortgang oder das Ergebnis der Prüfung der Beschwerde, so gilt dies als negative 

Entscheidung des Europäischen Datenschutzbeauftragten. 

Artikel 64 

Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 

(1) Der Gerichtshof ist für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Bestimmungen 

dieser Verordnung, einschließlich Schadenersatzansprüchen, zuständig. 
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(2) Gegen Entscheidungen des Europäischen Datenschutzbeauftragten, 

einschließlich Entscheidungen gemäß Artikel 63 Absatz 3, kann beim Gerichtshof 

Klage erhoben werden. 

(3) Der Gerichtshof hat die Befugnis zur unbeschränkten Ermessensnachprüfung 

bezüglich der Geldbußen gemäß Artikel 66. Er kann diese Geldbußen innerhalb 

der Grenzen des Artikels 66 aufheben, verringern oder erhöhen. 

Artikel 65 

Recht auf Schadenersatz 

Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder 

immaterieller Schaden entstanden ist, hat unter den in den Verträgen vorgesehenen 

Voraussetzungen Anspruch auf Schadenersatz gegen das Organ oder die Einrichtung der 

Union auf Ersatz des erlittenen Schadens. 

Artikel 66 

Geldbußen 

(1) Der Europäische Datenschutzbeauftragte kann je nach den Umständen des 

Einzelfalls Geldbußen gegen Organe und Einrichtungen der Union verhängen, wenn 

ein Organ oder eine Einrichtung der Union einer Anordnung des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben d bis h und j nicht 

nachkommt. Bei der Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße und über 

deren Betrag wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend berücksichtigt: 

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des 

Umfangs oder des Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der 

von der Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des ihnen 

entstandenen Schadens, 

b) Maßnahmen des Organs oder der Einrichtung der Union zur Minderung des 

den betroffenen Personen entstandenen Schadens, 
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c) Grad der Verantwortung des Organs oder der Einrichtung der Union unter 

Berücksichtigung der von ihnen gemäß den Artikeln 27 und 33 getroffenen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen, 

d) etwaige ähnliche frühere Verstöße des Organs oder der Einrichtung der Union, 

e) Umfang der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Datenschutzbeauftragten, 

um dem Verstoß abzuhelfen und seine möglichen nachteiligen Folgen zu 

mindern, 

f) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind, 

g) Art und Weise, wie der Verstoß dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 

bekannt wurde, insbesondere ob und gegebenenfalls in welchem Umfang das 

Organ oder die Einrichtung der Union den Verstoß mitgeteilt hat, 

h) Einhaltung von nach Artikel 58 bereits früher gegen das Organ oder die 

Einrichtung der Union in Bezug auf denselben Gegenstand angeordneten 

Maßnahmen. Das zur Verhängung dieser Geldbußen führende Verfahren wird 

innerhalb eines den Umständen des Falles angemessenen zeitlichen Rahmens 

unter Berücksichtigung der in Artikel 69 genannten Maßnahmen und 

Verfahren durchgeführt. 
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(2) Bei Verstößen gegen Pflichten des Organs oder der Einrichtung der Union nach den 

Artikeln 8, 12, 27 bis 35, 39, 40, 43, 44 und 45 werden im Einklang mit Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels Geldbußen in Höhe von bis zu 25 000 EUR pro Verstoß und 

bis zu insgesamt 250 000 EUR pro Jahr verhängt. 

(3) Bei Verstößen des Organs oder der Einrichtung der Union gegen die folgenden 

Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

Geldbußen in Höhe von bis zu 50 000 EUR pro Verstoß und bis zu insgesamt 

500 000 EUR pro Jahr verhängt: 

a) wesentliche Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich Voraussetzungen 

für die Einwilligung, nach den Artikeln 4, 5, 7 und 10, 

b) Rechte der betroffenen Personen nach den Artikeln 14 bis 24, 

c) Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem 

Drittland oder an eine internationale Organisation nach den Artikeln 46 bis 50. 

(4) Verstößt ein Organ oder eine Einrichtung der Union bei gleichen oder miteinander 

verbundenen oder kontinuierlichen Verarbeitungsvorgängen gegen mehrere 

Bestimmungen dieser Verordnung oder mehrmals gegen dieselbe Bestimmung 

dieser Verordnung, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den Betrag 

für den schwerwiegendsten Verstoß. 

(5) Bevor der Europäische Datenschutzbeauftragte Entscheidungen nach diesem Artikel 

trifft, gibt er dem Organ oder der Einrichtung der Union, gegen das beziehungsweise 

die sich das von ihm geführte Verfahren richtet, Gelegenheit, sich zu den von ihm 

erhobenen Einwänden zu äußern. Der Europäische Datenschutzbeauftragte stützt 

seine Entscheidungen nur auf die Einwände, zu denen sich die Parteien äußern 

konnten. Die Beschwerdeführer werden eng in das Verfahren einbezogen. 
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(6) Die Verteidigungsrechte der betroffenen Parteien werden während des Verfahrens in 

vollem Umfang gewahrt. Sie haben vorbehaltlich des berechtigten Interesses von 

natürlichen Personen oder Unternehmen am Schutz ihrer personenbezogenen Daten 

oder Geschäftsgeheimnisse das Recht, die Akte des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten einzusehen.  

(7) Das Aufkommen aus den nach diesem Artikel verhängten Geldbußen zählt zu den 

Einnahmen des Gesamthaushalts der Union. 

Artikel 67 

Vertretung betroffener Personen 

Die betroffene Person hat das Recht, eine Einrichtung, Organisation oder Vereinigung ohne 

Gewinnerzielungsabsicht, die nach Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats 

ordnungsgemäß gegründet wurde, deren satzungsmäßige Ziele im öffentlichem Interesse 

liegen und die im Bereich des Schutzes der Rechte und Freiheiten betroffener Personen in 

Bezug auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten tätig ist, zu beauftragen, in ihrem 

Namen Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten einzureichen, in ihrem 

Namen die in den Artikeln 63 und 64 genannten Rechte wahrzunehmen und in ihrem Namen 

das Recht auf Schadensersatz gemäß Artikel 65 in Anspruch zu nehmen.  

 Artikel 68 

Beschwerden des Personals der Union 

Beschäftigte eines Organs oder einer Einrichtung der Union können beim Europäischen 

Datenschutzbeauftragten Beschwerde wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen diese 

Verordnung einlegen, auch ohne den Dienstweg einzuhalten. Niemand darf benachteiligt 

werden, weil er Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten eingereicht und 

einen solchen mutmaßlichen Verstoß dargelegt hat. 
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Artikel 69 

Sanktionen 

Verletzt ein Beamter und sonstiger Bediensteter der Union vorsätzlich oder fahrlässig die in 

dieser Verordnung festgelegten Pflichten, so können nach den Vorschriften und Verfahren 

des Statuts Disziplinarstrafen und andere Maßnahmen gegen den Beamten oder sonstigen 

Bediensteten verhängt werden. 

KAPITEL IX 

VERARBEITUNG OPERATIVER PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH 

EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE STELLEN DER UNION BEI DER AUSÜBUNG 

VON TÄTIGKEITEN, DIE IN DEN ANWENDUNGSBEREICH DES DRITTEN TEILS 

TITEL V KAPITEL 4 ODER 5 AEUV FALLEN 

Artikel 70 

Anwendungsbereich des Kapitels 

Dieses Kapitel gilt nur für die Verarbeitung operativer personenbezogener Daten durch 

Einrichtungen und sonstige Stellen der Union bei der Ausübung von Tätigkeiten, die in 

den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 oder 5 AEUV fallen, 

unbeschadet spezifischer Datenschutzvorschriften, die für eine solche Einrichtung oder 

sonstige Stelle der Union gelten. 

Artikel 71 

Grundsätze für die Verarbeitung operativer personenbezogener Daten 

(1) Operative personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet werden 

(„Rechtmäßigkeit und Verarbeitung nach Treu und Glauben“); 
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b) für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und dürfen 

nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbeitet 

werden („Zweckbindung“), 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der 

Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

d) sachlich richtig sein und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es 

sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit operative 

personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer 

Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden 

(„Richtigkeit“), 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen 

Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die die 

operativen personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erforderlich ist 

(„Speicherbegrenzung“),  

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 

operativen personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz 

vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 

unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder 

unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“). 

(2) Eine Verarbeitung durch denselben oder einen anderen Verantwortlichen für 

einen anderen der im Rechtsakt zur Gründung der Einrichtung oder sonstigen 

Stelle der Union genannten Zwecke als den, für den die operativen 

personenbezogenen Daten erhoben werden, ist erlaubt, sofern 

a) der Verantwortliche nach dem Unionsrecht befugt ist, solche operativen 

personenbezogenen Daten für diesen Zweck zu verarbeiten, und 

b) die Verarbeitung für diesen anderen Zweck nach dem Unionsrecht 

erforderlich und verhältnismäßig ist.  
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(3) Die Verarbeitung durch denselben oder einen anderen Verantwortlichen kann die 

Archivierung im öffentlichen Interesse und die wissenschaftliche, statistische oder 

historische Verwendung für die im Rechtsakt zur Gründung der Einrichtung oder 

sonstigen Stelle der Union genannten Zwecke umfassen, sofern geeignete 

Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorhanden 

sind. 

(4) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Absätze 1, 2 und 3 verantwortlich 

und muss deren Einhaltung nachweisen können. 

Artikel 72 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung operativer personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung operativer personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn 

und soweit die Verarbeitung für die Erfüllung einer Aufgabe durch 

Einrichtungen und sonstige Stellen der Union bei der Ausübung von Tätigkeiten, 

die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 oder Kapitel 5 

AEUV fallen, erforderlich ist und wenn sie sich auf Unionsrecht stützt.  

(2) In spezifischen Rechtsakten der Union zur Regelung der Verarbeitung innerhalb 

des Anwendungsbereichs dieses Kapitels sind zumindest die Ziele der 

Verarbeitung, die zu verarbeitenden operativen personenbezogenen Daten, die 

Zwecke der Verarbeitung und die Fristen für die Speicherung der operativen 

personenbezogenen Daten oder für die regelmäßige Überprüfung, ob die 

operativen personenbezogenen Daten weiter gespeichert werden müssen, 

anzugeben. 

Artikel 73 

Unterscheidung verschiedener Kategorien betroffener Personen 

Der Verantwortliche unterscheidet gegebenenfalls und so weit wie möglich zwischen den 

operativen personenbezogenen Daten verschiedener Kategorien betroffener Personen, wie 

etwa den in den Rechtsakten zur Gründung der Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union aufgeführten Kategorien. 

www.parlament.gv.at



 

 149

 

Artikel 74 

Unterscheidung zwischen operativen personenbezogenen Daten und Überprüfung der  

Qualität der operativen personenbezogenen Daten 
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(1) Der Verantwortliche unterscheidet so weit wie möglich zwischen faktenbasierten 

operativen personenbezogenen Daten und auf persönlichen Einschätzungen 

beruhenden operativen personenbezogenen Daten.  

(2) Der Verantwortliche ergreift alle angemessenen Maßnahmen, um zu 

gewährleisten, dass operative personenbezogene Daten, die unrichtig, 

unvollständig oder nicht mehr aktuell sind, nicht übermittelt oder bereitgestellt 

werden. Zu diesem Zweck überprüft der Verantwortliche gegebenenfalls und 

soweit durchführbar, die Qualität der operativen personenbezogenen Daten vor 

ihrer Übermittlung oder Bereitstellung, beispielsweise durch Konsultation der 

zuständigen Behörde, von der die Daten stammen. Bei jeder Übermittlung 

operativer personenbezogener Daten werden nach Möglichkeit die erforderlichen 

Informationen beigefügt, die es dem Empfänger gestatten, die Richtigkeit, die 

Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der operativen personenbezogenen Daten 

sowie deren Aktualitätsgrad zu beurteilen. 

(3) Wird festgestellt, dass unrichtige operative personenbezogene Daten übermittelt 

worden sind oder die operativen personenbezogenen Daten unrechtmäßig 

übermittelt worden sind, so ist dies dem Empfänger unverzüglich mitzuteilen. In 

diesem Fall ist gemäß Artikel 82 eine Berichtigung oder Löschung oder die 

Einschränkung der Verarbeitung der betreffenden operativen personenbezogenen 

Daten vorzunehmen. 

Artikel 75 

Besondere Verarbeitungsbedingungen 

(1) Sofern in dem auf den übermittelnden Verantwortlichen anwendbaren 

Unionsrecht besondere Verarbeitungsbedingungen vorgesehen sind, weist der 

Verantwortliche den Empfänger der operativen personenbezogenen Daten darauf 

hin, dass diese Bedingungen gelten und einzuhalten sind. 

(2) Der Verantwortliche beachtet die von einer übermittelnden zuständigen Behörde 

gemäß Artikel 9 Absätze 3 und 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 vorgesehenen 

besonderen Verarbeitungsbedingungen. 

Artikel 76 

Verarbeitung besonderer Kategorien operativer personenbezogener Daten 
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(1) Die Verarbeitung operativer personenbezogener Daten, aus denen die rassische 

oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 

Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die 

Verarbeitung von genetischen Daten, von biometrischen Daten zur eindeutigen 

Identifizierung einer natürlichen Person sowie operativer personenbezogener 

Daten, die die Gesundheit oder das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung 

einer natürlichen Person betreffen, ist nur dann erlaubt, wenn sie für operative 

Zwecke unbedingt erforderlich ist sowie innerhalb des Mandats der betreffenden 

Einrichtung oder sonstigen Stelle der Union und vorbehaltlich geeigneter 

Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person erfolgt. Eine 

Diskriminierung natürlicher Personen anhand solcher personenbezogenen Daten 

ist verboten. 

(2) Der Datenschutzbeauftragte ist unverzüglich von der Anwendung dieses Artikels 

zu unterrichten.  

Artikel 77 

Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall einschließlich Profiling 

(1) Eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung beruhende 

Entscheidung — einschließlich Profiling —, die eine nachteilige Rechtsfolge für 

die betroffene Person hat oder sie erheblich beeinträchtigt, ist verboten, es sei 

denn, sie ist nach dem Unionsrecht, dem der Verantwortliche unterliegt und das 

geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person bietet, 

zumindest das Recht auf persönliches Eingreifen seitens des Verantwortlichen, 

erlaubt. 

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dieses Artikels dürfen nicht auf den besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 76 beruhen, sofern nicht 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte, Freiheiten sowie der berechtigten 

Interessen der betroffenen Person getroffen wurden. 

(3) Profiling, das zur Folge hat, dass natürliche Personen auf der Grundlage von 

besonderen Datenkategorien nach Artikel 76 diskriminiert werden, ist nach dem 

Unionsrecht verboten. 
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Artikel 78 

Mitteilungen und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der betroffenen 

Person 

(1) Der Verantwortliche trifft alle angemessenen Maßnahmen, um der betroffenen 

Person alle Informationen gemäß Artikel 79 sowie alle Mitteilungen gemäß den 

Artikeln 80 bis 84 und 92, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, 

verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 

Sprache zu übermitteln. Die Übermittlung der Informationen erfolgt in einer 

beliebigen geeigneten Form, wozu auch die elektronische Übermittlung zählt. 

Grundsätzlich übermittelt der Verantwortliche die Informationen in derselben 

Form, in der er den Antrag erhalten hat. 

(2) Der Verantwortliche erleichtert die Ausübung der der betroffenen Person gemäß 

den Artikeln 79 bis 84 zustehenden Rechte. 
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(3) Der Verantwortliche setzt die betroffene Person unverzüglich, in jedem Fall aber 

spätestens innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags, schriftlich 

darüber in Kenntnis, wie mit ihrem Antrag verfahren wurde. 

(4) Der Verantwortliche stellt die Informationen gemäß Artikel 79 sowie alle 

gemachten Mitteilungen und getroffenen Maßnahmen gemäß den Artikeln 80 bis 

84 und 92 unentgeltlich zur Verfügung. Bei offenkundig unbegründeten oder – 

insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven Anträgen einer 

betroffenen Person kann sich der Verantwortliche weigern, aufgrund des Antrags 

tätig zu werden. Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig 

unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen. 

(5) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen 

Person, die den Antrag gemäß den Artikeln 80 oder 82 stellt, so kann er 

zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der 

betroffenen Person erforderlich sind. 

Artikel 79 

Der betroffenen Person zur Verfügung zu stellende oder zu erteilende 

Informationen 

(1) Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person zumindest die folgenden 

Informationen zur Verfügung: 

a) den Namen und die Kontaktdaten der Einrichtung oder sonstigen Stelle der 

Union, 

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, 

c) die Zwecke, für die die operativen personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden, 

d) das Bestehen eines Beschwerderechts beim Europäischen 

Datenschutzbeauftragten sowie dessen Kontaktdaten, 

e) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft und Berichtigung oder Löschung 

operativer personenbezogener Daten und Einschränkung der Verarbeitung 

der operativen personenbezogenen Daten der betroffenen Person durch den 

Verantwortlichen. 
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(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Informationen erteilt der 

Verantwortliche der betroffenen Person in besonderen durch das Unionsrecht 

vorgesehenen Fällen die folgenden zusätzlichen Informationen, um die Ausübung 

der Rechte der betroffenen Person zu ermöglichen:  

a) die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,  

b) die Dauer, für die die operativen personenbezogenen Daten gespeichert 

werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 

dieser Dauer,  

c) gegebenenfalls die Kategorien von Empfängern der operativen 

personenbezogenen Daten, auch der Empfänger in Drittländern oder in 

internationalen Organisationen; 

d) erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere wenn die operativen 

personenbezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben 

werden. 

(3) Der Verantwortliche kann zu nachstehenden Zwecken die Unterrichtung der 

betroffenen Person gemäß Absatz 2 soweit und so lange aufschieben, 

einschränken oder unterlassen, wie diese Maßnahme in einer demokratischen 

Gesellschaft erforderlich und verhältnismäßig ist und sofern den Grundrechten 

und den berechtigten Interessen der betroffenen natürlichen Person Rechnung 

getragen wird: 

a) Gewährleistung, dass behördliche oder gerichtliche Untersuchungen, 

Ermittlungen oder Verfahren nicht behindert werden, 

b) Gewährleistung, dass die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlungen oder 

Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung nicht beeinträchtigt 

werden, 

c) Schutz der öffentlichen Sicherheit der Mitgliedstaaten, 

d) Schutz der nationalen Sicherheit der Mitgliedstaaten, 

e) Schutz der Rechte und Freiheiten anderer, wie Opfer oder Zeugen. 

Artikel 80 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 
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Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber 

zu erhalten, ob sie betreffende operative personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist 

dies der Fall, so hat sie das Recht, Auskunft über operative personenbezogene Daten und 

zu folgenden Informationen zu erhalten: 

a) die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage;  

b) die Kategorien der operativen personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden; 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die operativen 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind, insbesondere bei Empfängern 

in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

d) falls möglich, die geplante Dauer, für die die operativen personenbezogenen 

Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 

Festlegung dieser Dauer; 
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e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung operativer 

personenbezogener Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung der 

operativen personenbezogenen Daten der betroffenen Person durch den 

Verantwortlichen;  

f) das Bestehen eines Beschwerderechts beim Europäischen 

Datenschutzbeauftragten sowie dessen Kontaktdaten; 

g) Mitteilung zu den operativen personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 

Verarbeitung sind, sowie alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der 

Daten. 

Artikel 81 

Einschränkung des Auskunftsrechts 

(1) Der Verantwortliche kann zu nachstehenden Zwecken das Recht der betroffenen 

Person auf Auskunft teilweise oder vollständig einschränken, soweit und so lange 

wie diese teilweise oder vollständige Einschränkung in einer demokratischen 

Gesellschaft erforderlich und verhältnismäßig ist und den Grundrechten und den 

berechtigten Interessen der betroffenen natürlichen Person Rechnung getragen 

wird: 

a) Gewährleistung, dass behördliche oder gerichtliche Untersuchungen, 

Ermittlungen oder Verfahren nicht behindert werden, 

b) Gewährleistung, dass die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlungen oder 

Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung nicht beeinträchtigt 

werden, 

c) Schutz der öffentlichen Sicherheit der Mitgliedstaaten, 

d) Schutz der nationalen Sicherheit der Mitgliedstaaten, 

e) Schutz der Rechte und Freiheiten anderer, wie Opfer und Zeugen. 
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(2) In den in Absatz 1 genannten Fällen unterrichtet der Verantwortliche die 

betroffene Person unverzüglich schriftlich über die Verweigerung oder die 

Einschränkung der Auskunft und die Gründe hierfür. Dies gilt nicht, wenn die 

Erteilung dieser Informationen einem der in Absatz 1 genannten Zwecke 

zuwiderliefe. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über die 

Möglichkeit, gegen die Entscheidung Beschwerde beim Europäischen 

Datenschutzbeauftragten einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf beim 

Gerichtshof einzulegen. Der Verantwortliche dokumentiert die sachlichen oder 

rechtlichen Gründe für die Entscheidung. Diese Angaben werden dem 

Europäischen Datenschutzbeauftragten auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 

Artikel 82 

Recht auf Berichtigung oder Löschung operativer personenbezogener Daten und  

Einschränkung der Verarbeitung  

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 

Berichtigung sie betreffender unrichtiger operativer personenbezogener Daten 

zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die 

betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger operativer 

personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu 

verlangen.  

(2) Der Verantwortliche löscht operative personenbezogene Daten unverzüglich, und 

die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die 

unverzügliche Löschung sie betreffender operativer personenbezogener Daten zu 

verlangen, wenn die Verarbeitung gegen die Artikel 71, Artikel 72 Absatz 1 oder 

Artikel 76 verstößt oder wenn die operativen personenbezogenen Daten zur 

Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen, der der 

Verantwortliche unterliegt. 
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(3) Anstatt Löschung kann der Verantwortliche die Verarbeitung einschränken, 

wenn 

a) die betroffene Person die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 

bestreitet und die Richtigkeit oder Unrichtigkeit nicht festgestellt werden 

kann oder  

b) die personenbezogenen Daten für Beweiszwecke weiter aufbewahrt werden 

müssen. 

Unterliegt die Verarbeitung einer Einschränkung gemäß Unterabsatz 1 

Buchstabe a, unterrichtet der Verantwortliche die betroffene Person, bevor er die 

Einschränkung aufhebt.  

In ihrer Verarbeitung eingeschränkte Daten dürfen nur zu dem Zweck 

verarbeitet werden, der ihrer Löschung entgegenstand. 

(4) Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person schriftlich über eine 

Verweigerung der Berichtigung oder Löschung operativer personenbezogener 

Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung, und über die Gründe für die 

Verweigerung. Der Verantwortliche kann zu nachstehenden Zwecken die 

Zurverfügungstellung der Informationen teilweise oder vollständig 

einschränken, soweit diese Einschränkung in einer demokratischen Gesellschaft 

erforderlich und verhältnismäßig ist und den Grundrechten und den 

berechtigten Interessen der betroffenen natürlichen Person Rechnung getragen 

wird: 

a) Gewährleistung, dass behördliche oder gerichtliche Untersuchungen, 

Ermittlungen oder Verfahren nicht behindert werden, 

b) Gewährleistung, dass die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlungen oder 

Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung nicht beeinträchtigt 

werden, 

c) Schutz der öffentlichen Sicherheit der Mitgliedstaaten, 

d) Schutz der nationalen Sicherheit der Mitgliedstaaten, 

e) Schutz der Rechte und Freiheiten anderer, wie Opfer und Zeugen. 
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Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über die Möglichkeit, 

gegen die Entscheidung Beschwerde beim Europäischen 

Datenschutzbeauftragten einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf beim 

Gerichtshof einzulegen. 

(5) Der Verantwortliche teilt die Berichtigung von unrichtigen operativen 

personenbezogenen Daten der zuständigen Behörde mit, von der die unrichtigen 

operativen personenbezogenen Daten stammen. 

(6) Der Verantwortliche setzt in Fällen der Berichtigung, Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung nach den Absätzen 1, 2 oder 3 die Empfänger 

in Kenntnis und weist sie darauf hin, dass sie die ihrer Verantwortung 

unterliegenden operativen personenbezogenen Daten berichtigen, löschen oder 

deren Verarbeitung einschränken müssen. 

Artikel 83 

Auskunftsrecht in strafrechtlichen Ermittlungen und Strafverfahren 

Stammen die operativen personenbezogenen Daten von einer zuständigen Behörde, 

überprüfen die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union vor einer Entscheidung 

über das Auskunftsrecht einer betroffenen Person bei der betreffenden zuständigen 

Behörde, ob diese personenbezogenen Daten in einer gerichtlichen Entscheidung, einem 

Dokument oder einer Verfahrensakte enthalten sind und in strafrechtlichen Ermittlungen 

und in Strafverfahren in dem Mitgliedstaat dieser zuständigen Behörde verarbeitet 

wurden. Ist dies der Fall, wird eine Entscheidung über das Auskunftsrecht in Abstimmung 

und enger Zusammenarbeit mit der betreffenden zuständigen Behörde getroffen. 

Artikel 84 

Ausübung von Rechten durch die betroffene Person und Prüfung durch  

den Europäischen Datenschutzbeauftragten 

(1) In den in Artikel 79 Absatz 3, Artikel 81 und Artikel 82 Absatz 4 genannten Fällen 

können die Rechte der betroffenen Person auch über den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten ausgeübt werden. 
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(2) Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über die Möglichkeit, ihre 

Rechte gemäß Absatz 1 über den Europäischen Datenschutzbeauftragten 

auszuüben. 

(3) Wird das in Absatz 1 genannte Recht ausgeübt, unterrichtet der Europäische 

Datenschutzbeauftragte die betroffene Person zumindest darüber, dass alle 

erforderlichen Prüfungen oder eine Überprüfung durch den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten erfolgt sind. Der Europäische Datenschutzbeauftragte 

hat zudem die betroffene Person über ihr Recht auf einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf beim Gerichtshof zu unterrichten. 

Artikel 85 

Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen 

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und 

der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 

unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der 

Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 

Personen trifft der Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der 

Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung 

angemessene technische und organisatorische Maßnahmen — wie z. B. 

Pseudonymisierung —, die dafür ausgelegt sind, Datenschutzgrundsätze wie etwa 

Datenminimierung wirksam umzusetzen und die notwendigen Garantien in die 

Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Verordnung und des 

Rechtsakts zu seiner Gründung zu genügen und die Rechte der betroffenen 

Personen zu schützen. 

(2) Der Verantwortliche trifft geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellung nur operative 

personenbezogene Daten verarbeitet werden, die dem Verarbeitungszweck 

angemessen, erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige 

Maß beschränkt sind. Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen 

operativen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre 

Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Solche Maßnahmen müssen insbesondere 
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sicherstellen, dass operative personenbezogene Daten durch Voreinstellungen 

nicht ohne Eingreifen einer Person einer unbestimmten Zahl von natürlichen 

Personen zugänglich gemacht werden. 

Artikel 86 

Gemeinsam Verantwortliche 

(1) Legen zwei oder mehr Verantwortliche oder ein oder mehrere Verantwortliche 

zusammen mit einem oder mehreren Verantwortlichen, die nicht Organe oder 

Einrichtungen der Union sind, gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur 

Verarbeitung fest, so sind sie gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in einer 

Vereinbarung in transparenter Form ihre jeweiligen Zuständigkeiten bei der 

Einhaltung ihrer Datenschutzpflichten fest, insbesondere was die Ausübung der 

Rechte der betroffenen Person und ihre jeweiligen Informationspflichten nach 

Artikel 79 angeht, sofern und soweit die jeweiligen Zuständigkeiten der 

gemeinsam Verantwortlichen nicht durch Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten, denen die gemeinsam Verantwortlichen unterliegen, festgelegt 

sind. In der Regelung kann eine Anlaufstelle für betroffene Personen angegeben 

werden. 

(2) Die Vereinbarung nach Absatz 1 muss die jeweiligen tatsächlichen Funktionen 

und Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber der betroffenen 

Person gebührend widerspiegeln. Das wesentliche der Vereinbarung wird der 

betroffenen Person zur Verfügung gestellt.  

(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann die 

betroffene Person ihre Rechte im Rahmen dieser Verordnung bei und gegenüber 

jedem einzelnen der Verantwortlichen geltend machen. 
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Artikel 87 

Auftragsverarbeiter 

(1) Soll eine Verarbeitung im Namen eines Verantwortlichen vorgenommen werden, 

so arbeitet dieser nur mit Auftragsverarbeitern zusammen, die hinreichende 

Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den 

Anforderungen dieser Verordnung und des Rechtsakts zur Gründung des 

Auftragsverarbeiters erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Person 

gewährleistet. 

(2) Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne 

vorherige gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des 

Verantwortlichen in Anspruch. Im Falle einer allgemeinen schriftlichen 

Genehmigung unterrichtet der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen über 

jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung 

anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Verantwortliche die Möglichkeit erhält, 

gegen derartige Änderungen Einspruch zu erheben. 

(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines 

Vertrags, oder eines anderen Rechtsinstruments nach Unionsrecht oder dem Recht 

der Mitgliedstaaten, der bzw. das den Auftragsverarbeiter an den 

Verantwortlichen bindet und  in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, 

Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der operativen personenbezogenen 

Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und Rechte des 

Verantwortlichen festgelegt sind. Dieser Vertrag bzw. dieses andere 

Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass der Auftragsverarbeiter 

a) nur auf Weisung des Verantwortlichen handelt, 
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b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der operativen 

personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit 

verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen 

Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei unterstützt, die 

Einhaltung der Bestimmungen über die Rechte der betroffenen Person zu 

gewährleisten, 

d) alle operativen personenbezogenen Daten nach Abschluss der Erbringung 

der Verarbeitungsleistungen — nach Wahl des Verantwortlichen — löscht 

bzw. dem Verantwortlichen zurückgibt und bestehende Kopien vernichtet, 

sofern nicht nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine 

Verpflichtung zur Speicherung der operativen personenbezogenen Daten 

besteht; 

e) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der 

Einhaltung der in diesem Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung 

stellt, 

f) die in Absatz 2 und dem vorliegenden Absatz aufgeführten Bedingungen für 

die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters 

einhält. 

(4) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne von Absatz 3 ist 

schriftlich abzufassen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann. 

(5) Ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen diese Verordnung oder den 

Rechtsakt zur Gründung des Verantwortlichen die Zwecke und die Mittel der 

Verarbeitung bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher. 
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Artikel 88 

Protokollierung 

(1) Der Verantwortliche protokolliert die folgenden Verarbeitungsvorgänge in 

automatisierten Verarbeitungssystemen: Erhebung, Veränderung, Zugriff, 

Abfrage, Offenlegung einschließlich Übermittlung, Kombination und Löschung 

von operativen personenbezogenen Daten. Die Protokolle über Abfragen und 

Offenlegungen müssen es ermöglichen, die Begründung, das Datum und die 

Uhrzeit dieser Vorgänge, die Identifizierung der Person, die die operativen 

personenbezogenen Daten abgefragt oder offengelegt hat, und so weit wie möglich 

die Identität des Empfängers solcher operativen personenbezogenen Daten 

festzustellen.  

(2) Die Protokolle werden ausschließlich zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung, der Eigenüberwachung, der Sicherstellung der Integrität und 

Sicherheit der operativen personenbezogenen Daten sowie für Strafverfahren 

verwendet. Die Protokolle müssen nach drei Jahren gelöscht werden, sofern sie 

nicht für eine laufende Kontrolle benötigt werden. 

(3) Der Verantwortliche stellt die Protokolle seinem Datenschutzbeauftragten und 

dem Europäischen Datenschutzbeauftragten auf Anforderung zur Verfügung. 

Artikel 89 

Datenschutz-Folgenabschätzung 

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer 

Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 

Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine 

Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz 

operativer personenbezogener Daten durch. 
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(2) Die Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 trägt den Rechten und den berechtigten 

Interessen der betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung und 

enthält zumindest eine allgemeine Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und eine Bewertung der in Bezug auf die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Personen bestehenden Risiken sowie der geplanten 

Abhilfemaßnahmen, Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch 

die der Schutz operativer personenbezogener Daten sichergestellt und der 

Nachweis dafür erbracht wird, dass die Datenschutzvorschriften eingehalten 

werden. 

Artikel 90 

Vorherige Konsultation des Europäischen Datenschutzbeauftragten 

(1) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung in neu anzulegenden 

Dateisystemen den Europäischen Datenschutzbeauftragten, wenn 

a) aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 89 hervorgeht, 

dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der 

Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft, oder 

b) die Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer 

Technologien, Mechanismen oder Verfahren, ein hohes Risiko für die 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen zur Folge hat. 

(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte kann eine Liste der 

Verarbeitungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur vorherigen Konsultation nach 

Absatz 1 unterliegen. 
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(3) Der Verantwortliche legt dem Europäischen Datenschutzbeauftragten die in 

Artikel 89 genannte Datenschutz-Folgenabschätzung vor und übermittelt ihm auf 

Anfrage alle sonstigen Informationen, die er benötigt, um die Ordnungsgemäßheit 

der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den Schutz der operativen 

personenbezogenen Daten der betroffenen Person bestehenden Gefahren und die 

diesbezüglichen Garantien bewerten zu können. 

(4) Falls der Europäische Datenschutzbeauftragte der Auffassung ist, dass die 

geplante Verarbeitung gemäß Absatz 1 nicht im Einklang mit dieser Verordnung 

oder dem Rechtsakt zur Gründung  der betreffenden Einrichtung oder sonstigen 

Stelle der Union stünde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht 

ausreichend ermittelt oder nicht ausreichend eingedämmt hat, unterbreitet er dem 

Verantwortlichen innerhalb eines Zeitraums von bis zu sechs Wochen nach Erhalt 

des Ersuchens um Konsultation entsprechende schriftliche Empfehlungen. Diese 

Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexität der geplanten Verarbeitung 

um einen weiteren Monat verlängert werden. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte unterrichtet den Verantwortlichen über eine solche 

Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf 

Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. 

Artikel 91 

Sicherheit der Verarbeitung operativer personenbezogener Daten 

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen unter Berücksichtigung 

des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, 

der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, 

insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien operativer 

personenbezogener Daten. 

(2) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter ergreifen im Hinblick auf die 

automatisierte Verarbeitung nach einer Risikobewertung Maßnahmen, die 

Folgendes bezwecken: 
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a) Verwehrung des Zugangs zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen die 

Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbefugte („Zugangskontrolle“); 

b) Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder 

Entfernens von Datenträgern („Datenträgerkontrolle“); 

c) Verhinderung der unbefugten Eingabe operativer personenbezogener Daten 

sowie der unbefugten Kenntnisnahme, Änderung oder Löschung 

gespeicherter operativer personenbezogener Daten („Speicherkontrolle“); 

d) Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe 

von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte 

(„Benutzerkontrolle“); 

e) Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten 

Verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich zu den ihrer 

Zugangsberechtigung unterliegenden operativen personenbezogenen Daten 

Zugang haben („Zugangskontrolle“); 

f) Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche 

Stellen operative personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur 

Datenübertragung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder 

werden können („Übertragungskontrolle“); 

g) Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, 

welche operativen personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem 

in automatisierte Datenverarbeitungssysteme eingegeben worden sind 

(„Eingabekontrolle“); 

h) Verhinderung, dass bei der Übertragung operativer personenbezogener 

Daten oder beim Transport von Datenträgern die operativen 

personenbezogenen Daten unbefugt gelesen, kopiert, geändert oder gelöscht 

werden können („Transportkontrolle“); 

i) Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt 

werden können („Wiederherstellung“); 
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j) Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen, 

auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden („Zuverlässigkeit“) und gespeicherte 

personenbezogene operative Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems 

beschädigt werden können („Datenintegrität“). 

Artikel 92 

Meldung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten an den 

Europäischen Datenschutzbeauftragten 

(1) Der Verantwortliche meldet eine Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten unverzüglich, und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die 

Verletzung bekannt wurde, dem Europäischen Datenschutzbeauftragten, es sei 

denn, die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten führt voraussichtlich 

nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. Erfolgt 

die Meldung an den Europäischen Datenbeauftragten nicht binnen 72 Stunden, 

so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 

www.parlament.gv.at



 

 170

 

(2) Die Meldung nach Absatz 1 enthält zumindest folgende Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten, soweit möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl 

der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien operativer 

personenbezogener Daten und der ungefähren Zahl der betroffenen 

operativen personenbezogenen Datensätze, 

b) Name und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, 

c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten, 

d) eine Beschreibung der vom Verantwortlichen ergriffenen oder 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten und gegebenenfalls der Maßnahmen zur 

Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen. 

(3) Wenn und soweit die in Absatz 2 genannten Informationen nicht zur gleichen Zeit 

bereitgestellt werden können, können diese Informationen ohne unangemessene 

weitere Verzögerung schrittweise zur Verfügung gestellt werden. 

(4) Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener 

Daten nach Absatz 1 einschließlich aller im Zusammenhang mit der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, deren Auswirkungen 

und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Anhand dieser Dokumentation muss der 

Europäische Datenschutzbeauftragte die Einhaltung dieses Artikels überprüfen 

können. 

(5) Sind von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten operative 

personenbezogene Daten betroffen, die von oder an zuständige Behörden 

übermittelt wurden, teilt der Verantwortliche die in Absatz 2 genannten 

Informationen den zuständigen Behörden unverzüglich mit. 
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Artikel 93 

Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten betroffenen Person 

(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein 

hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so 

benachrichtigt der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der 

Verletzung. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Benachrichtigung der betroffenen Person 

beschreibt in klarer und einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten und enthält zumindest die in Artikel 92 Absatz 2 

Buchstaben b, c und d genannten Informationen und Empfehlungen. 

(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 ist nicht 

erforderlich, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen, und diese Vorkehrungen wurden auf die 

von der Verletzung betroffenen operativen personenbezogenen Daten 

angewandt, insbesondere solche, durch die die operativen 

personenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den 

operativen personenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich gemacht 

werden, etwa durch Verschlüsselung; 

b) der Verantwortliche hat durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt, 

dass das hohe Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Personen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht; 

c) dies wäre mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. In diesem 

Fall hat stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche 

Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar 

wirksam informiert werden. 
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(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person nicht bereits über die Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt hat, kann der Europäische 

Datenschutzbeauftragte unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit der 

die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu einem hohen Risiko 

führt, von dem Verantwortlichen verlangen, dies nachzuholen oder er kann 

feststellen, dass bestimmte der in Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt 

sind. 

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 dieses Artikels 

kann unter den in Artikel 79 Absatz 3 genannten Voraussetzungen und aus den 

dort genannten Gründen aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen werden. 

Artikel 94 

Übermittlung operativer personenbezogener Daten an Drittländer  

und internationale Organisationen 

(1) Vorbehaltlich der in den Rechtsakten zur Gründung der Einrichtung oder 

sonstigen Stelle der Union festgelegten Einschränkungen und Bedingungen darf 

der Verantwortliche operative personenbezogene Daten an eine Behörde eines 

Drittlandes oder an eine internationale Organisation nur übermitteln, soweit dies 

für die Erfüllung der Aufgaben des Verantwortlichen erforderlich ist und wenn 

die in diesem Artikel festgelegten Bedingungen eingehalten werden, nämlich:  

a) die Kommission hat einen Angemessenheitsbeschluss gemäß Artikel 36 

Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 angenommen, dem zufolge das 

betreffende Drittland oder ein Gebiet oder ein verarbeitender Sektor in 

diesem Drittland oder die betreffende internationale Organisation ein 

angemessenes Datenschutzniveau bietet; 

b) falls die Kommission keinen Angemessenheitsbeschluss gemäß Buchstabe a 

angenommen hat: eine internationale Übereinkunft gemäß Artikel 218 

AEUV wurde zwischen der Union und dem betreffenden Drittland oder der 

betreffenden internationalen Organisation geschlossen, die angemessene 

Garantien hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre, der Grundrechte und 

der Grundfreiheiten von natürlichen Personen bietet; 
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c) falls die Kommission keinen Angemessenheitsbeschluss gemäß Buchstabe b 

angenommen hat oder keine internationale Übereinkunft gemäß 

Buchstabe b geschlossen wurde: vor dem Beginn der Anwendung des 

entsprechenden Rechtsakts zur Gründung der betreffenden Einrichtung 

oder sonstigen Stelle der Union wurde ein Kooperationsabkommen zwischen 

dieser Einrichtung oder sonstigen Stelle der Union und dem betreffenden 

Drittland geschlossen, das den Austausch operativer personenbezogener 

Daten erlaubt. 

(2) In den Rechtsakten zur Gründung der Einrichtungen oder sonstigen Stellen der 

Union können spezifischere Bestimmungen über die Bedingungen für die 

internationale Übermittlung operativer personenbezogener Daten beibehalten 

oder eingeführt werden, insbesondere über die Datenübermittlung auf der 

Grundlage geeigneter Garantien und über Ausnahmen für bestimmte Fälle. 

(3) Der Verantwortliche veröffentlicht auf seiner Website ein Verzeichnis der in 

Absatz 1 Buchstabe a genannten Angemessenheitsbeschlüsse, Übereinkünfte, 

Verwaltungsvereinbarungen und sonstigen Rechtsinstrumente, die sich auf die 

Übermittlung operativer personenbezogener Daten gemäß Absatz 1 beziehen und 

hält dieses Verzeichnis auf dem neuesten Stand.  

(4) Der Verantwortliche führt detaillierte Aufzeichnungen über alle Übermittlungen 

gemäß diesem Artikel. 

Artikel 95 

 Geheimhaltung von gerichtlichen Ermittlungen und Strafverfahren 
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In den Rechtsakten zur Gründung der Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union bei 

der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V 

Kapitel 4 oder Kapitel 5 AEUV fallen, kann der Europäische Datenschutzbeauftragte bei 

der Ausübung seiner Kontrollbefugnisse verpflichtet werden, die Geheimhaltung von 

gerichtlichen Ermittlungen und Strafverfahren im Einklang mit dem Unionsrecht oder 

dem Recht der Mitgliedstaaten weitest gehend zu berücksichtigen. 

KAPITEL X 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE 

Artikel 96 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 93 der Verordnung (EU) 2016/679 

eingesetzten Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

KAPITEL XI 

ÜBERPRÜFUNG 

Artikel 97 

Überprüfungsklausel 

Spätestens bis zum 30. April 2022 und danach alle fünf Jahre legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieser 

Verordnung vor, dem erforderlichenfalls geeignete Gesetzgebungsvorschläge beizufügen 

sind. 
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Artikel 98 

Überprüfung von Rechtsakten der Union 

(1) Bis zum 30. April 2022 überprüft die Kommission auf der Grundlage der Verträge 

erlassene Rechtsakte, die die Verarbeitung operativer personenbezogener Daten 

durch Einrichtungen und sonstige Stellen der Union bei der Ausübung von 

Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 oder 

Kapitel 5 AEUV fallen, regeln,  

a) um zu prüfen, ob sie mit der Richtlinie (EU) 2016/680 und dem Kapitel IX 

dieser Verordnung in Einklang stehen, 

b) um etwaige Abweichungen zu ermitteln, die den Austausch operativer 

personenbezogener Daten zwischen Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union bei der Ausübung von Tätigkeiten in diesen Bereichen und den 

zuständigen Behörden behindern und  

c) um etwaige Abweichungen zu ermitteln, die eine rechtliche Fragmentierung 

des Datenschutzrechts der Union bewirken können.  

(2) Auf der Grundlage der Überprüfung kann die Kommission, um einen 

einheitlichen und kohärenten Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

sicherzustellen, geeignete Gesetzgebungsvorschläge insbesondere im Hinblick auf 

die Anwendung des Kapitels IX dieser Verordnung auf Europol und die 

Europäische Staatsanwaltschaft und einschließlich, falls erforderlich, zu 

Anpassungen des Kapitels IX dieser Verordnung vorlegen.  
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KAPITEL XII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 99 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG 

Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und der Beschluss Nr. 1247/2002/EG werden mit 

Wirkung vom ... [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] aufgehoben. Bezugnahmen auf 

die aufgehobene Verordnung und den aufgehobenen Beschluss gelten als Bezugnahmen auf 

die vorliegende Verordnung. 

Artikel 100 

Übergangsmaßnahmen 

(1) Der Beschluss 2014/886/EU des Europäischen Parlaments und des Rates20 und die 

laufende Amtszeit des Europäischen Datenschutzbeauftragten und des 

stellvertretenden Datenschutzbeauftragten bleiben von dieser Verordnung unberührt. 

(2) Der stellvertretende Datenschutzbeauftragte ist hinsichtlich seiner Dienstbezüge, 

seiner Zulagen, seines Ruhegehalts und sonstiger Vergütungen, die anstelle von 

Dienstbezügen gewährt werden, dem Kanzler des Gerichtshofs gleichgestellt. 

(3) Artikel 53 Absätze 4, 5 und 7 sowie die Artikel 55 und 56 gelten für den derzeitigen 

stellvertretenden Datenschutzbeauftragten bis zum Ende seiner Amtszeit. 

(4) Der stellvertretende Datenschutzbeauftragte unterstützt den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben und vertritt ihn im 

Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung bis zum Ende der Amtszeit des 

derzeitigen stellvertretenden Datenschutzbeauftragten. 

Artikel 101 

Inkrafttreten und Anwendung 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

                                                 
20 Beschluss 2014/886/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. Dezember 2014 zur Ernennung des Europäischen Datenschutzbeauftragten und 
des stellvertretenden Datenschutzbeauftragten (ABl. L 351 vom 9.12.2014, S. 9). 
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(2) Diese Verordnung findet jedoch auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch Eurojust ab dem ... [Datum der Anwendbarkeit der Verordnung in 

Dokument pe-cons 37/2018] Anwendung.  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident        Der Präsident 
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIEESUNG 

ERKLÄRUNGEN DER KOMMISSION 

Die Kommission bedauert, dass die in Artikel 42 Absatz 1 und in den Artikeln 43 und 44 

EUV genannten Missionen vom Geltungsbereich der Verordnung ausgenommen sind, und 

weist darauf hin, dass es daher für derartige Missionen keine Datenschutzvorschriften geben 

wird. Die Kommission merkt an, dass ein Beschluss des Rates auf der Grundlage von 

Artikel 39 EUV die Datenschutzvorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch die Mitgliedstaaten nur im Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, die unter die 

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik fallen, festlegen kann. Ein entsprechender 

Ratsbeschluss dürfte keine Bestimmungen über Tätigkeiten enthalten, die von Organen, 

Einrichtungen, Ämtern und Agenturen der EU durchgeführt werden. Um diese Rechtslücke 

zu schließen, müsste ein möglicher Beschluss des Rates daher mit einem zusätzlichen, 

ergänzenden Instrument auf der Grundlage von Artikel 16 AEUV einhergehen. 

Die Kommission weist darauf hin, dass Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 

des Europäischen Parlaments und des Rates (ex-Artikel 70a der Allgemeinen Ausrichtung 

des Rates) im Hinblick auf ein angemessenes Verhältnis zwischen dem Schutz 

personenbezogener Daten und dem Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten keine neue 

Verpflichtung für die Organe und Einrichtungen der Union begründet. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0349 
Zentrales digitales Zugangstor***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. September 2018 zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Einrichtung eines zentralen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, 
Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0256), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 48 und Artikel 114 
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0141/2017), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Oktober 20171, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Juni 2018 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und 

                                                 
1  ABl. C vom 2.3.2018, S. 88. 
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Verbraucherschutz (A8-0054/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.  
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P8_TC1-COD(2017)0086 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. September 
2018 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen 
Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 
 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 21 Absatz 2 ▌und Artikel 114 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  

▌gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
2 ABl. C 81 vom 2.3.2018, S. 88. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. September 2018 (noch nicht im 

Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom … 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Binnenmarkt zählt zu den greifbarsten Errungenschaften der Union. Er 

ermöglicht Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital, frei zu zirkulieren, und 

eröffnet Bürgern und Unternehmen somit neue Möglichkeiten. Die vorliegende 

Verordnung ist ein zentrales Element der Binnenmarktstrategie, die mit der 

Mitteilung der Kommission vom 28. Oktober 2015 mit dem Titel „Den 

Binnenmarkt weiter ausbauen: mehr Chancen für die Menschen und die 

Unternehmen“ geschaffen wurde. Durch diese Strategie soll das volle Potenzial des 

Binnenmarktes ausgeschöpft werden, indem Bürgern und Unternehmen die 

Freizügigkeit und der Handel innerhalb der Union, die Niederlassung in einem 

anderen Mitgliedstaat und die grenzüberschreitende Ausweitung ihrer 

Geschäftstätigkeit erleichtert wird.  

(2) In der Mitteilung der Kommission vom 6. Mai 2015 mit dem Titel „Strategie für 

einen digitalen Binnenmarkt für Europa“ wird anerkannt, wie sehr das Internet und 

digitale Technologien unser Leben und die Art und Weise, wie Bürger und 

Unternehmen sich informieren, Wissen erwerben, Waren kaufen und 

Dienstleistungen nutzen, am Markt teilnehmen und arbeiten, verändern und 

dadurch die Möglichkeit zu Innovation, Wachstum und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen erleichtern. In dieser Mitteilung und entsprechend in mehreren vom 

Europäischen Parlament verabschiedeten Entschließungen wurde eingeräumt, 

dass der Bedarf der Bürger und Unternehmen in ihrem eigenen Land sowie 

grenzüberschreitend besser gedeckt werden könnte, wenn bestehende europäische 

Portale, Websites, Netze, Dienste und Systeme erweitert und mit verschiedenen 

nationalen Lösungen verknüpft würden und dadurch eine einheitliche europäische 

Anlaufstelle – ein einheitliches digitales Zugangstor  (im Folgenden „Zugangstor“)– 

geschaffen würde. In der Mitteilung der Kommission vom 19. April 2016 mit dem 

Titel „EU-eGovernment-Aktionsplan 2016–2020: Beschleunigung der 

Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung“ ist das Zugangstor als eine der 

Maßnahmen für 2017 angeführt. Im Bericht der Kommission vom 24. Januar 2017 

mit dem Titel „Stärkung der Bürgerrechte in einer Union des demokratischen 

Wandels – Bericht über die Unionsbürgerschaft 2017“ wird das Zugangstor als 

Priorität für die Rechte der Unionsbürger angesehen. 
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(3) Das Europäische Parlament und der Rat haben wiederholt ein umfassenderes und 

nutzerfreundlicheres Informationspaket sowie Hilfe für die Bürger und 

Unternehmen eingefordert, die auf dem Binnenmarkt tätig sind, und sich für die 

Stärkung und Straffung der Binnenmarktinstrumente ausgesprochen, um die 

Bedürfnisse der Bürger und Unternehmen bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten 

besser zu erfüllen.  

(4) Mit der vorliegenden Verordnung wird diesen Forderungen nachgekommen, indem 

den Bürgern und Unternehmen einfacher Zugang zu den Informationen, den 

Verfahren und den Hilfs- und Problemlösungsdiensten online verschafft wird, die sie 

benötigen, um ihre Rechte am Binnenmarkt wahrzunehmen. Das Zugangstor 

könnte dabei behilflich sein, einen Beitrag zu transparenteren Vorschriften und 

Regelungen in verschiedenen Wirtschafts- und Lebensbereichen, wie Reisen, 

Ruhestand, Bildung, Beschäftigung, Gesundheit, Verbraucherschutz und 

Familienrechte, zu leisten. Außerdem könnte es dazu beitragen, das Vertrauen der 

Verbraucher zu stärken, Wissenslücken in den Bereichen Verbraucherschutz und 

Binnenmarktvorschriften zu überwinden und die Konformitätskosten für 

Unternehmen zu senken. Im Wege dieser Verordnung wird ein nutzerfreundliches, 

interaktives Zugangstor eingerichtet, das die Nutzer auf der Grundlage ihrer 

Bedürfnisse zu den am besten geeigneten Diensten führen sollte. In diesem 

Zusammenhang ist die Mitwirkung der Kommission, der Mitgliedstaaten und der 

zuständigen Behörden vonnöten, damit diese Ziele erreicht werden.  
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(5) Durch das Zugangstor sollten die Interaktionen zwischen Bürgern und 

Unternehmen auf der einen Seite und den zuständigen Behörden auf der anderen 

Seite erleichtert werden, indem ein Zugang zu Online-Lösungen geschaffen, die 

alltäglichen Tätigkeiten der Bürger und Unternehmen vereinfacht und die auf 

dem Binnenmarkt bestehenden Hindernisse minimiert werden. Die Tatsache, dass 

ein Zugangsportal besteht, das online Zugang zu genauen und aktuellen 

Informationen, Verfahren sowie Hilfs- und Problemlösungsdiensten verschafft, 

könnte dazu beitragen, die Bekanntheit der verschiedenen bestehenden Online-

Dienste bei den Nutzern zu steigern und für diese somit eine Zeit- und 

Kostenersparnis mit sich bringen. 

(6) Diese Verordnung verfolgt drei Ziele, nämlich jeden zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand für Bürger und Unternehmen, die unter Einhaltung aller 

nationalen Vorschriften und Verfahren ihre Binnenmarktrechte ausüben oder 

ausüben wollen (einschließlich der Freizügigkeit der Bürger), zu verringern, 

Diskriminierung zu verhindern und um das Funktionieren des Binnenmarktes mit 

Blick auf die Bereitstellung von Informationen, Verfahren sowie Hilfs- und 

Problemlösungsdiensten sicherzustellen., Da diese Verordnung die Freizügigkeit 

der Bürger ▌betrifft, was nicht als nebensächlich betrachtet werden kann , sollte sie 

auf Artikel 21 Absatz 2 ▌ und Artikel 114 Absatz 1 AEUV gestützt werden. 
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(7) Damit die Bürger und Unternehmen in der Union ihr Recht auf Freizügigkeit im 

Binnenmarkt ausüben können, sollte die Union spezifische, nichtdiskriminierende 

Maßnahmen ergreifen, um Bürgern und Unternehmen den Zugang zu hinreichend 

umfassenden und verlässlichen Informationen über ihre im Unionsrecht 

festgeschriebenen Rechte und zu Informationen über die anwendbaren nationalen 

Vorschriften und Verfahren zu erleichtern, die sie einhalten müssen, wenn sie in 

einen anderen Mitgliedstaat als ihren eigenen ziehen, dort leben oder studieren oder 

dort ein Unternehmen gründen oder eine Geschäftstätigkeit ausüben. Unter 

hinreichend umfassender Informationen sollte verstanden werden, dass all 

diejenigen Informationen zur Verfügung stehen, die die Nutzer benötigen, um 

Rechte und Verpflichtungen zu kennen sowie zu wissen, welche Vorschriften 

bezüglich der Tätigkeiten gelten, die sie als grenzüberschreitende Nutzer 

unternehmen wollen. Die Informationen sollten klar, eindeutig und verständlich 

formuliert, funktional und auf die Zielgruppe zugeschnitten sein. Informationen 

über Verfahren sollten alle vorhersehbaren Verfahrensschritte, die für den 

Benutzer relevant sind, abdecken. Für Bürger und Unternehmen, die sich einem 

komplexen Regulierungsumfeld gegenübersehen, – wie z. B. in den Bereichen 

elektronischer Geschäftsverkehr und kollaborative Wirtschaft –, ist es wichtig, 

dass sie einfach herausfinden können, welche Vorschriften für sie gelten und wie 

diese Vorschriften auf ihre Tätigkeit Anwendung finden. Unter leichtem und 

benutzerfreundlichem Zugang zu Informationen wird verstanden, dass die Nutzer 

in die Lage versetzt werden, Informationen problemlos zu finden, leicht zu 

erkennen, welche Informationen für ihre besondere Situation relevant sind, und 

die relevanten Informationen leicht zu verstehen. Die auf nationaler Ebene zur 

Verfügung zu stellenden Informationen sollten sich nicht nur auf nationale 

Vorschriften zur Umsetzung des Unionsrechts, sondern auch auf andere nationale 

Vorschriften beziehen, die gleichermaßen für nicht- grenzüberschreitende und 

grenzüberschreitende Nutzer gelten.  
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(8) Die Bestimmungen in dieser Verordnung über die Bereitstellung von 

Informationen sollten nicht für die nationalen Justizsysteme gelten, da die für 

grenzüberschreitende Nutzer in diesem Bereich relevanten Informationen bereits 

im Europäischen Justizportal verfügbar sind. In einigen von dieser Verordnung 

erfassten Fällen sollte ein Gericht als eine zuständige Behörde angesehen werden, 

beispielsweise wenn es Unternehmens-Register verwaltet. Darüber hinaus sollte 

der Grundsatz der Nichtdiskriminierung auch für Online-Verfahren gelten, die 

Zugang zu Gerichtsverfahren geben. 

(9) Es liegt auf der Hand, dass Bürger und Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten 

aufgrund ihrer Unkenntnis der nationalen Vorschriften und Verwaltungssysteme, der 

Sprachbarriere und der geografischen Entfernung zu den zuständigen Behörden in 

einem anderen als ihrem Mitgliedstaat im Nachteil sind. Am wirksamsten lassen sich 

Hindernisse für den Binnenmarkt dadurch überwinden, dass ▌ 

grenzüberschreitenden und nicht- grenzüberschreitenden Nutzern Zugang zu 

Online-Informationen in einer Sprache gewährt wird, die für sie verständlich ist, um 

sie in die Lage zu versetzen  die Verfahren zur Einhaltung der nationalen 

Vorschriften vollständig online abwickeln zu können, und ihnen Unterstützung zu 

bieten, wenn Vorschriften und Verfahren nicht ausreichend klar sind oder wenn sie 

bei der Ausübung ihrer Rechte auf Hindernisse stoßen. 
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(10) Mit einer Reihe von Rechtsakten der Union sollten Lösungen angeboten werden, 

indem einzige Anlaufstellen pro Wirtschaftszweig –einschließlich der in der 

Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates4 vorgesehenen 

einheitlichen Ansprechpartner – geschaffen wurden, die Online-Informationen, 

Hilfsdienste und Zugang zu einschlägigen Verfahren für die Erbringung von 

Dienstleistungen anbieten, sowie Produktinfostellen, die mit der Verordnung (EG) 

Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates5 geschaffen wurden, und 

Produktinformationsstellen für das Bauwesen, die mit der Verordnung (EU) Nr. 

305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates6 eingerichtet wurden, die 

Zugang zu produktspezifischen technischen Vorschriften bieten, und nationale 

Beratungszentren für berufliche Qualifikationen zur Unterstützung von Fachkräften, 

die grenzüberschreitend tätig werden, die mit der Richtlinie 2005/36/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates7 geschaffen wurden. Außerdem wurden 

Netze eingerichtet wie z. B. das Netzwerk der europäischen Verbraucherzentren, um 

das Wissen über Verbraucherrechte in der Union zu fördern und bei der Bearbeitung 

von Beschwerden im Zusammenhang mit Käufen zu helfen, die in anderen 

Mitgliedstaaten im Netzwerk auf Reisen oder im Internet getätigt wurden. Überdies 

zielt das in der Empfehlung der Kommission 2013/461/EU genannte SOLVIT8 

darauf ab, schnelle, wirksame und informelle Lösungen für Einzelpersonen und 

Unternehmen zu finden, wenn ihnen ihre  Rechte im Rahmen des Binnenmarkts von 

Behörden verwehrt werden. Schließlich wurden mehrere Informationsportale wie 

                                                 
4 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36). 

5 Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung 
bestimmter nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen 
Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung 
der Entscheidung Nr. 3052/95/EG (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 21). 

6 Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von 
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 
vom 4.4.2011, S. 5). 

7 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 
vom 30.9.2005, S. 22). 

8 Empfehlung 2013/461/EU der Kommission vom 17. September 2013 zu den 
Grundsätzen für SOLVIT (ABl. L 249 vom 19.9.2011, S. 10). 
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„Ihr Europa“ für den Binnenmarkt und das E-Justice-Portal für den Justizbereich 

eingerichtet, um Nutzer über die Unions- und nationale Vorschriften zu informieren.  
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(11) Da sich diese Rechtsakte der Union auf einzelne Wirtschaftszweige beziehen, sind 

die Bereitstellung von Online-Informationen und Hilfs- und Problemlösungsdiensten 

sowie die Online-Verfahren für Bürger und Unternehmen nach wie vor sehr 

fragmentiert. Es bestehen Diskrepanzen bei der Verfügbarkeit von Online-

Informationen und -Verfahren, die Dienste weisen Qualitätsmängel auf, und es fehlt 

an Bewusstsein für diese Informationen und Hilfs- und Problemlösungsdienste. 

Außerdem ist es für grenzüberschreitende Nutzer schwierig, die Dienste zu finden 

und Zugang zu ihnen zu erhalten ▌. 

(12) Durch die vorliegende Verordnung sollte ein einheitliches digitales Zugangsportal 

geschaffen werden, das Bürger und Unternehmen in die Lage versetzen soll, 

Informationen über die Vorschriften und Anforderungen einzuholen, die sie 

aufgrund des nationalen und/oder des Unionsrechts einhalten müssen.  Das 

Zugangstor sollte Bürgern und Unternehmen den Kontakt mit den Hilfs- und 

Problemlösungsdiensten erleichtern, die auf Unions- oder nationaler Ebene bestehen, 

und diesen Kontakt wirksamer gestalten. Das Zugangstor sollte auch den Zugang zu 

Online-Verfahren und deren Abschluss vereinfachen. ▌ Diese Verordnung sollte 

keine Auswirkungen auf die bestehenden Rechte und Pflichten nach Unionsrecht 

oder nationalem Recht in diesen Politikbereichen haben. In Bezug auf die in 

Anhang II dieser Verordnung aufgeführten Verfahren und die Verfahren nach 

den Richtlinien 2005/36/EG und 2006/123/EG und nach den Richtlinien 

2014/24/EU9 und 2014/25/EU10 des Europäischen Parlaments und des Rates sollte 

diese Verordnung bezüglich des Austausches von Nachweisen zwischen den 

zuständigen Behörden in den jeweiligen Mitgliedstaaten die Beachtung des 

Grundsatzes der einmaligen Erfassung unterstützen und das Grundrecht auf den 

Schutz personenbezogener Daten uneingeschränkt achten.  

                                                 
9  Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

10  Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich 
der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/36/EG;Year:2005;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=


 

  17 

 

(13) Das Zugangstor und sein Inhalt sollten nutzerzentriert und nutzerfreundlich sein. 

Mit dem Zugangstor sollte darauf abgezielt werden, Überschneidungen zu 

vermeiden und Verbindungen zwischen bestehenden Diensten zur Verfügung zu 

stellen. Es sollte Bürgern und Unternehmen die Interaktion mit öffentlichen Stellen 

auf nationaler und Unionsebene ermöglichen, indem ihnen Gelegenheit gegeben 

wird, Rückmeldung bezüglich der über das Zugangstor angebotenen Dienste zu 

geben und dazu Stellung zu nehmen, wie gut der Binnenmarkt ihrer Erfahrung nach 

funktioniert. Das Instrument für Rückmeldungen sollte den Nutzer, in einer Weise, 

die es ihm erlaubt anonym zu bleiben, in die Lage versetzen, auf festgestellte 

Probleme, Mängel und festgestellten Bedarf hinzuweisen, damit die Qualität der 

Dienste kontinuierlich verbessert werden kann. 

(14) Ob das Zugangstor Erfolg hat, wird von den gemeinsamen Anstrengungen der 

Kommission und der Mitgliedstaaten abhängen. Zu dem Zugangstor sollten Nutzer 

über eine gemeinsame, in das bestehende Portal „Ihr Europa“ integrierte 

Nutzerschnittstelle gelangen, die von der Kommission zu verwalten ist. Auf der 

gemeinsamen Nutzerschnittstelle sollten Informationen, Verfahren und Hilfs- oder 

Problemlösungsdienste verlinkt sein, die auf den Portalen der zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten und der Kommission bereitstehen. Um die Nutzung des 

Zugangstors zu erleichtern, sollte die gemeinsame Nutzerschnittstelle in allen 

Amtssprachen der Organe der Union (im Folgenden "Amtssprachen der Union") 

verfügbar sein. Auf dem bestehenden Portal „Ihr Europa“ und seiner 

Eingangsseite, das bzw. die an die Anforderungen des Zugangstors angepasst ist, 

sollte in Bezug auf die zur Verfügung gestellten Informationen dieser 

mehrsprachige Ansatz gewahrt werden. Der Betrieb des Zugangstors sollte durch 

technische Instrumente unterstützt werden, die von der Kommission in enger 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten entwickelt werden. 
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(15) In der Charta für elektronische einheitliche Ansprechpartner im Sinne der Richtlinie 

2006/123/EG, die vom Rat 2013 angenommen wurde, haben sich die 

Mitgliedstaaten freiwillig verpflichtet, bei der Bereitstellung von Informationen über 

die einheitlichen Ansprechpartner einen nutzerzentrierten Ansatz zu verfolgen, um 

Bereiche abzudecken, die für Unternehmen von besonderer Bedeutung sind, 

einschließlich Mehrwertsteuer, Einkommensteuer, soziale Sicherheit und 

Arbeitsrecht. Auf Grundlage der Charta und in Anbetracht der Erfahrungen mit dem 

Portal „Ihr Europa“ sollten die Informationen auch eine Beschreibung der Hilfs- und 

Problemlösungsdienste umfassen. Bürger und Unternehmen sollten die Möglichkeit 

haben sich an diese Dienste wenden, falls sie Probleme haben, die Informationen zu 

verstehen, sie auf ihre ▌Situation anzuwenden oder ein Verfahren abzuschließen. 
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(16) In dieser Verordnung sollten die Informationsbereiche aufgeführt werden, die für 

Bürger und Unternehmen bei der Ausübung ihrer Rechte und der Erfüllung ihrer 

Pflichten im Binnenmarkt relevant sind. Für diese Bereiche sollten hinreichend 

umfassende Informationen auf nationaler Ebene – einschließlich der regionalen 

und lokalen Ebene – und auf Unionsebene zur Verfügung gestellt werden, mit 

denen die geltenden Vorschriften und Pflichten sowie die Verfahren erläutert 

werden, die Bürger und Unternehmen befolgen müssen, um diesen Vorschriften 

und Pflichten nachzukommen. Um die Qualität der angebotenen Dienste 

sicherzustellen, sollten die über das Zugangstor zur Verfügung gestellten 

Informationen klar, genau und aktuell sein, auf komplizierte Fachsprache sollte 

möglichst weitgehend verzichtet werden, und die Verwendung von Akronymen 

sollte sich auf die vereinfachten und leicht verständlichen Bezeichnungen 

beschränken, zu deren Verständnis kein Vorwissen über die Rechtsfrage oder den 

Rechtsbereich erforderlich ist. Diese Informationen sollten in einer Form zur 

Verfügung gestellt werden, dass die Nutzer die für ihre Situation geltenden 

grundlegenden Vorschriften und Anforderungen in diesen Bereichen problemlos 

verstehen können. Die Nutzer sollten zudem darüber informiert werden, dass in 

bestimmten Mitgliedstaaten keine nationalen Vorschriften über die in Anhang I 

aufgeführten Informationsbereiche bestehen, was insbesondere dann gilt, wenn in 

anderen Mitgliedstaaten in diesen Bereichen nationale Rechtsvorschriften gelten. 

Entsprechende Informationen über das Fehlen nationaler Vorschriften könnten 

in das Portal „Ihr Europa“ aufgenommen werden. 
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(17) Nach Möglichkeit sollten Informationen, die die Kommission bereits im Rahmen 

des bestehenden Unionsrechts oder freiwilliger Vereinbarungen, – wie zum 

Beispiel für das EURES-Portal eingeholte Informationen, das mit der Verordnung 

(EU) 2016/589 des Europäischen Parlaments und des Rates11 eingerichtet wurde, 

das Europäische Justizportal, das mit der Entscheidung 2001/470/EG des Rates12 

eingerichtet wurde, oder die Datenbank der reglementierten Berufe, die mit der 

Richtlinie 2055/36/EG eingerichtet wurde –, von den Mitgliedstaaten eingeholt 

hat, dazu verwendet werden, einen Teil der Informationen zu decken, die den 

Bürgern und Unternehmen auf Ebene der Union und auf nationaler Ebene 

gemäß der vorliegenden Verordnung zugänglich zu machen sind. Die 

Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet sein, auf ihren nationalen Websites 

Informationen aufzuführen, die bereits in den einschlägigen, von der Kommission 

verwalteten Datenbanken zu finden sind. Müssen Mitgliedstaaten bereits 

aufgrund anderer Rechtsakte der Union Online-Informationen bereitstellen, wie 

der Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates13, so sollte 

es ausreichen, wenn diese Mitgliedstaaten Links zu den bestehenden Online-

Informationen bereitstellen. Wenn bestimmte Politikbereiche durch das 

Unionsrecht bereits vollständig harmonisiert wurden – beispielsweise die 

Verbraucherrechte – , sollten die auf Unionsebene bereitgestellten Informationen 

in der Regel ausreichen, um es den Nutzern zu ermöglichen, die für sie relevanten 

Rechte oder Pflichten zu verstehen In solchen Fällen sollten die Mitgliedstaaten 

lediglich zusätzliche Informationen über ihre nationalen Verwaltungsverfahren 

und Hilfsdienste odersonstige nationale Verwaltungsregelungen bereitstellen 

                                                 
11  Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 

April 2016 über ein Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), den 
Zugang von Arbeitnehmern zu mobilitätsfördernden Diensten und die weitere 
Integration der Arbeitsmärkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 
492/2011 und (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 107 vom 22.4.2016, S. 1). 

12  Entscheidung 2001/470/EG des Rates vom 28. Mai 2001 über die Einrichtung 
eines Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen (ABl. L 174 
vom 27.6.2001, S. 25). 

13  Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und zur 
Änderung der Verordnug (EU) Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems 
(„IMI-Verordnung“) (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 11). 
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müssen, wenn das für den Nutzer relevant ist . Beispielsweise sollten 

Informationen über Verbraucherrechte nicht das Vertragsrecht berühren, 

vielmehr sollten die Nutzer über ihre im Unionsrecht und im einzelstaatlichen 

Recht verankerten Rechte im Zusammenhang mit dem Geschäftsverkehr 

unterrichtet werden. 
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(18) Durch die vorliegende Verordnung sollte die Binnenmarktdimension von Online-

Verfahren gestärkt und dadurch auch zur Digitalisierung des Binnenmarkts 

beigetragen werden, indem der allgemeine Grundsatz der Nichtdiskriminierung 

unter anderem beim Zugang von Bürgern und Unternehmen zu Online-Verfahren 

gewahrt wird, die bereits auf nationaler Ebene auf der Grundlage des Unions- oder 

des nationalen Rechts bestehen und bei Verfahren, die gemäß der vorliegenden 

Verordnung vollständig online verfügbar gemacht werden müssen. Wenn ein 

Nutzer in einer Situation, die ausschließlich auf einen einzigen Mitgliedstaat 

begrenzt ist, in diesem Mitgliedstaat in einem in der vorliegenden Verordnung 

erfassten Bereich Online-Zugang zu einem Verfahren hat und dieses online 

abwickeln kann, sollte auch ein grenzüberschreitender Nutzer – ohne 

diskriminierende Hindernisse – auch Online-Zugang zu dem Verfahren haben 

und dieses online abwickeln können, und zwar entweder mit Hilfe derselben 

technischen Lösung oder einer alternativen, technisch getrennten Lösung, die 

zum selben Ergebnis führt.  Solche Hindernisse könnten in Form von nationale 

Lösungen bestehen, wie etwa, wenn in Feldern eine inländische Telefonnummer, 

eine inländische Telefonvorwahl oder eine inländische Postleitzahl eingegeben 

werden muss, Gebühren nur über Systeme gezahlt werden können, die 

grenzüberschreitende Zahlungen nicht zulassen, ausreichende Erklärungen nicht in 

einer Sprache vorliegen, die von grenzüberschreitenden Nutzern verstanden wird, 

elektronische Nachweise von Behörden in anderen Mitgliedstaaten nicht eingereicht 

werden können und in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellte elektronische 

Identifizierungsmittel nicht akzeptiert werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

Lösungen für diese Hindernisse zu Verfügung stellen. 
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(19) Wenn Nutzer Online-Verfahren grenzüberschreitend abwickeln, sollten sie alle 

relevanten Erläuterungen in einer Amtssprache der Union abrufen können, die 

allgemein von der größtmöglichen Zahl an grenzüberschreitenden Nutzern 

verstanden wird. Das bedeutet nicht, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind ihre 

Verwaltungsformulare in Verbindung mit dem Verfahren oder das Ergebnis des 

Verfahrens in diese Sprache übersetzen zu müssen. Den Mitgliedstaaten wird 

jedoch nahegelegt, technische Lösungen zu verwenden, die es den Nutzern in so 

vielen Fällen wie möglich erlauben, die Verfahren unter Achtung der 

Vorschriften des Mitgliedstaats über die Verwendung von Sprachen so weit wie 

möglich in dieser Sprache abzuwickeln. 

(20) Die nationalen Online-Verfahren, die für grenzüberschreitende Nutzer für die 

Wahrnehmung ihrer Binnenmarktrechte relevant sind, hängt davon ab, ob diese 

ihren Wohn- oder Geschäftssitz in dem betreffenden Mitgliedstaat haben oder ob 

sie von ihrem Wohn- oder Geschäftssitz in einem anderen Mitgliedstaat aus 

Zugang zu den Verfahren dieses Mitgliedstaats haben wollen. Durch die 

vorliegende Verordnung sollten die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert werden, 

zu verlangen, dass grenzüberschreitende Nutzer, die ihren Wohn- oder 

Geschäftssitz in ihrem Hoheitsgebiet haben, über eine nationale 

Identifizierungsnummer verfügen müssen, um Zugang zu den nationalen Online-

Verfahren zu erhalten, sofern das nicht mit einem unzumutbaren zusätzlichen 

Aufwand oder unzumutbaren zusätzlichen Kosten für diese Nutzer verbunden ist. 

Für grenzüberschreitende Nutzer, die ihren Wohn- oder Geschäftssitz nicht in 

dem betreffenden Mitgliedstaat haben, müssen nationale Online-Verfahren, die 

für die Wahrnehmung ihrer Binnenmarktrechte nicht relevant sind, beispielsweise 

die Registrierung zur Inanspruchnahme lokaler Dienstleistungen wie 

Abfallbeseitigung und Parkausweise, nicht in vollem Umfang online zugänglich 

gemacht werden. 
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(21) Die vorliegende Verordnung sollte auf der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates14 aufbauen, in der die Bedingungen 

festgelegt sind, zu denen die Mitgliedstaaten bestimmte elektronische 

Identifizierungsmittel für natürliche und juristische Personen anerkennen, die einem 

notifizierten elektronischen Identifizierungssystem eines anderen Mitgliedstaats 

unterliegen. Die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 legt fest, unter welchen 

Voraussetzungen es Nutzern erlaubt ist, ihre elektronischen Identifizierungs- und 

Authentifizierungsmittel für den Online-Zugang zu öffentlichen Diensten in 

grenzüberschreitenden Situationen zu nutzen. Organe, Einrichtungen und 

sonstige Stellen der Union werden dazu angehalten, elektronische 

Identifizierungs- und Authentifizierungsmittel für die Verfahren zu nutzen, für 

die sie verantwortlich sind. 

(22) Gemäß einer Reihe wirtschaftszweigspezifischer Unionsrechtsakte wie der 

Richtlinien 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU und 2014/25/EU, müssen 

Verfahren vollständig online verfügbar sein. In der vorliegenden Verordnung sollte 

zudem hinsichtlich einiger ▌ anderer Verfahren, die für die meisten Bürger und 

Unternehmen für die grenzüberschreitende Wahrnehmung ihrer Rechte und 

Erfüllung ihrer Pflichten von zentraler Bedeutung sind, die Anforderung gestellt 

werden, dass sie vollständig online verfügbar sind. 

                                                 
14 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 
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(23) Damit Bürger und Unternehmen ohne unnötigen zusätzlichen Verwaltungsaufwand 

die Vorteile des Binnenmarkts unmittelbar nutzen können, sollte in der vorliegenden 

Verordnung gefordert werden, dass die Nutzerschnittstelle bei bestimmten in 

Anhang II dieser Verordnung aufgeführten Schlüsselverfahren für 

grenzüberschreitende Nutzer vollständig digitalisiert wird. Diese Verordnung sollte 

zudem festgelegen, anhand welcher Kriterien bestimmt werden kann, ob diese 

Verfahren als vollständig online verfügbar gelten können. Die Verpflichtung, solch 

ein Verfahren vollständig online verfügbar zu machen, sollte nur gelten, wenn das 

Verfahren in dem jeweiligen Mitgliedstaat eingeführt wurde.  Diese Verordnung 

sollte weder auf die Ersteintragung einer Geschäftstätigkeit noch auf die Verfahren 

zur Gründung von Gesellschaften oder von Unternehmen als juristische Personen 

noch auf spätere Anmeldungen oder Einreichungen dieser Gesellschaften oder 

Unternehmen Anwendung finden, da solche Verfahren eines umfassenden Ansatzes 

bedürfen, durch den digitale Lösungen im gesamten Lebenszyklus von Unternehmen 

gefördert werden sollen. Wenn sich Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat 

niederlassen, müssen sie sich und ihre Angestellten bei einem Sozialversicherungs- 

und einem Versicherungssystem registrieren und Beitragszahlungen zu beiden 

Systemen leisten. Möglicherweise müssen sie ihre Geschäftstätigkeiten anmelden 

und Genehmigungen für Änderungen ihrer Geschäftstätigkeiten einholen oder 

diese registrieren lassen. ▌Diese Verfahren gelten für Unternehmen in vielen 

Wirtschaftszweigen, weswegen die Forderung angemessen ist, diese Verfahren 

online zur Verfügung zu stellen. 
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(24) In dieser Verordnung sollte klargestellt werden, was es bedeutet, ein Verfahren 

vollständig online verfügbar zu machen. Ein Verfahren sollte dann als vollständig 

online verfügbar gelten, wenn der Nutzer sämtliche Schritte der Interaktion mit 

der zuständigen Behörde („Frontoffice“), vom Zugang bis zum Abschluss, 

elektronisch, aus der Ferne und über einen Online-Dienst vornehmen kann. 

Dieser Online-Dienst sollte den Nutzer durch eine Liste aller zu erfüllenden 

Anforderungen und aller zu übermittelnden Nachweise führen, ihn in die Lage 

versetzen, die erforderlichen Angaben zu machen und den Nachweis der 

Einhaltung aller gestellten Anforderungen zu erbringen, und eine automatische 

Empfangsbestätigung an den Nutzer übermitteln, sofern das Ergebnis des 

Verfahrens nicht unmittelbar übermittelt wird. Den zuständigen Behörden steht es 

dennoch frei, den Nutzer direkt zu kontaktieren, wenn für die Abwicklung des 

Verfahrens weiterer Klärungsbedarf besteht. Die zuständige Behörde sollte dem 

Nutzer das Ergebnis des Verfahrens gemäß dieser Verordnung nach Möglichkeit 

ebenfalls auf elektronischem Weg übermitteln, wenn das nach geltendem 

Unionsrecht und einzelstaatlichem Recht möglich ist. 

(25) Diese Verordnung sollte nicht den Inhalt der in Anhang II aufgeführten 

Verfahren, die auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene aufgestellt werden, 

beeinträchtigen, und es werden mit ihr keine materiellen oder 

verfahrensrechtlichen Vorschriften in den Bereichen festgelegt, die unter Anhang 

II fallen, einschließlich von Steuerangelegenheiten. Zweck dieser Verordnung ist 

es, die technischen Anforderungen festzulegen, um dafür zu sorgen, dass solche 

Verfahren, sofern sie in den betreffenden Mitgliedstaaten eingerichtet wurden, 

umfassend online zur Verfügung gestellt werden. 
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(26) Diese Verordnung sollte nicht die Zuständigkeiten nationaler Behörden während 

eines Verfahrens berühren, einschließlich der Überprüfung der Richtigkeit und 

Gültigkeit von übermittelten Informationen und Nachweisen und der 

Überprüfung der Echtheit, wo die Nachweise anders als mittels technischer 

Systeme übermittelt wurden, die auf dem Grundsatz der einmaligen Erfassung 

beruhen. Diese Verordnung sollte auch nicht die Verfahrensabläufe innerhalb 

und zwischen den zuständigen Behörden („Backoffice“) beeinträchtigen, 

unabhängig davon, ob diese Abläufe digitalisiert sind oder nicht. Wenn es im 

Rahmen einiger der Verfahren zur Registrierung von Änderungen der 

Geschäftstätigkeiten notwendig ist, sollten die Mitgliedstaaten auch weiterhin die 

Einbindung von Notaren oder Rechtsanwälten vorschreiben können, die 

möglicherweise Mittel zur Überprüfung, einschließlich von Videokonferenzen 

oder anderen Online-Mitteln, nutzen wollen, die eine audiovisuelle Verbindung in 

Echtzeit ermöglichen. Eine entsprechende Einbindung sollte jedoch eine 

vollständige online-Abwicklung von Verfahren zur Registrierung solcher 

Änderungen nicht verhindern. 
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(27) In manchen Fällen wird von Nutzern möglicherweise verlangt, Nachweise zum 

Beweis von Sachverhalten zu erbringen, die nicht auf elektronischem Weg 

festgestellt werden können. Hierzu zählen beispielsweise ärztliche 

Bescheinigungen, der Nachweis darüber, dass eine Person am Leben ist, der 

Nachweis der Verkehrstauglichkeit von Kraftfahrzeugen oder die Bestätigung der 

Fahrgestellnummer. Sofern der Nachweis für solche Sachverhalte in 

elektronischer Form erbracht werden kann, sollte das keine Ausnahme von dem 

Grundsatz bilden, dass ein Verfahren vollständig online verfügbar gemacht 

werden sollte. In anderen Fällen ist es möglicherweise weiterhin notwendig, dass 

Nutzer eines Verfahrens angesichts des aktuellen Stands der technischen 

Entwicklung im Rahmen des Online-Verfahrens nach wie vor persönlich bei einer 

zuständigen Behörde vorstellig werden ▌. Wenn sich solche Ausnahmen nicht aus 

dem Unionsrecht ergeben, sollten sie auf Fälle beschränkt sein, in denen das aus 

zwingenden Gründen des Allgemeininteresses in den Bereichen öffentliche 

Sicherheit, öffentliche Gesundheit oder Bekämpfung von missbräuchlichem 

Verhalten gerechtfertigt ist. Aus Gründen der Transparenz sollten die 

Mitgliedstaaten der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten Informationen 

über solche Ausnahmen sowie die Gründe und Umstände zur Verfügung stellen, 

aus bzw. unter denen diese Ausnahmen Anwendung finden können. Die 

Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet sein, über jeden Einzelfall Bericht zu 

erstatten, in dem ausnahmsweise physische Anwesenheit erforderlich war, 

sondern die nationalen Bestimmungen übermitteln, die in solchen Fällen gelten. 

Bewährte Verfahren auf nationaler Ebene und technische Entwicklungen, die 

eine weitere diesbezügliche Digitalisierung ermöglichen, sollten regelmäßig in 

einer Koordinierungsgruppe für das Zugangstor erörtert werden. 
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(28) In grenzüberschreitenden Fällen könnte das Verfahren zur Eintragung einer 

Adressenänderung aus zwei getrennten Verfahren bestehen, und zwar einem im 

Herkunftsmitgliedstaat zur Abmeldung von der alten Anschrift und einem im 

Bestimmungsmitgliedstaat zur Anmeldung an der neuen Anschrift. Beide 

Verfahren sollten in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 

(29) Da die Digitalisierung von Anforderungen, Verfahren und Formalitäten zur 

Anerkennung beruflicher Qualifikationen bereits in der Richtlinie 2005/36/EG 

geregelt ist, sollte diese Verordnung nur die Digitalisierung des Verfahrens zur 

Beantragung der akademischen Anerkennung von Diplomen, 

Prüfungszeugnissen oder anderen Nachweisen über abgeschlossene 

Ausbildungen in Bezug auf Personen einschließen, die ein Studium beginnen oder 

fortsetzen oder einen akademischen Titel verwenden möchten, abgesehen von den 

Formalitäten im Zusammenhang mit der Anerkennung von beruflichen 

Qualifikationen. 

(30) Die vorliegende Verordnung sollte nicht die Vorschriften zur Koordinierung der 

nationalen Systeme der sozialen Sicherheit gemäß Verordnung (EG) Nr. 883/20015 

und Verordnung (EG) Nr. 987/200916 des Europäischen Parlaments und des Rates 

berühren, in denen die Rechte und Pflichten der Versicherten und der 

Sozialversicherungsträger sowie die im Bereich der Koordinierung der sozialen 

Sicherheit geltenden Verfahren festgelegt sind. 

                                                 
15 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 
vom 30.4.2004, S. 1). 

16 Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit (ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1). 
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(31) Auf Unions- und nationaler Ebene wurden mehrere Netze und Dienste eingerichtet, 

um Bürger und Unternehmen bei ihrer grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit zu 

unterstützen. Es ist wichtig, dass diese Dienste, einschließlich bestehender, auf 

Unionsebene eingerichteter Hilfs- oder Problemlösungsdienste, wie beispielsweise 

Europäische Verbraucherzentren, „Ihr Europa — Beratung“, SOLVIT, Helpdesk für 

Rechte des geistigen Eigentums, Europe Direct und Enterprise Europe Network, Teil 

des Zugangstors sind, damit gewährleistet ist, dass alle potenziellen Nutzer sie 

finden können. Die in Anhang III aufgeführten Dienste wurden im Wege 

verbindlicher Rechtsakte der Union eingerichtet, andere Dienste wiederum werden 

auf freiwilliger Basis betrieben. Die ▌ Dienste, die im Wege verbindlicher 

Rechtsakte der Union eingerichtet wurden, sollten verpflichtet sein, die in der 

vorliegenden Verordnung festgelegten Qualitätsanforderungen einzuhalten. Auf rein 

freiwilliger Basis betriebene Dienste sollten diese Qualitätsanforderungen erfüllen, 

wenn beabsichtig wird, sie über das Zugangstor zur Verfügung zu stellen. Der 

Umfang und die Art dieser Dienste, ihre Verwaltungsregelungen, bestehende 

Fristen und die freiwillige, vertragliche oder sonstige Basis ihrer Tätigkeit sollten 

durch diese Verordnung nicht berührt werden. Wenn zum Beispiel die von ihnen 

geleistete Hilfe informeller Art ist, sollte diese Verordnung nicht die Umwandlung 

dieser Hilfe in eine verbindliche Rechtsberatung bewirken. 
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(32) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten und die Kommission in der Lage sein, weitere 

nationale Hilfs- oder Problemlösungsdienste in das Zugangstor aufzunehmen, die 

von den zuständigen Behörden, von privaten oder halböffentlichen Einrichtungen 

oder von öffentlichen Stellen, z. B. Handelskammern oder nichtstaatlichen 

Hilfsdiensten für Bürger, gemäß den Bedingungen der vorliegenden Verordnung 

angeboten werden. Grundsätzlich sollten die zuständigen Behörden Verantwortung 

dafür tragen, die Anfragen von Bürgern und Unternehmen hinsichtlich geltender 

Regeln und Verfahren zu beantworten, die von Online-Diensten nicht 

vollumfänglich bearbeitet werden können. In sehr spezifischen Bereichen allerdings 

und wenn die von privaten oder halböffentlichen Einrichtungen angebotenen Dienste 

den Anforderungen der Nutzer gerecht werden, können die Mitgliedstaaten der 

Kommission vorschlagen, dass sie diese Dienste über das Zugangstor zur Verfügung 

stellt, sofern diese Dienste alle in den Bedingungen dieser Verordnung erfüllen und 

sich nicht mit den über das Zugangstor bereits verfügbaren Hilfs- oder 

Problemlösungsdiensten überlappen.  
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(33) Um den Nutzern beim Auffinden des jeweils angemessenen Dienstes behilflich zu 

sein, sollte die vorliegende Verordnung eine Suchmaschine für Hilfsdienste 

vorsehen, die die Nutzer automatisch zum richtigen Dienst führt. 

(34) Der Erfolg des Zugangstors hängt wesentlich von der Einhaltung bestimmter 

Mindestanforderungen an die Qualität ab, mit der die Verlässlichkeit der 

Informationen oder Dienste gewährleistet wird, da die Glaubwürdigkeit des Portals 

als Ganzes anderenfalls erheblich beeinträchtigt würde. Mit Ziel der Einhaltung der 

Anforderungen soll vorrangig gewährleistet werden, dass die Informationen oder 

Dienste in einer klaren und nutzerfreundlichen Weise präsentiert werden. Es ist 

Sache der Mitgliedstaaten, zu bestimmen, wie die Informationen den Nutzern in 

den jeweiligen Phasen des Verfahrens präsentiert werden, um dieses Ziel zu 

erreichen. So ist es für die Nutzer beispielsweise zwar hilfreich, über die allgemein 

verfügbaren Rechtsbehelfe für den Fall eines negativen Ausgangs des Verfahrens 

informiert zu sein, bevor sie ein Verfahren einleiten, es ist jedoch viel 

nutzerfreundlicher, solche spezifischen Informationen über die Schritte, die in 

einem solchen Fall unternommen werden können, am Ende des Verfahrens zur 

Verfügung zu stellen. 
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(35) Für grenzüberschreitende Nutzer kann der Zugang zu Informationen deutlich 

verbessert werden, wenn die Informationen in einer Amtssprache der Union, die 

von der größtmöglichen Anzahl grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 

verstanden wird, abgefasst sind. Bei dieser Sprache dürfte es sich in den meisten 

Fällen um die Fremdsprache handeln, die unionsweit von Nutzern am häufigsten 

erlernt wird, aber in einigen Fällen, und insbesondere dann, wenn die 

Informationen auf lokaler Ebene von kleinen Gemeinschaften in Grenznähe eines 

Mitgliedstaats zur Verfügung gestellt werden, kann es sich bei der geeignetsten 

Sprache um die Erstsprache der grenzüberschreitenden Nutzer im benachbarten 

Mitgliedstaat handeln. Die Übersetzung aus der Amtssprache oder den 

Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats in eine weitere Amtssprache der 

Union sollte die Informationen der ausgangssprachlichen Fassung(en) inhaltlich 

korrekt wiedergeben. Die Übersetzung kann auf die Informationen beschränkt 

werden, die die Nutzer benötigen, um die für ihre Situation geltenden 

grundsätzlichen Vorschriften und Anforderungen zu verstehen. Die 

Mitgliedstaaten sollten zwar darin bestärkt werden, möglichst viele Informationen 

in eine Amtssprache der Union zu übersetzen, die von der größtmöglichen Anzahl 

grenzüberschreitender Nutzer weitgehend verstanden wird, der Umfang dieser 

Verordnung zur übersetzenden Informationen hängt jedoch von den hierzu zur 

Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ab, vor allem jenen des 

Unionshaushalts. Die Kommission sollte die entsprechenden Vorkehrungen 

treffen, um für eine effiziente Bereitstellung von Übersetzungen an die 

Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen zu sorgen. Die Koordinierungsgruppe für das 

Zugangstor sollte erörtern, in welche Amtssprache bzw. Amtssprachen der Union 

diese Informationen übersetzt werden sollten, und Leitlinien hierzu zur Verfügung 

stellen.  
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(36) Gemäß der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des 

Rates17 müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Websites ihrer 

öffentlichen Stellen gemäß den Grundsätzen der Wahrnehmbarkeit, 

Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit zugänglich sind und dass sie den 

in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen genügen. Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten sollten die Einhaltung des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, insbesondere der 

Artikel 9 und 21, gewährleisten, und um den Zugang zu Informationen durch 

Personen mit geistigen Behinderungen zu fördern, sollten Alternativen in leicht 

lesbarer Sprache möglichst weitgehend gemäß dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit zur Verfügung gestellt werden. Die Mitgliedstaaten haben 

sich durch die Ratifizierung und die Union durch den Abschluss18 des 

Übereinkommens verpflichtet, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um für 

Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zu neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen zu gewährleisten, 

indem der Zugang zu Informationen durch Personen mit geistigen 

Behinderungen dadurch erleichtert wird, dass Alternativen in leicht lesbarer 

Sprache möglichst weit gehend und proportional zur Verfügung gestellt werden.  

                                                 
17  Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1). 

18  Beschluss 2010/48/EG des Rates vom 26. November 2009 über den Abschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen durch die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 23 vom 27.1.2010, 
S. 35).  
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(37) Obwohl die Richtlinie (EU) 2016/2102 nicht für Websites und mobile 

Anwendungen der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union gilt, 

sollte die Kommission sicherstellen, dass die gemeinsame Nutzerschnittstelle und 

in ihre Zuständigkeit fallende Webseiten, die über das Zugangstor verfügbar 

gemacht werden sollen, für Personen mit Behinderungen zugänglich sind, d.h. 

dass sie wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sein müssen. 

Wahrnehmbarkeit bedeutet, dass die Informationen und Komponenten der 

gemeinsamen Nutzerschnittstellen den Nutzern in einer Weise dargestellt werden 

müssen, dass sie sie wahrnehmen können; Bedienbarkeit bedeutet, dass die Nutzer 

die Komponenten der gemeinsamen Nutzerschnittstelle und die Navigation 

handhaben können müssen; Verständlichkeit bedeutet, dass die Informationen 

und die Handhabung der gemeinsamen Nutzerschnittstelle verständlich sein 

müssen, und Robustheit bedeutet, dass die Inhalte robust genug sein müssen, 

damit sie zuverlässig von einer Vielfalt von Benutzeragenten, einschließlich 

assistiver Technologien, interpretiert werden können. Die Kommission wird im 

Sinne der Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit 

dazu angehalten, den einschlägigen harmonisierten Normen zu entsprechen. 

(38) Zur Erleichterung der Zahlung von Gebühren die im Rahmen eines Online-

Verfahrens oder für die Erbringung von Hilfs- oder Problemlösungsdiensten 

anfallen, sollten grenzüberschreitende Nutzer in der Lage sein, Überweisungen 

oder Lastschriften gemäß der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates19 oder andere allgemein verwendete 

grenzüberschreitende Zahlungsmittel, einschließlich Debit- oder Kreditkarten, zu 

nutzen. 

(39) Die Nutzer sollten erfahren, wie viel Zeit ein Verfahren voraussichtlich in 

Anspruch nehmen kann. In diesem Zusammenhang sollten die Nutzer über 

einzuhaltende Fristen oder Regelungen zur stillschweigenden Zustimmung oder 

anderen Rechtswirkungen bei Schweigen der Verwaltung informiert werden oder, 

falls solche nicht anwendbar sind, zumindest über die durchschnittliche, 

                                                 
19  Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der 
Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22) 
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geschätzte oder voraussichtliche Zeit, die das betreffende Verfahren in der Regel 

erfordert. Solche Schätzungen oder Angaben sollten es den Nutzern lediglich 

ermöglichen, ihre Aktivitäten oder anschließenden administrativen Schritte zu 

planen und sollten keine Rechtwirkung entfalten. 
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(40) Die vorliegende Verordnung sollte auch die Überprüfung der von den Nutzern 

elektronisch vorgelegten Nachweise ermöglichen, wenn die ausstellende zuständige 

Behörde diese Nachweise ohne elektronisches Siegel oder Zertifizierung ausgestellt 

hat oder das in der vorliegenden Verordnung eingeführte technische Instrument 

oder ein anderes System zum direkten Austausch oder zur Überprüfung von 

Nachweisen zwischen zuständigen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten ▌nicht 

verfügbar ist. Für solche Fälle sollte die Verordnung einen wirksamen Mechanismus 

für die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten vorsehen, der auf dem Binnenmarktinformationssystem (IMI) 

beruht, das im Wege der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates eingerichtet wurde20. In solchen Fällen sollte die 

Entscheidung einer zuständigen Behörde zur Nutzung des IMI freiwillig erfolgen, 

aber sobald diese Behörde einen Antrag auf Informationen oder Zusammenarbeit 

über das IMI übermittelt hat, sollte die ersuchte zuständige Behörde zur 

Zusammenarbeit und Antwort verpflichtet sein. Der Antrag kann über das IMI 

entweder an eine zuständige Behörde, die den Nachweis erstellt, oder an die 

zentrale Behörde, die die Mitgliedstaaten gemäß ihren eigenen 

Verwaltungsbestimmungen festlegen, gesendet werden. Um unnötige 

Doppelerfassungen zu vermeiden, und weil die Verordnung (EU) 2016/1191 des 

Europäischen Parlaments und des Rates21 einen Teil der Nachweise betrifft, die 

für die in dieser Verordnung geregelten Verfahren relevant sind, können die 

Bestimmungen für die Zusammenarbeit im Rahmen des IMI gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/1191 auch für die Zwecke anderer Nachweise angewandt 

werden, die in Verfahren benötigt werden, die unter diese Verordnung fallen. Um 

die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zu IMI-Akteuren zu machen, 

sollte die Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 geändert werden. 

                                                 
20 Verordnung(EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-
Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG der 
Kommission (IMI-Verordnung) (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 1). 

21  Verordnung (EU) 2016/1191 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Juli 2016 zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern durch die Vereinfachung 
der Anforderungen an die Vorlage bestimmter öffentlicher Urkunden innerhalb der 
Europäischen Union und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012, 
Abl. L 200 vom 26.7.2016, S. 1. 
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(41) Online-Dienste zuständiger Behörden sind von wesentlicher Bedeutung, um die 

Qualität und die Sicherheit der Dienste für Bürger sowie Unternehmen zu 

verbessern. Behörden in Mitgliedstaaten arbeiten zunehmend darauf hin, Daten 

wiederzuverwenden und dadurch darauf zu verzichten, Bürger sowie Unternehmen 

mehr als einmal um Vorlage derselben Information zu ersuchen. Die 

Wiederverwendung von Daten sollte auch für grenzüberschreitende Nutzer 

vereinfacht werden, um ihnen zusätzlichen Aufwand zu ersparen.  

(42) Um den rechtmäßigen grenzüberschreitenden Austausch von Nachweisen und 

Informationen durch die unionsweite Anwendung des Grundsatzes der einmaligen 

Erfassung zu ermöglichen, sollten bei der Anwendung dieser Verordnung und des 

Grundsatzes der einmaligen Erfassung alle anwendbaren 

Datenschutzvorschriften, einschließlich des Grundsatzes der Datenminimierung, 

der Richtigkeit, der Speicherbegrenzung, der Integrität und Vertraulichkeit, der 

Notwendigkeit, der Verhältnismäßigkeit und der Zweckbindung eingehalten 

werden. Ihre Umsetzung sollte auch vollumfänglich die Grundsätze der 

eingebauten Sicherheit und des eingebauten Datenschutzes einhalten. und den 

Grundrechten von Einzelpersonen, einschließlich der Grundrechte, die sich auf 

Fairness und Transparenz beziehen, Rechnung tragen. 

(43) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Nutzer von Verfahren klare 

Informationen darüber erhalten, wie die sie betreffenden personenbezogenen 

Daten gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates22 und den Artikeln 15 und 16 der 

Verordnung (EU) 2018/....23+ verarbeitet werden. 

                                                 
22  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

23  Verordnung (EU) 2018//...  des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
(ABl. ...) zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. ...). 

+  ABl. Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/18 - 2017/0002(COD) 
enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle 
jener Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 
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(44) Um die Nutzung von Online-Verfahren weiter zu vereinfachen, sollte die 

vorliegende Verordnung gemäß dem Grundsatz der einmaligen Erfassung die 

Grundlage für die Schaffung und Verwendung eines vollständig funktionsfähigen, 

sicheren technischen Systems für den automatisierten grenzüberschreitenden 

Austausch von Nachweisen zwischen den am Verfahren beteiligten Akteuren 

schaffen, sofern dieser von Bürgern und Unternehmen ausdrücklich gewünscht 

wird. Umfasst der Austausch von Nachweisen personenbezogene Daten, so sollte 

der Antrag als ausdrücklich gelten, wenn er einen aus freien Stücken erteilten, 

spezifischen, faktengestützten und unzweideutigen Hinweis – entweder durch eine 

Erklärung oder durch eine bestätigende Handlung – auf den Wunsch der Person 

enthält, dass die einschlägigen personenbezogenen Daten ausgetauscht werden 

sollen. Ist der Nutzer nicht die von den Daten betroffene Person, so darf das 

Online-Verfahren seine Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 nicht 

beeinträchtigen. Die grenzüberschreitende Anwendung des Grundsatzes der 

einmaligen Erfassung sollte dazu führen, dass Bürger und Unternehmen Behörden 

dieselben Daten nicht mehr als einmal vorlegen müssen und dass diese Daten auf 

Wunsch des Nutzers auch für die Zwecke der grenzüberschreitenden Abwicklung 

von Online-Verfahren, an denen grenzüberschreitende Nutzer beteiligt sind, 

verwendet werden können. Die Verpflichtung, das technische System für den 

automatisierten Austausch von Nachweisen zwischen den verschiedenen 

Mitgliedstaaten zu nutzen, sollte für die zuständige ausstellende Behörden nur 

gelten, wenn die Behörden in ihrem Mitgliedstaat rechtmäßig Nachweise in einem 

elektronischen Format ausstellen, das einen automatisierten Austausch 

ermöglicht. 
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(45) Jeder grenzüberschreitende Austausch von Nachweisen sollte auf eine geeignete 

Rechtsgrundlage gestützt sein, wie in den Richtlinien 2005/36/EG, 2006/123/EG, 

2014/24/EU oder 2014/25/EU, oder – für die in Anhang II aufgeführten 

Verfahren – in anderen geltenden Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten festgelegt.  

(46) Es ist angemessen, dass diese Verordnung als allgemeine Regel festlegt, dass der 

grenzüberschreitende automatisierte Austausch von Nachweisen auf 

ausdrücklichen Wunsch des Nutzers stattfindet. Diese Anforderung sollte 

allerdings nicht gelten, wenn die einschlägigen Rechtsvorschriften der Union oder 

der Mitgliedstaaten den automatisierten grenzüberschreitenden Datenaustausch 

ohne ausdrücklichen Wunsch des Nutzers ermöglichen. 

(47) Die Nutzung des durch diese Verordnung eingeführten technischen Systems sollte 

weiterhin freiwillig sein, und dem Nutzer sollte es weiterhin freistehen, Nachweise 

auf anderem Wege als dem vorgesehenen technischen System vorzulegen. Der 

Nutzer sollte die Möglichkeit haben, die Nachweise vorab einzusehen, und das 

Recht, sich in Fällen, in denen er nach Voreinsichtnahme in die 

auszutauschenden Nachweise feststellt, dass die Informationen nicht zutreffend, 

nicht aktuell oder für das jeweilige Verfahren überflüssig sind, zu entscheiden, 

nicht mit dem Austausch von Nachweisen fortzufahren. Die Daten, die vorab 

eingesehen werden, sollten nicht länger als für den technisch notwendigen 

Zeitraum gespeichert werden. 
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(48) Das sichere technische System, das für den Austausch von Nachweisen gemäß der 

vorliegenden Verordnung eingerichtet werden sollte, sollte den anfordernden 

zuständigen Behörden die Gewissheit verschaffen, dass die Nachweise von der 

richtigen ausstellenden Behörde eingereicht wurden. Bevor die zuständige Behörde 

Informationen annimmt, die ein Nutzer im Rahmen eines Verfahrens 

bereitgestellt hat, sollte sie – wenn Anlass zu Zweifeln bestehen – die Möglichkeit 

haben, diese Informationen zu überprüfen und ihre Richtigkeit festzustellen. 

(49) Es gibt eine Reihe von Bausteinen, die grundlegende Kapazitäten bieten, die zur 

Einrichtung des technischen Systems genutzt werden können, beispielsweise die 

Bausteine der mit der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates24 eingeführten Fazilität „Connecting Europe" (CEF), 

und die Bausteine zur elektronischen Zustellung (eDelivery) und zur 

elektronischen Identifizierung (eID), die Teile dieser Fazilität sind. Diese 

Bausteine bestehen aus technische Spezifikationen, Beispiel-Software und 

unterstützende Dienste und sollen die Interoperabilität zwischen den bestehenden 

Systemen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten sicherstellen, sodass Bürger, Unternehmen und 

Behörden überall in der Union Nutzen aus nahtlosen digitalen öffentlichen 

Diensten ziehen können. 

                                                 
24  Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“, zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 680/2007 und (EG) Nr. 67/2010 (ABl. L 348 vom 
20.12.2013, S. 129). 
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(50) Das auf Grundlage dieser Verordnung eingeführte technische System sollte neben 

anderen Systemen bestehen, die Mechanismen für die Zusammenarbeit zwischen 

Behörden zur Verfügung stellen, etwa das Binnenmarktinformationssystem ▌, ohne 

andere Systeme, darunter auch das in der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 genannte 

System, die Einheitliche Europäische Eigenerklärung gemäß der Richtlinie 

2014/24/EU, der elektronische Austausch von Information der sozialen Sicherheit 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 987/2009, der Europäische Berufsausweis 

gemäß der Richtlinie 2005/36/EG, die Verknüpfung nationaler Register und die 

Vernetzung von Zentral-, Handels- und Gesellschaftsregistern gemäß der Richtlinie 

(EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates25 und die Vernetzung 

von Insolvenzregistern gemäß der Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen 

Parlaments und des Rates26, zu beeinträchtigen. 

                                                 
25 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 
30.6.2017, S. 46). 

26 Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2015 über Insolvenzverfahren (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 19). 
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(51) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung eines technischen Systems zum 

automatisierten Austausch von Nachweisen zu gewährleisten, sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, aufgrund deren sie 

insbesondere die technischen und operativen Spezifikationen eines Systems zur 

Verarbeitung von Anträgen von Nutzern auf den Austausch von Nachweisen und die 

Übertragung solcher Nachweise sowie Vorschriften, die zur Gewährleistung der 

Integrität und Vertraulichkeit der Übertragung erforderlich sind, festlegt. Diese 

Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates27 ausgeübt werden.  

(52) Im Hinblick auf die Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus für die 

grenzüberschreitende Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung 

durch das technische System sollte die Kommission beim Erlass von 

Durchführungsrechtsakten zur Festlegung der Spezifikationen für ein solches 

technisches System den von europäischen und internationalen 

Normungsorganisationen und -gremien, insbesondere dem Europäischen Komitee 

für Normung (CEN), dem Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen 

(ETSI), der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der 

Internationalen Fernmeldeunion (ITU), festgelegten Normen und technischen 

Spezifikationen sowie den Sicherheitsstandards gemäß Artikel 32 der Verordnung 

(EU) 2016/679 und Artikel 22 der Verordnung (EU) 2018/...+ umfassend 

Rechnung tragen.  

(53) Die Kommission sollte den Europäischen Datenschutzbeauftragten konsultieren, 

wenn das erforderlich ist, um die Entwicklung, die Verfügbarkeit, die Wartung, 

die Überwachung, die Kontrolle und das Sicherheitsmanagement der Teile des 

technischen Systems, für die Kommission zuständig ist, sicherzustellen. 

                                                 
27 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

+  ABl. Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/18 enthaltenen Verordnung 
in den Text eingeben. 
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(54) Die zuständigen Behörden und die Kommission sollten sicherstellen, dass die 

Informationen, Verfahren und Dienste für die sie verantwortlich sind den 

Sicherheitskriterien entsprechen. Die gemäß dieser Verordnung bestellten nationalen 

Koordinatoren und die Kommission sollten die Einhaltung der Qualitäts- und 

Sicherheitskriterien auf nationaler Ebene und auf Unionsebene in regelmäßigen 

Abständen überprüfen und auftretende Probleme angehen. Die nationalen 

Koordinatoren sollten die Kommission darüber hinaus bei der Überwachung des 

Funktionierens des technischen Systems, das den grenzüberschreitenden 

Austausch von Nachweisen ermöglicht, unterstützen. Die vorliegende Verordnung 

sollte der Kommission verschiedene Mittel an die Hand geben, um einer möglichen 

Verschlechterung der Qualität der über das Zugangstor angebotenen Dienste 

entgegenzuwirken; je nachdem, wie schwerwiegend und dauerhaft eine solche 

Verschlechterung ist, würde auch die Koordinierungsgruppe gegebenenfalls für das 

Zugangstor mit einbezogen werden. Die Kommission trägt dennoch die 

Gesamtverantwortung dafür, zu überwachen, dass die Bestimmungen der 

vorliegenden Verordnung eingehalten werden.  
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(55) In der vorliegenden Verordnung sollten die Hauptfunktionen der technischen 

Instrumente spezifiziert werden, die die Funktionsweise des Zugangstors 

unterstützen, insbesondere die gemeinsame Nutzerschnittstelle, die Link-Ablage und 

die gemeinsame Suchmaschine für Hilfsdienste. Die gemeinsame 

Nutzerschnittstelle sollte sicherstellen, dass Nutzer auf Websites auf nationaler 

Ebene und auf Unionsebene problemlos Informationen, Verfahren und Hilfs- und 

Problemlösungsdienste finden können. Die Mitgliedstaaten und die Kommission 

sollten sich bemühen, Links zu einer einzigen Quelle der für das Zugangstor 

erforderlichen Informationen bereitzustellen, um Verwirrung unter den Nutzern 

aufgrund von unterschiedlichen oder sich ganz oder teilweise überschneidenden 

Quellen derselben Informationen zu vermeiden. Das sollte nicht die Möglichkeit 

ausschließen, eine Verknüpfung per Link mit den entsprechenden Informationen, 

die von lokalen oder regionalen zuständigen Behörden in Bezug auf verschiedene 

geografische Gebiete bereitzustellen. Es sollte auch nicht die Doppelerfassung von 

Informationen verhindern, wenn diese unvermeidbar oder gewünscht ist, zum 

Beispiel wenn Unionsrechte, ‑pflichten und ‑vorschriften auf nationalen 

Internetseiten zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit wiederholt oder 

beschrieben werden. Um menschliches Eingreifen in die Aktualisierung der 

Links, die von der gemeinsamen Nutzerschnittstelle genutzt werden, so gering wie 

möglich zu halten, sollte eine direkte Verbindung zwischen den einschlägigen 

technischen Systemen der Mitgliedstaaten und der Linkablage eingerichtet 

werden, soweit das technisch möglich ist. Die gemeinsamen IKT-

Unterstützungsinstrumente könnten das gemeinsame Datenmodell CPSV (Core 

Public Services Vocabulary, Grundwortschatz für öffentliche Dienste) verwenden, 

um die Interoperabilität mit den Katalogen und der Semantik des nationalen 

Dienstes zu erleichtern. Die Mitgliedstaaten sollten darin bestärkt werden, das 

CPSV zu nutzen, es steht ihnen aber frei, zu Lösungen auf nationaler Ebene zu 

greifen. Die in der Linkablage erfassten Informationen sollten in einem offenen, 

gängigem und maschinenlesbaren Datenformat öffentlich zugänglich gemacht 

werden, beispielsweise durch Anwendungsprogrammierschnittstellen (API), um 

ihre Wiederverwendung zu ermöglichen. 
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(56) Mit dem Suchwerkzeug der gemeinsamen Nutzerschnittstelle sollten die Nutzer die 

Informationen finden können, die sie benötigen, sei es auf Internetseiten auf 

Unionsebene oder auf nationaler Ebene. Sie wird Nutzer auch insofern zu 

nützlichen Informationen führen, als sie das Verlinken bestehender und einander 

ergänzender Websites oder Webseiten, ihre bestmögliche Straffung und 

Bündelung und das Setzen von Links zwischen Webseiten und Websites auf 

Unionsebene und auf nationaler Ebene für den Zugang zu Online-Diensten und 

Online-Informationen unterstützt. 

(57) In dieser Verordnung sollten auch konkrete Qualitätsanforderungen an die 

gemeinsame Nutzerschnittstelle festgelegt werden. Die Kommission sollte dafür 

sorgen, dass die gemeinsame Nutzerschnittstelle diesen Anforderungen genügt 

und die Nutzerschnittstelle sollte insbesondere online über verschiedene Kanäle 

verfügbar sowie zugänglich und leicht zu bedienen sein.  

(58) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung der technischen Lösungen zur 

Unterstützung des Zugangstors zu gewährleisten, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden, aufgrund derer sie gegebenenfalls die 

geltenden Normen und Anforderungen an die Interoperabilität zur Erleichterung 

der Auffindbarkeit von Informationen zu Vorschriften und Pflichten, zu Verfahren 

und zu Hilfs- und Problemlösungsdiensten unter der Verantwortung der 

Mitgliedstaaten und der Kommission ▌im Einzelnen festlegt. Diese Befugnisse 

sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. ▌ 

(59) In der vorliegenden Verordnung sollten auch die Zuständigkeiten für die 

Entwicklung, Verfügbarkeit, Wartung und Sicherheit der IKT-Anwendungen zur 

Unterstützung des Zugangstors klar zwischen der Kommission und den 

Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. Im Rahmen der Wartungsaufgaben sollten die 

Kommission und die Mitgliedstaaten regelmäßig prüfen, ob diese IKT-

Anwendungen reibungslos funktionieren.  
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(60) Um das Potenzial der verschiedenen Informationsbereiche voll auszuschöpfen, 

müssen die Verfahren und Hilfs- und Problemlösungsdienste, die über das 

Zugangstor verfügbar gemacht werden sollen, sowie das Wissen der Zielgruppen um 

deren Existenz und Funktionsweise drastisch verbessert werden. Durch die 

Verfügbarkeit der Dienste über das Zugangstor dürfte es für die Nutzer deutlich 

einfacher werden, die von ihnen benötigten Informationen, Verfahren und Hilfs- und 

Problemlösungsdienste zu finden, die sie auch dann benötigen, wenn sie mit ihnen 

nicht vertraut sind. Außerdem bedarf es einer koordinierten Werbung, um zu 

gewährleisten, dass Bürger und Unternehmen überall in der Union von dem 

Zugangstor und den damit verbundenen Vorteilen erfahren. Derartige 

Öffentlichkeitsarbeit sollte die Optimierung der Suchmaschinen und andere 

Online-Sensibilisierungsmaßnahmen umfassen, da sie am kostenwirksamsten sind 

und das Potenzial haben, die größtmögliche Zielgruppe zu erreichen. Um 

größtmögliche Effizienz zu erzielen, sollten diese Werbeaktionen im Rahmen der 

Koordinierungsgruppe für das Zugangstor vorgenommen werden und die 

Mitgliedstaaten ihre Werbung derart anpassen, dass in allen einschlägigen 

Zusammenhängen auf eine gemeinsame Marke Bezug genommen wird und die 

Möglichkeit für eine Markenpartnerschaft zwischen dem Zugangstor und den 

nationalen Initiativen besteht. 

(61) Alle Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sollten dazu 

angehalten werden, das Zugangstor zu fördern, indem sie auf allen einschlägigen 

Websites, für die sie jeweils verantwortlich sind, sein Logo und Links zum 

Zugangstor anführen. 

(62) Der Name, unter dem das Zugangstor in der Öffentlichkeit vorgestellt und 

bekannt gemacht werden soll, lautet „Your Europe“. Die gemeinsame 

Nutzerschnittstelle sollte insbesondere auf einschlägigen Internetseiten der Union 

und der Mitgliedstaaten prominent platziert und leicht zu finden sein. Das Logo 

des Zugangstors sollte auf den einschlägigen Websites der Union und der 

Mitgliedstaaten abgebildet werden. 
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(63) Um angemessene Informationen zu erhalten, anhand derer die Leistungsfähigkeit 

des Zugangstors gemessen und verbessert werden kann, sollten die zuständigen 

Behörden und die Kommission mit der vorliegenden Verordnung zur Erhebung und 

Analyse von Daten zur Nutzung der verschiedenen über das Zugangstor verfügbaren 

Informationsbereiche, Verfahren und Dienste verpflichtet werden. Die Erhebung 

statistischer Nutzerdaten, etwa Daten über die Anzahl der Besuche bestimmter 

Internetseiten, die Anzahl der Nutzer in einem Mitgliedstaat im Vergleich mit der 

Anzahl der Nutzern aus anderen Mitgliedstaaten, eingegebene Suchbegriffe, am 

häufigsten besuchte Internetseiten, Referral-Websites oder die Anzahl, den 

Ursprung und den Gegenstand von Hilfeersuchen, sollte die Funktionsweise des 

Zugangstors verbessern, indem sie die Ermittlung der Zielgruppe, die 

Entwicklung von Öffentlichkeitsarbeit und die Verbesserung der Qualität der 

angebotenen Dienste unterstützt. Bei der Erhebung solcher Daten sollte dem 

jährlichen von der Kommission durchgeführten eGovernment-Benchmarking 

Rechnung getragen werden, um Doppelarbeit zu vermeiden.  

(64) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden., 

damit sie einheitliche Regeln für die Methode zur Erhebung und die Methode zum 

Austausch statistischer Nutzerdaten festlegen kann. Diese Befugnisse sollten nach 

Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 
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(65) Die Qualität des Zugangstors hängt von der Qualität der über das Zugangstor 

angebotenen Dienste der Union und der Mitgliedstaaten ab. Daher sollte die 

Qualität der über das Zugangstor verfügbaren Informationen, Verfahren, Hilfs- und 

Problemlösungsdienste auch regelmäßig überprüft werden, anhand eines 

Instruments für Rückmeldungen der Nutzer, durch das die Nutzer um eine 

Beurteilung bzw. Rückmeldung bezüglich der Abdeckung und Qualität der von 

ihnen in Anspruch genommenen Informationen, Verfahren, oder Hilfs- und 

Problemlösungsdienste ersucht werden. Diese Rückmeldungen sollten in einem 

gemeinsamen Instrument zusammengetragen, zu dem die Kommission, die 

zuständigen Behörden und die nationalen Koordinatoren Zugang haben sollten. Der 

Kommission sollten Durchführungsbefugnisse übertragen werden, damit sie 

einheitliche Bedingungen für die Durchführung der vorliegenden Verordnung in 

Bezug auf die gemeinsamen Funktionen der Instrumente für Rückmeldungen der 

Nutzer und die genauen Vereinbarungen zur Erhebung und gemeinsamen Nutzung 

der Nutzerrückmeldungen gewährleisten kann. Diese Befugnisse sollten nach 

Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. Die Kommission 

sollte online anonymisierte Gesamtübersichte über die Probleme, wesentliche 

Nutzerstatistiken und die wichtigsten Rückmeldungen der Nutzer veröffentlichen, 

die gemäß dieser Verordnung eingeholt wurden. 
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(66) Außerdem sollte das Zugangstor ein Rückmeldeinstrument beinhalten, das Nutzer in 

die Lage versetzt, etwaige Probleme und Schwierigkeiten, auf die sie bei der 

Wahrnehmung ihrer Binnenmarktrechte gestoßen sind, freiwillig und anonym zu 

melden. Dieses Instrument ist lediglich als Ergänzung zu den Mechanismen zur 

Bearbeitung von Beschwerden zu verstehen, da Nutzer keine personalisierte Antwort 

erhalten können. Die eingegangenen Rückmeldungen sollten mit aggregierten 

Informationen der Hilfs- und Problemlösungsdienste über die von ihnen bearbeiteten 

Fälle kombiniert werden, um einen Überblick darüber zu erstellen, wie der 

Binnenmarkt von den Nutzern wahrgenommen wird, und um Problembereiche zu 

ermitteln, in denen sich durch mögliche künftige Maßnahmen das Funktionieren des 

Binnenmarkts verbessern ließe. Dieser Überblick sollte mit bestehenden 

Berichterstattungsinstrumenten, wie zum Beispiel dem Binnenmarktanzeiger, 

verlinkt werden. 

(67) Das Recht der Mitgliedstaaten, darüber zu entscheiden, wer die Rolle des 

nationalen Koordinators übernehmen sollte, sollte von dieser Verordnung 

unberührt sein. Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, die Funktionen und 

Zuständigkeiten ihrer nationalen Koordinatoren im Zusammenhang mit dem 

Zugangstor an ihre internen Verwaltungsstrukturen anzupassen. Die 

Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, zusätzliche nationale Koordinatoren zu 

ernennen, die die Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung allein oder 

gemeinsam mit anderen, mit Verantwortung für einen Verwaltungsbereich oder 

eine geografische Region oder nach Maßgabe anderer Kriterien wahrnehmen. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Kommission über den Namen des von ihnen für die 

Kontakte mit der Kommission ernannten nationalen Koordinators informieren. 
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(68) Die Koordinierungsgruppe des Zugangstors soll aus nationalen Koordinatoren unter 

dem Vorsitz der Kommission eingerichtet werden, um die Anwendung der 

vorliegenden Verordnung zu erleichtern, indem insbesondere – wie in der 

vorliegenden Verordnung gefordert – bewährte Verfahren ausgetauscht und 

gemeinsam auf die einheitlichere Darstellung der Informationen hingearbeitet wird. 

Die Arbeit dieser Koordinierungsgruppe des Zugangstors sollte den Zielsetzungen 

im jährlichen Arbeitsprogramm, das ihr die Kommission zur Prüfung vorlegen 

sollte, Rechnung tragen. Das jährliche Arbeitsprogramm sollte in Form von 

Leitfäden oder Empfehlungen, die für die Mitgliedstaaten nicht verbindlich sind, 

erstellt werden. Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments kann die 

Kommission beschließen, das Parlament einzuladen, Experten zu den Sitzungen 

der Koordinierungsgruppe zu entsenden.  

(69) In der vorliegenden Verordnung sollte geklärt werden, welche Teile des 

Zugangstors aus dem Unionshaushalt finanziert werden sollen und welche Teile 

in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen. Die Kommission sollte die 

Mitgliedstaaten dabei unterstützen, festzustellen, welche IKT-Bausteine 

wiederverwendbar sind und welche Finanzmittel auf Unionsebene im Rahmen 

von Fonds und Programmen zur Verfügung stehen, die zur Deckung der Kosten 

für die auf nationaler Ebene zur Einhaltung dieser Verordnung erforderlichen 

Anpassungen und Entwicklungen im IKT-Bereich beitragen können. Die für die 

Durchführung dieser Verordnung erforderliche Mittelausstattung sollte mit dem 

geltenden mehrjährigen Finanzrahmen vereinbar sein. 
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(70) Die Mitgliedstaaten werden darin bestärkt, auf zwischenstaatlicher Ebene ein 

höheres Maß an Koordinierung, Austausch und Zusammenarbeit zu erreichen, 

um ihre strategischen, operativen sowie forschungs- und entwicklungsbezogenen 

Kapazitäten im Bereich der Cybersicherheit zu erhöhen, insbesondere indem sie 

die in der Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(NIS)28 genannte Sicherheit von Netz- und Informationssystemen umsetzen, und 

um die Sicherheit und Widerstandskraft ihrer öffentlichen Verwaltung und 

Dienste zu stärken. Die Mitgliedstaaten werden darin bestärkt, die Sicherheit der 

Transaktionen zu erhöhen und ein ausreichendes Maß an Vertrauen in 

elektronische Mittel sicherzustellen, indem sie den eIDAS-Rahmen gemäß 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und insbesondere angemessene 

Sicherheitsniveaus umsetzen. Die Mitgliedstaaten können gemäß dem 

Unionsrecht Maßnahmen zum Schutz der Cybersicherheit und zur Verhütung von 

Identitätsbetrug oder anderen Formen von Betrug ergreifen.  

                                                 
28  Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus 
von Netz- und Informationssystemen in der Union (ABl. L 194 vom 19.7.2016, 
S. 1). 
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(71) Wenn die in der vorliegenden Verordnung vorgesehene Anwendung die 

Verarbeitung personenbezogener Daten umfasst, sollte sie in Übereinstimmung mit 

den Rechtsvorschriften der Union über den Schutz personenbezogener Daten 

insbesondere ▌ Verordnung (EU) 2016/679 und Verordnung (EU) 2018/....+ 

erfolgen. Die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des 

Rates29 sollte auch im Rahmen dieser Verordnung Anwendung finden. Wie in der 

Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehen, können die Mitgliedstaaten zusätzliche 

Bedingungen, einschließlich Beschränkungen, hinsichtlich der Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten aufrechterhalten oder einführen, und sie können spezifischere 

Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten 

im Beschäftigungskontext vorsehen. 

(72) Diese Verordnung sollte die Straffung der Verwaltungsregelungen für die vom 

Zugangstor abgedeckten Dienste fördern und erleichtern. Zu diesem Zweck sollte 

die Kommission die bestehenden Verwaltungsregelungen in enger 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten überprüfen und gegebenenfalls 

anpassen, um Überschneidungen und Ineffizienz zu vermeiden. 

                                                 
+  ABl. Bitte die Nummer der Verordnung im Dokument PE-CONS 31/18 in den Text 

einfügen. 
29  Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 
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(73) Das Ziel dieser Verordnung besteht darin, sicherzustellen, dass Nutzer, die in 

anderen Mitgliedstaaten tätig sind, Online-Zugang zu umfassenden, verlässlichen, 

barrierefreien und verständlichen Informationen der Union und der Mitgliedstaaten 

über Rechte, Pflichten und Vorschriften, zu Online-Verfahren, die vollständig 

grenzüberschreitend abgeschlossen werden können, sowie zu Hilfs- oder 

Problemlösungsdiensten haben. Da dieses Ziel von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann und sich aufgrund ihres Umfangs und ihrer 

Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

niedergelegten Subsidiaritätsgrundsatz tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht die 

vorliegende Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels 

erforderliche Maß hinaus. 

(74) Damit die Mitgliedstaaten und die Kommission die erforderlichen Instrumente zur 

Durchführung der vorliegenden Verordnung entwickeln und umsetzen können, 

sollten bestimmte Vorschriften erst zwei Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden 

Verordnung Anwendung finden. Den städtischen Behörden sollte bis zu vier Jahre 

Zeit nach Inkrafttreten dieser Verordnung gegeben werden, um Informationen 

über Vorschriften, Verfahren und Hilfs- und Problemlösungsdienste in ihrem 

Zuständigkeitsbereich zur Verfügung zu stellen. Die Bestimmungen dieser 

Verordnung über die Verfahren, die vollständig online bereitzustellen sind, sowie 

über den grenzüberschreitenden Zugang zu Online-Verfahren und das technische 

System für den grenzüberschreitenden automatisierten Austausch von 

Nachweisen gemäß dem Grundsatz der einmaligen Erfassung sollten spätestens 

fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung umgesetzt werden. 
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(75) Die vorliegende Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und 

Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union anerkannt wurden, und sollte unter Wahrung dieser Rechte und Grundsätze 

durchgeführt werden. 

(76) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 angehört und hat am 1. August 2017 eine 

Stellungnahme abgegeben30 — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
30  ABl. C 340 vom 11.10.2017, S. 6. 
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Kapitel I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand  

1. Mit dieser Verordnung werden Vorschriften festgelegt für  

a) ▌ die Einrichtung und den Betrieb eines einheitlichen digitalen Zugangstors, 

um Bürgern und Unternehmen einfachen Zugang zu hochwertigen ▌ 

Informationen, effizienten Verfahren und wirksamen Hilfs- und 

Problemlösungsdiensten im Zusammenhang mit Unions- und nationalen 

Vorschriften für Bürger und Unternehmen, die ihre Rechte aus dem 

Unionsrecht im Bereich Binnenmarkt im Sinne von Artikel 26 Absatz 2 

AEUV ausüben oder ausüben wollen, zu verschaffen;  

b) ▌ die Inanspruchnahme von Verfahren durch grenzüberschreitende Nutzer ▌ 

und die Umsetzung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung bei den in 

Anhang II dieser Verordnung aufgeführten Verfahren und den in den 

Richtlinien 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU und 2014/25/EU 

vorgesehenen Verfahren; 

c) ▌die Berichterstattung über Hindernisse auf dem Binnenmarkt ▌, beruhend 

auf der Einholung von Rückmeldungen der Nutzer und der Erhebung von 

Statistiken bei den Diensten, die von dem Zugangstor abgedeckt werden. 

2. Widerspricht diese Verordnung einer Bestimmung eines anderen Rechtsaktes der 

Union, der bestimmte Aspekte des Gegenstands dieser Verordnung regelt, so hat 

die Bestimmung des anderen Rechtsaktes der Union Vorrang. 

3. Diese Verordnung berührt nicht den Inhalt der Verfahren, die auf der Ebene der 

Union oder auf nationaler Ebene in irgendeinem der unter diese Verordnung 

fallenden Bereiche festgelegt sind, oder die Rechte, die im Rahmen dieser 

Verfahren gewährt werden. Ferner berührt diese Verordnung keine Maßnahmen, 

die gemäß dem Unionsrecht zur Gewährleistung der Cybersicherheit und zur 

Verhinderung von missbräuchlichem Verhalten ergriffen werden. 
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Artikel 2 

Einrichtung des einheitlichen digitalen Zugangstors 

1. Die Kommission und die Mitgliedstaaten richten gemäß dieser Verordnung ein 

einheitliches digitales Zugangstor (im Folgenden „Zugangstor“) ein. Das Zugangstor 

besteht aus einer von der Kommission verwalteten gemeinsamen Nutzerschnittstelle 

(im Folgenden „gemeinsame Nutzerschnittstelle“), die in das Portal „Ihr Europa“ 

integriert wird und Zugang zu einschlägigen Unions- und nationalen Websites 

bietet.  

2. Das Zugangstor ermöglicht den Zugang zu: 

a) Informationen über Rechte, Pflichten und Vorschriften nach dem Unionsrecht 

und nach nationalem Recht, die für Bürger und Unternehmen gelten, die ihre 

Rechte aus dem Unionsrecht im Bereich Binnenmarkt in den in Anhang I 

angegebenen Bereichen ausüben oder ausüben wollen;  

b) Informationen über Online- und Offline-Verfahren und Links zu Online-

Verfahren, einschließlich der Verfahren im Sinne des Anhangs II, auf der 

Ebene der Union oder auf nationaler Ebene, um die Bürger in die Lage zu 

versetzen, die Rechte im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt in den in 

Anhang I angegebenen Bereichen, wahrzunehmen und die entsprechenden 

Pflichten und Vorschriften einzuhalten; 

c) Informationen über und Links zu den in Anhang III aufgeführten oder in 

Artikel 7 genannten Hilfs- und Problemlösungsdiensten, und an die Bürger 

und Unternehmen sich bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit 

ihren Rechten, Pflichten, Vorschriften oder den in Buchstabe a oder b des 

vorliegenden Absatzes genannten Verfahren wenden können. 

3. Die gemeinsame Nutzerschnittstelle ▌ ist in allen Amtssprachen der Union 

zugänglich. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

(1) „Nutzer“ einen Bürger der Union, eine natürliche Person, die in einem Mitgliedstaat 

ansässig ist oder eine juristische Person mit Sitz in einem Mitgliedstaat, der bzw. die 
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über das Zugangstor auf die in Artikel 2 Absatz 2 genannten Informationen, 

Verfahren oder Hilfs- oder Problemlösungsdienste zugreift; 

(2) „grenzüberschreitender“ Nutzer einen Nutzer, der sich in einer Situation befindet, 

die nicht in jeder Hinsicht auf einen einzigen Mitgliedstaat begrenzt ist; 

(3) „Verfahren“ eine Abfolge von Maßnahmen, die die Nutzer ergreifen müssen, um 

den Anforderungen zu entsprechen oder einen Beschluss einer zuständigen Behörde 

zu erwirken, um ihre Rechte nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a ausüben zu 

können; 

(4) „zuständige Behörde“ jede Stelle oder Behörde eines Mitgliedstaats auf nationaler, 

regionaler oder lokaler Ebene mit bestimmten Zuständigkeiten für die unter diese 

Verordnung fallenden Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdienste; 

(5) „Nachweis“ alle Unterlagen oder Daten, einschließlich Text- oder Ton-, Bild- oder 

audiovisuellen Aufzeichnungen, unabhängig vom verwendeten Medium, die von 

einer zuständigen Behörde verlangt werden, um Sachverhalte oder die Einhaltung 

der in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b genannten Verfahrensvorschriften 

nachzuweisen. 
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Kapitel II 

Zugangstor-Dienste 

Artikel 4 

Zugang zu Informationen 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Nutzer auf ihren nationalen Internetseiten 

über einen einfachen Online-Zugang zu folgenden Informationen verfügen: 

a) Informationen über die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a genannten Rechte, 

Pflichten und Vorschriften, die aus dem nationalen Recht abgeleitet sind; 

b) Informationen über die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b genannten, auf 

nationaler Ebene eingerichteten Verfahren; 

c) Informationen über die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c genannten, auf 

nationaler Ebene bereitgestellten Hilfs- und Problemlösungsdienste. 

2. Die Kommission stellt sicher, dass die Nutzer durch das Portal „Ihr Europa“ einen 

einfachen Online-Zugang zu folgenden Informationen verfügen: 

a) Informationen über die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a genannten Rechte, 

Pflichten und Vorschriften, die aus dem Unionsrecht abgeleitet sind;  

b) Informationen über die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b genannten, auf 

Unionsebene eingerichteten Verfahren; 

c) Informationen über die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c genannten, auf 

Unionsebene bereitgestellten Hilfs- und Problemlösungsdienste. 
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Artikel 5 

Zugang zu Informationen, die nicht in Anhang I enthalten sind 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission können Links zu Informationen 

bereitstellen, die nicht in Anhang I aufgeführt sind und die von den zuständigen 

Behörden, der Kommission oder den Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union angeboten werden, sofern diese Informationen in den Wirkungsbereich des 

Portals gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a fallen und den 

Qualitätsanforderungen des Artikels 9 entsprechen. 

2. Die Links zu den Informationen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels werden 

gemäß Artikel 19 Absätze 2 und 3 bereitgestellt. 

3. Bevor die Kommission die Links aktiviert prüft sie, ob die Bedingungen des 

Absatzes 1 erfüllt sind, und konsultiert die Koordinierungsgruppe für das 

Zugangstor. 
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Artikel 6 

▌ Verfahren, die vollständig online bereitzustellen sind 

▌  

1. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Nutzer vollständigen Online-Zugang zu 

allen in Anhang II aufgeführten Verfahren haben und diese vollständig online 

abwickeln können, sofern das jeweilige Verfahren in dem betreffenden 

Mitgliedstaat eingerichtet worden ist.  

2. Die in Absatz 1 genannten Verfahren gelten als vollständig online abzuwickeln, 

wenn   

a) die Identifizierung der Nutzer, die Bereitstellung von Informationen und die 

Vorlage von Nachweisen, die Signierung und die endgültige Einreichung 

elektronisch aus der Ferne ▌ , ▌sie über einen Dienstkanal erfolgen können, 

der die Nutzer in die Lage versetzt, die Anforderungen im Zusammenhang 

mit dem Verfahren in nutzerfreundlicher und strukturierter Weise zu 

erfüllen; 

b) die Nutzer eine automatische Empfangsbestätigung erhalten, es sei denn, 

das Ergebnis des Verfahrens wird sofort übermittelt, 

c)  das Ergebnis des Verfahrens elektronisch oder – soweit zur Einhaltung 

geltender Vorschriften des Rechts der Union oder des nationalen Rechts 

erforderlich – physisch übermittelt wird, und 

d) die Nutzer eine elektronische Benachrichtigung über den Abschluss des 

Verfahrens erhalten. 
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3. Wenn der angestrebte Zweck in begründeten Ausnahmefällen aus übergeordneten 

Gründen des öffentlichen Interesses in den Bereichen öffentliche Sicherheit, 

öffentliche Gesundheit oder Bekämpfung missbräuchlichen Verhaltens, nicht 

vollständig online erreicht werden kann, können die Mitgliedstaaten verlangen, 

dass der Nutzer für einzelne Verfahrensschritte   persönlich bei der zuständigen 

Behörde vorstellig wird. In solchen Ausnahmefällen beschränken die 

Mitgliedstaaten diese physische Anwesenheit auf das unbedingt notwendige objektiv 

gerechtfertigte Maß und stellen sicher, dass andere Verfahrensschritte vollständig 

online abgewickelt werden können. Die Mitgliedstaaten stellen auch sicher, dass 

diese Anforderungen der physischen Anwesenheit nicht zu einer Diskriminierung 

grenzüberschreitender Nutzer führen. 

4. Die Mitgliedstaaten übermitteln und erläutern in einer gemeinsamen, der 

Kommission und den anderen Mitgliedstaaten zugänglichen Ablage die Gründe, 

aus denen, und die Umstände unter denen die physische Anwesenheit für die in 

Absatz 3 genannten Verfahrensschritte erforderlich sein könnte sowie die Gründe, 

aus denen, und die Umstände unter denen eine physische Übermittlung gemäß 

Absatz 2 Buchstabe c erforderlich ist.  

▌ 

5. Dieser Artikel hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, Nutzern die zusätzliche 

Möglichkeit zu bieten, auf die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b genannten 

Verfahren anders als online zuzugreifen und diese anders als online abzuwickeln, 

oder Nutzer direkt zu kontaktieren.  

Artikel 7 

Zugang zu Hilfs- und Problemlösungsdiensten 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen sicher, dass die Nutzer, 

einschließlich der grenzüberschreitenden Nutzer, online über verschiedene Kanäle 

leicht auf die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c genannten Hilfs- und 

Problemlösungsdienste zugreifen können. 

2. Die in Artikel 28 genannten nationalen Koordinatoren und die Kommission können 

gemäß Artikel 19 Absätze 2 und 3 Links zu Hilfs- und Problemlösungsdiensten 

bereitstellen, die von zuständigen Behörden, der Kommission oder von 
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Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union angeboten werden -und nicht in 

Anhang III aufgeführt sind, wenn diese Dienste den Qualitätsanforderungen der 

Artikel 11 und 16 entsprechen. 
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3. Falls zur Erfüllung des Nutzerbedarfs erforderlich, kann der nationale Koordinator 

der Kommission vorschlagen, dass Links zu Hilfs- oder Problemlösungsdiensten, die 

von privaten oder halböffentlichen Einrichtungen bereitgestellt werden, in das 

Zugangstor einbezogen werden, sofern diese Dienste folgenden Anforderungen 

entsprechen: 

a) sie bieten Informationen oder Hilfestellung in den Bereichen und für die 

Zwecke, die Gegenstand der vorliegenden Verordnung sind, und ergänzen die 

bereits in das Zugangstor einbezogenen Dienste;  

b) sie werden kostenlos oder zu einem für Kleinstunternehmen, gemeinnützige 

Organisationen und Bürger erschwinglichen Preis angeboten; und  

c) sie entsprechen den Anforderungen der Artikel 8, 11 und 16. 

4. Hat der nationale Koordinator die Einbeziehung eines Links gemäß Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels vorgeschlagen und einen solchen Link gemäß Artikel 19 

Absatz 3 bereitgestellt, so prüft die Kommission, ob die Bedingungen des ▌ 

Absatzes 3 des vorliegenden Artikels von dem zu verlinkenden Dienst erfüllt 

werden, und wenn das zutrifft, aktiviert sie den Link.  

Stellt die Kommission fest, dass die in Absatz 3 genannten Bedingungen von dem 

zu verlinkenden Dienst nicht erfüllt werden, unterrichtet sie den nationalen 

Koordinator über die Gründe für die Nichtaktivierung des Links. 

www.parlament.gv.at



 

  65 

 

Artikel 8 

Qualitätsanforderungen an die Webzugänglichkeit  

 

Die Kommission macht diejenigen ihrer Websites und Webseiten, über die sie Zugang zu 

den Informationen nach Artikel 4 Absatz 2 und zu den Hilfs- und Problemlösungsdiensten 

nach Artikel 7 gewährt, besser zugänglich, indem sie diese wahrnehmbar, bedienbar, 

verständlich und robust gestaltet. 

Kapitel III 

Qualitätsanforderungen 

ABSCHNITT 1 

QUALITÄTSANFORDERUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT INFORMATIONEN ÜBER RECHTE, 

PFLICHTEN UND VORSCHRIFTEN, ÜBER VERFAHREN UND ÜBER HILFS- UND 

PROBLEMLÖSUNGSDIENSTE 

Artikel 9 

Qualität von Informationen über Rechte, Pflichten und Vorschriften 

1. Sind die Mitgliedstaaten und die Kommission ▌ gemäß Artikel 4 für die 

Gewährleistung des Zugangs zu Informationen nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a 

zuständig ▌, so stellen sie sicher, dass diese Informationen folgenden 

Anforderungen genügen:  

a) Sie müssen nutzerfreundlich sein, damit die Nutzer die Informationen leicht 

finden und verstehen können und in der Lage sind zu erkennen, welche 

Informationen für ihre jeweilige Situation relevant sind;  

b) Sie müssen ▌genau und umfassend genug sein, um die Informationen 

abzudecken, die die Nutzer haben müssen, um ihre Rechte unter vollständiger 

Einhaltung der geltenden Vorschriften und Pflichten auszuüben;  

c) gegebenenfalls enthalten sie Verweise auf bzw. Links zu Rechtsvorschriften, 

technischen Spezifikationen und Leitfäden;  
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d) sie enthalten die Bezeichnung der zuständigen Behörde oder Stelle, die für 

den Inhalt der Informationen verantwortlich ist; 

e) sie enthalten die Kontaktangaben von allen relevanten Hilfs- oder 

Problemlösungsdiensten, wie z. B. eine Telefonnummer, eine E-Mail-

Adresse, ein Online-Kontaktformular oder andere häufig verwendete 

elektronische Kommunikationsmittel, das für die Art des angebotenen 

Dienstes und die Zielgruppe dieses Dienstes am besten geeignet ist; 

f) sie enthalten das Datum der letzten Aktualisierung der Informationen, falls 

vorhanden, oder wenn die Informationen nicht aktualisiert wurden, das 

Veröffentlichungsdatum der Informationen; 

g) sie sind gut strukturiert und so dargestellt, dass die Nutzer die benötigten 

Informationen schnell finden können; 

h) sie sind auf dem neuesten Stand; und 

i) sie sind in klarer und verständlicher Sprache abgefasst, die dem Bedarf der 

potenziellen Nutzer angepasst ist. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Informationen gemäß Artikel 12 in einer Amtssprache der Union zur Verfügung, 

die von der größtmöglichen Anzahl grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 

verstanden wird. 
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Artikel 10 

Qualität der Informationen über Verfahren 

1. Zur Erfüllung der Anforderungen des Artikels 4 stellen die Mitgliedstaaten und die 

Kommission sicher, dass Nutzer, gegebenenfalls bevor sie sich vor der Einleitung 

des Verfahrens ausweisen müssen, Zugang zu einer hinreichend umfassenden, 

klaren und nutzerfreundlichen Erklärung folgender Elemente  der in Artikel 2 

Absatz 2 Buchstabe b genannten Verfahren haben: 

a) der relevanten Schritte des Verfahrens, die der Nutzer zu unternehmen hat, 

einschließlich etwaiger Ausnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 3 von der Pflicht 

der Mitgliedstaaten, das Verfahren vollständig online bereitzustellen;  

b) der Bezeichnung der zuständigen Behörde, die für das Verfahren zuständig 

ist, einschließlich ihrer Kontaktdaten; 

c) der für das Verfahren zulässigen Mittel zur Authentifizierung, Identifizierung 

und Unterzeichnung; 

d) der Art und des Formats der vorzulegenden Nachweise; 

e) der Rechtsbehelfe, die im Falle von Streitigkeiten mit den zuständigen 

Behörden ▌ im Allgemeinen zur Verfügung stehen;  

f) ▌ der anfallenden Gebühren   und der Online-Zahlungsmethoden; 

g) ▌ etwaiger Fristen, die vom Nutzer oder von der zuständigen Behörde 

einzuhalten sind, und wenn es keine Fristen gibt, der durchschnittlichen, 

geschätzten oder voraussichtlichen Zeit, die die zuständige Behörde zur 

Abwicklung des Verfahrens benötigt; 

h) etwaiger Vorschriften über oder Rechtsfolgen für die Nutzer, die sich aus 

einer nicht erfolgten Antwort der zuständigen Behörde ergeben, 

einschließlich Reglungen zur Genehmigungsfiktion oder andere 

Verschweigensregelungen; 

i) jeder zusätzlichen Sprache, ▌ in der ▌ das Verfahren abgewickelt werden 

kann. 
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2. Liegen keine Regelungen zur Genehmigungsfiktion oder sonstige 

Verschweigensregelungen oder ähnliche Regelungen vor, so unterrichten die 

zuständigen Behörden die Nutzer gegebenenfalls über etwaige Verzögerungen 

und Fristverlängerungen oder die sich daraus ergebenden Folgen. 

3. Wenn die in Absatz 1 genannte Erklärung den nicht grenzüberschreitenden Nutzern 

bereits zur Verfügung steht, so kann sie für die Zwecke dieser Verordnung 

verwendet bzw. wiederverwendet werden, sofern sie gegebenenfalls auch die 

Situation der grenzüberschreitenden Nutzer berücksichtigt.  

4. Die Mitgliedstaaten stellen die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Erklärungen gemäß Artikel 12 in einer Amtssprache der Union zur Verfügung, die 

von der größtmöglichen Anzahl grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 

verstanden wird. 
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Artikel 11 

Qualität der Informationen über Hilfs- und Problemlösungsdienste 

1. Zur Erfüllung der Anforderungen des Artikels 4 stellen die Mitgliedstaaten und die 

Kommission sicher, dass die Nutzer, bevor sie einen Antrag auf Erbringung eines 

Dienstes nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c stellen, Zugang zu einer klaren und 

nutzerfreundlichen Erklärung folgender Elemente haben: 

a) Art, Zweck und erwarteter Ergebnisse des angebotenen Dienstes; 

b) ▌ Kontaktangaben der für den Dienst zuständigen Stellen, wie z. B. eine 

Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, ein Online-Formular oder ein 

anderes häufig verwendetes elektronisches Kommunikationsmittel, das für 

die Art des angebotenen Dienstes und die Zielgruppe dieses Dienstes am 

besten geeignet ist; 

c) gegebenenfalls anfallende Gebühren und die Online-Zahlungsmethoden; 

d) etwaige geltende Fristen, die einzuhalten sind, und wenn es keine Fristen 

gibt, die durchschnittlichen oder die für die Erbringung des Dienstes 

voraussichtlich erforderliche Zeit ▌; 

e) jede zusätzliche Sprache ▌, in der ▌ die Anfrage gestellt werden kann und die 

für anschließende Kontakte verwendet werden kann ▌.  

2. Die Mitgliedstaaten stellen die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Erklärungen gemäß Artikel 12 in einer Amtssprache der Union zur Verfügung, die 

von der größtmöglichen Anzahl grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 

verstanden wird. 
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Artikel 12 

Übersetzung der Informationen 

1. Stellt ein Mitgliedstaat die in den Artikeln 9, 10 und 11 sowie die in Artikel 13 

Absatz 2 Buchstabe a genannten Informationen, Erklärungen und Anweisungen 

nicht in einer Amtssprache der Union zur Verfügung, die von der größtmöglichen 

Anzahl grenzüberschreitender Nutzer weitgehend verstanden wird, so beantragt 

der Mitgliedstaat bei der Kommission Übersetzungen in diese Sprache im Rahmen 

der verfügbaren Haushaltsmittel der Union gemäß Artikel 32 Absatz 1 

Buchstabe c. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels zur Übersetzung eingereichten Texte  mindestens die grundlegenden 

Informationen in allen in Anhang I genannten Bereichen abdecken sowie, falls 

ausreichende Haushaltsmittel der Union verfügbar sind, alle weiteren 

Informationen, Erläuterungen und Anweisungen gemäß den Artikeln 9, 10 und 

11 sowie Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a, unter Berücksichtigung der 

dringendsten Bedürfnisse der grenzüberschreitenden Nutzer. Die Mitgliedstaaten 

stellen die Links zu diesen übersetzten Informationen in der in Artikel 19 

genannten Linkablage bereit. 

3. Die in Absatz 1 genannte Sprache ist die Amtssprache der Union, die von den 

Nutzern in der gesamten Union am häufigsten als Fremdsprache erlernt wird.  

Wenn die zu übersetzenden Informationen, Erläuterungen oder Anweisungen 

voraussichtlich von überwiegendem Interesse für grenzüberschreitende Nutzer 

aus einem anderen Mitgliedstaat sind, kann die in Absatz 1 genannte Sprache 

ausnahmsweise die Amtssprache der Union sein, die von diesen 

grenzüberschreitenden Nutzern als Erstsprache genutzt wird. 

4. Beantragt ein Mitgliedstaat eine Übersetzung in eine Amtssprache der Union, die 

nicht die von den Nutzern in der gesamten Union am häufigsten erlernte 

Fremdsprache ist, so begründet er seinen Antrag. Stellt die Kommission fest, dass 

die in Absatz 3 genannten Bedingungen für die Wahl einer solchen anderen 

Sprache nicht erfüllt sind, kann sie den Antrag ablehnen und setzt den 

Mitgliedstaat unter Angabe der Gründe in Kenntnis.  
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ABSCHNITT 2 

ANFORDERUNGEN AN ONLINE-VERFAHREN 

▌  

Artikel 13 

Grenzüberschreitender Zugang zu Online-Verfahren 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein auf nationaler Ebene festgelegtes 

Verfahren nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b, auf das nicht 

grenzüberschreitende Nutzer online zugreifen und das sie online abwickeln 

können, auch grenzüberschreitenden Nutzern auf nichtdiskriminierende Art mit 

Hilfe derselben oder einer alternativen technischen Lösung online zugänglich ist 

und von diesen online abgewickelt werden kann. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die in Absatz 1 dieses Artikels 

genannten Verfahren mindestens die folgenden Anforderungen erfüllt werden ▌: 

a) Die Nutzer können auf die Anweisungen zur Abwicklung des Verfahrens in 

▌einer Amtssprache der Union ▌zugreifen, die gemäß Artikel 12 von der 

größtmöglichen Anzahl grenzüberschreitender Nutzer weitgehend 

verstanden wird. 

b) Grenzüberschreitenden Nutzern ist es möglich, die geforderten 

Informationen einzureichen, auch wenn die Struktur dieser Informationen 

von ähnlichen Informationen in dem betreffenden Mitgliedstaat abweicht. 

c) Den grenzüberschreitenden Nutzern ist es möglich, sich in allen Fällen, in 

denen das auch für nicht grenzüberschreitende Nutzer möglich ist, gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 elektronisch auszuweisen und zu 

authentifizieren, Unterlagen zu unterzeichnen oder mit einem Siegel zu 

versehen. 

d) Den grenzüberschreitenden Nutzern ist es möglich, in allen Fällen, in denen 

das auch für nicht grenzüberschreitende Nutzer möglich ist, die Nachweise 

für die Erfüllung der geltenden Anforderungen in elektronischem Format zu 

erbringen und das Ergebnis der Verfahren in elektronischem Format zu 

erhalten. 
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e) Wenn zur Abwicklung eines Verfahrens eine Zahlung erforderlich ist, können 

die Nutzer alle Gebühren online über weithin verfügbare 

grenzüberschreitende Zahlungsdienste ohne Diskriminierung aufgrund des 

Niederlassungsorts des Zahlungsdienstleisters, des Ausstellungsorts des 

Zahlungsinstruments oder des Standorts des Zahlungskontos in der Union 

bezahlen ▌. 

3. Erfordert das Verfahren keine elektronische Identifizierung oder 

Authentifizierung im Sinne von Absatz 2 Buchstabe c und dürfen die zuständigen 

Behörden gemäß den geltenden nationalen Rechtsvorschriften oder 

Verwaltungsgepflogenheiten digitalisierte Kopien nicht- elektronischer 

Identitätsnachweise, etwa von Personalausweisen oder Pässen, bei nicht 

grenzüberschreitenden Nutzern zulassen, so lassen diese Behörden solche 

digitalisierten Kopien auch bei grenzüberschreitenden Nutzern ▌zu. ▌  
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Artikel 14 

Technisches System für den grenzüberschreitenden automatisierten Austausch von 

Nachweisen 

und Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung („Once Only Principle“) 

1. Zum Zwecke des Austauschs von Nachweisen für die in Anhang II dieser 

Verordnung aufgeführten Online-Verfahren sowie für die Verfahren nach den 

Richtlinien 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU und 2014/25/EU richtet die 

Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ein technisches System für 

den automatisierten Austausch von Nachweisen zwischen zuständigen Behörden in 

verschiedenen Mitgliedstaaten (im Folgenden „technisches System“) ein. 

2. Wenn die zuständigen Behörden in ihrem eigenen Mitgliedstaat rechtmäßig 

Nachweise, die für die in Absatz 1 genannten Online-Verfahren von Belang sind, 

in einem elektronischen Format ausstellen, das einen automatisierten Austausch 

ermöglicht, , stellen sie diese Nachweise auch den anfordernden zuständigen 

Behörden aus anderen Mitgliedstaaten in einem elektronischen Format zur 

Verfügung, das einen automatisierten Austausch ermöglicht. 
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3. Das technische System muss insbesondere 

a) auf ausdrückliches Ersuchen des Nutzers die Verarbeitung von Anträgen 

auf Ausstellung von Nachweisen ermöglichen, 

b) ▌die Verarbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Nachweisen 

ermöglichen, die zugänglich gemacht oder ausgetauscht werden sollen, 

c) ▌die Übermittlung von Nachweisen zwischen den zuständigen Behörden 

zulassen, 

d) ▌die Verarbeitung der Nachweise durch die anfordernde zuständige Behörde 

zulassen, 

e) ▌die Vertraulichkeit und Integrität der Nachweise sicherstellen, 

f) dem Nutzer die Möglichkeit bieten, die von der anfordernden zuständigen 

Behörde zu verwendenden Nachweise vorab einzusehen und zu entscheiden, 

ob er mit dem Austausch von Nachweisen fortfährt oder nicht, 

g) ein angemessenes Maß an Interoperabilität mit anderen einschlägigen 

Systemen sicherstellen, 

h) ein hohes Maß an Sicherheit für die Übermittlung und Verarbeitung von 

Nachweisen sicherstellen, 

i) sicherstellen, dass Nachweise nicht über das für den Austausch von 

Nachweisen technisch notwendige Maß hinaus und auch dann nur solange 

verarbeitet werden, wie es der Zweck erfordert. 
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4. Die Verwendung des technischen Systems ist für den Nutzer nicht verbindlich und 

ist nur auf sein ausdrückliches Ersuchen gestattet, sofern in den 

Rechtsvorschriften der Union oder der einzelnen Mitgliedstaaten nicht anders 

vorgesehen. Dem Nutzer wird gestattet, die Nachweise auf andere Weise als über 

das technische System und unmittelbar an die anfordernde zuständige Behörde zu 

übermitteln. 

5. Die Möglichkeit, den Nachweis gemäß Absatz 3 Buchstabe f des vorliegenden 

Artikels vorab einzusehen, ist nicht erforderlich bei Verfahren, bei denen der 

automatisierte grenzüberschreitende Datenaustausch ohne eine solche Vorschau 

gemäß den gelten Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten erlaubt 

ist. Diese Möglichkeit einer Vorschau von Nachweisen berührt nicht die Pflicht, 

die Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679   

mitzuteilen / zu übermitteln. 

6. Die Mitgliedstaaten binden das voll funktionsfähige technische System in die in 

Absatz 1 genannten Verfahren ein.  
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7. Die für die Online-Verfahren nach Absatz 1 zuständigen Behörden fordern - auf das 

freiwillig, für den konkreten Fall, nach Aufklärung und unmissverständlich 

bekundete ausdrückliche Ersuchen des betroffenen Nutzers - über das technische 

System Nachweise unmittelbar bei den zuständigen Behörden an, die in anderen 

Mitgliedstaaten Nachweise ausstellen. Die in Absatz 2 genannten ausstellenden 

zuständigen Behörden stellen diese Nachweise gemäß Absatz 3 Buchstabe e über 

dasselbe System bereit. ▌  

8. Die der anfordernden zuständigen Behörde bereitgestellten Nachweise müssen 

▌auf das beschränkt sein, was angefordert wurde, und dürfen von dieser Behörde 

nur für die Zwecke des Verfahrens benutzt werden, für das die Nachweise 

ausgetauscht wurden. Die über das technische System ausgetauschten Nachweise 

gelten für die Zwecke der anfordernden zuständigen Behörde als echt. 

9. Die Kommission erlässt bis zum ... [30 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 

der vorliegenden Verordnung] Durchführungsrechtsakte, um die technischen und 

operativen Spezifikationen des - für die Durchführung dieses Artikels erforderlichen 

- technischen Systems festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

10. Die Absätze 1 bis 8 gelten nicht für auf Unionsebene festgelegte Verfahren, die 

unterschiedliche Mechanismen für den Austausch von Nachweisen vorsehen, es sei 

denn das für die Umsetzung dieses Artikels erforderliche technische System ist 

gemäß den Vorschriften der Rechtsakte der Union, mit denen diese Verfahren 

festgelegt wurden, in sie eingebunden. 

11. Die Kommission und jeder Mitgliedstaat sind für die Entwicklung, die 

Verfügbarkeit, die Wartung, die Kontrolle, die Überwachung und das 

Sicherheitsmanagement ihrer jeweiligen Teile des technischen Systems 

verantwortlich.  
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Artikel 15 

Überprüfung von Nachweisen zwischen den Mitgliedstaaten  

Wenn das technische System oder andere für den Austausch oder die Überprüfung von 

Nachweisen zwischen den Mitgliedstaaten geeignete Systeme nicht verfügbar oder nicht 

anwendbar sind oder wenn der Nutzer nicht um die Verwendung des technischen Systems 

ersucht, arbeiten die zuständigen Behörden bei Bedarf über das Binnenmarkt-

Informationssystem (IMI) zusammen, wenn das erforderlich ist, um die Echtheit der 

Nachweise zu überprüfen, die einer von ihnen für die Zwecke eines Online-Verfahrens 

vom Nutzer in elektronischem Format vorgelegt wurden. 

ABSCHNITT 3 

QUALITÄTSANFORDERUNGEN AN HILFS- UND PROBLEMLÖSUNGSDIENSTE 

Artikel 16 

Qualitätsanforderungen an Hilfs- und Problemlösungsdienste 

Die zuständigen Behörden und die Kommission stellen im Rahmen ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten sicher, dass die in Anhang III aufgeführten Hilfe- und 

Problemlösungsdienste und diejenigen Dienste, die gemäß Artikel 7 Absätze 2, 3 und 4 in das 

Zugangstor einbezogen wurden, folgenden Qualitätsanforderungen entsprechen: 

a) Sie werden innerhalb einer angemessenen Frist unter Berücksichtigung der 

Komplexität des Ersuchens erbracht.  

b) Im Falle einer Fristverlängerung werden die Nutzer vorab über die Gründe hierfür 

und über die neue Frist informiert ▌. 

c) Ist zur Erbringung eines Dienstes eine Zahlung erforderlich, ist es Nutzern möglich, 

alle Gebühren ohne Diskriminierung aufgrund des Niederlassungsorts des 

Zahlungsdienstleisters, des Ausstellungsorts des Zahlungsinstruments oder des 

Standorts des Zahlungskontos in der Union online über weithin verfügbare 

grenzüberschreitende Zahlungsdienste zu bezahlen ▌. 

www.parlament.gv.at



 

  78 

 

ABSCHNITT 4 

QUALITÄTSÜBERWACHUNG 

Artikel 17 

Qualitätsüberwachung 

1. Die in Artikel 28 genannten nationalen Koordinatoren und die Kommission 

überwachen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten regelmäßig die 

Einhaltung der Qualitätsanforderungen der Artikel 8 bis 13 und 16 durch die über 

das Zugangstor ▌bereitgestellten Informationen, Verfahren und Hilfs- und 

Problemlösungsdienste. Die Überwachung wird anhand der nach den Artikeln 24 

und 25 gesammelten Daten durchgeführt. 

2. Im Falle einer Verschlechterung der Qualität der in Absatz 1 genannten, von den 

zuständigen Behörden bereitgestellten Informationen, Verfahren und Hilfs- und 

Problemlösungsdienste ergreift die Kommission unter Berücksichtigung der 

Schwere und des Fortbestehens der Verschlechterung mindestens eine der folgenden 

Maßnahmen ▌: 

a) Sie unterrichtet den entsprechenden nationalen Koordinator und ersucht ihn 

um Abhilfemaßnahmen. 

b) Sie stellt in der Koordinierungsgruppe für das Zugangstor empfohlene 

Maßnahmen zur Verbesserung der Einhaltung der Qualitätsanforderungen 

zur Diskussion.  

c) Sie sendet ein Schreiben mit Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat. 

d) Sie nimmt die Information, das Verfahren oder den Hilfs- oder 

Problemlösungsdienst vorübergehend aus dem Zugangstor.  

3. Erfüllt ein Hilfs- oder Problemlösungsdienst, zu dem gemäß Artikel 7 Absatz 3 

Links zur Verfügung gestellt werden, durchweg nicht die Anforderungen der 

Artikel 11 und 16 oder entspricht er nicht mehr dem Bedarf der Nutzer, der aus den 

gemäß den Artikeln 24 und 25 erhobenen Daten hervorgeht, kann die Kommission 

nach Rücksprache mit dem zuständigen nationalen Koordinator und 

erforderlichenfalls der Koordinierungsgruppe für das Zugangstor diesen Dienst 

von dem Zugangstor trennen. 
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Kapitel IV 

Technische Lösungen 

Artikel 18 

Gemeinsame Nutzerschnittstelle 

1. Die Kommission stellt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine in 

das Portal „Ihr Europa“ integrierte gemeinsame Nutzerschnittstelle zur Verfügung, 

um das reibungslose Funktionieren des Zugangstors zu gewährleisten. 

2. Die gemeinsame Nutzerschnittstelle ermöglicht den Zugang zu den Informationen, 

Verfahren und Hilfs- oder Problemlösungsdiensten mithilfe von Links zu den 

entsprechenden Websites oder Webseiten auf Unions- oder nationaler Ebene, die in 

der in Artikel 19 genannten Linkablage enthalten sind. 

3. Die Mitgliedstaaten und die Kommission, die entsprechend ihren jeweiligen Rollen 

und Zuständigkeiten gemäß Artikel 4 tätig werden, stellen sicher, dass die 

Informationen über Vorschriften und Pflichten, über Verfahren und über Hilfs- 

und Problemlösungsdienste so organisiert ▌und gekennzeichnet sind, dass sie über 

die gemeinsame Nutzerschnittstelle besser auffindbar sind. 

4. Die Kommission stellt sicher, dass die gemeinsame Nutzerschnittstelle die 

nachstehenden Qualitätsanforderungen erfüllt: 

a) Sie ist leicht zu nutzen. 

b) Sie ist online über verschiedene elektronische Geräte zugänglich. 

c) Sie ist für verschiedene Internetbrowser entwickelt und optimiert. 

d) Sie erfüllt folgende Anforderungen für einen barrierefreien Internetzugang: 

Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit. 

5. Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen die 

Anforderungen an die Interoperabilität zur Verbesserung der Auffindbarkeit von 

Informationen über Vorschriften und Pflichten, über Verfahren und über Hilfs- 

und Problemlösungsdienste mit Hilfe der gemeinsamen Nutzerschnittstelle 

festgelegt sind. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 37 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 19 

Linkablage 

1. Die Kommission richtet in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine 

elektronische Linkablage zu den in Artikel 2 Absatz 2 genannten Informationen, 

Verfahren und Hilfs- und Problemlösungsdiensten ein, die die Verbindung zwischen 

solchen Diensten und der gemeinsamen Nutzerschnittstelle ▌ermöglichen, und 

unterhält diese Ablage.  

2. Die Kommission stattet die Linkablage mit Links zu den Informationen, Verfahren 

und Hilfs- und Problemlösungsdiensten aus, die auf den auf Unionsebene 

verwalteten Internetseiten zur Verfügung stehen, ▌und stellt sicher, dass diese 

Links korrekt und aktuell sind. 

3. Die nationalen Koordinatoren statten die Linkablage mit Links zu den 

Informationen, Verfahren und Hilfs- und Problemlösungsdiensten aus, die auf den 

von den zuständigen Behörden oder privaten oder halböffentlichen Einrichtungen 

gemäß Artikel 7 Absatz 3 verwalteten Internetseiten zur Verfügung stehen, ▌und 

stellen sicher, dass diese Links korrekt und aktuell sind. 

▌ 

4.  Soweit technisch möglich, kann die Ausstattung mit Links gemäß Absatz 3 

zwischen den einschlägigen Systemen der Mitgliedstaaten und der Linkablage 

automatisiert erfolgen. 

www.parlament.gv.at



 

  81 

 

5. Die Kommission stellt die in der Linkablage enthaltenen Informationen in einem 

offenen und maschinenlesbaren Format öffentlich zur Verfügung. 

6. Die Kommission und die nationalen Koordinatoren stellen sicher, dass es bei den 

über das Zugangstor angebotenen Links zu Informationen, Verfahren und Hilfs- 

oder Problemlösungsdiensten nicht zu unnötigen teilweisen oder vollständigen 

Überschneidungen und Überlagerungen kommt, die Nutzer wahrscheinlich 

verwirren würden. 

7. Wenn die Bereitstellung von Informationen gemäß Artikel 4 in anderen 

Bestimmungen des Unionsrechts festgelegt ist, können die Kommission und die 

nationalen Koordinatoren Links zu diesen Informationen zur Verfügung stellen, um 

den Anforderungen des genannten Artikels zu entsprechen. 
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Artikel 20 

Gemeinsame Suchmaschine für Hilfsdienste  

1. Um den Zugang zu den in Anhang III aufgeführten oder in Artikel 7 Absätze 2 und 3 

genannten Hilfs- und Problemlösungsdiensten zu erleichtern, stellen die zuständigen 

Behörden und die Kommission sicher, dass die Nutzer über eine über das 

Zugangstor verfügbare gemeinsame Suchmaschine für Hilfs- und 

Problemlösungsdienste (im Folgenden „gemeinsame Suchmaschine für 

Hilfsdienste“) auf sie zugreifen können. 

2. Die Kommission entwickelt und verwaltet die gemeinsame Suchmaschine für 

Hilfsdienste und beschließt die Struktur und das Format, in dem die Beschreibungen 

und Kontaktangaben der Hilfs- und Problemlösungsdienste bereitgestellt werden 

müssen, um das reibungslose Funktionieren der gemeinsamen Suchmaschine für 

Hilfsdienste sicherzustellen. 

3. Die nationalen Koordinatoren stellen die in Absatz 2 genannten Beschreibungen und 

Kontaktangaben der Kommission zur Verfügung.  
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Artikel 21 

Zuständigkeiten für die IKT-Anwendungen zur Unterstützung des Zugangstors 

1. Die Kommission ist verantwortlich für die Entwicklung, Verfügbarkeit, 

Überwachung, Aktualisierung, Wartung, Sicherheit und Bereitstellung folgender 

IKT-Anwendungen und Internetseiten: 

a) das in Artikel 2 Absatz 1 genannte Portal „Ihr Europa“, 

b) die in Artikel 18 Absatz 1 genannte gemeinsame Nutzerschnittstelle, 

einschließlich der Suchmaschine oder aller anderen IKT-Instrumente, die 

die Durchsuchbarkeit von Online-Informationen und -Diensten 

ermöglichen, 

c) die in Artikel 19 Absatz 1 genannte Linkablage, 

d) die in Artikel 20 Absatz 1 genannte gemeinsame Suchmaschine für 

Hilfsdienste, 

e) die in Artikel 25 Absatz 1 und Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Instrumente für Rückmeldungen der Nutzer. 

Die Kommission arbeitet in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten an der 

Entwicklung der IKT-Anwendungen. 

2. Die Mitgliedstaaten sind verantwortlich für die Entwicklung, Verfügbarkeit, 

Überwachung, Aktualisierung, Wartung und Sicherheit der IKT-Anwendungen im 

Zusammenhang mit den von ihnen verwalteten und mit der gemeinsamen 

Nutzerschnittstelle verbundenen nationalen Websites und Webseiten. 
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Kapitel V 

Öffentlichkeitsarbeit 

Artikel 22 

Name, Logo und Qualitätssiegel 

1. Der Name ▌, unter dem das Zugangstor in der Öffentlichkeit vorgestellt und bekannt 

gemacht werden soll, lautet „Your Europe“. 

Das Logo, unter dem das Zugangstor in der Öffentlichkeit vorgestellt und bekannt 

gemacht werden soll, wird von der Kommission in enger Zusammenarbeit mit der 

Koordinierungsgruppe für das Zugangstor festgelegt, und zwar spätestens bis zum ... 

[sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Das Logo des Zugangstors und ein Link zu dem Zugangstor werden auf den mit 

dem Zugangstor verbundenen einschlägigen Websites auf nationaler und auf 

Unionsebene sichtbar und verfügbar gemacht. 

2. Als Nachweis der Erfüllung der Qualitätsanforderungen der Artikel 9, 10 und 11 

dienen der Name und das Logo des Zugangstors ▌auch als Qualitätssiegel. Das 

Logo des Zugangstors wird jedoch ausschließlich als Qualitätssiegel von Webseiten 

und Websites, die in der in Artikel 19 genannten Linkablage enthalten sind, 

▌verwendet. 
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Artikel 23 

Öffentlichkeitsarbeit 

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern die Bekanntheit des Zugangstors 

und seine Nutzung bei Bürgern und Unternehmen und gewährleisten, dass das 

Zugangstor und seine Informationen, Verfahren und Hilfsdienste für die 

Öffentlichkeit sichtbar sind und über Suchmaschinen, die für die Öffentlichkeit 

zugänglich sind, leicht gefunden werden können . 

2. Die Mitgliedstaaten und die Kommission koordinieren ihre Öffentlichkeitsarbeit 

nach Absatz 1 und nehmen bei derartigen Maßnahmen gegebenenfalls mit Angabe 

anderer Markennamen Bezug auf das Zugangstor und verwenden sein Logo. 

3. Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen sicher, dass das Zugangstor über 

die verbundenen Websites, für die sie verantwortlich sind, leicht zu finden ist und 

dass eindeutige Links zur gemeinsamen Nutzerschnittstelle auf allen einschlägigen 

Websites auf nationaler und Unionsebene verfügbar sind. 

4. Die nationalen Koordinatoren machen das Zugangstor bei den zuständigen 

nationalen Behörden bekannt. 
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Kapitel VI 

Einholung von Rückmeldungen der Nutzer und Erhebung von Statistiken 

Artikel 24 

Nutzerstatistiken 

1. Die zuständigen Behörden und die Kommission stellen sicher, dass Statistiken über 

die Aufrufe des Zugangstors und der mit dem Zugangstor verknüpften Internetseiten 

durch Nutzer – unter Wahrung von deren Anonymität– erhoben werden, um die 

Funktionsweise des Zugangstors zu verbessern. 

2. Die zuständigen Behörden, die Anbieter von Hilfs- und Problemlösungsdiensten 

nach Artikel 7 Absatz 3 und die Kommission erheben in aggregierter Form die 

Anzahl, den Ursprung und den Gegenstand von Anfragen nach Hilfs- und 

Problemlösungsdiensten sowie deren Antwortzeiten und tauschen sie aus. 

3. Die Statistiken, die gemäß den Absätzen 1 und 2 über Informationen, Verfahren 

und Hilfs- und Problemlösungsdienste, die mit dem Zugangstor verknüpft sind, 

erhoben werden, enthalten folgende Datenkategorien: 

a) Daten zur Anzahl, Herkunft und Art der Nutzer des Zugangstors, 

b) Daten zu Nutzerpräferenzen und Nutzerpfaden, 

c) Daten zur Benutzerfreundlichkeit, Auffindbarkeit und Qualität der 

Informationen, Verfahren und Hilfs- und Problemlösungsdienste. 

Diese Daten werden der Öffentlichkeit in einem offenen und weithin verwendeten 

maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt. 

▌ 

4. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Erhebungs- 

und Austauschmethode für Nutzerstatistiken nach den Absätzen 1, 2 und 3 des 

vorliegenden Artikels. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 37 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.  
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Artikel 25 

Rückmeldungen der Nutzer zu den Diensten des Zugangstors 

1. Um Informationen über ihre Zufriedenheit mit den im Zugangstor bereitgestellten 

Diensten und Informationen unmittelbar von den Nutzern einzuholen, stellt die 

Kommission den Nutzern über das Zugangstor ein benutzerfreundliches Instrument 

für Rückmeldungen zur Verfügung, das es ihnen ermöglicht, unmittelbar nach der 

Nutzung eines der in Artikel 2 Absatz 2 genannten Dienste anonym zur Qualität und 

Verfügbarkeit der über das Zugangstor erbrachten Dienste und der darin 

bereitgestellten Informationen sowie zur gemeinsamen Nutzerschnittstelle Stellung 

zu nehmen.  

2. Die zuständigen Behörden und die Kommission gewährleisten den Nutzern den 

Zugang zu dem in Absatz 1 genannten Instrument auf allen Internetseiten, die Teil 

des Zugangstors sind. ▌ 

3. Die Kommission, die zuständigen Behörden und die nationalen Koordinatoren 

haben unmittelbaren Zugang zu den Rückmeldungen, die über das in Absatz 1 

genannte Instrument eingeholt werden, um auf alle angesprochenen Probleme 

einzugehen. 
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4. ▌Die zuständigen Behörden sind nicht verpflichtet, den Nutzern auf ihren 

Internetseiten, die Teil des Zugangstors sind, Zugang zu dem in Absatz 1 

genannten Instrument für Nutzer-Rückmeldungen zu geben, wenn bereits ein 

anderes Instrument für Nutzer -Rückmeldungen mit ähnlichen Funktionen, ▌wie 

das in Absatz 1 genannte Instrument für Rückmeldungen, auf ihren Internetseiten 

zur Überwachung der Qualität der Dienste zur Verfügung steht. Die zuständigen 

Behörden sammeln die über ihr eigenes Instrument eingeholten Rückmeldungen der 

Nutzer und stellen diese der Kommission und den nationalen Koordinatoren der 

anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung. 

5. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Vorschriften 

für die Einholung und den Austausch der Nutzer- Rückmeldungen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 26 

Bericht über die Funktionsweise des Binnenmarkts 

1. Die Kommission 

a) stellt für Nutzer des Zugangstors ein benutzerfreundliches Instrument bereit, 

damit sie jegliche Hindernisse, auf die sie bei der Ausübung ihrer 

Binnenmarktrechte gestoßen sind, anonym melden und dazu Rückmeldung 

geben können, 

b) holt bei den Hilfs- und Problemlösungsdiensten, die Teil des Zugangstors sind, 

aggregierte Informationen über den Gegenstand von Anfragen und Antworten 

ein. 

2. Die Kommission, die zuständigen Behörden und die nationalen Koordinatoren 

haben unmittelbaren Zugang zu den gemäß Absatz 1 Buchstabe a eingeholten 

Rückmeldungen. 

▌ 

3. Die Mitgliedstaaten und die Kommission analysieren und untersuchen die von den 

Nutzern gemäß diesem Artikel angesprochenen Probleme und gehen wo immer 

möglich mit geeigneten Mitteln auf sie ein.  
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Artikel 27 

Online-Gesamtübersichten 

Die Kommission veröffentlicht online anonymisierte Gesamtübersichten über die 

Probleme, die sich aus den nach Artikel 26 Absatz 1 eingeholten Informationen, den in 

Artikel 24 genannten wesentlichen Nutzerstatistiken und den in Artikel 25 genannten 

wichtigsten Rückmeldungen der Nutzer ergeben. 

Kapitel VII 

Verwaltung des Zugangstors 

Artikel 28 

Nationale Koordinatoren 

1. Jeder Mitgliedstaat ernennt einen nationalen Koordinator. Neben ihren Pflichten 

gemäß den Artikeln 7, 17, 19, 20, 23 und 25 üben die nationalen Koordinatoren 

folgende Funktionen aus: 

a) Sie dienen als ▌ Kontaktstelle für ihre jeweiligen Verwaltungen für alle 

Fragen im Zusammenhang mit dem Zugangstor. 

▌ 

b) Sie fördern die einheitliche Anwendung der Artikel 9 bis 16 durch ihre 

jeweiligen zuständigen Behörden. 

c) Sie stellen sicher, dass die in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe c genannten 

Empfehlungen korrekt umgesetzt werden. 

2. Jeder Mitgliedstaat kann entsprechend seiner internen Verwaltungsstruktur einen 

oder mehrere Koordinatoren zur Erfüllung der in Absatz 1 aufgeführten 

Aufgaben ernennen. Ein nationaler Koordinator je Mitgliedstaat ist für die 

Kontakte mit der Kommission in allen Fragen im Zusammenhang mit dem 

Zugangstor verantwortlich. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission den 

Namen und die Kontaktangaben seines nationalen Koordinators mit. 
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Artikel 29 

Koordinierungsgruppe 

Es wird eine Koordinierungsgruppe (im Folgenden „Koordinierungsgruppe für das 

Zugangstor“) ▌eingerichtet. Sie besteht aus einem nationalen Koordinator aus jedem 

Mitgliedstaat unter Vorsitz eines Vertreters der Kommission. Sie gibt sich eine 

Geschäftsordnung. Die Sekretariatsgeschäfte werden von der Kommission geführt. 

Artikel 30 

Aufgaben der Koordinierungsgruppe für das Zugangstor 

1. Die Koordinierungsgruppe für das Zugangstor unterstützt die Ausführung dieser 

Verordnung. Insbesondere  

a) erleichtert sie den Austausch über bewährte Verfahren und ihre regelmäßige 

Aktualisierung, 

b) fördert sie die Akzeptanz von vollständig online abzuwickelnden Verfahren 

zusätzlich zu den in Anhang II der vorliegenden Verordnung aufgeführten 

Verfahren und von Online-Systemen für die Authentifizierung, die 

Identifizierung und für Signaturen, insbesondere gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014,  

c) erörtert sie Verbesserungen der benutzerfreundlichen Darstellung von 

Informationen in den in Anhang I aufgeführten Bereichen, vor allem auf der 

Grundlage der gemäß den Artikeln 24 und 25 erhobenen Daten, 

d) unterstützt sie die Kommission bei der Entwicklung gemeinsamer IKT-

Lösungen für das Zugangstor, 

e) erörtert sie den Entwurf des jährlichen Arbeitsprogramms, 

f) unterstützt sie die Kommission bei der Überwachung der Durchführung des 

jährlichen Arbeitsprogramms, 

g) erörtert sie zusätzliche Informationen, die gemäß Artikel 5 zur Verfügung 

gestellt werden, um andere Mitgliedstaaten darin zu bestärken, den Nutzern 

bei Bedarf ähnliche Informationen zur Verfügung zu stellen, 
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h) unterstützt sie die Kommission gemäß Artikel 17 bei der Überwachung der 

Erfüllung der Anforderungen der Artikel 8 bis 16, 
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i) informiert sie über die Umsetzung von Artikel 6 Absatz 1, 

j) erörtert sie Maßnahmen und empfiehlt den zuständigen Behörden und der 

Kommission ▌, um unnötige Überschneidungen bei den über das Zugangstor 

verfügbaren Diensten zu vermeiden oder zu beseitigen, 

k) gibt sie Stellungnahmen zu Verfahren oder ▌Maßnahmen ab, um wirkungsvoll 

auf Probleme mit der Qualität der Dienste, die von Nutzern zur Sprache 

gebracht wurden, einzugehen oder Vorschläge zu deren Verbesserung zu 

machen, 

l) erörtert sie die Umsetzung der Grundsätze der eingebauten Sicherheit und 

des eingebauten Datenschutzes im Rahmen dieser Verordnung, 

m) erörtert sie Probleme im Zusammenhang mit der Einholung der 

Rückmeldungen der Nutzer und der Erhebung von Statistiken gemäß den 

Artikeln 24 und 25, damit die von der Union und auf nationaler Ebene 

angebotenen Dienste stetig verbessert werden, 

n) erörtert sie Fragen im Zusammenhang mit den Qualitätsanforderungen der 

über das Zugangstor angebotenen Dienste, 

o) tauscht sie sich über bewährte Verfahren aus und unterstützt die Kommission 

bei der Organisation, Struktur und Darstellung der in Artikel 2 Absatz 2 

genannten Dienste ▌, damit für das reibungslose Funktionieren der 

gemeinsamen Nutzerschnittstelle gesorgt ist, 

p) erleichtert sie die Entwicklung und Umsetzung der koordinierten 

Öffentlichkeitsarbeit, 

q) arbeitet sie mit den Verwaltungsstellen oder Netzwerken von Informations-, 

Hilfs- oder Problemlösungsdiensten zusammen, 

r) stellt sie Leitfäden zu der zusätzlichen Amtssprache bzw. den zusätzlichen 

Amtssprachen der Union für den Gebrauch durch die zuständigen Behörden 

gemäß Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 2 und 

Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a zur Verfügung. 

2. Die Kommission kann die Koordinierungsgruppe für das Zugangstor zu allen Fragen 

im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung konsultieren.  
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Artikel 31 

Jährliches Arbeitsprogramm 

1. Die Kommission verabschiedet das jährliche Arbeitsprogramm, in dem insbesondere 

Folgendes festgelegt ist: 

a) Maßnahmen zur Verbesserung der Darstellung von bestimmten Informationen 

in den in Anhang I aufgeführten Bereichen und Maßnahmen zur 

Erleichterung der raschen Erfüllung der Anforderung, Informationen 

bereitzustellen, durch die zuständigen Behörden auf allen Ebenen, auch auf 

Kommunalebene,  

b) Maßnahmen zur Erleichterung der Einhaltung der Artikel 6 und 13, 

c) Maßnahmen zur Sicherstellung der konsequenten Erfüllung der 

Anforderungen der Artikel 9 bis 12, 

d) Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für das 

Zugangstor gemäß Artikel 23. 

2. Bei der Erstellung des Entwurfs des jährlichen Arbeitsprogramms berücksichtigt die 

Kommission die gemäß den Artikeln 24 und 25 erstellten Nutzerstatistiken und 

eingeholten Rückmeldungen der Nutzer sowie etwaige Vorschläge der 

Mitgliedstaaten. Vor der Verabschiedung legt die Kommission den Entwurf des 

jährlichen Arbeitsprogramms der Koordinierungsgruppe für das Zugangstor zur 

Erörterung vor. 
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Kapitel VIII 

Schlussbestimmungen 

Artikel 32 

Kosten 

1. Der Gesamthaushalt der Europäischen Union deckt folgende Kosten ab: 

a) Entwicklung und Wartung der IKT-Instrumente zur Unterstützung der 

Ausführung dieser Verordnung auf Unionsebene, 

b) Öffentlichkeitsarbeit für das Zugangstor auf Unionsebene, 

c) Übersetzung der Informationen, Erklärungen und Anweisungen gemäß 

Artikel 12 unter Einhaltung einer jährlichen Höchstmenge je Mitgliedstaat, 

unbeschadet einer möglichen Neuzuweisung, soweit erforderlich, um die 

vollständige Verwendung der verfügbaren Haushaltsmittel zu ermöglichen. 

2. Die Kosten im Zusammenhang mit nationalen Internetportalen, 

Informationsplattformen, Hilfsdiensten und Verfahren auf Ebene der Mitgliedstaaten 

werden aus den jeweiligen Haushalten der Mitgliedstaaten finanziert, sofern in 

Rechtsvorschriften der Union nicht anders vorgesehen. 
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Artikel 33 

Schutz personenbezogener Daten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden im Rahmen 

dieser Verordnung erfolgt gemäß der ▌Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Kommission im Rahmen der vorliegenden Verordnung 

erfolgt gemäß der Verordnung (EU) 2018/...+,.  

Artikel 34 

Zusammenarbeit mit anderen Informations- und Hilfsnetzen 

1. Nach Rücksprache mit den Mitgliedstaaten entscheidet die Kommission ▌, welche 

bestehenden informellen Verwaltungsregelungen für die in Anhang III aufgeführten 

Hilfs- oder Problemlösungsdienste oder für die in Anhang I angegebenen 

Informationsbereiche in die Zuständigkeit der Koordinierungsgruppe für das 

Zugangstor fallen. 

2. Sind die Informations- und Hilfsdienste oder -netze durch einen verbindlichen 

Rechtsakt der Union für einen der in Anhang I aufgeführten Informationsbereiche 

geschaffen worden, so koordiniert die Kommission die Arbeit der 

Koordinierungsgruppe für das Zugangstor und der Verwaltungsgremien solcher 

Dienste oder Netze zum Zweck der Erzielung von Synergieeffekten und zur 

Vermeidung von Überschneidungen. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/18 enthaltenen Verordnung in 

den Text eingeben. 
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▌ 

Artikel 35 

Binnenmarkt-Informationssystem  

1. Für die Zwecke und nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 15 wird das 

mit der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 geschaffene Binnenmarkt-

Informationssystem (IMI) genutzt. 

2. Die Kommission kann beschließen, das IMI als die in Artikel 19 Absatz 1 genannte 

elektronische Linkablage zu nutzen. 
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Artikel 36 

Berichterstattung und Überprüfung 

Spätestens am ... [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle zwei 

Jahre überprüft die Kommission die Anwendung dieser Verordnung und legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bewertungsbericht über die Funktionsweise des 

Zugangstors und die Funktionsweise des Binnenmarktes auf der Grundlage der nach den 

Artikeln 24, 25 und 26 erhobenen Statistiken und eingeholten Rückmeldungen vor. In der 

Überprüfung wird insbesondere der Geltungsbereich von Artikel 14 überprüft, unter 

Berücksichtigung der technologischen, marktbezogenen und rechtlichen Entwicklungen im 

Zusammenhang mit dem Austausch von Nachweisen zwischen den zuständigen Behörden. 
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▌ 

Artikel 37 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.  

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 38 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 

Die Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung sind Vorschriften für die Nutzung eines Binnenmarkt-

Informationssystems („Internal Market Information System“, im Folgenden „IMI“) 

für die Zwecke der Verwaltungszusammenarbeit zwischen den IMI-Akteuren, 

einschließlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, festgelegt ▌.“ 
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2. Artikel 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Das IMI dient dem Austausch von Informationen, auch personenbezogener 

Daten, zwischen den IMI-Akteuren und der Verarbeitung dieser 

Informationen zu einem der folgenden Zwecke: 

a) Verwaltungszusammenarbeit gemäß den im Anhang aufgeführten 

Rechtsakten, 

b) Verwaltungszusammenarbeit, die Gegenstand eines Pilotprojekts gemäß 

Artikel 4 ist.“ 

3. Artikel 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) „IMI“ bedeutet das von der Kommission bereitgestellte elektronische 

Instrument zur Erleichterung der Verwaltungszusammenarbeit zwischen 

den IMI-Akteuren;“ 

b) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) „Verwaltungszusammenarbeit“ bedeutet die Zusammenarbeit zwischen 

den IMI-Akteuren in Form eines Austauschs und der Verarbeitung von 

Informationen zum Zwecke einer besseren Anwendung des 

Unionsrechts;“ 

c) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) „IMI-Akteure“ bedeutet die zuständigen Behörden, die IMI-

Koordinatoren, die Kommission sowie die Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union;“ 
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4. In Artikel 8 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„f) sie sorgt für die Koordinierung mit Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union und gewährt diesen Zugang zum IMI.“ 

5. Artikel 9 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten, die Kommission und die Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union treffen geeignete Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass 

IMI-Nutzer ausschließlich nach dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ 

und nur für diejenigen Binnenmarktbereiche, für die ihnen gemäß Absatz 3 

Zugangsrechte gewährt wurden, auf die im Rahmen des IMI verarbeiteten 

personenbezogenen Daten zugreifen dürfen.“ 
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6. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte überwacht und stellt sicher, 

dass die Tätigkeiten der Kommission oder der Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union im Bereich der Verarbeitung 

personenbezogener Daten – in ihrer Funktion als IMI-Akteure – nach 

Maßgabe dieser Verordnung durchgeführt werden. Die Aufgaben und 

Befugnisse nach den Artikeln 57 und 58 der 

[Verordnung (EU) 2018/...*+] gelten entsprechend. 

______________________ 

* Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom... zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses 

Nr. 1247/2002/EG (ABl.) ....++“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die nationalen Kontrollstellen und der Europäische 

Datenschutzbeauftragte kooperieren im Rahmen ihrer jeweiligen 

Befugnisse miteinander, um die koordinierte Überwachung des IMI und 

seiner Nutzung durch die IMI-Akteure gemäß Artikel 62 der 

Verordnung (EU) 2018/...+ sicherzustellen.“ 

c) Absatz 4 wird gestrichen. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/18 (2007/00002(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben 
++  ABl.: Bitte Nummer, Datum und ABl-Fundstelle der im Dokument PE-CONS 31/18 

(2007/00002(COD)) enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
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7. Artikel 29 Absatz 1 wird gestrichen. 

8. Im Anhang werden folgende Nummern hinzugefügt: 

„11. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG* (Datenschutz-Grundverordnung): Artikel 56, 

Artikel 60 bis 66 und Artikel 70 Absatz 1. 

12. Verordnung (EU) 2018/...+ des Europäischen Parlaments und des Rates vom… 

über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu 

Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012**: Artikel 6 Absatz 4, 

Artikel 15 und Artikel 19. 

____________________ 

* ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1. 

** ABl. ...++.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer und Tag der Annahme der vorliegenden 

Änderungsverordnung einfügen. 
++  ABl.: Bitte Amtsblattfundstelle der vorliegenden Änderungsverordnung einfügen. 
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Artikel 39 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 2, Artikel 4, Artikel 7 bis12, Artikel 16 Artikel 17, Artikel 18 Absätze 1 bis 4, 

Artikel 19, Artikel 20, Artikel 24 Absätze 1, 2 und 3, Artikel 25 Absätze 1 bis 4, Artikel 26 

und Artikel 27 gelten ab dem ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung].  

Artikel 6, Artikel 13, Artikel 14 Absätze 1 bis 8 und 10 und Artikel 15 gelten ab dem ... 

[fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

Ungeachtet des Datums der Anwendung der Artikel 2, 9, 10 und 11 stellen die 

Kommunalbehörden die in diesen Artikeln genannten Informationen, Erklärungen und 

Anweisungen spätestens bis zum ... [vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] zur 

Verfügung. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

Liste der in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a genannten Informationsbereiche, die für Bürger 

und Unternehmen relevant sind, die ihre Binnenmarktrechte ausüben 

Informationsbereiche im Zusammenhang mit Bürgern 

Bereich INFORMATIONEN ZU RECHTEN, PFLICHTEN UND 
VORSCHRIFTEN AUS DEM UNIONSRECHT UND DEM 
NATIONALEN RECHT 

A. Reisen innerhalb 
der Union 

 

1. Dokumente, die von Unionsbürgern, ihren 
Familienmitgliedern, die keine Unionsbürger sind, allein 
reisenden Minderjährigen und Nicht-Unionsbürgern bei 
grenzüberschreitenden Reisen innerhalb der Union verlangt 
werden (Personalausweis, Visum, Pass) 

2. Rechte und Pflichten von Flug-, Zug-, Schiffs- und 
Busreisenden in und aus der Union und von Personen, die 
Pauschalreisen oder verbundene Reiseleistungen in Anspruch 
nehmen 

3. Hilfeleistung bei eingeschränkter Mobilität bei Reisen in und 
aus der Union 

4. Mitnahme von Tieren, Pflanzen, Alkohol, Tabak, Zigaretten 
und anderen Waren bei Reisen in der Union 

5. Anrufe und Versand und Empfang von elektronischen 
Nachrichten und elektronischen Daten innerhalb der Union  

B. Arbeit und 
Ruhestand innerhalb 
der Union  

1. Arbeitssuche in einem anderen Mitgliedstaat 

2. Aufnahme einer Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat 

3. Anerkennung von Qualifikationen zum Zwecke der 
Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat 

4. Besteuerung in einem anderen Mitgliedstaat 

5. Haftungs- und Pflichtversicherungsbestimmungen im 
Zusammenhang mit der Niederlassung oder Beschäftigung in 
einem anderen Mitgliedstaat 

6. Gesetzlich oder durch Rechtsverordnung geregelte 
Beschäftigungsbedingungen – auch für entsandte 
Arbeitnehmer – (einschließlich Informationen über 
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Arbeitsstunden, bezahlten Urlaub, Urlaubsansprüche, Rechte 
und Pflichten bei Überstunden, Gesundheitskontrollen, 
Beendigung von Verträgen, Kündigung oder Entlassungen) 

7. Gleichbehandlung (Vorschriften zum Verbot von 
Diskriminierung am Arbeitsplatz, über gleiche Entlohnung für 
Männer und Frauen  und über gleiche Entlohnung für 
Beschäftigte mit befristeten oder unbefristeten Arbeitsverträgen) 

8. Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften im Zusammenhang 
mit verschiedenen Arten von Tätigkeiten  

9. Rechte und Pflichten im Bereich der sozialen Sicherheit in der 
Union, auch im Zusammenhang mit Renten 

C. Fahrzeuge in der 
Union 

 

1. Vorübergehende oder dauerhafte Mitnahme eines 
Kraftfahrzeugs in einen anderen Mitgliedstaat 

2. Erwerb und Verlängerung eines Führerscheins 

3. Abschluss einer Kfz-Pflichtversicherung  

4. Kauf und Verkauf eines Kraftfahrzeugs in einem anderen 
Mitgliedstaat 

▌ 

5. Nationale Verkehrsvorschriften und Anforderungen an Fahrer, 
einschließlich allgemeiner Vorschriften für die Nutzung der 
nationalen Straßenverkehrsinfrastruktur: zeitabhängige 
Gebühren (Vignette), entfernungsabhängige Gebühren 
(Maut), Emissionsplaketten 

D. Wohnsitz in 
einem anderen 
Mitgliedstaat 

1. Vorübergehender oder dauerhafter Umzug in einen anderen 
Mitgliedstaat  

2. Kauf und Verkauf von Immobilien, einschließlich aller 
Bedingungen und Pflichten im Zusammenhang mit der 
Besteuerung, dem Eigentum oder der Nutzung von 
Immobilien (auch als Zweitwohnsitz) 

3. Teilnahme an Kommunalwahlen und Wahlen zum Europäischen 
Parlament 

4. Anforderungen in Bezug auf Aufenthaltskarten für 
Unionsbürger und ihre Familienmitglieder, einschließlich 
Familienmitglieder, die keine Unionsbürger sind 

5. Voraussetzungen für die Einbürgerung von 
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Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates 

6. Vorschriften für den Todesfall, einschließlich solcher über 
die Überführung der sterblichen Überreste in einen anderen 
Mitgliedstaat  

E. Bildung oder 
Praktikum in einem 
anderen 
Mitgliedstaat 

 

1. Bildungswesen in einem anderen Mitgliedstaat, 
einschließlich der frühkindlichen Betreuung, Bildung und 
Erziehung, der Primar- und Sekundarschulbildung, der 
Hochschulbildung und der Erwachsenenbildung 

▌ 

2. Freiwilligendienst in einem anderen Mitgliedstaat 

3. Praktika in einem anderen Mitgliedstaat 

4. Forschungstätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat als Teil 
eines Bildungsprogramms 

F. Medizinische 
Versorgung  

1. Medizinische Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat 

2. Kauf von verordneten Arzneimitteln in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem, in dem die Verordnung ausgestellt wurde, 
online oder vor Ort  

3. Krankenversicherungsbestimmungen für kurze oder längere 
Aufenthalte in einem anderen Mitgliedstaat und Antrag auf 
Ausstellung einer Europäischen Krankenversicherungskarte 

4. Allgemeine Informationen über Zugangsrechte zu 
verfügbaren öffentlichen Präventionsmaßnahmen im 
Gesundheitsbereich und über die Pflichten zur Teilnahme 
an diesen Maßnahmen 

5. Dienste, die über die nationalen Notrufnummern 
(einschließlich 112 und 116) zur Verfügung gestellt werden  

6. Rechte und Voraussetzungen für den Einzug in eine 
stationäre Pflegeeinrichtung 

G. Bürger- und 
Familienrechte   

1. Geburt, Sorgerecht für Minderjährige, elterliche Pflichten, 
Vorschriften für Leihmutterschaft und Adoption, 
einschließlich Stiefkindadoption, Unterhaltspflichten für 
Kinder bei grenzüberschreitenden familiären Gegebenheiten 

2. Leben in einer binationalen Partnerschaft, auch einer 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaft (Eheschließung, 
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zivile/eingetragene Partnerschaft, Trennung, Scheidung, 
Güterrecht, Rechte von Lebenspartnern) 

3. Vorschriften für die Anerkennung der 
Geschlechtszugehörigkeit 

4. Erbansprüche und -pflichten in einem anderen Mitgliedstaat, 
einschließlich Steuervorschriften 

5. Rechte und Vorschriften für Fälle der 
grenzüberschreitenden Kindesentführung durch einen 
Elternteil 

H. 
Verbraucherrechte 

1. Kauf von Waren, digitalen Inhalten oder entgeltliche 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen aus einem anderen 
Mitgliedstaat (auch Finanzdienstleistungen), online oder vor Ort  

2. Besitz eines Bankkontos in einem anderen Mitgliedstaat 

3. Inanspruchnahme von öffentlichen Dienstleistungen, z. B. Gas-, 
Strom-, Wasserversorgung, Beseitigung von 
Haushaltsabfällen, Telekommunikationsdienstleistungen und 
Internet 

4. Zahlungen, einschließlich Überweisungen, Verzögerungen bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen  

5. Verbraucherrechte und Garantien im Zusammenhang mit dem 
Kauf von Waren und Dienstleistungen, einschließlich 
Verfahren für die Beilegung von 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten und die 
Verbraucherentschädigung  

6. Sicherheit von Verbraucherprodukten 

7. Mieten eines Kraftfahrzeugs 

I. Schutz 
personenbezogener 
Daten 

1. Ausübung der Rechte der Betroffenen im Zusammenhang 
mit dem Schutz personenbezogener Daten 
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Informationsbereiche im Zusammenhang mit Unternehmen 

Bereich INFORMATIONEN ZU RECHTEN, PFLICHTEN UND 
VORSCHRIFTEN 

J. Gründung, 
Führung und 
Schließung eines 
Unternehmens 

1. Eintragung, Änderung der Rechtsform oder Schließung 
eines Unternehmens (Registrierungsverfahren und 
Rechtsformen für geschäftliche Tätigkeiten) 

2. Verlagerung eines Unternehmens in einen anderen 
Mitgliedstaat  

3. Rechte des geistigen Eigentums (Antrag auf Erteilung eines 
Patents, Anmeldung einer Marke, einer Zeichnung oder 
eines Gebrauchsmusters, Erwerb einer Lizenz für die 
Vervielfältigung) 

4. Fairness und Transparenz von Geschäftspraktiken, 
einschließlich Verbraucherrechte und Garantien im 
Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren und 
Dienstleistungen  

5. Angebot von Online-Verfahren für grenzüberschreitende 
Zahlungen beim Online-Verkauf von Waren und 
Dienstleistungen 

6. Rechte und Pflichten aufgrund des Vertragsrechts, 
einschließlich Verzugszinsen 

7. Insolvenzverfahren und Liquidation von Unternehmen 

8. Kreditversicherung 

9. Unternehmensfusionen oder Verkauf eines Unternehmens 

10. Zivilrechtliche Haftung der Direktoren eines 
Unternehmens 

11. Vorschriften und Pflichten im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

K. Arbeitnehmer 1. Gesetzlich oder durch Rechtsverordnung geregelte 
Beschäftigungsbedingungen einschließlich Arbeitsstunden, 
bezahlter Urlaub, Urlaubsansprüche, Rechte und Pflichten in 
Bezug auf Überstunden, Gesundheitskontrollen, Beendigung 
von Verträgen, Kündigung oder Entlassungen) 

2. Rechte und Pflichten im Bereich der sozialen Sicherheit in 
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der Union (Registrierung als Arbeitgeber, Registrierung von 
Beschäftigten, Mitteilung über das Ende eines Vertrags eines 
Beschäftigten, Zahlung von Sozialbeiträgen, Rechte und 
Pflichten im Zusammenhang mit Renten) 

3. Beschäftigung von Arbeitnehmern in anderen 
Mitgliedstaaten (Entsendung von Arbeitnehmern, 
Vorschriften über den freien Dienstleistungsverkehr, 
Wohnsitzanforderungen für Arbeitnehmer) 

4. Gleichbehandlung (Vorschriften gegen Diskriminierung am 
Arbeitsplatz, Vorschriften zur gleichen Entlohnung für 
Männer und Frauen, gleiche Entlohnung für Beschäftigte mit 
befristeten oder mit unbefristeten Arbeitsverträgen) 

5. Vorschriften für die Arbeitnehmervertretung  

L. Steuern 1. Mehrwertsteuer: Informationen über die allgemeinen 
Vorschriften, Sätze und Ausnahmeregelungen, MwSt.-
Registrierung und -Zahlung, MwSt.-Erstattung 

2. Verbrauchsteuern: Informationen über die allgemeinen 
Vorschriften, Sätze und Ausnahmeregelungen, 
Verbrauchsteuerregistrierung und -zahlung, 
Verbrauchsteuererstattung 

3. Zölle und andere Steuern und Abgaben, die auf 
Einfuhren erhoben werden 

4. Zollverfahren für Einfuhren und Ausfuhren gemäß dem 
Zollkodex der Union 

5. Sonstige Steuern: Zahlung, Sätze, Steuererklärungen 

M. Waren 1. Erlangung der CE-Kennzeichnung 

2. Vorschriften für und Anforderungen an Erzeugnisse 

3. Feststellung der geltenden Normen, technischen 
Spezifikationen und Zertifizierung der Produkte 

4. Gegenseitige Anerkennung von Produkten, die keinen 
Unionsspezifikationen unterliegen 

5. Anforderungen in Bezug auf die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von gefährlichen Chemikalien 

6. Verkäufe im Fernabsatz und außerhalb von 
Geschäftsräumen: Informationen, die Verbrauchern vorab zu 
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erteilen sind, schriftliche Vertragsbestätigung, Rücktritt von 
einem Vertrag, Lieferung der Waren, sonstige spezifische 
Verpflichtungen 

7. Fehlerhafte Produkte: Verbraucherrechte und Garantien, 
Verantwortlichkeiten nach dem Verkauf, 
Abhilfemöglichkeiten für eine geschädigte Partei   

8. Zertifizierung, Gütezeichen (EMAS, 
Energieeffizienzkennzeichnung, Ökodesign, 
EU-Umweltzeichen) 

9. Recycling und Abfallentsorgung 

N. Dienstleistungen 1. Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen 
im Hinblick auf die Gründung und Führung eines 
Unternehmens 

2. Unterrichtung der Behörden über grenzüberschreitende 
Tätigkeiten 

3. Anerkennung beruflicher Qualifikationen, einschließlich  
beruflicher Bildung  

O. Finanzierung 
eines Unternehmens 

1. Zugang zu Finanzmitteln auf Unionsebene, einschließlich 
Finanzierungsprogramme der Union und Finanzhilfen für 
Unternehmen 

2. Zugang zu Finanzmitteln auf nationaler Ebene 

3. Initiativen für Unternehmer (Austauschmaßnahmen für neue 
Unternehmer, Mentoring-Programme usw.) 

P. Öffentliche 
Aufträge 

1. Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen: Regeln und 
Verfahren 

2. Online-Abgabe eines Gebots auf eine öffentliche 
Ausschreibung 

3. Meldung von Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Ausschreibungsverfahren 

Q. Gesundheit und 
Sicherheit am 
Arbeitsplatz 

1. Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften im 
Zusammenhang mit verschiedenen Arten von Tätigkeiten, 
einschließlich der Risikovermeidung, Information und 
Ausbildung  
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ANHANG II 

Verfahren nach Artikel 6 Absatz 1 

Lebensereignisse Verfahren  Erwartete Ergebnisse, gegebenenfalls 
vorbehaltlich einer Bewertung des 
Antrags durch die zuständige 
Behörde gemäß nationalen 
Rechtsvorschriften 

Geburt  
Beantragung des Nachweises über 
die Eintragung in das 
Geburtenregister 

Nachweis über die Eintragung in 
das Geburtenregister oder 
Geburtsurkunde 

Wohnsitz Beantragung eines 
Wohnsitznachweises 

Bestätigung der Meldung an der 
aktuellen Adresse 

Studium 

Beantragung einer 
Studienfinanzierung für ein 
Hochschulstudium, z. B. 
Studienbeihilfen oder -darlehen, 
bei einer öffentlichen Stelle oder 
Einrichtung 

Entscheidung über den Antrag auf 
Studienfinanzierung oder 
Empfangsbestätigung 

Einreichung eines ersten Antrags 
auf Zulassung zu einer 
öffentlichen 
Hochschuleinrichtung  

Bestätigung des Eingangs des 
Antrags  

Beantragung der Anerkennung 
von akademischen Diplomen, 
Prüfungszeugnissen oder 
sonstigen Nachweisen über 
Studien oder Kurse 

Entscheidung über den Antrag auf 
Anerkennung 

Arbeit 

Antrag auf Bestimmung des 
anwendbaren Rechts gemäß 
Titel II der Verordnung (EG) 
Nr. 883/200431 

Beschluss über das anwendbare 
Recht 

Mitteilung einer Änderung der 
persönlichen oder beruflichen 
Situation des Empfängers von 
Sozialversicherungsleistungen, 
die für solche Leistungen relevant 
ist 

Bestätigung des Eingangs der 
Mitteilung solcher Änderungen 

Antrag auf Ausstellung einer 
Europäischen 
Krankenversicherungskarte 
(EHIC) 

Europäische 
Krankenversicherungskarte (EHIC) 

                                                 
31  Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 
vom 30.4.2004, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=


 

  114 

  
Einreichung einer 
Einkommensteuererklärung 

Bestätigung des Eingangs der 
Erklärung  

Umzug 

Meldung einer Adressänderung Bestätigung der Abmeldung von der 
früheren Adresse und der 
Anmeldung an der neuen Adresse 

▌  
 

▌  

Zulassung eines aus einem 
Mitgliedstaat stammenden oder 
bereits in einem EU-Mitgliedstaat 
zugelassenen Kraftfahrzeugs in 
Standardverfahren32 

Nachweis über die Zulassung eines 
Kraftfahrzeugs 

Beantragung von Plaketten für 
die Nutzung der nationalen 
Straßenverkehrsinfrastruktur: 
von einer öffentlichen Stelle oder 
Einrichtung ausgestellte 
zeitabhängige Gebühren 
(Vignette), entfernungsabhängige 
Gebühren (Maut),   

Erhalt des Mautaufklebers oder der 
Vignette oder anderer 
Zahlungsbeleg 

Beantragung von 
Emissionsplaketten, die von einer 
öffentlichen Stelle oder 
Einrichtung ausgestellt werden 

Erhalt der Emissionsplakette oder 
anderer Zahlungsbeleg 

Ruhestand 

Beantragung von Ruhestands- und 
Vorruhestandsleistungen aus 
obligatorischen Systemen 

Bestätigung des Eingangs des 
Antrags oder Beschluss über den 
Antrag auf Ruhestands- oder 
Vorruhestandsleistungen 

Ersuchen um Informationen über 
die Daten im Zusammenhang mit 
Ruhestandsleistungen aus 
obligatorischen Systemen 

Erklärung über die persönlichen 
Ruhestandsdaten  

Gründung, Führung 
und Schließung eines 
Unternehmens 

Meldung einer Geschäftstätigkeit, 
Zulassung zur Ausübung einer 
Geschäftstätigkeit, Änderung 
einer Geschäftstätigkeit und 
Einstellung einer 
Geschäftstätigkeit ausgenommen 
Insolvenz- oder 
Liquidationsverfahren, 
ausgenommen der erstmaligen 
Eintragung einer 

Bestätigung des Eingangs der 
Meldung oder Änderung einer 
Geschäftstätigkeit oder des Antrags 
auf Genehmigung der 
Geschäftstätigkeit 

                                                 
32  Das gilt für folgende Fahrzeuge: a) Kraftfahrzeuge oder Anhänger nach Artikel 3 

der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 263 
vom 9.10.2007, S. 1) und b) zwei- oder dreirädrige Kraftfahrzeuge mit oder ohne 
Doppelrad, die für die Teilnahme am Straßenverkehr bestimmt sind, nach Artikel 1 
der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 52). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:263;Day:9;Month:10;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:263;Day:9;Month:10;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:168/2013;Nr:168;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:60;Day:2;Month:3;Year:2013;Page:52&comp=


 

  115 

Geschäftstätigkeit in das 
Unternehmens-Register, und 
ausgenommen Eintragungen im 
Rahmen des Verfahren zur 
Gründung von - oder späteren 
Anmeldungen oder Einreichungen 
von Meldungen von - 
Gesellschaften oder Unternehmen 
im Sinne von Artikel 54 Absatz 2 
AEUV V 
Registrierung eines Arbeitgebers 
(einer natürlichen Person) bei 
obligatorischen Versorgungs- und 
Versicherungssystemen  

Bestätigung der Registrierung oder 
Sozialversicherungs-Kennnummer 

Registrierung von Beschäftigten 
bei obligatorischen Versorgungs- 
und Versicherungssystemen 

Bestätigung der Registrierung oder 
Sozialversicherungs-Kennnummer 

Einreichung einer 
Körperschaftsteuererklärung  

Bestätigung des Eingangs der 
Erklärung 

Ausübung der 
Geschäftstätigkeit 

Meldung an die 
Sozialversicherungssysteme bei 
Beendigung des Vertrags mit 
einem Beschäftigten, 
ausgenommen bei Verfahren zur 
kollektiven Beendigung von 
Arbeitnehmerverträgen 

Bestätigung des Eingangs der 
Meldung 

Zahlung von Sozialbeiträgen für 
Beschäftigte  

Empfangs- oder andere Art der 
Bestätigung der Zahlung der 
Sozialbeiträge für Beschäftigte 
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ANHANG III 

Liste der in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c genannten Hilfs- und Problemlösungsdienste 

1. Einheitliche Ansprechpartner33 

2. Produktinfostellen34 

3. Produktinformationsstellen für das Bauwesen 35 

4. Nationale Beratungszentren für Berufsqualifikationen36 

5. Nationale Kontaktstellen für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 37 

6. Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES)38 

7. Online-Streitbeilegung39 

 

 

                                                 
33  Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36). 

34  Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung 
bestimmter nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen 
Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung 
der Entscheidung Nr. 3052/95/EG (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 21). 

35  Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von 
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 
vom 4.4.2011, S. 5). 

36  Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 
vom 30.9.2005, S. 22). 

37 Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 45). 

38  Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. April 2016 über ein Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), den 
Zugang von Arbeitnehmern zu mobilitätsfördernden Diensten und die weitere 
Integration der Arbeitsmärkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 492/2011 und (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 107 vom 22.4.2016, S. 1). 

39  Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Mai 2013 über die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG 
(Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten) 
(ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 1). 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0322 
Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 4/2018: Inanspruchnahme 
des Solidaritätsfonds der Europäischen Union zwecks Hilfeleistung für 
Bulgarien, Griechenland, Litauen und Polen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. September 2018 zu dem 
Standpunkt des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 4/2018 der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2018 für den Vorschlag zur 
Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der Europäischen Union zwecks Hilfeleistung 
für Bulgarien, Griechenland, Litauen und Polen (11738/2018 – C8-0395/2018 – 
2018/2082(BUD)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates40, insbesondere auf Artikel 41, 

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201841, der am 30. November 2017 endgültig erlassen wurde, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 
2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–202042 
(MFR-Verordnung), 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung43, 

                                                 
40  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
41  ABl. L 57 vom 28.2.2018. 
42  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884. 
43  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 
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– gestützt auf den Beschluss 2014/335/EU, Euratom des Rates vom 26. Mai 2014 über 
das Eigenmittelsystem der Europäischen Union44, 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 4/2018, der von 
der Kommission am 31. Mai 2018 angenommen wurde (COM(2018)0361), 

– unter Hinweis auf den Standpunkt zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 4/2018, der vom Rat am 4. September 2018 festgelegt und dem Europäischen 
Parlament am selben Tag zugeleitet wurde (11738/2018 – C8-0395/2018), 

– gestützt auf die Artikel 88 und 91 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses (A8-0273/2018), 

A. in der Erwägung, dass der Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 4/2018 die 
vorgeschlagene Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
zwecks Hilfeleistung für Bulgarien und Litauen aufgrund der Überschwemmungen, für 
Griechenland aufgrund der Erdbeben auf Kos und für Polen aufgrund der Stürme im 
Verlauf des Jahres 2017 zum Gegenstand hat; 

B. in der Erwägung, dass die Kommission daher vorschlägt, den Haushaltsplan 2018 zu 
ändern und die Mittel der Haushaltslinie 13 06 01 „Unterstützung der Mitgliedstaaten 
im Falle einer großen Naturkatastrophe mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen, die natürliche Umwelt oder die Wirtschaft“ sowohl bei den 
Mitteln für Verpflichtungen als auch bei den Mitteln für Zahlungen um 
33 992 206 EUR aufzustocken;  

C. in der Erwägung, dass der Solidaritätsfonds der Europäischen Union, wie in der MFR-
Verordnung festgelegt, ein besonderes Instrument ist und dass die entsprechenden 
Mittel für Verpflichtungen und für Zahlungen über die Obergrenzen des MFR hinaus 
im Haushaltsplan veranschlagt werden müssen; 

1. billigt den Standpunkt des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 4/2018; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, festzustellen, dass der Berichtigungshaushaltsplan 
Nr. 4/2018 endgültig erlassen ist, und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union zu veranlassen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
dem Rechnungshof und den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
44  ABl. L 168 vom 7.6.2014, S. 105. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0323 
Auswirkungen der Kohäsionspolitik der EU auf Nordirland  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. September 2018 zu den 
Auswirkungen der Kohäsionspolitik der EU auf Nordirland (2017/2225(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Auswirkungen der Kohäsionspolitik der EU auf Nordirland, 

– unter Hinweis auf die Bestimmungen des Abkommens von Belfast von 1998 
(Karfreitagsabkommen), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung zur Ausarbeitung von 
Initiativberichten, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung und die 
Stellungnahme des Haushaltskontrollausschusses (A8-0240/2018), 

A. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik der EU in Nordirland mittels verschiedener 
Instrumente umgesetzt wird, darunter der Europäische Fonds für regionale 
Entwicklung, der Europäische Sozialfonds, der Europäische Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums, der Europäische Meeres- und Fischereifonds, 
das PEACE-Programm für Nordirland und die Grenzregion und das grenzübergreifende 
Interreg-Programm; 

B. in der Erwägung, dass Nordirland eindeutig eine Region ist, die beträchtlich von der 
Kohäsionspolitik der EU profitiert hat; in der Erwägung, dass die im Entwurf der 
Kommission für den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für 2021–2027 enthaltene 
Zusage, die Finanzierung fortzusetzen, sehr begrüßt wird; 

C.  in der Erwägung, dass Nordirland zusätzlich zu den allgemeineren Mitteln der 
Kohäsionspolitik insbesondere die grenzübergreifenden sowie zwischenkonfessionellen 
und konfessionsübergreifenden Sonderprogramme einschließlich des PEACE-
Programms zugutegekommen sind; 

D.  in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik der EU insbesondere im Wege des PEACE-
Programms entscheidend zum Friedensprozess in Nordirland beigetragen hat, das 
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Karfreitagsabkommen unterstützt und die Aussöhnung der Bevölkerungsgruppen nach 
wie vor fördert; 

E. in der Erwägung, dass infolge der Einrichtung des ersten PEACE-Programms im Jahr 
1995 mehr als 1,5 Mrd. EUR für die beiden Ziele ausgegeben wurden, den 
Zusammenhalt zwischen den am Konflikt in Nordirland beteiligten 
Bevölkerungsgruppen und den Grenzgebieten Irlands zu fördern und die wirtschaftliche 
und soziale Stabilität zu stärken; 

F. in der Erwägung, dass sich der Erfolg der Kohäsionsförderung durch die EU teilweise 
daraus erklärt, dass die Mittel als „neutrale Gelder“ angesehen werden, d. h. nicht direkt 
an die Interessen einer der Bevölkerungsgruppen gebunden sind; 

1. unterstreicht den wichtigen und positiven Beitrag der Kohäsionspolitik der EU in 
Nordirland, insbesondere zur Unterstützung der Wiederbelebung benachteiligter 
städtischer und ländlicher Gebiete, zur Bekämpfung des Klimawandels und zum 
Aufbau konfessions- und grenzübergreifender Kontakte im Rahmen des 
Friedensprozesses; stellt insbesondere fest, dass die Unterstützung benachteiligter 
städtischer und ländlicher Gebiete häufig in Form einer Förderung neuer 
wirtschaftlicher Entwicklungen erfolgt, mit der die wissensbasierte Wirtschaft 
vorangetrieben wird, wie im Falle der Wissenschaftsparks in Belfast und 
Derry/Londonderry; 

2. hebt hervor, dass im laufenden Finanzierungszeitraum mehr als 1 Mrd. EUR an 
finanzieller Unterstützung der EU für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
Nordirlands und der benachbarten Regionen aufgewendet wird, wobei 230 Mio. EUR 
in das PEACE-Programm für Nordirland (mit einem Budget von insgesamt annähernd 
270 Mio. EUR) und 240 Mio. EUR in das Programm Interreg V-A für Nordirland, 
Irland und Schottland (mit einem Budget von insgesamt 280 Mio. EUR) fließen; 

3. ist der Auffassung, dass die EU-Sonderprogramme für Nordirland und insbesondere das 
PEACE-Programm für die Fortsetzung des Friedensprozesses von entscheidender 
Bedeutung sind, weil sie die Aussöhnung und die zwischenkonfessionellen und 
konfessionsübergreifenden sowie die grenzübergreifenden Kontakte fördern; stellt fest, 
dass konfessions- und grenzübergreifende soziale Begegnungszentren und gemeinsame 
Hilfsangebote in dieser Hinsicht besonders wichtig sind; 

4. begrüßt die erheblichen Fortschritte, die in Nordirland im Rahmen des PEACE-
Programms erzielt wurden, und würdigt den Beitrag aller Beteiligten zu diesem 
Prozess;  

5. erkennt, dass zwischenkonfessionelle und konfessionsübergreifende vertrauensbildende 
Maßnahmen und Maßnahmen für ein friedliches Zusammenleben wie etwa gemeinsam 
genutzte Räume und Fördernetzwerke stets eine Schlüsselrolle im Friedensprozess 
gespielt haben, weil gemeinsam genutzte Räume es den Bevölkerungsgruppen in 
Nordirland ermöglichen, sich als geschlossene Gemeinschaft zu gemeinsamen 
Aktivitäten zusammenzufinden und gegenseitiges Vertrauen und Respekt aufzubauen, 
und dadurch zur Überwindung der Spaltung beitragen; 

6. hebt die große Bedeutung der von der örtlichen Bevölkerung getragenen lokalen 
Entwicklung und eines von der Basis ausgehenden Ansatzes hervor, der alle 
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Bevölkerungsgruppen dazu anspornt, Eigenverantwortung für Projekte zu übernehmen, 
und auf diese Weise den Friedensprozess voranbringt; 

7. stellt fest, dass alle Beteiligten in Nordirland für eine Fortführung der Ziele der EU-
Kohäsionspolitik in der Region eintreten; betont in diesem Zusammenhang den hohen 
Stellenwert einer auf mehreren Ebenen abgestimmten Steuerung und des 
Partnerschaftsprinzips;  

8. vertritt gleichwohl die Ansicht, dass zur Schärfung des allgemeinen Bewusstseins für 
die Auswirkungen und die Notwendigkeit der EU-Förderung in Nordirland und zu 
deren besserer Wahrnehmbarkeit mehr unternommen werden muss, insbesondere durch 
die Aufklärung der Allgemeinheit über den Einfluss der durch die EU geförderten 
Projekte auf den Friedensprozess und die wirtschaftliche Entwicklung der Region; 

9. begrüßt, dass die Verwaltungs- und Kontrollsysteme in den Regionen ordnungsgemäß 
funktionieren und die finanzielle Unterstützung der EU folglich wirksam ausgegeben 
wird; hebt jedoch hervor, dass bei der Bewertung der Ergebnisse dieses Programms 
nicht nur die Einhaltung der Vorschriften, sondern stets auch die eigentlichen Ziele des 
PEACE-Programms zugrunde gelegt werden müssen; 

10. ist der Ansicht, dass es für Nordirland in der Zeit nach 2020 ungeachtet der laufenden 
Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich entscheidend ist, 
bestimmte EU-Sonderprogramme wie das PEACE-Programm und das Programm 
Interreg V-A für Nordirland, Irland und Schottland in Anspruch nehmen zu können, da 
dies der nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung insbesondere in 
benachteiligten und ländlichen Gebieten sowie in Grenzregionen in hohem Maße 
zugutekäme, indem bestehende Spaltungen überwunden werden; fordert außerdem 
nachdrücklich, dass im Rahmen des MFR für die Zeit nach 2020 sämtliche infrage 
kommenden Finanzierungsinstrumente herangezogen werden, um die Fortsetzung der 
Ziele der Kohäsionspolitik zu ermöglichen; 

11. vertritt die Auffassung, dass die Förderung der territorialen Zusammenarbeit durch die 
EU in Anbetracht der Erfolge der kohäsionspolitischen Sonderprogramme der EU für 
Nordirland, namentlich des PEACE-Programms und der Interreg-Programme, die für 
die Stabilität der Region besonders wichtig sind, ungeachtet der laufenden 
Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich insbesondere in 
Bezug auf grenz- und konfessionsübergreifende Projekte über das Jahr 2020 hinaus 
fortgesetzt werden sollte; befürchtet, dass eine Beendigung dieser Programme die 
grenzübergreifenden sowie zwischenkonfessionellen und konfessionsübergreifenden 
Maßnahmen der Vertrauensbildung und damit letztlich den Friedensprozess gefährden 
würde;  

12. hebt hervor, dass das PEACE- und das Interreg-Programm zu 85 % von der EU 
finanziert werden; erachtet es daher als wichtig, dass die EU über das Jahr 2020 hinaus 
auf die Bevölkerungsgruppen in Nordirland zugeht, indem sie bei der Verwaltung der 
verfügbaren EU-Mittel für die Kohäsion sowie zwischenkonfessionelle und 
konfessionsübergreifende Projekte in Nordirland eine aktive Rolle einnimmt, und sie 
dadurch bei der Überbrückung sozialer Spaltungen unterstützt; ist in diesem 
Zusammenhang der Ansicht, dass die Mittelausstattung über das Jahr 2020 hinaus auf 
einem angemessenen Niveau beibehalten werden sollte; hält dies für wichtig, damit die 
Arbeit der Friedenskonsolidierung weitergeführt werden kann;  
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13. fordert die Kommission auf, die Erfahrungen mit der Kohäsionsförderung in Nordirland 
und insbesondere mit dem PEACE-Programm als Beispiel dafür anzuführen, wie die 
EU zur Beilegung von Konflikten und zur Überwindung von Spaltungen zwischen 
Bevölkerungsgruppen beiträgt; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass der 
nordirische Aussöhnungsprozess als gutes Beispiel für andere ehemalige 
Konfliktgebiete in der EU dienen kann; 

14. betont, dass die bewährten Verfahren im Rahmen der Kohäsionsförderung und des 
PEACE-Programms als Vorzeigemodell der EU zur Überwindung von Misstrauen 
zwischen in einem Konflikt befindlichen Bevölkerungsgruppen und zur Erzielung von 
dauerhaftem Frieden in anderen Teilen Europas und sogar weltweit herangezogen und 
gefördert werden sollten; 

15. hält es für unbedingt erforderlich, dass die Menschen in Nordirland und insbesondere 
Jugendliche weiterhin europaweit Zugang zu wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Austauschmaßnahmen und insbesondere zum Programm Erasmus+ haben; 

16. nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, in ihrem Vorschlag für den MFR 
2021–2027 die Fortsetzung des PEACE-Programms und der Interreg-Programme 
anzuregen; nimmt darüber hinaus das Positionspapier des Vereinigten Königreichs vom 
April 2018 zur Zukunft der Kohäsionspolitik zur Kenntnis, in dem das Vereinigte 
Königreich neben der Zusage, den Verpflichtungen in Verbindung mit dem PEACE-
Programm und den Interreg-Programmen im Rahmen des laufenden MFR 
nachzukommen, seine Absicht erklärt, gemeinsam mit der nordirischen Exekutive, der 
irischen Regierung und der EU ein mögliches Nachfolgeprogramm für PEACE IV 
sowie Interreg V-A für die Zeit nach 2020 zu prüfen; 

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, der 
Nordirischen Versammlung und Regierung sowie den Regierungen und Parlamenten 
der Mitgliedstaaten und ihrer Regionen zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0327 
Stärkung von Wachstum und Zusammenhalt in den EU-Grenzregionen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. September 2018 zur Stärkung von 
Wachstum und Zusammenhalt in den EU-Grenzregionen (2018/2054(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und die 
Artikel 4, 162, 174–178 und 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates1, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur 
Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)2, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 über den Europäischen Verbund 
für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)3, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung4, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. September 2017 mit dem 
Titel „Stärkung von Wachstum und Zusammenhalt in den EU-Grenzregionen“ 

                                                 
1  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320. 
2  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 259. 
3  ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 19. 
4  ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 45. 
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(COM(2017)0534), 

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommission vom 20. September 2017 zur 
Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Stärkung von Wachstum und 
Zusammenhalt in den EU-Grenzregionen“ (SWD(2017)0307), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2018 zu strukturschwachen 
Gebieten in der EU5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2018 zu dem 7. Bericht der 
Kommission über die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts in der gesamten Europäischen Union6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2017 zu Bausteinen für die 
Kohäsionspolitik der EU in der Zeit nach 20207, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2017 zu der Verstärkung des 
Engagements der Partner und der Sichtbarkeit im Hinblick auf die Leistung der 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds8, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2017 zum Thema „Der richtige 
Finanzierungsmix für Europas Regionen: Schaffung eines ausgewogenen Verhältnisses 
zwischen Finanzierungsinstrumenten und Finanzhilfen im Rahmen der EU-
Kohäsionspolitik“9, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zu Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags der europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds: Bewertung des Berichts gemäß Artikel 16 Absatz 3 der 
Dachverordnung10, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 8. Februar 
2017 mit dem Titel „Fehlende Verkehrsverbindungen in den Grenzregionen“11, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2016 zu der 
Kohäsionspolitik und Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente 
Spezialisierung (RIS3)12, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2016 zu der Europäischen 
territorialen Zusammenarbeit – bewährte Verfahren und innovative Maßnahmen13, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Mai 2016 zu neuen Instrumenten für 
die territoriale Entwicklung im Rahmen der Kohäsionspolitik 2014–2020: Integrierte 

                                                 
5  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0067. 
6  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0105. 
7  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0254.  
8  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0245. 
9  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0222.  
10  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0053.  
11  ABl. C 207 vom 30.6.2017, S. 19. 
12  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0320.  
13  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0321. 
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territoriale Investitionen (ITI) und von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
Maßnahmen zur lokalen Entwicklung (CLLD)14, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der hochrangigen Gruppe 
zur Überwachung der Vereinfachung für Begünstigte der ESI-Fonds, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung und die 
Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-0000/2018), 

A. in der Erwägung, dass es innerhalb der EU und ihrer unmittelbaren Nachbarländer in 
der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) 40 Landbinnengrenzen und Regionen 
an den EU-Binnengrenzen gibt und dass diese Regionen 40 % des Hoheitsgebiets der 
Union ausmachen, dort 30 % der Bevölkerung der Europäischen Union leben und fast 
ein Drittel des BIP der EU erwirtschaftet wird; 

B. in der Erwägung, dass in Grenzregionen, insbesondere solchen mit geringerer 
Bevölkerungsdichte, größtenteils schwierigere Voraussetzungen für die 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung vorliegen und diese Regionen im 
Allgemeinen schlechter dastehen als andere Regionen in den Mitgliedstaaten und ihr 
wirtschaftliches Potenzial nicht voll ausschöpfen; 

C. in der Erwägung, dass auch physikalische bzw. geografische Barrieren den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt zwischen Grenzregionen 
innerhalb und außerhalb der EU beeinträchtigen, was insbesondere für Bergregionen 
gilt; 

D. in der Erwägung, dass ungeachtet der bereits unternommenen Anstrengungen 
Hindernisse – vor allem administrativer, sprachlicher und rechtlicher Natur – immer 
noch fortbestehen und das Wachstum, die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung sowie die Kohäsion zwischen und innerhalb von Grenzregionen 
erschweren; 

E. in der Erwägung, dass die Kommission 2017 davon ausging, dass die Beseitigung von 
lediglich 20 % der bestehenden Hindernisse in den Grenzregionen für einen BIP-
Zuwachs um 2 % bzw. 91 Mrd. EUR sorgen würde, wodurch ungefähr eine Million 
neue Arbeitsplätze entstehen würden; in der Erwägung, dass breite Übereinstimmung 
darüber herrscht, dass territoriale – darunter auch grenzüberschreitende – 
Zusammenarbeit einen echten und sichtbaren Mehrwert insbesondere für die an den 
Binnengrenzen lebenden Unionsbürger darstellt; 

F. in der Erwägung, dass die Gesamtzahl der Grenzgänger und Studierenden, die in einem 
anderen EU-Land tätig sind, bei circa 2 Millionen liegt, davon 1,3 Millionen 
Arbeitnehmer, was 0,6 % aller Beschäftigten in der EU-28 entspricht; 

G. in der Erwägung, dass im aktuellen Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 95 % der den 
Transeuropäischen Verkehrsnetzen (TEN-V) und der Fazilität „Connecting Europe“ 
gewidmeten Mittel in die TEN-V-Kernkorridore fließen, während kleine Projekte, die 

                                                 
14  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0211. 
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das Gesamtnetz und Maßnahmen zur Anbindung an das TEN-V-Netz betreffen, oft 
nicht kofinanzierungsfähig sind oder oft nicht aus nationalen Mitteln finanziert werden 
können, obwohl sie von entscheidender Bedeutung für die Lösung spezifischer 
Probleme und die Entwicklung grenzüberschreitender Verbindungen und Einsparungen 
sind; 

H. in der Erwägung, dass die Kommission außerdem beabsichtigt, zu den maritimen 
Binnengrenzregionen Stellung zu beziehen; 

I. in der Erwägung, dass die vielfältigen Herausforderungen, denen die Regionen an den 
Außengrenzen der EU, darunter gemäß Artikel 174 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) die Gebiete in äußerster Randlage, ländliche Gebiete, 
vom industriellen Wandel betroffene Gebiete und Gebiete in der Union, die unter 
Abgelegenheit, Insellage oder anderen schweren und dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Nachteilen leiden, gegenüberstehen, ebenfalls eine Stellungnahme der 
Kommission erfordern würden; 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Stärkung von Wachstum und 
Zusammenhalt in den EU-Grenzregionen“, die als Ergebnis von zwei Jahren der 
Forschung und des Dialogs einen wertvollen Eindruck von den Herausforderungen und 
Hindernissen vermittelt, denen die EU-Binnengrenzregionen gegenüberstehen; betont 
in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, bewährte Verfahren und 
Erfolgsgeschichten zu nutzen und zu bewerben, wie es in dieser Mitteilung der 
Kommission geschieht, und fordert eine Weiterverfolgung mit einer ähnlichen Analyse 
im Hinblick auf die Regionen an den Außengrenzen der EU; 

Fortbestehende Hindernisse angehen 

2. weist darauf hin, dass der Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen – im Einklang mit 
deren Weiterentwicklung – für die 150 Millionen Menschen zählende Bevölkerung in 
Binnengrenzregionen unverzichtbar ist und häufig durch zahlreiche rechtliche und 
administrative Hindernisse, auch sprachlicher Natur, gehemmt wird; fordert daher die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen und ihre 
Zusammenarbeit zur Beseitigung dieser Hindernisse deutlich zu verstärken und 
elektronische Behördendienste zu fördern und einzurichten, insbesondere in Bezug auf 
Gesundheitsdienstleistungen, Verkehr, Aufbau grundlegender physischer Infrastruktur, 
Bildung, Kultur, Sport, Kommunikation, Mobilität der Arbeitskräfte, Umwelt sowie 
Regulierung, grenzüberschreitenden Handel und Entwicklung von Unternehmen; 

3. betont, dass die Probleme und Herausforderungen der Grenzregionen zwar bis zu einem 
gewissen Grad identisch sind, jedoch auch von Region zu Region bzw. von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat variieren und von den besonderen rechtlichen, 
administrativen, wirtschaftlichen und geografischen Merkmalen einer Region 
abhängen, weshalb ein fallbezogener Ansatz für jede einzelne dieser Regionen 
erforderlich ist; erkennt allerdings an, dass Grenzregionen im Allgemeinen von einem 
gemeinsamen Entwicklungspotenzial profitieren; befürwortet maßgeschneiderte, 
integrierte und ortsbasierte Ansätze wie eine von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
lokale Entwicklung; 

4. hebt hervor, dass die unterschiedlichen Rechtsrahmen und institutionellen Gefüge der 
Mitgliedstaaten zu Rechtsunsicherheit in den Grenzregionen führen können, wodurch 
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der Kosten- und Zeitaufwand für die Umsetzung von Projekten steigt und eine 
zusätzliche Hürde für die Bürger, Einrichtungen und Unternehmen in den 
Grenzregionen geschaffen wird, die gute Initiativen häufig behindert; betont daher, dass 
zumindest auf der Ebene der Grenzregionen eine stärkere Komplementarität, bessere 
Koordinierung und Kommunikation, Interoperabilität und Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten zum Abbau der Hürden wünschenswert sind; 

5. nimmt die besondere Lage der Grenzgänger zur Kenntnis, die am stärksten von den 
Problemen in den Grenzregionen betroffen sind, insbesondere bei der Anerkennung von 
Befähigungsnachweisen und anderen Qualifikationen, die sie nach einer beruflichen 
Umschulung erhalten haben, im Gesundheitswesen, im Verkehr und beim Zugang zu 
Informationen über freie Arbeitsstellen, die Sozialversicherung und die 
Besteuerungssysteme; fordert in diesem Zusammenhang die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Bemühungen um die Beseitigung dieser Hindernisse zu verstärken und den regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften in den Grenzregionen umfangreichere Kompetenzen 
und größere Flexibilität einzuräumen und ihnen mehr Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen, um benachbarte nationale Rechts- und Verwaltungssysteme besser zu 
koordinieren, damit die Lebensqualität der Grenzgänger verbessert wird; betont in 
diesem Zusammenhang, wie wichtig die Verbreitung und Nutzung bewährter Verfahren 
in der gesamten EU ist; betont, dass diese Probleme für Grenzgänger, die in Ländern 
außerhalb der EU beschäftigt sind oder aus Nicht-EU-Staaten stammen, noch 
komplexer sind; 

6. weist auf die Schwierigkeiten bei wirtschaftlichen Tätigkeiten hin, insbesondere in 
Bezug auf die Anwendung und Umsetzung des Arbeits- und Handelsrechts, die 
Besteuerung, die Vergabe öffentlicher Aufträge oder die Sozialversicherungssysteme; 
fordert die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, die einschlägigen Rechtsvorschriften 
besser auf die mit grenzüberschreitenden Gebieten verbundenen Herausforderungen 
abzustimmen oder zu harmonisieren und Komplementarität zu fördern sowie eine 
Annäherung der Regelungsrahmen herbeizuführen, um mehr rechtliche Kohärenz und 
eine größere Flexibilität bei der Umsetzung der nationalen Rechtsvorschriften zu 
ermöglichen und die Verbreitung von Informationen zu länderübergreifenden Belangen 
zu verbessern, z. B. durch die Einrichtung von zentralen Anlaufstellen, damit 
Arbeitnehmer und Unternehmen im Einklang mit dem Rechtssystem des Mitgliedstaats, 
in dem sie ihre Dienste erbringen, ihre Pflichten erfüllen und ihre Rechte 
uneingeschränkt wahrnehmen können; fordert eine bessere Nutzung der bestehenden 
Lösungen und die Sicherstellung der Finanzierung bestehender Strukturen der 
Zusammenarbeit; 

7. zeigt sich enttäuscht darüber, dass in der Mitteilung der Kommission keine spezifische 
Bewertung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit Angaben über die 
zusätzliche Unterstützung, die für sie bereitgestellt werden kann, enthalten ist; ist der 
Auffassung, dass KMU mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, wenn es 
um grenzüberschreitende Interaktion geht, wozu unter anderem die Herausforderungen 
im Zusammenhang mit der Sprache, der Verwaltungskapazität, den kulturellen 
Unterschieden und der Rechtszersplitterung gehören; betont, dass die Bewältigung 
dieser Herausforderung besonders wichtig ist, da in KMU 67 % der Arbeitnehmer 
beschäftigt sind, die nicht in den zur Finanzwirtschaft zählenden Wirtschaftszweigen 
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tätig sind, und KMU 57 % der Wertschöpfung generieren15; 

8. weist darauf hin, dass – teilweise aufgrund fehlender Verbindungen – die 
Verkehrsdienste – und insbesondere grenzüberschreitende öffentliche 
Verkehrsdienstleistungen – in den grenzüberschreitenden Regionen, insbesondere in 
solchen mit geringerer Bevölkerungsdichte, immer noch unzureichend ausgebaut und 
aufeinander abgestimmt sind, wodurch die grenzüberschreitende Mobilität gehemmt 
wird und die Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung getrübt werden; betont 
zudem, dass komplexe Regelungen und Verwaltungsvorschriften ebenfalls besonders 
negative Auswirkungen auf die grenzüberschreitende Verkehrsinfrastruktur haben; 
weist nachdrücklich auf das vorhandene Potenzial für die Entwicklung nachhaltigen 
Verkehrs hin, dessen Grundlage in erster Linie der öffentliche Verkehr ist, und sieht in 
diesem Zusammenhang der anstehenden Studie der Kommission über fehlende 
Bahnverbindungen an den EU-Binnengrenzen erwartungsvoll entgegen; hebt hervor, 
dass eine solche Studie bzw. künftige Empfehlungen unter anderem auf den 
Informationen und Erfahrungen der örtlichen, regionalen und nationalen Stellen 
beruhen und etwaigen Vorschlägen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und, 
wenn diese bereits stattfindet, für verbesserte grenzüberschreitende Verbindungen 
Rechnung tragen sollten, und fordert die grenzüberschreitenden regionalen Stellen auf, 
Lösungen vorzuschlagen, um Engpässe in den Verkehrsnetzen zu überbrücken; weist 
darauf hin, dass ein Teil der bestehenden Eisenbahninfrastruktur aufgrund mangelnder 
Unterstützung nicht länger genutzt wird; hebt den Nutzen hervor, den ein weiterer 
Ausbau der Wasserwege der lokalen und regionalen Wirtschaft bringen kann; fordert, 
dass eine mit Mitteln in angemessener Höhe ausgestattete Achse der Fazilität 
„Connecting Europe“ für Lückenschlüsse in der Verkehrsinfrastruktur in 
Grenzregionen vorgesehen wird; betont, dass Verkehrsengpässe beseitigt werden 
müssen, die beispielsweise in den Bereichen Verkehr, Tourismus und Reisen der 
Bürger wirtschaftliche Tätigkeiten erschweren; 

9. stellt fest, dass die Attraktivität von Grenzregionen im Hinblick darauf, dort zu wohnen 
und zu investieren, in hohem Maße von der Lebensqualität, der Verfügbarkeit 
öffentlicher und kommerzieller Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen und der 
Qualität des Verkehrs abhängt und dass die Voraussetzungen dafür nur durch eine enge 
Zusammenarbeit zwischen nationalen, regionalen und lokalen Behörden sowie 
Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze erfüllt und aufrechterhalten werden können; 

10. bedauert, dass durch unterschiedliche und komplexe Verfahren für die vorherige 
Genehmigung von Gesundheitsfürsorgeleistungen und deren Zahlungs- und 
Erstattungsverfahren, Verwaltungsaufwand für Patienten bei der Konsultation von 
Spezialisten im Nachbarland, Inkompatibilität beim Technologieeinsatz und dem 
Austausch von Patientendaten sowie das Fehlen von vereinheitlichten zugänglichen 
Informationen nicht nur die Zugänglichkeit von beiden Seiten der Grenze einschränkt 
und somit die umfassende Nutzung der Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen 
beeinträchtigt wird, sondern auch Notfall- und Rettungsdienste an der Durchführung 
von grenzüberschreitenden Einsätzen gehindert werden; 

11. hebt hervor, welche Rolle EU-Grenzregionen in den Bereichen Umwelt und 
Umweltschutz spielen können, da Umweltverschmutzung und Naturkatastrophen oft 
grenzüberschreitender Art sind; unterstützt in diesem Zusammenhang die 

                                                 
15  Jahresbericht 2016/2017 über die europäischen KMU, S.6. 
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grenzüberschreitenden Umweltschutzprojekte für die Regionen an den Außengrenzen 
der EU, da diese Regionen oft mit Herausforderungen im Umweltbereich aufgrund von 
unterschiedlichen Umweltstandards und gesetzlichen Regelungen in den 
Nachbarländern der EU konfrontiert sind; fordert ferner eine bessere Zusammenarbeit 
und Koordinierung bei der Binnengewässer betreffenden Wasserbewirtschaftung, um 
Naturkatastrophen wie Hochwasser zu verhindern; 

12. fordert die Kommission auf, sich dringend der Probleme anzunehmen, die auf 
physikalische und geografische Barrieren zwischen Grenzregionen zurückzuführen 
sind; 

Die Zusammenarbeit verbessern und gegenseitiges Vertrauen aufbauen 

13. vertritt die Ansicht, dass gegenseitiges Vertrauen, politischer Wille und ein flexibler 
Ansatz bei den Interessenträgern der verschiedenen Ebenen – von der lokalen bis zur 
nationalen Ebene –, zu denen auch die Zivilgesellschaft gehört, für die Beseitigung der 
genannten fortbestehenden Hindernisse unerlässlich sind; ist der Auffassung, dass der 
Wert der Kohäsionspolitik für die Grenzregionen in dem Ziel der Stärkung von 
Beschäftigung und Wachstum begründet liegt und dass die entsprechenden Maßnahmen 
auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten sowie auf regionaler und lokaler Ebene 
auf den Weg gebracht werden müssen; fordert daher eine bessere Koordinierung und 
einen Dialog, einen wirksameren Informationsaustausch und den weiteren Austausch 
bewährter Praktiken unter den Behörden, insbesondere auf lokaler und regionaler 
Ebene; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die entsprechende 
Zusammenarbeit zu stärken und Finanzmittel für Kooperationsstrukturen 
bereitzustellen, um für eine angemessene funktionelle und finanzielle Autonomie der 
jeweiligen lokalen und regionalen Behörden zu sorgen; 

14. hebt den Stellenwert von Bildung und Kultur hervor und macht insbesondere auf die 
Möglichkeiten aufmerksam, sich verstärkt für die Förderung der Mehrsprachigkeit und 
des interkulturellen Dialogs in den Grenzregionen einzusetzen; betont, welches 
Potenzial in den Schulen und lokalen Massenmedien steckt, wenn es um dieses 
Bestreben geht, und appelliert an die Mitgliedsländer, Regionen und Gemeinden 
entlang der Binnengrenzen, in ihren Lehrplänen bereits ab der Vorschule Unterricht in 
den Sprachen der Nachbarländer einzuführen; betont darüber hinaus, wie wichtig es ist, 
einen mehrsprachigen Ansatz auf allen Verwaltungsebenen zu fördern; 

15. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die gegenseitige Anerkennung und das 
bessere Verständnis von Abschlusszeugnissen, Befähigungsnachweisen und beruflichen 
Qualifikationen zwischen Nachbarregionen zu erleichtern und zu fördern; spricht sich 
deshalb dafür aus, dass konkrete Kompetenzen in den Lehrplan aufgenommen werden, 
damit eine Beschäftigung auf der anderen Seite der Grenze eher in den Bereich des 
Möglichen rückt, und dass Kompetenzen validiert und anerkannt werden; 

16. regt dazu an, dass verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, mit denen sämtliche 
Ausprägungen von Diskriminierung in Grenzregionen bekämpft und die Hindernisse 
für benachteiligte Menschen bei der Arbeitssuche und der Integration in die 
Gesellschaft abgebaut werden; unterstützt in diesem Zusammenhang die Förderung und 
den Ausbau von Unternehmen der Sozialwirtschaft in Grenzregionen, da sie 
insbesondere für benachteiligte Bevölkerungsgruppen, wie etwa junge Arbeitslose und 
Menschen mit Behinderung, Arbeitsplätze schaffen; 
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17. begrüßt den EU-eGovernment-Aktionsplan 2016-202016 als ein Instrument, um die 
öffentliche Verwaltung effizienter und integrativer zu gestalten, und ist sich des 
besonderen Stellenwerts dieses Plans für die Vereinfachungsmaßnahmen in den 
Grenzregionen bewusst; weist darauf hin, dass die bestehenden Systeme für 
elektronische Behördendienste auf Ebene der nationalen, regionalen und lokalen 
Verwaltungen interoperabel sein müssen; ist jedoch besorgt über die lückenhafte 
Umsetzung des Plans in einigen Mitgliedstaaten; erklärt sich ebenfalls besorgt über die 
oftmals mangelnde Interoperabilität der elektronischen Systeme der Behörden sowie 
das niedrige Niveau der Online-Dienstleistungen für ausländische Unternehmer, wenn 
sie in einem anderen Land wirtschaftlich tätig werden; fordert daher die Mitgliedstaaten 
auf, Maßnahmen zu treffen, um den Zugang von potenziellen Nutzern aus den 
Nachbarregionen zu ihren digitalen Dienstleistungen zu erleichtern, was auch 
Sprachtools einschließt; fordert Behörden in grenzübergreifenden Regionen auf, 
Online-Portale für die Entwicklung grenzüberschreitender unternehmerischer 
Initiativen einzurichten; fordert die Mitgliedstaaten, die regionalen und die lokalen 
Behörden nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen im Bereich der Projekte für 
elektronische Behördendienste, die positive Auswirkungen auf das Leben und die 
Arbeit der Bürger in den Grenzregionen haben werden, auszuweiten; 

18. weist darauf hin, dass manche Binnengrenzregionen und Regionen an den 
Außengrenzen angesichts der Migration vor schwerwiegenden Problemen stehen, die 
die Möglichkeiten der Grenzregionen oft übersteigen, und legt nahe, dass die lokalen 
und regionalen Stellen in den Grenzgebieten bei der Integration von Flüchtlingen, die 
internationalen Schutz genießen, auf geeignete Weise von INTERREG-Programmen 
Gebrauch machen und bewährte Verfahren austauschen; betont, dass Unterstützung und 
Koordinierung auf europäischer Ebene erforderlich sind und dass es notwendig ist, dass 
die nationalen Regierungen sowie die örtlichen und regionalen Stellen bei der Lösung 
dieser Probleme unterstützen; 

19. fordert die Kommission nachdrücklich auf, ihre Erkenntnisse im Hinblick auf die 
Bewältigung der Herausforderungen, mit denen die maritimen Binnengrenzregionen 
und die Regionen an den Außengrenzen der EU konfrontiert sind, vorzulegen; fordert 
zusätzliche Unterstützung für grenzüberschreitende Projekte zwischen Regionen an den 
Außengrenzen der EU und Grenzregionen in den Nachbarländern, insbesondere 
Regionen solcher Drittländer, mit denen der Prozess des Beitritts zur EU in die Wege 
geleitet worden ist; bekräftigt in diesem Zusammenhang, dass die Probleme und 
Merkmale aller Grenzregionen bis zu einem gewissen Ausmaß identisch sind, es jedoch 
einer differenzierten, maßgeschneiderten Vorgehensweise bedarf; fordert, den Gebieten 
in äußerster Randlage an den Außengrenzen der EU besondere Aufmerksamkeit und 
angemessene Unterstützung zuteil werden zu lassen; 

20. betont, dass im Rahmen der künftigen Kohäsionspolitik den Regionen der EU, die am 
stärksten von den Folgen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU 
betroffen sind, angemessene Aufmerksamkeit und Unterstützung zuteil werden sollte, 
insbesondere den Regionen, die infolge des Brexits zu maritimen Grenzregionen oder 
Binnengrenzregionen der EU werden; 

                                                 
16  Mitteilung der Kommission vom 19. April 2016 mit dem Titel „EU-eGovernment-

Aktionsplan 2016–2020: Beschleunigung der Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung“ (COM(2016)0179). 
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21. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Komplementarität ihrer Gesundheitsdienste in den 
Grenzregionen zu verbessern und eine wirkliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
grenzüberschreitenden Bereitstellung von Notdiensten – wie der 
Gesundheitsversorgung, der Polizei- und der Feuerwehreinsätze – sicherzustellen und 
somit dafür zu sorgen, dass die Rechte der Patienten geachtet werden, wie es gemäß der 
Richtlinie über die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung vorgesehen ist, und 
dass die Verfügbarkeit und die Qualität der Dienstleistungen verbessert werden; fordert 
die Mitgliedstaaten, Regionen und Gemeinden auf, bilaterale oder multilaterale 
Rahmenvereinbarungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der 
Gesundheitsversorgung abzuschließen, und verweist in diesem Zusammenhang auf die 
sogenannten ZOAST-Gebiete (Zones Organisées d'Accès aux Soins Transfrontaliers), 
bei denen es sich um Grenzgebiete handelt, deren Bewohner ohne administrative oder 
finanzielle Hindernisse in festgelegten Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen die 
Gesundheitsversorgung auf beiden Seiten der Grenze in Anspruch nehmen können und 
die zu Referenzen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der 
Gesundheitsversorgung in Europa geworden sind; 

22. fordert die Kommission auf, Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die Zusammenarbeit 
mit den benachbarten Regionen und insbesondere mit den Regionen jener Länder, die 
sich auf die Mitgliedschaft in der EU vorbereiten, zu verbessern und gemeinsam mit 
ihnen die Hindernisse für die Entwicklung der Gebiete an den Außengrenzen zu 
beseitigen; 

23. weist auf die Bedeutung kleinerer und grenzüberschreitender Projekte hin, wenn es 
darum geht, Menschen zusammenzubringen und so neue Potenziale für die lokale 
Entwicklung zu erschließen; 

24. betont, wie wichtig es ist, aus Erfolgsgeschichten in einigen Grenzregionen zu lernen 
und das entsprechende Potenzial noch stärker zu nutzen; 

25. betont, wie wichtig der Sport als Instrument für eine leichtere Integration von in 
Grenzregionen lebenden Gemeinschaften ist, und fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, den Programmen für die territoriale Zusammenarbeit angemessene 
wirtschaftliche Ressourcen zuzuweisen, damit lokale Sportinfrastrukturen finanziert 
werden können; 

EU-Instrumente für eine bessere Kohärenz nutzen  

26. betont, welche äußerst wichtige und positive Rolle die Programme der Europäischen 
territorialen Zusammenarbeit (ETZ) und insbesondere die Programme der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
und die Kohäsion der Grenzregionen, einschließlich der Regionen an den See- und 
Außengrenzen,  spielen; begrüßt, dass im Vorschlag der Kommission für den MFR 
2021–2027 die ETZ als wichtige Zielsetzung aufrechterhalten wird, wobei ihr 
bedeutendere Aufgaben innerhalb der Kohäsionspolitik nach 2020 zugeteilt werden, 
und fordert, ihr erheblich mehr Haushaltsmittel, insbesondere für länderübergreifende 
Maßnahmen, zuzuweisen; unterstreicht den sichtbaren europäischen Mehrwert der ETZ 
und fordert den Rat auf, die diesbezüglich vorgeschlagene Mittelausstattung 
anzunehmen; hebt gleichzeitig hervor, dass die Programme vereinfacht werden müssen, 
mehr Kohärenz zwischen der ETZ und den übergreifenden Zielen der EU sichergestellt 
und den Programmen die erforderliche Flexibilität zugestanden werden muss, um 
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lokale und regionale Herausforderungen besser zu bewältigen und dabei die 
Verwaltungslasten für die Begünstigten zu verringern und mithilfe der Programme der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit mehr Investitionen in nachhaltige 
Infrastrukturvorhaben zu ermöglichen; fordert die Behörden in den 
grenzübergreifenden Regionen auf, die im Rahmen dieser Programme bereitgestellte 
Unterstützung intensiver zu nutzen; 

27. fordert die Kommission auf, dem Europäischen Parlament regelmäßig einen Bericht mit 
einer Liste der Hindernisse vorzulegen, die im Bereich der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit beseitigt wurden; bestärkt die Kommission darin, die bestehenden 
innovativen Instrumente zu verbessern, die derzeit zur Modernisierung und Vertiefung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beitragen, wie z. B. die Anlaufstelle 
„Grenze“, das gestärkte Problemlösungsnetz für den Binnenmarkt (SOLVIT) sowie das 
zentrale digitale Zugangstor, das darauf abzielt, Fachwissen zu koordinieren und 
Beratung zu regionalen grenzüberschreitenden Aspekten zu bieten, sowie weitere neue 
Instrumente zu entwickeln; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
öffentlichen Verwaltungen so weit wie möglich nach dem Grundsatz „standardmäßig 
digital“ zu gestalten, damit sichergestellt wird, dass über alle Abläufe hinweg 
vollständig digitalisierte öffentliche Dienste für Bürger und Unternehmen in 
Grenzregionen zur Verfügung stehen; 

28. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Kommission Informationen über 
grenzüberschreitende Interaktion sammelt, damit in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten, Regionen und Gemeinden Entscheidungen besser und in besserer 
Kenntnis der Sachlage getroffen werden können, und zwar durch die Unterstützung und 
Finanzierung von Pilotprojekten, Programmen, Studien, Analysen und territorialer 
Forschung; 

29. fordert eine bessere Ausschöpfung des Potenzials der makroregionalen Strategien der 
EU bei der Bewältigung der Herausforderungen, mit denen die Grenzregionen 
konfrontiert sind; 

30. ist der Ansicht, dass die Kohäsionspolitik stärker auf Investitionen in Menschen 
ausgerichtet sein sollte, da die Wirtschaft in den Grenzregionen durch einen wirksamen 
Mix aus Investitionen in Innovation, Humankapital, gute Verwaltung und institutionelle 
Kapazitäten angekurbelt werden kann; 

31. drückt sein Bedauern darüber aus, dass das Potenzial des Europäischen Verbunds für 
territoriale Zusammenarbeit nicht vollständig ausgeschöpft wird, was teilweise auf die 
Vorbehalte der regionalen und örtlichen Behörden und teilweise auf deren Furcht vor 
einer Übertragung von Zuständigkeiten und die nach wie vor mangelhafte Kenntnis 
ihrer jeweiligen Kompetenzen zurückgeführt werden könnte; fordert, dass etwaige 
andere Gründe dafür rasch ermittelt und behoben werden; fordert die Kommission auf, 
Maßnahmen vorzuschlagen, um die Hindernisse zu überwinden, die einer wirksamen 
Anwendung dieses Instruments im Wege stehen; weist darauf hin, dass die wichtigste 
Aufgabe der Kommission bei den ETZ-Programmen darin bestehen sollte, die 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu fördern; 

32. fordert, dass den Erfahrungen der zahlreichen Euroregionen Rechnung getragen wird, 
die an den Außen- und Binnengrenzen der EU regionenübergreifend tätig sind, damit 
die Möglichkeiten für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung sowie die 

www.parlament.gv.at



 

 15 

Lebensqualität der Bürger, die in Grenzregionen leben, verbessert werden; fordert eine 
Bewertung der Arbeit der Euroregionen im Bereich der regionalen Zusammenarbeit 
und des Bezugs der Euroregionen zu den Initiativen und der Arbeit der EU-
Grenzregionen, um die Ergebnisse von deren Arbeit in diesem Bereich zu koordinieren 
und zu optimieren; 

33. betont, dass die Raumverträglichkeitsprüfung zu einem besseren Verständnis der 
räumlichen Auswirkungen von Politik beiträgt; fordert die Kommission auf, in Betracht 
zu ziehen, der Raumverträglichkeitsprüfung mehr Gewicht zu verleihen, wenn 
Gesetzgebungsinitiativen der EU vorgeschlagen werden; 

34. ist der festen Überzeugung, dass ein Europäisches Rahmenübereinkommen über die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit, das es ermöglichen würde, im Falle einer 
räumlich begrenzten grenzübergreifenden Infrastruktur oder Dienstleistung (z. B. 
Krankenhaus oder Straßenbahnlinie) den nationalen Rechtsrahmen und/oder die 
nationalen Rechtsnormen von nur einem der beiden oder mehreren betroffenen Länder 
anzuwenden, grenzüberschreitende Hindernisse weiter verringern würde; begrüßt in 
diesem Zusammenhang den kürzlich veröffentlichten Vorschlag für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Mechanismus zur Überwindung 
rechtlicher und administrativer Hindernisse in einem grenzübergreifenden Kontext 
(COM(2018)0373); 

35. erwartet den ausstehenden Vorschlag der Kommission für eine Verordnung zu einem 
Verwaltungsinstrument für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit um zu bewerten, 
ob es für die betreffenden Regionen nützlich ist; 

° 

° ° 

36. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, den 
nationalen und regionalen Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Europäischen 
Ausschuss der Regionen und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zu 
übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0335 
Änderung der Kooperationsvereinbarung zwischen den USA und der EU 
(Einsatz von Luftverkehrsmanagementsystemen) *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. September 2018 zu 
dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Union – 
der Änderung 1 der Kooperationsvereinbarung NAT-I-9406 zwischen den Vereinigten 
Staaten von Amerika und der Europäischen Union (05800/2018 – C8-0122/2018 – 
2018/0009(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (05800/2018), 

– unter Hinweis auf die Änderung 1 der Kooperationsvereinbarung Nat-I-9406 zwischen 
den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union (14031/2017), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 100 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a und Artikel 218 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0122/2018), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie (A8-0214/2018), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss der Vereinbarung; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Vereinigten Staaten von Amerika zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0336 
Luftverkehrsabkommen zwischen Kanada und der EU (Beitritt Kroatiens) 
*** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. September 2018 zu 
dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss eines Protokolls zur 
Änderung des Luftverkehrsabkommens zwischen Kanada und der Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten im Namen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten 
anlässlich des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union (12256/2014 – 
C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (12256/2014), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Protokolls zur Änderung des 
Luftverkehrsabkommens zwischen Kanada und der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten anlässlich des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen 
Union (12255/2014), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 100 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0080/2017), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus 
(A8-0256/2018), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Protokolls; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und Kanadas 
zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0340 
Die Lage in Ungarn  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. September 2018 zu einem 
Vorschlag, mit dem der Rat aufgefordert wird, im Einklang mit Artikel 7 Absatz 1 des 
Vertrags über die Europäische Union festzustellen, dass die eindeutige Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der Werte, auf die sich die Union gründet, durch Ungarn 
besteht (2017/2131(INL)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 2 und 
Artikel 7 Absatz 1, 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und ihre Protokolle, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

– unter Hinweis auf die internationalen Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen und des Europarats, wie die Europäische Sozialcharta und das 
Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Mai 2017 zur Lage in Ungarn17, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 16. Dezember 201518 und vom 10. Juni 
201519 zur Lage in Ungarn, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Juli 2013 zu der Lage der Grundrechte: 
Standards und Praktiken in Ungarn (gemäß der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 16. Februar 2012)20, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 16. Februar 2012 zu den aktuellen 
                                                 
17  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0216. 
18  ABl. C 399 vom 24.11.2017, S.127. 
19  ABl. C 407 vom 4.11.2016, S. 46. 
20  ABl. C 75 vom 26.2.2016, S. 52. 
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politischen Entwicklungen in Ungarn21 und vom 10. März 2011 zum Mediengesetz in 
Ungarn22, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte23, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. April 2004 zu der Mitteilung der 
Kommission zu Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union: Wahrung und 
Förderung der Grundwerte der Europäischen Union24, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. Oktober 2003 an den Rat 
und an das Europäische Parlament zu Artikel 7 des Vertrags über die Europäische 
Union - Wahrung und Förderung der Grundwerte der Europäischen Union25,  

– unter Hinweis auf die Jahresberichte der Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte (FRA) und des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), 

– gestützt auf Artikel 45, 52 und 83 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahmen des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses 
für Kultur und Bildung, des Ausschusses für konstitutionelle Angelegenheiten und des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 
(A8‑0250/2018), 

A. in der Erwägung, dass sich die Europäische Union auf die in Artikel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) festgelegten, in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union widergespiegelten und in internationalen 
Menschenrechtsübereinkommen verankerten Werte gründet, d. h. auf die Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die 
Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Personen, die einer 
Minderheit angehören, und dass diese Werte, die allen Mitgliedstaaten gemein sind und 
die alle Mitgliedstaaten aus freien Stücken angenommen haben, die Grundlage der 
Rechte darstellen, die allen in der Union lebenden Personen zustehen; 

B. in der Erwägung, dass jede eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in 
Artikel 2 EUV genannten Werte durch einen Mitgliedstaat nicht nur den Mitgliedstaat 
betrifft, in dem diese Gefahr auftritt, sondern Auswirkungen auf die anderen 
Mitgliedstaaten, auf das gegenseitige Vertrauen zwischen ihnen sowie auf das Wesen 
der Union selbst, und die im Unionsrecht festgeschriebenen Grundrechte ihrer Bürger 
hat;  

C. in der Erwägung, dass, wie in der Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2003 zu 
Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union angegeben, der Anwendungsbereich 
von Artikel 7 EUV, im Gegensatz zu Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise 

                                                 
21  ABl. C 249 E vom 30.8.2013, S. 27. 
22  ABl. C 199 E vom 7.7.2012, S. 154. 
23  ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 162. 
24  ABl. C 104 E vom 30.4.2004, S. 408. 
25  COM(2003)0606. 
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der Europäischen Union, nicht auf die Verpflichtungen aus den Verträgen beschränkt 
ist, und dass die Union das Vorliegen einer eindeutigen Gefahr einer schwerwiegenden 
Verletzung der gemeinsamen Werte in Bereichen prüfen kann, die in die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten fallen; 

D. in der Erwägung, dass Artikel 7 Absatz 1 EUV eine vorbeugende Phase darstellt, die 
der Union die Möglichkeit einräumt, im Falle der eindeutigen Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der gemeinsamen Werte einzugreifen; in der Erwägung, 
dass im Rahmen einer solchen vorbeugenden Maßnahme ein Dialog mit dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgesehen ist, und dass mit der Maßnahme das Ziel 
verfolgt wird, etwaige Sanktionen zu vermeiden; 

E. in der Erwägung, dass, auch wenn die ungarischen Stellen stets bereit waren, die 
Rechtmäßigkeit sämtlicher konkreter Maßnahmen zu erörtern, keine Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lage getroffen wurden, und nach wie vor zahlreiche Bedenken 
bestehen, wodurch der Ruf der Union sowie ihre Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit bei 
der Verteidigung der Grundrechte, der Menschenrechte und der Demokratie weltweit 
beeinträchtigt werden und deutlich wird, dass die Union in Bezug auf diese Bedenken 
im Rahmen eines abgestimmten Vorgehens tätig werden muss; 

1. weist darauf hin, dass die Bedenken des Parlaments folgende Punkte betreffen: 

– die Funktionsweise des Verfassungs- und des Wahlsystems; 

– die Unabhängigkeit der Justiz und anderer Institutionen sowie die Rechte der 
Richter, 

– Korruption und Interessenkonflikte, 

– Privatsphäre und Datenschutz, 

– das Recht auf freie Meinungsäußerung, 

– die akademische Freiheit, 

– die Religionsfreiheit, 

–  die Vereinigungsfreiheit, 

– das Recht auf Gleichbehandlung, 

– die Rechte von Personen, die einer Minderheit angehören, einschließlich Roma 
und Juden, und den Schutz vor hetzerischen Äußerungen, die gegen diese 
Minderheiten gerichtet sind, 

– die Grundrechte von Migranten, Asylsuchenden und Flüchtlingen, 

– wirtschaftliche und soziale Rechte. 

2. ist der Ansicht, dass die in der Anlage zu dieser Entschließung genannten Sachverhalte 
und Tendenzen in ihrer Gesamtheit eine systemrelevante Bedrohung der in 
Artikel 2 EUV genannten Werte und die eindeutige Gefahr ihrer schwerwiegenden 
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Verletzung darstellen; 

3. weist auf die Ergebnisse der Parlamentswahl in Ungarn vom 8. April 2018 hin; betont, 
dass jede ungarische Regierung dafür verantwortlich ist, die Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 EUV genannten Werte auszuräumen, 
selbst wenn diese Gefahr eine dauerhafte Folge der von früheren Regierungen 
vorgeschlagenen oder gebilligten politischen Entscheidungen ist; 

4 übermittelt dem Rat aus diesem Grund, und im Einklang mit Artikel 7 Absatz 1 EUV, 
den in der Anlage enthaltenen begründeten Vorschlag und fordert ihn auf festzustellen, 
ob die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 EUV 
genannten Werte durch Ungarn besteht, und diesbezüglich geeignete Empfehlungen an 
Ungarn zu richten; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den in der Anlage enthaltenen 
begründeten Vorschlag für einen Beschluss des Rates dem Rat, der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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ANLAGE ZUR ENTSCHLIESSUNG 

Vorschlag für einen 

Beschluss des Rates 

zur Feststellung der eindeutigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Werte, 
auf die sich die Union gründet, durch Ungarn, im Einklang mit Artikel 7 Absatz 1 des 
Vertrags über die Europäische Union 
 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION, 
 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1, 

auf begründeten Vorschlag des Europäischen Parlaments, 

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

 

(1) Die Europäische Union gründet sich auf die in Artikel 2 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) genannten Werte, die allen Mitgliedstaaten gemein sind und 
zu denen die Achtung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte 
gehört. Nach Artikel 49 EUV setzt der Beitritt zur Union die Achtung und Förderung 
der in Artikel 2 EUV genannten Werte voraus.  

(2) Der Beitritt Ungarns war ein freiwilliger Akt auf der Grundlage einer souveränen 
Entscheidung mit einem breiten Konsens des gesamten politischen Spektrums in 
Ungarn. 

(3) In seinem begründeten Vorschlag hat das Europäische Parlament seine Bedenken im 
Zusammenhang mit der Lage in Ungarn dargelegt. Die größten Bedenken bestehen 
insbesondere in Bezug auf die Funktionsweise des Verfassungs- und des Wahlsystems, 
die Unabhängigkeit der Justiz und anderer Institutionen, die Rechte der Richter, 
Korruption und Interessenkonflikte, die Privatsphäre und den Datenschutz, das Recht 
auf freie Meinungsäußerung, die akademische Freiheit, die Religionsfreiheit, die 
Vereinigungsfreiheit, das Recht auf Gleichbehandlung, die Rechte von Personen, die 
einer Minderheit angehören, einschließlich Roma und Juden, und den Schutz vor 
hetzerischen Äußerungen, die gegen diese Minderheiten gerichtet sind, die Grundrechte 
von Migranten, Asylsuchenden und Flüchtlingen und die wirtschaftlichen und sozialen 
Rechte. 

(4) Das Europäische Parlament hat ferner festgestellt, dass die ungarischen Stellen zwar 
stets bereit waren, die Rechtmäßigkeit sämtlicher konkreter Maßnahmen zu erörtern, es 
jedoch versäumt haben, alle in seinen vorangegangenen Entschließungen empfohlenen 
Maßnahmen zu ergreifen. 
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(5) In seiner Entschließung vom 17. Mai 2017 zur Lage in Ungarn erklärte das Europäische 
Parlament, dass angesichts der aktuellen Situation in Ungarn die eindeutige Gefahr 
einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 EUV genannten Werte besteht und 
es daher gerechtfertigt ist, das Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 EUV einzuleiten. 

(6) In ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2003 zu Artikel 7 des Vertrags über die Europäische 
Union führt die Kommission zahlreiche Informationsquellen an, die bei der 
Überwachung der Wahrung und Förderung der gemeinsamen Werte berücksichtigt 
werden müssen, darunter die Berichte internationaler und regierungsunabhängiger 
Organisationen und die Entscheidungen regionaler und internationaler Gerichte. Viele 
verschiedene Akteure auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene haben 
tiefe Besorgnis über die Lage der Demokratie, der Rechtstaatlichkeit und der 
Grundrechte in Ungarn geäußert, darunter die Organe und Einrichtungen der Union, der 
Europarat, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die 
Vereinten Nationen und zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen, doch handelt 
es sich dabei um nicht rechtsverbindliche Stellungnahmen, da es allein dem Gerichtshof 
der Europäischen Union obliegt, die Bestimmungen der Verträge auszulegen. 

Funktionsweise des Verfassungs- und des Wahlsystems 

(7) Die Venedig-Kommission äußerte sich mehrfach besorgt angesichts des 
Verfassungsprozesses in Ungarn, und zwar sowohl mit Blick auf das Grundgesetz als 
auch auf seine Änderungen. Die Venedig-Kommission begrüßte, dass mit dem 
Grundgesetz eine Verfassungsordnung eingeführt wurde, der Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und der Schutz der Grundrechte zugrunde liegen, und sie erkannte 
an, dass Bemühungen unternommen wurden, eine Verfassungsordnung zu schaffen, die 
mit den gemeinsamen demokratischen Werten und Normen Europas im Einklang steht, 
und die Grundrechte und -freiheiten im Einklang mit verbindlichen internationalen 
Instrumenten festzulegen. Kritisiert wurden vor allem die fehlende Transparenz des 
Prozesses, die unzulängliche Einbeziehung der Zivilgesellschaft, das Ausbleiben einer 
wirklichen Konsultation, die Gefährdung der Gewaltenteilung und die Schwächung des 
nationalen Systems von Kontrolle und Gegenkontrolle. 

(8) Die Zuständigkeiten des ungarischen Verfassungsgerichts seien durch die 
Verfassungsreform beschränkt worden, auch mit Blick auf Haushaltsfragen, die 
Abschaffung der Popularklage, die Möglichkeit des Gerichts, auf seine Rechtsprechung 
aus der Zeit vor dem 1. Januar 2012 Bezug zu nehmen, und die Einschränkung der 
Befugnis des Gerichts, die Verfassungsmäßigkeit von Änderungen des Grundgesetzes 
zu prüfen, die nicht lediglich verfahrensrechtlichen Charakter tragen. Die Venedig-
Kommission äußerte große Besorgnis angesichts dieser Einschränkungen und des 
Verfahrens für die Ernennung der Richter und empfahl den ungarischen 
Regierungsstellen in ihrem Gutachten vom 19. Juni 2012 zum Gesetz Nr. CLI/2011 
über das ungarische Verfassungsgericht und in seinem Gutachten vom 17. Juni 2013 
zur vierten Änderung des ungarischen Grundgesetzes, für die notwendigen Kontrollen 
und Gegenkontrollen zu sorgen. In ihren Gutachten gelangte die Venedig-Kommission 
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auch zu einer positiven Bewertung einer Reihe von Elementen der Reformen, darunter 
die Bestimmungen über Haushaltsgarantien, der Ausschluss einer Wiederwahl von 
Richtern und die Tatsache, dass dem Ombudsmann für Grundrechte das Recht zur 
Einleitung von Ex-post-Überprüfungen eingeräumt wurde. 

(9) In seinen abschließenden Bemerkungen vom 5. April 2018 äußerte der 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen seine Sorge darüber, dass das derzeitige 
Verfahren der Verfassungsbeschwerde einen eingeschränkteren Zugang zum 
Verfassungsgericht bietet, keine Frist für die verfassungsgerichtliche Kontrolle vorsieht 
und keine aufschiebende Wirkung in Bezug auf angefochtene Rechtsvorschriften hat. 
Außerdem wies der Menschenrechtsrat darauf hin, dass die Sicherheit der Amtszeit der 
Richter durch die Bestimmungen des neuen Gesetzes über das Verfassungsgericht 
geschwächt und der Einfluss der Regierung auf die Zusammensetzung und 
Arbeitsweise des Verfassungsgerichts gestärkt wird, da in dem Gesetz das Verfahren 
für die Ernennung von Richtern, die Zahl der Richter am Gericht und ihr 
Renteneintrittsalter geändert wurde. Der Menschenrechtsrat war darüber hinaus besorgt 
über die Einschränkung der Zuständigkeit und der Befugnisse des Verfassungsgerichts 
mit Blick auf die Überprüfung von Rechtsvorschriften, die Auswirkungen auf 
Haushaltsangelegenheiten haben. 

(10) In ihrem Bericht vom 27. Juni 2018 erklärte die begrenzte Wahlbeobachtungsmission 
des Büros der OSZE für demokratische Institutionen und Menschenrechte, dass die 
Wahl in technischer Hinsicht professionell und transparent durchgeführt wurde und 
dass die Grundrechte und -freiheiten zwar insgesamt gewahrt, jedoch in einem 
ungünstigen Klima ausgeübt wurden. Die Wahlverwaltung habe ihr Mandat 
professionell und transparent erfüllt, das allgemeine Vertrauen der Beteiligten genossen 
und sei generell als unparteiisch wahrgenommen worden. Der Wahlkampf sei lebhaft 
verlaufen, durch feindliche und einschüchternde Wahlkampfrhetorik sei jedoch der 
Raum für eine inhaltliche Debatte begrenzt und die Fähigkeit der Wähler, eine fundierte 
Entscheidung zu treffen, eingeschränkt worden. Die Finanzierung des Wahlkampfs aus 
öffentlichen Mitteln und die Ausgabenobergrenzen hätten zum Ziel gehabt, allen 
Bewerbern gleiche Chancen zu bieten. Die Möglichkeit der Kandidaten, unter gleichen 
Bedingungen miteinander in Wettbewerb zu treten, sei jedoch durch die überhöhten 
Ausgaben der Regierung für öffentliche Informationsanzeigen, durch die die 
Wahlkampfbotschaft der Regierungskoalition herausgehoben worden sei, erheblich 
beeinträchtigt worden. Da bis zur Wahl keine Berichterstattung habe erfolgen müssen, 
seien den Wählern Informationen über die Wahlkampffinanzierung, die wesentlich für 
eine fundierte Entscheidung sind, faktisch vorenthalten worden. Des Weiteren äußerte 
die Wahlbeobachtungsmission Besorgnis über die Einteilung von 
Einpersonenwahlkreisen. Ähnliche Bedenken wurden auch in dem gemeinsamen 
Gutachten der Venedig-Kommission und des Rates für demokratische Wahlen vom 
18. Juni 2012 zu dem Gesetz über die Wahl von Mitgliedern des ungarischen 
Parlaments vorgebracht, in der erwähnt wurde, dass die Abgrenzung der Wahlkreise 
transparent und professionell im Rahmen eines objektiven, unparteiischen Verfahrens 
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erfolgen muss, wobei keine kurzfristigen politischen Ziele verfolgt werden dürfen 
(willkürliche Einteilung von Wahlkreisen).  

(11) In den vergangenen Jahren führte die ungarische Regierung zahlreiche nationale 
Konsultationen durch, wodurch die direkte Demokratie auf nationaler Ebene 
ausgeweitet wurde. Die Kommission wies am 27. April 2017 darauf hin, dass die 
nationale Konsultation „Brüssel stoppen!“ mehrere Behauptungen und Unterstellungen 
enthielt, die sachlich falsch oder äußerst irreführend waren. Des Weiteren führte die 
ungarische Regierung im Mai 2015 eine Konsultation zum Thema „Einwanderung und 
Terrorismus“ und im Oktober 2017 eine Konsultation gegen einen sogenannten „Soros-
Plan“ durch. Bei diesen Konsultationen, die insbesondere gegen die Person George 
Soros und die Union gerichtet waren, wurden Parallelen zwischen Terrorismus und 
Migration gezogen, durch die Hass gegenüber Migranten geschürt wurde. 

Unabhängigkeit der Justiz und anderer Institutionen sowie die Rechte der Richter 

(12) Im Zuge der umfassenden Änderungen des Rechtsrahmens, die im Jahr 2011 
vorgenommen wurden, wurden dem Präsidenten des neu eingerichteten Nationalen 
Justizamts umfassende Befugnisse übertragen. Die Venedig-Kommission kritisierte 
diese umfassenden Befugnisse in ihrem Gutachten vom 19. März 2012 zu dem Gesetz 
Nr. CLXII/2011 über die Rechtsstellung und die Vergütung von Richtern und dem 
Gesetz Nr. CLXI/2011 über die Organisation und Verwaltung der Gerichte in Ungarn 
sowie in ihrer Stellungnahme vom 15. Oktober 2012 über die Schwerpunktgesetze 
betreffend die Justiz. Ähnliche Bedenken wurden am 29. Februar 2012 und am 3. Juli 
2013 vom Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Unabhängigkeit von 
Richtern und Anwälten sowie von der Gruppe der Staaten gegen Korruption (GRECO) 
in ihrem Bericht vom 27. März 2015 vorgebracht. All diese Akteure betonten, dass die 
Rolle des Kollektivorgans – des Nationalen Richterrats – als Kontrollbehörde gestärkt 
werden muss, da der Präsident des Nationalen Justizamts, der vom ungarischen 
Parlament gewählt wird, nicht als Organ der gerichtlichen Selbstverwaltung angesehen 
werden kann. Aufgrund internationaler Empfehlungen wurden der Status des 
Präsidenten des Nationalen Justizamts geändert und seine Befugnisse eingeschränkt, 
um für ein besseres Gleichgewicht zwischen dem Präsidenten und dem Nationalen 
Justizamt zu sorgen. 

(13) Seit 2012 hat Ungarn positive Schritte unternommen, um bestimmte Aufgaben des 
Präsidenten des Nationalen Justizamts auf den Nationalen Richterrat zu übertragen, 
damit für ein besseres Gleichgewicht zwischen den beiden Organen gesorgt ist. Es sind 
jedoch weitere Fortschritte nötig. Die GRECO forderte in ihrem Bericht vom 27. März 
2015, die potenziellen Gefahren zu minimieren, die mit Ermessensentscheidungen des 
Präsidenten des Nationalen Justizamts einhergingen. Dieser ist unter anderem befugt, 
Richter zu versetzen und zuzuteilen, und spielt eine Rolle in Disziplinarverfahren gegen 
Richter. Darüber hinaus richtet der Präsident des Nationalen Justizamts Empfehlungen 
an den ungarischen Staatspräsidenten hinsichtlich der Ernennung und Entlassung der 
Gerichtspräsidenten, einschließlich der Präsidenten und Vizepräsidenten der 
Berufungsgerichte. Die GRECO begrüßte den kürzlich angenommenen Ethikkodex für 
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Richter, ist jedoch der Ansicht, dass dieser klarer formuliert werden und mit internen 
Schulungen einhergehen könnte. Die GRECO äußerte außerdem Anerkennung 
bezüglich der zwischen 2012 und 2014 in Ungarn vorgenommenen Änderungen der 
Bestimmungen über die Bestellung von Richtern und über die Auswahlverfahren, durch 
die dem Nationalen Richterrat im Rahmen des Auswahlvorganges eine stärkere 
Kontrollfunktion zukommt. Am 2. Mai 2018 erließ der Nationale Richterrat in einer 
Sitzung einstimmig Beschlüsse über die Praxis des Präsidenten des Nationalen 
Justizamts, Ausschreibungen für richterliche und leitende Positionen für nicht 
erfolgreich zu erklären. In den Beschlüssen wurde die Praxis des Präsidenten für 
rechtswidrig befunden. 

(14) Am 29. Mai 2018 legte die ungarische Regierung den Entwurf einer Siebten Änderung 
des Grundgesetzes (T/332) vor, der am 20. Juni 2018 angenommen wurde. Durch die 
Änderung wurde ein neues System von Verwaltungsgerichten eingeführt. 

(15) Im Anschluss an das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (der 
„Gerichtshof“) vom 6. November 2012 in der Rechtssache C-286/12, 
Kommission/Ungarn26, in dem der Gerichtshof befand, dass Ungarn dadurch gegen 
seine Verpflichtungen nach Unionsrecht verstoßen hat, dass es eine nationale Regelung 
erlassen hat, gemäß der Richter, Staatsanwälte und Notare mit Vollendung des 62. 
Lebensjahres aus dem Berufsleben ausscheiden müssen, nahm das ungarische 
Parlament das Gesetz Nr. XX/2013 an, in dem vorgesehen ist, dass das 
Renteneintrittsalter von Richtern über einen Zeitraum von zehn Jahren schrittweise auf 
65 Jahre abgesenkt wird, und in dem die Kriterien für die Wiedereinsetzung oder 
Entschädigung festgelegt sind. Gemäß dem Gesetz bestand die Möglichkeit, dass 
Richter im Ruhestand zu denselben Bedingungen wie vor den Bestimmungen über das 
Ausscheiden aus dem Berufsleben auf ihre frühere Stelle an demselben Gericht 
zurückkehrten. Wenn sie nicht zur Rückkehr bereit waren, erhielten sie für ihre 
entgangene Vergütung einen Pauschalbetrag in Höhe von zwölf Monatsvergütungen. 
Außerdem konnten sie beim Gericht eine weitere Entschädigung beantragen. Die 
Wiedereinsetzung in Führungspositionen in der Verwaltung wurde jedoch nicht 
garantiert. Dessen ungeachtet erkannte die Kommission die Maßnahmen Ungarns an, 
sein Ruhestandsrecht mit dem Unionsrecht vereinbar zu machen. In seinem Bericht 
vom Oktober 2015 führte das Menschenrechtsinstitut der Internationalen 
Anwaltskammer an, dass die Mehrheit der entlassenen Richter nicht auf ihre 
ursprünglichen Posten zurückgekehrt ist, teils deshalb, weil ihre bisherigen Posten 
zwischenzeitlich bereits neu besetzt worden waren. Das Institut wies ferner darauf hin, 
dass die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der ungarischen Justiz nicht 
gewährleistet sind und die Rechtsstaatlichkeit nach wie vor geschwächt ist. 

(16) In seinem Urteil vom 16. Juli 2015 in der Rechtssache Gazsó/Ungarn stellte der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) fest, dass gegen das Recht auf 
ein faires Verfahren und das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf verstoßen wurde. 

                                                 
26  Urteil des Gerichtshofs vom 6. November 2012, Kommission/Ungarn, C-286/12, 

ECLI:EU:C:2012:687. 
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Der EGMR kam zu dem Schluss, dass die Rechtsverletzungen darauf zurückzuführen 
sind, dass Ungarn wiederholt versäumt hat, sicherzustellen, dass Verfahren zur 
Feststellung von Bürgerrechten und -pflichten innerhalb einer angemessenen Frist 
abgeschlossen werden, und Maßnahmen zu ergreifen, damit Antragsteller auf nationaler 
Ebene eine Wiedergutmachung für übermäßig lange Zivilverfahren fordern können. 
Die Durchführung des Urteils steht noch aus. Die 2016 verabschiedete neue 
Zivilprozessordnung sieht die Beschleunigung von Zivilverfahren durch Einführung 
eines zweistufigen Verfahrens vor. Ungarn hat dem Ministerkomitee des Europarats 
mitgeteilt, dass das neue Gesetz zur Schaffung eines wirksamen Rechtsbehelfs für 
lange Verfahren bis Oktober 2018 verabschiedet wird. 

(17) In seinem Urteil vom 23. Juni 2016 in der Rechtssache Baka/Ungarn stellte der EGMR 
fest, dass gegen das Recht von András Baka, der im Juni 2009 für einen Zeitraum von 
sechs Jahren zum Präsidenten des Obersten Gerichtshofs gewählt worden war, dieses 
Amt im Einklang mit den Übergangsbestimmungen des Grundgesetzes, durch die die 
Kurie zur Rechtsnachfolgerin des Obersten Gerichtshofs wurde, jedoch aufgeben 
musste, auf Zugang zu einem Gericht und auf freie Meinungsäußerung verstoßen 
wurde. Die Durchführung des Urteils steht noch aus. Am 10. März 2017 forderte das 
Ministerkomitee des Europarats, dass Maßnahmen ergriffen werden, damit keine 
weiteren frühzeitigen Entlassungen von Richtern aus ähnlichen Gründen erfolgen und 
ein entsprechender Missbrauch verhindert wird. Die ungarische Regierung wies darauf 
hin, dass diese Maßnahmen nicht mit der Durchführung des Urteils in Zusammenhang 
stehen. 

(18) Am 29. September 2008 wurde András Jóri für eine Amtszeit von sechs Jahren zum 
Datenschutzbeauftragten ernannt. Mit Wirkung vom 1. Januar 2012 beschloss das 
ungarische Parlament jedoch, das Datenschutzsystem zu reformieren und den 
Datenschutzbeauftragten durch eine nationale Behörde für Datenschutz und 
Informationsfreiheit zu ersetzen. András Jóri musste sein Amt vor Ablauf seiner 
gesamten Amtszeit aufgeben. Am 8. April 2014 stellte der Gerichtshof fest, dass die 
Unabhängigkeit von Aufsichtsbehörden zwingend auch die Verpflichtung umfasst, es 
ihnen zu ermöglichen, ihr Amt bis zum regulären Ablauf ihrer Amtszeit auszuüben, und 
dass Ungarn seine Verpflichtung gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rats nicht erfüllt hat27. Daraufhin änderte Ungarn die Vorschriften 
für die Ernennung des Beauftragten, entschuldigte sich und zahlte die vereinbarte 
Entschädigungssumme. 

(19) Die Venedig-Kommission wies in ihrem Gutachten vom 19. Juni 2012 zu dem 
Gesetz Nr. CLXIII/2011 über die Staatsanwaltschaft und dem Gesetz Nr. CLXIV/2011 
über die Rechtsstellung des Generalstaatsanwalts, der Staatsanwälte und anderer 
Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft sowie die Laufbahn als Staatsanwalt in Ungarn auf 
mehrere Mängel hin. Die GRECO forderte die ungarischen Regierungsstellen in ihrem 

                                                 
27  Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 
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Bericht vom 27. März 2015 auf, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um einen 
Missbrauch zu verhüten und die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft zu stärken, 
indem unter anderem die Möglichkeit der Wiederwahl des Generalstaatsanwalts 
abgeschafft wird. Darüber hinaus forderte die GRECO, dass Disziplinarverfahren gegen 
reguläre Staatsanwälte transparenter gestaltet werden müssten und dass 
Entscheidungen, einen Fall einem Staatsanwalt zu entziehen und einem anderen zu 
übertragen, von strengen rechtlichen Kriterien und Begründungen geleitet werden 
müssten. Nach Angaben der ungarischen Regierung seien die Fortschritte Ungarns in 
Bezug auf Staatsanwälte in dem Compliance-Bericht der GRECO von 2017 anerkannt 
worden. (Die Veröffentlichung wurde von den ungarischen Behörden trotz 
Aufforderungen im Rahmen der GRECO-Plenartagungen noch nicht genehmigt.) Der 
zweite Compliance-Bericht liegt noch nicht vor. 

Korruption und Interessenkonflikte 

(20) In ihrem Bericht vom 27. März 2015 forderte die GRECO die Einführung von 
Verhaltenskodizes für die Mitglieder des ungarischen Parlaments mit Leitlinien für 
Fälle von Interessenkonflikten. Darüber hinaus sollten die Parlamentsmitglieder 
verpflichtet werden, ad hoc auftretende Interessenkonflikte zu melden. Außerdem sollte 
die Verpflichtung zur Offenlegung ihrer Vermögenswerte strenger gestaltet werden. 
Dazu sollten Bestimmungen erlassen werden, nach denen Sanktionen verhängt werden 
können, wenn falsche Vermögensoffenbarungen vorgelegt werden. Darüber hinaus 
sollten die Vermögensoffenbarungen im Internet veröffentlicht werden, um der 
Allgemeinheit eine echte Kontrollmöglichkeit zu geben. Es sollte eine einheitliche 
elektronische Datenbank eingerichtet werden, damit alle Offenlegungen und 
Änderungen in transparenter Weise zugänglich sind. 

(21) In ihrem Bericht vom 27. Juni 2018 kam die begrenzte Wahlbeobachtungsmission des 
Büros der OSZE für demokratische Institutionen und Menschenrechte zu dem Schluss, 
dass die begrenzte Überwachung der Ausgaben für den Wahlkampf und die fehlende 
umfassende Offenlegung der Finanzierungsquellen für den Wahlkampf vor dem 
Abschluss der Wahl die Transparenz der Wahlkampfinanzierung und die Fähigkeit der 
Wähler beeinträchtigt, eine sachkundige Entscheidung zu treffen, und somit im 
Widerspruch zu internationalen Verpflichtungen und bewährten Verfahren steht Der 
staatliche Rechnungshof ist dafür zuständig, die Einhaltung der gesetzlichen 
Anforderungen zu überwachen und zu kontrollieren. Der offizielle Prüfbericht des 
staatlichen Rechnungshofs über die Parlamentswahl 2018 war nicht Bestandteil des 
Berichts, da er zum betreffenden Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt war. 

(22) Am 7. Dezember 2016 erhielt der Lenkungsausschuss der Partnerschaft für eine offene 
Regierung (Open Government Partnership – OGP) ein Schreiben der ungarischen 
Regierung, in dem diese den sofortigen Austritt Ungarns aus der Partnerschaft, an der 
sich 75 Staaten und hunderte zivilgesellschaftliche Organisationen freiwillig beteiligen, 
bekanntgab. Die Regierung Ungarns war seit Juli 2015 Gegenstand von Überprüfungen 
seitens der OGP, da zivilgesellschaftliche Organisationen Bedenken geäußert hatten, 
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die insbesondere ihren Handlungsspielraum bei Tätigkeiten in Ungarn betrafen. Nicht 
alle Mitgliedstaaten der EU sind Mitglied der OGP.  

(23) Ungarn erhält EU-Mittel in Höhe von 4,4 % seines BIP, d. h. mehr als die Hälfte der 
öffentlichen Investitionen. Der Anteil der Aufträge, die nach öffentlichen 
Vergabeverfahren erteilt wurden, zu denen nur ein einziges Angebot einging, blieb mit 
36 % im Jahr 2016 hoch. Ungarn weist im Hinblick auf die Strukturfonds und die 
Landwirtschaft im Zeitraum 2013–2017 unionsweit den höchsten Anteil an 
Empfehlungen für finanzielle Folgemaßnahmen vonseiten des OLAF auf. Im Jahr 2016 
schloss das OLAF eine Untersuchung zu einem Verkehrsprojekt in Ungarn mit einem 
Investitionsvolumen von 1,7 Mrd. EUR ab, dessen Hauptakteure mehrere internationale 
spezialisierte Bauunternehmen waren. Die Untersuchung ergab, dass es bei der 
Durchführung des Projekts zu äußerst schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten sowie 
mutmaßlich zu Betrug und Korruption gekommen war. 2017 stellte das OLAF bei der 
Untersuchung von 35 Verträgen über Straßenbeleuchtung, die an ein zum damaligen 
Zeitpunkt vom Schwiegersohn des ungarischen Premierministers kontrolliertes 
Unternehmen vergeben worden waren, schwerwiegende Unregelmäßigkeiten und 
Interessenkonflikte fest. Das OLAF übersandte seinen Abschlussbericht mit 
Empfehlungen für finanzielle Folgemaßnahmen zur Wiedereinziehung von 43,7 Mio. 
EUR an die Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung der Kommission 
und mit Empfehlungen für gerichtliche Folgemaßnahmen an den ungarischen 
Generalstaatsanwalt. Eine vom OLAF im Jahr 2017 abgeschlossene 
grenzüberschreitende Untersuchung erstreckte sich unter anderem auf den 
mutmaßlichen Missbrauch von Unionsmitteln bei 31 Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten. Bei der Untersuchung, die in Ungarn, Lettland und Serbien 
durchgeführt wurde, wurde ein System der Vergabe von Unteraufträgen aufgedeckt, 
das dazu diente, die Projektkosten künstlich in die Höhe zu treiben und zu verschleiern, 
dass die endgültigen Anbieter verbundene Unternehmen waren. Das OLAF schloss die 
Untersuchung deshalb mit einer Empfehlung für finanzielle Folgemaßnahmen an die 
Kommission zur Wiedereinziehung von 28,3 Mio. EUR und einer Empfehlung für 
gerichtliche Folgemaßnahmen an die ungarischen Justizbehörden ab. Ungarn beschloss, 
sich nicht an der Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft zu beteiligen, die für 
die strafrechtliche Untersuchung und Verfolgung sowie die Anklageerhebung in Bezug 
auf Personen, die als Täter oder Mittäter Straftaten zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union begangen haben, zuständig sein soll. 

(24) Dem Siebten Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt zufolge ist die Wirksamkeit der Regierungsführung in Ungarn seit 1996 
zurückgegangen; außerdem ist Ungarn einer der Mitgliedstaaten der Union mit der 
geringsten Wirksamkeit der Regierungsführung. Alle Regionen Ungarns liegen im 
Hinblick auf die Regierungsqualität deutlich unter dem Unionsdurchschnitt. Nach dem 
2014 von der Kommission veröffentlichten Bericht über die Korruptionsbekämpfung 
wird die Korruption in Ungarn als weit verbreitet (89 %) angesehen. Laut dem vom 
Weltwirtschaftsforum herausgegebenen Global Competitiveness Report 2017–2018 
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war das hohe Maß an Korruption einer der problematischsten Faktoren bei der 
Geschäftstätigkeit in Ungarn. 

Privatsphäre und Datenschutz 

(25) In seinem Urteil vom 12. Januar 2016 in der Rechtssache Szabó und Vissy/Ungarn 
stellte der EGMR fest, dass das Recht auf Achtung des Privatlebens verletzt wurde, da 
es keine ausreichenden rechtlichen Garantien gegen eine mögliche unrechtmäßige 
verdeckte Überwachung – unter anderem bei der Nutzung von 
Telekommunikationssystemen – aus Gründen der nationalen Sicherheit gibt. Die 
Kläger erhoben nicht den Vorwurf, dass man verdeckte Überwachungsmaßnahmen 
gegen sie ergriffen habe, sodass keine weiteren konkreten Maßnahmen erforderlich 
schienen. Die Änderung der entsprechenden Rechtsvorschriften ist allgemein 
erforderlich. Vorschläge zur Änderung des Gesetzes über die nationalen 
Sicherheitsdienste werden derzeit von den Sachverständigen der zuständigen 
Ministerien Ungarns diskutiert. Die Durchführung des Urteils steht somit noch aus. 

(26) In seinen abschließenden Bemerkungen vom 5. April 2018 äußerte der 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen Bedenken dahingehend, dass der 
Rechtsrahmen Ungarns für die verdeckte Überwachung aus Gründen der nationalen 
Sicherheit die Massenüberwachung der Kommunikation ermöglicht und nur 
unzureichende Vorkehrungen zum Schutz vor einer willkürlichen Verletzung des 
Rechts auf Privatsphäre vorsieht. Der Menschenrechtsrat war darüber hinaus besorgt 
über den Mangel an Bestimmungen, mit denen im Falle eines Missbrauchs für einen 
wirksamen Rechtsbehelf und nach Abschluss der Überwachungsmaßnahmen für die 
möglichst rasche Unterrichtung der betreffenden Person gesorgt wird, ohne den Zweck 
der Einschränkung zu gefährden.  

Recht auf freie Meinungsäußerung 

(27) Am 22. Juni 2015 veröffentlichte die Venedig-Kommission ihr Gutachten zu den 
Mediengesetzen Ungarns (Gesetz Nr. CLXXXV/2010 über die Mediendienste und die 
Massenmedien, Gesetz Nr. CIV/2010 über die Pressefreiheit und die Rechtsvorschriften 
für die Besteuerung der Werbeeinnahmen von Massenmedien), in dem sie zahlreiche 
Änderungen des Gesetzes über die Presse und des Mediengesetzes fordert, 
insbesondere mit Blick auf die Definition des Begriffs „illegale Medieninhalte“, die 
Offenlegung der Quellen von Journalisten und Sanktionen für Medienorganen. 
Ähnliche Bedenken waren im Februar 2011 in einer vom Büro des Beauftragten der 
OSZE für die Freiheit der Medien in Auftrag gegebenen Analyse, vom damaligen 
Menschenrechtskommissar des Europarats in seiner Stellungnahme vom 25. Februar 
2011 zu den Mediengesetzen Ungarns angesichts der Standards des Europarates für die 
Medienfreiheit und von Sachverständigen des Europarates in ihrem Gutachten über die 
Mediengesetze Ungarns vom 11. Mai 2012 vorgebracht worden. In seiner Erklärung 
vom 29. Januar 2013 begrüßte der Generalsekretär des Europarats, dass Diskussionen 
im Bereich der Medien zu mehreren wichtigen Veränderungen geführt haben. Der 
Menschenrechtskommissar des Europarats bekräftigte in seinem im Anschluss an seine 
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Reise nach Ungarn verfassten Bericht, der am 16. Dezember 2014 veröffentlicht wurde, 
allerdings die noch nicht ausgeräumten Bedenken. Er wies außerdem auf die Probleme 
im Zusammenhang mit der Eigentumskonzentration im Medienbereich und der 
Selbstzensur hin und betonte, dass der Rechtsrahmen, mit dem Verleumdung zu einer 
Straftat erklärt wurde, außer Kraft gesetzt werden sollte. 

(28) In ihrem Gutachten vom 22. Juni 2015 zu den Mediengesetzen erkannte die Venedig-
Kommission die Bemühungen der ungarischen Regierung an, im Laufe der Jahre den 
ursprünglichen Text der Mediengesetze entsprechend den Anmerkungen verschiedener 
Beobachter, einschließlich des Europarats, zu verbessern, und würdigte die Bereitschaft 
der ungarischen Regierungsstellen, den Dialog fortzusetzen. Dessen ungeachtet 
bekräftigte die Venedig-Kommission, dass die Vorschriften für die Wahl der Mitglieder 
des Medienrats geändert werden müssten, damit für eine faire Vertretung von 
gesellschaftlich wichtigen politischen und anderen Gruppen gesorgt ist, und dass das 
Verfahren für die Ernennung sowie die Stellung des Vorsitzes des Medienrats bzw. des 
Präsidenten der Medienbehörde überprüft werden sollte, um die Machtkonzentration zu 
verringern und für politische Neutralität zu sorgen; auch der Überwachungsausschuss 
sollte entsprechend reformiert werden. Darüber hinaus empfahl die Venedig-
Kommission, die Verwaltung der öffentlichen Medienunternehmen zu dezentralisieren 
und dafür zu sorgen, dass die nationale Nachrichtenagentur nicht der einzige 
Nachrichtenanbieter für öffentliche Medienunternehmen ist. Ähnliche Bedenken waren 
im Februar 2011 in einer vom Büro des Beauftragten der OSZE für die Freiheit der 
Medien in Auftrag gegebenen Analyse, vom damaligen Menschenrechtskommissar des 
Europarats in seiner Stellungnahme vom 25. Februar 2011 zu den Mediengesetzen 
Ungarns angesichts der Standards des Europarates für die Medienfreiheit und von 
Sachverständigen des Europarates für die Mediengesetze Ungarns in ihrem Gutachten 
vom 11. Mai 2012 vorgebracht worden. In seiner Erklärung vom 29. Januar 2013 
begrüßte der Generalsekretär des Europarats, dass Diskussionen im Bereich Medien zu 
mehreren wichtigen Veränderungen geführt hätten. In seinem im Anschluss an seine 
Reise nach Ungarn verfassten Bericht, der am 16. Dezember 2014 veröffentlicht wurde, 
wiederholte der Menschenrechtskommissar des Europarats allerdings die verbliebenen 
Bedenken. 

(29) Am 18. Oktober 2012 veröffentlichte die Venedig-Kommission ihr Gutachten zum 
ungarischen Gesetz Nr. CXII/2011 über das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung und die Informationsfreiheit. Trotz der allgemein positiven 
Bewertung stellte die Venedig-Kommission fest, dass weitere Verbesserungen 
erforderlich sind. Durch anschließende Änderungen dieses Gesetzes wurde das Recht 
auf Zugang zu Regierungsinformationen jedoch noch stärker eingeschränkt. Diese 
Änderungen wurden in der vom Büro des Beauftragten der OSZE für die Freiheit der 
Medien im März 2016 in Auftrag gegebenen Analyse kritisiert. In ihr wird angeführt, 
dass die Gebühren für die direkten Kosten zwar als vollkommen angemessen 
erscheinen, die Gebühren für die Zeit, die die Staatsbediensteten für die Beantwortung 
von Anfragen benötigten, jedoch inakzeptabel sind. Die Kommission stellt in ihrem 
Länderbericht von 2018 fest, dass der Datenschutzbeauftragte und die Gerichte, 

www.parlament.gv.at



 

 35 

einschließlich des Verfassungsgerichts, in transparenzbezogenen Fragen einen 
progressiven Standpunkt vertreten. 

(30) In ihrem Bericht vom 27. Juni 2018 kam die begrenzte Wahlbeobachtungsmission des 
Büros der OSZE für demokratische Institutionen und Menschenrechte für die 
Parlamentswahl 2018 in Ungarn zu dem Schluss, dass der Zugang zu Informationen 
sowie die Medien- und Vereinigungsfreiheit eingeschränkt wurden, auch durch die 
jüngsten Gesetzesänderungen, und dass in den Medien zwar ausführlich über den 
Wahlkampf berichtet wurde, die Berichterstattung aufgrund der Politisierung des 
Medieneigentums und ihrer Durchdringung mit den Informationskampagnen der 
Regierung aber äußerst polarisiert war und es an einer kritischen Analyse fehlte. Die 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt habe zwar ihren Auftrag, den Kandidaten 
kostenfreie Sendezeit zur Verfügung zu stellen, erfüllt, in ihren Nachrichtensendungen 
und redaktionellen Beiträgen jedoch eindeutig die Regierungskoalition begünstigt, was 
den internationalen Standards zuwiderlaufe. Die meisten privaten Rundfunkanstalten 
hätten in ihrer Berichterstattung Partei für die Regierungsparteien oder die 
Oppositionsparteien ergriffen. Die Online-Medien hätten eine Plattform für 
pluralistische, sachorientierte politische Debatten geboten. Die 
Wahlbeobachtungskommission wies ferner darauf hin, dass die Politisierung des 
Medieneigentums in Kombination mit einem restriktiven Rechtsrahmen und einer 
fehlenden unabhängigen Medienregulierungsstelle eine abschreckende Wirkung auf die 
redaktionelle Freiheit hatte, wodurch der Zugang zu pluralistischen Informationen für 
die Wähler beeinträchtigt wurde. Sie erwähnte außerdem, dass der Zugang zu 
Informationen durch die Gesetzesänderungen unangemessen eingeschränkt wurde, 
indem die Definition von Informationen, die nicht offengelegt werden müssen, 
ausgeweitet und die Gebühr für Anträge auf den Zugang zu Informationen erhöht 
wurde. 

(31) In seinen abschließenden Bemerkungen vom 5. April 2018 äußerte der 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen Bedenken im Hinblick auf die ungarischen 
Mediengesetze und Praktiken, mit denen das Recht auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung eingeschränkt werde. Er äußerte sich besorgt, dass der geltende 
Rechtsrahmen aufgrund zahlreicher Änderungen des Gesetzes nicht vollständig 
sicherstellt, dass die Berichterstattung in der Presse auf unzensierte und ungehinderte 
Weise erfolgen kann. Er wies mit Sorge darauf hin, dass der Medienrat und die 
Medienbehörde nicht unabhängig genug sind, um ihre Aufgaben wahrzunehmen, und 
über zu umfassende Regulierungs- und Sanktionsbefugnisse verfügen. 

(32) Am 13. April 2018 verurteilte der Beauftragte der OSZE für die Freiheit der Medien 
mit Nachdruck die Veröffentlichung einer Liste von mehr als 200 Personen durch ein 
ungarisches Medienunternehmen, das behauptete, dass über 2 000 Personen, 
einschließlich der namentlich aufgeführten, daran arbeiten, „die Regierung zu stürzen“. 
Die Liste wurde am 11. April in der ungarischen Zeitschrift Figyelő veröffentlicht und 
enthielt die Namen zahlreicher Journalisten und anderer Bürger. Am 7. Mai 2018 
brachte der Beauftragte der OSZE für die Freiheit der Medien seine große Besorgnis 
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darüber zum Ausdruck, dass einigen unabhängigen Journalisten die Akkreditierung 
verweigert wurde und diese daher keine Möglichkeit hatten, über die konstituierende 
Sitzung des neu gewählten ungarischen Parlaments zu berichten. Es wurde darüber 
hinaus angemerkt, dass ein solches Ereignis nicht dazu missbraucht werden darf, die 
kritische Berichterstattung inhaltlich zu beschneiden, und dass mit einem solchen 
Vorgehen ein negativer Präzedenzfall für die neue Wahlperiode des ungarischen 
Parlaments geschaffen wird. 

Akademische Freiheit 

(33) Am 6. Oktober 2017 nahm die Venedig-Kommission ihr Gutachten zum 
Gesetz Nr. XXV vom 4. April 2017 zur Änderung des nationalen 
Hochschulgesetzes Nr. CCIV/2011 an. Sie kam zu dem Schluss, dass die Einführung 
strengerer Regeln ohne ausgesprochen triftigen Grund in Kombination mit strengen 
Fristen und schwerwiegenden Rechtsfolgen für ausländische Universitäten, die bereits 
in Ungarn ansässig und dort seit vielen Jahren rechtmäßig tätig sind, im Hinblick auf 
die Rechtsstaatlichkeit und die Prinzipien der Grundrechte sowie die damit 
verbundenen Garantien äußerst problematisch ist. Diese Universitäten und ihre 
Studierenden seien durch nationale und internationale Vorschriften über die 
akademische Freiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung, die 
Versammlungsfreiheit, das Recht auf Bildung und die Freiheit der Lehre geschützt. Die 
Venedig-Kommission empfahl den ungarischen Regierungsstellen, vor allem 
sicherzustellen, dass neue Vorschriften über das Erfordernis einer Arbeitserlaubnis die 
akademische Freiheit nicht übermäßig stark beeinträchtigen und diskriminierungsfrei 
und flexibel angewandt werden, ohne die Qualität und internationale Ausrichtung der 
Bildung an den bereits niedergelassenen Universitäten zu gefährden. Auch der 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Meinungsfreiheit und das Recht 
auf freie Meinungsäußerung, der Sonderberichterstatter für Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit und die Sonderberichterstatterin für kulturelle Rechte brachten in 
ihrer Erklärung vom 11. April 2017 diese Bedenken über die Änderung des nationalen 
Hochschulgesetzes Nr. CCIV/2011 zum Ausdruck. In seinen abschließenden 
Bemerkungen vom 5. April 2018 wies der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 
darauf hin, dass es keine ausreichende Begründung für derartige Einschränkungen der 
Gedankenfreiheit, der freien Meinungsäußerung, der Vereinigungsfreiheit und der 
akademischen Freiheit gibt.  

(34) Am 17. Oktober 2017 verlängerte das ungarische Parlament die Frist, innerhalb deren 
die in Ungarn tätigen ausländischen Universitäten die neuen Kriterien erfüllen müssen, 
auf ausdrückliches Ersuchen der betroffenen Einrichtungen und auf Empfehlung des 
Präsidiums der ungarischen Rektorenkonferenz bis zum 1. Januar 2019. Die Venedig-
Kommission begrüßte diese Fristverlängerung. Die Verhandlungen zwischen der 
ungarischen Regierung und den betroffenen ausländischen Hochschulen, vor allem der 
Central European University, laufen noch, und somit bleibt der rechtliche 
Schwebezustand der ausländischen Universitäten vorerst bestehen, auch wenn die 
Central European University die neuen Anforderungen fristgerecht erfüllt hat.  
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(35) Am 7. Dezember 2017 beschloss die Europäische Kommission, beim Gerichtshof der 
Europäischen Union Klage gegen Ungarn einzureichen, weil die Änderung des 
nationalen Hochschulgesetzes Nr. CCIV/2011 die Tätigkeit von EU- und Nicht-EU-
Universitäten unverhältnismäßig stark einschränke und das Gesetz wieder mit dem 
Unionsrecht in Einklang gebracht werden müsse. Die Kommission war der Ansicht, 
dass das neue Gesetz dem Recht auf akademische Freiheit, dem Recht auf Bildung und 
der unternehmerischen Freiheit gemäß der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union („Charta“) sowie den rechtlichen Verpflichtungen der Union gemäß 
internationalem Handelsrecht zuwiderläuft. 

(36) Am 9. August 2018 wurde öffentlich, dass die ungarische Regierung plant, den 
Masterstudiengang Geschlechterstudien an der staatlichen Loránd-Eötvös-Universität 
(ELTE) einzustellen und an der privaten Central European University erworbene 
Masterabschlüsse (MA) im Studiengang Geschlechterstudien nicht anzuerkennen. Das 
Parlament weist darauf hin, dass der öffentliche Diskurs in Ungarn durch ein falsches 
Verständnis des Begriffs „soziales Geschlecht“ geprägt ist, und bedauert, dass die 
Begriffe „soziales Geschlecht“ und „Gleichstellung der Geschlechter“ in dieser 
Hinsicht absichtlich falsch ausgelegt werden. Das Parlament verurteilt die Angriffe auf 
die freie Lehre und Forschung, insbesondere auf das Fach Geschlechterstudien, das 
darauf abstellt, Machtverhältnisse, Diskriminierung und Geschlechterverhältnisse in der 
Gesellschaft zu analysieren und Lösungen für Ungleichheiten zu finden, und das in das 
Visier von Verleumdungskampagnen geraten ist. Das Parlament fordert, dass der 
demokratische Grundsatz der Freiheit der Bildung vollständig wiederhergestellt und 
gewahrt wird. 

Religionsfreiheit 

(37) Am 30. Dezember 2011 nahm das ungarische Parlament das Gesetz Nr. CCVI/2011 
über das Recht auf Gewissens- und Religionsfreiheit und die Rechtsstellung der 
Kirchen, Religionsbekenntnisse und religiösen Gemeinschaften an, das am 1. Januar 
2012 in Kraft trat. Mit dem Gesetz wurde die Rechtspersönlichkeit zahlreicher 
religiöser Organisationen überprüft und die Zahl der staatlich anerkannten Kirchen in 
Ungarn auf 14 gesenkt. Am 16. Dezember 2011 übermittelte der 
Menschenrechtskommissar des Europarats den ungarischen Regierungsstellen ein 
Schreiben, in dem er seine Bedenken über dieses Gesetz äußerte. Aufgrund des 
internationalen Drucks erweiterte das ungarische Parlament die Zahl der anerkannten 
Kirchen im Februar 2012 auf 31. Am 19. März 2012 veröffentlichte die Venedig-
Kommission ihr Gutachten zum ungarischen Gesetz Nr. CCVI/2011 über das Recht auf 
Gewissens- und Religionsfreiheit und die Rechtsstellung der Kirchen, 
Religionsbekenntnisse und religiösen Gemeinschaften und wies darauf hin, dass in dem 
Gesetz eine Reihe von Auflagen für die Anerkennung von Kirchen festgelegt werden, 
die übermäßig strikt sind und auf willkürlichen Kriterien beruhen. Sie wies ferner 
darauf hin, dass das Gesetz dazu geführt hat, dass Hunderte zuvor staatlich anerkannte 
Kirchen ihre staatliche Anerkennung verloren haben, und dass das Gesetz teilweise eine 
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ungerechte und sogar diskriminierende Behandlung von religiösen Überzeugungen und 
Gemeinschaften vorsieht, je nachdem, ob sie anerkannt sind oder nicht. 

(38) Im Februar 2013 stellte das Verfassungsgericht Ungarns fest, dass es verfassungswidrig 
war, den anerkannten Kirchen ihre staatliche Anerkennung zu entziehen. Aufgrund des 
Urteils des Verfassungsgerichts änderte das ungarische Parlament im März 2013 das 
Grundgesetz. Im Juni und September 2013 änderte das ungarische Parlament das 
Gesetz Nr. CCVI/2011, um eine zweistufige Einteilung in „Religionsgemeinschaften“ 
und „anerkannte Kirchen“ zu schaffen. Im September 2013 änderte das ungarische 
Parlament darüber hinaus das Grundgesetz ausdrücklich zu dem Zweck, sich selbst die 
Befugnis zu übertragen, Religionsgemeinschaften auszuwählen, die mit dem Staat 
„zusammenarbeiten“ sollen, um „Aufgaben im öffentlichen Interesse“ wahrzunehmen, 
wobei es sich selbst mit der Ermessensbefugnis ausstattete, eine religiöse Organisation 
mit einer Zweidrittelmehrheit anzuerkennen.  

(39) In seinem Urteil vom 8. April 2014 in der Rechtssache Magyar Keresztény Mennonita 
Egyház und andere/Ungarn urteilte der EGMR, dass Ungarn gegen die 
Vereinigungsfreiheit im Sinne der Gewissens- und Religionsfreiheit verstoßen hat. Das 
ungarische Verfassungsgericht stellte fest, dass bestimmte Regelungen bezüglich der 
Bedingungen für eine Anerkennung als Kirche verfassungswidrig waren, und erteilte 
dem Gesetzgeber die Anweisung, die betreffenden Regelungen gemäß den 
Anforderungen der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) zu überarbeiten. Demgemäß wurde das entsprechende Gesetz 
dem ungarischen Parlament im Dezember 2015 vorgelegt, erhielt jedoch nicht die 
erforderliche Mehrheit. Die Durchführung des Urteils steht noch aus. 

Vereinigungsfreiheit 

(40) Am 9. Juli 2014 wies der Menschenrechtskommissar des Europarats in einem 
Schreiben an die ungarischen Regierungsstellen darauf hin, dass er beunruhigt ist 
angesichts der stigmatisierenden Äußerungen von Politikern, die die Rechtmäßigkeit 
der Arbeit nichtstaatlicher Organisationen, die den Fonds des EWR und Norwegens für 
nichtstaatliche Organisationen verwalten bzw. Mittel aus diesem Fonds erhalten, 
infrage stellten, nachdem das ungarische Regierungsamt für die Kontrolle der 
Verwaltung entsprechende Audits durchgeführt hatte. Die ungarische Regierung hat 
eine Vereinbarung mit dem Fonds unterzeichnet, sodass die Zuschüsse weitergezahlt 
werden. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Lage von 
Menschenrechtsverteidigern reiste vom 8. bis 16. Februar 2016 nach Ungarn und 
erklärte in seinem anschließenden Bericht, dass der geltende Rechtsrahmen für die 
Wahrnehmung der Grundfreiheiten, darunter das Recht auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung sowie das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, 
erhebliche Herausforderungen mit sich bringt und dass sich auch Rechtsvorschriften in 
den Bereichen nationale Sicherheit und Migration einschränkend auf die 
Zivilgesellschaft auswirken können. 
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(41) Im April 2017 wurde dem ungarischen Parlament ein Gesetzesentwurf über die 
Transparenz von Organisationen, die Unterstützung aus dem Ausland erhalten, 
vorgelegt, dessen erklärtes Ziel es war, Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismus einzuführen. Die Venedig-
Kommission hatte 2013 anerkannt, dass es für einen Staat verschiedene Gründe geben 
könne, ausländische Finanzierung einzuschränken, auch zum Zwecke der Verhinderung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, jedoch sollten diese legitimen Ziele 
nicht als Vorwand dienen, um nichtstaatliche Organisationen zu kontrollieren oder ihre 
Fähigkeit zur Ausübung ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten, insbesondere zur Verteidigung 
der Menschenrechte, einzuschränken. Der Menschenrechtskommissar des Europarats 
übermittelte dem Präsidenten der ungarischen Nationalversammlung am 26. April 2017 
ein Schreiben, in dem er darauf hinwies, dass der Gesetzesvorschlag vor dem 
Hintergrund anhaltender feindlicher Äußerungen bestimmter Mitglieder der 
Regierungskoalition vorgelegt wurde, die einige nichtstaatliche Organisationen 
aufgrund ihrer Finanzierungsquellen öffentlich als „ausländische Agenten“ 
bezeichneten und ihre Rechtmäßigkeit in Frage stellten; der Begriff „ausländische 
Agenten“ wurde in dem Gesetzesentwurf jedoch nicht verwendet. Ähnliche Bedenken 
wurden in der am 7. März 2017 veröffentlichten Erklärung des Vorsitzes der Konferenz 
der internationalen nichtstaatlichen Organisationen des Europarats und des Vorsitzes 
des Sachverständigenrats für das Gesetz über nichtstaatliche Organisationen, in dem am 
24. April 2017 veröffentlichten Gutachten des Sachverständigenrats für das Gesetz über 
nichtstaatliche Organisationen und in der Erklärung der Sonderberichterstatter der 
Vereinten Nationen für die Lage von Menschenrechtsverteidigern und für die 
Förderung und den Schutz der Meinungsfreiheit und des Rechts der freien 
Meinungsäußerung vom 15. Mai 2017 vorgebracht. 

(42) Das ungarische Parlament nahm den Gesetzesvorschlag am 13. Juni 2017 mit einer 
Reihe von Änderungen an. In ihrer Stellungnahme vom 20. Juni 2017 räumte die 
Venedig-Kommission ein, dass der Begriff „Organisation, die Unterstützung aus dem 
Ausland erhält“ neutral und deskriptiv ist und dass einige dieser Änderungen eine 
deutliche Verbesserung darstellen, erklärte aber gleichzeitig, dass auf andere Bedenken 
nicht eingegangen wurde und die Änderungen nicht ausreichen, um die Bedenken zu 
zerstreuen, dass das Gesetz eine unverhältnismäßige und unnötige Beeinträchtigung der 
Vereinigungsfreiheit, der freien Meinungsäußerung, des Rechts auf Privatsphäre und 
des Diskriminierungsverbots zur Folge haben würde. In seinen abschließenden 
Bemerkungen vom 5. April 2018 wies der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 
darauf hin, dass es keine ausreichende Begründung für diese Anforderungen gibt, die 
Teil des Versuchs zu sein scheinen, einige nichtstaatliche Organisationen, darunter 
nichtstaatliche Organisationen, die sich für den Schutz der Menschenrechte in Ungarn 
einsetzen, zu diskreditieren. 

(43) Am 7. Dezember 2017 beschloss die Kommission, ein Gerichtsverfahren gegen Ungarn 
anzustrengen, da Ungarn aufgrund von Bestimmungen im Gesetz über nichtstaatliche 
Organisationen, mit denen nach Auffassung der Kommission zivilgesellschaftliche 
Organisationen indirekt diskriminiert und Spenden aus dem Ausland an solche 
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Organisationen unverhältnismäßig eingeschränkt würden, seinen Verpflichtungen 
gemäß den Vertragsbestimmungen über den freien Kapitalverkehr nicht nachkomme. 
Darüber hinaus machte die Kommission geltend, dass Ungarn gegen das Recht auf 
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Schutz des Privatlebens und der 
personenbezogenen Daten gemäß der Charta in Verbindung mit den 
Vertragsbestimmungen über den freien Kapitalverkehr gemäß Artikel 26 Absatz 2 
sowie Artikel 56 und 63 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
verstoßen hat. 

(44) Im Februar 2018 legte die ungarische Regierung ein Gesetzespaket vor, das aus drei 
Gesetzesvorschlägen (T/19776, T/19775 und T/19774) bestand. Der Vorsitz der 
Konferenz der internationalen nichtstaatlichen Organisationen des Europarats und der 
Vorsitz des Sachverständigenrats für das Gesetz über nichtstaatliche Organisationen 
veröffentlichten am 14. Februar 2018 eine Erklärung, in der sie darauf hinwiesen, dass 
das Paket nicht mit dem Recht auf Vereinigungsfreiheit vereinbar ist, vor allem für 
nichtstaatliche Organisationen, die sich für Migranten einsetzen. Am 15. Februar 2018 
äußerte der Menschenrechtskommissar des Europarats ähnliche Bedenken. Am 8. März 
2018 wiesen der Sonderberichterstatter über die Förderung und den Schutz des Rechts 
auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, der Sonderberichterstatter über die 
Lage von Menschenrechtsverteidigern, der Unabhängige Experte für Menschenrechte 
und internationale Solidarität, der Sonderberichterstatter über die Menschenrechte von 
Migranten und der Sonderberichterstatter für zeitgenössische Formen des Rassismus, 
der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender 
Intoleranz der Vereinten Nationen warnend darauf hin, dass der Gesetzesentwurf zu 
unzulässigen Einschränkungen der Vereinigungsfreiheit und der freien 
Meinungsäußerung in Ungarn führen würde. In seinen abschließenden Bemerkungen 
vom 5. April 2018 brachte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen seine Sorge 
zum Ausdruck, dass nichtstaatliche Organisationen durch das Gesetzespaket 
stigmatisiert werden und ihre Fähigkeit, ihre wichtigen Aufgaben im Bereich der 
Förderung der Menschenrechte und vor allem der Rechte von Flüchtlingen, 
Asylsuchenden und Migranten wahrzunehmen, beeinträchtigt wird, da im Rahmen des 
Gesetzespakets auf das „Überleben der Nation“ und den Schutz der Bürger und der 
Kultur angespielt sowie die Arbeit der nichtstaatlichen Organisationen mit einer 
angeblichen internationalen Verschwörung in Verbindung gebracht wird. Der 
Menschenrechtsrat war außerdem besorgt, dass die auferlegten Beschränkungen für die 
Finanzierung von nichtstaatlichen Organisationen aus dem Ausland verwendet werden 
könnten, um diese unzulässig unter Druck zu setzen und ungerechtfertigten Einfluss auf 
ihre Tätigkeiten zu nehmen. Einer der Gesetzesentwürfe sah vor, aus dem Ausland 
stammende Mittel nichtstaatlicher Organisationen, einschließlich Finanzmitteln der 
Union, mit einem Satz von 25 % zu besteuern; durch das Gesetzespaket würden die 
nichtstaatlichen Organisationen außerdem der Rechtsbehelfe beraubt, mit denen 
willkürliche Entscheidungen angefochten werden könnten. Am 22. März 2018 forderte 
der Ausschuss für Recht und Menschenrechte der Parlamentarischen Versammlung des 
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Europarats bei der Venedig-Kommission ein Gutachten zu dem vorgeschlagenen 
Gesetzespaket an. 

(45) Am 29. Mai 2018 legte die ungarische Regierung einen Gesetzesentwurf zur Änderung 
bestimmter Gesetze mit Bezug zu Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen 
Einwanderung vor (T/333). Der Entwurf ist eine überarbeitete Fassung des 
vorausgegangenen Legislativpakets und sieht strafrechtliche Sanktionen für die 
„Förderung der illegalen Einwanderung“ vor. Am selben Tag forderte das Amt des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, den Vorschlag zurückzuziehen, 
und äußerte seine Besorgnis, dass durch diese Vorschläge im Falle ihrer Annahme 
Menschen, die gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu flüchten, dringend erforderlicher 
Hilfe und Unterstützungsleistungen beraubt und der bereits spannungsgeladene 
öffentliche Diskurs und die zunehmenden fremdenfeindlichen Haltungen befördert 
werden. Am 1. Juni 2018 äußerte die Menschenrechtskommissarin des Europarats 
ähnliche Bedenken. Am 31. Mai 2018 bestätigte die Vorsitzende des Ausschusses für 
Recht und Menschenrechte der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, dass 
man die Venedig-Kommission um ein Gutachten zu dem neuen Gesetzesentwurf 
ersucht hat. Der Entwurf wurde am 20. Juni 2018 angenommen, bevor die Venedig-
Kommission das Gutachten vorlegte. Am 21. Juni 2018 verurteilte der Hohe 
Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte den Beschluss des ungarischen 
Parlaments. Am 22. Juni 2018 wiesen die Venedig-Kommission und das OSZE-Büro 
für demokratische Institutionen und Menschenrechte darauf hin, dass die Bestimmung 
über die strafrechtliche Haftung zu einer Beeinträchtigung der Tätigkeit von 
Organisationen und der Meinungsäußerung führen kann und gegen das Recht auf 
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung verstößt und deshalb 
aufgehoben werden sollte. Am 19. Juli 2018 übermittelte die Kommission Ungarn ein 
aufforderungsschreiben bezüglich neuer Rechtsvorschriften, durch die Aktivitäten zur 
Unterstützung der Einreichung von Anträgen auf Asyl und auf 
Aufenthaltsgenehmigung unter Strafe gestellt werden und das Recht, Asyl zu 
beantragen, weiter eingeschränkt wird. 

Recht auf Gleichbehandlung  

(46) Vom 17.–27. Mai 2016 unternahm die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zur 
Diskriminierung von Frauen qua Gesetz und in der Praxis eine Reise nach Ungarn. In 
ihrem Bericht wies die Arbeitsgruppe darauf hin, dass die konservative Familienform, 
die aufgrund ihrer wesentlichen Bedeutung für den Fortbestand der Nation geschützt 
wird, keine Unausgewogenheit im Hinblick auf die politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte sowie die Stellung der Frau verursachen sollte. Die Arbeitsgruppe wies 
außerdem darauf hin, dass das Recht der Frauen auf Gleichstellung nicht nur als Schutz 
einer schutzbedürftigen Personengruppe – wie beispielsweise von Kindern, älteren 
Menschen und Menschen mit Behinderungen – betrachtet werden darf, da Frauen einen 
wesentlichen Teil all dieser Gruppen ausmachen. Neue Schulbücher enthielten nach 
wie vor Geschlechterstereotype, in deren Rahmen Frauen vorrangig als Mütter und 
Ehefrauen dargestellt und in einigen Fällen Mütter als weniger intelligent dargestellt 
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würden als Väter. Andererseits erkannte die Arbeitsgruppe die Anstrengungen der 
ungarischen Regierung an, die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben durch die 
Einführung großzügiger Maßnahmen im Familienfördersystem sowie in Bezug auf die 
frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung zu fördern. In ihrem Bericht vom 27. 
Juni 2018 erklärte die begrenzte Wahlbeobachtungsmission des Büros der OSZE für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte für die Parlamentswahl 2018 in 
Ungarn, dass Frauen im politischen Leben unterrepräsentiert sind und es keine 
Rechtsvorschriften gibt, um die Gleichstellung der Geschlechter bei Wahlen zu fördern. 
Zwar habe eine große Partei eine Frau auf den Spitzenplatz der nationalen Liste gesetzt, 
und einige Parteien hätten sich in ihren Programmen mit geschlechterbezogenen Fragen 
befasst, jedoch habe die Stärkung der Position der Frau in der Gesellschaft als 
Wahlkampfthema – auch in den Medien – kaum Beachtung gefunden. 

(47) In seinen abschließenden Bemerkungen vom 5. April 2018 begrüßte der 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen die Unterzeichnung des Übereinkommens 
von Istanbul, bekundete jedoch sein Bedauern darüber, dass in Ungarn im Hinblick auf 
die Stellung der Frau in der Gesellschaft nach wie vor patriarchalische Stereotype 
vorherrschen, und stellte mit Besorgnis fest, dass von politischen Akteuren 
diskriminierende Aussagen gegenüber Frauen getätigt wurden. Außerdem wies er 
darauf hin, dass weibliche Opfer häuslicher Gewalt durch das ungarische Strafrecht 
nicht umfassend geschützt werden. Der Menschenrechtsrat bekräftigte seine Sorge 
darüber, dass Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst und insbesondere in 
Ministerien und im ungarischen Parlament nach wie vor unterrepräsentiert sind. Das 
Übereinkommen von Istanbul wurde noch nicht ratifiziert. 

(48) Das Grundgesetz Ungarns enthält zwingende Bestimmungen zum Schutz der 
Arbeitsplätze von Eltern und zur Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes; somit 
gibt es für Frauen sowie für Mütter und Väter, die Kinder erziehen, arbeitsrechtliche 
Sondervorschriften. Am 27. April 2017 veröffentlichte die Kommission eine 
begründete Stellungnahme, in der sie Ungarn aufforderte, die Richtlinie 2006/54/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates28 ordnungsgemäß umzusetzen, da im 
ungarischen Recht eine Ausnahme von dem Diskriminierungsverbot aufgrund des 
Geschlechts vorgesehen sei, die viel weiter gefasst sei als die nach der Richtlinie 
zulässige Ausnahme. Am selben Tag veröffentlichte die Kommission eine an Ungarn 
gerichtete begründete Stellungnahme aufgrund der Nichteinhaltung der 
Richtlinie 92/85/EWG des Rates29, die besagt, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, die 

                                                 
28  Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 

zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen (ABl. L 204 vom 
26.7.2006, S. 23). 

29  Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am 
Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1). 
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Arbeitsbedingungen für Schwangere und Stillende so zu gestalten, dass sie vor 
Gefahren für ihre Gesundheit und Sicherheit geschützt sind. Die ungarische Regierung 
hat sich verpflichtet, die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. CXXV/2003 
über die Gleichbehandlung und die Förderung der Chancengleichheit sowie das 
Arbeitsgesetzbuch (Gesetz Nr. I/2012) zu ändern. Daraufhin wurde das Verfahren am 
7. Juni 2018 abgeschlossen. 

(49) In seinen abschließenden Bemerkungen vom 5. April 2018 äußerte der 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen Bedenken im Hinblick darauf, dass die 
sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität in dem verfassungsmäßigen 
Diskriminierungsverbot nicht ausdrücklich als Diskriminierungsgründe genannt werden 
und dass die restriktive Definition des Begriffs „Familie“ zu Diskriminierung führen 
könnte, da bestimmte Familienformen, etwa gleichgeschlechtliche Partnerschaften, 
nicht darunter fallen. Der Menschenrechtsrat äußerte ferner Bedenken im Hinblick auf 
Gewalttaten, negative Stereotype und Vorurteile gegenüber lesbischen, schwulen, und 
bisexuellen Personen sowie Transgender-Personen, insbesondere in den Bereichen 
Beschäftigung und Bildung.  

(50) In seinen abschließenden Bemerkungen vom 5. April 2018 erwähnte der 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen auch die Zwangsunterbringung zahlreicher 
Personen mit geistigen, psychischen und psychosozialen Behinderungen in 
medizinischen Einrichtungen und deren Isolierung und zwangsweise Behandlung sowie 
Berichte über gewaltsame, grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung 
und Vorwürfe über eine hohe Zahl an nicht untersuchten Todesfällen in geschlossenen 
Einrichtungen.  

Rechte von Personen, die einer Minderheit angehören, einschließlich Roma und Juden, 
und Schutz vor hetzerischen Äußerungen, die gegen diese Minderheiten gerichtet sind  

(51) In seinem im Anschluss an seine Reise nach Ungarn verfassten Bericht, der am 
16. Dezember 2014 veröffentlicht wurde, wies der Menschenrechtskommissar des 
Europarats darauf hin, dass er angesichts der Verschlechterung der Lage im Hinblick 
auf Rassismus und Intoleranz in Ungarn besorgt ist, wobei Antiziganismus die 
offensichtlichste Form der Intoleranz sei, was sich an dem besonders rauen und auch 
gewaltsamen Umgang mit Roma und an paramilitärischen Märschen und Patrouillen in 
von Roma bewohnten Dörfern zeige. Außerdem wies er darauf hin, dass die 
ungarischen Behörden antisemitische Äußerungen zwar verurteilt haben, 
Antisemitismus jedoch ein wiederkehrendes Problem ist, das sich durch Hetze und 
Gewalt gegen jüdische Mitbürger und ihr Eigentum äußert. Außerdem sei es zu einem 
Wiedererstarken der Fremdenfeindlichkeit gegenüber Migranten – darunter 
Asylbewerber und Flüchtlinge – sowie Intoleranz gegenüber anderen gesellschaftlichen 
Gruppen wie LGBTI-Personen sowie armen und obdachlosen Personen gekommen. 
Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) äußerte in ihrem 
am 9. Juni 2015 veröffentlichten Bericht über Ungarn ähnliche Bedenken. 
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(52) In seiner vierten Stellungnahme zu Ungarn, die am 25. Februar 2016 angenommen 
wurde, wies der Beratende Ausschuss zum Rahmenübereinkommen zum Schutz 
nationaler Minderheiten darauf hin, dass Roma nach wie vor unter systemischer 
Diskriminierung und Ungleichbehandlung in allen Lebensbereichen leiden, etwa in den 
Bereichen Wohnen, Beschäftigung, Bildung, Zugang zur Gesundheitsversorgung und 
Teilnahme am gesellschaftlichen und politischen Leben. In seiner Entschließung vom 
5. Juli 2017 empfahl das Ministerkomitee des Europarats den ungarischen Behörden, 
nachhaltige und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Ungleichbehandlung und 
Diskriminierung von Roma zu verhindern, zu bekämpfen und zu bestrafen, die 
Lebensbedingungen, den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen und die 
Beschäftigung von Roma in enger Abstimmung mit Roma-Vertretern zu verbessern, 
wirksame Maßnahmen zur Beseitigung der zur anhaltenden schulischen Segregation 
von Roma-Kindern führenden Praktiken zu ergreifen, die Bemühungen um die 
Beseitigung der Probleme zu verstärken, vor denen Roma-Kinder im Bildungswesen 
stehen, dafür zu sorgen, dass Roma-Kinder gleiche Chancen im Hinblick auf den 
Zugang zu allen Bildungsebenen und hochwertigen Bildungsmöglichkeiten haben, und 
weiterhin Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Kinder zu Unrecht 
Sonderschulen und -klassen zugewiesen werden. Die ungarische Regierung hat mehrere 
wesentliche Maßnahmen zur Förderung der Inklusion der Roma ergriffen. So hat sie am 
4. Juli 2012 den Beschäftigungsschutz-Aktionsplan zum Schutz der Arbeitsplätze von 
benachteiligten Arbeitnehmern und zur Förderung der Beschäftigung von 
Langzeitarbeitslosen verabschiedet. Außerdem hat sie die sektorspezifische Strategie 
für die Gesundheitsversorgung „Gesundes Ungarn 2014–2020“ zum Abbau von 
Ungleichheiten im Bereich Gesundheit beschlossen. 2014 hat sie eine Strategie für den 
Zeitraum 2014–2020 zur Behandlung slumartigen Wohnraums in segregierten 
Siedlungen verabschiedet. Dennoch ist laut dem Grundrechtsbericht 2018 der Agentur 
der Europäischen Union für Grundrechte der Anteil der jungen Roma, deren 
Haupttätigkeit gegenwärtig nicht im Rahmen eines Arbeits-, Bildungs- oder 
Ausbildungsverhältnis stattfindet, von 38 % im Jahre 2011 auf 51 % im Jahre 2016 
gestiegen. 

(53) In seinem Urteil vom 29. Januar 2013 in der Rechtssache Horváth und Kiss/Ungarn 
stellte der EGMR fest, dass bei der Anwendung der einschlägigen ungarischen 
Rechtsvorschriften in der Praxis keine angemessenen Vorkehrungen getroffen werden, 
weswegen übermäßig viele Roma-Kinder Sonderschulen zugewiesen werden, da 
systematisch fälschlicherweise geistige Behinderungen diagnostiziert werden, was 
einem Verstoß gegen das Recht auf diskriminierungsfreie Bildung gleichkommt. Die 
Durchführung des Urteils steht noch aus. 

(54) Am 26. Mai 2016 übermittelte die Kommission den ungarischen Behörden ein 
Aufforderungsschreiben in Bezug auf die ungarischen Rechtsvorschriften und 
Verwaltungsverfahren, die dazu führten, dass übermäßig viele Roma-Kinder 
Sonderschulen für Kinder mit geistigen Behinderungen zugewiesen und im Rahmen der 
regulären Schulen in erheblichem Maße getrennt unterrichtet würden, wodurch die 
soziale Inklusion behindert werde. Die ungarische Regierung führte einen aktiven 
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Dialog mit der Kommission. Die Schwerpunkte der ungarischen Inklusionsstrategie 
liegen auf der Förderung der inklusiven Bildung, dem Abbau der Segregation, der 
Bekämpfung der Weitergabe von Benachteiligungen von Generation zu Generation und 
der Schaffung eines inklusiven Schulumfelds. Darüber hinaus wurde das Gesetz über 
das staatliche öffentliche Bildungswesen im Januar 2017 durch zusätzliche Garantien 
ergänzt, und die ungarische Regierung führte im Zeitraum 2011 bis 2015 behördliche 
Prüfungen durch, gefolgt von Maßnahmen durch Regierungsstellen. 

(55) In seinem Urteil vom 20. Oktober 2015 in der Rechtssache Balázs/Ungarn stellte der 
EGMR fest, dass es im Zusammenhang mit der fehlenden Berücksichtigung des 
mutmaßlich romafeindlichen Charakters eines Angriffs zu einem Verstoß gegen das 
Diskriminierungsverbot gekommen ist. In seinem Urteil vom 12. April 2016 in der 
Rechtssache R. B./Ungarn und seinem Urteil vom 17. Januar 2017 in der Rechtssache 
Király und Dömötör/Ungarn stellte der EGMR fest, dass es aufgrund unzulänglicher 
Untersuchungen vom mutmaßlichen Fällen rassistisch motivierter Beschimpfungen zu 
einem Verstoß gegen das Recht auf Achtung des Privatlebens gekommen ist. In seinem 
Urteil vom 31. Oktober 2017 in der Rechtssache M.F./Ungarn stellte der EGMR einen 
Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot in Verbindung mit dem Verbot 
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung fest, da die Behörden nicht untersucht 
haben, ob der betreffende Vorfall möglicherweise rassistisch motiviert gewesen ist. Die 
Durchführung dieser Urteile steht noch aus. Nach den Urteilen in den Rechtssachen 
Balázs/Ungarn und R.B./Ungarn trat jedoch am 28. Oktober 2016 eine Änderung des 
Tatbestands des „Schürens von Gewalt oder Hass gegen die Gemeinschaft“ im 
Strafgesetzbuch in Kraft, um den Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates30 
umzusetzen. Das Strafgesetzbuch war 2011 geändert worden, um Kampagnen 
rechtsextremer paramilitärischer Gruppen zu unterbinden, indem die sogenannte 
„Straftat in Uniform“ eingeführt wurde, bei der provokantes unsoziales Verhalten, 
durch das ein Angehöriger einer nationalen, ethnischen oder religiösen Gemeinschaft in 
Angst versetzt wird, mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren bestraft wird.  

(56) Vom 29. Juni bis 1. Juli 2015 führte das Büro für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte der OSZE im Rahmen einer Reise nach Ungarn aufgrund von 
Berichten über die Maßnahmen der Stadtverwaltung von Miskolc im Zusammenhang 
mit der Zwangsräumung von Roma eine Bewertungsmission durch. Die lokalen Stellen 
hatten ein Modell romafeindlicher Maßnahmen zur Anwendung gebracht, noch bevor 
das Gemeindedekret über Sozialleistungen von 2014 geändert wurde, und 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der Stadt hatten gehäuft romafeindliche 
Erklärungen abgegeben. So wurde berichtet, dass der Bürgermeister von Miskolc im 
Februar 2013 gesagt habe, er wolle die Stadt von „asozialen, perversen Roma“, die 
angeblich widerrechtlich vom „Nestbauprogramm“ (Fészekrakó program) für Beihilfen 
zum Erwerb von Wohnraum profitiert hätten, und von Menschen, die in 

                                                 
30  Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen 

Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit (ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 55). 
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Sozialwohnungen wohnten und Miet- sowie Nebenkostenzahlungen schuldig geblieben 
seien, säubern. Diese Äußerung markierte den Beginn einer Reihe von 
Zwangsräumungen, und noch im selben Monat wurden 50 von 273 Wohnungen der 
entsprechenden Kategorie geräumt, auch um Flächen für die Erneuerung eines Stadions 
freizumachen. Nachdem die zuständige Regierungsbehörde Rechtsmittel eingelegt 
hatte, erklärte der Oberste Gerichtshof die betreffenden Bestimmungen in seinem 
Beschluss vom 28. April 2015 für nichtig. Am 5. Juni 2015 veröffentlichten der 
Ombudsmann für Grundrechte und der stellvertretende Ombudsmann für die Rechte 
nationaler Minderheiten eine gemeinsame Stellungnahme zu den 
Grundrechtsverletzungen gegen Roma in Miskolc, die Empfehlungen enthielt, die die 
Stadtverwaltung nicht umsetzte. Auch die ungarische Behörde für Gleichbehandlung 
führte Ermittlungen durch und forderte die Stadtverwaltung im Juli 2015 im Rahmen 
eines Beschlusses auf, sämtliche Räumungen einzustellen und einen Maßnahmenplan 
für die Bereitstellung menschenwürdigen Wohnraums zu erarbeiten. Am 26. Januar 
2016 übermittelte der Menschenrechtskommissar des Europarates den Regierungen von 
Albanien, Bulgarien, Frankreich, Italien, Schweden, Serbien und Ungarn Schreiben 
bezüglich Zwangsräumungen von Roma. In dem Schreiben an die ungarischen Stellen 
wurden Bedenken hinsichtlich der Behandlung von Roma in Miskolc geäußert. Der 
Maßnahmenplan wurde am 21. April 2016 angenommen, und inzwischen wurde 
außerdem eine Agentur für Sozialwohnungen eingerichtet. In ihrer Entscheidung vom 
14. Oktober 2016 stellte die Behörde für Gleichbehandlung fest, dass die Gemeinde 
ihre Verpflichtungen erfüllt hat. Dennoch wies die ECRI in ihren Schlussfolgerungen 
zur Umsetzung der Empfehlungen in Bezug auf Ungarn vom 15. Mai 2018 darauf hin, 
dass zwar einige positive Entwicklungen im Hinblick auf die Verbesserung der 
Wohnverhältnisse der Roma zu verzeichnen sind, die Empfehlung allerdings nicht 
umgesetzt wurde. 

(57) In seiner Entschließung vom 5. Juli 2017 empfahl das Ministerkomitee des Europarats 
den ungarischen Behörden, ihren Dialog mit der jüdischen Gemeinschaft weiterhin zu 
verbessern und nachhaltig zu gestalten, dem Vorgehen gegen Antisemitismus im 
öffentlichen Raum höchste Priorität einzuräumen, nachhaltige Maßnahmen zu 
ergreifen, um rassistisch und ethnisch motivierten sowie antisemitischen Taten, 
darunter Vandalismus und Hetze, vorzubeugen, festzustellen, ob es sich um einschlägig 
motivierte Taten handelt, entsprechend zu ermitteln, die Taten strafrechtlich zu 
verfolgen und wirksame Strafen zu verhängen sowie eine Änderung der 
Rechtsvorschriften in Betracht zu ziehen, um für einen möglichst umfassenden 
rechtlichen Schutz vor rassistischen Verbrechen zu sorgen.  

(58) Die ungarische Regierung verfügte, dass die Leibrente für Überlebende des Holocausts 
2012 um 50 % angehoben wird, gründete 2013 den Ausschuss für das ungarische 
Holocaust-Gedenkjahr 2014, erklärte das Jahr 2014 zum Holocaust-Gedenkjahr, leitete 
Renovierungs- und Restaurierungsprogramme für mehrere ungarische Synagogen und 
jüdische Friedhöfe ein und bereitet derzeit die 2019 in Budapest stattfindende 
Europäische Makkabiade vor. In den ungarischen Rechtsvorschriften wird eine Reihe 
von Vergehen im Zusammenhang mit Hass oder der Aufstachelung zu Hass, 
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einschließlich antisemitischer Taten sowie Holocaustleugnung und -verunglimpfung, 
benannt. Von 2015 bis 2016 hatte Ungarn den Vorsitz in der Internationalen Allianz für 
das Gedenken an den Holocaust (Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) inne. 
Dennoch richtete der ungarische Ministerpräsident in einer Rede am 15. März 2018 in 
Budapest polemische Angriffe gegen George Soros, auch unter Verwendung eindeutig 
antisemitischer Stereotypen, die als strafbar hätten eingestuft werden können. 

(59) In seinen abschließenden Bemerkungen vom 5. April 2018 äußerte der 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen Bedenken im Hinblick auf Berichte, denen 
zufolge die Roma-Gemeinschaft nach wie vor von weit verbreiteter Diskriminierung 
und Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit sowie Segregation in den Bereichen Wohnen und 
Bildung betroffen sei. Er ist insbesondere beunruhigt darüber, dass die schulische 
Segregation nach wie vor weitverbreitet ist, insbesondere in kirchlichen Schulen und 
Privatschulen, und dass die Anzahl der Roma-Kinder, die Schulen für Kinder mit 
leichten Behinderungen zugewiesen werden, weiterhin unverhältnismäßig hoch ist. Er 
äußerte außerdem Bedenken im Hinblick auf die Häufigkeit von Hassverbrechen sowie 
Hetze im politischen Diskurs, in den Medien und im Internet, die insbesondere gegen 
Roma, Muslime, Migranten und Flüchtlinge gerichtet seien, und zwar auch im 
Zusammenhang mit staatlich geförderten Kampagnen. Der Menschenrechtsrat äußerte 
Bedenken im Hinblick auf die Häufigkeit antisemitischer Stereotype. Er verzeichnete 
außerdem mit Besorgnis Vorwürfe, wonach die offiziell verzeichnete Zahl von 
Hassverbrechen deshalb äußerst gering ist, weil die Polizei in Fällen glaubwürdiger 
Behauptungen von Hassverbrechen und strafbarer Hetze oft keine Ermittlungen und 
keine Strafverfolgung einleite. Schließlich äußerte der Menschenrechtsrat Bedenken im 
Hinblick auf Berichte, wonach Roma von der Polizei kontinuierlich aufgrund ihres 
Aussehens kontrolliert würden („racial profiling“). 

(60) In einem Fall, der das Dorf Gyöngyöspata betraf, wo die örtliche Polizei Geldstrafen 
für geringfügige Verkehrsdelikte nur gegen Roma verhängte, wurde in erster Instanz 
entschieden, dass diese Praxis Schikane und eine direkte Diskriminierung von Roma 
dargestellte, auch wenn die einzelnen Maßnahmen rechtmäßig waren. Das Gericht der 
zweiten Instanz und der Oberste Gerichtshof urteilten jedoch, dass der in einer von der 
ungarischen Gesellschaft für Freiheitsrechte (Társaság a Szabadságjogokért – TASZ) 
eingereichten Popularklage erhobene Vorwurf der Diskriminierung nicht erhärtet 
werden konnte. Der Fall wurde vor den EGMR gebracht.  

(61) Gemäß der Vierten Änderung des Grundgesetzes darf die „Freiheit der 
Meinungsäußerung nicht mit dem Ziel ausgeübt werden, die Würde der ungarischen 
Nation oder einer anderen nationalen, ethnischen, Rassen- oder Religionsgemeinschaft 
zu verletzen“; Nach dem ungarischen Strafgesetzbuch steht das Schüren von Gewalt 
oder Hass gegen ein Mitglied einer Gemeinschaft unter Strafe. Die Regierung hat eine 
Arbeitsgruppe gegen Hassverbrechen eingerichtet, die Schulungsmaßnahmen für 
Polizeibedienstete durchführt und Opfer bei der Zusammenarbeit mit der Polizei und 
der Anzeige von Vorfällen unterstützt.  

Grundrechte von Migranten, Asylsuchenden und Flüchtlingen 
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(62) Am 3. Juli 2015 äußerte der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
Bedenken im Hinblick auf das beschleunigte Verfahren zur Änderung des Asylrechts. 
Am 17. September 2015 äußerte der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge die Ansicht, dass Ungarn mit seiner Behandlung von Flüchtlingen und 
Migranten gegen das Völkerrecht verstößt. Am 27. November 2015 erklärte der 
Menschenrechtskommissar des Europarats, dass Ungarns Reaktion auf die 
Herausforderungen im Zusammenhang mit Flüchtlingen in Hinblick auf die Wahrung 
der Menschenrechte zu wünschen übrig lässt. Am 21. Dezember 2015 forderten der 
Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, der Europarat und das Büro 
der OSZE für demokratische Institutionen und Menschenrechte Ungarn nachdrücklich 
auf, von Strategien und Verfahren abzusehen, mit denen Intoleranz und Angst gefördert 
würden und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Flüchtlingen und Migranten geschürt 
werde. Am 6. Juni 2016 äußerte der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge Bedenken im Hinblick auf die steigende Zahl an Vorwürfen der 
Misshandlung von Asylsuchenden und Migranten durch Grenzbeamte sowie im 
Hinblick auf die umfassenderen restriktiven Grenz- und Legislativmaßnahmen, unter 
anderem im Hinblick auf den Zugang zu Asylverfahren. Am 10. April 2017 forderte 
das Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen die sofortige Aussetzung 
von Dublin-Überstellungen nach Ungarn. Im Jahr 2017 wurden von den insgesamt 
3 397 in Ungarn gestellten Anträgen auf internationalen Schutz 2 880 abgelehnt, womit 
die Ablehnungsquote bei 69,1 % liegt. Im Jahr 2015 wurden von 480 Einsprüchen vor 
Gericht im Zusammenhang mit Anträgen auf internationalen Schutz lediglich 40 positiv 
beschieden, d. h. 9 %. 2016 wurden von 775 Einsprüchen 5 positiv beschieden, 
d. h. 1 %. Im Jahr 2017 gab es keinerlei Einsprüche.  

(63) Der Grundrechtsbeauftragte der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
besuchte Ungarn im Oktober 2016 und im März 2017 aufgrund seiner Bedenken, dass 
die Agentur unter Bedingungen arbeite, die nicht darauf ausgerichtet seien, die 
Einhaltung, den Schutz und die Verwirklichung der Rechte von Personen, die die 
ungarisch-serbische Grenze überquerten, zu gewährleisten, wodurch die Agentur in 
Situationen versetzt werden könne, in denen de facto die EU-Grundrechtecharta verletzt 
werde. Der Grundrechtsbeauftragte stellte im März 2017 fest, dass das Risiko der 
geteilten Verantwortung der Agentur für die Verletzung von Grundrechten gemäß 
Artikel 34 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache sehr hoch 
bleibt. 

(64) Am 3. Juli 2014 erklärte die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für willkürliche 
Inhaftierungen, dass die Lage der Asylbewerber und Migranten ohne geregelten Status 
deutlich verbessert sowie beobachtet werden muss, um zu verhindern, dass es zu Fällen 
willkürlichen Freiheitsentzugs kommt. In seinem im Anschluss an seine Reise nach 
Ungarn verfassten Bericht, der am 16. Dezember 2014 veröffentlicht wurde, äußerte 
der Menschenrechtskommissar des Europarats ähnliche Bedenken im Hinblick auf 
Inhaftierungen, insbesondere von unbegleiteten Minderjährigen. Vom 21.–27. Oktober 
2015 fand eine Reise des Europäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe nach Ungarn statt, und der 
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Ausschuss erklärte in seinem Bericht, dass zahlreiche Ausländer (darunter unbegleitete 
Minderjährige) vorgebracht haben, dass sie von Polizisten und bewaffnetem 
Wachpersonal in Hafteinrichtungen für Migranten und Asylbewerber körperlich 
misshandelt wurden. Am 7. März 2017 äußerte der Hohe Kommissar der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge Bedenken im Hinblick auf ein neues Gesetz, das im 
ungarischen Parlament angenommen worden war, in dem die obligatorische 
Inhaftierung aller Asylsuchenden – auch von Kindern – für die gesamte Dauer des 
Asylverfahrens vorgesehen ist. Am 8. März 2017 äußerte auch der 
Menschenrechtskommissar des Europarats seine Bedenken im Hinblick auf dieses neue 
Gesetz. Am 31. März 2017 forderte der Unterausschuss der Vereinten Nationen zur 
Verhinderung von Folter Ungarn auf, sofort gegen den übermäßigen Rückgriff auf die 
Inhaftierung vorzugehen und Alternativen zu prüfen. 

(65) In seinem Urteil vom 5. Juli 2016 in der Rechtssache O.M./Ungarn stellte der EGMR 
fest, dass es in diesem Fall im Zuge einer an Willkür grenzenden Inhaftierung zu einer 
Verletzung des Rechts auf Freiheit und Sicherheit gekommen ist. Insbesondere ließen 
die Behörden keine Sorgfalt walten, als sie die Inhaftierung des Klägers anordneten, 
ohne dabei zu berücksichtigen, wie es um die Sicherheit bzw. Gefährdung 
schutzbedürftiger Personen – zum Beispiel LGBT-Personen wie der Kläger – unter 
anderen inhaftierten Personen bestellt ist, von denen viele aus Ländern stammen, in 
denen kulturelle oder religiöse Vorurteile gegen solche Personen weit verbreitet sind. 
Die Durchführung des Urteils steht noch aus. 

(66) Vom 12.–16. Juni 2017 besuchte der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs des 
Europarats für Migration und Flüchtlinge Serbien sowie zwei Transitzonen in Ungarn. 
In seinem Bericht stellte der Sonderbeauftragte fest, dass das mit Gewalt verbundene 
Zurückdrängen von Migranten und Flüchtlingen von Ungarn nach Serbien Bedenken 
im Hinblick auf Artikel 2 (Recht auf Leben) und 3 (Folterverbot) der Europäischen 
Menschenrechtskonvention aufwirft. Der Sonderbeauftragte stellte außerdem fest, dass 
die restriktiven Praktiken beim Einlass von Asylsuchenden in die Transitzonen Röszke 
und Tompa häufig dazu führen, dass Asylsuchende nach illegalen Möglichkeiten zur 
Überquerung der Grenze suchen und dabei auf Schmuggler und Schleuser 
zurückgreifen müssen, mit allen damit verbundenen Gefahren. Er führte an, dass es den 
Asylverfahren, die in den Transitzonen durchgeführt werden, an angemessenen 
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Asylsuchenden gegen die Zurückweisung in 
Länder ermangelt, in denen sie Gefahr laufen, nicht im Einklang mit Artikel 2 und 3 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention behandelt zu werden. Der Sonderbeauftragte 
kam zu dem Schluss, dass die Gesetzgebung und die Praktiken Ungarns mit den 
Bedingungen der Europäischen Menschenrechtskonvention in Einklang gebracht 
werden müssen. Der Sonderbeauftragte sprach mehrere Empfehlungen aus; so forderte 
er die ungarischen Behörden beispielsweise auf, die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, unter anderem durch die Überprüfung des einschlägigen Rechtsrahmens und 
die Änderung der einschlägigen Verfahren, um dafür Sorge zu tragen, dass keine 
Ausländer, die an den Grenzen ankommen oder sich auf dem Hoheitsgebiet Ungarns 
aufhalten, davon abgeschreckt werden, internationalen Schutz zu beantragen. Vom 5.–
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7. Juli 2017 besuchte auch eine Delegation des Lanzarote-Ausschusses des Europarats 
(Ausschuss der Vertragsstaaten des Übereinkommens des Europarats zum Schutz von 
Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch) zwei Transitzonen und 
sprach mehrere Empfehlungen aus, etwa die Forderung, dass alle Personen unter 
18 Jahren als Kinder behandelt und nicht aufgrund ihres Alters diskriminiert werden 
sollten, um dafür zu sorgen, dass alle Kinder in der Zuständigkeit Ungarns vor sexueller 
Ausbeutung und sexuellem Missbrauch geschützt werden, und die Forderung, dass sie 
systematisch in regulären Jugendschutzeinrichtungen untergebracht werden sollten, 
damit die sexuelle Ausbeutung und der sexuelle Missbrauch von Kindern durch 
Erwachsene und Jugendliche in den Transitzonen verhindert werden. Vom 18.–20. 
Dezember 2017 besuchte eine Delegation der Expertengruppe des Europarats für die 
Bekämpfung des Menschenhandels (GRETA) Ungarn, und dort unter anderem zwei 
Transitzonen, und stellte fest, dass eine Transitzone, die tatsächlich ein Ort der 
Freiheitsberaubung sei, nicht als angemessene und sichere Unterbringung für Opfer des 
Menschenhandels angesehen werden könne. Sie forderte die ungarischen Stellen auf, 
einen Rechtsrahmen für die Identifizierung der Opfer von Menschenhandel unter 
Drittstaatsangehörigen ohne rechtmäßigen Wohnsitz zu erlassen und die Verfahren zur 
Identifizierung der Opfer von Menschenhandel unter Asylbewerbern und irregulären 
Migranten zu stärken. Zum 1. Januar 2018 wurden zusätzliche Regelungen eingeführt, 
die Minderjährige im Allgemeinen und unbegleitete Minderjährige im Besonderen 
begünstigen; unter anderem wurde ein spezieller Lehrplan für minderjährige 
Asylsuchende erarbeitet. Die ECRI erwähnte in ihren am 15. Mai 2018 veröffentlichten 
Schlussfolgerungen zur Umsetzung der Empfehlungen in Bezug auf Ungarn, dass sie 
zwar anerkenne, dass Ungarn nach dem massiven Zustrom von Migranten und 
Flüchtlingen immense Herausforderungen bewältigen musste, jedoch angesichts der 
daraufhin ergriffenen Maßnahmen und der gravierenden Verschlechterung der Lage seit 
ihrem fünften Bericht entsetzt sei. Die Behörden sollten der Inhaftierung, vor allem von 
Familien mit Kindern und von sämtlichen unbegleiteten Minderjährigen, in 
Transitzonen unverzüglich ein Ende setzen.  

(67) Mitte August 2018 begannen die Einwanderungsbehörden, die Lebensmittelausgabe an 
erwachsene Asylsuchende, die die Ablehnung ihrer Asylanträge wegen Unzulässigkeit 
vor Gericht anfochten, einzustellen. Mehrere Asylsuchende mussten um einstweilige 
Verfügungen des EGMR ersuchen, um wieder Lebensmittel zu erhalten. Der EGMR 
erließ solche Verfügungen in zwei Fällen am 10. August 2018 und in einem dritten Fall 
am 16. August 2018 und ordnete an, dass an die Antragsteller Lebensmittel auszugeben 
sind. Die ungarischen Stellen handelten im Einklang mit diesen Verfügungen. 

(68) In seinem Urteil vom 14. März 2017 in der Rechtssache Ilias und Ahmed/Ungarn stellte 
der EGMR fest, dass gegen das Recht der Beschwerdeführer auf Freiheit und Sicherheit 
verstoßen wurde. Der EGMR stellte außerdem fest, dass im Hinblick auf die 
Ausweisung der Kläger nach Serbien gegen das Verbot der unmenschlichen und 
erniedrigenden Behandlung sowie im Hinblick auf die Haftbedingungen in der 
Transitzone Röszke gegen das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf verstoßen 
wurde. Der Fall ist gegenwärtig bei der Großen Kammer des EGMR anhängig. 
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(69) Am 14. März 2018 wurde Ahmed H., ein auf Zypern lebender Syrer, der im September 
2015 versucht hatte, seiner Familie bei der Flucht aus Syrien und dem Überqueren der 
serbisch-ungarischen Grenze zu helfen, von einem ungarischen Gericht aufgrund einer 
Anklage wegen „terroristischer Handlungen“ zu sieben Jahren Haft und zehn Jahren 
Aufenthaltsverbot in Ungarn verurteilt, wodurch die Frage der korrekten Anwendung 
der Antiterrorgesetze in Ungarn wie auch des Rechts auf ein faires Verfahrens 
aufgeworfen wurde. 

(70) In seinem Urteil vom 6. September 2017 in den Rechtssachen C-643/15 und C-647/15 
wies der Gerichtshof der Europäischen Union die Klagen der Slowakei und Ungarns 
gegen die vorläufige obligatorische Regelung zur Umsiedlung von Asylbewerbern 
gemäß dem Beschluss (EU) 2015/1601 des Rates vollständig ab. Ungarn ist diesem 
Urteil jedoch bislang nicht nachgekommen. Am 7. Dezember 2017 beschloss die 
Kommission, die Tschechische Republik, Ungarn und Polen wegen Nichteinhaltung 
ihrer rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Umsiedlung vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Union zu klagen. 

(71) Am 7. Dezember 2017 beschloss die Kommission, im Hinblick auf die 
Asylgesetzgebung Ungarns durch Übermittlung einer begründeten Stellungnahme ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land einzuleiten. Die Kommission vertritt die 
Ansicht, dass die ungarischen Rechtsvorschriften nicht mit dem Unionsrecht, 
insbesondere mit den Richtlinien 2013/32/EU31, 2008/115/EG32 und 2013/33/EU33 des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie mit mehreren Bestimmungen der Charta, 
im Einklang stehen. Am 19. Juli 2018 beschloss die Kommission, Ungarn vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Union zu verklagen, weil die Asyl- und 
Rückführungsvorschriften des Landes nicht mit dem Unionsrecht vereinbar sind. 

(72) In seinen abschließenden Bemerkungen vom 5. April 2018 äußerte der 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen Bedenken, dass das im März 2017 
verabschiedete ungarische Gesetz, das vorsieht, dass alle Asylbewerber – mit 
Ausnahme von unbegleiteten Kindern, bei denen festgestellt wurde, dass sie jünger als 
14 Jahre sind – für die Dauer ihres Asylverfahrens automatisch in Transitzonen 
abgeschoben werden können, aufgrund der Möglichkeit einer längeren, auf 
unbestimmte Zeit ausgelegten Zwangsunterbringung, des Fehlens jeglicher rechtlicher 
Auflagen, die spezifischen Umstände jedes einzelnen Betroffenen umgehend zu prüfen, 
und des Fehlens von Verfahrensgarantien, um wirksam gegen die Abschiebung in die 
Transitzonen vorgehen zu können, die einschlägigen rechtlichen Vorgaben nicht erfüllt. 

                                                 
31  Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen 
Schutzes (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 60). 

32  Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung 
illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98). 

33  Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz 
beantragen (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 96). 
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Der Menschenrechtsrat äußerte insbesondere Bedenken im Hinblick auf Berichte, 
denen zufolge die automatische Abschiebehaft in Unterbringungszentren in Ungarn 
ausgiebig zur Anwendung gebracht werde, und zeigte sich besorgt über den Einsatz der 
Einschränkung der persönlichen Freiheit als allgemeines Mittel zur Abschreckung vom 
illegalen Grenzübertritt, und nicht als Reaktion auf das im Einzelfall zu bestimmende 
Risiko. Außerdem äußerte der Menschenrechtsrat Bedenken im Hinblick auf Vorwürfe 
über schlechte Bedingungen in manchen Unterbringungszentren. Er zeigte sich besorgt 
über das Zurückweisungsgesetz, das im Juni 2016 erstmals eingeführt wurde und die 
beschleunigte Ausweisung aller Personen, die die Grenze irregulär überqueren und 
innerhalb einer Entfernung von acht Kilometern von der Grenze auf ungarischem 
Hoheitsgebiet aufgegriffen werden, durch die Polizei ermöglicht, und das in weiterer 
Folge auf das gesamte ungarische Hoheitsgebiet ausgeweitet wurde, sowie über das 
Dekret 191/2015, mit dem Serbien zu einem „sicheren Drittstaat“ erklärt wurde, womit 
Zurückweisungen an der Grenze zwischen Ungarn und Serbien möglich wurden. Der 
Menschenrechtsrat stellte mit Besorgnis fest, dass die Maßnahme der Zurückweisung 
Berichten zufolge willkürlich angewandt wird und dass die dieser Maßnahme 
ausgesetzten Personen nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, Asylanträge zu 
stellen oder von Rechtsbehelfen Gebrauch zu machen. Er stellte außerdem mit 
Besorgnis fest, dass es Berichten zufolge zu kollektiven und gewaltsamen 
Ausweisungen sowie zu mutmaßlichen Fällen von körperlicher Gewalt, Angriffen 
durch Polizeihunde und dem Einsatz von Gummigeschossen gekommen sei, was zu 
schweren Verletzungen und in mindestens einem Fall zu dem Tod eines Asylsuchenden 
geführt habe. Der Menschenrechtsrat zeigte sich zudem besorgt angesichts von 
Berichten, wonach die in den Transitzonen durchgeführte Bestimmung des Alters von 
minderjährigen Asylsuchenden und unbegleiteten Minderjährigen unzulänglich sei, in 
großem Maße auf der äußerlichen Begutachtung durch Sachverständige beruhe und 
nicht zutreffend sei, und wonach diese Asylsuchenden keinen angemessenen Zugang zu 
Bildung, sozialen und psychologischen Diensten sowie Rechtsberatung hätten. Gemäß 
dem neuen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Einführung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen 
Schutzes in der Union und zur Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU werden 
medizinische Untersuchungen zur Altersbestimmung nur noch als letztes Mittel 
zulässig sein.  

Wirtschaftliche und soziale Rechte 

(73) Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für extreme Armut und 
Menschenrechte und die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für das Recht 
auf angemessene Unterkunft forderten Ungarn am 15. Februar 2012 und am 
11. Dezember 2012 auf, Rechtsvorschriften zu überdenken, durch die den lokalen 
Behörden die Möglichkeit eröffnet wird, Obdachlosigkeit zu bestrafen, und dem Urteil 
des Verfassungsgerichts, das Obdachlosigkeit entkriminalisiert hat, nachzukommen. In 
seinem im Anschluss an seine Reise nach Ungarn verfassten Bericht, der am 
16. Dezember 2014 veröffentlicht wurde, äußerte der Menschenrechtskommissar des 
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Europarats seine Bedenken im Hinblick auf Maßnahmen, mit denen das Übernachten 
im Freien und der Bau von Hütten und Verschlägen unterbunden werde, und die von 
vielen Seiten als faktische Kriminalisierung der Obdachlosigkeit beschrieben würden. 
Der Kommissar hielt die ungarischen Behörden dazu an, Berichte über Fälle von 
Zwangsräumungen, bei denen keine Alternativlösungen angeboten worden seien, und 
über Fälle, in denen Kinder ihren Familien aufgrund schlechter sozioökonomischer 
Bedingungen weggenommen worden seien, zu untersuchen. In seinen abschließenden 
Bemerkungen vom 5. April 2018 äußerte der Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen Bedenken im Hinblick auf die nationalen und kommunalen 
Rechtsvorschriften, die auf der vierten Änderung des Grundgesetzes beruhten, und mit 
denen festgelegt worden sei, dass das Übernachten im Freien auf vielen öffentlichen 
Flächen nicht zulässig ist, und die im Grunde einer Bestrafung der Obdachlosigkeit 
gleichkämen. Am 20. Juni 2018 nahm das ungarische Parlament die siebte Änderung 
des Grundgesetzes an, mit der verboten wurde, den öffentlichen Raum für den 
gewöhnlichen Aufenthalt zu nutzen. Am selben Tag bezeichnete die 
Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für das Recht auf angemessenen 
Wohnraum den Schritt Ungarns, Obdachlosigkeit unter Strafe zu stellen, als grausam 
und als einen Verstoß gegen die internationalen Menschenrechtsnormen. 

(74) In seinen Schlussfolgerungen für 2017 erklärte der Europäische Ausschuss für soziale 
Rechte, dass Ungarn die Europäische Sozialcharta nicht einhält, da es für Selbständige 
und Hausangestellte sowie andere Arten von Arbeitnehmern keine Vorschriften im 
Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz gibt, da keine ausreichenden 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Müttersterblichkeit zu verringern, da die 
Mindesthöhe der Altersrente und der Beihilfe für Arbeitsuchende unzureichend ist, da 
die Höchstdauer der Auszahlung der Beihilfe für Arbeitsuchende zu kurz ist und da die 
Mindesthöhe der Rehabilitationsleistungen und der Leistungen bei Invalidität in 
bestimmten Fällen unzureichend ist. Der Ausschuss kam außerdem zu dem Schluss, 
dass Ungarn die Europäische Sozialcharta nicht einhält, da die Höhe der an mittellose 
Einzelpersonen – also etwa an ältere Personen – ausgezahlten Sozialleistungen 
unzureichend ist, da für rechtmäßig aufhältige Staatsangehörige aller Vertragsstaaten 
kein gleichberechtigter Zugang zu Sozialleistungen sichergestellt ist und da nicht 
festgestellt werden kann, dass es für schutzbedürftige Familien ein ausreichendes 
Wohnraumangebot gibt. In Bezug auf die Gewerkschaftsrechte erklärte der Ausschuss, 
dass das Recht der Arbeitnehmer auf bezahlten Urlaub nicht hinreichend garantiert ist, 
dass keine Maßnahmen zur Förderung tarifvertraglicher Vereinbarungen ergriffen 
wurden, während der Schutz von Arbeitnehmern durch solche Vereinbarungen in 
Ungarn erkennbar gering ist, und dass im öffentlichen Dienst das Streikrecht 
denjenigen Gewerkschaften vorbehalten ist, die Vertragspartei der mit der Regierung 
geschlossenen Vereinbarung sind; die Kriterien für die Bestimmung der Beamten, 
denen das Streikrecht verwehrt werde, seien nicht Gegenstand der Charta; die 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes könnten erst bei Zustimmung einer Mehrheit 
des betroffenen Personals zum Streik aufrufen. 
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(75) Seit die Regierung von Viktor Orbán im Dezember 2010 eine Änderung des 
sogenannten „Streikgesetzes“ verabschiedet hat, sind Streiks in Ungarn praktisch 
verboten. Die Änderungen bewirken, dass Streiks grundsätzlich in Unternehmen 
zulässig sind, die durch öffentliche Dienstleistungsverträge mit der staatlichen 
Verwaltung verbunden sind. Die Änderung gilt nicht für Berufsgruppen, die dieses 
Recht gar nicht haben, wie Zugführer, Polizeibeamte, ärztliches Personal und 
Fluglotsen. Das eigentliche Problem ist jedoch der Prozentsatz der Arbeitnehmer, die 
an der Urabstimmung teilnehmen müssen, damit sie gültig ist, nämlich bis zu 70 %. Die 
Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Streiks wird dann von einem Arbeitsgericht 
getroffen, das dem Staat vollständig untergeordnet ist. 2011 wurden neun Anträge auf 
Streikgenehmigung eingereicht. In sieben Fällen wurden sie ohne Angabe von Gründen 
zurückgewiesen; zwei Anträge wurden bearbeitet, doch erwies es sich als unmöglich, 
eine Entscheidung zu erlassen. 

(76) Der Ausschuss für die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen äußerte sich in 
seinem am 14. Oktober 2014 veröffentlichten Bericht „Concluding observations on the 
combined third, fourth and fifth periodic reports of Hungary“ (Abschließende 
Bemerkungen zum kombinierten dritten, vierten und fünften periodischen Bericht 
Ungarns) besorgt über die steigende Anzahl von Fällen, in denen Kinder aufgrund 
schlechter sozioökonomischer Bedingungen von ihren Eltern getrennt würden. Eltern 
können ihre Kinder aufgrund von Arbeitslosigkeit, mangelndem sozialem Wohnraum 
oder fehlenden Plätzen in vorübergehenden Wohneinrichtungen verlieren. Laut einer 
Studie des Europäischen Zentrums für die Rechte der Roma sind Roma-Familien und -
Kinder von diesem Vorgehen unverhältnismäßig stark betroffen. 

(77) In ihrer Empfehlung vom 23. Mai 2018 für eine Empfehlung des Rates zum nationalen 
Reformprogramm Ungarns 2018 mit einer Stellungnahme des Rates zum 
Konvergenzprogramm Ungarns 2018 wies die Kommission darauf hin, dass der Anteil 
der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen 2016 auf 26,3 % 
gesunken ist, jedoch weiterhin über dem Unionsdurchschnitt liegt, und dass Kinder der 
Gefahr der Armut im Allgemeinen stärker ausgesetzt sind als andere Altersgruppen. 
Die Mindestunterstützung für Einpersonenhaushalte liegt unter 50 % der Armutsgrenze 
und gehört damit zu den niedrigsten in der EU. Die Angemessenheit der Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit ist sehr gering: Ihr auf maximal drei Monate begrenzter 
Anspruchszeitraum ist der kürzeste in der Union und deckt nur etwa ein Viertel der 
durchschnittlichen Dauer der Arbeitssuche ab. Zudem gehören die ausgezahlten 
Beträge unionsweit zu den niedrigsten. Die Kommission empfahl, die Angemessenheit 
und Reichweite der Sozialleistungen und der Leistungen bei Arbeitslosigkeit zu 
verbessern.  

(78) Am […] 2018 hat der Rat Ungarn nach Artikel 7 Absatz 1 EUV angehört. 

(79) Aus den angeführten Gründen sollte nach Artikel 7 Absatz 1 EUV festgestellt werden, 
dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 EUV 
genannten Werte durch Ungarn besteht – 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Es besteht die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Werte, auf die sich 
die Union gründet, durch Ungarn. 

Artikel 2 

Der Rat empfiehlt Ungarn, innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses 
folgende Maßnahmen zu ergreifen: [...] 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am [...] Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss ist an Ungarn gerichtet. 

 

Geschehen zu Brüssel am  

 

Im Namen des Rates 

Der Präsident  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0341 
Autonome Waffensysteme  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. September 2018 zu autonomen 
Waffensystemen (2018/2752(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Titel V Artikel 21 und Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über 
die Europäische Union (EUV), 

– unter Hinweis auf die Martens´sche Klausel, die in das Zusatzprotokoll I von 1977 zu 
den Genfer Konventionen aufgenommen wurde, 

– unter Hinweis auf Teil IV der Agenda der Vereinten Nationen von 2018 zur Abrüstung 
mit dem Titel „Securing Our Common Future“ (Sicherung unserer gemeinsamen 
Zukunft), 

– unter Hinweis auf seine Studie vom 3. Mai 2013 zu den Folgen des Einsatzes von 
Drohnen und unbemannten Robotern in der Kriegsführung für die Menschenrechte, 

– unter Hinweis auf seine verschiedenen Standpunkte, Empfehlungen und 
Entschließungen, in denen ein internationales Verbot letaler autonomer Waffensysteme 
(LAWS) gefordert wurde, etwa seine Empfehlung vom 5. Juli 2018 an den Rat zur 
73. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen34, das am 13. März 2018 
im Plenum angenommene Mandat, Verhandlungen im Hinblick auf den Erlass einer 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des 
Europäischen Programms zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich 
aufzunehmen, seine Entschließung vom 13. Dezember 2017 zu dem Jahresbericht 2016 
über Menschenrechte und Demokratie in der Welt und die Politik der Europäischen 
Union in diesem Bereich35, seine Empfehlung an den Rat vom 7. Juli 2016 zur 
71. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen36 und seine 
Entschließung vom 27. Februar 2014 zum Einsatz von bewaffneten Drohnen37, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht von Christof Heyns, Sonderberichterstatter der 

                                                 
34  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0312. 
35  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0494. 
36  ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 166. 
37  ABl. C 285 vom 29.8.2017, S. 110. 
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Vereinten Nationen über außergerichtliche, summarische oder willkürliche 
Hinrichtungen vom 9. April 2013 (A/HRC/23/47), 

– unter Hinweis auf die Erklärungen der EU zu letalen autonomen Waffensystemen, die 
gegenüber der Gruppe von Regierungssachverständigen der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens über bestimmte konventionelle Waffen in deren Sitzungen vom 
13. bis 17. November 2017, vom 9. bis 13. April 2018 und vom 27. bis 31. August 
2018 in Genf abgegeben wurden, 

– unter Hinweis auf die Beiträge verschiedener Staaten, darunter Mitgliedstaaten der EU, 
im Vorfeld der Sitzungen der Gruppe von Regierungssachverständigen in den Jahren 
2017 und 2018, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 31. Mai 2017, in dem er einen Ansatz für künstliche Intelligenz, 
bei dem die Steuerung durch einen Menschen erfolgt, und ein Verbot letaler autonomer 
Waffensysteme forderte, 

– unter Hinweis auf die Forderung des Heiligen Stuhls nach einem Verbot letaler 
autonomer Waffen, 

– unter Hinweis auf den von über 3 000 im Bereich der künstlichen Intelligenz und 
Robotik tätigen Forschern unterzeichneten offenen Brief vom Juli 2015 zu künstlicher 
Intelligenz und auf den von 116 Gründern führender im Bereich der Robotik und der 
künstlichen Intelligenz tätigen Unternehmen unterzeichneten offenen Brief vom 
21. August 2017, in denen vor den Gefahren letaler autonomer Waffensysteme gewarnt 
wird, und unter Hinweis auf den Brief, in dem sich 240 Technologieunternehmen und 
3 049 Einzelpersonen verpflichteten, sich zu keinem Zeitpunkt an der Entwicklung oder 
Herstellung letaler autonomer Waffensysteme zu beteiligen oder diese einzusetzen, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und 
auf Initiativen der Zivilgesellschaft, wie etwa die Kampagne „Stop Killer Robots“, in 
der 70 Organisationen aus 30 Ländern vertreten sind, darunter Human Rights Watch, 
Article 36, PAX und Amnesty International, 

– gestützt auf Artikel 123 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die politischen Strategien und Maßnahmen der EU auf den 
Grundsätzen der Menschenrechte, der Achtung der Menschenwürde und den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht beruhen; in der 
Erwägung, dass diese Grundsätze Anwendung finden sollten, um den Frieden zu 
wahren, Konflikte zu verhindern und die internationale Sicherheit zu stärken; 

B. in der Erwägung, dass sich der Begriff „letale autonome Waffensysteme“ auf 
Waffensysteme bezieht, bei denen es keine bedeutende Steuerung durch den Menschen 
gibt, was die kritischen Funktionen bei der Auswahl und dem Angriff von Einzelzielen 
betrifft; 

C. in der Erwägung, dass Berichten zufolge eine unbekannte Zahl von Ländern, öffentlich 
finanzierten Unternehmen und privaten Unternehmen letale autonome Waffensysteme 
erforscht und entwickelt, die von Raketen, die zu selektiver Zielauswahl fähig sind, bis 
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hin zu lernfähigen Maschinen reichen, die auf der Grundlage kognitiver Fähigkeiten 
entscheiden, wer, wann und wo bekämpft wird; 

D. in der Erwägung, dass nicht autonome Systeme, wie automatisierte, ferngesteuerte und 
teleoperierte Systeme, nicht als letale autonome Waffensysteme eingestuft werden 
sollten; 

E. in der Erwägung, dass letale autonome Waffensysteme die Kriegsführung grundlegend 
verändern könnten, indem sie ein beispielloses und unkontrolliertes Wettrüsten 
auslösen; 

F. in der Erwägung, dass der Einsatz von letalen autonomen Waffensystemen 
grundlegende ethische und rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Steuerung 
durch den Menschen, insbesondere im Hinblick auf kritische Funktionen, etwa die 
Auswahl und Bekämpfung des Ziels, aufwirft; in der Erwägung, dass Maschinen und 
Roboter nicht wie Menschen Entscheidungen auf der Grundlage der Rechtsgrundsätze 
der Unterscheidung zwischen zivilen und militärischen Zielen, der Verhältnismäßigkeit 
und der gebotenen Vorsicht treffen können; 

G. in der Erwägung, dass es von zentraler Bedeutung ist, dass der Mensch an dem mit 
tödlichen Folgen einhergehenden Entscheidungsprozess beteiligt ist und ihn überwacht, 
da er nach wie vor für die Entscheidungen über Leben und Tod verantwortlich ist; 

H. in der Erwägung, dass das Völkerrecht, einschließlich des humanitären Rechts und der 
Menschenrechtsnormen, für alle Waffensysteme und ihre Bediener uneingeschränkt 
gilt, und in der Erwägung, dass die Einhaltung des Völkerrechts eine zentrale 
Anforderung ist, die die Staaten erfüllen müssen, insbesondere wenn es darum geht, 
Grundsätze wie den Schutz der Zivilbevölkerung zu wahren oder Vorsichtsmaßnahmen 
bei Angriffen zu ergreifen; 

I. in der Erwägung, dass der Einsatz letaler autonomer Waffensysteme wichtige Fragen 
zur Umsetzung der internationalen Menschenrechtsnormen, des humanitären 
Völkerrechts sowie europäischer Normen und Werte im Rahmen künftiger militärischer 
Maßnahmen aufwirft; 

J. in der Erwägung, dass 116 Gründer führender internationaler Unternehmen, die im 
Bereich der Robotik und der künstlichen Intelligenz tätig sind, im August 2017 den 
Vereinten Nationen einen offenen Brief übermittelten, in dem sie die Regierungen 
aufforderten, ein Wettrüsten bei diesen Waffen zu verhindern und der 
destabilisierenden Wirkung dieser Technologien vorzubeugen; 

K. in der Erwägung, dass es bei allen letalen autonomen Waffensystemen aufgrund von 
fehlerhaften Codes oder von Cyberangriffen durch feindliche Staaten oder 
nichtstaatliche Akteure zu Fehlfunktionen kommen könnte; 

L. in der Erwägung, dass das Parlament wiederholt gefordert hat, dringend einen 
gemeinsamen Standpunkt zu letalen autonomen Waffensystemen auszuarbeiten und 
anzunehmen, auf internationaler Ebene die Entwicklung, Herstellung und den Einsatz 
letaler autonomer Waffensysteme, die Angriffe ohne bedeutende Steuerung durch den 
Menschen ermöglichen, zu untersagen und wirkungsvolle Verhandlungen über ihr 
Verbot aufzunehmen; 
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1. weist erneut auf den Anspruch der EU hin, weltweit für Frieden einzutreten, und 
fordert, dass sich die EU stärker für weltweite Abrüstung engagiert und ihre 
Bemühungen um Nichtverbreitung intensiviert, dass sie bei ihren Maßnahmen und 
Strategien darauf bedacht ist, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu 
wahren, und dabei für die Achtung des humanitären Völkerrechts und der 
internationalen Menschenrechtsnormen sowie für den Schutz der Zivilbevölkerung und 
der zivilen Infrastrukturen sorgt; 

2. fordert die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR), die Mitgliedstaaten und den Europäischen Rat 
auf, umgehend und vor dem Treffen der Hohen Vertragsparteien des Übereinkommens 
über bestimmte konventionelle Waffen im November 2018 einen gemeinsamen 
Standpunkt zu letalen autonomen Waffensystemen auszuarbeiten und anzunehmen, 
durch den eine bedeutende Steuerung der kritischen Funktionen von Waffensystemen 
durch den Menschen – auch während des Einsatzes – sichergestellt wird, sowie in den 
einschlägigen Gremien geschlossen aufzutreten und entsprechend zu handeln; fordert 
die VP/HR, die Mitgliedstaaten und den Rat in diesem Zusammenhang auf, sich über 
bewährte Verfahren auszutauschen und Meinungen von Sachverständigen, 
Wissenschaftlern und der Zivilgesellschaft einzuholen; 

3. fordert die VP/HR, die Mitgliedstaaten und den Rat nachdrücklich auf, auf die 
Aufnahme internationaler Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Instrument 
hinzuarbeiten, mit dem letale autonome Waffensysteme untersagt werden; 

4. betont in diesem Sinne, dass die Entwicklung und Herstellung letaler autonomer 
Waffensysteme, bei denen die kritischen Funktionen, wie die Auswahl und 
Bekämpfung von Zielen, keiner Steuerung durch den Menschen unterliegen, unbedingt 
verhindert werden müssen; 

5. weist erneut auf seinen Standpunkt vom 13. März 2013 zu der Verordnung zur 
Einrichtung des Europäischen Programms zur industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich und insbesondere deren Artikel 6 Absatz 4 (Förderfähige 
Maßnahmen) hin und hebt seine Bereitschaft hervor, im Hinblick auf das geplante 
Programm für Verteidigungsforschung, das Programm zur industriellen Entwicklung 
im Verteidigungsbereich und andere einschlägige Komponenten des Europäischen 
Verteidigungsfonds für die Zeit nach 2020 einen ähnlichen Standpunkt einzunehmen; 

6. betont, dass keine der Waffen oder Waffensysteme, die derzeit von den Streitkräften in 
der Europäischen Union genutzt werden, letale autonome Waffensysteme sind; weist 
erneut darauf hin, dass Waffen und Waffensysteme, die speziell zur Verteidigung der 
eigenen Plattformen und Streitkräfte und der eigenen Bevölkerung gegen 
hochdynamische Bedrohungen wie Raketen, Munition und Luftfahrzeuge des Feindes 
entwickelt wurden, nicht als letale autonome Waffensysteme gelten; betont, dass die 
Entscheidung, bemannte Luftfahrzeuge anzugreifen, von menschlichen Bedienern 
getroffen werden sollte; 

7. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst, den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten sowie den Vereinten Nationen und dem Generalsekretär der NATO zu 
übermitteln. 
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ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0342 
Stand der Beziehungen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. September 2018 zu dem Stand der 
Beziehungen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten (2017/2271(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf das am 28. Juni 2016 von der Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission 
(HR/VP) vorgelegte Dokument mit dem Titel „Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: Ein stärkeres Europa – Eine Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union“ und auf die gemeinsame Mitteilung der 
Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) vom 7. Juni 2017 mit 
dem Titel „Ein strategisches Konzept für Resilienz im Rahmen des auswärtigen 
Handelns der EU“ (JOIN(2017)0021), 

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der Gipfeltreffen zwischen der EU und den USA vom 
28. November 2011 in Washington D.C. und vom 26. März 2014 in Brüssel, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Erklärungen des 79., 80., 81. und 
82. Interparlamentarischen Treffens des Transatlantischen Dialogs der Gesetzgeber, die 
jeweils am 28./29. November 2016 in Washington D.C., am 2./3. Juni 2017 in Valletta, 
am 5. Dezember 2017 in Washington D.C. und am 30. Juni 2018 in Sofia (Bulgarien) 
stattfanden;  

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. April 2015 mit dem Titel 
„Die Europäische Sicherheitsagenda“(COM(2015)0185), 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 6. April 2016 an das 
Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel „Gemeinsamer Rahmen für die 
Abwehr hybrider Bedrohungen – eine Antwort der Europäischen Union“ 
(JOIN(2016)0018), 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Präsidenten des Europäischen Rates, 
des Präsidenten der Kommission und des NATO-Generalsekretärs vom 8. Juli 2016 
über das gemeinsame Paket von Vorschlägen, das vom Rat der EU und vom NATO-
Rat am 5. bzw. am 6. Dezember 2016 gebilligt wurde, sowie auf die 
Fortschrittsberichte vom 14. Juni und 5. Dezember 2017 über die Umsetzung dieses 
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Pakets, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der EU und der NATO von 2016, 

– unter Hinweis auf die nationale Sicherheitsstrategie der USA vom 18. Dezember 2017 
und die nationale Verteidigungsstrategie der USA vom 19. Januar 2018,  

– unter Hinweis auf die US-Rückversicherungsinitiative für Europa (European 
Reassurance Initiative), 

– unter Hinweis auf den vom Rat (Auswärtige Angelegenheiten) angenommenen 
Aktionsplan der EU für Klimadiplomatie aus dem Jahr 2015, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris (Beschluss 1/CP.21), die 
21. Konferenz der Vertragsparteien (COP21) des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) sowie die 11. Konferenz der 
Vertragsparteien als Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (CMP11) vom 
30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris,  

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2271/96 des Rates vom 22. November 
1996 zum Schutz vor den Auswirkungen der extraterritorialen Anwendung von einem 
Drittland erlassener Rechtsakte sowie von darauf beruhenden oder sich daraus 
ergebenden Maßnahmen38, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2018 zu der Rolle der Regionen 
und Städte in der EU bei der Umsetzung des auf der COP21 abgeschlossenen Pariser 
Klimaschutzübereinkommens, insbesondere Artikel 1339, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu den transatlantischen 
Beziehungen, insbesondere die Entschließung vom 1. Juni 2006 zur Verbesserung der 
Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten im 
Rahmen eines Transatlantischen Partnerschaftsabkommens40, die Entschließung vom 
26. März 2009 zu dem Stand der transatlantischen Beziehungen nach den Wahlen in 
den USA41, die Entschließung vom 17. November 2011 zum Gipfeltreffen EU-USA am 
28. November 201142 und die Entschließung vom 13. Juni 2013 zur Rolle der EU bei 
der Förderung einer umfassenderen transatlantischen Partnerschaft43, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. November 2016 zu der europäischen 
Verteidigungsunion44, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2017 zu der Umsetzung der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)45, 

                                                 
38  ABl. L 309 vom 29.11.1996, S. 1. 
39  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0068. 
40  ABl. C 298 E vom 8.12.2006, S. 226. 
41  ABl. C 117 E vom 6.5.2010, S. 198. 
42  ABl C 153 E vom 31.5.2013, S. 124. 
43  ABl. C 65 vom 19.2.2016, S. 120. 
44  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0435. 
45  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0493. 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2017 zu der Umsetzung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)46, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Februar 2018 zur Situation des 
UNRWA47,  

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie 
die Stellungnahme des Ausschusses für internationalen Handel (A8‑0251/2018), 

A. in der Erwägung, dass die Partnerschaft zwischen der EU und den USA enge politische, 
kulturelle, wirtschaftliche und historische Beziehungen, gemeinsame Werte wie 
Freiheit, Demokratie, die Förderung von Frieden und Stabilität, die Menschenrechte 
und die Rechtsstaatlichkeit sowie gemeinsame Ziele wie Wohlstand, Sicherheit, offene 
und integrierte Volkswirtschaften, sozialen Fortschritt und Inklusivität, nachhaltige 
Entwicklung und die friedliche Lösung von Konflikten zur Grundlage hat, und in der 
Erwägung, dass sowohl die USA als auch die EU in der Rechtsstaatlichkeit verwurzelte 
Demokratien sind, die über funktionierende Systeme der gegenseitigen Kontrolle 
verfügen; in der Erwägung, dass diese Partnerschaft kurzfristig mit zahlreichen 
Herausforderungen und Störungen konfrontiert ist, dass die langfristigen Grundlagen 
jedoch weiterhin solide sind und die Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA 
als gleichgesinnte Partner nach wie vor von grundlegender Bedeutung ist;  

B. in der Erwägung, dass die EU und die USA aufbauend auf der soliden Grundlage 
gemeinsamer Werte und Grundsätze nach alternativen Wegen zur Stärkung der 
transatlantischen Beziehungen suchen sollten und den erheblichen Herausforderungen, 
mit denen die Regionen konfrontiert sind, unter Einsatz aller verfügbaren 
Kommunikationskanäle wirksam begegnen sollten; in der Erwägung, dass der Kongress 
und das Europäische Parlament als Gesetzgeber in unseren Demokratien wichtige und 
einflussreiche Rollen innehaben und das Potenzial ihrer Zusammenarbeit voll 
ausschöpfen sollten, um die demokratische, liberale und multilaterale Ordnung 
aufrechtzuerhalten und die Stabilität und Kontinuität auf unserem Kontinent und 
weltweit zu fördern; 

C. in der Erwägung, dass die EU und die USA in einer globalen, komplexen und 
zunehmend multipolaren Welt weiterhin eine führende, zentrale und konstruktive Rolle 
spielen sollten, indem sie das Völkerrecht stärken und achten, die Grundrechte und 
Grundfreiheiten fördern und schützen und regionale Konflikte und globale Probleme 
gemeinsam bewältigen;  

D. in der Erwägung, dass sich die EU und die USA Zeiten des geopolitischen Wandels 
gegenübersehen und vergleichbare komplexe Bedrohungen sowohl konventioneller als 
auch hybrider Art zu bewältigen haben, die von staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteuren aus dem Süden und Osten ausgehen; in der Erwägung, dass Cyberangriffe 
immer häufiger und immer raffinierter werden und dass die Zusammenarbeit zwischen 
der EU und den USA über die NATO die Anstrengungen beider Seite ergänzen und 
wichtige Verteidigungs- und sonstige Informationsinfrastruktur der Regierungen 

                                                 
46  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0492. 
47  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0042. 
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schützen kann; in der Erwägung, dass die Bekämpfung dieser Bedrohungen 
internationale Zusammenarbeit erfordert; 

E. in der Erwägung, dass die EU die kontinuierliche militärische Unterstützung durch die 
USA zur Gewährleistung der Sicherheit und Verteidigung der EU anerkennt und dass 
die EU allen Amerikanern, die während der Konflikte im Kosovo und in Bosnien für 
die Gewährleistung der Sicherheit in Europa ihr Leben geopfert haben, zu Dank 
verpflichtet ist; in der Erwägung, dass die EU derzeit versucht, selbst für Sicherheit in 
der Region zu sorgen, indem sie ihre strategische Autonomie ausweitet; 

F. in der Erwägung, dass die USA beschlossen haben, ihre Mittel für Friedenssicherung 
im Rahmen der VN um 600 Mio. USD zu kürzen;  

G. in der Erwägung, dass durch die weniger vorhersehbare US-Außenpolitik die 
internationalen Beziehungen zunehmend unsicher werden und der Aufstieg anderer 
Akteure auf der internationalen Bühne ermöglicht werden könnte – etwa der Aufstieg 
Chinas, dessen politischer und wirtschaftlicher Einfluss weltweit zunimmt; in der 
Erwägung, dass sich viele wichtige Länder in Asien, die früher den USA näherstanden, 
nun China annähern; 

H. in der Erwägung, dass sich die EU weiterhin uneingeschränkt für den Multilateralismus 
und die Förderung gemeinsamer Werte wie Demokratie und Menschenrechte einsetzt; 
in der Erwägung, dass die auf Regeln beruhende internationale Ordnung sowohl den 
USA als auch der EU zugutekommt; in der Erwägung, dass es in diesem 
Zusammenhang von größter Bedeutung ist, dass sich die EU und die USA gemeinsam 
und unter Nutzung von Synergien für eine auf Regeln beruhende Ordnung einsetzen, 
die durch solide, glaubwürdige und wirksame supranationale Organisationen und 
internationale Einrichtungen sichergestellt wird; 

I. in der Erwägung, dass die Partnerschaft zwischen den USA und Europa für die 
Wirtschaftsordnung, die politische Ordnung und die Sicherheitsordnung auf globaler 
Ebene seit mehr als siebzig Jahren von grundlegender Bedeutung ist; in der Erwägung, 
dass die transatlantischen Beziehungen mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert 
sind und seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten in vielen Bereichen 
zunehmend unter Druck geraten sind; 

J. in der Erwägung, dass die Klimapolitik als Teil der globalen Strategie der EU in die 
Außen- und Sicherheitspolitik integriert wurde und die Verbindung zwischen Energie 
und Klima, der Sicherheit, den Entwicklungszielen und der Migration sowie dem fairen 
und dem freien Handel gestärkt wurde; 

K. in der Erwägung, dass sich die EU nach wie vor uneingeschränkt für ein 
regelgestütztes, offenes und diskriminierungsfreies multilaterales Handelssystem 
einsetzt; in der Erwägung, dass die WTO als die einzige Einrichtung, die wirklich faire 
Wettbewerbsbedingungen sicherstellen kann, im Mittelpunkt des Welthandelssystems 
steht; 

L. in der Erwägung, dass sowohl die USA als auch die EU die Bestrebungen der 
Westbalkanländer, der transatlantischen Gemeinschaft beizutreten, unterstützen sollten; 
in der Erwägung, dass diesbezüglich neben einem verstärkten Engagement der EU auch 
ein kontinuierliches Engagement der USA unabdingbar ist; 
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M. in der Erwägung, dass die EU in einem strategischen Umfeld, das sich in den letzten 
Jahren deutlich verschlechtert hat, mehr und mehr dafür verantwortlich ist, selbst für 
ihre Sicherheit zu sorgen; 

N. in der Erwägung, dass die Sicherheit der EU auf der angestrebten gemeinsamen 
strategischen Eigenständigkeit beruht, was im Juni 2016 von den 28 Staats- und 
Regierungschefs in der Globalen Strategie der EU anerkannt wurde; 

Ein übergreifender Rahmen auf der Grundlage von gemeinsamen Werten 

1. erinnert daran und beharrt darauf, dass die Partnerschaft und das Bündnis, die seit 
Langem zwischen der EU und den USA bestehen, die gemeinsame Förderung 
gemeinsamer Werte zur Grundlage haben und auch haben sollten – darunter Freiheit, 
Rechtsstaatlichkeit, Frieden, Demokratie, Gleichbehandlung, einen auf Regeln 
beruhenden Multilateralismus, Marktwirtschaft, soziale Gerechtigkeit, nachhaltige 
Entwicklung und Achtung der Menschenrechte, einschließlich Minderheitenrechte, 
sowie die kollektive Sicherheit, einschließlich der vorrangig friedlichen Lösung von 
Konflikten; betont, dass die Bindungen zwischen der EU und den USA als eine der 
wichtigsten Achsen der Zusammenarbeit in der globalisierten Welt gestärkt werden 
müssen, damit diese Ziele verwirklicht werden können; 

2. begrüßt das Treffen zwischen Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump 
am 25. Juli 2018 in Washington als Anzeichen einer Verbesserung der bilateralen 
Beziehungen; nimmt ihre Erklärung und ihre Bereitschaft zur Kenntnis, auf eine 
Deeskalation der transatlantischen Spannungen im Bereich Handel hinzuarbeiten; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die destruktiven Auswirkungen von Strafzöllen; 
bekräftigt gleichzeitig seine Unterstützung für einen breit angelegten und umfassenden 
Ansatz für Handelsvereinbarungen und Multilateralismus; 

3. betont, dass die Beziehungen zwischen der EU und den USA ein grundlegender Garant 
für die weltweite Stabilität sind und den Eckpfeiler der Bemühungen der beiden 
Regionen für die Sicherstellung von Frieden, Wohlstand und Stabilität für deren 
Gesellschaften seit dem Ende des zweiten Weltkriegs sowie für den Aufbau einer 
multilateralen politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit und eines 
multilateralen Handelssystems darstellen, die auf Regeln und Werten beruhen; 
bekräftigt, dass die Beziehungen zwischen der EU und den USA strategisch und 
ernsthaft sind und dass solide transatlantische Bindungen im Interesse beider Seiten 
sowie der ganzen Welt liegen; ist der Ansicht, dass die aktuelle einseitige „Amerika 
zuerst“-Strategie den Interessen sowohl der EU als auch der USA schadet, das 
gegenseitige Vertrauen untergräbt und auch weiterreichende Auswirkungen auf 
Stabilität und Wohlstand weltweit haben könnte; erinnert daran, dass die EU Interesse 
daran hat, langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften auf der Grundlage 
gemeinsamer Werte und Grundsätze zu pflegen, die gegenüber kurzfristigen 
geschäftlichen Gewinnen Vorrang haben; 

4. betont, dass die Partnerschaft weit über Außenpolitik und Handelsfragen an sich 
hinausgeht und auch andere Themen wie Sicherheit (einschließlich Cybersicherheit), 
wirtschaftliche, digitale und finanzielle Fragen, den Klimawandel, Energie, Kultur 
sowie Wissenschaft und Technik umfasst; betont, dass diese Fragen eng miteinander 
verknüpft sind und in demselben übergreifenden Rahmen behandelt werden sollten; 
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5. ist beunruhigt über die seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten verfolgten 
unterschiedlichen Ansätze hinsichtlich der Bewältigung globaler Probleme und 
regionaler Konflikte; hebt die Bedeutung hervor, die für die EU in den transatlantischen 
Beziehungen und einem kontinuierlicher Dialog liegt, bei denen die Bedeutung jener 
Punkte, bei denen die EU und die USA zusammenfinden, hervorgestrichen wird; 
möchte Klarheit darüber erlangen, ob die transatlantischen Beziehungen mit den USA, 
die über Jahrzehnte hinweg gestaltet wurden, für die amerikanischen Partner heute noch 
dieselbe Bedeutung haben; betont, dass der wertebasierte übergreifende Rahmen der 
Partnerschaft wesentlich für die Wahrung und weitere Stärkung der Struktur der 
Weltwirtschaft und der globalen Sicherheit ist; betont, dass diejenigen Punkte, bei 
denen die USA und die EU zusammenfinden, letztendlich stärkeres Gewicht haben 
sollten als das, was die beiden trennt; 

6. betont, dass Europa in einem dauerhaft von Instabilität und Unsicherheit geprägten 
internationalen Umfeld die Verantwortung dafür trägt, strategische Eigenständigkeit zu 
entwickeln, um der wachsenden Zahl gemeinsamer Herausforderungen begegnen zu 
können; beharrt folglich darauf, dass sich die Länder Europas ihre Fähigkeit erhalten 
müssen, selbstständig zu entscheiden und zu handeln, um für ihre Interessen 
einzutreten; weist darauf hin, dass strategische Eigenständigkeit sowohl ein legitimer 
Anspruch der EU als auch ein vorrangiges Ziel ist, das es in den Bereichen Industrie, 
Handlungsfähigkeit und Kapazitäten zu formulieren gilt;  

Stärkung der Partnerschaft 

7. verweist auf das große Potenzial und das strategische Interesse dieser Partnerschaft 
sowohl für die USA als auch für die EU hinsichtlich des Ziels von Wohlstand und 
Sicherheit auf beiden Seiten und der Stärkung einer auf Regeln und Werten beruhenden 
Ordnung, mittels derer internationale Institutionen unterstützt und ihnen die Mittel für 
eine Verbesserung der Weltordnungspolitik an die Hand gegeben werden; fordert, dass 
im Hinblick auf alle Elemente dieser Partnerschaft und auf alle Ebenen der 
Zusammenarbeit – darunter auch jene mit Organisationen der Zivilgesellschaft – der 
Dialog und die Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA gefördert werden; 
betont, dass sich die Beschlüsse und Maßnahmen beider Seiten auf die Struktur der 
Weltwirtschaft und der globalen Sicherheit auswirken, weshalb hier mit gutem Beispiel 
vorangegangen und im Interesse beider Seiten gehandelt werden sollte; 

8. weist nachdrücklich auf die Verantwortung der USA als Weltmacht hin und fordert die 
US-Regierung auf, die gemeinsamen zentralen Werte, welche die Grundlage der 
transatlantischen Beziehungen bilden, zu achten und im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen und den übrigen von den USA unterzeichneten oder ratifizierten 
internationalen Instrumenten unter allen Umständen die Achtung des Völkerrechts, der 
Demokratie, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten sicherzustellen; 

9. betont, dass die EU und die USA in einer multipolaren Welt einander die wichtigsten 
Partner sind und dass einseitige Maßnahmen lediglich eine Schwächung der 
transatlantischen Partnerschaft bewirken, deren Partner gleichberechtigt sein müssen 
und die auf Dialog beruhen und darauf abzielen muss, das gegenseitige Vertrauen 
wiederherzustellen;  

10. bedauert, dass es lange gedauert hat, bis ein neuer US-Botschafter bei der Europäischen 
Union ernannt wurde, begrüßt jedoch die Benennung des neuen Botschafters und seine 
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anschließende Bestätigung durch den US-Senat am 29. Juni 2018; 

11. übt scharfe Kritik an den Äußerungen des neuen US-Botschafters in Deutschland, 
Richard Grenell, der erklärt hat, er wolle nationalistische Populisten in ganz Europa 
stärken, und erinnert daran, dass die Rolle von Diplomaten nicht darin besteht, einzelne 
politische Kräfte zu unterstützen, sondern gegenseitiges Verständnis und die 
Partnerschaft zu fördern; ist außerdem der Ansicht, dass die Äußerungen von Vertretern 
der Regierung Trump, aus denen eine Geringschätzung der EU und die Unterstützung 
fremdenfeindlicher und populistischer Kräfte, die das europäische Projekt zerstören 
möchten, hervorgeht, feindselig und mit dem Geist der transatlantischen Partnerschaft 
nicht vereinbar sind; 

12. fordert die HR/VP, den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Bereich 
der EU-Politik gegenüber den USA verstärkt zusammenzuarbeiten und sich besser 
untereinander abzustimmen sowie kohärenter und wirksamer vorzugehen, damit die EU 
als ein geeinter, effizienter und kohärent auftretender internationaler Akteur 
wahrgenommen wird;  

13. weist darauf hin, dass die USA ein sehr wichtiger Partner sind, weil gemeinsame 
Interessen in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung bestehen und enge bilaterale 
Beziehungen gepflegt werden; fordert die möglichst baldige Einberufung eines 
Gipfeltreffens zwischen der EU und den USA, bei dem versucht wird, die aktuellen 
Herausforderungen zu meistern und weiter an globalen und regionalen Themen von 
beiderseitigem Interesse zu arbeiten; 

14. erachtet die Anwesenheit von US-Streitkräften in europäischen Ländern – wo 
notwendig und sofern dies mit der fortdauernden Erfüllung eingegangener 
Verpflichtungen im Einklang steht – als wichtig; 

15. beharrt darauf, dass ein strukturierter und strategischer Dialog über die Außenpolitik 
auf transatlantischer Ebene, an dem auch das Europäische Parlament und der Kongress 
der USA beteiligt werden, für die Stärkung der Struktur der transatlantischen 
Beziehungen, einschließlich der Sicherheitszusammenarbeit, grundlegend ist, und 
fordert, dass die außenpolitische Reichweite des Dialogs zwischen der EU und den 
USA erhöht wird; 

16. erinnert an seinen Vorschlag, einen Transatlantischen Politischen Rat für die 
systematische Konsultation und Abstimmung in außen- und sicherheitspolitischen 
Fragen unter der Führung der HR/VP und des US-Außenministers ins Leben zu rufen, 
der den regelmäßigen Kontakt zwischen den politischen Direktoren zur Grundlage 
hätte; 

17. begrüßt die laufende und ununterbrochene Arbeit des Transatlantischen Dialogs der 
Gesetzgeber daran, die Beziehungen zwischen der EU und den USA durch den 
parlamentarischen Dialog und die Abstimmung bei Fragen von gemeinsamem Interesse 
zu fördern; betont, wie wichtig direkte persönliche Kontakte und der direkte 
persönliche Dialog für die Stärkung der transatlantischen Beziehungen sind; fordert 
daher ein verstärktes Engagement sowohl des Senats und des Repräsentantenhauses der 
USA als auch des Europäischen Parlaments; begrüßt, dass mit dem 115. Kongress der 
Caucus für EU-Angelegenheiten (Bipartisan Congressional EU Caucus) 
wiedereingesetzt wurde, und fordert das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments 
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und die Delegation der EU in Washington D.C. auf, engere Kontakte zu dieser 
Versammlung herzustellen; 

18. erinnert daran, dass die Gesellschaften sowohl der EU als auch der USA stark und in 
der liberalen Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verwurzelt sind und auf 
zahlreichen Akteuren aufbauen, darunter Regierungen und Parlamente, dezentrale 
Einrichtungen und Akteure, verschiedene politische Einrichtungen, Unternehmen und 
Gewerkschaften, Organisationen der Zivilgesellschaft, freie und unabhängige Medien, 
religiöse Gruppen und Wissenschaft und Forschung; betont, dass die transatlantischen 
Beziehungen gefördert und dadurch der Nutzen und die Bedeutung dieser 
transatlantischen Partnerschaft herausgestellt werden sollten, und zwar auf 
verschiedenen Ebenen sowohl in der EU als auch in den USA , wobei der Schwerpunkt 
nicht nur auf der Ost- und der Westküste liegen sollte; fordert diesbezüglich verstärkte 
und zielgerichtete Programme mit angemessener Finanzierung; 

19. würdigt die belebende Rolle der Beziehungen zwischen europäischen Einrichtungen 
und Bundesstaaten sowie Metropolregionen der USA auf die transatlantischen 
Beziehungen insgesamt, wobei insbesondere Partnerschaften zu nennen sind; hebt in 
diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit auf der Grundlage von „Under2 MOU“ 
hervor; fordert die US-Bundesstaaten auf, ihre Kontakte zu den EU-Organen zu 
verstärken; 

20. betont, dass ein kultureller Austausch durch Bildungsprogramme von grundlegender 
Bedeutung für die Förderung und Entwicklung gemeinsamer Werte und für das 
Schlagen von Brücken zwischen den transatlantischen Partnern ist; fordert daher, dass 
im Rahmen von Erasmus+ die Mobilitätsprogramme für Studierende aus den USA und 
der EU gestärkt und aufgestockt werden und der Zugang zu diesen Programmen 
vereinfacht wird; 

21. ist äußerst beeindruckt davon, wie die US-amerikanischen Schülerinnen und Schüler 
auf die zahlreichen Tragödien mit Schusswaffeneinsatz an Schulen reagiert haben und 
sich für strengere Waffengesetze ein- und gegen die Einflussnahme der National Rifle 
Association auf die Gesetzgebung zur Wehr setzen; 

Gemeinsame Bewältigung globaler Probleme 

22. beharrt darauf, dass die EU und die USA weiterhin eine zentrale konstruktive Rolle 
spielen sollten, indem sie regionale Konflikte und globale Probleme auf der Grundlage 
der Prinzipien des Völkerrechts gemeinsam bewältigen; betont, dass der 
Multilateralismus, dem sich die EU zutiefst verpflichtet fühlt, durch die Haltung der 
USA und anderer Großmächte der Welt mehr und mehr infrage gestellt wird; erinnert 
an die Bedeutung des Multilateralismus bei der Erhaltung des Friedens und der 
Stabilität als Möglichkeit zur Förderung der Werte der Rechtsstaatlichkeit und zur 
Bewältigung globaler Probleme und beharrt darauf, dass diese Probleme in den 
entsprechenden internationalen Foren anzugehen sind; ist daher beunruhigt darüber, 
dass kürzlich von den USA getroffene einseitige Entscheidungen – nämlich der 
Ausstieg aus wichtigen internationalen Abkommen, die Aufkündigung bestimmter 
Verpflichtungen, die Aushöhlung internationaler Regeln, der Rückzug aus 
internationalen Foren und die Verschärfung diplomatischer und handelspolitischer 
Spannungen – von diesen gemeinsamen Werten abweichen und die Beziehungen 
belasten und ihnen schaden könnten; fordert die EU auf, bei ihren Reaktionen auf 
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derartige Entscheidungen Einigkeit, Entschlossenheit und Verhältnismäßigkeit an den 
Tag zu legen; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, alle Maßnahmen oder Schritte zu 
vermeiden, mit denen darauf abgezielt wird, bilaterale Vorteile zulasten eines 
kohärenten gemeinsamen europäischen Ansatzes zu erlangen; 

23. weist darauf hin, dass andere große Weltmächte wie Russland und China über 
tragfähige politische und wirtschaftliche Strategien verfügen, von denen viele den 
gemeinsamen Werten und internationalen Verpflichtungen der EU und der USA sowie 
der transatlantischen Partnerschaft an sich entgegenstehen und diese gefährden 
könnten; erinnert daran, dass es aufgrund solcher Entwicklungen noch wichtiger wird, 
dass die EU und die USA zusammenarbeiten, damit ihre Gesellschaften weiterhin offen 
sein können und die gemeinsamen Rechte, Grundsätze und Werte der Regionen – 
darunter die Einhaltung des Völkerrechts – gefördert und geschützt werden können; 
fordert in diesem Zusammenhang eine verstärkte Koordinierung zwischen der EU und 
den USA bei der Einführung einer aufeinander abgestimmten gemeinsamen 
Sanktionspolitik, um deren Wirksamkeit zu erhöhen; 

24. vertritt die Auffassung, dass die Versuche Russlands, Druck auf die westlichen 
Gesellschaften auszuüben und sie zu beeinflussen, zu destabilisieren und ihre 
Schwachstellen und demokratischen Entscheidungen auszunutzen, eine gemeinsame 
transatlantische Antwort erfordern; ist daher der Ansicht, dass die USA und die EU 
koordinierten Maßnahmen im Hinblick auf Russland, gegebenenfalls unter 
Einbeziehung der NATO, Vorrang einräumen sollten; nimmt in diesem Zusammenhang 
die Erklärungen der Präsidenten der USA und Russlands im Rahmen ihres Treffens am 
16. Juli 2018 in Helsinki besorgt zur Kenntnis; weist erneut darauf hin, dass die 
Demokratien der EU und der USA durch Falschmeldungen und Desinformation und 
insbesondere durch böswillige Störquellen eindeutig einer Gefahr ausgesetzt sind; 
fordert die Einrichtung eines politischen und gesellschaftlichen Dialogs, in dem die 
Ausgewogenheit zwischen Anonymität und Verantwortung in den sozialen Medien 
erörtert wird; 

25. hebt hervor, dass der Aspekt der Sicherheit vielschichtig und mit vielen Faktoren 
verflochten ist und dass die Bestimmung des Begriffs „Sicherheit“ nicht nur 
militärische Aspekte, sondern unter anderem auch die Aspekte Umwelt, Energie, 
Handel, Internet und Kommunikation, Gesundheit und Entwicklung, 
Rechenschaftspflicht sowie humanitäre Aspekte umfasst; beharrt darauf, dass 
sicherheitsrelevante Fragen mittels eines umfassenden Ansatzes angegangen werden 
sollten; äußert in diesem Zusammenhang Bedauern und Besorgnis über die 
vorgeschlagenen umfassenden Mittelkürzungen, wie etwa die Kürzung der Mittel für 
den Staatsaufbau in Afghanistan, die Entwicklungshilfe in Afrika und die humanitäre 
Hilfe sowie der Beiträge der USA zu den Programmen, Einsätzen und Organisationen 
der Vereinten Nationen;  

26. unterstreicht, dass ein transatlantisches Handelsabkommen, das ausgewogen ist und für 
beide Seiten Nutzen bringt, Auswirkungen hätte, die weit über handelspolitische und 
wirtschaftliche Aspekte hinausgehen; 

27. stellt fest, dass die NATO nach wie vor der Hauptgarant für die kollektive Verteidigung 
Europas ist; begrüßt, dass die USA ihr Engagement für die NATO und die Sicherheit 
Europas bekräftigt haben, und betont, dass die Vertiefung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO auch die transatlantische Partnerschaft stärkt;  
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28. betont, wie wichtig Zusammenarbeit, Koordinierung und Synergieeffekte im Bereich 
Sicherheit und Verteidigung sind; betont, wie wichtig eine bessere Mittelverwendung 
im Verteidigungsbereich ist, und bekräftigt in diesem Zusammenhang, dass man sich 
bei der Lastenteilung nicht allein auf den Input (das Ziel, dass 2 % des BIP in die 
Verteidigung fließen), sondern auch auf den Output (Kapazitäten, gemessen in 
einsetzbaren, bereitstehenden und ständigen Kräften) konzentrieren sollte; weist darauf 
hin, dass mit diesem quantifizierten Ziel jedoch auch zum Ausdruck kommt, dass die 
EU mehr und mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernimmt, was infolge 
der Verschlechterung der Lage in ihrem strategischen Umfeld inzwischen 
unumgänglich ist; begrüßt, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten dem Bereich 
Verteidigung immer höhere Priorität einräumen und dadurch mehr militärische 
Effizienz entsteht, aus der sowohl die EU als auch die NATO Nutzen ziehen, und 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Anwesenheit von US-Truppen auf dem 
Hoheitsgebiet der EU; stellt fest, dass die NATO bei der kollektiven Verteidigung 
Europas und seiner Verbündeten nach wie vor eine ausschlaggebende Rolle spielt 
(Artikel 5 des Washingtoner Vertrags); betont, dass die Fähigkeit der NATO, ihre 
Aufgaben wahrzunehmen, auch künftig von der Stärke der transatlantischen 
Beziehungen abhängen wird; 

29. fordert die EU auf, die europäische Verteidigungsunion zu stärken, um Kapazitäten 
aufzubauen, mit denen die strategische Bedeutung der EU im Bereich Verteidigung und 
Sicherheit sichergestellt wird, etwa in Bezug darauf, in den Bereichen 
Verteidigungsausgaben, Forschung, Entwicklung, Vergabe öffentlicher Aufträge, 
Wartung und Schulungen zwischen den Mitgliedstaaten mehr Synergieeffekte und 
Effizienzvorteile zu schaffen; beharrt darauf, dass durch eine verstärkte 
Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich auf EU-Ebene der europäische Beitrag zu 
Frieden, Sicherheit und Stabilität auf regionaler und internationaler Ebene und damit 
auch die transatlantischen Bindungen gestärkt und die Ziele des NATO-Bündnisses 
vorangebracht werden; unterstützt daher die jüngsten Bemühungen um die Stärkung der 
europäischen Verteidigungsarchitektur, einschließlich des Europäischen 
Verteidigungsfonds und der neu eingeführten Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit 
(SSZ); 

30. begrüßt die Einführung der SSZ und befürwortet die ersten Projekte in deren Rahmen, 
wie etwa die militärische Mobilität; betont, dass die SSZ von gemeinsamem Interesse 
für die EU und die NATO ist und die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Organisationen in Bezug auf den Kapazitätsaufbau und die Stärkung der „EU-Säule“ in 
der NATO im Sinne der Verfassungen der einzelnen Staaten weiter vorantreiben sollte; 

31. bekräftigt, dass die EU und die USA ihre Zusammenarbeit in den Bereichen 
Cybersicherheit und -abwehr intensivieren müssen, und zwar durch spezialisierte 
Einrichtungen und Arbeitsstäbe wie die ENISA, Europol, Interpol, künftige Strukturen 
der SSZ und des Europäischen Verteidigungsfonds, insbesondere zur Abwehr von 
Cyberangriffen und durch noch stärkere gemeinsame Bemühungen um den Aufbau 
eines umfassenden und transparenten internationalen Rahmens, der Mindeststandards 
für die Politik der Cybersicherheit bei gleichzeitiger Wahrung der Grundrechte 
vorsieht; erachtet es als unbedingt erforderlich, dass die EU und die NATO den 
Austausch von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen verstärken, damit Cyberangriffe 
offiziell zugeordnet und folglich auch restriktive Maßnahmen (d. h. Sanktionen) gegen 
die für Cyberangriffe Verantwortlichen verhängt werden können; unterstreicht die 
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Bedeutung und den positiven Beitrag der US-Rückversicherungsinitiative für Europa 
(European Reassurance Initiative) für die Sicherheit der EU-Mitgliedstaaten; 

32. betont, dass durch die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz und 
maschinellem Lernen eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA 
erforderlich ist und dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Zusammenarbeit 
zwischen US-amerikanischen und europäischen Technologieunternehmen 
voranzubringen, damit Partnerschaften bei der Entwicklung und der Anwendung 
optimal genutzt werden; 

33. fordert den Kongress der USA auf, das Europäische Parlament in sein Programm zum 
Informationsaustausch mit den Parlamenten Australiens, Kanadas, Neuseelands und des 
VK aufzunehmen; 

34. betont, dass im Hinblick auf die Regulierung digitaler Plattformen und die Erhöhung 
von deren Rechenschaftspflicht ein gemeinsamer Ansatz verfolgt werden muss, damit 
den Fragen der Internetzensur, des Urheberrechts und der Rechte der Rechteinhaber, 
der personenbezogenen Daten und des Begriffs der Netzneutralität nachgegangen wird; 
bekräftigt, dass zusammengearbeitet werden muss, damit ein offenes, interoperables 
und sicheres Internet gefördert wird, das auf dem Konzept eines auf einer Vielzahl von 
Akteuren beruhenden Modells für die Regulierung des Internets beruht, mit dem die 
Menschenrechte, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie 
Meinungsäußerung gefördert und wirtschaftlicher Wohlstand und Innovation 
ermöglicht werden, wobei der Schutz personenbezogener Daten zu achten ist und 
Vorkehrungen zum Schutz vor Datenmanipulation, -betrug und -diebstahl zu treffen 
sind; fordert, dass gemeinsam Anstrengungen unternommen werden, um Normen und 
Regelungen auszuarbeiten und die Anwendbarkeit des Völkerrechts im Cyberraum zu 
fördern; 

35. bekräftigt, dass die Netzneutralität im Unionsrecht verankert ist; bedauert den 
Beschluss der US-amerikanischen Federal Communications Commission zur 
Abschaffung der Vorschriften zur Netzneutralität; begrüßt die jüngste Abstimmung des 
US-Senats zur Aufhebung dieses Beschlusses; fordert den Kongress der USA auf, den 
Beschluss des Senats zu befolgen, um ein offenes, sicheres und geschütztes Internet 
aufrechtzuerhalten, in dem der diskriminierende Umgang mit Inhalten im Internet nicht 
zulässig ist; 

36. betont, dass intensive Verhandlungen bezüglich der Normung geführt werden müssen, 
insbesondere im Zusammenhang mit der zunehmend rasanten Entwicklung der 
Technologie, vor allem im IT-Bereich; 

37. betont, dass bei der Intensivierung der Bemühungen der EU und der USA um 
Terrorismusbekämpfung ein wichtiger Aspekt im Schutz kritischer Infrastrukturen, 
einschließlich der Weiterentwicklung gemeinsamer Standards sowie der Förderung von 
Kompatibilität und Interoperabilität, sowie in einem umfassenden Ansatz zur 
Terrorismusbekämpfung, auch durch die Koordinierung in regionalen, multilateralen 
und globalen Foren sowie durch Zusammenarbeit beim Austausch von Daten im 
Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten, liegt; bekräftigt, dass Mechanismen wie 
das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) und andere 
gemeinsame Bemühungen, mit denen im Kampf gegen Terrorismus und Extremismus 
ein entscheidender Beitrag geleistet werden kann, unterstützt werden müssen; weist 
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beide Seiten darauf hin, dass der Kampf gegen den Terrorismus im Einklang mit dem 
Völkerrecht und den demokratischen Werten sowie unter uneingeschränkter Wahrung 
der bürgerlichen Freiheitsrechte und der grundlegenden Menschenrechte geführt 
werden muss;  

38. zeigt sich besorgt über die kürzlich erfolgte Ernennung von Gina Haspel zur Direktorin 
des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes „Central Intelligence Agency“ (CIA) 
aufgrund ihrer schlechten Bilanz in Bezug auf die Menschenrechte, einschließlich ihrer 
Mittäterschaft beim Programm der CIA für Auslieferungen und geheime 
Inhaftierungen; 

39. ist sehr besorgt darüber, dass die Regierung der USA Berichten zufolge die begrenzte 
Anzahl an Beschränkungen des Drohnenprogramms weiter verringert, wodurch das 
Risiko ziviler Opfer und rechtswidriger Tötungen steigt, sowie darüber, dass es an 
Transparenz fehlt, was sowohl das US-amerikanische Drohnenprogramm als auch die 
von einigen EU-Mitgliedstaaten geleistete Unterstützung anbelangt; fordert die USA 
und die Mitgliedstaaten der EU auf, dafür zu sorgen, dass der Einsatz von bewaffneten 
Drohnen im Einklang mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen, einschließlich der 
internationalen Menschenrechtsnormen und des humanitären Völkerrechts, steht und 
dass strenge und verbindliche Normen für die Bereitstellung aller Arten von 
Unterstützung für tödliche Drohnenangriffe festgelegt werden; 

40. betont, dass die EU und die USA Steuerhinterziehung und andere Arten der 
Finanzkriminalität bekämpfen und für Transparenz sorgen müssen;  

41. fordert verstärkte Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung, 
Steuervermeidung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, und zwar im Rahmen 
des zwischen der EU und den USA geschlossenen TFTP-Abkommens über das 
Programm zur Fahndung nach Finanzquellen des Terrorismus, das ausgeweitet werden 
sollte, um Daten über Finanzströme im Zusammenhang mit ausländischer Einmischung 
oder verbotenen Erkenntnisgewinnungsverfahren aufzunehmen; fordert die EU und 
USA zudem auf, in der OECD bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und 
aggressiver Steuerplanung zusammenzuarbeiten, indem internationale Regelungen und 
Normen zur Behebung dieses weltweiten Problems festgelegt werden; betont, dass 
Zusammenarbeit bei der kontinuierlichen Strafverfolgung grundlegend ist, um die 
gemeinsame Sicherheit zu verbessern, und fordert die USA zur bilateralen und 
multilateralen Zusammenarbeit in diesem Bereich auf; bedauert, dass der Dodd-Frank-
Act zum Teil zurückgenommen wurde, wodurch die Aufsicht über die amerikanischen 
Banken stark vermindert ist; 

42. hebt die anhaltenden Schwächen des Datenschutzschilds in Bezug auf die Achtung der 
Grundrechte betroffener Personen hervor; begrüßt und unterstützt die Forderung an den 
US-amerikanischen Gesetzgeber, ein umfassendes Gesetz über den Schutz der 
Privatsphäre und den Datenschutz auszuarbeiten; weist darauf hin, dass der Schutz der 
personenbezogenen Daten in Europa ein Grundrecht ist und dass es in den USA keine 
mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung der EU vergleichbare Regelung gibt; 

43. weist auf die weitreichende transatlantische Solidarität in Reaktion auf die Vergiftung 
von Sergej und Julija Skripal in Salisbury hin, die zur Ausweisung russischer 
Diplomaten durch 20 Mitgliedstaaten der EU sowie durch Kanada, die USA, Norwegen 
und fünf beitrittswillige Länder geführt hat; 
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44. bekräftigt erneut seine Besorgnis darüber, dass der Kongress im März 2017 die von der 
US-amerikanischen Federal Communications Commission vorgelegten Vorschriften 
über den Schutz der Privatsphäre von Kunden von Breitbanddiensten und weiteren 
Telekommunikationsdiensten abgelehnt hat, wodurch in der Praxis die Vorschriften für 
den Schutz der Privatsphäre bei der Nutzung von Breitbanddiensten abgeschafft 
werden, durch die die Internetdienstanbieter verpflichtet worden wären, die 
ausdrückliche Einwilligung der Internetnutzer einzuholen, bevor sie Browserdaten oder 
andere private Informationen verkaufen oder an Werbetreibende oder andere 
Unternehmen weitergeben; ist der Ansicht, dass dies eine weitere Bedrohung für den 
Schutz der Privatsphäre in den Vereinigten Staaten darstellt;  

45. weist darauf hin, dass die USA nach wie vor das einzige Drittland auf der Liste der von 
der Visumpflicht befreiten Länder sind, das Staatsbürgern bestimmter EU-
Mitgliedstaaten keinen visumfreien Zugang gewährt; fordert die USA auf, die fünf 
betroffenen Mitgliedstaaten (Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien und Zypern) so 
bald wie möglich in das US-Programm für visumfreies Reisen aufzunehmen; weist 
erneut darauf hin, dass die Kommission rechtlich verpflichtet ist, innerhalb einer Frist 
von 24 Monaten ab der Veröffentlichung der entsprechenden Mitteilungen, die am 
12. April 2016 endete, einen delegierten Rechtsakt zu erlassen, mit dem die Befreiung 
der Staatsangehörigen von Drittländern, die die Visumpflicht für bestimmte EU-
Mitgliedstaaten nicht aufgehoben haben, von der Visumpflicht vorübergehend 
ausgesetzt wird; fordert die Kommission auf, den geforderten delegierten Rechtsakt 
gemäß Artikel 265 AEUV zu erlassen; 

46. betont, dass die EU zugesagt hat, die Demokratie, die Menschenrechte, die 
Rechtsstaatlichkeit, den Wohlstand, die Stabilität, die Resilienz und die Sicherheit ihrer 
Nachbarländer in erster Linie mit nichtmilitärischen Mitteln zu stärken, insbesondere 
durch die Umsetzung von Assoziierungsabkommen; fordert die EU und die USA auf, 
ihre Zusammenarbeit zu intensivieren und ihre Maßnahmen, Projekte und Standpunkte 
in der Nachbarschaft der EU – und zwar sowohl im Osten als auch im Süden – besser 
aufeinander abzustimmen; verweist darauf, dass die globalen Strategien der EU in den 
Bereichen Entwicklung und humanitäre Hilfe ebenfalls zur weltweiten Sicherheit 
beitragen; 

47. begrüßt die strategische Ausrichtung und Offenheit der USA gegenüber der Region und 
weist erneut darauf hin, dass der Balkanraum eine Herausforderung für die EU und die 
Sicherheit ganz Europas darstellt; fordert die USA daher auf, sich an weiteren 
gemeinsamen Bemühungen im Westbalkan zu beteiligen, und zwar insbesondere bei 
der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und der Sicherheitszusammenarbeit; empfiehlt weitere gemeinsame 
Maßnahmen, etwa Mechanismen zur Bekämpfung von Korruption und den Aufbau von 
Institutionen, mit denen den Westbalkanstaaten zu mehr Sicherheit, Stabilität, Resilienz 
und wirtschaftlichem Wohlstand verholfen sowie zur Lösung von Langzeitkonflikten 
beigetragen wird; vertritt die Ansicht, dass die EU und die USA einen neuen Dialog auf 
hoher Ebene über den Westbalkan eröffnen sollten, damit politische Ziele und 
Hilfsprogramme in Einklang gebracht werden, und dass sie zudem entsprechende 
Maßnahmen ergreifen sollten; 

48. fordert die EU und die USA auf, sich aktiver und wirksamer an der Lösung des 
Konflikts um das Hoheitsgebiet der Ukraine zu beteiligen und alle Bemühungen um 
eine langfristige, friedliche Lösung, mit der die Einheit, Souveränität und territoriale 
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Integrität der Ukraine gewahrt werden und die Rückgabe der Halbinsel Krim an die 
Ukraine vorgesehen wird, zu unterstützen und die Reformprozesse in der Ukraine 
sowie deren wirtschaftliche Entwicklung, die mit den Zusagen des Landes und den von 
internationalen Organisationen gegebenen Empfehlungen vollständig im Einklang 
stehen müssen, voranzutreiben und zu unterstützen; zeigt sich zutiefst enttäuscht über 
die weiterhin ausbleibenden Fortschritte bei der Umsetzung der Minsker 
Vereinbarungen und über die sich verschlechternde sicherheitspolitische und 
humanitäre Lage in der Ostukraine; ist daher der Auffassung, dass die Sanktionen 
gegenüber Russland weiterhin notwendig sind und dass die USA ihre Bemühungen mit 
der EU koordinieren sollten; fordert in dieser Angelegenheit eine engere 
Zusammenarbeit zwischen der HR/VP und dem US-Sonderbeauftragten für die 
Ukraine; 

49. verweist ferner darauf, dass sich die EU und die USA um eine Lösung für die 
„eingefrorenen“ Konflikte in Georgien und der Republik Moldau bemühen sollten; 

50. weist darauf hin, dass die internationale Ordnung darauf beruht, dass internationale 
Verträge eingehalten werden; bedauert daher die Entscheidung der USA, die 
Schlussfolgerungen des G7-Gipfels in Kanada nicht zu billigen; bekräftigt sein 
Engagement für das Völkerrecht und die universellen Werte und insbesondere für die 
Rechenschaftspflicht, die Nichtverbreitung von Kernwaffen und die friedliche 
Beilegung von Streitigkeiten; betont, dass die Kohärenz der Strategie der beiden 
Regionen für die Nichtverbreitung von Kernwaffen wesentlich für die Glaubwürdigkeit 
der Union als wichtiger globaler Akteur und Verhandlungsführer ist; fordert die EU 
und die USA auf, bei der nuklearen Abrüstung und bei der Ergreifung wirksamer 
Maßnahmen zur Eindämmung nuklearer Risiken zusammenzuarbeiten; 

51. betont, dass der gemeinsame umfassende Aktionsplan mit Iran ein bedeutendes 
multilaterales Abkommen und eine bemerkenswerte diplomatische Errungenschaft der 
multilateralen Diplomatie und der EU-Diplomatie zur Förderung der Stabilität in der 
Region darstellt; erinnert daran, dass die EU entschlossen ist, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um an dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan mit Iran, der eine 
der zentralen Säulen der internationalen Architektur zur Nichtverbreitung von 
Kernwaffen darstellt und der auch für das Thema Nordkorea relevant ist und wesentlich 
für die Sicherheit und Stabilität der Region ist, festzuhalten; weist erneut darauf hin, 
dass mit den Aktivitäten Irans im Zusammenhang mit ballistischen Flugkörpern und der 
regionalen Stabilität, insbesondere die Verwicklung Irans in verschiedene Konflikte in 
der Region und die Lage der Menschenrechte und der Minderheitenrechte in Iran, die 
nicht Teil des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans sind, in allen entsprechenden 
Formaten und Foren kritischer umgegangen werden muss; betont, dass die 
transatlantische Zusammenarbeit in diesen Fragen von grundlegender Bedeutung ist; 
betont, dass Iran zahlreichen Berichten der Internationalen Atomenergie-Organisation 
(IAEO) zufolge seinen Zusagen gemäß dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan 
nachkommt; kritisiert in aller Deutlichkeit die Entscheidung von Präsident Trump, den 
gemeinsamen umfassenden Aktionsplan einseitig aufzukündigen und gegenüber 
Unternehmen der EU, die in Iran tätig sind, extraterritoriale Maßnahmen zu ergreifen; 
betont, dass die EU entschlossen ist, ihre Interessen und jene ihrer Unternehmen und 
Investoren vor den extraterritorialen Auswirkungen der Sanktionen der USA zu 
schützen; begrüßt in diesem Zusammenhang den Beschluss zur Auslösung der 
„Abwehrverordnung“, die darauf abzielt, die Handelsinteressen der EU in Iran vor den 
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Auswirkungen der extraterritorialen Sanktionen der USA zu schützen, und fordert den 
Rat, die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, sämtliche 
weiteren Maßnahmen zu ergreifen, die als notwendig erachtet werden, um den 
gemeinsamen umfassenden Aktionsplan aufrechtzuerhalten; 

52. ist besorgt angesichts der Sicherheits- und Handelspolitik der USA in Ost- und 
Südostasien, einschließlich des politischen Vakuums infolge des Ausstiegs der USA 
aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP); bekräftigt, wie wichtig ein konstruktives 
Engagement der EU in Ost- und Südostasien sowie dem Pazifikraum ist, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang die aktive Handelspolitik der EU in diesem Teil der Welt und 
die sicherheitsbezogenen Initiativen der EU, insbesondere jene, die auch in den 
Schlussfolgerungen des Rates zu einer verstärkten sicherheitspolitischen 
Zusammenarbeit der EU in und mit Asien zum Ausdruck kommen, auch im Hinblick 
auf das politische und wirtschaftliche Gleichgewicht; 

53. begrüßt die Aufnahme neuer hochrangiger Dialoge mit Nordkorea (DVRK) sowie das 
am 12. Juni 2018 in Singapur veranstaltete Gipfeltreffen und erinnert daran, dass diese 
Gespräche, die erst noch greifbare und nachprüfbare Ergebnisse zeitigen müssen, auf 
eine friedliche Lösung der Spannungen und somit auch auf die Förderung des Friedens, 
der Sicherheit und der Stabilität in der Region und weltweit abzielen; betont 
gleichzeitig, dass die internationale Gemeinschaft, darunter auch die EU und die USA, 
weiterhin Druck auf die DVRK ausüben müssen, bis das Land den Vertrag über das 
umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBT) ratifiziert hat und es der 
Vorbereitungskommission der Organisation des Vertrags für das umfassende Verbot 
von Nuklearversuchen (CTBTO-Vorbereitungskommission) und der IAEO ermöglicht, 
seine Entnuklearisierung zu dokumentieren, die erst damit glaubwürdig wird; verleiht 
seiner Besorgnis über die unzureichenden Fortschritte der DVRK im Hinblick auf die 
Entnuklearisierung Ausdruck, die Präsident Trump am 24. August 2018 veranlasst 
haben, die geplanten Gespräche mit dem Staatssekretär Mike Pompeo in der DVRK 
abzusagen; 

54. erinnert die USA daran, dass sie den CTBT noch immer nicht ratifiziert haben, obgleich 
sie zu den in Anhang II aufgeführten Staaten zählen, deren Unterzeichnung für das 
Inkrafttreten des Vertrags notwendig ist; bekräftigt die Forderung der HR/VP an die 
führenden Politiker weltweit, den Vertrag zu ratifizieren; legt den USA nahe, den 
CTBT baldmöglichst zu ratifizieren und die CTBTO-Vorbereitungskommission dabei 
zu unterstützen, die übrigen in Anhang II aufgeführten Staaten davon zu überzeugen, 
den Vertrag zu ratifizieren; 

55. betont, dass das internationale Seerecht aufrechterhalten werden muss, und zwar auch 
im Südchinesischen Meer; fordert die USA in diesem Zusammenhang auf, das VN-
Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) zu ratifizieren; 

56. fordert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA bei der 
friedlichen Lösung regionaler Konflikte und des Stellvertreterkriegs in Syrien, da das 
Fehlen einer gemeinsamen Strategie die friedliche Lösung von Konflikten untergräbt, 
und fordert alle an dem Konflikt beteiligten Parteien und regionalen Akteure auf, von 
Gewalt und jeglichen sonstigen Maßnahmen, die die Lage verschärfen könnten, 
abzusehen; weist darauf hin, dass der von den Vereinten Nationen geleitete Genfer 
Prozess bei der Lösung des Konflikts in Syrien, im Einklang mit der Resolution 2254 
des VN-Sicherheitsrates, die von allen an dem Konflikt beteiligten Parteien mit der 
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Unterstützung wichtiger internationaler und regionaler Akteure ausgehandelt wurde, 
nach wie vor Vorrang hat; fordert die uneingeschränkte Umsetzung und Achtung der 
Resolutionen des VN-Sicherheitsrates, gegen die die Länder, die an den Verhandlungen 
in Astana beteiligt sind, verstoßen; fordert gemeinsame Anstrengungen, um den 
ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu den Bedürftigen sowie unabhängige, 
unparteiische, gründliche und glaubwürdige Ermittlungen und eine entsprechende 
strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen sicherzustellen; fordert zudem, dass 
unter anderem die Arbeit des Internationalen, unparteiischen und unabhängigen 
Mechanismus betreffend die seit März 2012 in der Arabischen Republik Syrien 
begangenen völkerrechtlichen Verbrechen unterstützt wird; 

57. erinnert daran, dass die EU die Wiederaufnahme eines sinnvollen Friedensprozesses in 
Nahost mit dem Ziel einer Zweistaatenlösung auf der Grundlage der Grenzen von 1967 
unterstützt, bei der ein unabhängiger, demokratischer, lebensfähiger und 
zusammenhängender Staat Palästina mit einem sicheren Staat Israel und den übrigen 
Nachbarländern friedlich und sicher Seite an Seite besteht, und beharrt darauf, dass 
jegliche Maßnahmen, die diese Anstrengungen untergraben würden, zu vermeiden sind; 
bedauert in diesem Zusammenhang zutiefst die einseitige Entscheidung der US-
Regierung, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen und 
Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anzuerkennen; betont, dass ein endgültiges 
Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern auch die Jerusalem-Frage 
umfassen muss; betont, dass der gemeinsame Fahrplan gestärkt werden sollte und dass 
sich die USA mit ihren europäischen Partnern über ihre Friedensbemühungen im Nahen 
Osten abstimmen müssen; 

58. würdigt das UNRWA und seine engagierten Mitarbeiter für ihre bemerkenswerte und 
unverzichtbare humanitäre Hilfe und Entwicklungsarbeit für palästinensische 
Flüchtlinge (im Westjordanland einschließlich Ostjerusalem, dem Gazastreifen, 
Jordanien, dem Libanon und Syrien), die für die Sicherheit und Stabilität der Region 
von entscheidender Bedeutung ist; bedauert die Entscheidung der US-Regierung, ihre 
Finanzmittel für das UNRWA zu streichen, zutiefst und fordert die USA auf, diese 
Entscheidung zu überdenken; hebt die dauerhafte Unterstützung des Europäischen 
Parlaments und der Europäischen Union für das Hilfswerk hervor und legt den EU-
Mitgliedstaaten nahe, zusätzliche Finanzmittel bereitzustellen, damit die Tätigkeiten 
des UNRWA langfristig tragfähig sind; 

59. fordert eine engere weltweite Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA bei ihren 
Programmen zur Förderung der Demokratie, der Medienfreiheit, freier und fairer 
Wahlen und der Achtung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von 
Flüchtlingen und Migranten, Frauen sowie ethnischen und religiösen Minderheiten; 
betont, wie wichtig die Werte verantwortungsvolle Staatsführung, 
Rechenschaftspflicht, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit sind, die die Grundlage für 
den Schutz der Menschenrechte darstellen; bekräftigt, dass die EU die Todesstrafe 
entschieden und grundsätzlich ablehnt und sich für ein universelles Moratorium für die 
Vollstreckung der Todesstrafe mit dem Ziel ihrer weltweiten Abschaffung ausspricht; 
betont, dass eine Zusammenarbeit bei der Krisenprävention und Friedenskonsolidierung 
sowie bei der Bewältigung humanitärer Notlagen erforderlich ist; 

60. verweist darauf, dass die EU und die USA gemeinsame Interessen in Afrika haben und 
es der Abstimmung und Intensivierung von deren Unterstützung im Hinblick auf 
verantwortungsvolle Staatsführung, Demokratie, Menschenrechte, nachhaltige soziale 
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Entwicklung, Umweltschutz, Migrationssteuerung, wirtschaftspolitische Steuerung und 
sicherheitsbezogene Aspekte sowie von deren Unterstützung für die friedliche Lösung 
regionaler Konflikte und die Bekämpfung von Korruption, illegalen 
Finanztransaktionen, Gewalt und Terrorismus auf lokaler, regionaler und 
multinationaler Ebene bedarf; ist der Auffassung, dass eine bessere Koordinierung 
zwischen der EU und den USA, auch durch einen verstärkten politischen Dialog und 
die Entwicklung gemeinsamer Strategien für Afrika unter gebührender 
Berücksichtigung der Standpunkte regionaler Organisationen und subregionaler 
Zusammenschlüsse, zu wirksameren Maßnahmen und einem wirksameren Einsatz von 
Ressourcen führen würde;  

61. betont, wie wichtig die gemeinsamen politischen, wirtschaftlichen und 
sicherheitsbezogenen Interessen der EU und der USA im Zusammenhang mit der 
Wirtschaftspolitik von Ländern wie China und Russland sind, und erinnert daran, dass 
gemeinsame Anstrengungen, auch auf der Ebene der WTO, zur Behebung von 
Problemen wie den aktuellen Ungleichgewichten im globalen Handel oder der Lage in 
der Ukraine beitragen könnten; fordert die US-Regierung auf, die Benennung von 
Richtern für das Berufungsgremium der WTO nicht länger zu blockieren; betont, dass 
eine engere Zusammenarbeit im Umgang mit Chinas „One Belt, One Road“-Strategie 
erforderlich ist, und zwar auch durch den Ausbau der diesbezüglichen Zusammenarbeit 
zwischen der EU einerseits und dem Quadrilateralen Sicherheitsdialog (Quad) 
zwischen den USA, Indien, Japan und Australien andererseits; 

62. weist darauf hin, dass eine bessere Zusammenarbeit bei der Politik für den arktischen 
Raum, insbesondere im Rahmen des Arktischen Rates, erforderlich ist, insbesondere da 
aufgrund des Klimawandels möglicherweise neue Schifffahrtswege entstehen und 
natürliche Ressourcen zugänglich werden; 

63. bekräftigt, dass Migration ein globales Phänomen ist und daher mittels 
Zusammenarbeit, Partnerschaft und des Schutzes der Menschenrechte sowie der 
Sicherheit, jedoch auch durch die Steuerung der Migrationswege und die Verfolgung 
eines umfassenden Ansatzes auf der Ebene der VN auf der Grundlage der Achtung des 
Völkerrechts, insbesondere des Genfer Abkommens von 1951 und seines Protokolls 
von 1967, angegangen werden sollte; begrüßt die bislang im Rahmen der VN 
unternommenen Anstrengungen dahingehend, zu einem globalen Pakt für eine sichere, 
geordnete und reguläre Migration und zu einem globalen Pakt für Flüchtlinge zu 
gelangen, und bedauert die Entscheidung der USA vom Dezember 2017, sich aus den 
entsprechenden Beratungen zurückzuziehen; fordert eine gemeinsame Strategie zur 
Bekämpfung der Ursachen von Migration; 

64. spricht sich für eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA in 
Energiefragen – einschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen – aus, die auf dem 
Energierat EU-USA aufbauen sollte; bekräftigt daher seine Forderung nach einer 
Fortsetzung der Treffen; fordert ferner mehr Zusammenarbeit bei der Forschung im 
Energiebereich und bei neuen Technologien sowie engere Zusammenarbeit beim 
Schutz der Energieinfrastruktur vor Cyberangriffen; betont, dass eine Zusammenarbeit 
bei der Sicherheit der Energieversorgung sowie nähere Erläuterungen dahingehend, 
welche Rolle die Ukraine als Transitland künftig spielen wird, erforderlich sind; 

65. betont seine Besorgnis über die Pipeline Nord Stream 2 und dessen potenziell spaltende 
Wirkung in Bezug auf die Energieversorgungssicherheit und die Solidarität der 
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Mitgliedstaaten und begrüßt die Unterstützung der USA bei der Wahrung der 
Energieversorgungssicherheit in Europa; 

66. bedauert den Ausstieg der USA aus dem Übereinkommen von Paris, würdigt jedoch die 
anhaltenden Bemühungen von Einzelpersonen, Unternehmen, Städten und Staaten in 
den USA, die nach wie vor Anstrengungen im Sinne der Einhaltung des 
Übereinkommens von Paris und der Bekämpfung des Klimawandels unternehmen, und 
betont, dass die EU enger mit diesen Akteuren zusammenarbeiten muss; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Klimawandel nicht länger Bestandteil der nationalen 
Sicherheitsstrategie der USA ist; bekräftigt das Engagement der EU für das 
Übereinkommen von Paris und die Agenda 2030 der Vereinten Nationen und betont, 
dass sie umgesetzt werden müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten und zu einer 
nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft zu gelangen; weist erneut darauf hin, dass 
die Umstellung auf eine umweltverträgliche Wirtschaft viele Möglichkeiten für 
Beschäftigung und Wachstum mit sich bringt; 

67. fordert, dass in den Bereichen Innovation, Wissenschaft und Technik weiterhin 
zusammengearbeitet wird, und fordert eine Verlängerung des Wissenschafts- und 
Technologieabkommens zwischen der EU und den USA; 

Verteidigung einer regelgestützten Handelsordnung in turbulenten Zeiten 

68. stellt fest, dass die USA für die EU 2017 der größte Exportmarkt und die zweitgrößte 
Einfuhrquelle waren; stellt fest, dass es zwischen der EU und den Vereinigten Staaten 
Unterschiede hinsichtlich der Handelsdefizite und ‑überschüsse in den Bereichen 
Handel mit Waren, Handel mit Dienstleistungen, elektronischer Handel und 
ausländische Direktinvestitionen gibt; weist darauf hin, dass die Handels- und 
Investitionsbeziehungen zwischen der EU und den USA – die den größten Umfang 
weltweit haben und sich seit jeher auf gemeinsame Werte stützen – eine der wichtigsten 
Triebfedern des Wirtschaftswachstums, des Handels und des Wohlstands in der Welt 
sind; stellt ferner fest, dass die EU gegenüber den USA einen Warenhandelsüberschuss 
in Höhe von 147 Mrd. USD aufweist; stellt fest, dass EU-Unternehmen in den USA 
4,3 Millionen Beschäftigte haben; 

69. betont, dass die EU und die USA zwei Schlüsselakteure in einer globalisierten Welt 
sind, die sich mit beispielloser Geschwindigkeit und Intensität weiterentwickelt, und 
dass die EU und die USA angesichts der gemeinsamen Herausforderungen ein 
gemeinsames Interesse daran haben, in handelspolitischen Fragen zusammenzuarbeiten 
und sich abzustimmen, um das multilaterale Handelssystem der Zukunft und globale 
Standards zu gestalten; 

70. weist auf die zentrale Rolle der WTO innerhalb des multilateralen Systems als beste 
Option zur Gewährleistung eines offenen, fairen und regelgestützten Systems hin, das 
den zahlreichen, ganz unterschiedlichen Interessen ihrer Mitglieder Rechnung trägt und 
diese Interessen ausgleicht; bekräftigt seine Unterstützung für eine weitere Stärkung 
des multilateralen Handelssystems; unterstützt die Anstrengungen der Kommission, die 
darauf abzielen, gemeinsam mit den USA an einer gemeinsamen positiven Reaktion auf 
die gegenwärtigen institutionellen und systemischen Herausforderungen zu arbeiten; 

71. hebt die Rolle hervor, die die WTO bei der Beilegung von Handelsstreitigkeiten spielt; 
fordert alle Mitglieder der WTO auf, das ordnungsgemäße Funktionieren des 
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Streitbeilegungssytems der WTO sicherzustellen; bedauert in diesem Zusammenhang 
die von den Vereinigten Staaten ausgehende Blockade bei der Stellenbesetzung im 
Berufungsgremium, durch die das Funktionieren des WTO-Streitbeilegungssystems 
gefährdet wird; fordert die Kommission und alle WTO-Mitglieder auf, nach Wegen zur 
Überwindung dieser festgefahrenen Situation bei der Neubesetzung der Richterstellen 
im Berufungsgremium der WTO zu suchen und erforderlichenfalls Reformen des 
Streitbeilegungssystems einzuleiten; ist der Ansicht, dass solche Reformen darauf 
abzielen könnten, das höchstmögliche Maß an Effizienz und Unabhängigkeit des 
Systems zu gewährleisten und dabei weiterhin auf Kohärenz mit den Werten und dem 
allgemeinen Ansatz, die die EU seit der Gründung der WTO stets vertreten hat, zu 
achten, wobei hierzu insbesondere die Förderung des freien und fairen Welthandels im 
Rahmen der Rechtsstaatlichkeit und die Notwendigkeit, dass alle WTO-Mitglieder 
sämtlichen WTO-Verpflichtungen nachkommen, zählen; 

72. bedauert zwar, dass die 11. WTO-Ministerkonferenz keine nennenswerten Ergebnisse 
gezeitigt hat, begrüßt jedoch die Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zur 
Abschaffung unlauterer marktverzerrender und protektionistischer Praktiken durch die 
USA, die EU und Japan, auf die auch in der Erklärung der G20 vom Juli 2017 
hingewiesen wurde; fordert, dass in diesem Bereich auch weiterhin mit den USA und 
Japan zusammengearbeitet wird, um unlautere Handelspraktiken wie Diskriminierung, 
eingeschränkten Marktzugang, Dumping und Subventionen zu bekämpfen; 

73. fordert die Kommission auf, gemeinsam mit den USA und anderen WTO-Mitgliedern 
einen Arbeitsplan zur Abschaffung handelsverzerrender Subventionen in der 
Baumwoll- und der Fischwirtschaft – insbesondere in Bezug auf illegale, nicht 
gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) – zu erarbeiten; fordert 
Zusammenarbeit im Hinblick auf das Vorantreiben der multilateralen Agenda in neuen 
Themenbereichen wie dem elektronischen Handel, dem digitalen Handel – 
einschließlich der digitalen Entwicklung –, Investitionserleichterungen, Handel und 
Umwelt sowie Handel und Geschlechtergleichstellung sowie im Hinblick auf die 
Förderung spezifischer Maßnahmen zur Erleichterung der Beteiligung von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen an der Weltwirtschaft; 

74. fordert die EU und die USA auf, die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 
voranzutreiben, um die internationalen Übereinkommen im Bereich des öffentlichen 
Beschaffungswesens, insbesondere das WTO-Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen, zu stärken; 

75. fordert die Kommission auf, einen Dialog mit den Vereinigten Staaten aufzunehmen, 
damit die Verhandlungen über das plurilaterale Abkommen über den Handel mit 
Umweltschutzgütern und das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (TiSA) 
wieder aufgenommen werden; 

76. fordert die EU und die USA auf, ihre Ressourcen zu bündeln, um gegen unlautere 
Handelspolitiken und ‑praktiken vorzugehen, und gleichzeitig multilaterale Regeln und 
das Streitbeilegungsverfahren der WTO zu achten und einseitige Maßnahmen zu 
vermeiden, weil sie für alle globalen Wertschöpfungsketten, an denen EU- und US-
Unternehmen beteiligt sind, schädlich sind; bedauert zutiefst die Ungewissheit im 
internationalen Handelssystem, die dadurch entstanden ist, dass die USA auf 
Instrumente und politische Hilfsmittel (z. B. Abschnitt 232 aus dem Jahr 1962, 
Abschnitt 301 aus dem Jahr 1974) zurückgreifen, die vor der Entstehung der WTO und 
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ihres Streitbeilegungssystems geschaffen wurden; stellt in diesem Zusammenhang fest, 
dass die Entscheidung der USA, Stahl- und Aluminiumzölle gemäß Abschnitt 232 
einzuführen, nicht aus Gründen der nationalen Sicherheit zu rechtfertigen ist, und 
fordert die USA auf, die EU und andere Verbündete vollständig und dauerhaft von den 
Maßnahmen auszunehmen; fordert die Kommission auf, entschlossen zu reagieren, falls 
diese Zölle zur Eindämmung der EU-Ausfuhren eingesetzt werden sollten; betont 
ferner, dass etwaige Sanktionen der USA in Form von Gegenmaßnahmen in Bezug auf 
europäische Waren im Anschluss an die Veröffentlichung des Berichts des 
Berufungsgremiums über die Einhaltung im Rahmen der Beschwerde der USA gegen 
die EU bezüglich Maßnahmen, die den Handel mit zivilen Großraumflugzeugen 
betreffen, nicht legitim wären, weil 204 der 218 von den USA erhobenen Forderungen 
von der WTO abgelehnt wurden und ein weiterer Bericht über den damit 
zusammenhängenden Fall rechtswidriger US-Subventionen noch aussteht; 

77. nimmt die kontinuierliche bilaterale Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA in 
zahlreichen Regulierungsfragen zur Kenntnis, die sich etwa in dem vor Kurzem 
abgeschlossenen bilateralen Abkommen über Aufsichtsmaßnahmen für die 
Versicherung und die Rückversicherung oder der Vereinbarung über die gegenseitige 
Anerkennung von Inspektionen bei Arzneimittelherstellern niederschlägt; fordert die 
Kommission und den Rat auf, die Rolle des Europäischen Parlaments in diesem Prozess 
uneingeschränkt zu respektieren; 

78. betont die entscheidende Bedeutung des geistigen Eigentums für die Wirtschaft der 
Europäischen Union und der Vereinigten Staaten; fordert beide Seiten auf, Forschung 
und Innovation auf beiden Seiten des Atlantiks zu unterstützen und dabei ein hohes 
Maß an Schutz des geistigen Eigentums zu gewährleisten und sicherzustellen, dass 
diejenigen, die qualitativ hochwertige, innovative Produkte herstellen, dies auch 
weiterhin tun können; 

79. fordert die EU und die Vereinigten Staaten auf, den Marktzugang für KMU, die in die 
USA und in die EU exportieren, zu verbessern, indem sie die bestehenden Vorschriften 
und Marktöffnungen auf beiden Seiten des Atlantiks beispielsweise durch ein KMU-
Portal transparenter gestalten; 

80. unterstreicht die Bedeutung des US-Marktes für die KMU der EU; fordert die EU und 
die USA auf, die unverhältnismäßigen Auswirkungen von Zöllen, nichttarifären 
Handelshemmnissen und technischen Handelshemmnissen auf KMU auf beiden Seiten 
des Atlantiks anzugehen, und nicht nur durch eine Senkung der Zölle, sondern auch 
durch eine Vereinfachung der Zollverfahren und möglicherweise durch neue 
Mechanismen, die den KMU den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren 
beim Kauf und Verkauf auf dem EU- und dem US-Markt erleichtern sollen; 

81. fordert die EU und die USA auf, im Rahmen ihrer bilateralen Zusammenarbeit von 
gegenseitigem Steuerwettbewerb abzusehen, da dies nur zu einem Rückgang der 
Investitionen in beiden Wirtschaftsräumen führen würde; 

82. fordert die EU und die USA auf, sich auf einen Rahmen für den digitalen Handel zu 
verständigen, der dem bestehenden Rechtsrahmen und den Vereinbarungen beider 
Seiten sowie den für den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre geltenden 
Vorschriften, die für den Dienstleistungssektor von besonderer Bedeutung sind, 
Rechnung trägt; betont in diesem Zusammenhang, dass die EU und die USA 
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zusammenarbeiten sollten, um Drittländer zu ermutigen, hohe Datenschutzstandards 
anzunehmen; 

83. appelliert an die EU und die USA, die Zusammenarbeit im Bereich des Klimawandels 
auszuweiten; fordert die EU und die USA auf, die derzeitigen und künftigen 
Handelsverhandlungen auf allen Ebenen zu nutzen, um die Anwendung international 
vereinbarter Standards wie des Übereinkommens von Paris zu gewährleisten, um den 
Handel mit umweltverträglichen Gütern, einschließlich Technologie, zu fördern und 
eine weltweite Energiewende mit einer klaren und koordinierten internationalen 
Handelsagenda zu gewährleisten, damit sowohl die Umwelt geschützt wird als auch 
Arbeitsplätze und Wachstumsmöglichkeiten geschaffen werden; 

84. ist der Überzeugung, dass ein mögliches neues Abkommen über die Handels- und 
Investitionsbeziehungen zwischen der EU und den USA nicht unter Druck oder unter 
Drohung ausgehandelt werden kann und dass nur ein umfassendes, ehrgeiziges, 
ausgewogenes und übergreifendes Abkommen, das alle Handelsbereiche abdeckt, im 
Interesse der Europäischen Union liegen würde; stellt in diesem Zusammenhang fest, 
dass die Einrichtung eines möglichen spezifischen und dauerhaften Mechanismus für 
die Zusammenarbeit bei der Regulierung und bei Konsultationen von Vorteil sein 
könnte; fordert die Kommission auf, die Verhandlungen mit den USA wieder 
aufzunehmen, sofern die Rahmenbedingungen angemessen sind;  

85. betont, dass die Handelsströme zunehmend neue, schnellere und sicherere Wege für 
den grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehr erfordern; fordert die 
EU und die USA als zentrale Handelspartner auf, bei handelsbezogenen digitalen 
Technologielösungen zur Erleichterung des Handels zusammenzuarbeiten; 

86. verweist auf die Bedeutung des bestehenden Dialogs und der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und den USA im Bereich Wissenschaft und Technologie; erkennt den 
Stellenwert der Bemühungen der EU und der USA im Bereich Forschung und 
Innovation als Schlüsselfaktoren für Wissen und Wirtschaftswachstum an und 
unterstützt die Verlängerung und Ausweitung des Wissenschafts- und 
Technologieabkommens zwischen der EU und den USA über das Jahr 2018 hinaus mit 
dem Ziel, Forschung, Innovationen und neue Technologien zu fördern, die Rechte an 
geistigem Eigentum zu schützen, mehr und bessere Arbeitsplätze zu schaffen und für 
nachhaltigen Handel und integratives Wachstum zu sorgen; 

87. teilt die Sorge der Vereinigten Staaten hinsichtlich der weltweiten Überkapazitäten bei 
der Stahlherstellung; bedauert jedoch auch, dass einseitige, mit der WTO nicht 
vereinbare Maßnahmen lediglich eine Beeinträchtigung der Integrität einer 
regelgestützten Handelsordnung bewirken; betont, dass auch eine dauerhafte Ausnahme 
der EU von den US-Zöllen eine derartige Vorgehensweise nicht legitimieren kann; 
fordert die Kommission auf, sich gemeinsam mit den USA stärker darum zu bemühen, 
dass im Rahmen des Globalen Forums der G20 gegen Überkapazitäten bei der 
Stahlherstellung vorgegangen wird, damit das enorme Potenzial multilateraler 
Maßnahmen ausgeschöpft wird; bekräftigt seine Überzeugung, dass gemeinsame und 
konzertierte Maßnahmen innerhalb der regelgestützten Handelssysteme der beste Weg 
sind, globale Probleme dieser Art zu lösen;  

88. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass die EU und die USA die notwendige Modernisierung 
der WTO koordiniert und konstruktiv angehen, um sie wirksamer, transparenter und in 
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höherem Maße rechenschaftspflichtig zu gestalten sowie sicherzustellen, dass bei der 
Ausarbeitung internationaler Handelsregeln und von Maßnahmen der internationalen 
Handelspolitik die Aspekte Geschlechtergleichstellung, Soziales, Umwelt und 
Menschenrechte angemessen berücksichtigt werden; 

89. weist darauf hin, dass die EU für eine unverfälschte Marktwirtschaft sowie für einen 
offenen, auf Werten und Regeln beruhenden, fairen Handel steht; bekräftigt seine 
Unterstützung für die Strategie der Kommission als Reaktion auf die derzeitige 
Handelspolitik der Vereinigten Staaten unter Einhaltung der Regeln des multilateralen 
Handelssystems; ruft zur Einigkeit aller EU-Mitgliedstaaten auf und fordert die 
Kommission auf, einen gemeinsamen Ansatz zur Bewältigung dieser Situation zu 
erarbeiten; betont die Bedeutung eines geschlossenen Auftretens der EU-
Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht, da sich ein gemeinsames Vorgehen der EU im 
Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik und der EU-Zollunion auf internationaler 
Ebene sowie bilateral mit den USA als weitaus wirksamer erwiesen hat als jede 
Initiative einzelner Mitgliedstaaten; bekräftigt, dass die EU bereit ist, in 
handelsbezogenen Fragen, die von beiderseitigem Interesse sind, im Rahmen der 
Regeln des multilateralen Handelssystems mit den Vereinigten Staaten 
zusammenzuarbeiten; 

90. bedauert den Beschluss von Präsident Trump, den gemeinsamen umfassenden 
Aktionsplan aufzukündigen, sowie die Folgen dieser Entscheidung für in Iran tätige 
Unternehmen aus der EU; unterstützt alle Bemühungen der EU zur Wahrung der 
Interessen von EU-Unternehmen, die in Iran investieren, und insbesondere die 
Entscheidung der Kommission, das Abwehrgesetz auszulösen, wodurch deutlich 
gemacht wird, dass sich die EU dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan 
verpflichtet fühlt; ist der Überzeugung, dass das gleiche Gesetz in jedem Fall, der dies 
erforderlich macht, angewandt werden könnte; 

91. fordert die EU und die USA auf, die Zusammenarbeit und die Bemühungen um die 
Durchführung und Ausweitung von Sorgfaltspflichtregelungen für Unternehmen zu 
verstärken, damit der Schutz der Menschenrechte auf internationaler Ebene unter 
anderem im Bereich des Handels mit Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten 
gestärkt wird; 

92. bedauert, dass sich die USA aus dem Umweltschutz zurückgezogen haben; bedauert in 
diesem Zusammenhang und angesichts der Tatsache, dass die USA der größte 
Importeur von Trophäen der Elefantenjagd sind, die Entscheidung von Präsident 
Trump, das Einfuhrverbot für solche Trophäen aus bestimmten afrikanischen Ländern, 
darunter Simbabwe und Sambia, aufzuheben; 

93. fordert die EU und die USA auf, die transatlantische parlamentarische Zusammenarbeit 
fortzusetzen und zu verstärken, was zu einem vertieften und umfassenderen politischen 
Rahmen zur Verbesserung der Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU 
und den USA führen sollte; 

94. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die USA und China ein Abkommen 
schließen könnten, das mit den WTO-Regeln nicht in vollem Maße vereinbar ist und 
das sich gegen unsere Interessen richten und die transatlantischen Handelsbeziehungen 
belasten könnte; betont daher, dass es eines stärker global ausgerichteten Abkommens 
mit unseren wichtigsten Handelspartnern bedarf, das den gemeinsamen Interessen auf 
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internationaler Ebene Rechnung trägt; 

° 

° ° 

95. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, dem EAD, der 
Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Beitritts- 
und Bewerberländer sowie dem Präsidenten, dem Senat und dem Repräsentantenhaus 
der USA zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0343 
Stand der Beziehungen zwischen der EU und China  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. September 2018 zu dem Stand der 
Beziehungen zwischen der EU und China (2017/2274(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis darauf, dass die EU und China am 6. Mai 1975 diplomatische 
Beziehungen aufgenommen haben, 

– unter Hinweis auf die 2003 begründete strategische Partnerschaft zwischen der EU und 
China, 

– unter Hinweis auf den wichtigsten Rechtsrahmen für die Beziehungen zu China, 
nämlich das im Mai 1985 unterzeichnete Abkommen über die handelspolitische und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Volksrepublik China48, das die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sowie 
das Programm für Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und China 
umfasst, 

– unter Hinweis auf die am 21. November 2013 vereinbarte Strategische Agenda 2020 für 
die Zusammenarbeit zwischen der EU und China, 

– unter Hinweis auf den 1994 aufgenommenen strukturierten politischen Dialog zwischen 
der EU und China und den 2010 aufgenommenen Dialog auf hoher Ebene zu 
strategischen und außenpolitischen Fragen, insbesondere den 5. und den 7. Dialog auf 
hoher Ebene zwischen der EU und China in Peking vom 6. Mai 2015 bzw. vom 
19. April 2017, 

– unter Hinweis auf die Verhandlungen über ein neues Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen, die 2007 aufgenommen wurden, 

– unter Hinweis auf die Verhandlungen über ein bilaterales Investitionsabkommen, die 
im Januar 2014 aufgenommen wurden, 

– unter Hinweis auf das 19. Gipfeltreffen EU-China, das am 1. und 2. Juni 2017 in 
Brüssel stattfand, 

                                                 
48  ABl. L 250 vom 19.9.1985, S. 2. 
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– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 22. Juni 2016 mit dem 
Titel „Elemente für eine neue China-Strategie der EU“ (JOIN(2016)0030), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Juli 2016 zu einer EU-
Strategie für China, 

– unter Hinweis auf den gemeinsamen Bericht der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 24. April 2018 mit dem 
Titel „Die Sonderverwaltungsregion Hongkong: Jahresbericht 2017“ 
(JOIN(2018)0007), 

– unter Hinweis auf die Leitlinien des Rates vom 15. Juni 2012 für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU in Ostasien, 

– unter Hinweis auf die Annahme des neuen nationalen Sicherheitsgesetzes durch den 
ständigen Ausschuss des chinesischen Nationalen Volkskongresses am 1. Juli 2015, 

– unter Hinweis auf das Weißbuch vom 26. Mai 2015 zur Militärstrategie Chinas,  

– unter Hinweis auf den 1995 eingeleiteten Dialog zwischen der EU und China über 
Menschenrechte und auf die 35. Gesprächsrunde des Dialogs am 22. und 23. Juni 2017 
in Brüssel, 

– unter Hinweis auf die über 60 sektorbezogenen Dialoge zwischen der EU und China, 

– unter Hinweis auf die Gründung des europäisch-chinesischen Dialogs hochrangiger 
Vertreter im Februar 2012, der alle gemeinsamen Initiativen der EU und Chinas in 
diesem Bereich erfasst, 

– unter Hinweis auf das Abkommen über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und China, das im Jahr 2000 in Kraft trat49, 
sowie auf das am 20. Mai 2009 unterzeichnete Partnerschaftsabkommen für 
Wissenschaft und Technologie, 

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) und das Pariser Klimaschutzübereinkommen, das am 
4. November 2016 in Kraft trat, 

– unter Hinweis auf den Energiedialog zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
China, 

– unter Hinweis auf die Diskussionsforen zwischen der EU und China, 

– unter Hinweis auf den 19. Nationalen Kongress der Kommunistischen Partei Chinas, 
der vom 18. bis 24. November 2017 stattfand, 

– unter Hinweis auf das vom chinesischen Nationalen Volkskongress im Dezember 2016 
verabschiedete Gesetz zur Umweltschutzsteuer, das am 1. Januar 2018 in Kraft getreten 
ist, 

                                                 
49  ABl. L 6 vom 11.1.2000, S. 40. 
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– unter Hinweis auf den Umstand, dass sich der Internationalen Organisation für 
Migration zufolge Umweltfaktoren auf innerstaatliche und internationale 
Migrationsströme auswirken, da die Tendenz zur Abwanderung aus Orten besteht, an 
denen aufgrund des schnelleren Klimawandels unwirtliche oder zunehmend schlechte 
Bedingungen herrschen50; 

– unter Hinweis auf das EU-China-Tourismusjahr 2018 (ECTY), das am 19. Januar 2018 
in Venedig eingeläutet wurde, 

–  unter Hinweis auf den Bericht des Clubs der Auslandskorrespondenten in China 
(FCCC) über ihre Arbeitsbedingungen mit dem Titel: „Access Denied – Surveillance, 
harassment and intimidation as reporting conditions in China deteriorate“ (Zutritt 
verwehrt – Überwachung, Drangsalierung und Einschüchterung im Zuge sich 
verschlechternder Bedingungen der Berichterstattung in China), der am 30. Januar 2018 
veröffentlicht wurde, 

– unter Hinweis auf Punkt 4 der auf der 37. Tagung des Menschenrechtsrates 
abgegebenen Erklärung der EU vom 13. März 2018 mit dem Titel: „Die Lage der 
Menschenrechte, die die Aufmerksamkeit des Rates erfordert“, 

– unter Hinweis auf das 41. Interparlamentarische Treffen zwischen dem Europäischen 
Parlament und China, das im Mai 2018 in Peking stattfand, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen zu China, insbesondere seine Entschließung 
vom 2. Februar 2012 zur Außenpolitik der EU gegenüber den BRICS-Ländern und 
anderen Schwellenländern: Ziele und Strategie51, vom 23. Mai 2012 zum Thema „Die 
EU und China: ein Handelsungleichgewicht?“52, vom 14. März 2013 zu der atomaren 
Bedrohung durch die Demokratische Volksrepublik Korea und der Menschenrechtslage 
in dem Land53, vom 5. Februar 2014 zu dem Thema „Ein Rahmen für die Klima- und 
Energiepolitik bis 2030“54, vom 17. April 2014 zur Lage in Nordkorea55, vom 
21. Januar 2016 zu Nordkorea56 und vom 13. Dezember 2017 zu dem Jahresbericht 
über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik57, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2006 zu den Beziehungen 
zwischen der EU und China58, vom 5. Februar 2009 zu den Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen mit China59, vom 14. März 2013 zu den Beziehungen 
zwischen der EU und China60, vom 9. Oktober 2013 zu den Verhandlungen zwischen 
der EU und China über ein bilaterales Investitionsabkommen61, vom 9. Oktober 2013 

                                                 
50  https://www.iom.int/migration-and-climate-change  
51  ABl. C 239 E vom 20.8.2013, S. 1. 
52  ABl. C 264 E vom 13.9.2013, S. 33. 
53  ABl. C 36 vom 29.1.2016, S. 123. 
54  ABl. C 93 vom 24.3.2017, S. 93. 
55  ABl. C 443 vom 22.12.2017, S. 83. 
56  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0024. 
57  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0493. 
58  ABl. C 305 E vom 14.12.2006, S. 219. 
59  ABl. C 67 E vom 18.3.2010, S. 132. 
60  ABl. C 36 vom 29.1.2016, S. 126. 
61  ABl. C 181 vom 19.5.2016, S. 45. 
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zu den Handelsbeziehungen zwischen der EU und Taiwan62 und vom 
16. Dezember 2015 zu den Beziehungen zwischen der EU und China63 sowie seine 
Empfehlung vom 13. Dezember 2017 an den Rat, die Kommission und die 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik zu Hongkong, 20 Jahre nach der Übergabe an China64, 

– unter Hinweis auf seine Menschenrechtsentschließung vom 27. Oktober 2011 zu Tibet, 
insbesondere den Selbstverbrennungen von Nonnen und Mönchen65, vom 14. Juni 2012 
zur Menschenrechtslage in Tibet66, vom 12. Dezember 2013 zu Organentnahmen in 
China67, vom 15. Dezember 2016 zum Fall der tibetisch-buddhistischen Larung-Gar-
Akademie und zum Fall Ilham Tohti68, vom 16. März 2017 zu den Prioritäten der EU 
für die Tagungen des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen im Jahr 201769, vom 
6. Juli 2017 zu den Fällen des Nobelpreisträgers Liu Xiaobo und von Lee Ming-che70 
und vom 18. Januar 2018 zu den Fällen der Menschenrechtsverteidiger Wu Gan, Xie 
Yang, Lee Ming-che und Tashi Wangchuk sowie des tibetischen Mönchs Choekyi71, 

– unter Hinweis auf das Waffenembargo der Europäischen Union, das nach der 
gewaltsamen Unterdrückung der Demonstrationen auf dem Tiananmen-Platz im Juni 
1989 erlassen wurde, wie dies vom Parlament in seiner Entschließung vom 2. Februar 
2006 zum Jahresbericht des Rates an das Europäische Parlament zu den Hauptaspekten 
und grundlegenden Optionen der GASP befürwortet wurde72, 

– unter Hinweis auf die neun Gesprächsrunden zwischen hochrangigen Vertretern der 
chinesischen Regierung und des Dalai Lama im Zeitraum von 2002 bis 2010, auf 
Chinas Weißbuch zu Tibet mit dem Titel: „Tibet's Path of Development Is Driven by an 
Irresistible Historical Tide“, das am 15. April 2015 vom Informationsbüro des 
chinesischen Staatsrates veröffentlicht wurde, und auf das Memorandum von 2008 und 
die Note über echte Autonomie von 2009, die beide von den Gesandten des 14. Dalai 
Lama vorgelegt wurden, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie 
die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses 
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8-0252/2018), 

A. in der Erwägung, dass durch den 19. Gipfel EU-China im Jahr 2017 eine bilaterale 
strategische Partnerschaft ein Stück weiter vorangebracht wurde, die globale 
Auswirkungen hat, und dass dabei gemeinsame Verpflichtungen in den Vordergrund 

                                                 
62  ABl. C 181 vom 19.5.2016, S. 52. 
63  ABl. C 399 vom 24.11.2017, S. 92. 
64  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0495. 
65  ABl. C 131 E vom 8.5.2013, S. 121. 
66  ABl. C 332 E vom 15.11.2013, S. 69. 
67  ABl. C 468 vom 15.12.2016, S. 208. 
68  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0505. 
69  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0089. 
70  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0308. 
71  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0014. 
72  ABl. C 288 E vom 25.11.2006, S. 59. 
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gerückt wurden, mit denen man globale Herausforderungen, gemeinsame 
Sicherheitsbedrohungen in Angriff nehmen und den Multilateralismus fördern will; in 
der Erwägung, dass eine konstruktive Zusammenarbeit in vielen Bereichen, 
einschließlich in internationalen Foren wie den Vereinten Nationen oder G20, zu 
beiderseitigen Vorteilen führen könnte; in der Erwägung, dass die EU und China ihre 
Absicht bekräftigt haben, die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris von 2015 zur Bekämpfung des Klimawandels, zur 
Reduzierung der Verwendung fossiler Brennstoffe, zur Förderung sauberer Energie und 
zu einer geringeren Umweltverschmutzung zu intensivieren; in der Erwägung, dass in 
diesem Bereich eine weitere Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den beiden 
Seiten erforderlich ist, einschließlich im Bereich der Forschung und des Austauschs 
über bewährte Verfahren; in der Erwägung, dass China ein CO2-
Emissionshandelssystem eingeführt hat, das auf dem EHS der EU basiert; in der 
Erwägung, dass die Vorstellung der EU von multilateraler Steuerung auf einer auf 
Regeln beruhenden Ordnung und universellen Werten wie Demokratie, 
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht fußt; in der 
Erwägung, dass die Förderung des Multilateralismus und eines auf Regeln beruhenden 
Systems vor dem aktuellen geopolitischen Hintergrund wichtiger denn je ist; in der 
Erwägung, dass die EU erwartet, dass ihre Beziehung zu China von beiderseitigem 
politischen und wirtschaftlichen Nutzen ist; in der Erwägung, dass die EU von China 
erwartet, dass es entsprechend seiner globalen Bedeutung Verantwortung übernimmt 
und die auf Regeln beruhende Weltordnung unterstützt, die auch China Vorteile bringt; 

B. in der Erwägung, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und China in den 
Bereichen der Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung sowie der 
Terrorismusbekämpfung eine äußerst hohe Bedeutung hat; in der Erwägung, dass die 
beiderseitige Zusammenarbeit für das Zustandekommen des Atomabkommens mit dem 
Iran von entscheidender Bedeutung war; in der Erwägung, dass der Standpunkt Chinas 
bei der Schaffung eines Verhandlungsspielraums in der Nordkorea-Krise eine wichtige 
Rolle gespielt hat; 

C. in der Erwägung, dass die Führung Chinas, was in Europa weitgehend ignoriert wurde, 
seine Bemühungen zur Umwandlung seines wirtschaftlichen Gewichts in politischen 
Einfluss vor allem mittels strategischer Infrastrukturinvestitionen und neuer 
Verkehrsverbindungen schrittweise und systematisch verstärkt hat und dabei 
gleichzeitig strategische Kommunikation einsetzt, um Einfluss auf politische und 
wirtschaftliche Entscheidungsträger, die Medien, Universitäten und akademische 
Verlage und die breite Öffentlichkeit in Europa auszuüben und um die Wahrnehmung 
Chinas zu beeinflussen und ein positives Bild des Landes zu vermitteln, indem sie 
Netzwerke aus Organisationen und Personen in den Gesellschaften Europas errichtet, 
die Chinas Strategie unterstützen; in der Erwägung, dass Chinas Überwachung der 
zahlreichen aus Festlandchina stammenden Studenten, die derzeit in ganz Europa 
studieren, sowie seine Bemühungen, Menschen in Europa, die aus China geflohen sind, 
zu kontrollieren, Anlass zur Sorge bietet; 

D. in der Erwägung, dass im Jahr 2012 nach der Finanzkrise das 16+1-Format zwischen 
China einerseits und elf mittel- und osteuropäischen Ländern sowie fünf Balkanländern 
andererseits im Rahmen der subregionalen Strategie Chinas eingeführt wurde, um 
große Infrastrukturprojekte zu entwickeln und die wirtschaftliche und handelspolitische 
Zusammenarbeit zu stärken; in der Erwägung, dass Chinas geplante Investitionen und 
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sein finanzielles Engagement in diesen Ländern erheblich, aber dennoch nicht so 
bedeutend wie die Investitionen und das Engagement der EU sind; in der Erwägung, 
dass an diesem Format beteiligte europäische Länder erwägen sollten, mehr Kraft 
darauf zu verwenden, dass die EU in ihren Beziehungen zu China mit einer Stimme 
spricht; 

E. in der Erwägung, dass China der am schnellsten wachsende Markt für 
Lebensmittelerzeugnisse aus der EU ist; 

F. in der Erwägung, dass die von China unter der Bezeichnung „Belt and Road Initiative“ 
gestartete Initiative der neuen Seidenstraße (einschließlich Chinas Arktispolitik) das 
ambitionierteste außenpolitische Vorhaben ist, das von dem Land je beschlossen wurde 
und geopolitische und sicherheitsbezogene Dimensionen umfasst, sodass es über den 
Rahmen einer vorgeblich reinen Wirtschafts- und Handelspolitik hinausgeht; in der 
Erwägung, dass die Initiative der neuen Seidenstraße durch die Einrichtung der 
Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) 2015 weiter gestärkt wurde; in der 
Erwägung, dass die EU auf einer multilateralen Leitungsstruktur für die Initiative der 
neuen Seidenstraße und einer diskriminierungsfreien Umsetzung dieser Initiative 
besteht; in der Erwägung, dass die europäische Seite sicherstellen möchte, dass bei 
allen Verbindungsvorhaben im Rahmen der Initiative der neuen Seidenstraße die sich 
aus dem Übereinkommen von Paris ergebenden Verpflichtungen eingehalten und 
andere internationale Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards sowie die Rechte der 
indigenen Bevölkerung eingehalten werden; in der Erwägung, dass sich europäische 
Regierungen durch die chinesischen Infrastrukturprojekte bei Banken in chinesischem 
Staatsbesitz, die Darlehen zu nicht transparenten Konditionen vergeben, in hohem 
Maße verschulden könnten, wohingegen dabei nur wenig Arbeitsplätze geschaffen 
werden; in der Erwägung, dass sich einige Regierungen von Drittländern bereits durch 
Infrastrukturprojekte im Rahmen der Initiative der neuen Seidenstraße überschuldet 
haben; in der Erwägung, dass bisher der Löwenanteil aller öffentlichen Aufträge im 
Zusammenhang mit der Initiative der neuen Seidenstraße an chinesische Unternehmen 
vergeben wurde; in der Erwägung, dass China einige seiner Industrienormen bei 
Projekten im Zusammenhang mit der Initiative der neuen Seidenstraße auf 
diskriminierende Weise einsetzt; in der Erwägung, dass öffentliche Aufträge im Zuge 
der Initiative der neuen Seidenstraße nicht im Rahmen eines intransparenten 
Ausschreibungsverfahrens vergeben werden dürfen; in der Erwägung, dass China im 
Rahmen der Initiative der neuen Seidenstraße eine Vielzahl von Kanälen einsetzt; in 
der Erwägung, dass 27 nationale EU-Botschafter in Peking kürzlich einen Bericht 
erstellt haben, in dem das Vorhaben der Initiative der neuen Seidenstraße scharf 
kritisiert und angeprangert wird, da es konzipiert worden sei, um den freien Handel zu 
behindern und chinesischen Unternehmen einen Vorteil zu verschaffen; in der 
Erwägung, dass die Initiative der neuen Seidenstraße bedauerlicherweise keinerlei 
Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte umfasst; 

G. in der Erwägung, dass die Rolle der Diplomatie Chinas auf dem 19. Kongress der Partei 
und der diesjährigen Tagung des Nationalen Volkskongresses zunehmend gestärkt 
wurde, da nun mindestens fünf hochrangige Beamte für die Außenpolitik des Landes 
zuständig sind und dem Etat des Außenministerium beträchtlich mehr Mittel 
zugewiesen wurden; in der Erwägung, dass die neu gegründete staatliche Agentur für 
internationale Entwicklungszusammenarbeit nun die Aufgabe hat, Chinas wachsendes 
Entwicklungshilfebudget zu koordinieren; 
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H. in der Erwägung, dass China in den 1980er Jahren als Reaktion auf die Exzesse 
während der Kulturrevolution eine Begrenzung der Amtszeit eingeführt hatte; in der 
Erwägung, dass der Nationale Volkskongress am 11. März 2018 nahezu einstimmig 
dafür gestimmt hat, die Begrenzung auf zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden für 
die Posten des Staatspräsidenten und des Vizepräsidenten der Volksrepublik China 
aufzuheben; 

I. in der Erwägung, dass die oberste Führungsriege Chinas in ihren amtlichen 
Mitteilungen regelmäßig das politische System der westlichen Länder infrage stellt und 
gleichzeitig behauptet, sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Länder 
einzumischen; 

J. in der Erwägung, dass der Nationale Volkskongress am 11. März 2018 des Weiteren 
die Einrichtung einer Nationalen Aufsichtskommission gebilligt hat, einer neuen der 
Partei unterstehenden Stelle, die als verfassungsmäßige staatliche Behörde bezeichnet 
wird, mit der die Kontrolle aller Staatsbeamten in China institutionalisiert und 
ausgeweitet werden soll; 

K. in der Erwägung, dass der chinesische Staatsrat 2014 detaillierte Pläne zur Schaffung 
eines sozialen Belohnungs- und Bestrafungssystems verkündet hat, das darauf abzielt, 
Verhaltensweisen, die von der Partei als finanziell, wirtschaftlich, gesellschaftlich und 
politisch verantwortungsvoll angesehen werden, zu belohnen und gleichzeitig 
diejenigen zu bestrafen, die ihre Politik nicht befolgen; in der Erwägung, dass das 
Vorhaben eines sozialen Belohnungs- und Bestrafungssystems auch Auswirkungen auf 
in China lebende und arbeitende Ausländer, darunter EU-Bürger, haben und zu 
Konsequenzen für in dem Land tätige ausländische Unternehmen führen wird; 

L. in der Erwägung, dass sich in einigen Regionen Chinas eindeutig die 
Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung verschlechtern werden, was den 
Temperatur- und Niederschlagsschwankungen und anderen extremen Witterungen 
zuzuschreiben ist; in der Erwägung, dass sich die Umsiedlungsplanung zu einer 
wirksamen Maßnahme der Anpassungspolitik zur Minderung der klimabedingten 
Gefährdung und Armut entwickelt hat73; 

M. in der Erwägung, dass sich die Menschenrechtslage in China weiter verschlechtert hat, 
wobei die Regierung eine zunehmend feindliche Haltung gegenüber dem gewaltfreien 
Ausdruck abweichender Meinungen, der Meinungs- und Religionsfreiheit und der 
Rechtsstaatlichkeit einnimmt; in der Erwägung, dass zivilgesellschaftlich engagierte 
Bürger und Menschenrechtsverteidiger inhaftiert, verfolgt und auf der Grundlage vager 
Anschuldigungen wie der „Untergrabung der Staatsmacht“ und des „Anzettelns von 
Streit und Unruhestiftung“ verurteilt werden und oft an geheim gehaltenen Orten ohne 
Zugang zu medizinischer Versorgung oder Rechtsbeistand in Einzelhaft sitzen; in der 
Erwägung, dass inhaftierte Menschenrechtsverteidiger und Aktivisten manchmal unter 
„Hausarrest an einem bestimmten Ort“ stehen, einer Methode, um die Inhaftierten vom 
Kontakt mit der Außenwelt abzuschneiden, während der es Berichten zufolge oft zu 
Folter und Misshandlungen kommt; in der Erwägung, dass China nach wie vor keine 

                                                 
73  Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang: „Relocation as a policy response to climate change 

vulnerability in Northern China“ (Umsiedlung als politische Reaktion auf die 
Gefährdung durch den Klimawandel in Nordchina) in World Social Science Report 
2013 – Changing Global Environments, S. 234–241. ISSC/UNESCO, 2013. 
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Meinungs- und Informationsfreiheit gewährt und dass zahlreiche Journalisten, Blogger 
und unabhängige Stimmen inhaftiert worden sind; in der Erwägung, dass die EU in 
ihrem Strategischen Rahmen und Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie 
erklärt hat, dass die EU die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die 
Menschenrechte „in allen Bereichen ihres auswärtigen Handelns ohne Ausnahme“ 
fördern und die EU „die Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer Beziehungen zu 
sämtlichen Drittländern einschließlich ihrer strategischen Partner stellen“ wird; in der 
Erwägung, dass die Gipfel zwischen der EU und China genutzt werden müssen, um 
konkrete Ergebnisse im Bereich der Menschenrechte zu erzielen, d. h. die Freilassung 
von inhaftierten Menschenrechtsverteidigern, Rechtsanwälten und politisch engagierten 
Bürgern;  

N. in der Erwägung, dass EU-Diplomaten zeitweise von den staatlichen Stellen Chinas 
daran gehindert wurden, Gerichtsverfahren zu beobachten oder 
Menschenrechtsverteidiger zu besuchen, eine Tätigkeit, die im Einklang mit den EU-
Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern steht; 

O. in der Erwägung, dass China eine ausgedehnte Architektur der digitalen Überwachung 
durch den Staat aufgebaut hat, die von der vorausschauenden Kontrolle bis hin zur 
willkürlichen Erfassung biometrischer Daten in einer Umgebung, in der keine 
Datenschutzrechte bestehen, reicht; 

P. in der Erwägung, dass die chinesische Regierung eine Vielzahl neuer Gesetze erlassen 
hat, von denen insbesondere das am 1. Juli 2015 verabschiedete Gesetz über die 
Sicherheit des Staates, das Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus, das Gesetz zur 
Internetsicherheit und das Gesetz zur Regulierung ausländischer nichtstaatlicher 
Organisationen zu nennen wären, in denen öffentliches Engagement und der 
gewaltfreie Ausdruck von Kritik an der Regierung als Bedrohungen der staatlichen 
Sicherheit bezeichnet werden, und die dazu dienen, die Zensur, die 
Überwachungsmaßnahmen und die Kontrolle über Einzelpersonen und 
gesellschaftliche Gruppen zu verschärfen sowie Menschen davon abzuhalten, sich für 
die Menschenrechte einzusetzen; 

Q. in der Erwägung, dass das am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Regulierung 
ausländischer nichtstaatlicher Organisationen eine der größten Herausforderungen für 
internationale nichtstaatliche Organisationen darstellt, da in diesem Gesetz sämtliche 
von internationalen nichtstaatlichen Organisationen finanzierten Tätigkeiten in China 
geregelt werden und hauptsächlich Sicherheitsbeamte der jeweiligen Provinzen für die 
Umsetzung dieses Gesetzes verantwortlich sind; 

R. in der Erwägung, dass die neuen Vorschriften für religiöse Angelegenheiten, die am 
1. Februar 2018 in Kraft traten, nun noch restriktiver gegenüber 
Religionsgemeinschaften und der Religionsausübung sind und erstere dazu zwingen, 
sich noch stärker an die Parteilinie zu halten; in der Erwägung, dass aufgrund der neuen 
Vorschriften Personen, die Religionsgemeinschaften angehören, die keinen 
Rechtsstatus im Land haben, Geldstrafen für Reisen ins Ausland im Rahmen einer 
religiösen Erziehung im weitesten Sinne, und insbesondere im Rahmen von 
Pilgerfahrten, drohen, wobei diese Geldstrafen dem Vielfachen des niedrigsten Gehalts 
entsprechen; in der Erwägung, dass die Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit so stark 
beschnitten wird wie noch nie seit Beginn der Wirtschaftsreformen und der 
Öffnungspolitik Ende der 1970er Jahre in China ; in der Erwägung, dass 
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Religionsgemeinschaften in China zunehmenden Repressionen ausgesetzt sind, wobei 
Christen, die Untergrundkirchen oder staatlich genehmigten Kirchen angehören, mit 
Schikane oder Inhaftierung rechnen müssen, Kirchengebäude abgerissen werden und 
gegen Zusammenkünfte von gläubigen Christen vorgegangen wird; 

S. in der Erwägung, dass sich die Lage in Xinjiang, der Heimat von zehn Millionen 
Uiguren und Kasachen muslimischen Glaubens, dramatisch verschlechtert hat, und 
zwar insbesondere seit Staatspräsident Xi Jinping seine Macht immer mehr ausgebaut, 
da sowohl infolge immer wiederkehrender Terroranschläge von Uiguren, die in 
Xinjiang verübt wurden bzw. angeblich im Zusammenhang mit Xinjiang standen, als 
auch aufgrund der strategischen Bedeutung des Uigurischen Autonomen Gebiets 
Xinjiang für die Initiative der neuen Seidenstraße die absolute Kontrolle über Xinjiang 
zur obersten Priorität erhoben wurde; in der Erwägung, dass ein Programm 
außergerichtlicher Inhaftierungen eingeführt wurde, in dessen Rahmen zehntausende 
Menschen festgehalten und gezwungen werden, an einer politischen „Umerziehung“ 
teilzunehmen, sowie dass ein komplexes digitales Überwachungsnetz eingerichtet 
wurde, das in die Privatsphäre eingreift und zu dem technische Methoden der 
Gesichtserkennung und Datenerhebung, der Masseneinsatz von Polizeikräften und 
strenge Beschränkungen hinsichtlich der Religionsausübung sowie der uigurischen 
Sprache und Traditionen gehören; 

T. in der Erwägung, dass sich die Lage in Tibet in den vergangenen Jahren ungeachtet des 
Wirtschaftswachstums und des Ausbaus der Infrastruktur verschlimmert hat, da die 
chinesische Regierung die Menschenrechte unter dem Vorwand der Sicherheit und 
Stabilität massiv beschneidet und unerbittlich gegen die tibetische Identität und Kultur 
vorgeht; in der Erwägung, dass die Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen sowie die 
willkürlichen Verhaftungen, Folter- und Misshandlungsfälle in den letzten Jahren 
zugenommen haben; in der Erwägung, dass die chinesische Regierung in Tibet ein 
Umfeld geschaffen hat, in dem der staatlichen Autorität keine Grenzen gesetzt werden, 
ein Klima der Angst vorherrscht und jeder Aspekt des öffentlichen und privaten Lebens 
streng kontrolliert und reguliert wird; in der Erwägung, dass in Tibet ein Akt des 
gewaltfreien Protests oder der Kritik der staatlichen Politik in Bezug auf ethnische oder 
religiöse Minderheiten als „separatistisch“ angesehen und damit kriminalisiert werden 
kann; in der Erwägung, dass der Zutritt zur Autonomen Region Tibet für Ausländer, 
darunter EU-Bürger, und insbesondere für Journalisten, Diplomaten und andere 
unabhängige Beobachter immer stärker eingeschränkt ist, was in noch größerem Maße 
für EU-Bürger tibetischer Herkunft gilt; in der Erwägung, dass in den vergangenen 
Jahren keine Fortschritte bei der Beilegung der Krise in Tibet erzielt wurden, da die 
letzte Runde der Friedensgespräche 2010 stattfand; in der Erwägung, dass die 
Verschlechterung der humanitären Lage in Tibet zu einem Anstieg der 
Selbstverbrennungen mit insgesamt 156 Fällen seit 2009 geführt hat; 

U. in der Erwägung, dass der Staatsrat der Volksrepublik China am 10. Juni 2014 ein 
Weißbuch über die praktische Umsetzung der Formel „Ein Land, zwei Systeme“ in 
Hongkong veröffentlicht und dabei betont hat, dass die Autonomie der 
Sonderverwaltungsregion Hongkong letztlich von der Genehmigung der 
Zentralregierung der VR China abhängt; in der Erwägung, dass die Bevölkerung 
Hongkongs im Laufe der Jahre Massendemonstrationen für Demokratie, Medienfreiheit 
und die vollständige Umsetzung des Grundgesetzes miterlebt hat; in der Erwägung, 
dass Hongkongs traditionell offene Gesellschaft den Weg für die Entwicklung einer 
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wirklichen und unabhängigen Zivilgesellschaft geebnet hat, die aktiv und konstruktiv 
am öffentlichen Leben der Sonderverwaltungsregion teilnimmt; 

V. in der Erwägung, dass wegen der diametral entgegengesetzten politischen 
Entwicklungen in der VR China mit seinem zunehmend autoritären und 
nationalistischen Einparteiensystem einerseits und einer pluralistischen Demokratie in 
Taiwan andererseits die Gefahr einer Eskalation der Beziehungen zwischen China und 
Taiwan heraufbeschworen wird; in der Erwägung, dass die EU in Bezug auf Taiwan an 
der „Ein-China-Politik“ festhält und in Bezug auf Hongkong die Formel „Ein Land, 
zwei Systeme“ unterstützt; 

W. in der Erwägung, dass sich China und der Verband südostasiatischer Nationen 
(ASEAN) nach über drei Jahren der Gespräche im August 2017 auf einen Rahmen 
einigten, der eine Seite umfasst und als Grundlage für künftige Gespräche über einen 
Verhaltenskodex für alle Parteien im Südchinesischen Meer dient; in der Erwägung, 
dass die umstrittene Neulandgewinnung Chinas auf den Spratly-Inseln weitgehend 
abgeschlossen, aber im letzten Jahr auf den Paracel-Inseln weiter nördlich fortgeführt 
wurde; 

X. in der Erwägung, dass auch China aufgrund seiner offensichtlichen wirtschaftlichen, 
sicherheits- und geopolitischen Interessen ein aktiverer und wichtigerer externer Akteur 
im Nahen Osten wird; 

Y. in der Erwägung, dass China zunehmend öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) leistet 
und zu einem wichtigen Akteur der Entwicklungspolitik wird, der der 
Entwicklungspolitik einen dringend benötigten Impuls gibt, was aber auch Bedenken 
hinsichtlich der lokalen Eigenverantwortung für Projekte aufwirft; 

Z. in der Erwägung, dass Chinas Präsenz und chinesische Investitionen in Afrika stark 
zugenommen haben und dies zu einer Nutzung der natürlichen Ressourcen geführt hat, 
wobei die lokale Bevölkerung oftmals überhaupt nicht zu Rate gezogen wird; 

1. bekräftigt, dass die umfassende strategische Partnerschaft zwischen der EU und China 
eine der wichtigsten Partnerschaften für die EU ist und es noch viel mehr 
Möglichkeiten für eine Vertiefung dieser Beziehung und im Hinblick auf die weitere 
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene gibt; betont in diesem Zusammenhang, wie 
wichtig eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordinierung im Bereich der 
Weltordnungspolitik und der internationalen Institutionen, insbesondere auf der Ebene 
der Vereinten Nationen und der G20, ist; betont, dass die EU in einer komplexen, 
globalisierten und multipolaren Welt, in der China ein entscheidender wirtschaftlicher 
und politischer Akteur geworden ist, dafür sorgen muss, dass Möglichkeiten für einen 
konstruktiven Dialog und eine Zusammenarbeit erhalten bleiben, und alle notwendigen 
Reformen in Bereichen von gemeinsamem Interesse unterstützen muss; weist China auf 
seine internationalen Verpflichtungen und seine Verantwortung hin, als ständiges 
Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einen Beitrag zum Frieden und 
zur weltweiten Sicherheit zu leisten; 

2. erinnert daran, dass die umfassende strategische Partnerschaft zwischen der EU und 
China auf der Grundlage einer gemeinsamen Verpflichtung zur Offenheit und 
Zusammenarbeit im Rahmen eines regelbasierten internationalen Systems geschaffen 
wurde; betont, dass sich beide Seiten zum Aufbau eines transparenten, gerechten und 

www.parlament.gv.at



 

 95 

ausgewogenen Systems der globalen Ordnungspolitik verpflichtet haben und 
gemeinsam die Verantwortung für die Förderung von Frieden, Wohlstand und einer 
nachhaltigen Entwicklung tragen; erinnert daran, dass die Zusammenarbeit der EU mit 
China von Prinzipien getragen, praxisorientiert und pragmatisch sein und ihren 
Interessen und Werten treu bleiben sollte; ist besorgt, dass durch die Zunahme der 
globalen wirtschaftlichen und politischen Bedeutung Chinas in den letzten zehn Jahren 
die gemeinsamen Verpflichtungen, die im Zentrum der Beziehungen zwischen der EU 
und China stehen, auf die Probe gestellt werden; hebt Chinas Verantwortung als 
Weltmacht hervor und fordert die staatlichen Stellen auf, die Wahrung des 
Völkerrechts, der Demokratie, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten gemäß der 
Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
und anderer internationaler Menschenrechtskonventionen, die China unterzeichnet oder 
ratifiziert hat, unter allen Umständen sicherzustellen; fordert den Rat, den Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD) und die Kommission auf, sicherzustellen, dass die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und China auf der Rechtsstaatlichkeit, der 
Allgemeingültigkeit der Menschenrechte, den von beiden Seiten eingegangenen 
internationalen Verpflichtungen in Bezug auf die Menschenrechte und der 
Verpflichtung zum Fortschritt bei der Verwirklichung des höchsten Standards zum 
Schutz der Menschenrechte beruht; betont, dass die Gegenseitigkeit, gleiche 
Ausgangsvoraussetzungen und ein fairer Wettbewerb in allen Bereichen der 
Zusammenarbeit gestärkt werden sollten; 

3. betont, dass eine echte Partnerschaft zwischen der EU und China die Voraussetzung für 
die Bewältigung globaler und regionaler Herausforderungen ist wie Sicherheit, 
Abrüstung, Nichtverbreitung, Terrorismusbekämpfung und das Internet, 
Zusammenarbeit für den Frieden, Klimawandel, Energie, Ozeane und 
Ressourceneffizienz, Entwaldung, illegaler Artenhandel, Migration, weltweiter 
Gesundheitsschutz, Entwicklung, die Bekämpfung der Zerstörung von 
Kulturerbestätten und der Raub von und der illegale Handel mit Antiquitäten; fordert 
die EU mit Nachdruck auf, aus der Verpflichtung Chinas, globale Probleme wie den 
Klimawandel anzugehen, Nutzen zu ziehen und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
China als einem der größten Beitragszahler zum Haushalt der Vereinten Nationen und 
einem wachsenden Bereitsteller von Truppen für Friedenssicherungseinsätze der 
Vereinten Nationen bei der Friedenserhaltung weiter auf andere Bereiche von 
gemeinsamem Interesse auszudehnen und gleichzeitig den Multilateralismus und eine 
Weltordnungspolitik, die auf der Einhaltung des Völkerrechts, einschließlich des 
internationalen humanitären Rechts und der Menschenrechtsnormen, beruht, zu 
fördern; begrüßt in dieser Hinsicht die erfolgreiche Zusammenarbeit seit 2011 im Golf 
von Aden zur Bekämpfung der Seeräuberei; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten 
auf, die wirtschaftlichen und politischen Interessen der EU aktiv zu fördern und die 
Werte und Grundsätze der EU zu verteidigen; betont, dass der Multilateralismus einer 
der Grundwerte der EU in Bezug auf die Weltordnungspolitik ist und beim Umgang mit 
China aktiv geschützt werden muss; 

4. stellt fest, dass die gemeinsame Mitteilung der Hohen Vertreterin und der Kommission 
mit dem Titel „Elemente einer neuen EU-Strategie für China“ zusammen mit den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Juli 2016 den politischen Rahmen für die 
Zusammenarbeit der EU mit China in den kommenden Jahren bildet; 

5. hebt hervor, dass im Rat beschlossen wurde, dass die Mitgliedstaaten, die Hohe 
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Vertreterin und die Kommission bei der Pflege ihrer Beziehungen zu China 
zusammenarbeiten werden, um die Übereinstimmung mit dem Recht, den Vorschriften 
und der Politik der EU sicherzustellen und zudem dafür zu sorgen, dass das 
Gesamtergebnis für die EU insgesamt von Nutzen ist; 

6. erinnert daran, dass China, während es weiter wächst und sich gemäß seines 2001 
angekündigten verstärkten außenwirtschaftlichen Engagements in die Weltwirtschaft 
eingliedert, bestrebt ist, seinen Zugang zum europäischen Markt für chinesische Waren 
und Dienstleistungen, Technologie und Wissen auszuweiten, um Pläne wie „Made in 
China 2025“ zu fördern und seinen politischen und diplomatischen Einfluss in Europa 
zu stärken; betont, dass sich diese Ambitionen insbesondere nach der weltweiten 
Finanzkrise 2008 verstärkt haben und neue Dynamiken innerhalb der Beziehungen 
zwischen der EU und China hervorbringen; 

7. fordert die Mitgliedstaaten, die am 16+1-Format beteiligt sind, auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass ihre Beteiligung an diesem Format dennoch bedeutet, dass die EU in ihrer 
Beziehung zu China geschlossen auftritt; fordert diese Mitgliedstaaten ferner auf, unter 
Einbeziehung aller Interessenträger eine fundierte Analyse und Überprüfung der 
vorgeschlagenen Infrastrukturprojekte vorzunehmen, damit verhindert wird, dass 
nationale und europäische Interessen wegen kurzfristiger finanzieller Unterstützung 
und einer vereinbarten langfristigen chinesischen Beteiligung an strategischen 
Infrastrukturvorhaben geopfert werden und dadurch gemeinsame Standpunkte der EU 
zu China wegen einer potenziell größeren politischen Einflussnahme des Landes 
untergraben werden könnten; ist sich des wachsenden Einflusses Chinas auf die 
Infrastruktur und Märkte in den EU-Bewerberländern bewusst; betont die notwendige 
Transparenz des Formats und fordert daher, dass die Organe der EU zu den 
entsprechenden Sitzungen eingeladen und über die Tätigkeiten umfassend informiert 
werden, damit sichergestellt wird, dass die relevanten Aspekte mit der Politik und den 
Rechtsvorschriften der EU übereinstimmen und allen Seiten gegenseitige Vorteile und 
Chancen bieten; 

8. stellt fest, dass China an strategischen Infrastrukturinvestitionen in Europa interessiert 
ist; kommt zu dem Schluss, dass die chinesische Regierung mit der Initiative der neuen 
Seidenstraße einen sehr wirksamen narrativen Rahmen für die Gestaltung ihrer 
Außenpolitik anwendet, weshalb die EU angesichts dieser Entwicklungen größere 
Anstrengungen im Rahmen ihrer öffentlichen Diplomatie unternehmen muss; 
unterstützt die Forderung an China, die Grundsätze der Transparenz bei öffentlichen 
Ausschreibungen sowie die Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten; fordert alle 
Mitgliedstaaten der EU auf, die öffentlichen diplomatischen Reaktionen der EU zu 
unterstützen; regt an, dass die Daten zu allen chinesischen Infrastrukturinvestitionen in 
den Mitgliedstaaten der EU und Ländern, die sich in EU-Beitrittsverhandlungen 
befinden, innerhalb der Organe der EU und zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht 
werden; weist darauf hin, dass derartige Investitionen Teil einer umfassenden Strategie 
mit dem Ziel sind, dass chinesische Unternehmen unter staatlicher Kontrolle oder in 
staatlichem Besitz die Kontrolle über den Banken- und Energiesektor und andere 
Lieferketten erlangen; weist auf die folgenden sechs allumfassende Herausforderungen 
im Hinblick auf die Initiative der neuen Seidenstraße hin: ein multilaterales Konzept für 
die Steuerung der Initiative, der sehr geringe Einsatz lokaler Arbeitskräfte, der äußerst 
begrenzte Umfang der Beteiligung von Auftragnehmern der Empfängerländer und 
Drittländer (bei etwa 86 % der Projekte der Initiative der neuen Seidenstraße werden 
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chinesische Auftragnehmer eingesetzt), die Einfuhr von Baumaterialien und -geräten 
aus China, der Mangel an Transparenz bei Ausschreibungen und die mögliche 
Anwendung chinesischer statt internationaler Maßstäbe; beharrt darauf, dass die 
Initiative der neuen Seidenstraße Garantien zum Schutz der Menschenrechte umfassen 
muss, und ist der Ansicht, dass es von größter Wichtigkeit ist, Synergien und Projekte 
in vollständiger Transparenz und unter Einbeziehung aller Interessenträger sowie in 
Einklang mit EU-Rechtsvorschriften zu entwickeln und gleichzeitig Strategien und 
Projekte der EU zu ergänzen, damit alle Länder entlang der geplanten Handelswege 
davon profitieren; betont, wie wichtig die Einrichtung der Konnektivitätsplattform EU-
China ist, über welche die Zusammenarbeit im Bereich der Verkehrsinfrastruktur auf 
dem gesamten eurasischen Kontinent gefördert wird; stellt mit Zufriedenheit fest, dass 
mehrere Infrastrukturprojekte ermittelt worden sind, und betont, dass die Projekte auf 
der Grundlage wesentlicher Grundsätze wie der Förderung von wirtschaftlich, sozial 
und ökologisch nachhaltigen Projekten, einem geografischen Gleichgewicht, gleichen 
Ausgangsbedingungen für die Investoren und Projektförderer sowie Transparenz 
umgesetzt werden sollten; 

9. nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die Chinapolitik der EU Bestandteil eines 
umfassenden Politikkonzepts für den asiatisch-pazifischen Raum ist, wobei die engen 
Beziehungen der EU zu Partnern wie den Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, den 
ASEAN-Ländern, Australien und Neuseeland genutzt und berücksichtigt werden 
sollen; 

10. betont, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und China stärker auf die Menschen 
ausgerichtet und den Bürgern mehr echte Vorteile bringen sollte, um gegenseitiges 
Vertrauen und Verständnis aufzubauen; fordert die EU und China auf, den beim 
4. europäisch-chinesischen Dialog hochrangiger Vertreter 2017 abgegebenen 
Versprechen nachzukommen und mehr Interaktionen zwischen den Menschen zu 
fördern, beispielsweise durch eine Verstärkung der kulturellen Zusammenarbeit in den 
Bereichen Aus- und Weiterbildung, Jugend und Gleichstellung der Geschlechter sowie 
bei gemeinsamen Initiativen für direkte Kontakte zwischen den Menschen; 

11. weist darauf hin, dass chinesische Studenten und Wissenschaftler, die sich in Europa 
aufhalten, stärker unterstützt werden müssen, sodass sie nicht so leicht von den 
chinesischen Behörden unter Druck gesetzt werden können, sich gegenseitig zu 
überwachen und zu Werkzeugen des chinesischen Staats zu werden, sowie darauf, wie 
wichtig es ist, die vom chinesischen Festland ausgehende Bereitstellung von 
Finanzmitteln in beträchtlicher Höhe für akademische Einrichtungen in ganz Europa 
genau unter die Lupe zu nehmen; 

12. begrüßt das Ergebnis des vierten europäisch-chinesischen Dialogs hochrangiger 
Vertreter, der am 13. und 14. November 2017 in Schanghai stattfand; betont, dass der 
Dialog hochrangiger Vertreter zum Aufbau gegenseitigen Vertrauens und zur 
Verfestigung des interkulturellen Verständnisses zwischen der EU und China beitragen 
sollte; 

13. begrüßt das EU-China-Tourismusjahr 2018; hebt hervor, dass es neben seiner 
wirtschaftlichen Bedeutung ein gutes Beispiel für die kulturelle Diplomatie der EU im 
Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen der EU und China sowie eine 
Möglichkeit zur Entwicklung eines besseren Verständnisses zwischen den Menschen in 
Europa und China ist; hebt hervor, dass das EU-China-Tourismusjahr 2018 mit dem 
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Europäischen Jahr des Kulturerbes zusammenfällt und dass die Zahl der chinesischen 
Touristen, die die kulturelle Vielfalt Europas hoch schätzen, steigt; 

14. fordert die EU-Mitgliedstaaten angesichts des erstmaligen Unterlassens der EU im 
Juni 2017, beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf zu Chinas 
Menschenrechtsbilanz Stellung zu nehmen, auf, die Zusammenarbeit und Einigkeit in 
Bezug auf ihre Chinapolitik unter anderem in den Foren der Vereinten Nationen 
dringend entscheidend zu verbessern; fordert nachdrücklich, von Europas viel größerer 
kollektiver Verhandlungsmacht gegenüber China Gebrauch zu machen und die 
Demokratien Europas zu verteidigen, um so Chinas systematischen Bestrebungen 
besser entgegentreten zu können, Einfluss auf Politiker und die Zivilgesellschaft zu 
nehmen und dadurch eine Meinungsbildung zu fördern, die Chinas strategischen 
Interessen nützt; fordert diesbezüglich die größeren Mitgliedstaaten auf, zur Förderung 
der Interessen der EU ihre politische und wirtschaftliche Bedeutung für China zu 
nutzen; ist besorgt darüber, dass China außerdem versucht, Ausbildungsstätten und 
akademische Einrichtungen und deren Lehrpläne zu beeinflussen; schlägt vor, dass die 
EU und ihre Mitgliedstaaten erstklassige Denkfabriken zu China fördern, um 
sicherzustellen, dass unabhängiger Sachverstand für die strategische Ausrichtung und 
Entscheidungsfindung zur Verfügung steht;  

15. betont, dass die Förderung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit ein 
Kernanliegen der EU bei der Zusammenarbeit mit China sein müssen; verurteilt scharf 
die anhaltende Bedrohung, willkürliche Verhaftung und Verfolgung von 
Menschenrechtsverteidigern, Journalisten, Bloggern, Wissenschaftlern und Verfechtern 
von Arbeitnehmerrechten und ihren Familien (darunter auch ausländischen 
Staatsangehörigen) ohne ordentliches Gerichtsverfahren sowohl in Festlandchina als 
auch im Ausland; betont, dass eine lebendige Zivilgesellschaft und die Arbeit der 
Menschenrechtsverteidiger für eine offene und wohlhabende Gesellschaft von zentraler 
Bedeutung sind; betont, wie wichtig für die EU ein entschlossenes Vorgehen ist, um im 
Rahmen ihrer Beziehung zu China für eine vorbehaltlose Wahrung der Menschenrechte 
einzutreten, wobei sich dieses sowohl auf sofortige Ergebnisse (wie die Einstellung des 
massiven Vorgehens gegen Menschenrechtsverteidiger, zivilgesellschaftlich engagierte 
Bürger und Dissidenten, die Beendigung ihrer Drangsalierung und Einschüchterung 
durch die Justiz und die sofortige und bedingungslose Freilassung aller politischen 
Gefangenen, darunter auch Unionsbürger) als auch auf mittel- und langfristige Ziele 
(wie rechtliche und politische Reformen im Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen) konzentrieren muss; betont außerdem, dass eine Strategie 
entworfen, umgesetzt und anschließend weiter angepasst werden muss, die eine 
Kommunikationsstrategie umfasst und darauf abzielt, dass die Maßnahmen der EU in 
Bezug auf die Menschenrechte in China weiterhin sichtbar bleiben; besteht darauf, dass 
die Diplomaten der EU und der Mitgliedstaaten nicht an der Umsetzung der EU-
Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern gehindert oder davon 
abgehalten werden dürfen; setzt sich dafür ein, dass der Schutz und die Unterstützung 
von gefährdeten Menschenrechtsverteidigern eine vorrangige Aufgabe der EU sein 
muss;  

16. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, geschlossener eine ambitioniertere und 
transparentere Politik in Bezug auf die Menschenrechte in China zu verfolgen und die 
Zivilgesellschaft in erheblichem Maße hinzu- und einzubeziehen, insbesondere im 
Vorfeld von hochrangigen Tagungen und Menschenrechtsdialogen; betont, dass die EU 
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bei der 35. Runde des Menschenrechtsdialogs zwischen der EU und China deutlich auf 
die Verschlechterung der Lage der bürgerlichen und politischen Rechte hingewiesen 
hat, darunter auch auf Einschränkungen der freien Meinungsäußerung; fordert China 
auf, auf die im Rahmen des Menschenrechtsdialogs aufgeworfenen Fragen einzugehen, 
seinen internationalen Pflichten nachzukommen und seine eigenen verfassungsmäßigen 
Garantien zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit zu respektieren; besteht darauf, einen 
regelmäßigen, hochrangigen und ergebnisorientierten Menschenrechtsdialog 
weiterzuführen; ist darüber besorgt, dass die Entwicklung der Menschenrechtsdialoge 
mit China nie öffentlich war und unabhängigen Gruppen aus China nie offen stand; 
fordert die EU auf, eindeutige Maßstäbe für den Fortschritt festzulegen, für mehr 
Transparenz zu sorgen und unabhängige Stimmen Chinas in die Diskussion 
einzubeziehen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, alle Formen der 
Drangsalierung bei der Visumserteilung (verzögerte oder verweigerte Visumerteilung 
bzw. -beschaffung ohne Angabe von Gründen und Druck seitens der chinesischen 
Behörden während des Antragsverfahrens in Form von „Befragungen“ durch 
chinesische Gesprächspartner, die nicht bereit sind, sich auszuweisen), von der 
Wissenschaftler, Journalisten oder Mitglieder von Organisationen der Zivilgesellschaft 
betroffen sind, offenzulegen, zu sammeln und dagegen anzugehen; 

17. ist ernsthaft darüber besorgt, dass die chinesische Regierung nach den Erkenntnissen 
des Berichts des Clubs der Auslandskorrespondenten in China von 2017 immer 
häufiger ausländischen Journalisten den Zugang zu großen Teilen des Landes verwehrt 
oder einschränkt sowie mithilfe des Verfahrens zur Verlängerung von Visa Druck auf 
unliebsame Korrespondenten und Presseorgane ausübt; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auf reziprok gleichen Bedingungen der 
Pressefreiheit zu bestehen, und weist mahnend auf den Druck hin, dem 
Auslandskorrespondenten in ihren Heimatländern ausgesetzt sind, wo chinesische 
Diplomaten bei den Zentralen der jeweiligen Medienunternehmen vorstellig werden 
und die Tätigkeit von in China recherchierenden Reportern kritisieren; 

18. merkt an, dass die VR China der zweitgrößte Handelspartner der EU und die EU der 
größte Handelspartner der VR China ist; hebt den stetigen Handelszuwachs zwischen 
den beiden Parteien hervor, ist allerdings der Auffassung, dass die Warenhandelsbilanz 
unausgewogen zugunsten der VR China ausfällt; fordert, dass ein kooperativer Ansatz 
verfolgt und eine konstruktive Einstellung an den Tag gelegt wird, um Bedenken 
wirksam zur Sprache zu bringen und das hohe Handelspotenzial zwischen der EU und 
der VR China auszuschöpfen; fordert die Kommission auf, die Zusammenarbeit und 
den Dialog mit der VR China zu intensivieren; 

19. nimmt die bei aktuellen Untersuchungen gemachten Feststellungen zur Kenntnis, 
wonach China seit dem Jahr 2008 in Europa Vermögenswerte im Umfang von 
318 Mrd. USD erworben hat; merkt an, dass bei dieser Zahl verschiedene 
Unternehmenszusammenschlüsse, Investitionen und Joint Ventures nicht 
mitberücksichtigt werden; 

20. stellt fest, dass die VR China ein wichtiger globaler Handelsakteur ist und der große 
Markt des Landes insbesondere im gegenwärtigen globalen Handelskontext für die EU 
und für europäische Unternehmen grundsätzlich eine große Chance darstellen könnte; 
weist darauf hin, dass chinesischen Unternehmen, darunter staatseigenen Unternehmen, 
die großen offenen Märkte in der EU zugutekommen; erkennt die beachtlichen 
Leistungen der VR China an, der es gelungen ist, in den letzten vier Jahrzehnten 
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Hunderte Millionen von Bürgern aus der Armut zu befreien; 

21. stellt fest, dass die ausländischen Direktinvestitionen der EU in die VR China seit 2012 
stetig gesunken sind, insbesondere im traditionellen verarbeitenden Gewerbe, wobei die 
Investitionen in Hightech-Dienstleistungen, Versorgungsleistungen sowie 
landwirtschaftliche Dienstleistungen und Baudienstleistungen parallel dazu angestiegen 
sind, während die Investitionen der VR China in die EU in den vergangenen Jahren 
exponentiell gewachsen sind; erkennt an, dass die VR China seit 2016 ein Nettoinvestor 
in der EU ist; nimmt zur Kenntnis, dass 68 % der chinesischen Investitionen in Europa 
im Jahr 2017 von staatseigenen Unternehmen getätigt wurden; ist besorgt über die 
staatlich organisierten Übernahmen, die den strategischen Interessen, den Zielen der 
öffentlichen Sicherheit, der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung in Europa 
entgegenstehen könnten; 

22. begrüßt den Vorschlag der Kommission zu einem Überprüfungsmechanismus für 
ausländische Direktinvestitionen in den Bereichen Sicherheit und öffentliche Ordnung, 
der zu den Anstrengungen der EU gehört, sich an ein wandelndes globales Umfeld 
anzupassen, ohne dabei gezielt gegen einen internationalen Handelspartner der EU 
vorzugehen; weist warnend darauf hin, dass der Mechanismus nicht zu verstecktem 
Protektionismus führen darf; fordert allerdings dessen zügige Annahme;  

23. begrüßt die Zusagen von Präsident Xi Jinping, den chinesischen Markt weiter für 
ausländische Investoren zu öffnen und das Investitionsumfeld zu verbessern, die 
Überarbeitung der Negativliste für ausländische Investitionen abzuschließen und die 
Einschränkungen für europäische Unternehmen aufzuheben sowie den Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums zu stärken und für gleiche Wettbewerbsbedingungen 
zu sorgen, indem der Markt der VR China transparenter gestaltet und besser reguliert 
wird; fordert, dass diese Zusagen erfüllt werden; 

24. bekräftigt, wie wichtig es ist, sämtliche diskriminierenden Praktiken gegenüber 
ausländischen Investoren einzustellen; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
solche Reformen sowohl chinesischen als auch europäischen Unternehmen 
zugutekommen werden, insbesondere Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren 
Unternehmen; 

25. fordert die Kommission auf, die neue Datenschutz-Grundverordnung der Union als 
Königsweg in ihren Handelsbeziehungen zu China zu fördern; weist darauf hin, dass 
mit China und anderen WTO-Partnern ein systematischer Dialog über die 
regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel unserer 
Volkswirtschaften und deren mannigfaltigen Auswirkungen auf den Handel, auf 
Produktionsketten, auf grenzüberschreitende digitale Dienste, auf den 3D-Druck, auf 
das Verbraucherverhalten, auf Zahlungen, auf Steuern, auf den Schutz 
personenbezogener Daten, auf Fragen des Eigentumsrechts, auf die Bereitstellung und 
den Schutz audiovisueller Dienstleistungen, auf Medien und auf direkte persönliche 
Kontakte geführt werden muss; 

26. fordert die VR China auf, den Prozess des Beitritts zum WTO-Übereinkommen über 
das öffentliche Beschaffungswesen zu beschleunigen und ein Angebot für den Beitritt 
vorzulegen, um europäischen Unternehmen einen Zugang zu ihrem Markt zu gewähren, 
der gleichwertig zu dem Zugang ist, welchen chinesische Unternehmen bereits in der 
EU genießen; bedauert, dass der chinesische Markt für öffentliche Aufträge gegenüber 
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ausländischen Anbietern weitgehend verschlossen bleibt und dass europäische 
Unternehmen dabei diskriminiert werden und mangelnden Zugang zum chinesischen 
Markt haben; fordert die Volksrepublik China auf, einen diskriminierungsfreien 
Zugang zur Vergabe öffentlicher Aufträge für europäische Unternehmen und 
Arbeitnehmer zu ermöglichen; fordert den Rat auf, das Instrument betreffend das 
internationale Beschaffungswesen zügig anzunehmen; fordert die Kommission auf, 
wachsam zu sein, wenn es um Aufträge an ausländische Unternehmen geht, die im 
Verdacht stehen, auf Dumpingpraktiken zurückzugreifen, und gegebenenfalls 
Maßnahmen einzuleiten; 

27. fordert eine koordinierte Zusammenarbeit mit der VR China bei der Seidenstraßen-
Initiative auf der Grundlage von Gegenseitigkeit, nachhaltiger Entwicklung, 
verantwortlichem Regierungshandeln sowie offenen und transparenten Regeln, 
insbesondere was die Vergabe öffentlicher Aufträge betrifft; bedauert in diesem 
Zusammenhang, dass das wirtschaftliche Umfeld für europäische Unternehmen und 
Arbeitnehmer durch die beiden Absichtserklärungen, die vom Europäischen 
Investitionsfonds und vom Seidenstraßenfonds („Silk Road Fund“ – SRF) der VR 
China bzw. von der Europäischen Investitionsbank (EIB), der Asiatischen 
Entwicklungsbank, der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank, der Europäischen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Neuen Entwicklungsbank und der 
Weltbank unterzeichnet wurden, noch nicht verbessert wurde; bedauert, dass es bei 
verschiedenen Projekten im Zusammenhang mit der Seidenstraßen-Initiative keine 
professionellen Nachhaltigkeitsprüfungen gibt, und betont, wie wichtig die Qualität von 
Investitionen ist, insbesondere mit Blick auf positive Auswirkungen auf die 
Beschäftigung, Arbeitnehmerrechte, eine umweltschonende Produktion und die 
Eindämmung des Klimawandels, was im Einklang mit einer multilateralen 
Ordnungspolitik und internationalen Standards steht; 

28. unterstützt die im Jahr 2013 aufgenommenen laufenden Verhandlungen über ein 
umfassendes Investitionsabkommen zwischen der EU und der VR China und fordert 
die VR China auf, sich stärker in diesen Prozess einzubringen; fordert beide Parteien 
auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, die Verhandlungen voranzubringen, die darauf 
abzielen, für europäische Unternehmen und Arbeitnehmer wirklich faire 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und Gegenseitigkeit beim Zugang zu den 
Märkten sicherzustellen, und zugleich Sonderbestimmungen für KMU und die Vergabe 
öffentlicher Aufträge anzustreben; fordert beide Parteien darüber hinaus auf, die 
Gelegenheit im Rahmen des Investitionsabkommens nicht verstreichen zu lassen, ihre 
Zusammenarbeit im Bereich der Umweltrechte und Arbeitnehmerrechte auszubauen 
und ein Kapitel über nachhaltige Entwicklung in den Text aufzunehmen; 

29. weist darauf hin, dass EU-Unternehmen in der VR China mit immer mehr restriktiven 
Marktzugangsmaßnahmen konfrontiert sind, da in einigen Industriezweigen Auflagen 
bei der Gründung von Joint Ventures und weitere diskriminierende technische 
Anforderungen, einschließlich erzwungener Datenlokalisierung und der 
Herausgabepflicht für Quellcodes, sowie Regulierungsvorschriften für Unternehmen in 
ausländischem Besitz bestehen; begrüßt in diesem Zusammenhang die vom Staatsrat 
der Volksrepublik China im Jahr 2017 herausgegebene Mitteilung über die Ergreifung 
verschiedener Maßnahmen zur Förderung von größerer Offenheit und der aktiven 
Nutzung von ausländischen Investitionen, bedauert allerdings, dass es keinen 
Zeitrahmen für die Verwirklichung der darin angegebenen Ziele gibt; fordert die 
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staatlichen Stellen Chinas daher auf, diese Zusagen rasch Taten folgen zu lassen;  

30. fordert sowohl die EU und ihre Mitgliedstaaten als auch China auf, die 
Zusammenarbeit zum Aufbau von Kreislaufwirtschaften zu intensivieren, zumal diese 
dringende Notwendigkeit sogar noch ersichtlicher geworden ist, nachdem China den 
rechtmäßigen Beschluss gefasst hat, die Einfuhr von Kunststoffabfällen aus Europa zu 
verbieten; fordert beide Partner auf, die wirtschaftliche und technologische 
Zusammenarbeit zu intensivieren, um zu verhindern, dass sich in der Folge von 
globalen Produktionsketten, Handel und Transport sowie Tourismusleistungen nicht 
hinnehmbare Mengen von Kunststoffabfällen in unseren Weltmeeren sammeln; 

31. fordert die VR China auf, sich darum zu bemühen, auf der internationalen Bühne eine 
verantwortungsvolle Rolle zu spielen, und sich dabei der Verantwortlichkeiten 
vollständig bewusst zu sein, die sich aus ihrer wirtschaftlichen Präsenz und Leistung in 
Drittstaaten und auf den globalen Märkten ergeben, auch indem sie das multilaterale 
regelgestützte Handelssystem und die WTO unterstützt; ist davon überzeugt, dass die 
wachsenden internationalen Handelsspannungen im derzeitigen Kontext globaler 
Wertschöpfungsketten durch Verhandlungen beigelegt werden sollten, und bekräftigt 
zugleich, dass multilaterale Lösungen verfolgt werden müssen; fordert in diesem 
Zusammenhang, dass die im Protokoll über den Beitritt der VR China zur WTO 
verankerten Verpflichtungen eingehalten und dass die darin enthaltenen operativen 
Mechanismen geschützt werden; hebt die in den WTO-Übereinkommen vorgesehenen 
Melde- und Transparenzverpflichtungen bei Subventionen hervor und zeigt sich besorgt 
über die derzeitige Praxis von direkter oder indirekter Subventionierung chinesischer 
Unternehmen; fordert, dass die gemeinsamen Anstrengungen und Maßnahmen zur 
Bekämpfung und Beseitigung von Marktverzerrungen, die durch Staaten verursacht 
wurden und Folgen für den globalen Handel nach sich ziehen, mit den wichtigen 
Handelspartnern der EU koordiniert werden; 

32. bedauert, dass die VR China ihre Klage gegen die EU vor dem WTO-
Berufungsgremium noch nicht zurückgezogen hat, obgleich das Verfahren zur Reform 
der europäischen Berechnungsmethode für Antidumpingzölle abgeschlossen wurde; 

33. zeigt sich besorgt über die eskalierenden zolltariflichen Maßnahmen, die von China und 
den Vereinigten Staaten ergriffen werden; 

34. ist besorgt angesichts der Anzahl der Beschränkungen, mit denen europäische 
Unternehmen und insbesondere Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen in der VR China nach wie vor konfrontiert sind, wozu auch der 
Anforderungskatalog für ausländische Investitionen 2017 und die Negativliste bei 
Freihandelszonen 2017 gehören, sowie in Bereichen, auf die sich der Plan „Made in 
China 2025“ erstreckt; fordert, dass diese Beschränkungen zügig abgebaut werden, 
damit das Potenzial der Zusammenarbeit und die Synergien zwischen den Programmen 
der „Industrie 4.0“ in Europa und der Strategie „Made in China 2025“ vollständig 
ausgeschöpft werden, zumal unsere Produktionsbranchen mit Blick auf eine intelligente 
Fertigung umstrukturiert werden müssen, wozu auch die Zusammenarbeit bei der 
Entwicklung und Festlegung der jeweiligen Industrienormen in multilateralen Foren 
gehört; weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass staatliche Subventionen in der VR 
China abgebaut werden; 

35. fordert die VR China auf, den Marktzugang nicht länger zunehmend von erzwungenen 

www.parlament.gv.at



 

 103 

Technologietransfers abhängig zu machen, wie es in dem Positionspapier der 
Handelskammer der Europäischen Union zu China von 2017 bemängelt wird; 

36. fordert eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zu dem Abkommen über den Handel 
mit Umweltschutzgütern, und zwar auf der Grundlage der ertragreichen 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der VR China bei der Bekämpfung des 
Klimawandels und des entschlossenen gemeinsamen Engagements zur Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris; hebt das Handelspotenzial bei der technologischen 
Zusammenarbeit hervor, wenn es um umweltschonende Technologien geht;  

37. nimmt die Schlussfolgerungen im Bericht der Kommission über den Schutz und die 
Durchsetzung von Immaterialgüterrechten in Drittländern besorgt zur Kenntnis, aus 
denen hervorgeht, dass in erster Linie die VR China Anlass zur Besorgnis gibt; 
bekräftigt, dass der Schutz der europäischen wissensbasierten Wirtschaft sichergestellt 
werden muss; fordert die VR China auf, gegen die illegale Nutzung europäischer 
Lizenzen durch chinesische Unternehmen vorzugehen; 

38. fordert die Kommission auf, für die Präsenz der Europäischen Union auf der China 
International Import Expo im November 2018 in Schanghai zu sorgen und insbesondere 
KMU eine Gelegenheit zu bieten, ihre Arbeit vorzustellen; fordert die Kommission auf, 
Handelskammern anzusprechen, und zwar insbesondere in Mitgliedstaaten, die derzeit 
weniger stark in den Handel mit China eingebunden sind, um diese Gelegenheit 
bekannt zu machen; 

39. ist besorgt über die staatlichen Maßnahmen der VR China, die Handelsverzerrungen 
verursacht haben, einschließlich der industriellen Überkapazität in der 
Rohstoffindustrie, darunter beispielsweise in der Stahl- und Aluminiumbranche; weist 
auf die im Jahr 2017 beim ersten Ministertreffen im Rahmen des Weltforums zu 
Stahlüberkapazitäten eingegangenen Verpflichtungen hin, von der Bereitstellung 
marktverzerrender Beihilfen Abstand zu nehmen, bedauert allerdings, dass die 
chinesische Delegation keine Angaben zur Kapazität geliefert hat; fordert die VR China 
auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen, die Angaben zu ihren Subventionen und 
unterstützenden Maßnahmen für die Stahl- und Aluminiumindustrie zu ermitteln und 
offenzulegen; stellt fest, dass es eine Verbindung zwischen der globalen industriellen 
Überkapazität und dem Anstieg von protektionistischen Handelsmaßnahmen gibt, und 
fordert weiterhin eine multilaterale Zusammenarbeit ein, um die strukturellen Probleme 
in Angriff zu nehmen, die zu einer Überkapazität führen; begrüßt die vorgeschlagene 
Dreiparteien-Vorgehensweise vonseiten der Vereinigten Staaten, Japans und der EU 
auf WTO-Ebene; 

40. betont, wie wichtig ein ambitioniertes Abkommen zwischen der EU und der VR China 
über geografische Angaben auf der Grundlage der höchsten internationalen Standards 
ist, und begrüßt, dass die Liste von 200 chinesischen und europäischen geografischen 
Angaben, deren Schutz künftig ausgehandelt wird, durch die EU und die VR 
China 2017 gemeinsam verkündet wurde; ist allerdings der Ansicht, dass die Liste ein 
sehr bescheidenes Ergebnis darstellt, wenn man bedenkt, dass die Verhandlungen 2010 
aufgenommen wurden, und bedauert die mangelnden Fortschritte in diesem 
Zusammenhang; fordert, dass die Verhandlungen frühzeitig abgeschlossen werden, und 
fordert beide Parteien mit Nachdruck auf, das anstehende Gipfeltreffen zwischen der 
EU und der VR China als gute Gelegenheit anzusehen, diesbezüglich wirksame 
Fortschritte zu erzielen; bekräftigt, dass im Bereich der gesundheitspolizeilichen und 
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pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen (SPS-Maßnahmen) weiter zusammengearbeitet 
werden muss, um die Belastung für EU-Exporteure zu verringern; 

41. begrüßt den Beschluss Chinas, die Umsetzung neuer Kennzeichnungen für eingeführte 
Lebensmittel und Getränke um ein Jahr zu verschieben, in deren Folge die 
Lebensmitteleinfuhren aus der EU drastisch gesunken wären; begrüßt darüber hinaus 
die Verzögerung bei der Umsetzung der neuen Normen für Elektrofahrzeuge und 
fordert bei solchen Initiativen einen substanziellen Dialog und eine verbesserte 
Koordinierung; 

42. empfiehlt der EU und der chinesischen Regierung, innerhalb der G20 eine gemeinsame 
Initiative einzuleiten, um ein globales Forum für Aluminium-Überkapazitäten ins 
Leben zu rufen, dessen Mandat darin besteht, sich mit der gesamten 
Wertschöpfungskette der Bauxit-, Aluminium- und Stahlindustrie, einschließlich der 
Rohstoffpreise und der Umweltaspekte, zu befassen; 

43. fordert die Kommission auf, die handelsverzerrenden Maßnahmen Chinas aktiv zu 
überwachen, die sich auf die Stellung von EU-Unternehmen auf den globalen Märkten 
auswirken, und in der WTO und weiteren Foren geeignete Maßnahmen einzuleiten, 
darunter die Beilegung von Streitigkeiten; 

44. merkt an, dass derzeit ein neues chinesisches Gesetz über ausländische Investitionen 
ausgearbeitet wird; fordert die betroffenen chinesischen Parteien mit Nachdruck auf, 
sich um Transparenz, Rechenschaftspflicht, Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit zu 
bemühen und dabei den Vorschlägen und Erwartungen Rechnung zu tragen, die im 
Rahmen des derzeitigen Dialogs zwischen der EU und China über Handels- und 
Investitionsbeziehungen herangetragen werden; 

45. zeigt sich besorgt über das neue Gesetz zur Computer- und Netzsicherheit, das unter 
anderem neue regulatorische Hindernisse für ausländische Unternehmen umfasst, 
welche Ausrüstung und Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und der 
IT vertreiben; bedauert, dass solche unlängst verabschiedeten Maßnahmen 
einhergehend mit der Einrichtung von Zellen der Kommunistischen Partei Chinas in 
privaten Unternehmen, einschließlich ausländischen Unternehmen, sowie Maßnahmen, 
wie das Gesetz über nichtstaatliche Organisationen, zu einem immer feindseligeren 
allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld für ausländische und private Wirtschaftsakteure 
in der VR China führen;  

46. merkt an, dass im Jahr 2016 das Bankensystem der VR China das des Euro-
Währungsgebiets als das weltweit größte abgelöst hat; fordert die VR China auf, es 
ausländischen Banken zu ermöglichen, gleichberechtigt mit inländischen Einrichtungen 
zu konkurrieren, und mit der EU im Bereich der Finanzmarktregulierung 
zusammenzuarbeiten; begrüßt den Beschluss der VR China, die Zölle bei 
187 Gebrauchsgütern abzubauen, und die Beseitigung der Obergrenzen für 
ausländische Beteiligungen bei Banken; 

47. weist auf seinen Bericht über die Beziehungen zwischen der EU und der VR China aus 
dem Jahr 2015 hin, in dem es die Aufnahme von Verhandlungen für ein bilaterales 
Investitionsabkommen mit Taiwan gefordert hat; weist darauf hin, dass die 
Kommission mehrfach angekündigt hat, Verhandlungen über Investitionen mit 
Hongkong und Taiwan aufzunehmen, hält es allerdings für bedauerlich, dass 
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diesbezüglich keine konkreten Verhandlungen eingeleitet wurden; bekräftigt seine 
Unterstützung für ein bilaterales Investitionsabkommen mit Taiwan und Hongkong; 
stellt fest, dass beider Partner zudem als Sprungbrett für EU-Unternehmen nach 
Festlandchina fungieren könnten;  

48. fordert die Kommission auf, sich mit den Mitgliedstaaten und unter Konsultation des 
Parlaments abzustimmen, um eine einheitliche europäische Haltung und eine 
gemeinsame Wirtschaftsstrategie gegenüber der VR China zu formulieren; fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, diese Strategie konsequent zu übernehmen; 

49. hebt die möglichen Konsequenzen des vorgeschlagenen Systems zur Bewertung des 
Sozialverhaltens (Social Credit System) für das Geschäftsumfeld hervor und fordert, 
dass seine Umsetzung transparent, fair und gerecht erfolgt; 

50. begrüßt die legislativen Fortschritte in der EU bei der Verordnung (EU) 2017/821 zur 
Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für EU-
Importeure von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten sowie ähnliche chinesische Rechtsvorschriften über Mineralien aus 
Konfliktgebieten, über die sichergestellt werden soll, dass durch den Handel mit diesen 
Mineralien keine bewaffneten Konflikte finanziert werden; betont, dass verhindert 
werden muss, dass Mineralien aus Konfliktgebieten in unseren Mobiltelefonen, 
Fahrzeugen und Schmuckwaren verarbeitet werden; fordert sowohl die Kommission als 
auch die chinesische Regierung auf, eine strukturierte Zusammenarbeit einzuleiten, 
damit die Umsetzung der neuen Rechtsvorschriften unterstützt und wirksam verhindert 
wird, dass globale sowie chinesische und europäische Schmelzereien und Raffinerien 
Mineralien aus Konfliktgebieten nutzen, sowie damit Minenarbeiter sowie auch Kinder 
vor Ausbeutung geschützt und Unternehmen in der EU und China aufgefordert werden, 
sicherzustellen, dass sie diese Mineralien und Metalle ausschließlich aus 
verantwortungsvollen Quellen einführen; 

51. weist darauf hin, dass auf dem 19. Parteikongress im Oktober 2017 und während der 
letzten Tagung des Nationalen Volkskongresses die Machtstellung von 
Generalssekretär und Präsident Xi Jinping in der Partei weiter ausgebaut und der Weg 
für die unbegrenzte Verlängerung seiner Amtszeit geebnet sowie den Parteiorganen 
noch mehr Kontrolle über den Staatsapparat und die Wirtschaft eingeräumt wurde, 
wozu auch die Einrichtung von Parteizellen in ausländischen Unternehmen gehört; 
nimmt zur Kenntnis, dass dieser Umbau des politischen Systems der VR China von 
einer weiteren politischen Schwerpunktverlagerung hin zu einer Politik der strikten 
Überwachung in allen Bereichen begleitet wird; 

52. betont, dass die Einrichtung der Nationalen Aufsichtskommission, die denselben 
rechtlichen Status wie Gerichte und Staatsanwaltschaften hat, eine drastische 
Maßnahme zur Verschmelzung der Aufgaben von Partei und Staat ist, da dadurch ein 
staatliches Aufsichtsorgan geschaffen wird, das seine Anweisungen von der Zentralen 
Disziplinarkommission der Partei erhält und über gemeinsame Stellen und 
gemeinsames Personal mit dieser verfügt; ist angesichts der weitreichenden 
persönlichen Konsequenzen besorgt, die diese Ausweitung der parteilichen 
Überwachung für sehr viele Menschen hat, da dies bedeutet, dass sich die 
Antikorruptionskampagne nunmehr nicht nur auf Parteimitglieder bezieht, sondern auf 
die Strafverfolgung von Beamten, Leitern staatseigener Unternehmen bis hin zu 
Universitätsprofessoren und Direktoren von Dorfschulen ausgedehnt werden kann; 
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53. stellt fest, dass das soziale Belohnungs- und Bestrafungssystem zwar noch im Aufbau 
begriffen ist, jedoch bereits jetzt schwarze Listen mit den Namen von natürlichen und 
juristischen Personen, die gegen Regeln verstoßen haben, und sogenannte rote Listen 
mit mustergültigen Personen und Unternehmen den Kern der gegenwärtigen 
Umsetzungsphase bilden, wobei der Schwerpunkt auf der Bestrafung der auf den 
schwarzen Listen aufgeführten Missetäter und der Belohnung der auf den roten Listen 
aufgeführten Rechtssubjekte liegt; stellt fest, dass der Oberste Volksgerichtshof Chinas 
Anfang 2017 erklärte, dass gegen mehr als sechs Millionen chinesische 
Staatsangehörige infolge sozialer Vergehen ein Flugverbot verhängt worden sei; lehnt 
die öffentliche Anprangerung von auf den schwarzen Listen aufgeführten Personen, die 
ein wesentlicher Bestandteil des sozialen Bestrafungs- und Belohnungssystems ist, 
entschieden ab; betont die wichtige Rolle und Notwendigkeit eines Dialogs zwischen 
den EU-Organen und ihren chinesischen Partnerinstitutionen über alle 
schwerwiegenden gesellschaftlichen Konsequenzen der gegenwärtigen zentralen 
Planung und der lokal durchgeführten Experimente des sozialen Bestrafungs- und 
Belohnungssystems; 

54. bringt hinsichtlich der massiven Systeme Chinas zur Überwachung des Internets seine 
Besorgnis zum Ausdruck und fordert die Annahme einer Regelung über durchsetzbare 
Datenschutzrechte; verurteilt das anhaltende harte Vorgehen gegen die Internetfreiheit 
durch die staatlichen Stellen Chinas, wozu insbesondere der freie Zugriff auf 
ausländische Internetseiten gehört, und bedauert die von einige westlichen 
Unternehmen, die in China tätig sind, praktizierte Selbstzensur; weist darauf hin, dass 
acht der 25 beliebtesten Websites der Welt, darunter die führender Unternehmen der 
Informationstechnologie, in China gesperrt sind; 

55. merkt an, dass Xi Jinpings Erklärung über die entscheidende Bedeutung der 
„langfristigen Stabilität“ in Xinjiang für den Erfolg der Initiative der neuen 
Seidenstraße dazu geführt hat, dass althergebrachte Kontrollstrategien intensiviert 
wurden, erweitert um eine Vielzahl technologischer Innovationen, einen rapiden 
Anstieg der Ausgaben für innere Sicherheit und Maßnahmen der 
Terrorismusbekämpfung, mit denen abweichende Meinungen und Dissidenten mittels 
einer sehr weit gefassten Definition von Terrorismus kriminalisiert werden; ist besorgt 
über die Umsetzung staatlicher Maßnahmen zur Sicherstellung der „umfassenden 
Überwachung“ der Region durch die Installation des chinesischen „Skynet“ zur 
elektronischen Überwachung in großen Ballungsräumen, die Installation von GPS-
Trackern in allen Motorfahrzeugen, den Einsatz von Erkennungsscannern an 
Kontrollpunkten, Bahnhöfen und Tankstellen und die Bemühung der Polizei von 
Xinjiang zur Sammlung von Blutproben zur Erweiterung der DNS-Datenbank Chinas; 
äußert tiefe Besorgnis darüber, dass Tausende von Angehörigen der Volksgruppe der 
Uiguren und der Kasachen in Lagern für politische Umerziehung interniert sind, was 
auf einer Analyse von Daten beruht, die mittels eines Systems der „vorausschauende 
Polizeiarbeit“ gesammelt wurden, unter anderem aufgrund von Reisen ins Ausland oder 
einer Einstufung als zu fromm; ist der Auffassung, dass die Ankündigung von Xi 
Jinping, wonach die Initiative der neuen Seidenstraße „Menschen auf der ganzen Welt 
zugutekommen“ werde, da sie auf dem „Geist der Seidenstraße“ des „Friedens und der 
Zusammenarbeit, Offenheit und Integration“ beruhe, weit von der Realität entfernt ist, 
mit der die uigurisch- und kasachischstämmige Bevölkerung in Xinjiang konfrontiert 
ist; fordert die staatlichen Stellen Chinas auf, diejenigen Personen freizulassen, die 
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Berichten zufolge aufgrund ihres Glaubens oder ihrer kulturellen Praktiken und 
Identität festgehalten werden; 

56. weist darauf hin, dass die institutionelle und finanzielle Stärkung der chinesischen 
Diplomatie ein Beleg für den hohen Stellenwert ist, den Xi Jinping der Außenpolitik im 
Rahmen seiner Bestrebungen beimisst, China bis zum Jahr 2049 in eine Weltmacht zu 
verwandeln; stellt fest, dass der Wechsel der Zuständigkeit für auswärtige 
Angelegenheiten, der bei der letzten Tagung des Nationalen Volkskongresses 
vorgenommen wurde, ein Nachweis für die steigende Bedeutung der Außenpolitik in 
den Entscheidungsprozessen der Partei ist; hebt hervor, dass die Einrichtung der 
staatlichen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit zeigt, welch große 
Bedeutung die rigorose Durchsetzung von Chinas globalen Sicherheitsinteressen mit 
wirtschaftlichen Mitteln für die Führungsriege des Landes mit Xi Jinping an der Spitze 
hat, zum Beispiel durch eine stärkere Unterstützung der Initiative der neuen 
Seidenstraße; kommt daher zu dem Schluss, dass China in den kommenden fünf Jahren 
auf internationaler Bühne mit diplomatischen und wirtschaftlichen Initiativen präsenter 
und aktiver sein wird, auf die die EU und ihre Mitgliedstaaten gemeinsame Antworten 
und Strategien finden müssen; 

57. betont, wie bedeutend die Sicherstellung von Frieden und Sicherheit im Süd- und 
Ostchinesischen Meer ist; betont, wie wichtig die Sicherstellung von Freiheit und 
Sicherheit der Seefahrt in der Region für viele asiatische und europäische Staaten ist; 
stellt fest, dass zu den Bauwerken, die im letzten Jahr auf Landmerkmalen auf den 
Spratly- und Paracel-Inseln im Südchinesischen Meer fertiggestellt wurden, große 
Hangars entlang von 3 km langen Landebahnen, Schutzbauten für Raketenplattformen, 
große unterirdische Lagerräume, zahlreiche Verwaltungsgebäude, militärische 
Störausrüstung, große Netze an Hochfrequenz- und Überhorizontradar- und 
Sensoranordnungen zählen und dies auf eine Phase der Konsolidierung und des 
weiteren Aufbaus weitreichender Überwachungs- und Militärkapazitäten hindeutet, 
während die weitere Militarisierung der Inseln durch die Aufstellung noch 
fortschrittlicher militärischer Plattformen als mögliche Vergeltung für neue rechtliche 
Schritte oder eine Ausweitung der internationalen Marinepräsenz vorbehalten werden 
könnte; fordert China und den ASEAN auf, ihre Beratungen über einen 
Verhaltenskodex für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten und Kontroversen in 
diesem Gebiet zu beschleunigen; besteht darauf, dass die Frage auf der Grundlage des 
Völkerrechts gemäß dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) 
gelöst wird; betont, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten als Vertragsparteien des SRÜ 
den Schiedsspruch des Schiedsgerichts anerkennen; wiederholt seine Aufforderung 
Chinas, den Schiedsspruch des Gerichts anzuerkennen; betont, dass die EU die 
internationale Ordnung auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit erhalten möchte; 

58. ist ernsthaft darüber besorgt, dass der Raum für die Zivilgesellschaft seit dem 
Regierungsantritt von Xi Jinping 2012 immer kleiner wird, insbesondere im Hinblick 
auf das am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Gesetz über die Steuerung ausländischer 
nichtstaatlicher Organisationen, durch das alle ausländischen nichtstaatlichen 
Organisationen, einschließlich Denkfabriken und akademischen Einrichtungen, einem 
immer größeren Verwaltungsaufwand und wirtschaftlichen Druck ausgesetzt sind und 
von einer Überwachungsstelle, die an das Ministerium öffentliche Sicherheit 
angeschlossen ist, streng kontrolliert werden, was erhebliche negative Auswirkungen 
auf den Betrieb und die Finanzierung dieser Organisationen hat; erwartet, dass 
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europäische nichtstaatliche Organisationen in China dieselben Freiheiten genießen 
dürfen wie chinesische nichtstaatliche Organisationen in der EU; fordert die 
chinesischen Behörden auf, restriktive Rechtsvorschriften wie das Gesetz über die 
Steuerung ausländischer nichtstaatlicher Organisationen, das mit dem Recht auf 
Vereinigungsfreiheit, Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung unvereinbar ist, 
aufzuheben; 

59. besteht darauf, dass die staatlichen Stellen Chinas garantieren, dass alle Inhaftierten 
gemäß den internationalen Normen behandelt werden und im Einklang mit dem 
Grundsatzkatalog der Vereinten Nationen für den Schutz von festgenommenen oder 
inhaftierten Personen Zugang zu Rechtsbeistand und medizinischer Versorgung 
erhalten; 

60. legt China angesichts der Tatsache, dass sich das 20. Jubiläum seiner Unterzeichnung 
des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte nähert, nahe, diesen zu 
ratifizieren und sicherzustellen, dass er vollständig umgesetzt wird, was auch die 
Beendigung aller missbräuchlichen Praktiken und gegebenenfalls eine Anpassung 
seiner Gesetzgebung einschließt; 

61. verurteilt die Anwendung der Todesstrafe und erinnert daran, dass in China mehr 
Menschen als in allen anderen Länder zusammen hingerichtet werden und dass 2016 in 
dem Land etwa 2 000 Todesurteile vollstreckt wurden; fordert China mit Nachdruck 
auf, das Ausmaß der Hinrichtungen im Land offenzulegen und juristische Transparenz 
sicherzustellen; fordert die EU auf, ihre diplomatischen Bemühungen zu verstärken 
sowie die Wahrung der Menschenrechte und die Abschaffung der Todesstrafe zu 
einzufordern; 

62. ist ernsthaft darüber besorgt, dass die Hauptinhalte der neuen die Religionsausübung 
betreffenden Bestimmungen dazu führen werden, dass alle (genehmigten und nicht 
genehmigten) Religionen und nichtreligiösen ethischen Vereinigungen von der 
chinesischen Regierung in einer bestimmten Weise gekennzeichnet werden; weist 
darauf hin, dass es viele Glaubensgemeinschaften der Hauskirchen in China gibt, die 
sich aus theologischen Gründen weigern, der von der Kommunistischen Partei und dem 
Staat zugelassenen „Patriotischen Drei-Selbst-Bewegung“ und dem Chinesischen 
Christenrat beizutreten; fordert die chinesische Regierung auf, den vielen Hauskirchen, 
die bereit sind, sich direkt beim chinesischen Innenministerium registrieren zu lassen, 
dies zu ermöglichen, damit deren Rechte und Interessen als gesellschaftliche 
Organisationen geschützt werden; 

63. fordert China nachdrücklich auf, seine Tibetpolitik zu überdenken; fordert China auf, 
seine in den letzten Jahren verabschiedeten Gesetze, Verordnungen und Maßnahmen zu 
überprüfen und zu ändern, die die Wahrnehmung bürgerlicher und politischer Rechte 
von Tibetern, einschließlich ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung und ihrer 
Religionsfreiheit, stark einschränken; fordert die Führung Chinas mit Nachdruck auf, 
eine Entwicklungs- und Umweltpolitik zu verfolgen, bei der im Einklang mit den 
Zielen der Vereinten Nationen für die nachhaltige Entwicklung die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte der Tibeter gewahrt werden und die lokale 
Bevölkerung einbezogen wird; fordert die chinesische Regierung auf, die sich 
wiederholenden Fälle zu untersuchen, in denen Tibeter gewaltsam verschwinden, 
gefoltert und misshandelt werden, und ihre Rechte der Vereinigungsfreiheit, friedlichen 
Versammlung, Religions- und Glaubensfreiheit gemäß den internationalen 
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Menschenrechtsnormen zu wahren; betont, dass die Verschlechterung der 
Menschenrechtslage in Tibet systematisch bei jedem Gipfel zwischen der EU und 
China angesprochen werden muss; fordert mit Nachdruck die Wiederaufnahme eines 
konstruktiven Dialogs zwischen den staatlichen Stellen Chinas und Vertretern des 
tibetischen Volkes; fordert nachdrücklich von China, EU-Diplomaten, Journalisten und 
Bürgern ungehinderten Zugang zu Tibet im Gegenzug dafür zu ermöglichen, dass 
Reisende aus China bereits den freien und offenen Zugang zum gesamten Gebiet der 
Mitgliedstaaten der EU haben; fordert die chinesischen Behörden auf, Tibetern in Tibet 
Reisefreiheit zu gewähren und ihr Recht auf Freizügigkeit zu achten; fordert die 
chinesischen Behörden mit Nachdruck auf, unabhängigen Beobachtern, einschließlich 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, die Einreise nach 
Tibet zu gestatten; fordert die Organe der EU nachdrücklich auf, die Frage des Zugangs 
zu Tibet bei den Diskussionen über eine Vereinbarung über die Visumserleichterung 
zwischen der EU und China gebührend zu berücksichtigen;  

64. stellt fest, dass der Jahresbericht 2017 der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Europäischen Kommission über die 
Sonderverwaltungsregion Hongkong die Schlussfolgerung enthält, dass der Grundsatz 
„Ein Land, zwei Systeme“ trotz einiger Herausforderungen insgesamt gut funktioniert, 
dass Rechtsstaatlichkeit vorherrscht und die Rede- und Informationsfreiheit allgemein 
gewahrt werden, dass in diesem Bericht jedoch auch Bedenken über die allmähliche 
Aushöhlung des Grundsatzes „Ein Land, zwei Systeme“ geäußert werden, wobei die 
legitime Fragen aufwirft, was dessen Anwendung und langfristig gesehen das hohe 
Maß an Autonomie von Hongkong betrifft; betont, dass im Jahresbericht eine stärkere 
Ausprägung zweier negativer Trends in Bezug auf die Rede- und Informationsfreiheit 
beobachtet wird, nämlich die Selbstzensur bei der Berichterstattung über die 
Entwicklungen der chinesischen Innen- und Außenpolitik und der Druck auf 
Journalisten; unterstützt uneingeschränkt, dass die EU den Behörden der 
Sonderverwaltungsregion Hongkong und der Zentralregierung nahelegt, die 
Wahlreform im Einklang mit dem Grundgesetz fortzusetzen und zu einer Einigung über 
ein demokratisches, gerechtes, offenes und transparentes Wahlsystem zu gelangen; 
betont, dass die Menschen in Hongkong ein legitimes Recht haben, sich auch weiterhin 
auf eine vertrauenswürdige Judikative, ein Vorherrschen der Rechtsstaatlichkeit und ein 
geringes Maß an Korruption sowie auf Transparenz, Menschenrechte, Meinungsfreiheit 
und hohe Standards in den Bereichen der öffentlichen Gesundheitsversorgung und 
Sicherheit verlassen zu können; betont, dass die umfassende Wahrung der Autonomie 
Hongkongs das Modell für einen Prozess tiefgreifender politischer Reformen in China 
und die allmähliche Liberalisierung und Öffnung der chinesischen Gesellschaft liefern 
könnte; 

65. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die VR China nach besten Kräften dazu zu 
bewegen, von weiteren gegen Taiwan gerichteten militärischen Provokationen 
abzusehen, mit denen der Frieden und die Stabilität in der Meerenge von Taiwan 
gefährdet werden; fordert nachdrücklich, dass alle Streitigkeiten zwischen China und 
Taiwan auf friedlichem Wege und auf der Grundlage des Völkerrechts beigelegt 
werden; äußert Bedenken in Bezug auf die einseitige Entscheidung Chinas, neue 
Flugrouten über die Meerenge von Taiwan zu nutzen; spricht sich für die 
Wiederaufnahme eines offiziellen Dialogs zwischen Peking und Taipeh aus; bekräftigt 
seine anhaltende Unterstützung einer konstruktiven Mitarbeit Taiwans in 
internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der 
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Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), da Taiwans anhaltender Ausschluss 
aus diesen Organisationen den Interessen der EU zuwiderläuft; 

66. weist darauf hin, dass China als größter Handelspartner Nordkoreas und dessen 
Hauptquelle für Lebensmittel und Energie weiterhin eine maßgebliche Rolle spielt, 
wenn es darum geht, Nordkoreas für die ganze Welt bedrohliche Provokationen 
zusammen mit der internationalen Gemeinschaft anzusprechen; begrüßt daher die 
derzeitige Neigung Chinas, einige der internationalen Sanktionen gegenüber Pjöngjang 
aufrechtzuerhalten, darunter die Aussetzung der Kohleeinfuhren aus Nordkorea und die 
Beschränkung der finanziellen Tätigkeiten nordkoreanischer Personen und 
Unternehmen sowie Handelsbeschränkungen für Textilien und Meeresfrüchte; begrüßt 
außerdem Pekings Bemühungen um einen Dialog mit Pjöngjang; fordert die EU mit 
Nachdruck auf, sich geschlossen gegenüber China zu äußern, damit sie eine 
konstruktive Rolle bei der Unterstützung des kommenden innerkoreanischen 
Gipfeltreffens sowie des Gipfeltreffens zwischen Nordkorea und den Vereinigten 
Staaten einnimmt, sodass die nachweisliche Denuklearisierung Nordkoreas und die 
Stiftung eines dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel aktiv unterstützt 
wird; 

67. begrüßt, dass China die Sanktionen gegen Nordkorea einhält; fordert China auf, einen 
konstruktiven Beitrag zur Lösung der Situation auf der koreanischen Halbinsel zu 
leisten und weiterhin Sanktionen gegen Nordkorea anzuwenden, bis wesentliche 
Fortschritte bei der Aufgabe seiner Atomwaffen und der Änderung seiner Rhetorik 
gegenüber Südkorea und Japan erzielt wurden und es beginnt, die Menschenrechte zu 
achten; 

68. hebt die Bedeutung der Bemühungen Chinas zur Herstellung von Frieden, Sicherheit 
und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel hervor; 

69. begrüßt Chinas Beiträge zur Friedenserhaltung der Vereinten Nationen und der 
Afrikanischen Union; merkt an, dass die EU anstrebt, ihre Zusammenarbeit mit China 
in außenpolitischen und sicherheitsbezogenen Fragen zu verstärken, indem sie China 
nahelegt, seine diplomatischen und sonstigen Ressourcen zu mobilisieren, um die 
internationale Sicherheit zu fördern und gemäß dem Völkerrecht einen Beitrag zu 
Frieden und Sicherheit in der Nachbarschaft der EU zu leisten; stellt fest, dass die 
Zusammenarbeit mit China im Bereich der Ausfuhrkontrolle, Abrüstung und 
Nichtverbreitungsfragen sowie der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel 
entscheidend ist, um die Stabilität in der ostasiatischen Region sicherzustellen; 

70. begrüßt Chinas Ziel, sich zu einer nachhaltigen Volkswirtschaft zu entwickeln; betont, 
dass die EU das wirtschaftliche Reformprogramm Chinas mit ihrem Wissen 
unterstützen kann; hebt hervor, dass China im Hinblick auf die Bekämpfung des 
Klimawandels und der Bewältigung der weltweiten ökologischen Herausforderungen 
einer der wichtigsten Partner der EU ist; strebt eine Zusammenarbeit mit China an, um 
die Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens zu beschleunigen; 

71. begrüßt die Reformen, die China seit den Anfängen seines Konzepts der „ökologischen 
Zivilisation“ durchgeführt hat; erachtet den Sonderstatus, der nichtstaatlichen 
Umweltorganisationen bei Gerichten zuteilwird, die Prüfungen der Auswirkungen der 
Tätigkeit von Beamten auf die Umwelt und hohe Investitionen in Elektromobilität und 
saubere Energie als Reformen, die in die richtige Richtung gehen; 
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72. begrüßt den Maßnahmenplan Chinas von 2016 gegen antimikrobielle Resistenz; betont, 
dass China, das die Hälfte des weltweiten jährlichen Konsums antimikrobieller Mittel 
verzeichnet, und die EU gemeinsam gegen diese globale Bedrohung vorgehen müssen; 
fordert mit Nachdruck, dass in bilaterale Handelsabkommen zwischen der EU und 
China Tierschutzmaßnahmen aufgenommen werden sollten; 

73. nimmt die Entscheidung Chinas zur Kenntnis, ein Einfuhrverbot für feste Abfälle zu 
verhängen, da dadurch der Stellenwert des Prozesses der Gestaltung, Erzeugung, 
Reparatur, Wiederverwendung und Wiederverwertung von Erzeugnissen 
hervorgehoben wird, wobei der Schwerpunkt auf die Erzeugung und Verwendung von 
Kunststoff gelegt wird; weist erneut darauf hin, dass China kürzlich ein Verbot für die 
Ausfuhr von Seltenerdmetallen ins Auge gefasst hatte, und fordert die Kommission auf, 
bei der Festlegung der Prioritäten der EU-Politik die wechselseitige Abhängigkeit der 
Wirtschaftsräume weltweit zu berücksichtigen; 

74. ist der Ansicht, dass Raum vorhanden ist und Interesse daran besteht, dass die EU und 
der ASEAN vereint darauf hinwirken, eine gemeinsame Strategie für die 
Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, und dass dieser gemeinsame Einsatz überdies 
dringend erforderlich ist; vertritt die Auffassung, dass China eine wichtige Rolle 
übernehmen und diese Initiative im ASEAN fördern könnte; 

75. weist darauf hin, dass es sowohl China als auch der EU zum Vorteil gereichen würde, 
wenn sie die Nachhaltigkeit in ihren Wirtschaften fördern und eine 
branchenübergreifende nachhaltige und kreislauforientierte Bioökonomie entwickeln;  

76. begrüßt die Übereinkunft, bei herausragenden Initiativen wie denen in den Bereichen 
Lebensmittel, Landwirtschaft und Biotechnologien, Umwelt und nachhaltige 
Verstädterung, Oberflächenverkehr, sicherere und umweltfreundlichere Luftfahrt und 
Biotechnologien für Umwelt und Gesundheit, die im Zuge des 3. Dialogs EU-China 
über Zusammenarbeit bei der Innovation im Juni 2017 vereinbart wurden, und dem 
entsprechenden Fahrplan vom Oktober 2017 für die wissenschaftliche und technische 
Zusammenarbeit zwischen der EU und China bei der Forschung und Innovation 
verstärkt zusammenzuarbeiten; fordert die EU und China auf, diese Bemühungen 
fortzusetzen und die Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in die 
Praxis umzusetzen; 

77. weist darauf hin, dass die EU und China in hohem Maße auf fossile Brennstoffe 
angewiesen sind und zusammen für etwa ein Drittel des gesamten Verbrauchs weltweit 
verantwortlich zeichnen, womit China die Rangliste der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) im Hinblick auf Außenluftverunreinigung mit Todesfolge anführt; weist ferner 
darauf hin, dass eine Steigerung des Handels mit Erzeugnissen der Bioökonomie aus 
erneuerbaren Materialien dabei helfen kann, die Abhängigkeit der Wirtschaft Chinas 
und der EU von fossilen Brennstoffen zu mindern; fordert die EU und China auf, ihre 
Beziehungen in anderen Bereichen der Eindämmung der Treibhausgasemissionen wie 
Elektromobilität, Energie aus erneuerbaren Quellen und Energieeffizienz zu vertiefen, 
den Fahrplan für die energiepolitische Zusammenarbeit zwischen der EU und China 
nach 2020 fortzuführen und zu erweitern und die gemeinsamen Maßnahmen zur 
Entwicklung von Instrumenten für grüne Finanzierung, vor allem Klimafinanzierung, 
zu verstärken; fordert China und die EU auf, die Vorausplanung und Entwicklung 
grenzüberschreitender Stromleitungen mit Hochspannungs-Direktstromtechnologie zu 
untersuchen und zu fördern, damit erneuerbare Energiequellen besser zugänglich 
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werden; 

78. fordert die EU und China auf, ihre Partnerschaft im Bereich nachhaltige Verstädterung 
fortzuführen, zu der unter anderem sauberer Verkehr, die Verbesserung der 
Luftqualität, Kreislaufwirtschaft und Ökodesign zählen; weist darauf hin, dass es 
weiterer Umweltschutzmaßnahmen bedarf, da mehr als 90 % der Städte die nationale 
Norm einer maximalen Konzentration der Luftschadstoffe von 2,5 ppm nicht einhalten 
und in China jährlich mehr als eine Million Menschen aufgrund von Erkrankungen in 
Verbindung mit der Luftverschmutzung sterben; 

79. hebt das beiderseitige Interesse der EU und Chinas an der Förderung einer 
emissionsarmen Entwicklung und dem Vorgehen gegen Treibhausgasemissionen in 
transparenten, öffentlichen und gut regulierten Energiemärkten hervor; vertritt die 
Auffassung, dass strategische Partnerschaften zwischen der EU und China erforderlich 
für die Umsetzung des Übereinkommens von Paris und für ein wirksames Vorgehen 
gegen den Klimawandel sind; fordert die EU und China auf, ihre politische 
Machtstellung zu nutzen, um die Umsetzung des Übereinkommens von Paris sowie der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
zu fördern, und fordert mit Nachdruck ein kooperatives Vorgehen bei der Konferenz 
der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen und im hochrangigen politischen Forum der Vereinten Nationen; 
fordert beide Seiten auf, eine gemeinsame Stellungnahme zum Klimaschutz 
anzunehmen und so ein Zeichen für ihren gemeinsamen Einsatz für eine strenge 
Umsetzung des Übereinkommens von Paris und für die aktive Teilhabe am Talanoa-
Dialog 2018 sowie an der COP24 zu setzen; fordert beide Seiten ferner auf, bei 
internationalen Verhandlungen verantwortungsvoll zu handeln, indem sie mit ihren 
jeweiligen internen klimapolitischen Maßnahmen zu dem Ziel beitragen, die globale 
Erwärmung einzuschränken, und indem sie finanzielle Beiträge zur Umsetzung des 
Ziels leisten, bis 2020 jährlich 100 Mrd. USD für die Eindämmung und Anpassung 
bereitzustellen; 

80. begrüßt die Einführung des nationalen Emissionshandelssystems in China im 
Dezember 2017; nimmt zur Kenntnis, dass China und die EU während der 
Vorbereitungsphase erfolgreich zusammengearbeitet haben, wodurch die Einführung 
ermöglicht wurde; nimmt ferner zur Kenntnis, dass die chinesische Regierung bereit ist, 
die Treibhausgasemissionen zu senken, und sieht den Ergebnissen der laufenden 
Überwachungs-, Berichterstattungs- und Überprüfungsmaßnahmen, die für den 
ordnungsgemäßen Betrieb des Systems wesentlich sind, erwartungsvoll entgegen; weist 
darauf hin, dass gesamtwirtschaftliche Maßnahmen gegen den Klimawandel von großer 
Bedeutung sind, und begrüßt das Vorhaben, das System auf industrielle Bereiche zu 
erweitern und die Handelsregelungen des Systems zu verbessern; fordert die EU und 
China auf, ihre Partnerschaft im Rahmen des Kooperationsprojekts für die Entwicklung 
des chinesischen CO2-Marktes fortzuführen, damit das System zu einem wirksamen 
Werkzeug wird, mit dem sinnvolle Anreize für die Emissionsminderung gesetzt 
werden, und es weiter an das Emissionshandelssystem der EU anzupassen; fordert 
beide Parteien auf, Mechanismen für die Preisgestaltung für CO2 in anderen Ländern 
und Gebieten zu fördern, indem sie ihre eigenen Erfahrungen und Fachkenntnisse 
nutzen, sich über bewährte Verfahren austauschen und sich nach Kräften bemühen, eine 
Zusammenarbeit zwischen bestehenden CO2-Märkten aufzubauen, damit weltweit 
gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden; 
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81. äußert die Hoffnung, dass China das Wirtschaftswachstum von Umweltschäden 
abkoppelt, indem es den Schutz der biologischen Vielfalt in seine laufenden globalen 
Strategien aufnimmt, die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen und der Ziele für nachhaltige Entwicklung erleichtert und das 
Verbot des Elfenbeinhandels wirksam umsetzt; nimmt die Bemühungen des 
Mechanismus der EU und Chinas zur bilateralen Koordinierung der 
Rechtsdurchsetzung und Politikgestaltung im Forstsektor (FLEG) im weltweiten 
Vorgehen gegen rechtswidrigen Holzeinschlag zur Kenntnis; fordert jedoch China 
nachdrücklich auf, Ermittlungen anzustellen im Hinblick auf den erheblichen 
undokumentierten Holzhandel zwischen China und Staaten, die das Freiwillige 
Partnerschaftsabkommen über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im 
Forstsektor unterzeichnet haben; 

82. empfiehlt, dass China verpflichtende politische Leitlinien für verantwortungsvolle 
Auslandsinvestitionen in die Forstwirtschaft annimmt, die gemeinsam mit den 
Lieferländern umgesetzt werden, um die chinesischen Unternehmen in das Vorgehen 
gegen rechtswidrigen Holzhandel einzubeziehen; 

83. begrüßt den Umstand, dass China und die EU in dem Bestreben, den Dialog über die 
Entwicklung und Anwendung der Rechtsvorschriften zum Schutz der Wasserreserven 
zu stärken, eine Vereinbarung über die Wasserpolitik getroffen haben; unterstützt 
entschlossen die Erklärung von Turku, die die EU und China im September 2017 
unterzeichnet haben und in der betont wird, dass bei einer guten Wasserbewirtschaftung 
der ökologischen und umweltfreundlichen Entwicklung, dem hohen Stellenwert des 
Wassererhalts und der Wiederherstellung des Wasserökosystems Vorrang eingeräumt 
werden muss; betont, dass die Vereinbarung zur Einrichtung eines wasserpolitischen 
Dialogs zwischen der EU und China nicht nur eine inhaltliche Bereicherung der 
strategischen Partnerschaft zwischen der EU und China darstellt, sondern dass darin 
auch die Richtung, der Geltungsbereich, die Methodik und finanzielle Vorkehrungen 
für die Zusammenarbeit festgelegt werden;  

84. stellt fest, dass das von der Kommission finanzierte Kooperationsvorhaben zwischen 
europäischen und chinesischen Organisationen, das im Zeitraum 2014–2017 unter der 
Ägide des Instruments für Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit 
(INSC) durchgeführt wurde, von wesentlicher Bedeutung ist, wenn es gilt, die 
Standards und Vorkehrungen für die Bewältigung radiologischer und nuklearer 
Notfallsituationen in China zu bewerten und die Kapazitäten des chinesischen 
Kernkraftforschungsinstituts im Bereich von Leitlinien für die Bewältigung schwerer 
Unfälle zu verbessern; 

85. fordert chinesische und europäische Investoren auf, bessere globale Standards der 
gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung anzunehmen und die 
Sicherheitsstandards ihrer mineralgewinnenden Industrie weltweit zu verbessern; weist 
ferner darauf hin, dass die EU im Hinblick auf Verhandlungen über ein umfassendes 
Investitionsabkommen mit China Initiativen für nachhaltige Entwicklung unterstützen 
muss, indem Anreize für verantwortungsvolle Investitionen gesetzt und wesentliche 
Umwelt- und Arbeitsstandards gefördert werden; fordert die chinesischen und 
europäischen Behörden auf, Anreize für chinesische und europäische 
Bergbauunternehmen zu setzen, damit sie ihre Tätigkeiten in Entwicklungsländern im 
Einklang mit den internationalen Menschenrechtsstandards durchführen, und 
Investitionen in den Kapazitätsaufbau zugunsten von Wissens- und Technologietransfer 
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und der lokalen Anwerbung von Arbeitskräften zu fördern; 

86. begrüßt die Ankündigung Chinas im Zusammenhang mit dem „One Planet Summit“ 
(Eine-Erde-Gipfel) im Dezember 2017, die Umweltauswirkungen von Unternehmen in 
China und von chinesischen Investitionen im Ausland transparenter zu gestalten; ist 
beunruhigt darüber, dass sich Infrastrukturvorhaben wie Chinas Initiative der neuen 
Seidenstraße („One Belt, One Road“) nachteilig auf Umwelt und Klima auswirken und 
dazu führen könnten, dass in anderen Ländern, die an der Infrastrukturentwicklung 
beteiligt oder davon betroffen sind, mehr fossile Brennstoffe verwendet werden; fordert 
die Organe und die Mitgliedstaaten der EU auf, Folgenabschätzungen zu den 
Umweltauswirkungen durchzuführen und in etwaige Kooperationsvorhaben im 
Rahmen der Initiative der neuen Seidenstraße Nachhaltigkeitsklauseln aufzunehmen; 
fordert mit Nachdruck, dass ein gemeinsamer Ausschuss aus Vertretern der beteiligten 
Länder und Dritten eingerichtet wird, der die Auswirkungen auf die Umwelt und das 
Klima überwacht; begrüßt die Initiative der Kommission und des EAD, im ersten 
Halbjahr 2018 eine Strategie zur Vernetzung zwischen der EU und Asien zu 
entwickeln; fordert mit Nachdruck, dass diese Strategie strenge Verpflichtungen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimapolitik umfassen sollte; 

87. begrüßt die Fortschritte, die China bei der Verbesserung der Standards für die 
Lebensmittelsicherheit erzielen konnte, die grundlegend für den Schutz der 
chinesischen Verbraucher und die Verhinderung von Lebensmittelbetrug sind; betont, 
dass die Stärkung der Stellung der Verbraucher ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum 
Aufbau einer Verbraucherkultur in China ist; 

88. fordert die chinesischen und europäischen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden auf, 
gemeinsame Maßnahmen zur Kontrolle der Ausfuhren von Drogen zu ergreifen und 
nachrichtendienstliche Informationen über Drogenhandel auszutauschen, um 
Einzelpersonen und kriminelle Netze aufzudecken; weist darauf hin, dass der von der 
Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) 
veröffentlichten Studie mit dem Titel „Europäischer Drogenbericht 2017: Trends und 
Entwicklungen“ zufolge ein Großteil der neuen psychoaktiven Substanzen, die nach 
Europa gelangen, aus China stammt und neue Substanzen in großen Mengen von 
Chemie- und Pharmaunternehmen in China hergestellt und von dort aus nach Europa 
befördert werden, wo sie zu entsprechenden Erzeugnissen weiterverarbeitet, verpackt 
und verkauft werden; 

89. nimmt zur Kenntnis, dass Familien und Einzelpersonen aufgrund von Dürren und 
anderen Naturkatastrophen ausgewandert sind und dass die chinesischen Behörden 
daher mehrere groß angelegte Umsiedlungsvorhaben geplant haben; ist besorgt 
angesichts von Berichten aus der Region Ningxia, in denen von zahlreichen Problemen 
mit den neuen Städten und Vergeltungsmaßnahmen für Personen, die einen Umzug 
verweigerten, die Rede ist; äußert Besorgnis darüber, dass Umweltschützer 
festgenommen, strafrechtlich verfolgt und verurteilt werden und dass eingetragene 
einheimische regierungsunabhängige Umweltorganisationen in zunehmendem Maß von 
den chinesischen Aufsichtsbehörden kontrolliert werden; 

90. fordert China auf, seine Strafverfolgungsmaßnahmen im Kampf gegen illegale 
Fischerei auszuweiten, da weiterhin chinesische Schiffe in fremden Gewässern 
Fischwilderei betreiben, etwa im Gelben Meer von Korea, dem Ostchinesischen Meer, 
dem Südchinesischen Meer, dem Indischen Ozean und sogar in Südamerika; 
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91. fordert die chinesischen Exporteure und die europäischen Importeure auf, toxischen 
Rückständen in Kleidungsstücken aus chinesischer Produktion einen Riegel 
vorzuschieben, indem ordnungsgemäße Vorschriften für das Chemikalienmanagement 
festgelegt werden und der Ausstieg aus der Verwendung von Blei, 
Nonylphenolethoxylaten, Phthalaten, perfluorierten Chemikalien, Formaldehyd und 
anderen toxischen Erzeugnissen in Textilien vollzogen wird; 

92. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst, der Kommission, den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten und der Beitritts- und Bewerberländer, der Regierung der 
Volksrepublik China und dem Nationalen Volkskongress Chinas sowie der 
taiwanesischen Regierung und dem Legislativ-Yuan von Taiwan zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0345 
Myanmar, insbesondere der Fall der Journalisten Wa Lone und Kyaw Soe 
Oo  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. September 2018 zu 
Myanmar/Birma, insbesondere dem Fall der Journalisten Wa Lone und Kyaw Soe Oo 
(2018/2841(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Myanmar/Birma und zur Lage der 
Rohingya, insbesondere die Entschließungen vom 14. Juni 201874, vom 14. Dezember 
201775, vom 14. September 201776, vom 7. Juli 201677 und vom 15. Dezember 201678, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Sprecherin des Europäischen Auswärtigen Diensts 
(EAD) vom 3. September 2018 zur Verurteilung von Wa Lone und Kyaw Soe Oo in 
Myanmar/Birma und die Erklärung vom 9. Juli 2018 zur strafrechtlichen Verfolgung 
von zwei Reuters-Journalisten in Myanmar/Birma, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 16. Oktober 2017 und vom 
26. Februar 2018 zu Myanmar/Birma, 

– unter Hinweis auf die Beschlüsse (GASP) 2018/655 des Rates vom 26. April 201879 
und (GASP) 2018/900 des Rates vom 25. Juni 201880, mit denen zusätzliche restriktive 
Maßnahmen gegenüber Myanmar/Birma ergriffen wurden, das Waffenembargo der EU 
verstärkt wurde und Sanktionen gegen Angehörige der Armee und der 
Grenzschutzpolizei verhängt wurden, 

– unter Hinweis auf den Bericht der unabhängigen internationalen Erkundungsmission 
des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen zu Myanmar/Birma vom 24. August 
2018, der auf der vom 10. bis zum 28. September 2018 stattfindenden 39. Tagung des 
Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen vorgestellt werden soll, 

                                                 
74  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0261. 
75  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0500. 
76  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0351. 
77  ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 134. 
78  ABl. C 238 vom 6.7.2018, S. 112. 
79  ABl. L 108 vom 27.4.2018, S. 29. 
80  ABl. L 160I vom 25.6.2018, S. 9. 
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– unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Michelle Bachelet, vom 3. September 2018, 

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht und die Empfehlungen der von Kofi Annan 
geleiteten Beratungskommission für den Staat Rakhaing, 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 
1966, 

– unter Hinweis auf das humanitäre Völkerrecht, die Genfer Konventionen und ihre 
Protokolle und das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948, 

– unter Hinweis auf die Charta des Verbands südostasiatischer Nationen (ASEAN), 

– unter Hinweis auf den vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen veröffentlichten 
Bericht des Generalsekretärs vom 23. März 2018 über sexuelle Gewalt in Konflikten, 

– unter Hinweis auf den Beschluss der Vorverfahrenskammer I des IStGH vom 
6. September 2018, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass am 12. Dezember 2017 zwei Journalisten – Wa Lone und Kyaw 
Soe Oo – willkürlich festgenommen und unter dem Vorwurf, über schwere, von den 
Tatmadaw (Streitkräfte von Myanmar/Birma) im Staat Rakhaing begangene Verstöße 
gegen die Menschenrechte berichtet zu haben, verhaftet wurden; 

B. in der Erwägung, dass anschließend auf der Grundlage des Gesetzes über die Wahrung 
von Staatsgeheimnissen von 1923 Anklage gegen die Journalisten Wa Lone und Kyaw 
Soe Oo erhoben wurde; in der Erwägung, dass sie am 3. September 2018 von einem 
Gericht in Myanmar/Birma zu sieben Jahren Haft verurteilt wurden; in der Erwägung, 
dass dieser richtungsweisende Fall das Recht auf freie Meinungsäußerung, die 
Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma zusätzlich untergräbt; 

C. in der Erwägung, dass zu den zahlreichen internationalen Beobachtern, die seit der 
Festnahme der Journalisten am 12. Dezember 2017 allen Verhandlungen beiwohnten, 
auch Diplomaten der Europäischen Union und von EU-Mitgliedstaaten gehörten, die 
die Angelegenheit immer wieder bei der Regierung von Myanmar/Birma vorbrachten; 

D. in der Erwägung, dass Akteure der Zivilgesellschaft einschließlich Journalisten, 
Anwälten und Menschenrechtsverteidigern, die sich kritisch über die Behörden von 
Myanmar/Birma und insbesondere über die Tatmadaw und andere Sicherheitskräfte des 
Landes und die von diesen im Staat Rakhaing begangenen Taten äußern, Berichten 
zufolge willkürlich festgenommen, inhaftiert oder schikaniert werden; in der Erwägung, 
dass die Medienberichterstattung über die Gewalt im Staat Rakhaing durch das Militär 
und die Regierung streng kontrolliert wird; 

E. in der Erwägung, dass Wai Nu, eine Menschenrechtsaktivistin der Rohingya, die im 
Alter von 18 Jahren verhaftet und erst im Alter von 25 Jahren wieder freigelassen 
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wurde, beispielhaft für die zahlreichen Aktivisten steht, die von den Behörden von 
Myanmar/Birma ins Visier genommen werden; 

F. in der Erwägung, dass der frühere Kindersoldat Aung Ko Htwe aufgrund eines den 
Medien gewährten Interviews, in dem er seine Erfahrungen im Militär von 
Myanmar/Birma schilderte, eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten 
verbüßt; in der Erwägung, dass er nach Abschnitt 505 Buchstabe b des 
Strafgesetzbuchs von Myanmar/Birma angeklagt wurde, einer unklar formulierten 
Bestimmung, die häufig herangezogen wird, um das Recht auf freie Meinungsäußerung 
zu beschneiden; 

G. in der Erwägung, dass Berichten zufolge seit 2016 Dutzende Journalisten 
festgenommen und inhaftiert wurden; in der Erwägung, dass sich die Behörden von 
Myanmar/Birma auf zahlreiche repressive Rechtsvorschriften wie etwa das Gesetz über 
die Wahrung von Staatsgeheimnissen berufen, um Akteure der Zivilgesellschaft, 
Journalisten, Anwälte und Menschenrechtsverteidiger, die sich kritisch über die 
Regierung des Landes oder seine Sicherheitskräfte äußern, festzunehmen, zu 
inhaftieren, zum Schweigen zu bringen oder zu schikanieren; in der Erwägung, dass 
Myanmar/Birma im Ranking der Pressefreiheit, das 2017 von Freedom House erstellt 
wurde, den 159. Platz von 198 Ländern belegte; 

H. in der Erwägung, dass die von den Vereinten Nationen entsandte unabhängige 
internationale Erkundungsmission zu Myanmar/Birma (IIFFMM) in ihrem Bericht vom 
24. August 2018 zu dem Schluss gelangt, dass die schwersten 
Menschenrechtsverletzungen und die schlimmsten Verbrechen nach dem Völkerrecht – 
darunter Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen – 
von den Tatmadaw, den Polizeikräften von Myanmar/Birma, der ehemaligen Behörde 
für Grenzschutz und Einwanderung NaSaKa, der Grenzschutzpolizei des Landes und 
nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen in den Staaten Kachin, Rakhaing und Shan 
begangen wurden; in der Erwägung, dass aus dem Bericht außerdem hervorgeht, dass 
die Arakan-Rohingya-Heilsarmee eine Militärbasis und mehrere Außenposten der 
Sicherheitskräfte im Norden des Staates Rakhaing koordiniert angegriffen hat, um die 
Rohingya-Gemeinschaften unter Druck zu setzen; in der Erwägung, dass in dem 
Bericht außerdem gefordert wird, dass gegen hochrangige Befehlshaber des Militärs in 
Myanmar/Birma und die Verantwortlichen für Massengräueltaten gegen Angehörige 
des Volkes der Rohingya ermittelt und sie international strafrechtlich verfolgt werden; 
in der Erwägung, dass Myanmar/Birma diese Erkenntnisse abgestritten hat; 

I. in der Erwägung, dass die Staatsrätin von Myanmar/Birma, Nobelpreisträgerin und 
Trägerin des Sacharow-Preises, Aung San Suu Kyi, dem IIFFMM-Bericht zufolge 
weder ihre Position als De-facto-Regierungschefin noch ihre moralische Autorität 
genutzt hat, um die Geschehnisse im Staat Rakhaing einzudämmen oder zu verhindern; 
in der Erwägung, dass auch die zivilen Behörden im Wege von Handlungen und 
Unterlassungen zu den Massengräueltaten beigetragen haben, indem sie insbesondere 
Falschmeldungen verbreitet, das Fehlverhalten der Tatmadaw abgestritten, unabhängige 
Untersuchungen blockiert und die Vernichtung von Beweismaterial beaufsichtigt 
haben; 

J. in der Erwägung, dass der IStGH am 8. September 2018 bestätigt hat, dass er über die 
mutmaßliche Deportation von Angehörigen des Volkes der Rohingya aus 
Myanmar/Birma nach Bangladesch urteilen darf; 
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K. in der Erwägung, dass soziale Medien in Myanmar/Birma für die Verbreitung von 
Verleumdungskampagnen und Verschwörungstheorien gegen die Rohingya und die 
Muslime in dem Land genutzt werden; 

L. in der Erwägung, dass die Rohingya die größte muslimische Volksgruppe in 
Myanmar/Birma stellen und mehrheitlich im Staat Rakhaing leben; in der Erwägung, 
dass zurückhaltende Schätzungen von 10 000 Todesopfern ausgehen; in der Erwägung, 
dass seit August 2017 mehr als 700 000 Rohingya auf der Suche nach Sicherheit nach 
Bangladesch geflohen sind und dass es sich bei etwa 500 000 dieser Flüchtlinge um 
Kinder handelt, von denen viele allein gereist sind, nachdem ihre Eltern getötet wurden 
oder sie von ihren Familien getrennt wurden; 

1. missbilligt die willkürliche Festnahme und die Verurteilung der Journalisten Wa Lone 
und Kyaw Soe Oo aufgrund ihrer Berichterstattung über die Lage im Staat Rakhaing 
aufs Schärfste; fordert die Behörden von Myanmar/Birma auf, sie umgehend und 
bedingungslos freizulassen und alle Vorwürfe gegen sie und alle willkürlich 
inhaftierten Personen – darunter politische Gefangene, Menschenrechtsverteidiger, 
Journalisten und Medienvertreter – fallen zu lassen, die nur deswegen inhaftiert 
wurden, weil sie ihre Rechte und Freiheiten ausübten; 

2. verurteilt jede Einschüchterung, Belästigung und Einschränkung der Meinungsfreiheit, 
insbesondere durch das Militär und die Sicherheitskräfte von Myanmar/Birma; betont, 
dass Medienfreiheit und kritischer Journalismus wesentliche Grundpfeiler der 
Demokratie, der Förderung verantwortungsvoller Staatsführung sowie von Transparenz 
und Rechenschaftspflicht sind, und fordert die Behörden von Myanmar/Birma auf, 
dafür Sorge zu tragen, dass Journalisten und Medienvertreter angemessene 
Bedingungen vorfinden, um ihre Arbeit ohne Angst vor Einschüchterung, Belästigung, 
unrechtmäßiger Inhaftierung und Strafverfolgung ausüben zu können; 

3. fordert die Regierung von Myanmar/Birma erneut auf, ihre Entscheidung über das Ende 
ihrer Zusammenarbeit mit der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die 
Lage der Menschenrechte in Myanmar/Birma zu widerrufen und einheimischen und 
internationalen Medienorganisationen, Menschenrechtsverteidigern, unabhängigen 
Beobachtern und humanitären Organisationen, insbesondere der 
Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen, den umfassenden und ungehinderten 
Zugang zum Staat Rakhaing zu ermöglichen und für die Sicherheit von 
Medienvertretern zu sorgen; 

4. äußert seine großen Bedenken angesichts des missbräuchlichen Einsatzes repressiver 
Rechtsvorschriften zur Einschränkung der Redefreiheit; fordert die Behörden von 
Myanmar/Birma auf, alle Gesetze – darunter auch das Gesetz über die Wahrung von 
Staatsgeheimnissen von 1923 – aufzuheben, zu überprüfen oder zu ändern, die nicht 
mit den internationalen Normen im Einklang stehen, Verstöße gegen die Rechte auf 
Meinungsfreiheit, friedliche Versammlung und Vereinigung darstellen und die 
Ausübung dieser Rechte unter Strafe stellen; fordert die Regierung von 
Myanmar/Birma auf, dafür zu sorgen, dass alle Rechtsvorschriften mit den 
internationalen Normen und Verpflichtungen im Einklang stehen; 

5. verurteilt die weit verbreiteten und systematischen Angriffe gegen das Volk der 
Rohingya in dem Staat Rakhaing durch die Tatmadaw und andere Sicherheitskräfte von 
Myanmar/Birma aufs Schärfste, die der IIFFMM zufolge einem Genozid, Verbrechen 
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gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen – und somit den schwerwiegendsten 
Menschenrechtsverletzungen – gleichkommen; ist zutiefst beunruhigt darüber, dass die 
Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung von Myanmar/Birma an Schwere 
und Ausmaß zunehmen; 

6. spricht dem Volk der Rohingya seine kontinuierliche Unterstützung aus; fordert die 
Regierung von Myanmar/Birma und die Sicherheitskräfte erneut auf, den Übergriffen 
und Tötungen, der Zerstörung von Eigentum und der sexuellen Gewalt gegenüber dem 
Volk der Rohingya und ethnischen Minderheiten im Norden des Landes umgehend ein 
Ende zu setzen und dafür zu sorgen, dass in Myanmar/Birma und insbesondere in den 
Staaten Rakhaing, Kachin und Shan Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit herrschen; weist 
die Behörden von Myanmar/Birma auf ihre internationalen Verpflichtungen hin, 
wonach die Verantwortlichen ermittelt und strafrechtlich verfolgt werden müssen; 
fordert die Regierung von Myanmar/Birma und die Staatsrätin Aung San Suu Kyi mit 
Nachdruck auf, jegliche Aufwiegelung zu Hass unmissverständlich zu verurteilen und 
gegen die soziale Benachteiligung des Volkes der Rohingya und anderer Minderheiten 
sowie gegen die Feindseligkeiten ihnen gegenüber vorzugehen; 

7. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der IIFFMM und unterstützt ihre Empfehlungen; 
begrüßt das kürzlich ergangene Urteil, wonach der IStGH die Gerichtsbarkeit über die 
mutmaßliche Deportation von Angehörigen des Volkes der Rohingya aus 
Myanmar/Birma nach Bangladesch ausüben darf; stellt jedoch fest, dass eine Befassung 
des IStGH durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit der Untersuchung des 
gesamten Ausmaßes der Menschenrechtsverletzungen noch aussteht; fordert die 
Anklagebehörde des IStGH auf, diesbezüglich eine vorläufige Untersuchung 
einzuleiten; fordert den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf, den IStGH 
unverzüglich mit der Lage in Myanmar/Birma zu befassen; unterstützt die Forderungen 
der IIFFMM und der ASEAN-Parlamentarier für Menschenrechte (APHR), wonach die 
verantwortlichen Generäle des Militärs ermittelt und strafrechtlich verfolgt werden 
sollen; 

8. fordert den EAD und die Mitgliedstaaten auf, sich in multilateralen Foren für die 
Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen für die Verbrechen in Myanmar/Birma 
einzusetzen; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, sich im Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen maßgeblich für die erforderliche Befassung des IStGH mit der 
Lage einzusetzen, sowohl bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen als 
auch auf der 39. Tagung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen eine 
führende Rolle einzunehmen und sich stärker für die umgehende Einrichtung eines 
internationalen, unparteiischen und unabhängigen Rechenschaftsmechanismus 
einzusetzen, durch den die Untersuchungen der mutmaßlichen Massengräueltaten und 
die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen unterstützt werden; 

9. fordert den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erneut auf, gegen Myanmar/Birma 
ein allgemeines umfassendes Waffenembargo zu verhängen, damit die Lieferung, der 
Verkauf oder die Weitergabe, einschließlich der Durchfuhr und Umladung, aller Arten 
von Waffen, Munition und sonstigen Militär- und Sicherheitsgütern auf direktem oder 
indirektem Wege sowie das Angebot von Ausbildung oder anderen Formen der 
militärischen und sicherheitstechnischen Unterstützung ausnahmslos ausgesetzt 
werden; fordert den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, gegen 
jene, die mutmaßlich für schwerwiegende völkerrechtliche Verbrechen verantwortlich 
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sind, gezielte individuelle Sanktionen zu verhängen, darunter Reiseverbote und das 
Einfrieren von Vermögenswerten; 

10. fordert die Kommission auf, eine Untersuchung gemäß dem in dem Abkommen „Alles 
außer Waffen“ vorgesehenen Verfahren in Erwägung zu ziehen, um die 
Handelspräferenzen zugunsten von Myanmar/Birma zu überprüfen; 

11. begrüßt den am 26. April 2018 vom Rat angenommenen Rechtsrahmen für gezielte 
restriktive Maßnahmen gegen Beamte, die für schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, und für die Stärkung des 
Waffenembargos der EU sowie die erste Liste der Benennungen vom 25. Juni 2018; 
fordert den Rat auf, Reiseverbote, gezielte finanzielle Sanktionen und das Einfrieren 
von Vermögenswerten gegen Beamte aus Myanmar/Birma zu verhängen, die der 
IIFFMM zufolge für Massengräueltaten verantwortlich sind; 

12. weist nachdrücklich darauf hin, dass es sich bei Tausenden Angehörigen des Volkes der 
Rohingya, darunter vielen Kindern, um Binnenvertriebene handelt, die dringend 
humanitäre Hilfe und Schutz benötigen; fordert mit Blick auf die Leistung humanitärer 
Hilfe den unmittelbaren, ungehinderten und unbeschränkten Zugang zum gesamten 
Hoheitsgebiet des Landes; fordert nachdrücklich, dass die Regierung von 
Myanmar/Birma für eine sichere, freiwillige und würdevolle Rückkehr derer sorgt, die 
in ihr Heimatland zurückkehren möchten, wobei die Vereinten Nationen die 
uneingeschränkte Aufsicht behalten sollten; 

13. fordert die EU, ihre Mitgliedstaaten und die internationale Gemeinschaft auf, der 
Notwendigkeit verstärkter und langfristiger humanitärer Hilfe für das Volk der 
Rohingya in Bangladesch und für ihre Aufnahmegemeinschaften zu begegnen; 

14. weist nachdrücklich darauf hin, dass Vergewaltigung und sexuelle Gewalt ein 
wiederkehrendes Merkmal der Übergriffe auf die Zivilbevölkerung in den Staaten 
Kachin, Rakhaing und Shan sind; fordert die EU und insbesondere die Generaldirektion 
Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe (ECHO) der Kommission 
sowie die Mitgliedstaaten der EU auf, für Verbesserungen beim Schutz von Mädchen 
und Frauen aus dem Volk der Rohingya vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu sorgen; 

15. weist erneut darauf hin, dass in Flüchtlingslagern medizinische und psychologische 
Betreuung – vor allem eigens auf gefährdete Gruppen wie Frauen und Kinder 
zugeschnitten – geleistet werden muss; fordert mehr Unterstützungsdienste für die 
Opfer von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen; 

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Regierung und dem Parlament 
von Myanmar/Birma, der Staatsrätin Aung San Suu Kyi, der Regierung und dem 
Parlament Bangladeschs, der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der Kommission, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten der EU, dem Generalsekretär des ASEAN, der 
zwischenstaatlichen Kommission für Menschenrechte des ASEAN, der 
Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Menschenrechtslage in 
Myanmar/Birma, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und 
dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0346 
Kambodscha, insbesondere der Fall von Kem Sokha  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. September 2018 zu Kambodscha, 
insbesondere zu dem Fall Kem Sokha (2018/2842(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Kambodscha, insbesondere jene 
vom 14. September 201781 und vom 14. Dezember 201782, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Februar 2018 zu 
Kambodscha, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Sprecherin der Vizepräsidentin der 
Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) 
vom 30. Juli 2018 zu den Parlamentswahlen in Kambodscha, 

– unter Hinweis auf die Bewertungsmission der Kommission und des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD), die sich vom 5. bis 11. Juli 2018 in Kambodscha 
aufhielt, 

– unter Hinweis auf die Leitlinien der EU zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern 
von 2008,  

– unter Hinweis auf die Erklärung der Sprecherin des EAD vom 16. November 2017 zur 
Auflösung der Partei der nationalen Rettung Kambodschas (CNRP), 

– unter Hinweis auf das Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und dem Königreich Kambodscha von 1997,  

– unter Hinweis auf die vor Ort abgegebene Erklärung der EU vom 22. Februar 2017 zur 
politischen Lage in Kambodscha und die Erklärungen der Sprecherin der EU-
Delegation vom 25. August 2017 und vom 3. September 2017 zur Beschneidung des 
politischen Spielraums in Kambodscha,  

– unter Hinweis auf die Resolution 36/32 des Menschenrechtsrates der Vereinten 
Nationen vom 29. September 2017 und den Bericht des Generalsekretärs vom 

                                                 
81  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0348. 
82  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0497. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:36/32;Nr:36;Year:32&comp=36%7C2032%7C


 

 124 

2. Februar 2018, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die Menschenrechte von 
Parlamentariern und die Beschlüsse des Rates (Governing Council) der 
Interparlamentarischen Union von März 2018, 

– unter Hinweis auf die Resolution A/RES/53/144 der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen vom 8. März 1999 über das Recht und die Verpflichtung von 
Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, 

– unter Hinweis auf das Friedensabkommen von Paris von 1991, in dessen Artikel 15 die 
Verpflichtung verankert ist, die Menschenrechte und Grundfreiheiten in Kambodscha 
zu wahren, was auch für die internationalen Unterzeichner gilt, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, 

– unter Hinweis auf die Verfassung Kambodschas, insbesondere auf Artikel 41, in dem 
das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit verankert sind, 
Artikel 35, der das Recht auf politische Teilhabe vorsieht, und Artikel 80 über 
parlamentarische Immunität, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 
1948, 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt von 1966 über bürgerliche und politische 
Rechte, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, das Kem Sokha, der Vorsitzende der Partei der nationalen Rettung 
Kambodschas (CNRP), am 3. September 2017 festgenommen wurde und der Oberste 
Gerichtshof am 16. November 2017 am Ende einer eintägigen Anhörung die Auflösung 
der CNRP verkündete; in der Erwägung, dass es das Oberste Gericht ferner 118 CNRP-
Politikern für einen Zeitraum von fünf Jahren verboten hat, sich politisch zu betätigen; 

B. in der Erwägung, dass die regierende Kambodschanische Volkspartei (CPP) 100 % der 
im Zuge der Wahl zur Nationalversammlung vom 29. Juli 2018 und der Senatswahl 
vom 25. Februar 2018 zu vergebenden Sitze erhalten hat; 

C. in der Erwägung, dass das Recht auf politische Teilhabe in Artikel 35 der Verfassung 
Kambodschas verankert ist; in der Erwägung, dass das Parteiengesetz in der geänderten 
Fassung von 2017 zahlreiche Einschränkungen der Teilnahme oppositioneller Parteien 
vorsieht, darunter auch die Auflösung von Parteien, wenn Mitglieder der Parteiführung 
vorbestraft sind; 

D. in der Erwägung, dass die Wahlen von 2018 in Kambodscha de facto ohne die 
Opposition stattfanden und nicht den internationalen Mindestnormen für demokratische 
Wahlen entsprachen; in der Erwägung, dass die Europäische Union und die Vereinigten 
Staaten von Amerika die Finanzhilfen für den Nationalen Wahlausschuss Kambodschas 
ausgesetzt und es abgelehnt haben, die Wahlen zu beobachten; 
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E. in der Erwägung, dass der Beschluss, die CNRP aufzulösen, ein wesentlicher Schritt 
auf dem Weg zu einem autoritären Staat war; in der Erwägung, dass das politische 
System Kambodschas nicht mehr als Demokratie gelten kann; 

F. in der Erwägung, dass die Regierung Kambodschas weitreichende Maßnahmen 
getroffen hat, um dafür zu sorgen, dass die CCP bei der Senatswahl und der Wahl zur 
Nationalversammlung quasi ohne Gegner war; 

G. in der Erwägung, dass Kem Sokha nach seiner Festnahme am 3. September 2017 
ungeachtet seiner parlamentarischen Immunität wegen Verrats gemäß Artikel 443 des 
kambodschanischen Strafgesetzbuches angeklagt wurde; in der Erwägung, dass sein 
Recht auf ein faires Verfahren und die Unschuldsvermutung durch Stellungnahmen der 
Regierung Kambodschas gefährdet wurden; in der Erwägung, dass Kem Sokha bei 
einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu 30 Jahren droht; in der Erwägung, dass 
der Präsident des Gerichts, Dith Munty, Mitglied des Ständigen Ausschusses der 
Regierungspartei ist; 

H. in der Erwägung, dass die Staatsorgane Kambodschas am 28. August 2018 
14 Mitglieder der CNRP aufgrund einer Begnadigung durch den König aus der Haft 
entlassen haben; in der Erwägung, dass diese Begnadigung mit der Entlassung von 
sechs Aktivisten und Journalisten in Zusammenhang steht; 

I. in der Erwägung, dass Kem Sokha über ein Jahr lang ohne Prozess inhaftiert war; in der 
Erwägung, dass die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für willkürliche 
Inhaftierungen Kem Sokhas Untersuchungshaft als „willkürlich“ und „politisch 
motiviert“ bezeichnet hat; in der Erwägung, dass er am 10. September 2018 gegen 
Kaution entlassen wurde; in der Erwägung, dass er die Umgebung seines Hauses nicht 
verlassen und ferner weder mit anderen Mitgliedern der Opposition noch mit den 
Medien kommunizieren darf; 

J. in der Erwägung, dass die Festnahme und Inhaftierung von Kem Sokha vor dem 
Hintergrund einer flächendeckenden, systematischen Unterdrückung der politischen 
Rechte und des Wahlrechts in Kambodscha stattfanden; in der Erwägung, dass die Zahl 
der Festnahmen und Inhaftierungen von Mitgliedern der politischen Opposition und 
politischen Kommentatoren stetig zunimmt; in der Erwägung, dass der vorherige 
Vorsitzende der CNRP, Sam Rainsy, wegen Verleumdung verurteilt wurde und 
inzwischen im Exil lebt; 

K. in der Erwägung, dass die Staatsorgane Kambodschas ferner massiv gegen Journalisten 
und Reporter vorgehen, die über gegen die Oppositionsparteien gerichtete Angriffe 
berichten; in der Erwägung, dass der 69-jährige preisgekrönte Regisseur James 
Ricketson zu den Opfern der Angriffe auf die Medien zählt; in der Erwägung, dass 
James Ricketson im Juni 2017 festgenommen wurde, weil er über einer Veranstaltung 
der Opposition eine Drohne fliegen ließ; in der Erwägung, dass James Ricketson wegen 
Spionage zu sechs Jahren Haft in der Hauptstadt Phnom Penh verurteilt wurde;  

L. in der Erwägung, dass die unabhängigen Medien massiven Repressalien ausgesetzt 
sind; in der Erwägung, dass ferner auch strikte Maßnahmen in Bezug auf die sozialen 
Netzwerke getroffen werden; in der Erwägung, dass die Regierung im Mai 2018 
Vorschriften erlassen hat, mit denen die Freiheit der Meinungsäußerung sowie die 
Presse- und Publikationsfreiheit eingeschränkt wurden und die Regierung ermächtigt 
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wurde, die sozialen Netzwerke in Kambodscha zu überwachen und über das Internet 
agierende Dissidenten zu enttarnen und zum Schweigen zu bringen; 

M. in der Erwägung, dass die Handlungsfreiheit von Gewerkschaftern, 
Menschenrechtsaktivisten und zivilgesellschaftlichen Organisationen in Kambodscha 
immer geringer wird und sie Schikane, Einschüchterungsversuchen und willkürlichen 
Verhaftungen ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass die Vereinigungsfreiheit und die 
Freiheit der Meinungsäußerung mit dem Gesetz über Vereinigungen und nichtstaatliche 
Organisationen in der geänderten Fassung von 2015 stark eingeschränkt wurden, 
namentlich durch die Einführung einer Überwachung und Zensur der Tätigkeiten 
nichtstaatlicher Organisationen durch die Regierung; in der Erwägung, dass mit dem 
Gewerkschaftsgesetz die Vereinigungsfreiheit eingeschränkt wurde und in Bezug auf 
die Gründung und die Tätigkeiten von Gewerkschaften unnötige Hindernisse und 
Verwaltungslasten geschaffen wurden; 

N. in der Erwägung, dass fünf Menschenrechtsverteidiger, die Mitglieder der 
Kambodschanischen Menschenrechts- und Entwicklungsvereinigung (ADHOC) sind, 
namentlich Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony und Ny Chakrya, wegen 
Bestechung eines Zeugen und Mittäterschaft bei der Bestechung eines Zeugen 
angeklagt wurden; in der Erwägung, dass die fünf Menschenrechtsaktivisten 14 Monate 
in Untersuchungshaft waren, bevor sie gegen Kaution entlassen wurden; 

O. in der Erwägung, dass Kambodscha unter die günstigste Regelung im Rahmen des 
Allgemeinen Präferenzsystems der EU (APS), namentlich die Initiative „Alles außer 
Waffen“ (EBA), fällt; in der Erwägung, dass die EU Kambodscha im Hinblick auf die 
Entwicklungszusammenarbeit für den Finanzierungszeitraum 2014–2020 bis zu 
410 Mio. EUR bereitstellt, wovon 10 Mio. EUR für die Unterstützung der Reform des 
Wahlsystems vorgesehen sind, die entsprechenden Zahlungen derzeit aber ausgesetzt 
sind; 

P. in der Erwägung, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen im Rahmen seiner 
Erklärung im Juli dieses Jahres darauf hingewiesen hat, dass inklusive, pluralistische 
politische Prozesse nach wie vor von wesentlicher Bedeutung sind, wenn die 
Fortschritte, die Kambodscha bei der Friedenskonsolidierung bislang verzeichnen 
konnte, auch gewahrt bleiben sollen; 

Q. in der Erwägung, dass die Konflikte im Zusammenhang mit Zuckerrohrplantagen 
bislang noch nicht beigelegt worden sind; in der Erwägung, dass nach wie vor 
Bedenken in Bezug auf Landräumungen und die Tatsache bestehen, dass dieses 
Vorgehen nicht strafrechtlich verfolgt wird, sowie in Bezug auf die Notlage der 
betroffenen Bevölkerung; in der Erwägung, dass die Regierung von Kambodscha das 
Mandat der EU für das Auditverfahren in Bezug auf Zuckerrohr bislang nicht 
unterzeichnet hat; 

1. stellt fest, dass Kem Sokha unter strengen Auflagen gegen Kaution aus der Haft 
entlassen wurde; verurteilt, dass Kem Sokha unter Hausarrest gestellt wurde; fordert, 
dass alle Anklagepunkte gegen Kem Sokha fallengelassen werden und er unverzüglich 
und bedingungslos freigelassen wird; fordert darüber hinaus, dass sämtliche politisch 
motivierten Anschuldigungen und Entscheidungen, die sich gegen Oppositionspolitiker, 
darunter Sam Rainsy, richten, unverzüglich fallengelassen bzw. aufgehoben werden; 
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2. zeigt sich besorgt über den Gesundheitszustand Kem Sokhas und fordert die 
Staatsorgane Kambodschas auf, ihm eine angemessene medizinische Behandlung zu 
ermöglichen; fordert die Regierung auf, Kem Sokha Treffen mit ausländischen 
Diplomaten, offiziellen Vertretern der Vereinten Nationen und 
Menschenrechtsbeobachtern zu gestatten; 

3. ist der Überzeugung, dass die Wahlen in Kambodscha nicht als frei und fair gelten 
können; äußert ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Durchführung und der Ergebnisse 
der 2018 in Kambodscha durchgeführten Wahlen, bei denen es nicht gelang, die 
Glaubwürdigkeit des Verfahrens unter Beweis zu stellen, und die von der 
internationalen Gemeinschaft weithin verurteilt wurden; 

4. fordert die Regierung Kambodschas auf, auf eine Stärkung von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit hinzuwirken und die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu 
achten und mithin auch den verfassungsrechtlichen Bestimmungen über Pluralismus, 
Vereinigungsfreiheit und die Freiheit der Meinungsäußerung uneingeschränkt 
Rechnung zu tragen; fordert die Regierung Kambodschas außerdem auf, sämtliche in 
jüngster Zeit vorgenommenen Änderungen an der Verfassung, dem Strafgesetzbuch, 
dem Parteiengesetz, dem Gewerkschaftsgesetz, dem Gesetz über nichtstaatliche 
Organisationen und an allen anderen Rechtsakten aufzuheben, mit denen die Freiheit 
der Meinungsäußerung und die politischen Freiheiten eingeschränkt wurden und die 
nicht in vollem Umfang mit den Verpflichtungen Kambodschas und den internationalen 
Normen vereinbar sind; 

5. betont, dass ein glaubwürdiger demokratischer Prozess ein Umfeld voraussetzt, in dem 
die Parteien, die Zivilgesellschaft und die Medien ihrer legitimen Aufgabe ohne Angst, 
ohne Bedrohungen und ohne willkürliche Einschränkungen nachgehen können; fordert 
die Regierung auf, mit den notwendigen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die 
Auflösung der CNRP zügig rückgängig gemacht wird; 

6. fordert die Regierung Kambodschas erneut auf, Schikanen, Schmähungen und politisch 
motivierten Strafanzeigen, die sich u. a. gegen die Mitglieder der politischen 
Opposition, Menschenrechtsverteidiger, Gewerkschafter, Arbeitnehmerrechts- und 
Landrechtsaktivisten sowie sonstige Aktivisten aus der Zivilgesellschaft sowie gegen 
Journalisten richten, eine Ende zu setzen; fordert die Regierung Kambodschas auf, alle 
Bürger, die aufgrund der Ausübung ihrer Menschenrechte inhaftiert wurden, darunter 
James Ricketson, unverzüglich freizulassen und alle gegen sie erhobenen 
Anschuldigungen fallenzulassen; 

7. unterstützt die Entscheidung, die Wahlunterstützung der EU für Kambodscha 
auszusetzen; weist erneut auf die nationalen und internationalen Verpflichtungen 
hinsichtlich der demokratischen Grundsätze und der grundlegenden Menschenrechte 
hin, die Kambodscha eingegangen ist; fordert die Regierung Kambodschas 
nachdrücklich auf, Reformen einzuleiten, um die Demokratie zu stärken, und bei den 
Wahlverfahren künftig den international anerkannten Mindestnormen zu entsprechen, 
wozu die Durchführung freier und fairer Wahlen unter Beteiligung mehrerer Parteien, 
die Einrichtung eines wirklich unabhängigen Nationalen Wahlausschusses und die 
Teilnahme nichtstaatlicher Organisationen und unabhängiger Medien an der 
Wahlüberwachung und -berichterstattung zählen; 

8. weist die Regierung Kambodschas erneut darauf hin, dass sie ihre Verpflichtungen und 
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Zusagen hinsichtlich der demokratischen Grundsätze und grundlegenden 
Menschenrechte erfüllen muss, zumal diese ein wesentlicher Bestandteil des 
Kooperationsabkommens zwischen der EU und Kambodscha und der mit der Initiative 
„Alles außer Waffen“ verbundenen Bedingungen sind; 

9. begrüßt, dass die EU im Rahmen der Initiative „Alles außer Waffen“ kürzlich eine 
Informationsreise nach Kambodscha unternommen hat, und fordert die Kommission 
auf dem Parlament möglichst rasch die Schlussfolgerungen vorzulegen; fordert die 
Kommission auf, zu prüfen, ob im Zusammenhang mit den dem Land gewährten 
Handelspräferenzen Konsequenzen gezogen werden sollten, darunter die Einleitung 
einer Untersuchung nach dem im Rahmen der Initiative „Alles außer Waffen“ 
vorgesehenen Verfahren;  

10. fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst und die Kommission auf, eine Liste der 
Personen auszuarbeiten, die für die Auflösung der Opposition und andere 
schwerwiegende Verstöße gegen die Menschenrechte in Kambodscha verantwortlich 
sind, damit gegen diese Personen Einreisebeschränkungen verhängt und ihre 
Vermögenswerte eingefroren werden können; 

11. fordert die Vizepräsidentin der Kommission/Hohe Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik auf, die Lage in Kambodscha genau zu beobachten; fordert den 
EAD und die Mitgliedstaaten auf, tätig zu werden und auf der bevorstehenden 
39. Tagung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen eine Führungsrolle zu 
übernehmen, was die Annahme einer entschiedenen Resolution über die 
Menschenrechtslage in Kambodscha angeht; 

12. fordert die Regierung Kambodschas auf, die Gemeinsame Absichtserklärung mit der 
Vertretung des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte in Kambodscha zu erneuern, wenn sie am 31. Dezember 2018 
ausläuft; 

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Europäischen Auswärtigen Dienst, dem Generalsekretär des 
Verbandes südostasiatischer Nationen (ASEAN), den Regierungen und Parlamenten 
der Mitgliedstaaten sowie der Regierung und der Nationalversammlung Kambodschas 
zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0351 
Der drohende Abriss von Chan al-Ahmar und anderen Beduinendörfern  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. September 2018 zu dem 
drohenden Abriss von Chan al-Ahmar und anderen Beduinendörfern (2018/2849(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Konflikt zwischen Israel und 
Palästina, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR), Federica Mogherini, 
vom 7. September 2018 zu den aktuellen Entwicklungen hinsichtlich des geplanten 
Abrisses von Chan al-Ahmar, 

– unter Hinweis auf die Leitlinien der EU zum humanitären Völkerrecht, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung von Frankreich, Deutschland, Italien, 
Spanien und dem Vereinigten Königreich vom 10. September 2018 zu dem Dorf Chan 
al-Ahmar, 

– unter Hinweis auf das Vierte Genfer Abkommen von 1949, insbesondere die 
Artikel 49, 50, 51 und 53, 

– unter Hinweis auf den am 24. August 2018 vom Europäischen Auswärtigen Dienst 
veröffentlichten Halbjahresbericht über Zerstörungen und Beschlagnahmen von mit 
EU-Mitteln finanzierten Bauten im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, 
zwischen Januar und Juni 2018 (Six-Month Report on Demolitions and Confiscations 
of EU-funded structures in the West Bank including East Jerusalem, January-June 
2018), 

– gestützt auf Artikel 123 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass der Oberste Gerichtshof Israels die Petitionen der Einwohner 
von Chan al-Ahmar am 5. September 2018 zurückgewiesen hat; in der Erwägung, dass 
der Oberste Gerichtshof entschieden hat, dass die zuständigen Behörden dazu 
berechtigt sind, die geplante Umsiedlung der Bewohner nach West-Dschahalin 
durchzuführen; in der Erwägung, dass der Oberste Gerichtshof den israelischen 
Behörden genehmigt hat, die Pläne zum Abriss von Chan al-Ahmar umzusetzen;  
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B. in der Erwägung, dass Chan al-Ahmar eine der 46 Beduinengemeinschaften im 
zentralen Westjordanland ist, die nach Einschätzung der Vereinten Nationen ernsthaft 
von einer Zwangsverschickung bedroht sind; in der Erwägung, dass diese Gemeinschaft 
aus 32 Familien und insgesamt 173 Personen besteht, darunter 92 Minderjährige; in der 
Erwägung, dass die israelische Armee den Abriss sämtlicher Bauten in dem Dorf 
angeordnet hat; 

C. in der Erwägung, dass der Oberste Gerichtshof Israels 2010 festgestellt hat, dass die 
Errichtung sämtlicher Bauten in Chan al-Ahmar gegen das Planungs- und 
Bebauungsrecht verstieß und somit rechtswidrig war und die Bauten deshalb abgerissen 
werden müssen; in der Erwägung, dass der Oberste Gerichtshof ferner betont hat, dass 
die israelischen Behörden für die Schule und die Einwohner der Gemeinde eine 
angemessene Alternative finden müssen; in der Erwägung, dass der israelische Staat 
schriftlich erklärt hat, dass den Familien, die nach West-Dschahalin (Abu Dis) ziehen, 
der Ausbau eines zweiten Standorts für Umsiedlungen östlich von Jericho in Aussicht 
gestellt wird; in der Erwägung, dass sich die Gemeinschaft von Chan al-Ahmar 
geweigert hat, umgesiedelt zu werden; 

D. in der Erwägung, dass die Zwangsverschickung von Bewohnern eines besetzten 
Gebietes, sofern diese nicht aus Gründen der Sicherheit der Bevölkerung oder aus 
zwingenden militärischen Gründen erforderlich ist, nach dem Vierten Genfer 
Abkommen untersagt ist und einen schwerwiegenden Verstoß gegen das humanitäre 
Völkerrecht darstellt; 

E. in der Erwägung, dass die israelischen Behörden den palästinensischen Bewohnern des 
C-Gebietes im Westjordanland äußerst restriktive Bauvorschriften auferlegen; in der 
Erwägung, dass diese Vorschriften legale Bautätigkeiten auf diesem Gebiet für 
Palästinenser nahezu unmöglich machen und als Mittel zur Verdrängung der 
Palästinenser und zur Ausweitung der Siedlungstätigkeit eingesetzt werden; in der 
Erwägung, dass die israelischen Siedlungen nach dem Völkerrecht rechtswidrig sind 
und die Friedensbemühungen wesentlich behindern; in der Erwägung, dass alle 
Drittparteien – also auch die Mitgliedstaaten der EU – nach dem Völkerrecht 
verpflichtet sind, Siedlungen in besetzten Gebieten weder anzuerkennen noch zu 
unterstützen und wirksam gegen sie einzutreten; 

F. in der Erwägung, dass Chan al-Ahmar im Gebiet des E1-Korridors im besetzten 
Westjordanland liegt; in der Erwägung, dass die Erhaltung des Status quo in diesem 
Gebiet von entscheidender Bedeutung für die Durchführbarkeit der Zweistaatenlösung 
und die Errichtung eines zusammenhängenden und lebensfähigen Staates Palästina in 
der Zukunft ist; in der Erwägung, dass sich das Parlament mehrfach gegen alle 
Maßnahmen ausgesprochen hat, die die Durchführbarkeit der Zweistaatenlösung 
untergraben, und beide Seiten nachdrücklich aufgefordert hat, mittels politischer 
Strategien und Maßnahmen ihr echtes Engagement für eine Zweistaatenlösung unter 
Beweis zu stellen, damit Vertrauen wiederhergestellt wird; 

G. in der Erwägung, dass zehn EU-Mitgliedstaaten humanitäre Programme in Chan 
al-Ahmar unterstützen, einschließlich des Baus einer Grundschule, und dass von der 
EU finanzierte humanitäre Hilfe, die sich auf schätzungsweise 315 000 EUR beläuft, 
derzeit gefährdet ist; 

H. in der Erwägung, dass nach Angaben des Büros des EU-Vertreters in Palästina die 
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Zerstörung und Beschlagnahme palästinensischen Eigentums im besetzten 
Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, im ersten Halbjahr 2018 fortgesetzt 
wurde; in der Erwägung, dass die Gefahr besteht, dass durch den Abriss von Chan 
al-Ahmar ein negativer Präzedenzfall für Dutzende anderer Beduinengemeinschaften 
im gesamten Westjordanland geschaffen wird; 

1. schließt sich der Forderung der Vizepräsidentin/Hohen Vertreterin, Frankreichs, 
Deutschlands, Italiens, Spaniens und des Vereinigten Königreichs an, dass die 
israelische Regierung den Umsiedlungsplan aufgibt, der zum Abriss von Chan al-
Ahmar und der Zwangsverschickung seiner Bevölkerung an einen anderen Ort führen 
würde; misst der Tatsache, dass die EU in dieser Angelegenheit weiterhin mit einer 
Stimme spricht, entscheidende Bedeutung bei; 

2. warnt die israelischen Behörden davor, dass der Abriss von Chan al-Ahmar und die 
Zwangsverschickung seiner Bevölkerung einen schwerwiegenden Verstoß gegen das 
humanitäre Völkerrecht darstellen würde; 

3. äußert sich besorgt über die Auswirkungen des Abrisses von Chan al-Ahmar, zumal 
dadurch die Durchführbarkeit der Zweistaatenlösung zusätzlich gefährdet und die 
Aussichten auf Frieden beeinträchtigt würden; weist erneut darauf hin, dass dem Schutz 
und Erhalt der Durchführbarkeit der Zweistaatenlösung im Rahmen der Politik und der 
Maßnahmen der EU in Bezug auf den israelisch-palästinensischen Konflikt und den 
Nahost-Friedensprozess höchste Priorität eingeräumt werden muss; 

4. betont, dass die Reaktion der EU – sollte es zum Abriss und zur Räumung Chan al-
Ahmars kommen – dem Ernst dieser Entwicklung entsprechen und mit ihrer 
langjährigen Unterstützung für die Gemeinschaft von Chan al-Ahmar vereinbar sein 
muss; fordert die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin auf, dafür zu sorgen, dass sich die 
EU gegenüber den israelischen Behörden stärker für die uneingeschränkte Achtung der 
Rechte der palästinensischen Bevölkerung im C-Gebiet einsetzt und 
Schadensersatzansprüche gegenüber Israel für die Zerstörung von Infrastruktur, die von 
der EU finanziert wurde, geltend macht; 

5. fordert die israelische Regierung auf, ihrer Politik der Androhung von Abrissen und 
Räumungen gegenüber den Beduinengemeinschaften, die im Negev und im C-Gebiet 
im besetzten Westjordanland leben, unverzüglich ein Ende zu setzen; betont, dass der 
Abriss von Häusern, Schulen und sonstiger grundlegender Infrastruktur in den 
besetzten palästinensischen Gebieten ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht ist; 

6. verweist darauf, dass Israel gemäß dem Vierten Genfer Abkommen die 
uneingeschränkte Verantwortung dafür trägt, den unter seiner Besatzung lebenden 
Menschen die notwendigen Dienste, einschließlich Bildung, Gesundheitsversorgung 
und Sozialdienste, bereitzustellen; 

7. ist nach wie vor fest davon überzeugt, dass die einzige dauerhafte Lösung des 
Nahostkonflikts in einem friedlichen Nebeneinander zweier demokratischer Staaten, 
Israel und Palästina, innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen auf der Grundlage der 
Grenze von 1967 mit Jerusalem als Hauptstadt beider Staaten besteht; verurteilt alle 
einseitigen Entscheidungen und Maßnahmen, die die Aussichten auf das Erreichen 
dieser Lösung beeinträchtigen könnten; 
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8. fordert die israelischen Behörden auf, ihre Siedlungspolitik unverzüglich zu beenden 
und rückgängig zu machen; fordert die EU auf, an ihrem Standpunkt in dieser Frage 
festzuhalten; 

9. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den Nahost-
Friedensprozess, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, dem Sonderkoordinator der Vereinten 
Nationen für den Nahost-Friedensprozess, der Knesset und der Regierung Israels, dem 
Präsidenten der Palästinensischen Behörde und dem Palästinensischen Legislativrat zu 
übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0352 
Europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. September 2018 zur europäischen 
Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft (2018/2035(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. Januar 2018 mit dem Titel 
„Eine europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft“ 
(COM(2018)0028), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 16. Januar 2018 über die 
Auswirkungen der Verwendung von oxo-abbaubarem Kunststoff, einschließlich oxo-
abbaubarer Kunststofftragetaschen, auf die Umwelt (COM(2018)0035), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission und die Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen vom 16. Januar 2018 über die Umsetzung des Pakets zur 
Kreislaufwirtschaft: Optionen zur Regelung der Schnittstelle zwischen Chemikalien-, 
Produkt- und Abfallrecht (COM(2018)0032), 

– unter Hinweis auf das Ökodesign-Arbeitsprogramm 2016–2019 der Kommission 
(COM(2016)0773), insbesondere auf das Ziel der Festschreibung von mehr 
produktspezifischen und horizontalen Anforderungen in Bereichen wie der 
Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Nachrüstbarkeit, Demontierbarkeit sowie der einfachen 
Wiederverwendung und Wiederverwertung, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Dezember 2015 mit dem 
Titel „Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft“ 
(COM(2015)0614), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/849 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge, 
der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und 
Altakkumulatoren sowie der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte83, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/850 des Europäischen Parlaments und des 
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Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 1999/31/EG über 
Abfalldeponien84, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/851 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle85, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/852 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen 
und Verpackungsabfälle86, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2015/720 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2015 zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG betreffend die 
Verringerung des Verbrauchs von leichten Kunststofftragetaschen87, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 
Produkte88 (im Folgenden die „Ökodesign-Richtlinie“) und die 
Durchführungsverordnungen und freiwilligen Vereinbarungen, die gemäß dieser 
Richtlinie angenommen wurden, 

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der 
Union für die Zeit bis 202089, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Dezember 2017 zum 
Thema „Öko-Innovation: Grundlage für den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft“, 

– unter Hinweis auf das Spezial-Eurobarometer Nr. 468 vom Oktober 2017 zur 
Einstellung der europäischen Bürger gegenüber der Umwelt, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris und die 21. Tagung der Konferenz 
der Vertragsparteien (COP21) des UNFCCC, 

– unter Hinweis auf die Resolution der Vereinten Nationen mit dem Titel 
„Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, die auf 
dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung am 
25. September 2015 verabschiedet wurde, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juli 2015 mit dem Thema 
„Ressourceneffizienz: Wege zu einer Kreislaufwirtschaft“90, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Juli 2017 mit dem Thema „Längere 

                                                 
84  ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 100. 
85  ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 109. 
86  ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 141. 
87  ABl. L 115 vom 6.5.2015, S. 11. 
88  ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10. 
89  ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 171. 
90  ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 65. 
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Lebensdauer für Produkte: Vorteile für Verbraucher und Unternehmen“91, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2018 mit dem Thema 
„Internationalen Meerespolitik: Eine Agenda für die Zukunft unserer Weltmeere im 
Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030“92, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahme des 
Fischereiausschusses (A8-0262/2018), 

A. in der Erwägung, dass Kunststoff ein wertvolles, in allen Wertschöpfungsketten 
umfassend eingesetztes Material ist, das – sofern es verantwortungsvoll genutzt und 
gehandhabt wird – für Gesellschaft und Wirtschaft von Nutzen ist; 

B. in der Erwägung, dass die Art und Weise, wie Kunststoffe heute hergestellt, verwendet 
und entsorgt werden, verheerende Nachteile für Umwelt, Klima und Wirtschaft mit sich 
bringt und zudem schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und der 
Tiere möglich sind; in der Erwägung, dass die größte Herausforderung folglich darin 
besteht, Kunststoffe in verantwortungsvoller und nachhaltiger Weise herzustellen und 
zu verwenden, damit weniger Kunststoffabfälle erzeugt und der Einsatz von 
gefährlichen Stoffen in Kunststoffen möglichst verringert wird; in der Erwägung, dass 
Forschung und Innovation in den Bereichen neue Technologien und Alternativen in 
diesem Zusammenhang große Bedeutung zukommt;  

C. in der Erwägung, dass die angegebenen Nachteile breite öffentliche Besorgnis 
hervorrufen, wobei 74 % der EU-Bürger über die gesundheitlichen Auswirkungen von 
Kunststoffen beunruhigt sind und 87 % der EU-Bürger Besorgnis über die 
Umweltauswirkungen zum Ausdruck bringen;  

D. in der Erwägung, dass die aktuelle politische Dynamik genutzt werden sollte, um den 
Übergang zu einer nachhaltigen kreislauforientierten Kunststoffwirtschaft zu 
bewerkstelligen, bei der in Übereinstimmung mit der Abfallhierarchie der Vermeidung 
der Entstehung von Kunststoffabfall Vorrang eingeräumt wird; 

E. in der Erwägung, dass mehrere Mitgliedstaaten bereits nationale Rechtsvorschriften 
zum Verbot von Mikroplastik, das Kosmetika bewusst zugesetzt wird, eingeführt 
haben;  

F. in der Erwägung, dass die europäischen Länder seit langem Kunststoffabfälle 
exportieren, darunter in Länder, in denen unzureichende Abfallbehandlungs- und 
Recyclingsysteme zu Umweltschäden führen und die Gesundheit der ortsansässigen 
Bevölkerung, insbesondere die der Abfallbewirtschafter, gefährden; 

G. in der Erwägung, dass Kunststoffabfälle ein globales Problem sind und es der 
internationalen Zusammenarbeit bedarf, um die Herausforderung zu bewältigen; in der 
Erwägung, dass sich die EU verpflichtet hat, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der 

                                                 
91  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0287. 
92  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0004. 
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Vereinten Nationen zu verwirklichen, die sich zum Teil auf den nachhaltigen 
Verbrauch und die nachhaltige Herstellung von Kunststoffen beziehen und darauf 
ausgerichtet sind, deren Auswirkungen auf das Meer und an Land zu begrenzen;  

H. in der Erwägung, dass im Jahr 2015 die weltweite Jahresproduktion von Kunststoffen 
322 Mio. Tonnen erreichte und sie sich in den nächsten 20 Jahren verdoppeln soll;  

I. in der Erwägung, dass in der EU jedes Jahr 25,8 Mio. Tonnen Kunststoffabfälle erzeugt 
werden; 

J. in der Erwägung, dass in der EU nur 30 % der Kunststoffabfälle zu Recyclingzwecken 
gesammelt werden; in der Erwägung, dass lediglich 6 % der in Verkehr gebrachten 
Kunststoffe aus dem Recycling stammen;  

K. in der Erwägung, dass der Anteil der Deponierung und der Verbrennung von 
Kunststoffabfällen mit 31 % bzw. 39 % nach wie vor hoch ist; 

L. in der Erwägung, dass der Wirtschaft derzeit der Wert von Kunststoffverpackungen zu 
95 % verloren geht, was zu jährlichen Verlusten zwischen 70 Mrd. und 105 Mrd. EUR 
führt; 

M. in der Erwägung, dass die EU das Ziel verfolgt, bis 2030 55 % der 
Kunststoffverpackungen zu recyceln; 

N. in der Erwägung, dass die Wiederverwertung von Kunststoffen erhebliche Vorteile für 
das Klima mit sich bringt, da damit weniger CO2 ausgestoßen wird; 

O. in der Erwägung, dass weltweit jährlich zwischen 5 Mio. und 13 Mio. Tonnen 
Kunststoffe in die Weltmeere gelangen und davon ausgegangen wird, dass sich derzeit 
mehr als 150 Mio. Tonnen Kunststoffe in den Ozeanen befinden; 

P. in der Erwägung, dass in der EU jedes Jahr zwischen 150 000 und 500 000 Tonnen 
Kunststoffabfälle in die Meere und den Ozean gelangen; 

Q. in der Erwägung, dass es den von den Vereinten Nationen zitierten Studien zufolge im 
Jahr 2050 mehr Kunststoff als Fisch in den Ozeanen geben wird, wenn nichts 
unternommen wird;  

R. in der Erwägung, dass Kunststoffe einen Anteil von 85 % an den Strandabfällen haben 
und mehr als 80 % der Abfälle im Meer ausmachen; 

S. in der Erwägung, dass in den Ozeanen vom Müllteppich im Pazifik (Great Pacific 
Garbage Patch), der mindestens 79 000 Tonnen Kunststoff enthält, die auf einer Fläche 
von 1,6 Mio. Quadratkilometern treiben, bis zu den entlegensten Regionen der Erde, 
wie auf dem Grund der Tiefsee und in der Arktis, praktisch jede Art von 
Kunststoffmaterial zu finden ist; 

T. in der Erwägung, dass sich die Abfälle im Meer auch nachteilig auf die 
Wirtschaftstätigkeit und die Nahrungskette des Menschen auswirken; 

U. in der Erwägung, dass 90 % aller Seevögel Kunststoffpartikel verschlucken; 
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V. in der Erwägung, dass noch nicht sämtliche Auswirkungen bekannt sind, die die 
Kunststoffabfälle für Flora, Fauna und die Gesundheit des Menschen haben; in der 
Erwägung, dass die katastrophalen Folgen für die Meeresbewohner belegt sind, wobei 
jedes Jahr über 100 Mio. Meerestiere aufgrund von Kunststoffabfällen verenden; 

W. in der Erwägung, dass Lösungen für die Kunststoff im Meer im Rahmen einer 
übergreifenden Strategie für Kunststoffe gefunden werden müssen; in der Erwägung, 
dass Artikel 48 der Fischereikontrollverordnung93 mit Maßnahmen zur verstärkten 
Bergung von verloren gegangenem Fanggerät zwar ein Schritt in die richtige Richtung 
ist, aber nicht weit genug geht, da die Mitgliedstaaten das Gros der Fischereifahrzeuge 
von dieser Verpflichtung befreien dürfen und die Berichtspflichten nach wie vor nur 
mangelhaft umgesetzt werden; 

X. in der Erwägung, dass eine Finanzierung im Rahmen der Europäischen territorialen 
Zusammenarbeit für Projekte in der Adria in Betracht gezogen wird, etwa neue 
Steuerungsinstrumente und bewährte Verfahren, mit denen das Zurücklassen von 
Fischfanggerät verringert und nach Möglichkeit aus der Welt geschaffen werden soll 
und den Fischereiflotten eine neue Rolle als „Meereswächter“ zugewiesen wird; 

Y. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten das Internationale Übereinkommen zur 
Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL) unterzeichnet haben 
und darauf hinarbeiten sollten, dass seine Bestimmungen in vollem Umfang umgesetzt 
werden; 

Z. in der Erwägung, dass sich Meereslebewesen in sogenannten „Geisternetzen“ aus 
verloren gegangenen oder zurückgelassenen, nicht biologisch abbaubaren 
Fischernetzen, Fallen und Schnüren verfangen und verheddern und sie sich dadurch 
verletzen, hungern und verenden; in der Erwägung, dass das Phänomen der 
„Geisternetze“ durch verloren gegangenes und zurückgelassenes Fischfanggerät 
verursacht wird; in der Erwägung, dass die Markierung von Fanggerät sowie die 
Meldung und Bergung von verlorenem Gerät in der Fischereikontrollverordnung 
zwingend vorgeschrieben sind; in der Erwägung, dass Fischer daher verloren 
gegangene Netze, die sie im Meer eingesammelt haben auf eigene Initiative, in die 
Häfen zurückbringen; 

AA. in der Erwägung, dass es zwar schwierig ist, genau zu bewerten, in welchem Ausmaß 
Aquakulturen zum Abfall im Meer beitragen, dass es sich Schätzungen zufolge jedoch 
bei 80 % der Abfälle im Meer um Kunststoffe und Mikroplastik handelt und davon 
ausgegangen wird, dass zwischen 20 % und 40 % dieser Kunststoffabfälle im Meer 
zum Teil auf Aktivitäten der Menschen auf See – auch auf Handels- und 
Kreuzfahrtschiffe – zurückgehen und der Rest vom Land stammt, und in der Erwägung, 
dass verloren gegangenes und entsorgtes Fanggerät einer aktuellen Studie der FAO94 
zufolge etwa 10 % ausmachen; in der Erwägung, dass Kunststoffabfälle im Meer zum 
Teil aus verloren gegangenem oder entsorgtem Fischfanggerät bestehen und 
schätzungsweise 94 % des Kunststoffs, der in die Ozeane gelangt, letztendlich auf dem 
Meeresboden landen, und dass daher der Europäische Meeres- und Fischereifonds 
(EMFF) genutzt werden muss, um die Fischer durch Zahlungen oder andere finanzielle 

                                                 
93  ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1. 
94  Siehe: Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear (Aufgegebenes, verloren 

gegangenes oder auf andere Weise entsorgtes Fanggerät).  
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und materielle Anreize dazu anzuregen, direkt an Programmen für das Einsammeln von 
Abfällen im Meer teilzunehmen; 

AB. in der Erwägung, dass in der EU jedes Jahr 75 000 bis 300 000 Tonnen Mikroplastik in 
die Umwelt gelangen, darunter Mikroplastik, das Kunststofferzeugnissen bewusst 
zugesetzt wird, Mikroplastik, das bei der Verwendung von Produkten freigesetzt wird, 
und Mikroplastik, das bei der Zersetzung von Kunststofferzeugnissen entsteht; 

AC. in der Erwägung, dass Mikroplastik und Nanopartikel spezifische Herausforderungen 
für die Politik schaffen; 

AD. in der Erwägung, dass Mikroplastik in 90 % des abgefüllten Wassers enthalten ist;  

AE.  in der Erwägung, dass die Kommission die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) 
aufgefordert hat, die wissenschaftliche Grundlage für die Beschränkung des Einsatzes 
von Mikroplastik auszuarbeiten, das Produkten bewusst zugesetzt werden, die für 
Verbraucher oder die gewerbliche Verwendung bestimmt sind, und dass diese 
Aufforderung zu begrüßen ist; 

AF. in der Erwägung, dass die Kommission die ECHA aufgefordert hat, einen Vorschlag 
für eine mögliche Beschränkung von oxo-abbaubaren Kunststoffen auszuarbeiten, was 
zu begrüßen ist;  

AG.  in der Erwägung, dass die Einführung neuer Eigenmittel gemäß Artikel 311 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren unterliegt, das Einstimmigkeit seitens der Mitgliedstaaten und 
die Anhörung des Parlaments erfordert; 

Allgemeine Anmerkungen 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine europäische Strategie für 
Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft“ (COM(2018)0028) als einen Fortschritt beim 
Übergang der EU von einem linearen Wirtschaftsmodell hin zu einer 
Kreislaufwirtschaft; stellt fest, dass Kunststoffe für unsere Wirtschaft und in unserem 
Alltag von Nutzen sind, aber auch erhebliche Nachteile mit sich bringen; ist der 
Ansicht, dass die wesentliche Herausforderung daher darin besteht, den Einsatz von 
Kunststoffen in der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten und 
demzufolge die Herstellung und die Verwendung von Kunststoffen zu ändern, damit 
für einen Werterhalt in unserer Wirtschaft ohne negative Folgen für Umwelt, Klima 
und öffentliche Gesundheit gesorgt wird; 

2. hebt hervor, dass die in der Abfallrahmenrichtlinie definierte Vermeidung von 
Kunststoffabfällen vorab an erster Stelle stehen sollte, zumal dies auch der 
Abfallhierarchie entspricht; vertritt ferner die Ansicht, dass in erster Linie auch 
erheblich bessere Ergebnisse beim Recycling von Kunststoffen erzielt werden müssen, 
damit ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum gestützt wird und die Umwelt und die 
öffentliche Gesundheit geschützt werden; fordert alle Interessenträger auf, das kürzlich 
von China verhängte Einfuhrverbot von Kunststoffabfällen als Chance für Investitionen 
in die Vermeidung von Kunststoffabfällen, etwa durch die Anregung der 
Wiederverwendung und eines der Kreislaufwirtschaft entsprechenden Produktdesigns, 
zu betrachten sowie auch als Chance für Investitionen in modernste Anlagen in der EU, 
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die der Sammlung, der Sortierung und dem Recycling dienen; ist davon überzeugt, dass 
in diesem Zusammenhang der Austausch über bewährte Verfahren insbesondere für 
KMU äußerst wichtig ist;  

3. ist davon überzeugt, dass durch die Strategie für Kunststoffe in Übereinstimmung mit 
dem Ziel für nachhaltige Entwicklung Nummer 12 der Vereinten Nationen über 
nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster fernerhin eine Hebelwirkung erzielt 
werden sollte, um neue intelligente nachhaltige und kreislauforientierte Geschäfts-, 
Produktions- und Verbrauchsmodelle zu fördern, mit denen die gesamte 
Wertschöpfungskette abgedeckt wird; fordert die Kommission auf, zu diesem Zweck 
klare Verbindungen zwischen der Abfall-, der Chemikalien- und der Produktpolitik der 
Union zu fördern, indem etwa schadstofffreie Materialkreisläufe entwickelt werden, 
wie er im 7. Umweltaktionsprogramm vorgesehen ist; 

4. fordert die Kommission auf, für die Zeit nach 2020 eine Strategie für die 
Kreislaufwirtschaft und die Bioökonomie festzulegen, die auf einer soliden 
Forschungs- und Innovationsgrundlage fußt, und sicherzustellen, dass die notwendigen 
Verpflichtungen im neuen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) enthalten sind; weist 
insbesondere darauf hin, dass der Forschung eine wichtige Aufgabe dabei zukommt, 
wenn es darum geht, innovative Lösungen zu erarbeiten und die Folgen von Makro-, 
Mikro- und Nanoplastik für die Ökosysteme und die Gesundheit der Menschen zu 
ergründen; 

5. betont, dass Kunststoffe eine große Vielfalt aufweisen, vielseitig einsetzbar sind und 
daher ein maßgeschneidertes, oft auch produktspezifisches Konzept für die 
verschiedenen Wertschöpfungsketten sowie ein Mix an vielfältigen Lösungen 
erforderlich sind, bei denen die Umweltauswirkungen, die vorhandenen Alternativen 
und die örtlichen und regionalen Anforderungen berücksichtigt und die 
zweckgesteuerten Bedürfnisse erfüllt werden müssen; 

6. hebt hervor, dass für den Erfolg und ein Ergebnis, das für die Wirtschaft, für die 
Umwelt, das Klima und die Gesundheit vorteilhaft ist, gemeinsame und koordinierte 
Maßnahmen aller Interessenträger in der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich 
der Verbraucher, erforderlich sind;  

7. betont, dass die Verringerung der Abfallerzeugung der gemeinsamen Verantwortung 
unterliegt und dass eine wichtige Herausforderung nach wie vor darin besteht, für den 
Übergang der Bedenken der Öffentlichkeit zu Kunststoffabfällen in ein 
gesamtgesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein zu sorgen; hebt hervor, dass die 
Entwicklung neuer Verbrauchsmuster durch die Stimulierung von 
Verhaltensänderungen aufseiten der Verbraucher in dieser Hinsicht von entscheidender 
Bedeutung ist; fordert, dass die Verbraucher verstärkt für die Folgen der 
Verschmutzung durch Kunststoffabfälle, die Bedeutung der Abfallvermeidung und 
einer sachgerechten Abfallbehandlung sowie für bestehende Alternativen sensibilisiert 
werden; 

Vom Recycling- zum Kreislaufdesign 

8. fordert die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der 
gesamte Besitzstand im Bereich Produkte und Abfall vollständig und rasch umgesetzt 
und durchgesetzt wird; weist darauf hin, dass in der EU nur 30 % der Kunststoffabfälle 
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zu Recyclingzwecken gesammelt werden, was zu einer enormen 
Ressourcenverschwendung führt; weist darauf hin, dass ab 2030 Kunststoffabfälle nicht 
mehr deponiert werden dürfen und dass die Mitgliedstaaten ihre Kunststoffabfälle 
entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG bewirtschaften müssen; 
bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten wirtschaftliche Instrumente und weitere 
Maßnahmen nutzen sollten, um Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie zu 
schaffen; betont, dass Anlagen, die der getrennten Sammlung und Sortierung dienen, 
wichtig sind, wenn es darum geht, ein hochwertiges Recycling zu ermöglichen, und die 
Nutzung von hochwertigen Sekundärrohstoffen zu verstärken; 

9. fordert alle Interessenträger der Branche auf, jetzt konkrete Maßnahmen einzuleiten, 
damit bis spätestens 2030 sämtliche Verpackungskunststoffe wiederverwendbar sind 
oder kostenwirksam recycelt werden können, ihre Markenidentität an nachhaltige 
kreislauforientierte Geschäftsmodelle zu knüpfen und die Kraft ihres Marketings zu 
nutzen, um nachhaltige kreislauforientierte Verbrauchsmuster zu fördern und zu 
stärken; fordert die Kommission auf, die Entwicklungen zu überwachen und zu 
bewerten, bewährte Verfahren bekannt zu machen und Umweltaussagen zu überprüfen, 
um einer „Grünfärberei“ entgegenzuwirken; 

10. ist der Auffassung, dass die Zivilgesellschaft angemessen einbezogen und informiert 
werden sollte, damit sie in der Lage ist, die Branche bezüglich ihrer Zusagen und 
Verpflichtungen zur Rechenschaft zu ziehen; 

11. fordert die Kommission nachdrücklich auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen, die 
wesentlichen Anforderungen der Richtlinie über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle bis Ende 2020 zu überarbeiten und zu verstärken und dabei die 
jeweiligen Eigenschaften der verschiedenen Verpackungsmaterialien auf der Grundlage 
von Lebenszyklusanalysen zu berücksichtigen, wobei insbesondere auf die Vermeidung 
von Verpackungen und ein der Kreislaufwirtschaft entsprechendes Design einzugehen 
ist; fordert die Kommission auf, Anforderungen vorzulegen, die sich durch 
Eindeutigkeit, Umsetzbarkeit und Wirksamkeit auszeichnen und u. a. auf 
Wiederverwendbarkeit von Kunststoffverpackungen und deren kostenwirksames 
Recycling ausgerichtet sind und sich gegen überflüssige Verpackung richten; 

12. fordert die Kommission auf, Ressourceneffizienz und Kreislauforientierung zu 
Leitgrundsätzen zu erheben, wobei auch die wichtige Funktion, die kreislauforientierten 
Materialien, Produkten und Systemen – auch in Bezug auf Kunststoffprodukte, bei 
denen es sich nicht um Verpackungen handelt – zukommen kann, nicht zu vergessen 
ist; ist der Auffassung, dass dies u. a. durch die erweiterte Herstellerverantwortung 
erreicht werden kann und indem Produktnormen entwickelt und Lebenszyklusanalysen 
durchgeführt werden, der Rechtsrahmen für das Ökodesign auf alle wichtigen Arten 
von Kunststofferzeugnissen ausgeweitet wird, Bestimmungen für Umweltgütezeichen 
festgelegt werden und die Methode für die Berechnung des Umweltfußabdrucks von 
Produkten angewendet wird; 

Schaffung eines echten Binnenmarktes für recycelte Kunststoffe  

13. stellt fest, dass es verschiedene Gründe für die geringe Nutzung von recycelten 
Kunststoffen in der EU gibt, etwa die – teilweise Subventionen geschuldeten – 
niedrigen Preise für fossile Brennstoffe, das mangelnde Vertrauen und ein 
unzureichendes Angebot von hoher Qualität; betont, dass ein stabiler Binnenmarkt für 
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Sekundärrohstoffe für den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft notwendig ist; fordert 
die Kommission auf, die Hindernisse zu beseitigen, die auf diesem Markt bestehen und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen; 

Qualitätsstandards und Verifizierung  

14. fordert die Kommission auf, rasch Qualitätsstandards vorzulegen, um Vertrauen zu 
schaffen und den Markt für Sekundärkunststoffe mit Anreizen zu versehen; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, bei der Ausarbeitung dieser Qualitätsstandards 
verschiedene Recyclinggrade zu berücksichtigen, die dem Zweck der unterschiedlichen 
Produkte entsprechen, und dabei der öffentlichen Gesundheit, der 
Lebensmittelsicherheit und dem Umweltschutz Rechnung zu tragen; fordert die 
Kommission auf, für einen sicheren Einsatz von recycelten Materialien in 
Lebensmittelkontaktmaterialien zu sorgen und Anreize für Innovationen zu schaffen;  

15. fordert die Kommission auf, bewährte Verfahren mit einer unabhängigen Zertifizierung 
in Erwägung zu ziehen und die Zertifizierung recycelter Materialien zu fördern, da eine 
Verifizierung wesentlich ist, um das Vertrauen der Branche und der Verbraucher in 
recycelte Materialien zu stärken; 

Anteil von recycelten Materialen 

16. fordert alle Akteure der Branche auf, ihre öffentlichen Bekenntnisse zur Erhöhung des 
Anteils von Recycling-Kunststoffen in formelle Zusagen umzuwandeln und konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen;  

17. ist der Ansicht, dass eventuell Vorschriften bezüglich des Anteils von recycelten 
Materialen erforderlich sind, um die Verwendung von Sekundärrohstoffen zu fördern, 
da es derzeit noch keine funktionsfähigen Märkte für recycelte Materialen gibt; fordert 
die Kommission auf, die Einführung von Anforderungen in Erwägung zu ziehen, die 
den Mindestgehalt an Recyclingmaterial für bestimmte, in der EU in Verkehr gebrachte 
Kunststoffprodukte betreffen, wobei die Vorschriften im Bereich der 
Lebensmittelsicherheit zu beachten sind; 

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einführung einer verringerten Mehrwertsteuer für 
Produkte, die Recyclingmaterialien enthalten, in Betracht zu ziehen;  

Kreislauforientierung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge  

19. hebt hervor, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge ein wichtiges Instrument für den 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft ist, da darin die Chance liegt, innovative 
Geschäftsmodelle und ressourceneffiziente Produkte und Dienstleistungen zu fördern; 
betont, dass den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in diesem 
Zusammenhang eine wichtige Funktion zukommt; fordert die Kommission auf, ein 
Lernnetz der EU zur kreislauforientierten Vergabe von Aufträgen einzurichten, damit 
die im Rahmen von Pilotprojekten gewonnenen Erkenntnisse genutzt werden können; 
vertritt die Auffassung, dass diese freiwilligen Maßnahmen den Weg für verbindliche 
Vorschriften und Kriterien auf EU-Ebene für eine kreislauforientierte Vergabe von 
Aufträgen ebnen sollten, wobei eine solide Folgenabschätzung Voraussetzung ist; 

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle kontraproduktiven Anreize, die möglichst hohen 
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Kunststoffrecyclingquoten entgegenstehen, schrittweise abzubauen;  

Schnittstelle Abfall/Chemikalien 

21. fordert die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten auf, die Kontrollen der 
eingeführten Materialien und Produkte zu optimieren, um die Einhaltung der EU-
Rechtsvorschriften für Chemikalien und Produkte sicherzustellen und durchzusetzen; 

22. weist auf die Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Umsetzung des Pakets 
zur Kreislaufwirtschaft und zu Optionen zur Regelung der Schnittstelle zwischen 
Chemikalien-, Produkt- und Abfallrecht hin; 

Vermeidung von Kunststoffabfällen 

Einwegkunststoffe 

23. stellt fest, dass es kein Allheilmittel gegen die schädlichen Auswirkungen von 
Einwegkunststoffen auf die Umwelt gibt, und vertritt die Ansicht, dass daher eine 
Kombination aus freiwilligen und regulatorischen Maßnahmen sowie ein Wandel im 
Bewusstsein, im Verhalten und bei der Mitwirkung der Verbraucher notwendig ist, um 
dieses komplexe Problem zu lösen; 

24. nimmt die Maßnahmen, die in einigen Mitgliedstaaten bereits ergriffen wurden, zur 
Kenntnis und begrüßt daher den Vorschlag der Kommission für einen spezifischen 
Rechtsrahmen zur Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf 
die Umwelt, insbesondere von Einwegprodukten; ist der Ansicht, dass dieser Vorschlag 
maßgeblich zur Reduzierung der Abfälle im Meer, die zu 80 % aus Kunststoff 
bestehen, beitragen dürfte, wodurch ein Beitrag zum Ziel der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung geleistet würde, jegliche Formen der Meeresverschmutzung 
zu vermeiden und deutlich zu reduzieren; 

25. hält es für wichtig, dass dieser Rahmen für die zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten eine Reihe anspruchsvoller Maßnahmen umfassen muss, die die 
Integrität des Binnenmarktes nicht beeinträchtigen, sich spürbar und günstig auf 
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft auswirken und für die Verbraucher notwendige 
Zweckmäßigkeit bieten; 

26.  stellt fest, dass durch die Verringerung und Beschränkung der Verwendung von 
Einwegkunststoffprodukten Möglichkeiten für nachhaltige Geschäftsmodelle 
geschaffen werden können; 

27.  weist auf die Arbeiten hin, die derzeit im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens zu diesem Vorschlag im Gange sind; 

28. betont, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, hohe Quoten bei der getrennten 
Sammlung und beim Recycling sowie eine Verringerung des Kunststoffabfalls zu 
erreichen, darunter Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung mit angepassten 
Gebühren, Pfandsysteme und eine verstärkte Sensibilisierung der Öffentlichkeit; nimmt 
die Vorteile etablierter Systeme in verschiedenen Mitgliedstaaten zur Kenntnis und 
weist auf das Potenzial hin, das ein Austausch über bewährte Verfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten birgt; hebt hervor, dass es den zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten obliegt, sich für ein bestimmtes System zu entscheiden; 
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29. begrüßt, dass die Mitgliedstaaten gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 94/62/EG 
bis Ende 2024 verbindliche Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung für alle 
Verpackungen einrichten müssen, und fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu 
prüfen, diese Verpflichtung gemäß Artikel 8 und Artikel 8a der Richtlinie 2008/98/EG 
auf andere Kunststoffprodukte auszuweiten; 

30. nimmt den Vorschlag der Kommission über das Eigenmittelsystem der Europäischen 
Union (COM(2018)0325) zur Kenntnis, der einen Beitrag, der anhand der nicht 
wiederverwerteten Verpackungsabfälle aus Kunststoff berechnet wird, vorsieht; betont, 
dass die Steuerungswirkung eines möglichen Beitrags mit der Abfallhierarchie im 
Einklang stehen muss; hebt daher hervor, dass der Abfallvermeidung Vorrang 
eingeräumt werden sollte;  

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich der von der COP22 in 
Marrakesch im November 2016 ins Leben gerufenen internationalen Koalition für die 
Verringerung der Verschmutzung durch Kunststofftragetaschen anzuschließen und 
diese Initiative zu unterstützen; 

32. ist der Ansicht, dass Supermärkten eine entscheidende Aufgabe bei der Verringerung 
von Einwegkunststoffen in der EU zukommt; begrüßt Initiativen wie die Einrichtung 
kunststofffreier Verkaufsflächen in Supermärkten, die es den Geschäften ermöglichen, 
kompostierbare Biomaterialien als Alternativen für Kunststoffverpackungen zu testen; 

33. begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über 
Hafenauffangeinrichtungen (COM(2018)0033), der darauf abzielt, den Aufwand und 
die Kosten, die den Fischern dadurch entstehen, dass sie Fanggeräte und 
Kunststoffabfälle zurück in den Hafen bringen, deutlich zu verringern; betont, dass den 
Fischern dabei eine wichtige Aufgabe zukommen kann, insbesondere indem sie 
während der Fischereitätigkeit Kunststoffabfälle aus dem Meer sammeln und in den 
Hafen zurückbringen, damit diese Abfälle einer geeigneten Abfallbehandlung zugeführt 
werden können; betont, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten Anreize für diese 
Tätigkeit schaffen sollten, damit Fischer keine Gebühr für die Behandlung dieser 
Abfälle zahlen müssen; 

34. bedauert, dass die Umsetzung von Artikel 48 Absatz 3 der 
Fischereikontrollverordnung, der Bergungs- und Berichtspflichten im Zusammenhang 
mit verloren gegangenem Fanggerät betrifft, nicht Gegenstand des Bewertungs- und 
Umsetzungsberichts der Kommission von 2017 war; hält eine detaillierte Bewertung 
der Umsetzung der in der Fischereikontrollverordnung verankerten Anforderungen mit 
Blick auf Fanggerät für geboten; 

35. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, Pläne für das 
Einsammeln von Abfällen im Meer – wenn möglich unter Beteiligung von 
Fischereifahrzeugen – zu unterstützen, in Häfen Einrichtungen für die Entgegennahme 
und Entsorgung von Abfällen aus dem Meer zu schaffen sowie eine Regelung für das 
Recycling von nicht mehr verwendeten Netzen einzuführen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, in enger Zusammenarbeit mit der Fischereibranche die 
Empfehlungen der freiwilligen Leitlinien der FAO für die Kennzeichnung von 
Fanggerät umzusetzen, damit gegen Geisternetze vorgegangen wird; 

36. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, die Datenerhebung 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0325&comp=0325%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=38654&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0033&comp=0033%7C2018%7CCOM


 

 144 

zu Kunststoffen im Meer zu verstärken, indem ein unionsweites verpflichtendes 
digitales Meldesystem für von einzelnen Fischerbooten verlorenes Fanggerät 
eingerichtet und umgesetzt wird, mit dessen Hilfe die Wiedererlangung des Fanggeräts 
unterstützt werden soll, wobei auf Daten aus regionalen Datenbanken zurückgegriffen 
wird, damit Informationen über eine von der Fischereiaufsichtsagentur verwaltete 
europäische Datenbank ausgetauscht werden, oder das SafeSeaNet zu einem 
benutzerfreundlichen EU-weiten System weiterzuentwickeln, mit dem Fischer verloren 
gegangenes Fanggerät melden können; 

37. hebt hervor, dass sich die Mitgliedstaaten – beispielsweise mithilfe von Zuschüssen aus 
dem EMFF und von Fördergeldern aus den Strukturfonds sowie im Rahmen der 
Europäischen territorialen Zusammenarbeit und unter der erforderlichen aktiven 
Mitwirkung der Regionen – verstärkt um die Ausarbeitung von Strategien und Plänen 
bemühen müssen, mit denen der Verlust von Fischfanggerät im Meer eingedämmt 
wird; 

Biokunststoffe, biologische Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit  

38. unterstützt die Kommission nachdrücklich darin, klare zusätzliche Normen, 
harmonisierte Vorschriften und Begriffsbestimmungen zu biobasierten Inhaltsstoffen, 
biologischer Abbaubarkeit (eine vom Rohstoff unabhängige Eigenschaft) und zur 
Kompostierbarkeit vorzulegen, um bestehenden Fehlvorstellungen und 
Missverständnissen entgegenzuwirken und den Verbrauchern eindeutige Informationen 
zur Verfügung zu stellen; 

39. betont, dass die Förderung einer nachhaltigen Bioökonomie dazu beitragen kann, die 
Abhängigkeit Europas von eingeführten Rohstoffen zu verringern; betont, dass 
biobasierten und biologisch abbaubaren Kunststoffe eine wichtige Aufgabe zukommen 
kann, sofern sich ihr Ersatz mit Blick auf den Lebenszyklus als sinnvoll erweist; ist der 
Auffassung, dass die biologische Abbaubarkeit unter einschlägigen realen Bedingungen 
zu bewerten ist; 

40. hebt hervor, dass mit kompostierbaren und biologisch abbaubaren Kunststoffen zwar 
der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft begünstigt werden kann, sie jedoch nicht als 
Abhilfe gegen Meeresabfälle angesehen werden können und auch keine unnötigen 
Einwegprodukte legitimieren dürfen; fordert die Kommission daher auf, klare Kriterien 
für sinnvolle Produkte und Erzeugnisse aus biologisch abbaubaren Kunststoffen, 
darunter für Verpackungen und Anwendungsbereiche in der Landwirtschaft, zu 
erstellen; fordert, dass in diesem Bereich weitere Investitionen in Forschung und 
Entwicklung getätigt werden; hebt hervor, dass biologisch abbaubare und nicht 
biologisch abbaubare Kunststoffe im Hinblick auf eine sachgerechte Abfallbehandlung 
unterschiedlich zu behandeln sind; 

41. betont, dass biobasierte Kunststoffe die Möglichkeit bieten, Rohstoffe zum Teil zu 
differenzieren, und fordert diesbezüglich weitere Investitionen in Forschung und 
Entwicklung; stellt fest, dass bereits innovative biobasierte Materialien auf dem Markt 
sind; hebt hervor, dass Ersatzmaterialien neutral und gleich zu behandeln sind; 
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42. fordert, dass oxo-abbaubare Kunststoffe in der EU vollständig verboten werden, da sie 
nicht im eigentlichen Sinne biologisch abgebaut werden können, nicht kompostierbar 
sind, sich negativ auf das Recycling herkömmlicher Kunststoffe auswirken und keinen 
nachweislichen Nutzen für die Umwelt aufweisen;  

Mikroplastik 

43. fordert die Kommission auf, bis 2020 ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika sowie 
in Körperpflege-, Wasch- und Reinigungsmitteln zu erlassen; fordert ferner die ECHA 
auf, ein Verbot von Mikroplastik, das anderen Produkten bewusst zugesetzt wird, zu 
bewerten und erforderlichenfalls auszuarbeiten, wobei zu berücksichtigen ist, ob es 
sinnvolle Alternativen gibt; 

44.  fordert die Kommission auf, Mindestanforderungen im Produktrecht festzulegen, damit 
Erzeugnisse wie Textilien, Reifen, Farben und Zigarettenfilter erheblich weniger 
Mikroplastik freisetzen; 

45. nimmt die bewährten Verfahren im Rahmen des Programms „Clean Sweep“ und die 
verschiedenen Initiativen zu Bekämpfung des Verlusts von Granulat zur Kenntnis; 
vertritt die Ansicht, dass diese Initiativen auch auf EU-Ebene und weltweit umgesetzt 
werden könnten; 

46. fordert die Kommission auf, im Rahmen der laufenden Eignungsprüfung der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Hochwasserrichtlinie im Zusammenhang mit der 
Behandlung von Abwässern und dem Umgang mit Niederschlagswasser Ursprung, 
Verbreitung, Verbleib und Auswirkungen von Makro- und Mikroplastik zu prüfen; 
fordert zudem die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und die Kommission dazu 
auf, für eine umfassende Umsetzung und Durchsetzung der Richtlinie über die 
Behandlung kommunaler Abwässer und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie zu 
sorgen; fordert die Kommission ferner auf, die Forschung zu Technologien zur 
Klärschlammbehandlung und zur Gewässerreinigung zu unterstützen; 

Forschung und Innovation 

47. begrüßt die Ankündigung der Kommission, dass im Rahmen von Horizont 2020 
weitere 100 Mio. EUR investiert werden sollen, um Investitionen in 
ressourceneffiziente und kreislauforientierte Lösungen, darunter auch Möglichkeiten 
der Vermeidung und Designoptionen, Diversifizierung der Rohstoffe und innovative 
Recyclingtechnologien (z. B. molekulares und chemisches Recycling) sowie die 
Verbesserung des mechanischen Recyclings, zu begünstigen; weist auf das 
Innovationspotenzial hin, das Start-up-Unternehmen in diesem Zusammenhang bergen; 
unterstützt die Entwicklung einer strategischen Forschungs- und Innovationsagenda für 
die Kreislaufwirtschaft von Materialien – mit besonderem Augenmerk auf Kunststoffen 
und kunststoffhaltigen Materialien und über Verpackungsmaterialien hinaus – als 
Richtschnur für künftige Finanzierungsbeschlüsse im Rahmen von „Horizont Europa“; 
stellt fest, dass Mittel in angemessener Höhe benötigt werden, um private Investitionen 
anzukurbeln; hebt hervor, dass öffentlich-private Partnerschaften dazu beitragen 
können, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen; 
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48. betont, dass sich die digitale Agenda sehr gut mit der Kreislaufwirtschaft verknüpfen 
lässt; hält es für wichtig, rechtliche Hindernisse, die Innovationen entgegenstehen, zu 
beseitigen, und fordert die Kommission auf, mögliche EU-Innovationsdeals zu prüfen, 
die zur Verwirklichung der Ziele der Strategie für Kunststoffe und der umfassenden 
Agenda der EU für die Kreislaufwirtschaft beitragen können; 

49. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, den Einsatz von 
innovativem Fanggerät zu fördern, indem Fischer angehalten werden, alte Netze 
einzutauschen und vorhandene Netze mit Ortungsgeräten und Sensoren, die mit 
Smartphone-Apps verbunden sind, RFID-Chips und Schiffsortungsgeräten 
auszustatten, damit Schiffsführer ihre Netze genauer orten und erforderlichenfalls 
wieder auffinden können; weist darauf hin, dass die Technik dazu beitragen kann, dass 
kein Plastikmüll ins Meer gelangt; 

50. fordert, dass in das Programm „Horizont Europa“ ein Schwerpunktbereich mit dem Ziel 
eines kunststofffreien Ozeans (Mission: Plastic Free Ocean) aufgenommen wird, der 
darauf ausgerichtet ist, dass Innovationen dafür eingesetzt werden, dass weniger 
Kunststoffe in die Meeresumwelt gelangen und die bereits in die Ozeane gelangten 
Kunststoffe eingesammelt werden; fordert erneut, dass gegen Abfälle im Meer 
angekämpft wird, wie dies in der Gemeinsamen Mitteilung der Kommission und der 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 10. November 
2016 mit dem Titel „Internationale Meerespolitik: Der Beitrag der EU zum 
verantwortungsvollen Umgang mit den Weltmeeren“ (JOIN(2016)0049) gefordert 
wird, wozu auch die Abfallvermeidung, die Schärfung des Bewusstseins für das 
Problem der Meeresverschmutzung und die Sensibilisierung für die Umweltfolgen der 
Verschmutzung durch Plastik und anderen Abfall im Meer sowie entsprechende 
Säuberungskampagnen, etwa Abfallabfischung und Strandreinigung, gehören; fordert 
einen Politikdialog der EU zu Abfällen im Meer, an dem sich politische 
Entscheidungsträger, Interessenträger und Sachverständige beteiligen;  

Weltweite Maßnahmen 

51. fordert die EU auf, vorausschauend an der Ausarbeitung eines globalen 
Kunststoffprotokolls mitzuwirken und sicherzustellen, dass die verschiedenen 
Verpflichtungen, die sowohl auf der Ebene der EU als auch weltweit eingegangen 
wurden, durchgängig und transparent nachverfolgt werden können; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten darüber hinaus auf, tatkräftig in der von der 
Umweltversammlung der Vereinten Nationen im Dezember 2017 eingerichteten 
Arbeitsgruppe mitzuwirken, um internationale Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Vermüllung der Meere durch Kunststoffe und von Mikroplastik auszuarbeiten; betont, 
dass die Themen „Verschmutzung durch Kunststoffabfälle“ und 
„Abfallbehandlungskapazitäten“ Bestandteil des außenpolitischen Rahmens der EU 
sein müssen, da ein großer Teil der Kunststoffabfälle im Meer aus Asien und Afrika 
stammen; 

52. fordert die Organe der EU auf, in Zusammenarbeit mit dem System für 
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) der EU das Augenmerk auf 
Abfallvermeidung zu richten, ihre internen Regeln zur Vergabe öffentlicher Aufträge 
und zum Umgang mit Kunststoffabfällen zu prüfen und das Aufkommen von 
Kunststoffabfällen erheblich zu reduzieren, insbesondere indem sie 
Einwegverpackungen ersetzen und ihren Einsatz verringern bzw. beschränken; 
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53. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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